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Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB)
GWB

Ausfertigungsdatum: 26.08.1998

Vollzitat:

"Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I
S. 2114; 2009 I S. 3850), das zuletzt durch Artikel 1 u. Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012
(BGBl. I S. 2403) geändert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 15.7.2005 I 2114; 2009, 3850;
  zuletzt geändert durch Art. 1 u. Art. 4 Abs. 2 G v. 5.12.2012 I 2403
Änderung durch Art. 20 Nr. 1 G v. 9.12.2004 I 3220 war nicht ausführbar, da zu diesem Zeitpunkt keine amtliche
Inhaltsübersicht existierte

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1999 +++)
 
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EGRL 72/2009        (CELEX Nr: 32009L0072)
       EGRL 73/2009        (CELEX Nr: 32009L0073) vgl. Art. 3 G v.         
                                                  26.7.2011 I 1554  +++)
 
 
Das G wurde als Artikel 1 G 703-4/1 v. 26.8.1998 I 2521 (WettbewGÄndG 6) vom Bundestag mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 4 dieses G am 1.1.1999 in Kraft getreten.
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§ 113 Beschleunigung
§ 114 Entscheidung der Vergabekammer
§ 115 Aussetzung des Vergabeverfahrens
§ 115a Ausschluss von abweichendem Landesrecht
        III. Sofortige Beschwerde
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§ 118 Wirkung
§ 119 Beteiligte am Beschwerdeverfahren
§ 120 Verfahrensvorschriften
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Anlage

Erster Teil
Wettbewerbsbeschränkungen

Erster Abschnitt
Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Beschlüsse und
abgestimmte Verhaltensweisen
§ 1 Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs
bezwecken oder bewirken, sind verboten.
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§ 2 Freigestellte Vereinbarungen

(1) Vom Verbot des § 1 freigestellt sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von
Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die unter angemessener
Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -
verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den
beteiligten Unternehmen
1.   Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder

 

2.   Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb
auszuschalten.
 

(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 gelten die Verordnungen des Rates oder der Kommission der Europäischen
Gemeinschaft über die Anwendung von Artikel 81 Abs. 3 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen (Gruppenfreistellungsverordnungen) entsprechend. Dies gilt auch,
soweit die dort genannten Vereinbarungen, Beschlüsse und Verhaltensweisen nicht geeignet sind, den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu beeinträchtigen.

§ 3 Mittelstandskartelle

(1) Vereinbarungen zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen und Beschlüsse von
Unternehmensvereinigungen, die die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge durch zwischenbetriebliche
Zusammenarbeit zum Gegenstand haben, erfüllen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1, wenn
1.   dadurch der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesentlich beeinträchtigt wird und

 

2.   die Vereinbarung oder der Beschluss dazu dient, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer
Unternehmen zu verbessern.
 

(2) Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen haben, sofern nicht die Voraussetzungen nach Artikel 81 Abs.
1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erfüllt sind, auf Antrag einen Anspruch auf eine
Entscheidung nach § 32c, wenn sie ein erhebliches rechtliches oder wirtschaftliches Interesse an einer solchen
Entscheidung darlegen. Diese Regelung tritt am 30. Juni 2009 außer Kraft.

§§ 4 bis 18 (weggefallen)

Zweiter Abschnitt
Marktbeherrschung, wettbewerbsbeschränkendes Verhalten
§ 19 Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

(1) Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen
ist verboten.

(2) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit es als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von
Waren oder gewerblichen Leistungen auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt
1.   ohne Wettbewerber ist oder keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder

 

2.   eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat; hierbei sind insbesondere sein
Marktanteil, seine Finanzkraft, sein Zugang zu den Beschaffungs- oder Absatzmärkten, Verflechtungen mit
anderen Unternehmen, rechtliche oder tatsächliche Schranken für den Marktzutritt anderer Unternehmen,
der tatsächliche oder potentielle Wettbewerb durch innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes ansässige Unternehmen, die Fähigkeit, sein Angebot oder seine Nachfrage auf andere Waren oder
gewerbliche Leistungen umzustellen, sowie die Möglichkeit der Marktgegenseite, auf andere Unternehmen
auszuweichen, zu berücksichtigen.
 

Zwei oder mehr Unternehmen sind marktbeherrschend, soweit zwischen ihnen für eine bestimmte Art von Waren
oder gewerblichen Leistungen ein wesentlicher Wettbewerb nicht besteht und soweit sie in ihrer Gesamtheit die
Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen. Der räumlich relevante Markt im Sinne dieses Gesetzes kann weiter sein
als der Geltungsbereich dieses Gesetzes.
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(3) Es wird vermutet, dass ein Unternehmen marktbeherrschend ist, wenn es einen Marktanteil von mindestens
einem Drittel hat. Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherrschend, wenn sie
1.   aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 50 vom Hundert

erreichen, oder
 

2.   aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen,
 

es sei denn, die Unternehmen weisen nach, dass die Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen wesentlichen
Wettbewerb erwarten lassen oder die Gesamtheit der Unternehmen im Verhältnis zu den übrigen Wettbewerbern
keine überragende Marktstellung hat.

(4) Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter oder
Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen
1.   die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen in einer für den Wettbewerb auf dem Markt

erheblichen Weise ohne sachlich gerechtfertigten Grund beeinträchtigt;
 

2.   Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die von denjenigen abweichen, die sich bei
wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; hierbei sind insbesondere
die Verhaltensweisen von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit wirksamem Wettbewerb zu
berücksichtigen;
 

3.   ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, als sie das marktbeherrschende
Unternehmen selbst auf vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern fordert, es sei denn, dass der
Unterschied sachlich gerechtfertigt ist;
 

4.   sich weigert, einem anderen Unternehmen gegen angemessenes Entgelt Zugang zu den eigenen Netzen
oder anderen Infrastruktureinrichtungen zu gewähren, wenn es dem anderen Unternehmen aus rechtlichen
oder tatsächlichen Gründen ohne die Mitbenutzung nicht möglich ist, auf dem vor- oder nachgelagerten
Markt als Wettbewerber des marktbeherrschenden Unternehmens tätig zu werden; dies gilt nicht, wenn das
marktbeherrschende Unternehmen nachweist, dass die Mitbenutzung aus betriebsbedingten oder sonstigen
Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist.
 

§ 20 Diskriminierungsverbot, Verbot unbilliger Behinderung

(1) Marktbeherrschende Unternehmen, Vereinigungen von miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen
im Sinne der §§ 2, 3 und 28 Abs. 1 und Unternehmen, die Preise nach § 28 Abs. 2 oder § 30 Abs. 1 Satz 1 binden,
dürfen ein anderes Unternehmen in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise
zugänglich ist, weder unmittelbar noch mittelbar unbillig behindern oder gegenüber gleichartigen Unternehmen
ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich behandeln.

(2) Absatz 1 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen, soweit von ihnen kleine oder
mittlere Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen
Leistungen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare Möglichkeiten, auf andere
Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen. Es wird vermutet, dass ein Anbieter einer bestimmten Art von
Waren oder gewerblichen Leistungen von einem Nachfrager abhängig im Sinne des Satzes 1 ist, wenn dieser
Nachfrager bei ihm zusätzlich zu den verkehrsüblichen Preisnachlässen oder sonstigen Leistungsentgelten
regelmäßig besondere Vergünstigungen erlangt, die gleichartigen Nachfragern nicht gewährt werden.

(3) Marktbeherrschende Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 dürfen
ihre Marktstellung nicht dazu ausnutzen, andere Unternehmen im Geschäftsverkehr dazu aufzufordern oder zu
veranlassen, ihnen ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vorteile zu gewähren. Satz 1 gilt auch für Unternehmen
und Vereinigungen von Unternehmen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 im Verhältnis zu den von ihnen abhängigen
Unternehmen.

(4) Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wettbewerbern überlegener Marktmacht dürfen ihre
Marktmacht nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar unbillig zu behindern.
Eine unbillige Behinderung im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn ein Unternehmen Waren oder
gewerbliche Leistungen nicht nur gelegentlich unter Einstandspreis anbietet, es sei denn, dies ist sachlich
gerechtfertigt.

(5) Ergibt sich auf Grund bestimmter Tatsachen nach allgemeiner Erfahrung der Anschein, dass ein Unternehmen
seine Marktmacht im Sinne des Absatzes 4 ausgenutzt hat, so obliegt es diesem Unternehmen, den Anschein
zu widerlegen und solche anspruchsbegründenden Umstände aus seinem Geschäftsbereich aufzuklären, deren
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Aufklärung dem betroffenen Wettbewerber oder einem Verband nach § 33 Abs. 2 nicht möglich, dem in Anspruch
genommenen Unternehmen aber leicht möglich und zumutbar ist.

(6) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen sowie Gütezeichengemeinschaften dürfen die Aufnahme eines
Unternehmens nicht ablehnen, wenn die Ablehnung eine sachlich nicht gerechtfertigte ungleiche Behandlung
darstellen und zu einer unbilligen Benachteiligung des Unternehmens im Wettbewerb führen würde.

§ 21 Boykottverbot, Verbot sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens

(1) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen nicht ein anderes Unternehmen oder
Vereinigungen von Unternehmen in der Absicht, bestimmte Unternehmen unbillig zu beeinträchtigen, zu
Liefersperren oder Bezugssperren auffordern.

(2) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen anderen Unternehmen keine Nachteile androhen
oder zufügen und keine Vorteile versprechen oder gewähren, um sie zu einem Verhalten zu veranlassen, das
nach diesem Gesetz oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Verfügung der Kartellbehörde nicht
zum Gegenstand einer vertraglichen Bindung gemacht werden darf.

(3) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen andere Unternehmen nicht zwingen,
1.   einer Vereinbarung oder einem Beschluss im Sinne der §§ 2, 3 oder 28 Abs. 1 beizutreten oder

 

2.   sich mit anderen Unternehmen im Sinne des § 37 zusammenzuschließen oder
 

3.   in der Absicht, den Wettbewerb zu beschränken, sich im Markt gleichförmig zu verhalten.
 

(4) Es ist verboten, einem Anderen wirtschaftlichen Nachteil zuzufügen, weil dieser ein Einschreiten der
Kartellbehörde beantragt oder angeregt hat.

Dritter Abschnitt
Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts
§ 22 Verhältnis dieses Gesetzes zu den Artikeln 81 und 82 des Vertrages zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft

(1) Auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne des Artikels 81 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft im Sinne dieser
Bestimmung beeinträchtigen können, können auch die Vorschriften dieses Gesetzes angewandt werden. Ist dies
der Fall, ist daneben gemäß Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember
2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. EG
2003 Nr. L 1 S. 1) auch Artikel 81 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft anzuwenden.

(2) Die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes darf gemäß Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 nicht zum Verbot von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüssen von
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen führen, welche den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu beeinträchtigen geeignet sind, aber den
Wettbewerb im Sinne des Artikels 81 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
nicht beschränken oder die Bedingungen des Artikels 81 Abs. 3 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft erfüllen oder durch eine Verordnung zur Anwendung des Artikels 81 Abs. 3 des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft erfasst sind. Die Vorschriften des Zweiten Abschnitts bleiben
unberührt. In anderen Fällen richtet sich der Vorrang von Artikel 81 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft nach dem insoweit maßgeblichen europäischen Gemeinschaftsrecht.

(3) Auf Handlungen, die einen nach Artikel 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
verbotenen Missbrauch darstellen, können auch die Vorschriften dieses Gesetzes angewandt werden. Ist dies
der Fall, ist daneben gemäß Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 auch Artikel 82 des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft anzuwenden. Die Anwendung weitergehender Vorschriften dieses
Gesetzes bleibt unberührt.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten unbeschadet des europäischen Gemeinschaftsrechts nicht, soweit die Vorschriften
über die Zusammenschlusskontrolle angewandt werden. Vorschriften, die überwiegend ein von den Artikeln 81
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und 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft abweichendes Ziel verfolgen, bleiben von
den Vorschriften dieses Abschnitts unberührt.

§ 23  

(weggefallen)

Vierter Abschnitt
Wettbewerbsregeln
§ 24 Begriff, Antrag auf Anerkennung

(1) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen können für ihren Bereich Wettbewerbsregeln aufstellen.

(2) Wettbewerbsregeln sind Bestimmungen, die das Verhalten von Unternehmen im Wettbewerb regeln zu
dem Zweck, einem den Grundsätzen des lauteren oder der Wirksamkeit eines leistungsgerechten Wettbewerbs
zuwiderlaufenden Verhalten im Wettbewerb entgegenzuwirken und ein diesen Grundsätzen entsprechendes
Verhalten im Wettbewerb anzuregen.

(3) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen können bei der Kartellbehörde die Anerkennung von Wettbewerbsregeln
beantragen.

(4) Der Antrag auf Anerkennung von Wettbewerbsregeln hat zu enthalten:
1.   Name, Rechtsform und Anschrift der Wirtschafts- oder Berufsvereinigung;

 

2.   Name und Anschrift der Person, die sie vertritt;
 

3.   die Angabe des sachlichen und örtlichen Anwendungsbereichs der Wettbewerbsregeln;
 

4.   den Wortlaut der Wettbewerbsregeln.
 

Dem Antrag sind beizufügen:
1.   die Satzung der Wirtschafts- oder Berufsvereinigung;

 

2.   der Nachweis, dass die Wettbewerbsregeln satzungsmäßig aufgestellt sind;
 

3.   eine Aufstellung von außenstehenden Wirtschafts- oder Berufsvereinigungen und Unternehmen der gleichen
Wirtschaftsstufe sowie der Lieferanten- und Abnehmervereinigungen und der Bundesorganisationen der
beteiligten Wirtschaftsstufen des betreffenden Wirtschaftszweiges.
 

In dem Antrag dürfen keine unrichtigen oder unvollständigen Angaben gemacht oder benutzt werden, um für den
Antragsteller oder einen anderen die Anerkennung einer Wettbewerbsregel zu erschleichen.

(5) Änderungen und Ergänzungen anerkannter Wettbewerbsregeln sind der Kartellbehörde mitzuteilen.

§ 25 Stellungnahme Dritter

Die Kartellbehörde hat nichtbeteiligten Unternehmen der gleichen Wirtschaftsstufe, Wirtschafts- und
Berufsvereinigungen der durch die Wettbewerbsregeln betroffenen Lieferanten und Abnehmer sowie den
Bundesorganisationen der beteiligten Wirtschaftsstufen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Gleiches
gilt für Verbraucherzentralen und andere Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden,
wenn die Interessen der Verbraucher erheblich berührt sind. Die Kartellbehörde kann eine öffentliche mündliche
Verhandlung über den Antrag auf Anerkennung durchführen, in der es jedermann freisteht, Einwendungen gegen
die Anerkennung zu erheben.

§ 26 Anerkennung

(1) Die Anerkennung erfolgt durch Verfügung der Kartellbehörde. Sie hat zum Inhalt, dass die Kartellbehörde von
den ihr nach dem Sechsten Abschnitt zustehenden Befugnissen keinen Gebrauch machen wird.

(2) Soweit eine Wettbewerbsregel gegen das Verbot des § 1 verstößt und nicht nach den §§ 2 und 3 freigestellt ist
oder andere Bestimmungen dieses Gesetzes, des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb oder eine andere
Rechtsvorschrift verletzt, hat die Kartellbehörde den Antrag auf Anerkennung abzulehnen.
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(3) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen haben die Außerkraftsetzung von ihnen aufgestellter, anerkannter
Wettbewerbsregeln der Kartellbehörde mitzuteilen.

(4) Die Kartellbehörde hat die Anerkennung zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn sie nachträglich feststellt,
dass die Voraussetzungen für die Ablehnung der Anerkennung nach Absatz 2 vorliegen.

§ 27 Veröffentlichung von Wettbewerbsregeln, Bekanntmachungen

(1) Anerkannte Wettbewerbsregeln sind im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

(2) Im Bundesanzeiger sind bekannt zu machen
1.   die Anträge nach § 24 Abs. 3;

 

2.   die Anberaumung von Terminen zur mündlichen Verhandlung nach § 25 Satz 3;
 

3.   die Anerkennung von Wettbewerbsregeln, ihrer Änderungen und Ergänzungen;
 

4.   die Ablehnung der Anerkennung nach § 26 Abs. 2, die Rücknahme oder der Widerruf der Anerkennung von
Wettbewerbsregeln nach § 26 Abs. 4.
 

(3) Mit der Bekanntmachung der Anträge nach Absatz 2 Nr. 1 ist darauf hinzuweisen, dass die
Wettbewerbsregeln, deren Anerkennung beantragt ist, bei der Kartellbehörde zur öffentlichen Einsichtnahme
ausgelegt sind.

(4) Soweit die Anträge nach Absatz 2 Nr. 1 zur Anerkennung führen, genügt für die Bekanntmachung der
Anerkennung eine Bezugnahme auf die Bekanntmachung der Anträge.

(5) Die Kartellbehörde erteilt zu anerkannten Wettbewerbsregeln, die nicht nach Absatz 1 veröffentlicht worden
sind, auf Anfrage Auskunft über die Angaben nach § 24 Abs. 4 Satz 1.

Fünfter Abschnitt
Sonderregeln für bestimmte Wirtschaftsbereiche
§ 28 Landwirtschaft

(1) § 1 gilt nicht für Vereinbarungen von landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben sowie für Vereinbarungen und
Beschlüsse von Vereinigungen von landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben und Vereinigungen von solchen
Erzeugervereinigungen über
1.   die Erzeugung oder den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder

 

2.   die Benutzung gemeinschaftlicher Einrichtungen für die Lagerung, Be- oder Verarbeitung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse,
 

sofern sie keine Preisbindung enthalten und den Wettbewerb nicht ausschließen. Als landwirtschaftliche
Erzeugerbetriebe gelten auch Pflanzen- und Tierzuchtbetriebe und die auf der Stufe dieser Betriebe tätigen
Unternehmen.

(2) Für vertikale Preisbindungen, die die Sortierung, Kennzeichnung oder Verpackung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen betreffen, gilt § 1 nicht.

(3) Landwirtschaftliche Erzeugnisse sind die in Anhang I des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft aufgeführten Erzeugnisse sowie die durch Be- oder Verarbeitung dieser Erzeugnisse gewonnenen
Waren, deren Be- oder Verarbeitung durch landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe oder ihre Vereinigungen
durchgeführt zu werden pflegt.

§ 29 Energiewirtschaft

Einem Unternehmen ist es verboten, als Anbieter von Elektrizität oder leitungsgebundenem Gas
(Versorgungsunternehmen) auf einem Markt, auf dem es allein oder zusammen mit anderen
Versorgungsunternehmen eine marktbeherrschende Stellung hat, diese Stellung missbräuchlich auszunutzen,
indem es
1.   Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die ungünstiger sind als diejenigen anderer

Versorgungsunternehmen oder von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten, es sei denn, das
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Versorgungsunternehmen weist nach, dass die Abweichung sachlich gerechtfertigt ist, wobei die Umkehr der
Darlegungs- und Beweislast nur in Verfahren vor den Kartellbehörden gilt, oder
 

2.   Entgelte fordert, die die Kosten in unangemessener Weise überschreiten.
 

Kosten, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, dürfen bei der Feststellung eines
Missbrauchs im Sinne des Satzes 1 nicht berücksichtigt werden. Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

§ 30 Preisbindung bei Zeitungen und Zeitschriften

(1) § 1 gilt nicht für vertikale Preisbindungen, durch die ein Unternehmen, das Zeitungen oder Zeitschriften
herstellt, die Abnehmer dieser Erzeugnisse rechtlich oder wirtschaftlich bindet, bei der Weiterveräußerung
bestimmte Preise zu vereinbaren oder ihren Abnehmern die gleiche Bindung bis zur Weiterveräußerung an
den letzten Verbraucher aufzuerlegen. Zu Zeitungen und Zeitschriften zählen auch Produkte, die Zeitungen
oder Zeitschriften reproduzieren oder substituieren und bei Würdigung der Gesamtumstände als überwiegend
verlagstypisch anzusehen sind, sowie kombinierte Produkte, bei denen eine Zeitung oder eine Zeitschrift im
Vordergrund steht.

(2) Vereinbarungen der in Absatz 1 bezeichneten Art sind, soweit sie Preise und Preisbestandteile betreffen,
schriftlich abzufassen. Es genügt, wenn die Beteiligten Urkunden unterzeichnen, die auf eine Preisliste oder auf
Preismitteilungen Bezug nehmen. § 126 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet keine Anwendung.

(3) Das Bundeskartellamt kann von Amts wegen oder auf Antrag eines gebundenen Abnehmers die Preisbindung
für unwirksam erklären und die Anwendung einer neuen gleichartigen Preisbindung verbieten, wenn
1.   die Preisbindung missbräuchlich gehandhabt wird oder

 

2.   die Preisbindung oder ihre Verbindung mit anderen Wettbewerbsbeschränkungen geeignet ist, die
gebundenen Waren zu verteuern oder ein Sinken ihrer Preise zu verhindern oder ihre Erzeugung oder ihren
Absatz zu beschränken.
 

§ 31  

(weggefallen)

Sechster Abschnitt
Befugnisse der Kartellbehörden, Sanktionen
§ 32 Abstellung und nachträgliche Feststellung von Zuwiderhandlungen

(1) Die Kartellbehörde kann Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen verpflichten, eine
Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes oder gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft abzustellen.

(2) Sie kann hierzu den Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen alle Maßnahmen aufgeben, die
für eine wirksame Abstellung der Zuwiderhandlung erforderlich und gegenüber dem festgestellten Verstoß
verhältnismäßig sind.

(3) Soweit ein berechtigtes Interesse besteht, kann die Kartellbehörde auch eine Zuwiderhandlung feststellen,
nachdem diese beendet ist.

§ 32a Einstweilige Maßnahmen

(1) Die Kartellbehörde kann in dringenden Fällen, wenn die Gefahr eines ernsten, nicht wieder gutzumachenden
Schadens für den Wettbewerb besteht, von Amts wegen einstweilige Maßnahmen anordnen.

(2) Die Anordnung gemäß Absatz 1 ist zu befristen. Die Frist kann verlängert werden. Sie soll insgesamt ein Jahr
nicht überschreiten.

§ 32b Verpflichtungszusagen

(1) Bieten Unternehmen im Rahmen eines Verfahrens nach § 32 an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet
sind, die ihnen von der Kartellbehörde nach vorläufiger Beurteilung mitgeteilten Bedenken auszuräumen, so kann
die Kartellbehörde für diese Unternehmen die Verpflichtungszusagen durch Verfügung für bindend erklären. Die
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Verfügung hat zum Inhalt, dass die Kartellbehörde vorbehaltlich des Absatzes 2 von ihren Befugnissen nach den
§§ 32 und 32a keinen Gebrauch machen wird. Sie kann befristet werden.

(2) Die Kartellbehörde kann die Verfügung nach Absatz 1 aufheben und das Verfahren wieder aufnehmen, wenn
1.   sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für die Verfügung wesentlichen Punkt nachträglich geändert

haben,
 

2.   die beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht einhalten oder
 

3.   die Verfügung auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben der Parteien beruht.
 

§ 32c Kein Anlass zum Tätigwerden

Sind die Voraussetzungen für ein Verbot nach den §§ 1, 19 bis 21 und 29, nach Artikel 81 Abs. 1 oder Artikel
82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft nach den der Kartellbehörde vorliegenden
Erkenntnissen nicht gegeben, so kann sie entscheiden, dass für sie kein Anlass besteht, tätig zu werden. Die
Entscheidung hat zum Inhalt, dass die Kartellbehörde vorbehaltlich neuer Erkenntnisse von ihren Befugnissen
nach den §§ 32 und 32a keinen Gebrauch machen wird. Sie hat keine Freistellung von einem Verbot im Sinne des
Satzes 1 zum Inhalt.

§ 32d Entzug der Freistellung

Haben Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, die unter eine Gruppenfreistellungsverordnung fallen, in einem Einzelfall Wirkungen, die mit §
2 Abs. 1 oder mit Artikel 81 Abs. 3 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft unvereinbar sind
und auf einem Gebiet im Inland auftreten, das alle Merkmale eines gesonderten räumlichen Marktes aufweist, so
kann die Kartellbehörde den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung in diesem Gebiet entziehen.

§ 32e Untersuchungen einzelner Wirtschaftszweige und einzelner Arten von
Vereinbarungen

(1) Lassen starre Preise oder andere Umstände vermuten, dass der Wettbewerb im Inland möglicherweise
eingeschränkt oder verfälscht ist, können das Bundeskartellamt und die obersten Landesbehörden die
Untersuchung eines bestimmten Wirtschaftszweiges oder - Sektor übergreifend - einer bestimmten Art von
Vereinbarungen durchführen.

(2) Im Rahmen dieser Untersuchung können das Bundeskartellamt und die obersten Landesbehörden die
zur Anwendung dieses Gesetzes oder des Artikels 81 oder 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft erforderlichen Ermittlungen durchführen. Sie können dabei von den betreffenden Unternehmen
und Vereinigungen Auskünfte verlangen, insbesondere die Unterrichtung über sämtliche Vereinbarungen,
Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen.

(3) Das Bundeskartellamt und die obersten Landesbehörden können einen Bericht über die Ergebnisse der
Untersuchung nach Absatz 1 veröffentlichen und Dritte um Stellungnahme bitten.

(4) Die §§ 57 und 59 bis 62 gelten entsprechend.

§ 33 Unterlassungsanspruch, Schadensersatzpflicht

(1) Wer gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes, gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrages zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft oder eine Verfügung der Kartellbehörde verstößt, ist dem Betroffenen zur
Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr zur Unterlassung verpflichtet. Der Anspruch auf Unterlassung
besteht bereits dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht. Betroffen ist, wer als Mitbewerber oder sonstiger
Marktbeteiligter durch den Verstoß beeinträchtigt ist.

(2) Die Ansprüche aus Absatz 1 können auch geltend gemacht werden von rechtsfähigen Verbänden zur
Förderung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen, soweit ihnen eine erhebliche Zahl von
Unternehmen angehört, die Waren oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt
vertreiben, soweit sie insbesondere nach ihrer personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung imstande
sind, ihre satzungsmäßigen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen
tatsächlich wahrzunehmen und soweit die Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mitglieder berührt.
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(3) Wer einen Verstoß nach Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet. Wird eine Ware oder Dienstleistung zu einem überteuerten Preis bezogen, so ist der
Schaden nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Ware oder Dienstleistung weiterveräußert wurde. Bei der
Entscheidung über den Umfang des Schadens nach § 287 der Zivilprozessordnung kann insbesondere der
anteilige Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden. Geldschulden
nach Satz 1 hat das Unternehmen ab Eintritt des Schadens zu verzinsen. Die §§ 288 und 289 Satz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung.

(4) Wird wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes oder Artikel 81 oder 82 des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Schadensersatz begehrt, ist das Gericht insoweit an die
Feststellung des Verstoßes gebunden, wie sie in einer bestandskräftigen Entscheidung der Kartellbehörde, der
Kommission der Europäischen Gemeinschaft oder der Wettbewerbsbehörde oder des als solche handelnden
Gerichts in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft getroffen wurde. Das Gleiche gilt
für entsprechende Feststellungen in rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen, die infolge der Anfechtung
von Entscheidungen nach Satz 1 ergangen sind. Entsprechend Artikel 16 Abs. 1 Satz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1/2003 gilt diese Verpflichtung unbeschadet der Rechte und Pflichten nach Artikel 234 des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

(5) Die Verjährung eines Schadensersatzanspruchs nach Absatz 3 wird gehemmt, wenn die Kartellbehörde
wegen eines Verstoßes im Sinne des Absatzes 1 oder die Kommission der Europäischen Gemeinschaft oder die
Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft wegen eines Verstoßes gegen
Artikel 81 oder 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ein Verfahren einleitet. § 204 Abs.
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.

§ 34 Vorteilsabschöpfung durch die Kartellbehörde

(1) Hat ein Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes, gegen Artikel 81
oder 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder eine Verfügung der Kartellbehörde
verstoßen und dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, kann die Kartellbehörde die Abschöpfung des
wirtschaftlichen Vorteils anordnen und dem Unternehmen die Zahlung eines entsprechenden Geldbetrags
auferlegen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern der wirtschaftliche Vorteil durch Schadensersatzleistungen oder durch die
Verhängung der Geldbuße oder die Anordnung des Verfalls abgeschöpft ist. Soweit das Unternehmen
Leistungen nach Satz 1 erst nach der Vorteilsabschöpfung erbringt, ist der abgeführte Geldbetrag in Höhe der
nachgewiesenen Zahlungen an das Unternehmen zurückzuerstatten.

(3) Wäre die Durchführung der Vorteilsabschöpfung eine unbillige Härte, soll die Anordnung auf einen
angemessenen Geldbetrag beschränkt werden oder ganz unterbleiben. Sie soll auch unterbleiben, wenn der
wirtschaftliche Vorteil gering ist.

(4) Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Der abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig
zu bestimmen.

(5) Die Vorteilsabschöpfung kann nur innerhalb einer Frist von bis zu fünf Jahren seit Beendigung der
Zuwiderhandlung und längstens für einen Zeitraum von fünf Jahren angeordnet werden. § 81 Abs. 9 gilt
entsprechend.

§ 34a Vorteilsabschöpfung durch Verbände

(1) Wer einen Verstoß im Sinne des § 34 Abs. 1 vorsätzlich begeht und hierdurch zu Lasten einer Vielzahl
von Abnehmern oder Anbietern einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, kann von den gemäß § 33 Abs. 2 zur
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten auf Herausgabe dieses wirtschaftlichen Vorteils
an den Bundeshaushalt in Anspruch genommen werden, soweit nicht die Kartellbehörde die Abschöpfung des
wirtschaftlichen Vorteils durch Verhängung einer Geldbuße, durch Verfall oder nach § 34 Abs. 1 anordnet.

(2) Auf den Anspruch sind Leistungen anzurechnen, die das Unternehmen auf Grund des Verstoßes erbracht hat.
§ 34 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger die Vorteilsabschöpfung, gelten die §§ 428 bis 430 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechend.
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(4) Die Gläubiger haben dem Bundeskartellamt über die Geltendmachung von Ansprüchen nach Absatz 1
Auskunft zu erteilen. Sie können vom Bundeskartellamt Erstattung der für die Geltendmachung des Anspruchs
erforderlichen Aufwendungen verlangen, soweit sie vom Schuldner keinen Ausgleich erlangen können. Der
Erstattungsanspruch ist auf die Höhe des an den Bundeshaushalt abgeführten wirtschaftlichen Vorteils
beschränkt.

(5) § 33 Abs. 4 und 5 ist entsprechend anzuwenden.

Siebenter Abschnitt
Zusammenschlusskontrolle
§ 35 Geltungsbereich der Zusammenschlusskontrolle

(1) Die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle finden Anwendung, wenn im letzten Geschäftsjahr vor
dem Zusammenschluss
1.   die beteiligten Unternehmen insgesamt weltweit Umsatzerlöse von mehr als 500 Millionen Euro und

 

2.   im Inland mindestens ein beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 25 Millionen Euro und ein
anderes beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 5 Millionen Euro
 

erzielt haben.

(2) Absatz 1 gilt nicht,
1.   soweit sich ein Unternehmen, das nicht im Sinne des § 36 Abs. 2 abhängig ist und im letzten Geschäftsjahr

weltweit Umsatzerlöse von weniger als zehn Millionen Euro erzielt hat, mit einem anderen Unternehmen
zusammenschließt oder
 

2.   soweit ein Markt betroffen ist, auf dem seit mindestens fünf Jahren Waren oder gewerbliche Leistungen
angeboten werden und auf dem im letzten Kalenderjahr weniger als 15 Millionen Euro umgesetzt wurden.
 

Soweit durch den Zusammenschluss der Wettbewerb beim Verlag, bei der Herstellung oder beim Vertrieb von
Zeitungen oder Zeitschriften oder deren Bestandteilen beschränkt wird, gilt nur Satz 1 Nr. 2.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, soweit die Kommission der Europäischen
Gemeinschaft nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von
Unternehmenszusammenschlüssen in ihrer jeweils geltenden Fassung ausschließlich zuständig ist.

§ 36 Grundsätze für die Beurteilung von Zusammenschlüssen

(1) Ein Zusammenschluss, von dem zu erwarten ist, dass er eine marktbeherrschende Stellung begründet oder
verstärkt, ist vom Bundeskartellamt zu untersagen, es sei denn, die beteiligten Unternehmen weisen nach, dass
durch den Zusammenschluss auch Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten und dass diese
Verbesserungen die Nachteile der Marktbeherrschung überwiegen.

(2) Ist ein beteiligtes Unternehmen ein abhängiges oder herrschendes Unternehmen im Sinne des § 17 des
Aktiengesetzes oder ein Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes, sind die so verbundenen
Unternehmen als einheitliches Unternehmen anzusehen. Wirken mehrere Unternehmen derart zusammen, dass
sie gemeinsam einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausüben können, gilt jedes von
ihnen als herrschendes.

(3) Steht einer Person oder Personenvereinigung, die nicht Unternehmen ist, die Mehrheitsbeteiligung an einem
Unternehmen zu, gilt sie als Unternehmen.

§ 37 Zusammenschluss

(1) Ein Zusammenschluss liegt in folgenden Fällen vor:
1.   Erwerb des Vermögens eines anderen Unternehmens ganz oder zu einem wesentlichen Teil;

 

2.   Erwerb der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle durch ein oder mehrere Unternehmen über die
Gesamtheit oder Teile eines oder mehrerer anderer Unternehmen. Die Kontrolle wird durch Rechte, Verträge
oder andere Mittel begründet, die einzeln oder zusammen unter Berücksichtigung aller tatsächlichen und
rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines
Unternehmens auszuüben, insbesondere durch
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a)   Eigentums- oder Nutzungsrechte an einer Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens des Unternehmens,
 

b)   Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, die Beratungen oder
Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewähren;
 

 

3.   Erwerb von Anteilen an einem anderen Unternehmen, wenn die Anteile allein oder zusammen mit sonstigen,
dem Unternehmen bereits gehörenden Anteilen
a)   50 vom Hundert oder

 

b)   25 vom Hundert
 

des Kapitals oder der Stimmrechte des anderen Unternehmens erreichen. Zu den Anteilen, die dem
Unternehmen gehören, rechnen auch die Anteile, die einem anderen für Rechnung dieses Unternehmens
gehören und, wenn der Inhaber des Unternehmens ein Einzelkaufmann ist, auch die Anteile, die sonstiges
Vermögen des Inhabers sind. Erwerben mehrere Unternehmen gleichzeitig oder nacheinander Anteile im
vorbezeichneten Umfang an einem anderen Unternehmen, gilt dies hinsichtlich der Märkte, auf denen
das andere Unternehmen tätig ist, auch als Zusammenschluss der sich beteiligenden Unternehmen
untereinander;
 

4.   jede sonstige Verbindung von Unternehmen, auf Grund deren ein oder mehrere Unternehmen unmittelbar
oder mittelbar einen wettbewerblich erheblichen Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausüben können.
 

(2) Ein Zusammenschluss liegt auch dann vor, wenn die beteiligten Unternehmen bereits vorher
zusammengeschlossen waren, es sei denn, der Zusammenschluss führt nicht zu einer wesentlichen Verstärkung
der bestehenden Unternehmensverbindung.

(3) Erwerben Kreditinstitute, Finanzinstitute oder Versicherungsunternehmen Anteile an einem anderen
Unternehmen zum Zwecke der Veräußerung, gilt dies nicht als Zusammenschluss, solange sie das Stimmrecht
aus den Anteilen nicht ausüben und sofern die Veräußerung innerhalb eines Jahres erfolgt. Diese Frist kann vom
Bundeskartellamt auf Antrag verlängert werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Veräußerung innerhalb
der Frist unzumutbar war.

§ 38 Berechnung der Umsatzerlöse und der Marktanteile

(1) Für die Ermittlung der Umsatzerlöse gilt § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs. Umsatzerlöse aus Lieferungen
und Leistungen zwischen verbundenen Unternehmen (Innenumsatzerlöse) sowie Verbrauchsteuern bleiben außer
Betracht.

(2) Für den Handel mit Waren sind nur drei Viertel der Umsatzerlöse in Ansatz zu bringen.

(3) Für den Verlag, die Herstellung und den Vertrieb von Zeitungen, Zeitschriften und deren Bestandteilen,
die Herstellung, den Vertrieb und die Veranstaltung von Rundfunkprogrammen und den Absatz von
Rundfunkwerbezeiten ist das Zwanzigfache der Umsatzerlöse in Ansatz zu bringen.

(4) An die Stelle der Umsatzerlöse tritt bei Kreditinstituten, Finanzinstituten, Bausparkassen sowie bei
Kapitalanlagegesellschaften im Sinne des § 2 Abs. 6 des Investmentgesetzes der Gesamtbetrag der in § 34 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a bis e der Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung
genannten Erträge abzüglich der Umsatzsteuer und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener Steuern.
Bei Versicherungsunternehmen sind die Prämieneinnahmen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres
maßgebend. Prämieneinnahmen sind die Einnahmen aus dem Erst- und Rückversicherungsgeschäft
einschließlich der in Rückdeckung gegebenen Anteile.

(5) Beim Erwerb des Vermögens eines anderen Unternehmens ist für die Berechnung der Marktanteile und der
Umsatzerlöse des Veräußerers nur auf den veräußerten Vermögensteil abzustellen.

§ 39 Anmelde- und Anzeigepflicht

(1) Zusammenschlüsse sind vor dem Vollzug beim Bundeskartellamt gemäß den Absätzen 2 und 3 anzumelden.

(2) Zur Anmeldung sind verpflichtet:
1.   die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen,

 

2.   in den Fällen des § 37 Abs. 1 Nr. 1 und 3 auch der Veräußerer.
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(3) In der Anmeldung ist die Form des Zusammenschlusses anzugeben. Die Anmeldung muss ferner über jedes
beteiligte Unternehmen folgende Angaben enthalten:
1.   die Firma oder sonstige Bezeichnung und den Ort der Niederlassung oder den Sitz;

 

2.   die Art des Geschäftsbetriebes;
 

3.   die Umsatzerlöse im Inland, in der Europäischen Union und weltweit; anstelle der Umsatzerlöse sind bei
Kreditinstituten, Finanzinstituten, Bausparkassen sowie bei Kapitalanlagegesellschaften im Sinne des § 2 Abs.
6 des Investmentgesetzes der Gesamtbetrag der Erträge gemäß § 38 Abs. 4, bei Versicherungsunternehmen
die Prämieneinnahmen anzugeben;
 

4.   die Marktanteile einschließlich der Grundlagen für ihre Berechnung oder Schätzung, wenn diese im
Geltungsbereich dieses Gesetzes oder in einem wesentlichen Teil desselben für die beteiligten Unternehmen
zusammen mindestens 20 vom Hundert erreichen;
 

5.   beim Erwerb von Anteilen an einem anderen Unternehmen die Höhe der erworbenen und der insgesamt
gehaltenen Beteiligung;
 

6.   eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland, sofern sich der Sitz des Unternehmens nicht im
Geltungsbereich dieses Gesetzes befindet.
 

In den Fällen des § 37 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 sind die Angaben nach Satz 2 Nr. 1 und 6 auch für den Veräußerer
zu machen. Ist ein beteiligtes Unternehmen ein verbundenes Unternehmen, sind die Angaben nach Satz 2
Nr. 1 und 2 auch über die verbundenen Unternehmen und die Angaben nach Satz 2 Nr. 3 und Nr. 4 über jedes
am Zusammenschluss beteiligte Unternehmen und die mit ihm verbundenen Unternehmen insgesamt zu
machen sowie die Konzernbeziehungen, Abhängigkeits- und Beteiligungsverhältnisse zwischen den verbundenen
Unternehmen mitzuteilen. In der Anmeldung dürfen keine unrichtigen oder unvollständigen Angaben gemacht
oder benutzt werden, um die Kartellbehörde zu veranlassen, eine Untersagung nach § 36 Abs. 1 oder eine
Mitteilung nach § 40 Abs. 1 zu unterlassen.

(4) Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wenn die Kommission der Europäischen Gemeinschaft einen
Zusammenschluss an das Bundeskartellamt verwiesen hat und dem Bundeskartellamt die nach Absatz 3
erforderlichen Angaben in deutscher Sprache vorliegen. Das Bundeskartellamt teilt den beteiligten Unternehmen
unverzüglich den Zeitpunkt des Eingangs der Verweisungsentscheidung mit und unterrichtet sie zugleich
darüber, inwieweit die nach Absatz 3 erforderlichen Angaben in deutscher Sprache vorliegen.

(5) Das Bundeskartellamt kann von jedem beteiligten Unternehmen Auskunft über Marktanteile einschließlich
der Grundlagen für die Berechnung oder Schätzung sowie über den Umsatzerlös bei einer bestimmten Art
von Waren oder gewerblichen Leistungen verlangen, den das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor dem
Zusammenschluss erzielt hat.

(6) Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen haben dem Bundeskartellamt den Vollzug des
Zusammenschlusses unverzüglich anzuzeigen.

§ 40 Verfahren der Zusammenschlusskontrolle

(1) Das Bundeskartellamt darf einen Zusammenschluss, der ihm angemeldet worden ist, nur untersagen,
wenn es den anmeldenden Unternehmen innerhalb einer Frist von einem Monat seit Eingang der vollständigen
Anmeldung mitteilt, dass es in die Prüfung des Zusammenschlusses (Hauptprüfverfahren) eingetreten ist. Das
Hauptprüfverfahren soll eingeleitet werden, wenn eine weitere Prüfung des Zusammenschlusses erforderlich ist.

(2) Im Hauptprüfverfahren entscheidet das Bundeskartellamt durch Verfügung, ob der Zusammenschluss
untersagt oder freigegeben wird. Wird die Verfügung nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der
vollständigen Anmeldung den anmeldenden Unternehmen zugestellt, gilt der Zusammenschluss als freigegeben.
Die Verfahrensbeteiligten sind unverzüglich über den Zeitpunkt der Zustellung der Verfügung zu unterrichten.
Dies gilt nicht, wenn
1.   die anmeldenden Unternehmen einer Fristverlängerung zugestimmt haben,

 

2.   das Bundeskartellamt wegen unrichtiger Angaben oder wegen einer nicht rechtzeitig erteilten Auskunft
nach § 39 Abs. 5 oder § 59 die Mitteilung nach Absatz 1 oder die Untersagung des Zusammenschlusses
unterlassen hat,
 

3.   eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland entgegen § 39 Abs. 3 Satz 2 Nr. 6 nicht mehr benannt ist.
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(3) Die Freigabe kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Diese dürfen sich nicht darauf richten,
die beteiligten Unternehmen einer laufenden Verhaltenskontrolle zu unterstellen.

(3a) Die Freigabe kann widerrufen oder geändert werden, wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht, arglistig
herbeigeführt worden ist oder die beteiligten Unternehmen einer mit ihr verbundenen Auflage zuwiderhandeln.
Im Falle der Nichterfüllung einer Auflage gilt § 41 Abs. 4 entsprechend.

(4) Vor einer Untersagung ist den obersten Landesbehörden, in deren Gebiet die beteiligten Unternehmen ihren
Sitz haben, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(5) Die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 beginnen in den Fällen des § 39 Abs. 4 Satz 1, wenn die
Verweisungsentscheidung beim Bundeskartellamt eingegangen ist und die nach § 39 Abs. 3 erforderlichen
Angaben in deutscher Sprache vorliegen.

(6) Wird eine Freigabe des Bundeskartellamts durch gerichtlichen Beschluss rechtskräftig ganz oder teilweise
aufgehoben, beginnt die Frist nach Absatz 2 Satz 2 mit Eintritt der Rechtskraft von neuem.

§ 41 Vollzugsverbot, Entflechtung

(1) Die Unternehmen dürfen einen Zusammenschluss, der vom Bundeskartellamt nicht freigegeben ist,
nicht vor Ablauf der Fristen nach § 40 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 vollziehen oder am Vollzug dieses
Zusammenschlusses mitwirken. Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen, sind unwirksam. Dies gilt
nicht für Verträge über Grundstücksgeschäfte, sobald sie durch Eintragung in das Grundbuch rechtswirksam
geworden sind, sowie für Verträge über die Umwandlung, Eingliederung oder Gründung eines Unternehmens und
für Unternehmensverträge im Sinne der §§ 291 und 292 des Aktiengesetzes, sobald sie durch Eintragung in das
zuständige Register rechtswirksam geworden sind.

(2) Das Bundeskartellamt kann auf Antrag Befreiungen vom Vollzugsverbot erteilen, wenn die beteiligten
Unternehmen hierfür wichtige Gründe geltend machen, insbesondere um schweren Schaden von einem
beteiligten Unternehmen oder von Dritten abzuwenden. Die Befreiung kann jederzeit, auch vor der Anmeldung,
erteilt und mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. § 40 Abs. 3a gilt entsprechend.

(3) Ein vollzogener Zusammenschluss, der die Untersagungsvoraussetzungen nach § 36 Abs. 1 erfüllt, ist
aufzulösen, wenn nicht der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie nach § 42 die Erlaubnis zu dem
Zusammenschluss erteilt. Das Bundeskartellamt ordnet die zur Auflösung des Zusammenschlusses erforderlichen
Maßnahmen an. Die Wettbewerbsbeschränkung kann auch auf andere Weise als durch Wiederherstellung des
früheren Zustands beseitigt werden.

(4) Zur Durchsetzung seiner Anordnung kann das Bundeskartellamt insbesondere
1.   (weggefallen)

 

2.   die Ausübung des Stimmrechts aus Anteilen an einem beteiligten Unternehmen, die einem anderen
beteiligten Unternehmen gehören oder ihm zuzurechnen sind, untersagen oder einschränken,
 

3.   einen Treuhänder bestellen, der die Auflösung des Zusammenschlusses herbeiführt.
 

§ 42 Ministererlaubnis

(1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie erteilt auf Antrag die Erlaubnis zu einem vom
Bundeskartellamt untersagten Zusammenschluss, wenn im Einzelfall die Wettbewerbsbeschränkung von
gesamtwirtschaftlichen Vorteilen des Zusammenschlusses aufgewogen wird oder der Zusammenschluss durch
ein überragendes Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt ist. Hierbei ist auch die Wettbewerbsfähigkeit der
beteiligten Unternehmen auf Märkten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zu berücksichtigen.
Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn durch das Ausmaß der Wettbewerbsbeschränkung die
marktwirtschaftliche Ordnung nicht gefährdet wird.

(2) Die Erlaubnis kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. § 40 Abs. 3 und 3a gilt entsprechend.

(3) Der Antrag ist innerhalb einer Frist von einem Monat seit Zustellung der Untersagung beim
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie schriftlich zu stellen. Wird die Untersagung angefochten,
beginnt die Frist in dem Zeitpunkt, in dem die Untersagung unanfechtbar wird.
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(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie soll über den Antrag innerhalb von vier Monaten
entscheiden. Vor der Entscheidung ist eine Stellungnahme der Monopolkommission einzuholen und den obersten
Landesbehörden, in deren Gebiet die beteiligten Unternehmen ihren Sitz haben, Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben.

§ 43 Bekanntmachungen

(1) Die Einleitung des Hauptprüfverfahrens durch das Bundeskartellamt nach § 40 Abs. 1 Satz 1 und der Antrag
auf Erteilung einer Ministererlaubnis sind unverzüglich im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

(2) Im Bundesanzeiger sind bekannt zu machen
1.   die Verfügung des Bundeskartellamts nach § 40 Abs. 2,

 

2.   die Ministererlaubnis, deren Ablehnung und Änderung,
 

3.   die Rücknahme und der Widerruf der Freigabe des Bundeskartellamts oder der Ministererlaubnis,
 

4.   die Auflösung eines Zusammenschlusses und die sonstigen Anordnungen des Bundeskartellamts nach § 41
Abs. 3 und 4.
 

(3) Bekannt zu machen nach Absatz 1 und 2 sind jeweils die Angaben nach § 39 Abs. 3 Satz 1 sowie Satz 2 Nr. 1
und 2.

Achter Abschnitt
Monopolkommission
§ 44 Aufgaben

(1) Die Monopolkommission erstellt alle zwei Jahre ein Gutachten, in dem sie den Stand und die absehbare
Entwicklung der Unternehmenskonzentration in der Bundesrepublik Deutschland beurteilt, die Anwendung der
Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle würdigt sowie zu sonstigen aktuellen wettbewerbspolitischen
Fragen Stellung nimmt. Das Gutachten soll die Verhältnisse in den letzten beiden abgeschlossenen
Kalenderjahren einbeziehen und bis zum 30. Juni des darauf folgenden Jahres abgeschlossen sein. Die
Bundesregierung kann die Monopolkommission mit der Erstattung zusätzlicher Gutachten beauftragen. Darüber
hinaus kann die Monopolkommission nach ihrem Ermessen Gutachten erstellen.

(2) Die Monopolkommission ist nur an den durch dieses Gesetz begründeten Auftrag gebunden und in ihrer
Tätigkeit unabhängig. Vertritt eine Minderheit bei der Abfassung der Gutachten eine abweichende Auffassung, so
kann sie diese in dem Gutachten zum Ausdruck bringen.

(3) Die Monopolkommission leitet ihre Gutachten der Bundesregierung zu. Die Bundesregierung legt
Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 den gesetzgebenden Körperschaften unverzüglich vor und nimmt zu ihnen in
angemessener Frist Stellung. Die Gutachten werden von der Monopolkommission veröffentlicht. Bei Gutachten
nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt dies zu dem Zeitpunkt, zu dem sie von der Bundesregierung der gesetzgebenden
Körperschaft vorgelegt werden.

§ 45 Mitglieder

(1) Die Monopolkommission besteht aus fünf Mitgliedern, die über besondere volkswirtschaftliche,
betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen
verfügen müssen. Die Monopolkommission wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.

(2) Die Mitglieder der Monopolkommission werden auf Vorschlag der Bundesregierung durch den
Bundespräsidenten für die Dauer von vier Jahren berufen. Wiederberufungen sind zulässig. Die Bundesregierung
hört die Mitglieder der Kommission an, bevor sie neue Mitglieder vorschlägt. Die Mitglieder sind berechtigt, ihr
Amt durch Erklärung gegenüber dem Bundespräsidenten niederzulegen. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so
wird ein neues Mitglied für die Dauer der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds berufen.

(3) Die Mitglieder der Monopolkommission dürfen weder der Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft
des Bundes oder eines Landes noch dem öffentlichen Dienst des Bundes, eines Landes oder einer sonstigen
juristischen Person des öffentlichen Rechts, es sei denn als Hochschullehrer oder als Mitarbeiter eines
wissenschaftlichen Instituts, angehören. Ferner dürfen sie weder einen Wirtschaftsverband noch eine
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Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorganisation repräsentieren oder zu diesen in einem ständigen Dienst- oder
Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen. Sie dürfen auch nicht während des letzten Jahres vor der Berufung zum
Mitglied der Monopolkommission eine derartige Stellung innegehabt haben.

§ 46 Beschlüsse, Organisation, Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Beschlüsse der Monopolkommission bedürfen der Zustimmung von mindestens drei Mitgliedern.

(2) Die Monopolkommission hat eine Geschäftsordnung und verfügt über eine Geschäftsstelle. Diese hat die
Aufgabe, die Monopolkommission wissenschaftlich, administrativ und technisch zu unterstützen.

(2a) Die Monopolkommission kann Einsicht in die von der Kartellbehörde geführten Akten einschließlich Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse und personenbezogener Daten nehmen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(3) Die Mitglieder der Monopolkommission und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind zur Verschwiegenheit
über die Beratungen und die von der Monopolkommission als vertraulich bezeichneten Beratungsunterlagen
verpflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit bezieht sich auch auf Informationen, die der Monopolkommission
gegeben und als vertraulich bezeichnet werden oder die gemäß Absatz 2a erlangt worden sind.

(4) Die Mitglieder der Monopolkommission erhalten eine pauschale Entschädigung sowie Ersatz ihrer
Reisekosten. Diese werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern festgesetzt. Die Kosten der Monopolkommission trägt der Bund.

§ 47 Übermittlung statistischer Daten

(1) Für die Begutachtung der Entwicklung der Unternehmenskonzentration werden der Monopolkommission
vom Statistischen Bundesamt aus Wirtschaftsstatistiken (Statistik im produzierenden Gewerbe,
Handwerksstatistik, Außenhandelsstatistik, Steuerstatistik, Verkehrsstatistik, Statistik im Handel und
Gastgewerbe, Dienstleistungsstatistik) und dem Statistikregister zusammengefasste Einzelangaben über die
Vomhundertanteile der größten Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen des jeweiligen
Wirtschaftsbereichs
a)   am Wert der zum Absatz bestimmten Güterproduktion,

 

b)   am Umsatz,
 

c)   an der Zahl der tätigen Personen,
 

d)   an den Lohn- und Gehaltssummen,
 

e)   an den Investitionen,
 

f)   am Wert der gemieteten und gepachteten Sachanlagen,
 

g)   an der Wertschöpfung oder dem Rohertrag,
 

h)   an der Zahl der jeweiligen Einheiten
 

übermittelt. Satz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung von Angaben über die Vomhundertanteile der
größten Unternehmensgruppen. Für die Zuordnung der Angaben der Unternehmensgruppen übermittelt
die Monopolkommission dem Statistischen Bundesamt Namen und Anschriften der Unternehmen, deren
Zugehörigkeit zu einer Unternehmensgruppe sowie Kennzeichen zur Identifikation. Die zusammengefassten
Einzelangaben dürfen nicht weniger als drei Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachliche
Teile von Unternehmen betreffen. Durch Kombination oder zeitliche Nähe mit anderen übermittelten oder
allgemein zugänglichen Angaben darf kein Rückschluss auf zusammengefasste Angaben von weniger als drei
Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betrieben oder fachlichen Teile von Unternehmen möglich sein. Für die
Berechnung von summarischen Konzentrationsmaßen, insbesondere Herfindahl-Indizes und Gini-Koeffizienten,
gilt dies entsprechend. Die statistischen Ämter der Länder stellen die hierfür erforderlichen Einzelangaben dem
Statistischen Bundesamt zur Verfügung.

(2) Personen, die zusammengefasste Einzelangaben nach Absatz 1 erhalten sollen, sind vor der Übermittlung zur
Geheimhaltung besonders zu verpflichten, soweit sie nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichtete sind. § 1 Abs. 2, 3 und 4 Nr. 2 des Verpflichtungsgesetzes gilt entsprechend. Personen, die nach Satz
1 besonders verpflichtet worden sind, stehen für die Anwendung der Vorschriften des Strafgesetzbuches über die
Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 Abs. 2, 4, 5; §§ 204, 205) und des Dienstgeheimnisses (§ 353b Abs. 1)
den für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten gleich.
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(3) Die zusammengefassten Einzelangaben dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt
wurden. Sie sind zu löschen, sobald der in Absatz 1 genannte Zweck erfüllt ist.

(4) Bei der Monopolkommission muss durch organisatorische und technische Maßnahmen sichergestellt sein,
dass nur Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Verpflichtete nach Absatz 2 Satz 1
Empfänger von zusammengefassten Einzelangaben sind.

(5) Die Übermittlungen sind nach Maßgabe des § 16 Abs. 9 des Bundesstatistikgesetzes aufzuzeichnen. Die
Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

(6) Bei der Durchführung der Wirtschaftsstatistiken nach Absatz 1 sind die befragten Unternehmen schriftlich zu
unterrichten, dass die zusammengefassten Einzelangaben nach Absatz 1 der Monopolkommission übermittelt
werden dürfen.

Neunter Abschnitt
Markttransparenzstellen für den Großhandel mit Strom und Gas
und für Kraftstoffe

I.
Markttransparenzstelle für den Großhandel im Bereich Strom und
Gas
§ 47a Einrichtung, Zuständigkeit, Organisation

(1) Zur Sicherstellung einer wettbewerbskonformen Bildung der Großhandelspreise von Elektrizität und Gas
wird eine Markttransparenzstelle bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) eingerichtet. Sie beobachtet laufend die Vermarktung und den Handel mit
Elektrizität und Erdgas auf der Großhandelsstufe.

(2) Die Aufgaben der Markttransparenzstelle nehmen die Bundesnetzagentur und das Bundeskartellamt
einvernehmlich wahr.

(3) Die Einzelheiten der einvernehmlichen Zusammenarbeit werden in einer vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie zu genehmigenden Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bundeskartellamt und der
Bundesnetzagentur näher geregelt. In der Vereinbarung ist insbesondere Folgendes zu regeln:
1.  die Besetzung und Geschäftsverteilung sowie
2.  eine Koordinierung der Datenerhebung und des Daten- und Informationsaustausches.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorgaben zur
Ausgestaltung der Kooperationsvereinbarung zu erlassen.

(5) Entscheidungen der Markttransparenzstelle trifft die Person, die sie leitet. § 51 Absatz 5 gilt für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Markttransparenzstelle entsprechend.

§ 47b Aufgaben

(1) Die Markttransparenzstelle beobachtet laufend den gesamten Großhandel mit Elektrizität und Erdgas,
unabhängig davon, ob er auf physikalische oder finanzielle Erfüllung gerichtet ist, um Auffälligkeiten bei
der Preisbildung aufzudecken, die auf Missbrauch von Marktbeherrschung, Insiderinformationen oder auf
Marktmanipulation beruhen können. Die Markttransparenzstelle beobachtet zu diesem Zweck auch die Erzeugung,
den Kraftwerkseinsatz und die Vermarktung von Elektrizität und Erdgas durch die Erzeugungsunternehmen sowie
die Vermarktung von Elektrizität und Erdgas als Regelenergie. Die Markttransparenzstelle kann Wechselwirkungen
zwischen den Großhandelsmärkten für Elektrizität und Erdgas und dem Emissionshandelssystem berücksichtigen.

(2) Die Markttransparenzstelle überwacht als nationale Marktüberwachungsstelle gemäß Artikel 7 Absatz 2
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober
2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1)
zusammen mit der Bundesnetzagentur den Großhandel mit Elektrizität und Erdgas. Sie arbeitet dabei mit der
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Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden nach Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 10 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zusammen.

(3) Die Markttransparenzstelle erhebt und sammelt die Daten und Informationen, die sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigt. Dabei berücksichtigt sie Meldepflichten der Mitteilungsverpflichteten gegenüber den in § 47i
genannten Behörden oder Aufsichtsstellen sowie Meldepflichten, die von der Europäischen Kommission nach Artikel
8 Absatz 2 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 festzulegen sind. Für die Datenerfassung sind nach Möglichkeit
bestehende Quellen und Meldesysteme zu nutzen.

(4) Die Bundesnetzagentur kann die Markttransparenzstelle mit der Erhebung und Auswertung von Daten
beauftragen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 erforderlich ist.

(5) Die Markttransparenzstelle gibt vor Erlass von Festlegungen nach § 47g in Verbindung mit der nach §
47f zu erlassenden Rechtsverordnung betroffenen Behörden, Interessenvertretern und Marktteilnehmern vorab
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer festgesetzten Frist. Zur Vorbereitung dieser Konsultationen erstellt
und ergänzt die Markttransparenzstelle bei Bedarf eine detaillierte Liste aller Daten und Kategorien von Daten,
die ihr die in § 47e Absatz 1 genannten Mitteilungspflichtigen auf Grund der §§ 47e und 47g und der nach § 47f
zu erlassenden Rechtsverordnung laufend mitzuteilen haben, einschließlich des Zeitpunkts, an dem die Daten
zu übermitteln sind, des Datenformats und der einzuhaltenden Übertragungswege sowie möglicher alternativer
Meldekanäle. Die Markttransparenzstelle ist nicht an die Stellungnahmen gebunden.

(6) Die Markttransparenzstelle wertet die erhaltenen Daten und Informationen kontinuierlich aus, um insbesondere
festzustellen, ob Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die §§ 1, 19, 20 oder 29 dieses Gesetzes, die Artikel 101 oder
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, das Wertpapierhandelsgesetz, das Börsengesetz
oder die Verbote nach den Artikeln 3 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 vorliegen.

(7) Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass eine natürliche oder juristische Person gegen die in Absatz 6 genannten
gesetzlichen Bestimmungen verstößt, muss die Markttransparenzstelle umgehend die zuständigen Behörden
informieren und den Vorgang an sie abgeben. Bei Verdacht eines Verstoßes gegen die §§ 1, 19, 20 und 29
dieses Gesetzes oder gegen die Artikel 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union informiert die Markttransparenzstelle die zuständige Beschlussabteilung im Bundeskartellamt. Kommt die
Prüfzuständigkeit mehrerer Behörden in Betracht, so informiert die Markttransparenzstelle jede dieser Behörden
über den Verdachtsfall und über die Benachrichtigung der anderen Behörden. Die Markttransparenzstelle leitet alle
von den Behörden benötigten oder angeforderten Informationen und Daten unverzüglich an diese gemäß § 47i
weiter.

(8) Die Absätze 1 bis 3 können auch Anwendung finden auf die Erzeugung und Vermarktung im Ausland und auf
Handelsgeschäfte, die im Ausland stattfinden, sofern sie sich auf die Preisbildung von Elektrizität und Erdgas im
Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken.

§ 47c Datenverwendung

(1) Die Markttransparenzstelle stellt die nach § 47b Absatz 3 erhaltenen Daten ferner folgenden Stellen zur
Verfügung:
1.  dem Bundeskartellamt für die Durchführung des Monitorings nach § 48 Absatz 3,
2.  der Bundesnetzagentur für die Durchführung des Monitorings nach § 35 des Energiewirtschaftsgesetzes,
3.  der zuständigen Beschlussabteilung im Bundeskartellamt für Fusionskontrollverfahren nach den §§ 35 bis 41

und für Sektoruntersuchungen nach § 32e sowie
4.  der Bundesnetzagentur zur Erfüllung ihrer weiteren Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz,

insbesondere zur Überwachung von Transparenzverpflichtungen nach den Anhängen der folgenden
Verordnungen:
a)  Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die

Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 1228/2003 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15),

b)  Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die
Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1775/2005 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36) und
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c)  Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über
Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/67/
EG des Rates (ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 1).

(2) Die Markttransparenzstelle stellt die Daten ferner dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und
der Bundesnetzagentur zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 54a des Energiewirtschaftsgesetzes zur Verfügung.

(3) Die Daten können dem Statistischen Bundesamt für dessen Aufgaben nach dem Energiestatistikgesetz und der
Monopolkommission für deren Aufgaben nach diesem Gesetz und nach § 62 des Energiewirtschaftsgesetzes zur
Verfügung gestellt werden.

(4) Die Markttransparenzstelle darf die Daten in anonymisierter Form ferner Bundesministerien für eigene oder in
deren Auftrag durchzuführende wissenschaftliche Studien zur Verfügung stellen, wenn die Daten zur Erreichung
dieser Zwecke erforderlich sind. Daten, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen, dürfen von der
Markttransparenzstelle nur herausgegeben werden, wenn ein Bezug zu einem Unternehmen nicht mehr hergestellt
werden kann. Die Bundesministerien dürfen die nach Satz 1 von der Markttransparenzstelle erhaltenen Daten auch
Dritten zur Durchführung wissenschaftlicher Studien im Auftrag zur Verfügung stellen, wenn diese ihnen gegenüber
die Fachkunde nachgewiesen und die vertrauliche Behandlung der Daten zugesichert haben.

§ 47d Befugnisse

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Markttransparenzstelle die Befugnisse nach § 59 gegenüber natürlichen
und juristischen Personen. Sie kann nach Maßgabe des § 47f Festlegungen gegenüber einzelnen, einer Gruppe oder
allen der in § 47e Absatz 1 genannten Personen und Unternehmen in den in § 47g genannten Festlegungsbereichen
treffen zur Datenkategorie, zum Zeitpunkt und zur Form der Übermittlung. Die Markttransparenzstelle ist nach
Maßgabe des § 47f befugt, die Festlegung bei Bedarf zu ändern, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist. Sie kann insbesondere vorgeben, dass eine Internetplattform zur Eingabe der angeforderten
Auskünfte sowie der Mitteilungen verwendet werden muss. Die Markttransparenzstelle kann nach Maßgabe des
§ 47f darüber hinaus vorgeben, dass Auskünfte und Daten an einen zur Datenerfassung beauftragten Dritten
geliefert werden; Auswertung und Nutzung findet allein bei der Markttransparenzstelle statt. Die §§ 48 und 49
des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt. Die §§ 50c, 54, 56, 57 und 61 bis 67 sowie die §§ 74 bis
76, 83, 91 und 92 gelten entsprechend. Für Entscheidungen, die die Markttransparenzstelle durch Festlegungen
trifft, kann die Zustellung nach § 61 durch eine öffentliche Bekanntgabe im Bundesanzeiger ersetzt werden. Für
Auskunftspflichten nach Satz 1 und Mitteilungspflichten nach § 47e gilt § 55 der Strafprozessordnung entsprechend.

(2) Die Markttransparenzstelle hat als nationale Marktüberwachungsstelle im Sinne des Artikels 7 Absatz 2
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zudem die Rechte gemäß Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1, Absatz
3 Unterabsatz 2 Satz 2, Artikel 4 Absatz 2 Satz 2, Artikel 8 Absatz 5 Satz 1 und Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr.
1227/2011. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Markttransparenzstelle kann bei der Behörde, an die sie einen Verdachtsfall nach § 47b Absatz 7 Satz 1
abgegeben hat, eine Mitteilung über den Abschluss der Untersuchung anfordern.

§ 47e Mitteilungspflichten

(1) Folgende Personen und Unternehmen unterliegen der Mitteilungspflicht nach den Absätzen 2 bis 5:
1.  Großhändler im Sinne des § 3 Nummer 21 des Energiewirtschaftsgesetzes,
2.  Energieversorgungsunternehmen im Sinne des § 3 Nummer 18 des Energiewirtschaftsgesetzes,
3.  Betreiber von Energieanlagen im Sinne des § 3 Nummer 15 des Energiewirtschaftsgesetzes, ausgenommen

Betreiber von Verteileranlagen der Letztverbraucher oder bei der Gasversorgung Betreiber der letzten
Absperrvorrichtungen von Verbrauchsanlagen,

4.  Kunden im Sinne des § 3 Nummer 24 des Energiewirtschaftsgesetzes, ausgenommen Letztverbraucher im
Sinne des § 3 Nummer 25 des Energiewirtschaftsgesetzes und

5.  Handelsplattformen.

(2) Die Mitteilungspflichtigen haben der Markttransparenzstelle die nach Maßgabe des § 47f in Verbindung mit
§ 47g konkretisierten Handels-, Transport-, Kapazitäts-, Erzeugungs- und Verbrauchsdaten aus den Märkten zu
übermitteln, auf denen sie tätig sind. Dazu gehören Angaben



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 23 von 64 -

1.  zu den Transaktionen an den Großhandelsmärkten, an denen mit Elektrizität und Erdgas gehandelt
wird, einschließlich der Handelsaufträge, mit genauen Angaben über die erworbenen und veräußerten
Energiegroßhandelsprodukte, die vereinbarten Preise und Mengen, die Tage und Uhrzeiten der Ausführung, die
Parteien und Begünstigten der Transaktionen,

2.  zur Kapazität und Auslastung von Anlagen zur Erzeugung und Speicherung, zum Verbrauch oder zur
Übertragung oder Fernleitung von Strom oder Erdgas oder über die Kapazität und Auslastung von Anlagen für
verflüssigtes Erdgas (LNG-Anlagen), einschließlich der geplanten oder ungeplanten Nichtverfügbarkeit dieser
Anlagen oder eines Minderverbrauchs,

3.  im Bereich der Elektrizitätserzeugung, die eine Identifikation einzelner Erzeugungseinheiten ermöglichen,
4.  zu Kosten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der meldepflichtigen Erzeugungseinheiten entstehen,

insbesondere zu Grenzkosten, Brennstoffkosten, CO2-Kosten, Opportunitätskosten und Anfahrkosten,

5.  zu technischen Informationen, die für den Betrieb der meldepflichtigen Erzeugungsanlagen relevant sind,
insbesondere zu Mindeststillstandszeiten, Mindestlaufzeiten und zur Mindestproduktion,

6.  zu geplanten Stilllegungen oder Kaltreserven,
7.  zu Bezugsrechtsverträgen,
8.  zu Investitionsvorhaben sowie
9.  zu Importverträgen und zur Regelenergie im Bereich Erdgashandel.

(3) Die Daten sind der Markttransparenzstelle nach Maßgabe der §§ 47f und 47g im Wege der Datenfernübertragung
und, soweit angefordert, laufend zu übermitteln. Stellt die Markttransparenzstelle Formularvorlagen bereit, sind die
Daten in dieser Form elektronisch zu übermitteln.

(4) Die jeweilige Mitteilungspflicht gilt als erfüllt, wenn
1.  Meldepflichtige nach Absatz 1 die zu meldenden oder angeforderten Informationen entsprechend Artikel

8 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 gemeldet haben und ein zeitnaher Datenzugriff durch die
Markttransparenzstelle gesichert ist oder

2.  Dritte die zu meldenden oder angeforderten Informationen im Namen eines Meldepflichtigen nach Absatz 1
auch in Verbindung mit § 47f Nummer 3 und 4 übermittelt haben und dies der Markttransparenzstelle mitgeteilt
wird oder

3.  Meldepflichtige nach Absatz 1 auch in Verbindung mit § 47f Nummer 3 und 4 die zu meldenden oder
angeforderten Informationen an einen nach § 47d Absatz 1 Satz 5 in Verbindung mit § 47f Nummer 2
beauftragten Dritten übermittelt haben oder

4.  Meldepflichtige nach Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 47g Absatz 6 die zu meldenden oder
angeforderten Informationen entsprechend den Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder
einer auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnung an den Netzbetreiber gemeldet haben, dies der
Markttransparenzstelle mitgeteilt wird und ein zeitnaher Datenzugriff durch die Markttransparenzstelle
gesichert ist.

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten auch für Unternehmen, die ihren Sitz in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum haben, wenn sie an einer inländischen Börse zur Teilnahme am Handel zugelassen sind oder
wenn sich ihre Tätigkeiten im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken. Übermittelt ein solches Unternehmen
die verlangten Informationen nicht, so kann die Markttransparenzstelle die zuständige Behörde des Sitzstaates
ersuchen, geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu diesen Informationen zu treffen.

§ 47f Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Wege der Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und,
soweit Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
betroffen sind, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter
Berücksichtigung der Anforderungen von Durchführungsrechtsakten nach Artikel 8 Absatz 2 oder Absatz 6 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011
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1.  nähere Bestimmungen zu Art, Inhalt und Umfang derjenigen Daten und Informationen, die die
Markttransparenzstelle nach § 47d Absatz 1 Satz 2 durch Festlegungen von den zur Mitteilung Verpflichteten
anfordern kann, zu erlassen sowie zum Zeitpunkt und zur Form der Übermittlung dieser Daten,

2.  nähere Bestimmungen zu Art, Inhalt und Umfang derjenigen Daten und Informationen, die nach § 47d Absatz
1 Satz 5 an beauftragte Dritte geliefert werden sollen, zu erlassen sowie zum Zeitpunkt und zur Form der
Übermittlung und zu den Adressaten dieser Daten,

3.  vorzusehen, dass folgende Stellen der Markttransparenzstelle laufend Aufzeichnungen der
Energiegroßhandelstransaktionen übermitteln:
a)  organisierte Märkte,
b)  Systeme zur Zusammenführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen oder Meldesysteme,
c)  Handelsüberwachungsstellen an Börsen, an denen mit Strom und Gas gehandelt wird, sowie
d)  die in § 47i genannten Behörden,

4.  vorzusehen, dass eine Börse oder ein geeigneter Dritter die Angaben nach § 47e Absatz 2 in Verbindung mit §
47g auf Kosten der Mitteilungsverpflichteten übermitteln darf, und die Einzelheiten hierzu festlegen, sowie

5.  angemessene Bagatellgrenzen für die Meldung von Transaktionen und Daten festzulegen und Übergangsfristen
für den Beginn der Mitteilungspflichten vorzusehen.

§ 47g Festlegungsbereiche

(1) Die Markttransparenzstelle entscheidet nach Maßgabe von § 47d Absatz 1 und § 47e sowie der nach § 47f zu
erlassenden Rechtsverordnung durch Festlegungen zu den in den Absätzen 2 bis 12 genannten Bereichen, welche
Daten und Kategorien von Daten wie zu übermitteln sind.

(2) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Stromerzeugungseinheiten und von Anlagen zur
Speicherung mit jeweils mehr als 10 Megawatt installierter Erzeugungs- oder Speicherkapazität je Einheit Angaben
zu folgenden Daten und Datenkategorien übermitteln:
1.  je Stromerzeugungseinheit insbesondere über Name, Standort, Anschlussregelzone, installierte

Erzeugungskapazität und Art der Erzeugung,
2.  blockscharf je Erzeugungseinheit auf Stundenbasis

a)  Nettoleistung,
b)  am Vortag geplante Erzeugung,
c)  tatsächliche Erzeugung,
d)  Grenzkosten der Erzeugung einschließlich Informationen zu den Kostenbestandteilen, insbesondere

Brennstoffkosten, CO2-Kosten, Opportunitätskosten,

e)  geplante und unplanmäßige Nichtverfügbarkeiten auf Grund technischer Restriktionen,
f)  Nichtverfügbarkeiten auf Grund von Netzrestriktionen,
g)  Vorhaltung und Einspeisung von Regel- und Reserveleistung,
h)  nicht eingesetzte verfügbare Leistung,

3.  blockscharf je Erzeugungseinheit
a)  Anfahrkosten (Warm- und Kaltstarts), Mindeststillstandszeiten, Mindestlaufzeiten, Mindestproduktion,
b)  geplante Stilllegungen und Kaltreserven,

4.  Bezugsrechtsverträge,
5.  Investitionsvorhaben,
6.  bei grenzüberschreitenden Handelsgeschäften Volumina, genutzte Handelsplätze oder Handelspartner, jeweils

getrennt nach den Ländern, in denen die Handelsgeschäfte stattgefunden haben, und
7.  Informationen, die die Markttransparenzstelle dazu in die Lage versetzen, das Angebotsverhalten bei

Handelsgeschäften nachzuvollziehen.
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(3) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Erzeugungseinheiten mit mehr als 1 Megawatt
und bis zu 10 Megawatt installierter Erzeugungskapazität je Einheit jährlich die Gesamtsumme der installierten
Erzeugungskapazität aller Erzeugungseinheiten in der jeweiligen Regelzone, getrennt nach Erzeugungsart,
angeben.

(4) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Verbrauchseinheiten von Elektrizität Angaben zu
den folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.  der geplante und ungeplante Minderverbrauch bei Verbrauchseinheiten mit mehr als 25 Megawatt maximaler

Verbrauchskapazität je Verbrauchseinheit und
2.  die Vorhaltung und Einspeisung von Regelenergie.

(5) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Übertragungsnetzen im Sinne des § 3 Nummer
10 des Energiewirtschaftsgesetzes Angaben zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.  die Übertragungskapazität an Grenzkuppelstellen auf stündlicher Basis,
2.  die Im- und Exportdaten auf stündlicher Basis,
3.  die prognostizierte und die tatsächliche Einspeisung von Anlagen, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz

vergütet werden, auf stündlicher Basis,
4.  die Verkaufsangebote, die im Rahmen der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten

Ausgleichsmechanismus getätigt wurden, auf stündlicher Basis und
5.  die Angebote und Ergebnisse der Regelenergieauktionen.

(6) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien mit mehr als 10 Megawatt installierter Erzeugungskapazität Angaben zu den folgenden
Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.  die erzeugten Mengen nach Anlagentyp und
2.  die Wahl der Vermarktungsform, insbesondere die gewählte Form der Direktvermarktung nach § 33b des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder die Vergütung nach § 16 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, und die auf
die jeweilige Vermarktungsform entfallenden Mengen.

(7) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Handelsplattformen für den Handel mit Strom und Erdgas
Angaben zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.  die Angebote, die auf den Plattformen getätigt wurden,
2.  die Handelsergebnisse und
3.  die außerbörslichen, nicht standardisierten Handelsgeschäfte, bei denen die Vertragspartner individuell

bilaterale Geschäfte aushandeln (OTC-Geschäfte), deren geld- und warenmäßige Besicherung (Clearing) über
die Handelsplattform erfolgt.

(8) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Großhändler im Sinne des § 3 Nummer 21 des
Energiewirtschaftsgesetzes, die mit Strom handeln, Angaben zu den in § 47e Absatz 2 Nummer 1 genannten
Transaktionen übermitteln, soweit diese Transaktionen nicht von Absatz 7 erfasst sind. Beim Handel mit Strom aus
erneuerbaren Energien kann die Markttransparenzstelle auch festlegen, dass Großhändler nach Satz 1 Angaben
zur Form der Direktvermarktung nach § 33b des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie zu den danach gehandelten
Strommengen übermitteln.

(9) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Großhändler im Sinne des § 3 Nummer 21 des
Energiewirtschaftsgesetzes, die mit Erdgas handeln, Angaben zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten
übermitteln:
1.  die Grenzübergangsmengen und -preise und einen Abgleich von Import- und Exportmengen,
2.  die im Inland geförderten Gasmengen und ihre Erstabsatzpreise,
3.  die Importverträge (Grenzübergangsverträge),
4.  die Liefermengen getrennt nach Distributionsstufe im Bereich der Verteilung,
5.  die getätigten Transaktionen mit Großhandelskunden und Fernleitungsnetzbetreibern sowie mit

Betreibern von Speicheranlagen und Anlagen für verflüssigtes Erdgas (LNG-Anlagen) im Rahmen von
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Gasversorgungsverträgen und Energiederivate nach § 3 Nummer 15a des Energiewirtschaftsgesetzes, die auf
Gas bezogen sind, einschließlich Laufzeit, Menge, Datum und Uhrzeit der Ausführung, Laufzeit-, Liefer- und
Abrechnungsbestimmungen und Transaktionspreisen,

6.  die Angebote und Ergebnisse eigener Erdgasauktionen,
7.  die bestehenden Gasbezugs- und Gaslieferverträge und
8.  die sonstigen Gashandelsaktivitäten, die als OTC-Geschäfte durchgeführt werden.

(10) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Fernleitungsnetzen im Sinne des § 3 Nummer
5 des Energiewirtschaftsgesetzes Angaben zu folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.  die bestehenden Kapazitätsverträge,
2.  die vertraglichen Vereinbarungen mit Dritten über Lastflusszusagen und
3.  die Angebote und Ergebnisse von Ausschreibungen über Lastflusszusagen.

(11) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Marktgebietsverantwortliche im Sinne des § 2 Nummer 11
der Gasnetzzugangsverordnung Angaben zu folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.  die bestehenden Regelenergieverträge,
2.  die Angebote und Ergebnisse von Regelenergieauktionen und -ausschreibungen,
3.  die getätigten Transaktionen an Handelsplattformen und
4.  die sonstigen Gashandelsaktivitäten, die als OTC-Geschäfte durchgeführt werden.

(12) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass im Bereich der Regelenergie und von Biogas Angaben über die
Beschaffung externer Regelenergie, über Ausschreibungsergebnisse sowie über die Einspeisung und Vermarktung
von Biogas übermittelt werden.

§ 47h Berichtspflichten, Veröffentlichungen

(1) Die Markttransparenzstelle unterrichtet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie über die
Übermittlung von Informationen nach § 47b Absatz 7 Satz 1.

(2) Die Markttransparenzstelle erstellt alle zwei Jahre einen Bericht über ihre Tätigkeit. Soweit der Großhandel
mit Elektrizität und Erdgas betroffen ist, erstellt sie ihn im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur.
Geschäftsgeheimnisse, von denen die Markttransparenzstelle bei der Durchführung ihrer Aufgaben Kenntnis
erhalten hat, werden aus dem Bericht entfernt. Der Bericht wird auf der Internetseite der Markttransparenzstelle
veröffentlicht. Der Bericht kann zeitgleich mit dem Bericht des Bundeskartellamts nach § 53 Absatz 3 erfolgen und
mit diesem verbunden werden.

(3) Die Markttransparenzstelle veröffentlicht die nach § 47b Absatz 5 erstellten Listen und deren Entwürfe auf ihrer
Internetseite.

(4) Die Markttransparenzstelle kann im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur zur Verbesserung der
Transparenz im Großhandel diejenigen Erzeugungs- und Verbrauchsdaten veröffentlichen, die bisher auf der
Transparenzplattform der European Energy Exchange AG und der Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht
werden, sobald diese Veröffentlichung eingestellt wird. Die nach dem Energiewirtschaftsgesetz und darauf
basierenden Rechtsverordnungen sowie die nach europäischem Recht bestehenden Veröffentlichungspflichten der
Marktteilnehmer zur Verbesserung der Transparenz auf den Strom- und Gasmärkten bleiben unberührt.

§ 47i Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Aufsichtsstellen

(1) Das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur arbeiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der
Markttransparenzstelle nach § 47b mit folgenden Stellen zusammen:
1.  der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
2.  den Börsenaufsichtsbehörden sowie Handelsüberwachungsstellen derjenigen Börsen, an denen Elektrizität und

Gas sowie Energiederivate im Sinne des § 3 Nummer 15a des Energiewirtschaftsgesetzes gehandelt werden,
3.  der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden und der Europäischen Kommission,

soweit diese Aufgaben nach der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wahrnehmen, und
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4.  den Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten.
Diese Stellen können unabhängig von der jeweils gewählten Verfahrensart untereinander Informationen
einschließlich personenbezogener Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse austauschen, soweit dies zur
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist. Sie können diese Informationen in ihren Verfahren verwerten.
Beweisverwertungsverbote bleiben unberührt. Die Regelungen über die Rechtshilfe in Strafsachen sowie Amts- und
Rechtshilfeabkommen bleiben unberührt.

(2) Die Markttransparenzstelle kann mit Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie Kooperationsvereinbarungen mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, den
Börsenaufsichtsbehörden sowie Handelsüberwachungsstellen derjenigen Börsen, an denen Elektrizität und Gas
sowie Energiederivate im Sinne des § 3 Nummer 15a des Energiewirtschaftsgesetzes gehandelt werden, und der
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden schließen.

§ 47j Vertrauliche Informationen, operationelle Zuverlässigkeit, Datenschutz

(1) Informationen, die die Markttransparenzstelle bei ihrer Aufgabenerfüllung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
erlangt oder erstellt hat, unterliegen der Vertraulichkeit. Die Beschäftigten bei der Markttransparenzstelle sind zur
Verschwiegenheit über die vertraulichen Informationen im Sinne des Satzes 1 verpflichtet. Andere Personen, die
vertrauliche Informationen erhalten sollen, sind vor der Übermittlung besonders zur Geheimhaltung zu verpflichten,
soweit sie nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind. § 1 Absatz 2, 3 und 4
Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes gilt entsprechend.

(2) Die Markttransparenzstelle stellt zusammen mit der Bundesnetzagentur die operationelle Zuverlässigkeit der
Datenbeobachtung sicher und gewährleistet Vertraulichkeit, Integrität und Schutz der eingehenden Informationen.
Die Markttransparenzstelle ist dabei an dasselbe Maß an Vertraulichkeit gebunden wie die übermittelnde Stelle
oder die Stelle, welche die Informationen erhoben hat. Die Markttransparenzstelle ergreift alle erforderlichen
Maßnahmen, um den Missbrauch der in ihren Systemen verwalteten Informationen und den nicht autorisierten
Zugang zu ihnen zu verhindern. Die Markttransparenzstelle ermittelt Quellen betriebstechnischer Risiken und
minimiert diese Risiken durch die Entwicklung geeigneter Systeme, Kontrollen und Verfahren.

(3) Für Personen, die Daten nach § 47d Absatz 1 Satz 5 erhalten sollen oder die nach § 47c Absatz 4 Daten erhalten,
gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) Die Markttransparenzstelle darf personenbezogene Daten, die ihr zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 47b
mitgeteilt werden, nur speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit
liegenden Aufgaben und für die Zwecke der Zusammenarbeit nach Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 16 der Verordnung
(EU) Nr. 1227/2011 erforderlich ist.

(5) Die Akteneinsicht der von den Entscheidungen der Markttransparenzstelle nach § 47b Absatz 5 und 7, §
47d Absatz 1 und 2, den §§ 47e und 47g sowie nach § 81 Absatz 2 Nummer 5a und 6 in eigenen Rechten
Betroffenen ist beschränkt auf die Unterlagen, die allein dem Rechtsverhältnis zwischen dem Betroffenen und der
Markttransparenzstelle zuzuordnen sind.

II.
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
§ 47k Marktbeobachtung im Bereich Kraftstoffe

(1) Beim Bundeskartellamt wird eine Markttransparenzstelle für Kraftstoffe eingerichtet. Sie beobachtet den Handel
mit Kraftstoffen, um den Kartellbehörden die Aufdeckung und Sanktionierung von Verstößen gegen die §§ 1, 19 und
20 dieses Gesetzes und die Artikel 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu
erleichtern. Sie nimmt ihre Aufgaben nach Maßgabe der Absätze 2 bis 9 wahr.

(2) Betreiber von öffentlichen Tankstellen, die Letztverbrauchern Kraftstoffe zu selbst festgesetzten Preisen
anbieten, sind verpflichtet, nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 8 bei jeder Änderung ihrer
Kraftstoffpreise diese in Echtzeit und differenziert nach der jeweiligen Sorte an die Markttransparenzstelle für
Kraftstoffe zu übermitteln. Werden dem Betreiber die Verkaufspreise von einem anderen Unternehmen vorgegeben,
so ist das Unternehmen, das über die Preissetzungshoheit verfügt, zur Übermittlung verpflichtet.
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(3) Kraftstoffe im Sinne dieser Vorschrift sind Ottokraftstoffe und Dieselkraftstoffe. Öffentliche Tankstellen sind
Tankstellen, die sich an öffentlich zugänglichen Orten befinden und die ohne Beschränkung des Personenkreises
aufgesucht werden können.

(4) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Unternehmen gegen die in Absatz 1 genannten gesetzlichen
Bestimmungen verstößt, muss die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe umgehend die zuständige Kartellbehörde
informieren und den Vorgang an sie abgeben. Hierzu leitet sie alle von der Kartellbehörde benötigten oder
angeforderten Informationen und Daten unverzüglich an diese weiter. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
stellt die von ihr nach Absatz 2 erhobenen Daten ferner den folgenden Behörden und Stellen zur Verfügung:
1.  dem Bundeskartellamt für Fusionskontrollverfahren nach den §§ 35 bis 41,
2.  den Kartellbehörden für Sektoruntersuchungen nach § 32e,
3.  dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie für statistische Zwecke und
4.  der Monopolkommission für deren Aufgaben nach diesem Gesetz.

(5) Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe wird nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 8 ermächtigt,
die nach Absatz 2 erhobenen Preisdaten elektronisch an Anbieter von Verbraucher-Informationsdiensten zum
Zweck der Verbraucherinformation weiterzugeben. Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe dieser Preisdaten
an Verbraucherinnen und Verbraucher müssen die Anbieter von Verbraucher-Informationsdiensten die in der
Rechtsverordnung nach Absatz 8 Nummer 5 näher geregelten Vorgaben einhalten. Die Markttransparenzstelle für
Kraftstoffe ist befugt, bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben von einer Weitergabe der Daten abzusehen.

(6) Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe stellt die operationelle Zuverlässigkeit der Datenbeobachtung sicher
und gewährleistet Vertraulichkeit, Integrität und Schutz der eingehenden Informationen.

(7) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 hat die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe die Befugnisse
nach § 59.

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Wege der Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Vorgaben zur Meldepflicht nach Absatz 2 und zur Weitergabe der
Preisdaten nach Absatz 5 zu erlassen, insbesondere
1.  nähere Bestimmungen zum genauen Zeitpunkt sowie zur Art und Form der Übermittlung der Preisdaten nach

Absatz 2 zu erlassen,
2.  angemessene Bagatellgrenzen für die Meldepflicht nach Absatz 2 vorzusehen und unterhalb dieser Schwelle

für den Fall einer freiwilligen Unterwerfung unter die Meldepflichten nach Absatz 2 nähere Bestimmungen zu
erlassen,

3.  nähere Bestimmungen zu den Anforderungen an die Anbieter von Verbraucher-Informationsdiensten nach
Absatz 5 zu erlassen,

4.  nähere Bestimmungen zu Inhalt, Art, Form und Umfang der Weitergabe der Preisdaten durch die
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe an die Anbieter nach Absatz 5 zu erlassen sowie

5.  nähere Bestimmungen zu Inhalt, Art, Form und Umfang der Veröffentlichung oder Weitergabe der Preisdaten
an Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Anbieter von Verbraucher-Informationsdiensten nach Absatz
5 zu erlassen.

Die Rechtsverordnung ist dem Bundestag vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie zuzuleiten. Sie
kann durch Beschluss des Bundestages geändert oder abgelehnt werden. Änderungen oder die Ablehnung sind
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie vom Bundestag zuzuleiten. Hat sich der Bundestag nach
Ablauf von drei Sitzungswochen nach Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, gilt die Zustimmung des
Bundestages als erteilt.

(9) Entscheidungen der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe trifft die Person, die sie leitet. § 51 Absatz 5 gilt für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe entsprechend. Zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 hat die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe die Befugnisse nach § 59.

III.
Evaluierung
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§ 47l Evaluierung der Markttransparenzstellen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften über die
Ergebnisse der Arbeit der Markttransparenzstellen und die hieraus gewonnenen Erfahrungen. Die Berichterstattung
für den Großhandel mit Strom und Gas erfolgt fünf Jahre nach Beginn der Mitteilungspflichten nach § 47e Absatz
2 bis 5 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 47f. Die Berichterstattung für den Kraftstoffbereich erfolgt
drei Jahre nach Beginn der Meldepflicht nach § 47k Absatz 2 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 47k
Absatz 8 und soll insbesondere auf die Preisentwicklung und die Situation der mittelständischen Mineralölwirtschaft
eingehen.

Zweiter Teil
Kartellbehörden

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften
§ 48 Zuständigkeit

(1) Kartellbehörden sind das Bundeskartellamt, das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und die
nach Landesrecht zuständigen obersten Landesbehörden.

(2) Weist eine Vorschrift dieses Gesetzes eine Zuständigkeit nicht einer bestimmten Kartellbehörde zu, so
nimmt das Bundeskartellamt die in diesem Gesetz der Kartellbehörde übertragenen Aufgaben und Befugnisse
wahr, wenn die Wirkung des wettbewerbsbeschränkenden oder diskriminierenden Verhaltens oder einer
Wettbewerbsregel über das Gebiet eines Landes hinausreicht. In allen übrigen Fällen nimmt diese Aufgaben und
Befugnisse die nach Landesrecht zuständige oberste Landesbehörde wahr.

(3) Das Bundeskartellamt führt ein Monitoring durch über den Grad der Transparenz, auch der Großhandelspreise,
sowie den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den Umfang des Wettbewerbs auf Großhandels- und
Endkundenebene auf den Strom- und Gasmärkten sowie an Elektrizitäts- und Gasbörsen. Das Bundeskartellamt
wird die beim Monitoring gewonnenen Daten der Bundesnetzagentur unverzüglich zur Verfügung stellen.

§ 49 Bundeskartellamt und oberste Landesbehörde

(1) Leitet das Bundeskartellamt ein Verfahren ein oder führt es Ermittlungen durch, so benachrichtigt es
gleichzeitig die oberste Landesbehörde, in deren Gebiet die betroffenen Unternehmen ihren Sitz haben.
Leitet eine oberste Landesbehörde ein Verfahren ein oder führt sie Ermittlungen durch, so benachrichtigt sie
gleichzeitig das Bundeskartellamt.

(2) Die oberste Landesbehörde hat eine Sache an das Bundeskartellamt abzugeben, wenn nach § 48 Abs. 2
Satz 1 die Zuständigkeit des Bundeskartellamts begründet ist. Das Bundeskartellamt hat eine Sache an die
oberste Landesbehörde abzugeben, wenn nach § 48 Abs. 2 Satz 2 die Zuständigkeit der obersten Landesbehörde
begründet ist.

(3) Auf Antrag des Bundeskartellamts kann die oberste Landesbehörde eine Sache, für die nach § 48 Abs. 2 Satz
2 ihre Zuständigkeit begründet ist, an das Bundeskartellamt abgeben, wenn dies auf Grund der Umstände der
Sache angezeigt ist. Mit der Abgabe wird das Bundeskartellamt zuständige Kartellbehörde.

(4) Auf Antrag der obersten Landesbehörde kann das Bundeskartellamt eine Sache, für die nach § 48 Abs. 2
Satz 1 seine Zuständigkeit begründet ist, an die oberste Landesbehörde abgeben, wenn dies auf Grund der
Umstände der Sache angezeigt ist. Mit der Abgabe wird die oberste Landesbehörde zuständige Kartellbehörde.
Vor der Abgabe benachrichtigt das Bundeskartellamt die übrigen betroffenen obersten Landesbehörden. Die
Abgabe erfolgt nicht, sofern ihr eine betroffene oberste Landesbehörde innerhalb einer vom Bundeskartellamt zu
setzenden Frist widerspricht.

§ 50 Vollzug des europäischen Rechts

(1) Soweit ihre Zuständigkeit nach den §§ 48 und 49 begründet ist, sind das Bundeskartellamt und die obersten
Landesbehörden für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft zuständige Wettbewerbsbehörden im Sinne des Artikels 35 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003.
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(2) Wenden die obersten Landesbehörden die Artikel 81 und 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft an, erfolgt der Geschäftsverkehr mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaft oder den
Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft über das Bundeskartellamt.
Das Bundeskartellamt kann den obersten Landesbehörden Hinweise zur Durchführung des Geschäftsverkehrs
geben. Das Bundeskartellamt nimmt auch in diesen Fällen die Vertretung im Beratenden Ausschuss für Kartell-
und Monopolfragen nach Artikel 14 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 wahr.

(3) Für die Mitwirkung an Verfahren der Kommission der Europäischen Gemeinschaft oder der
Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zur Anwendung
der Artikel 81 und 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist ausschließlich das
Bundeskartellamt zuständige Wettbewerbsbehörde. Es gelten die bei der Anwendung dieses Gesetzes
maßgeblichen Verfahrensvorschriften.

(4) Das Bundeskartellamt kann den Bediensteten der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats der Europäischen
Gemeinschaft und anderen von dieser ermächtigten Begleitpersonen gestatten, bei Durchsuchungen nach Artikel
22 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 dessen Bedienstete zu begleiten.

(5) In anderen als in den Absätzen 1 bis 4 bezeichneten Fällen nimmt das Bundeskartellamt die Aufgaben wahr,
die den Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft in den Artikeln 84 und 85 des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie in Verordnungen nach Artikel 83 des Vertrages zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, auch in Verbindung mit anderen Ermächtigungsgrundlagen des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft, übertragen sind. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 50a Zusammenarbeit im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden

(1) Die Kartellbehörde ist gemäß Artikel 12 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 befugt, zum Zweck der
Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft der Kommission
der Europäischen Gemeinschaft und den Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft tatsächliche und rechtliche Umstände einschließlich vertraulicher Angaben, insbesondere
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, mitzuteilen, entsprechende Dokumente und Daten zu übermitteln, diese
Wettbewerbsbehörden um die Übermittlung solcher Informationen zu ersuchen, diese zu empfangen und als
Beweismittel zu verwenden. § 50 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Die Kartellbehörde darf die empfangenen Informationen nur zum Zweck der Anwendung von
Artikel 81 oder 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie in Bezug auf den
Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwenden, für den sie von der übermittelnden Behörde erhoben
wurden. Werden Vorschriften dieses Gesetzes jedoch nach Maßgabe des Artikels 12 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 angewandt, so können nach Absatz 1 ausgetauschte Informationen auch für die Anwendung
dieses Gesetzes verwendet werden.

(3) Informationen, die die Kartellbehörde nach Absatz 1 erhalten hat, können zum Zweck der Verhängung
von Sanktionen gegen natürliche Personen nur als Beweismittel verwendet werden, wenn das Recht der
übermittelnden Behörde ähnlich geartete Sanktionen in Bezug auf Verstöße gegen Artikel 81 oder 82 des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vorsieht. Falls die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht
erfüllt sind, ist eine Verwendung als Beweismittel auch dann möglich, wenn die Informationen in einer Weise
erhoben worden sind, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidigungsrechte natürlicher Personen das gleiche
Schutzniveau wie nach dem für die Kartellbehörde geltenden Recht gewährleistet. Das Beweisverwertungsverbot
nach Satz 1 steht einer Verwendung der Beweise gegen juristische Personen oder Personenvereinigungen nicht
entgegen. Die Beachtung verfassungsrechtlich begründeter Verwertungsverbote bleibt unberührt.

§ 50b Sonstige Zusammenarbeit mit ausländischen Wettbewerbsbehörden

(1) Das Bundeskartellamt hat die in § 50a Abs. 1 genannten Befugnisse auch in anderen Fällen, in denen es zum
Zweck der Anwendung kartellrechtlicher Vorschriften mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaft oder
den Wettbewerbsbehörden anderer Staaten zusammenarbeitet.

(2) Das Bundeskartellamt darf Informationen nach § 50a Abs. 1 nur unter dem Vorbehalt übermitteln, dass die
empfangende Wettbewerbsbehörde
1.   die Informationen nur zum Zweck der Anwendung kartellrechtlicher Vorschriften sowie in Bezug auf den

Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwendet, für den sie das Bundeskartellamt erhoben hat, und
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2.   den Schutz vertraulicher Informationen wahrt und diese nur an Dritte übermittelt, wenn das
Bundeskartellamt der Übermittlung zustimmt; das gilt auch für die Offenlegung von vertraulichen
Informationen in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren.
 

Vertrauliche Angaben, einschließlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, aus Verfahren der
Zusammenschlusskontrolle dürfen durch das Bundeskartellamt nur mit Zustimmung des Unternehmens
übermittelt werden, das diese Angaben vorgelegt hat.

(3) Die Regelungen über die Rechtshilfe in Strafsachen sowie Amts- und Rechtshilfeabkommen bleiben unberührt.

§ 50c Behördenzusammenarbeit

(1) Die Kartellbehörden, Regulierungsbehörden sowie die zuständigen Behörden im Sinne des § 2 des EG-
Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes können unabhängig von der jeweils gewählten Verfahrensart
untereinander Informationen einschließlich personenbezogener Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
austauschen, soweit dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist, sowie diese in ihren Verfahren
verwerten. Beweisverwertungsverbote bleiben unberührt.

(2) Die Kartellbehörden arbeiten im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen Bundesbank und den Landesmedienanstalten zusammen.
Die Kartellbehörden können mit den in Satz 1 genannten Behörden auf Anfrage gegenseitig Erkenntnisse
austauschen, soweit dies für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist. Dies gilt nicht
1.   für vertrauliche Informationen, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie

 

2.   für Informationen, die nach § 50a oder nach Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 erlangt worden sind.
 

Satz 2 und 3 Nr. 1 lassen die Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sowie des Gesetzes
über den Wertpapierhandel über die Zusammenarbeit mit anderen Behörden unberührt.

(3) Das Bundeskartellamt kann Angaben der an einem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, die ihm nach
§ 39 Abs. 3 gemacht worden sind, an andere Behörden übermitteln, soweit dies zur Verfolgung der in § 7 Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 6 des Außenwirtschaftsgesetzes genannten Zwecke erforderlich ist. Bei Zusammenschlüssen
mit gemeinschaftsweiter Bedeutung im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates
vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen in ihrer jeweils geltenden
Fassung steht dem Bundeskartellamt die Befugnis nach Satz 1 nur hinsichtlich solcher Angaben zu, welche von
der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Abs. 3 dieser Verordnung veröffentlicht worden sind.

Zweiter Abschnitt
Bundeskartellamt
§ 51 Sitz, Organisation

(1) Das Bundeskartellamt ist eine selbständige Bundesoberbehörde mit dem Sitz in Bonn. Es gehört zum
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie.

(2) Die Entscheidungen des Bundeskartellamts werden von den Beschlussabteilungen getroffen, die nach
Bestimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie gebildet werden. Im Übrigen regelt der
Präsident die Verteilung und den Gang der Geschäfte des Bundeskartellamts durch eine Geschäftsordnung; sie
bedarf der Bestätigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.

(3) Die Beschlussabteilungen entscheiden in der Besetzung mit einem oder einer Vorsitzenden und zwei
Beisitzenden.

(4) Vorsitzende und Beisitzende der Beschlussabteilungen müssen Beamte auf Lebenszeit sein und die
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben.

(5) Die Mitglieder des Bundeskartellamts dürfen weder ein Unternehmen innehaben oder leiten noch dürfen sie
Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates eines Unternehmens, eines Kartells oder einer Wirtschafts- oder
Berufsvereinigung sein.

§ 52 Veröffentlichung allgemeiner Weisungen
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Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie dem Bundeskartellamt allgemeine Weisungen
für den Erlass oder die Unterlassung von Verfügungen nach diesem Gesetz erteilt, sind diese Weisungen im
Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

§ 53 Tätigkeitsbericht

(1) Das Bundeskartellamt veröffentlicht alle zwei Jahre einen Bericht über seine Tätigkeit sowie über die
Lage und Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet. In den Bericht sind die allgemeinen Weisungen des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie nach § 52 aufzunehmen. Es veröffentlicht ferner fortlaufend
seine Verwaltungsgrundsätze.

(2) Die Bundesregierung leitet den Bericht des Bundeskartellamts dem Bundestag unverzüglich mit ihrer
Stellungnahme zu.

(3) Das Bundeskartellamt erstellt einen Bericht über seine Monitoringtätigkeit nach § 48 Absatz 3 im
Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur, soweit Aspekte der Regulierung der Leitungsnetze betroffen sind, und
leitet ihn der Bundesnetzagentur zu.

Dritter Teil
Verfahren und Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren

Erster Abschnitt
Verwaltungssachen

I.
Verfahren vor den Kartellbehörden
§ 54 Einleitung des Verfahrens, Beteiligte

(1) Die Kartellbehörde leitet ein Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag ein. Die Kartellbehörde kann auf
entsprechendes Ersuchen zum Schutz eines Beschwerdeführers ein Verfahren von Amts wegen einleiten.

(2) An dem Verfahren vor der Kartellbehörde sind beteiligt,
1.   wer die Einleitung eines Verfahrens beantragt hat;

 

2.   Kartelle, Unternehmen, Wirtschafts- oder Berufsvereinigungen, gegen die sich das Verfahren richtet;
 

3.   Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung erheblich berührt
werden und die die Kartellbehörde auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen hat; Interessen der
Verbraucherzentralen und anderer Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden,
werden auch dann erheblich berührt, wenn sich die Entscheidung auf eine Vielzahl von Verbrauchern
auswirkt und dadurch die Interessen der Verbraucher insgesamt erheblich berührt werden;
 

4.   in den Fällen des § 37 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 auch der Veräußerer.
 

(3) An Verfahren vor obersten Landesbehörden ist auch das Bundeskartellamt beteiligt.

§ 55 Vorabentscheidung über Zuständigkeit

(1) Macht ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Kartellbehörde geltend, so kann die
Kartellbehörde über die Zuständigkeit vorab entscheiden. Die Verfügung kann selbständig mit der Beschwerde
angefochten werden; die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Hat ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Kartellbehörde nicht geltend gemacht,
so kann eine Beschwerde nicht darauf gestützt werden, dass die Kartellbehörde ihre Zuständigkeit zu Unrecht
angenommen hat.

§ 56 Anhörung, mündliche Verhandlung

(1) Die Kartellbehörde hat den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
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(2) Vertretern der von dem Verfahren berührten Wirtschaftskreise kann die Kartellbehörde in geeigneten Fällen
Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

(3) Auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen kann die Kartellbehörde eine öffentliche mündliche
Verhandlung durchführen. Für die Verhandlung oder für einen Teil davon ist die Öffentlichkeit auszuschließen,
wenn sie eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, insbesondere der Staatssicherheit, oder die Gefährdung
eines wichtigen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses besorgen lässt. In den Fällen des § 42 hat das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen; mit
Einverständnis der Beteiligten kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

(4) Die §§ 45 und 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind anzuwenden.

§ 57 Ermittlungen, Beweiserhebung

(1) Die Kartellbehörde kann alle Ermittlungen führen und alle Beweise erheben, die erforderlich sind.

(2) Für den Beweis durch Augenschein, Zeugen und Sachverständige sind § 372 Abs. 1, §§ 376, 377, 378, 380
bis 387, 390, 395 bis 397, 398 Abs. 1, §§ 401, 402, 404, 404a, 406 bis 409, 411 bis 414 der Zivilprozessordnung
sinngemäß anzuwenden; Haft darf nicht verhängt werden. Für die Entscheidung über die Beschwerde ist das
Oberlandesgericht zuständig.

(3) Über die Zeugenaussage soll eine Niederschrift aufgenommen werden, die von dem ermittelnden Mitglied
der Kartellbehörde und, wenn ein Urkundsbeamter zugezogen ist, auch von diesem zu unterschreiben ist. Die
Niederschrift soll Ort und Tag der Verhandlung sowie die Namen der Mitwirkenden und Beteiligten ersehen
lassen.

(4) Die Niederschrift ist dem Zeugen zur Genehmigung vorzulesen oder zur eigenen Durchsicht vorzulegen. Die
erteilte Genehmigung ist zu vermerken und von dem Zeugen zu unterschreiben. Unterbleibt die Unterschrift, so
ist der Grund hierfür anzugeben.

(5) Bei der Vernehmung von Sachverständigen sind die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 entsprechend
anzuwenden.

(6) Die Kartellbehörde kann das Amtsgericht um die Beeidigung von Zeugen ersuchen, wenn sie die Beeidigung
zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig erachtet. Über die Beeidigung entscheidet
das Gericht.

§ 58 Beschlagnahme

(1) Die Kartellbehörde kann Gegenstände, die als Beweismittel für die Ermittlung von Bedeutung sein können,
beschlagnahmen. Die Beschlagnahme ist dem davon Betroffenen unverzüglich bekannt zu machen.

(2) Die Kartellbehörde hat binnen drei Tagen die richterliche Bestätigung des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die
Beschlagnahme vorgenommen ist, nachzusuchen, wenn bei der Beschlagnahme weder der davon Betroffene
noch ein erwachsener Angehöriger anwesend war oder wenn der Betroffene und im Falle seiner Abwesenheit ein
erwachsener Angehöriger des Betroffenen gegen die Beschlagnahme ausdrücklich Widerspruch erhoben hat.

(3) Der Betroffene kann gegen die Beschlagnahme jederzeit die richterliche Entscheidung nachsuchen. Hierüber
ist er zu belehren. Über den Antrag entscheidet das nach Absatz 2 zuständige Gericht.

(4) Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Die §§ 306 bis 310 und 311a der
Strafprozessordnung gelten entsprechend.

§ 59 Auskunftsverlangen

(1) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Kartellbehörde übertragenen Aufgaben erforderlich ist, kann
die Kartellbehörde bis zum Eintritt der Bestandskraft ihrer Entscheidung
1.   von Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen Auskunft über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse

sowie die Herausgabe von Unterlagen verlangen; dies umfasst auch allgemeine Marktstudien, die der
Einschätzung oder Analyse der Wettbewerbsbedingungen oder der Marktlage dienen und sich im Besitz des
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung befinden;
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2.   von Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse
von mit ihnen nach § 36 Abs. 2 verbundenen Unternehmen sowie die Herausgabe von Unterlagen dieser
Unternehmen verlangen, soweit sie die Informationen zur Verfügung haben oder soweit sie auf Grund
bestehender rechtlicher Verbindungen zur Beschaffung der verlangten Informationen über die verbundenen
Unternehmen in der Lage sind;
 

3.   bei Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen innerhalb der üblichen Geschäftszeiten die
geschäftlichen Unterlagen einsehen und prüfen.
 

Gegenüber Wirtschafts- und Berufsvereinigungen gilt Satz 1 Nr. 1 und 3 entsprechend hinsichtlich ihrer Tätigkeit,
Satzung, Beschlüsse sowie Anzahl und Namen der Mitglieder, für die die Beschlüsse bestimmt sind.

(2) Die Inhaber der Unternehmen und ihre Vertretung, bei juristischen Personen, Gesellschaften und nicht
rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen sind verpflichtet, die
verlangten Unterlagen herauszugeben, die verlangten Auskünfte zu erteilen, die geschäftlichen Unterlagen zur
Einsichtnahme und Prüfung vorzulegen und die Prüfung dieser geschäftlichen Unterlagen sowie das Betreten von
Geschäftsräumen und -grundstücken zu dulden.

(3) Personen, die von der Kartellbehörde mit der Vornahme von Prüfungen beauftragt werden, dürfen die
Räume der Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen betreten. Das Grundrecht des Artikels 13 des
Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt.

(4) Durchsuchungen können nur auf Anordnung des Amtsrichters, in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen
soll, vorgenommen werden. Durchsuchungen sind zulässig, wenn zu vermuten ist, dass sich in den betreffenden
Räumen Unterlagen befinden, die die Kartellbehörde nach Absatz 1 einsehen, prüfen oder herausverlangen
darf. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschränkt. Auf die Anfechtung dieser Anordnung finden die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung
entsprechende Anwendung. Bei Gefahr im Verzuge können die in Absatz 3 bezeichneten Personen während der
Geschäftszeit die erforderlichen Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung vornehmen. An Ort und Stelle ist
eine Niederschrift über die Durchsuchung und ihr wesentliches Ergebnis aufzunehmen, aus der sich, falls keine
richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer Gefahr im Verzuge
geführt haben.

(5) Zur Auskunft Verpflichtete können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie
selbst oder Angehörige, die in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichnet sind, der Gefahr
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen
würde.

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder die oberste Landesbehörde fordern die Auskunft
durch schriftliche Einzelverfügung, das Bundeskartellamt fordert sie durch Beschluss an. Darin sind die
Rechtsgrundlage, der Gegenstand und der Zweck des Auskunftsverlangens anzugeben und eine angemessene
Frist zur Erteilung der Auskunft zu bestimmen.

(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder die oberste Landesbehörde ordnen die Prüfung
durch schriftliche Einzelverfügung, das Bundeskartellamt ordnet sie durch Beschluss mit Zustimmung des
Präsidenten an. In der Anordnung sind Zeitpunkt, Rechtsgrundlage, Gegenstand und Zweck der Prüfung
anzugeben.

§ 60 Einstweilige Anordnungen

Die Kartellbehörde kann bis zur endgültigen Entscheidung über
1.   eine Verfügung nach § 40 Abs. 2, § 41 Abs. 3 oder einen Widerruf oder eine Änderung einer Freigabe nach §

40 Abs. 3a,
 

2.   eine Erlaubnis nach § 42 Abs. 1, ihren Widerruf oder ihre Änderung nach § 42 Abs. 2 Satz 2,
 

3.   eine Verfügung nach § 26 Abs. 4, § 30 Abs. 3 oder § 34 Abs. 1
 

einstweilige Anordnungen zur Regelung eines einstweiligen Zustandes treffen.

§ 61 Verfahrensabschluss, Begründung der Verfügung, Zustellung

(1) Verfügungen der Kartellbehörde sind zu begründen und mit einer Belehrung über das zulässige
Rechtsmittel den Beteiligten nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes zuzustellen. §
5 Abs. 4 des Verwaltungszustellungsgesetzes und § 178 Abs. 1 Nr. 2 der Zivilprozessordnung sind auf
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Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen sowie auf Auftraggeber im Sinn von § 98 entsprechend
anzuwenden. Verfügungen, die gegenüber einem Unternehmen mit Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes ergehen, stellt die Kartellbehörde der Person zu, die das Unternehmen dem Bundeskartellamt als
zustellungsbevollmächtigt benannt hat. Hat das Unternehmen keine zustellungsbevollmächtigte Person benannt,
so stellt die Kartellbehörde die Verfügungen durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger zu.

(2) Soweit ein Verfahren nicht mit einer Verfügung abgeschlossen wird, die den Beteiligten nach Absatz 1
zugestellt wird, ist seine Beendigung den Beteiligten schriftlich mitzuteilen.

§ 62 Bekanntmachung von Verfügungen

Verfügungen der Kartellbehörde nach § 30 Abs. 3, §§ 32 bis 32b und 32d sind im Bundesanzeiger bekannt zu
machen. Entscheidungen nach § 32c können von der Kartellbehörde bekannt gemacht werden.

II.
Beschwerde
§ 63 Zulässigkeit, Zuständigkeit

(1) Gegen Verfügungen der Kartellbehörde ist die Beschwerde zulässig. Sie kann auch auf neue Tatsachen und
Beweismittel gestützt werden.

(2) Die Beschwerde steht den am Verfahren vor der Kartellbehörde Beteiligten (§ 54 Abs. 2 und 3) zu.

(3) Die Beschwerde ist auch gegen die Unterlassung einer beantragten Verfügung der Kartellbehörde zulässig,
auf deren Vornahme der Antragsteller ein Recht zu haben behauptet. Als Unterlassung gilt es auch, wenn die
Kartellbehörde den Antrag auf Vornahme der Verfügung ohne zureichenden Grund in angemessener Frist nicht
beschieden hat. Die Unterlassung ist dann einer Ablehnung gleichzuachten.

(4) Über die Beschwerde entscheidet ausschließlich das für den Sitz der Kartellbehörde zuständige
Oberlandesgericht, in den Fällen der §§ 35 bis 42 ausschließlich das für den Sitz des Bundeskartellamts
zuständige Oberlandesgericht, und zwar auch dann, wenn sich die Beschwerde gegen eine Verfügung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie richtet. § 36 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

§ 64 Aufschiebende Wirkung

(1) Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, soweit durch die angefochtene Verfügung
1.   (weggefallen)

 

2.   eine Verfügung nach § 26 Abs. 4, § 30 Abs. 3 oder § 34 Abs. 1 getroffen oder
 

3.   eine Erlaubnis nach § 42 Abs. 2 Satz 2 widerrufen oder geändert wird.
 

(2) Wird eine Verfügung, durch die eine einstweilige Anordnung nach § 60 getroffen wurde, angefochten, so kann
das Beschwerdegericht anordnen, dass die angefochtene Verfügung ganz oder teilweise erst nach Abschluss
des Beschwerdeverfahrens oder nach Leistung einer Sicherheit in Kraft tritt. Die Anordnung kann jederzeit
aufgehoben oder geändert werden.

(3) § 60 gilt entsprechend für das Verfahren vor dem Beschwerdegericht. Dies gilt nicht für die Fälle des § 65.

§ 65 Anordnung der sofortigen Vollziehung

(1) Die Kartellbehörde kann in den Fällen des § 64 Abs. 1 die sofortige Vollziehung der Verfügung anordnen, wenn
dies im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist.

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 kann bereits vor der Einreichung der Beschwerde getroffen werden.

(3) Auf Antrag kann das Beschwerdegericht die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen,
wenn
1.   die Voraussetzungen für die Anordnung nach Absatz 1 nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen

oder
 

2.   ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung bestehen oder
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3.   die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene
Härte zur Folge hätte.
 

In den Fällen, in denen die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, kann die Kartellbehörde die
Vollziehung aussetzen; die Aussetzung soll erfolgen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 3 vorliegen.
Das Beschwerdegericht kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen, wenn die
Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 oder 3 vorliegen. Hat ein Dritter Beschwerde gegen eine Verfügung nach §
40 Abs. 2 eingelegt, ist der Antrag des Dritten auf Erlass einer Anordnung nach Satz 3 nur zulässig, wenn dieser
geltend macht, durch die Verfügung in seinen Rechten verletzt zu sein.

(4) Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 oder 3 ist schon vor Einreichung der Beschwerde zulässig. Die Tatsachen,
auf die der Antrag gestützt wird, sind vom Antragsteller glaubhaft zu machen. Ist die Verfügung im Zeitpunkt
der Entscheidung schon vollzogen, kann das Gericht auch die Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die
Wiederherstellung und die Anordnung der aufschiebenden Wirkung können von der Leistung einer Sicherheit oder
von anderen Auflagen abhängig gemacht werden. Sie können auch befristet werden.

(5) Beschlüsse über Anträge nach Absatz 3 können jederzeit geändert oder aufgehoben werden.

§ 66 Frist und Form

(1) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat bei der Kartellbehörde, deren Verfügung angefochten
wird, schriftlich einzureichen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der Verfügung der Kartellbehörde. Wird
in den Fällen des § 36 Abs. 1 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 42 gestellt, so beginnt die Frist
für die Beschwerde gegen die Verfügung des Bundeskartellamts mit der Zustellung der Verfügung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem
Beschwerdegericht eingeht.

(2) Ergeht auf einen Antrag keine Verfügung (§ 63 Abs. 3 Satz 2), so ist die Beschwerde an keine Frist gebunden.

(3) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Verfügung zu begründen.
Im Fall des Absatzes 1 Satz 3 beginnt die Frist mit der Zustellung der Verfügung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie. Wird diese Verfügung angefochten, beginnt die Frist zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Untersagung unanfechtbar wird. Im Fall des Absatzes 2 beträgt die Frist einen Monat; sie beginnt mit der
Einlegung der Beschwerde. Die Frist kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts
verlängert werden.

(4) Die Beschwerdebegründung muss enthalten
1.   die Erklärung, inwieweit die Verfügung angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung beantragt wird,

 

2.   die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt.
 

(5) Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein;
dies gilt nicht für Beschwerden der Kartellbehörden.

§ 67 Beteiligte am Beschwerdeverfahren

(1) An dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht sind beteiligt
1.   der Beschwerdeführer,

 

2.   die Kartellbehörde, deren Verfügung angefochten wird,
 

3.   Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung erheblich berührt werden
und die die Kartellbehörde auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen hat.
 

(2) Richtet sich die Beschwerde gegen eine Verfügung einer obersten Landesbehörde, ist auch das
Bundeskartellamt an dem Verfahren beteiligt.

§ 68 Anwaltszwang

Vor dem Beschwerdegericht müssen die Beteiligten sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten
vertreten lassen. Die Kartellbehörde kann sich durch ein Mitglied der Behörde vertreten lassen.

§ 69 Mündliche Verhandlung
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(1) Das Beschwerdegericht entscheidet über die Beschwerde auf Grund mündlicher Verhandlung; mit
Einverständnis der Beteiligten kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

(2) Sind die Beteiligten in dem Verhandlungstermin trotz rechtzeitiger Benachrichtigung nicht erschienen oder
gehörig vertreten, so kann gleichwohl in der Sache verhandelt und entschieden werden.

§ 70 Untersuchungsgrundsatz

(1) Das Beschwerdegericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen.

(2) Der oder die Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert,
sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle für die Feststellung und
Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden.

(3) Das Beschwerdegericht kann den Beteiligten aufgeben, sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist
über aufklärungsbedürftige Punkte zu äußern, Beweismittel zu bezeichnen und in ihren Händen befindliche
Urkunden sowie andere Beweismittel vorzulegen. Bei Versäumung der Frist kann nach Lage der Sache ohne
Berücksichtigung der nicht beigebrachten Beweismittel entschieden werden.

(4) Wird die Anforderung nach § 59 Abs. 6 oder die Anordnung nach § 59 Abs. 7 mit der Beschwerde
angefochten, hat die Kartellbehörde die tatsächlichen Anhaltspunkte glaubhaft zu machen. § 294 Abs. 1 der
Zivilprozessordnung findet Anwendung. Eine Glaubhaftmachung ist nicht erforderlich, soweit § 20 voraussetzt,
dass kleine oder mittlere Unternehmen von Unternehmen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und
zumutbare Ausweichmöglichkeiten nicht bestehen.

§ 71 Beschwerdeentscheidung

(1) Das Beschwerdegericht entscheidet durch Beschluss nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des
Verfahrens gewonnenen Überzeugung. Der Beschluss darf nur auf Tatsachen und Beweismittel gestützt
werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Das Beschwerdegericht kann hiervon abweichen, soweit
Beigeladenen aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen,
Akteneinsicht nicht gewährt und der Akteninhalt aus diesen Gründen auch nicht vorgetragen worden ist. Dies gilt
nicht für solche Beigeladene, die an dem streitigen Rechtsverhältnis derart beteiligt sind, dass die Entscheidung
auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann.

(2) Hält das Beschwerdegericht die Verfügung der Kartellbehörde für unzulässig oder unbegründet, so hebt
es sie auf. Hat sich die Verfügung vorher durch Zurücknahme oder auf andere Weise erledigt, so spricht das
Beschwerdegericht auf Antrag aus, dass die Verfügung der Kartellbehörde unzulässig oder unbegründet gewesen
ist, wenn der Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat.

(3) Hat sich eine Verfügung nach den §§ 32 bis 32b oder § 32d wegen nachträglicher Änderung der tatsächlichen
Verhältnisse oder auf andere Weise erledigt, so spricht das Beschwerdegericht auf Antrag aus, ob, in welchem
Umfang und bis zu welchem Zeitpunkt die Verfügung begründet gewesen ist.

(4) Hält das Beschwerdegericht die Ablehnung oder Unterlassung der Verfügung für unzulässig oder
unbegründet, so spricht es die Verpflichtung der Kartellbehörde aus, die beantragte Verfügung vorzunehmen.

(5) Die Verfügung ist auch dann unzulässig oder unbegründet, wenn die Kartellbehörde von ihrem Ermessen
fehlsamen Gebrauch gemacht hat, insbesondere wenn sie die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten
oder durch die Ermessensentscheidung Sinn und Zweck dieses Gesetzes verletzt hat. Die Würdigung der
gesamtwirtschaftlichen Lage und Entwicklung ist hierbei der Nachprüfung des Gerichts entzogen.

(6) Der Beschluss ist zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung den Beteiligten zuzustellen.

§ 71a Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör

(1) Auf die Rüge eines durch eine gerichtliche Entscheidung beschwerten Beteiligten ist das Verfahren
fortzuführen, wenn
1.   ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen die Entscheidung nicht gegeben ist und

 

2.   das Gericht den Anspruch dieses Beteiligten auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise
verletzt hat.
 

Gegen eine der Entscheidung vorausgehende Entscheidung findet die Rüge nicht statt.
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(2) Die Rüge ist innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erheben;
der Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist glaubhaft zu machen. Nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntgabe der
angegriffenen Entscheidung kann die Rüge nicht mehr erhoben werden. Formlos mitgeteilte Entscheidungen
gelten mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Die Rüge ist schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem Gericht zu erheben, dessen Entscheidung
angegriffen wird. Die Rüge muss die angegriffene Entscheidung bezeichnen und das Vorliegen der in Absatz 1
Satz 1 Nr. 2 genannten Voraussetzungen darlegen.

(3) Den übrigen Beteiligten ist, soweit erforderlich, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Ist die Rüge nicht statthaft oder nicht in der gesetzlichen Form oder Frist erhoben, so ist sie als unzulässig
zu verwerfen. Ist die Rüge unbegründet, weist das Gericht sie zurück. Die Entscheidung ergeht durch
unanfechtbaren Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet werden.

(5) Ist die Rüge begründet, so hilft ihr das Gericht ab, indem es das Verfahren fortführt, soweit dies aufgrund der
Rüge geboten ist. Das Verfahren wird in die Lage zurückversetzt, in der es sich vor dem Schluss der mündlichen
Verhandlung befand. Im schriftlichen Verfahren tritt an die Stelle des Schlusses der mündlichen Verhandlung
der Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können. Für den Ausspruch des Gerichts ist § 343 der
Zivilprozessordnung anzuwenden.

(6) § 149 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden.

§ 72 Akteneinsicht

(1) Die in § 67 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 bezeichneten Beteiligten können die Akten des Gerichts einsehen
und sich durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften erteilen lassen. § 299
Abs. 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Einsicht in Vorakten, Beiakten, Gutachten und Auskünfte ist nur mit Zustimmung der Stellen zulässig, denen
die Akten gehören oder die die Äußerung eingeholt haben. Die Kartellbehörde hat die Zustimmung zur Einsicht
in die ihr gehörigen Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, geboten ist. Wird die Einsicht abgelehnt oder ist sie unzulässig, dürfen
diese Unterlagen der Entscheidung nur insoweit zugrunde gelegt werden, als ihr Inhalt vorgetragen worden ist.
Das Beschwerdegericht kann die Offenlegung von Tatsachen oder Beweismitteln, deren Geheimhaltung aus
wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, verlangt wird, nach
Anhörung des von der Offenlegung Betroffenen durch Beschluss anordnen, soweit es für die Entscheidung auf
diese Tatsachen oder Beweismittel ankommt, andere Möglichkeiten der Sachaufklärung nicht bestehen und nach
Abwägung aller Umstände des Einzelfalles die Bedeutung der Sache für die Sicherung des Wettbewerbs das
Interesse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt. Der Beschluss ist zu begründen. In dem Verfahren
nach Satz 4 muss sich der Betroffene nicht anwaltlich vertreten lassen.

(3) Den in § 67 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Beteiligten kann das Beschwerdegericht nach Anhörung des
Verfügungsberechtigten Akteneinsicht in gleichem Umfang gewähren.

§ 73 Geltung von Vorschriften des GVG und der ZPO

Für Verfahren vor dem Beschwerdegericht gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, entsprechend
1.   die Vorschriften der §§ 169 bis 201 des Gerichtsverfassungsgesetzes über Öffentlichkeit, Sitzungspolizei,

Gerichtssprache, Beratung und Abstimmung sowie über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren;
 

2.   die Vorschriften der Zivilprozessordnung über Ausschließung und Ablehnung eines Richters, über
Prozessbevollmächtigte und Beistände, über die Zustellung von Amts wegen, über Ladungen, Termine und
Fristen, über die Anordnung des persönlichen Erscheinens der Parteien, über die Verbindung mehrerer
Prozesse, über die Erledigung des Zeugen- und Sachverständigenbeweises sowie über die sonstigen Arten
des Beweisverfahrens, über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung einer Frist.
 

III.
Rechtsbeschwerde
§ 74 Zulassung, absolute Rechtsbeschwerdegründe
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(1) Gegen Beschlüsse der Oberlandesgerichte findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt,
wenn das Oberlandesgericht die Rechtsbeschwerde zugelassen hat.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
1.   eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder

 

2.   die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs erfordert.
 

(3) Über die Zulassung oder Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde ist in der Entscheidung des
Oberlandesgerichts zu befinden. Die Nichtzulassung ist zu begründen.

(4) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des Beschwerdegerichts bedarf
es nicht, wenn einer der folgenden Mängel des Verfahrens vorliegt und gerügt wird:
1.   wenn das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

 

2.   wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
 

3.   wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
 

4.   wenn ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der
Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
 

5.   wenn die Entscheidung auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über
die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
 

6.   wenn die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist.
 

§ 75 Nichtzulassungsbeschwerde

(1) Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde kann selbständig durch Nichtzulassungsbeschwerde angefochten
werden.

(2) Über die Nichtzulassungsbeschwerde entscheidet der Bundesgerichtshof durch Beschluss, der zu begründen
ist. Der Beschluss kann ohne mündliche Verhandlung ergehen.

(3) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich bei dem Oberlandesgericht
einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.

(4) Für die Nichtzulassungsbeschwerde gelten § 64 Abs. 1 und 2, § 66 Abs. 3, 4 Nr. 1 und Abs. 5, §§ 67, 68, 72
und 73 Nr. 2 dieses Gesetzes sowie die §§ 192 bis 201 des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Beratung
und Abstimmung sowie über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren entsprechend. Für den Erlass
einstweiliger Anordnungen ist das Beschwerdegericht zuständig.

(5) Wird die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, so wird die Entscheidung des Oberlandesgerichts mit der
Zustellung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs rechtskräftig. Wird die Rechtsbeschwerde zugelassen, so
beginnt mit der Zustellung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs der Lauf der Beschwerdefrist.

§ 76 Beschwerdeberechtigte, Form und Frist

(1) Die Rechtsbeschwerde steht der Kartellbehörde sowie den am Beschwerdeverfahren Beteiligten zu.

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf einer Verletzung des
Rechts beruht; die §§ 546, 547 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. Die Rechtsbeschwerde kann
nicht darauf gestützt werden, dass die Kartellbehörde unter Verletzung des § 48 ihre Zuständigkeit zu Unrecht
angenommen hat.

(3) Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich bei dem Oberlandesgericht
einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.

(4) Der Bundesgerichtshof ist an die in der angefochtenen Entscheidung getroffenen tatsächlichen Feststellungen
gebunden, außer wenn in Bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe
vorgebracht sind.
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(5) Für die Rechtsbeschwerde gelten im Übrigen § 64 Abs. 1 und 2, § 66 Abs. 3, 4 Nr. 1 und Abs. 5, §§ 67 bis 69,
71 bis 73 entsprechend. Für den Erlass einstweiliger Anordnungen ist das Beschwerdegericht zuständig.

IV.
Gemeinsame Bestimmungen
§ 77 Beteiligtenfähigkeit

Fähig, am Verfahren vor der Kartellbehörde, am Beschwerdeverfahren und am Rechtsbeschwerdeverfahren
beteiligt zu sein, sind außer natürlichen und juristischen Personen auch nichtrechtsfähige
Personenvereinigungen.

§ 78 Kostentragung und -festsetzung

Im Beschwerdeverfahren und im Rechtsbeschwerdeverfahren kann das Gericht anordnen, dass die Kosten, die
zur zweckentsprechenden Erledigung der Angelegenheit notwendig waren, von einem Beteiligten ganz oder
teilweise zu erstatten sind, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hat ein Beteiligter Kosten durch ein unbegründetes
Rechtsmittel oder durch grobes Verschulden veranlasst, so sind ihm die Kosten aufzuerlegen. Im Übrigen gelten
die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus
Kostenfestsetzungsbeschlüssen entsprechend.

§ 78a Elektronische Dokumentenübermittlung

Im Beschwerdeverfahren und im Rechtsbeschwerdeverfahren gelten § 130a Abs. 1 und 3 sowie § 133 Abs. 1 Satz
2 der Zivilprozessordnung mit der Maßgabe entsprechend, dass die Beteiligten nach § 67 am elektronischen
Rechtsverkehr teilnehmen können. Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich
durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei den Gerichten eingereicht
werden können, sowie die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form. Die Landesregierungen können
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Die Zulassung der
elektronischen Form kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt werden.

§ 79 Rechtsverordnungen

Das Nähere über das Verfahren vor der Kartellbehörde bestimmt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung,
die der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

§ 80 Gebührenpflichtige Handlungen

(1) Im Verfahren vor der Kartellbehörde werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des
Verwaltungsaufwandes erhoben. Gebührenpflichtig sind (gebührenpflichtige Handlungen)
1.   Anmeldungen nach § 39 Abs. 1;

 

2.   Amtshandlungen auf Grund der §§ 26, 30 Abs. 3, §§ 32 bis 32d - auch in Verbindung mit den §§ 50 bis 50b -,
§§ 36, 39, 40, 41, 42 und 60;
 

3.   Erteilung von beglaubigten Abschriften aus den Akten der Kartellbehörde.
 

Daneben werden als Auslagen die Kosten der Veröffentlichungen, der öffentlichen Bekanntmachungen und von
weiteren Ausfertigungen, Kopien und Auszügen sowie die in entsprechender Anwendung des Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetzes zu zahlenden Beträge erhoben. Auf die Gebühr für die Freigabe oder Untersagung
eines Zusammenschlusses nach § 36 Abs. 1 sind die Gebühren für die Anmeldung eines Zusammenschlusses
nach § 39 Abs. 1 anzurechnen.

(2) Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen Aufwand der Kartellbehörde
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung, die der Gegenstand der gebührenpflichtigen Handlung
hat. Die Gebührensätze dürfen jedoch nicht übersteigen
1.   50.000 Euro in den Fällen der §§ 36, 39, 40, 41 Abs. 3 und 4 und § 42;

 

2.   25.000 Euro in den Fällen der §§ 32 und 32b Abs. 1, §§ 32d und 41 Abs. 2 Satz 1 und 2;
 

3.   7.500 Euro in den Fällen des § 32c;
 

4.   5.000 Euro in den Fällen des § 26 Abs. 1 und 2 und § 30 Abs. 3;
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5.   17,50 Euro für die Erteilung beglaubigter Abschriften (Absatz 1 Nr. 3);
 

6.   a)   in den Fällen des § 40 Abs. 3a auch in Verbindung mit § 41 Abs. 2 Satz 3 und § 42 Abs. 2 Satz 2 den
Betrag für die Freigabe, Befreiung oder Erlaubnis,
 

b)   250 Euro für Verfügungen in Bezug auf Vereinbarungen oder Beschlüsse der in § 28 Abs. 1 bezeichneten
Art,
 

c)   im Falle des § 26 Abs. 4 den Betrag für die Entscheidung nach § 26 Abs. 1 (Nr. 4),
 

d)   in den Fällen der §§ 32a und 60 ein Fünftel der Gebühr in der Hauptsache.
 

 

Ist der personelle oder sachliche Aufwand der Kartellbehörde unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Werts
der gebührenpflichtigen Handlung im Einzelfall außergewöhnlich hoch, kann die Gebühr bis auf das Doppelte
erhöht werden. Aus Gründen der Billigkeit kann die unter Berücksichtigung der Sätze 1 bis 3 ermittelte Gebühr
bis auf ein Zehntel ermäßigt werden.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Amtshandlungen oder gleichartiger Anmeldungen desselben
Gebührenschuldners können Pauschgebührensätze, die den geringen Umfang des Verwaltungsaufwandes
berücksichtigen, vorgesehen werden.

(4) Gebühren dürfen nicht erhoben werden
1.   für mündliche und schriftliche Auskünfte und Anregungen;

 

2.   wenn sie bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären;
 

3.   in den Fällen des § 42, wenn die vorangegangene Verfügung des Bundeskartellamts nach § 36 Abs. 1
aufgehoben worden ist.
 

(5) Wird ein Antrag zurückgenommen, bevor darüber entschieden ist, so ist die Hälfte der Gebühr zu entrichten.
Das Gleiche gilt, wenn eine Anmeldung innerhalb von drei Monaten nach Eingang bei der Kartellbehörde
zurückgenommen wird.

(6) Kostenschuldner ist
1.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1, wer eine Anmeldung eingereicht hat;

 

2.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2, wer durch einen Antrag oder eine Anmeldung die Tätigkeit der
Kartellbehörde veranlasst hat, oder derjenige, gegen den eine Verfügung der Kartellbehörde ergangen ist;
 

3.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 3, wer die Herstellung der Abschriften veranlasst hat.
 

Kostenschuldner ist auch, wer die Zahlung der Kosten durch eine vor der Kartellbehörde abgegebene oder ihr
mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.
Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(7) Der Anspruch auf Zahlung der Gebühren verjährt in vier Jahren nach der Gebührenfestsetzung. Der Anspruch
auf Erstattung der Auslagen verjährt in vier Jahren nach ihrer Entstehung.

(8) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
die Gebührensätze und die Erhebung der Gebühren vom Kostenschuldner in Durchführung der Vorschriften
der Absätze 1 bis 6 sowie die Erstattung von Auslagen nach Absatz 1 Satz 3 zu regeln. Sie kann dabei auch
Vorschriften über die Kostenbefreiung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, über die Verjährung
sowie über die Kostenerhebung treffen.

(9) Durch Rechtsverordnung der Bundesregierung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, wird das Nähere
über die Erstattung der durch das Verfahren vor der Kartellbehörde entstehenden Kosten nach den Grundsätzen
des § 78 bestimmt.

Zweiter Abschnitt
Bußgeldverfahren
§ 81 Bußgeldvorschriften
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(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. Mai 2008 (ABl. C 115 vom 9.5.2008, S. 47) verstößt, indem er vorsätzlich oder
fahrlässig
1.   entgegen Artikel 101 Absatz 1 eine Vereinbarung trifft, einen Beschluss fasst oder Verhaltensweisen

aufeinander abstimmt oder
 

2.   entgegen Artikel 102 Satz 1 eine beherrschende Stellung missbräuchlich ausnutzt.
 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   einer Vorschrift der §§ 1, 19 Abs. 1, § 20 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, § 20 Abs. 3 Satz 1,

auch in Verbindung mit Satz 2, § 20 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 6, § 21 Abs. 3 oder 4, § 29 Satz 1 oder § 41
Abs. 1 Satz 1 über das Verbot einer dort genannten Vereinbarung, eines dort genannten Beschlusses, einer
aufeinander abgestimmten Verhaltensweise, der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden
Stellung, einer Marktstellung oder einer überlegenen Marktmacht, einer unbilligen Behinderung oder
unterschiedlichen Behandlung, der Ablehnung der Aufnahme eines Unternehmens, der Ausübung eines
Zwangs, der Zufügung eines wirtschaftlichen Nachteils oder des Vollzugs eines Zusammenschlusses
zuwiderhandelt,
 

2.   einer vollziehbaren Anordnung nach
a)   § 30 Abs. 3, § 32 Abs. 1, § 32a Abs. 1, § 32b Abs. 1 Satz 1 oder § 41 Abs. 4 Nr. 2, auch in Verbindung

mit § 40 Abs. 3a Satz 2, auch in Verbindung mit § 41 Abs. 2 Satz 3 oder § 42 Abs. 2 Satz 2, oder § 60,
 

b)   § 39 Abs. 5 oder
 

c)   § 47d Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 47f Nummer 1 oder
 

d)   § 47d Absatz 1 Satz 5 erster Halbsatz in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 47f Nummer 2
 

zuwiderhandelt,
 

3.   entgegen § 39 Abs. 1 einen Zusammenschluss nicht richtig oder nicht vollständig anmeldet,
 

4.   entgegen § 39 Abs. 6 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,
 

5.   einer vollziehbaren Auflage nach § 40 Abs. 3 Satz 1 oder § 42 Abs. 2 Satz 1 zuwiderhandelt,
 

5a.   einer Rechtsverordnung nach § 47f Nummer 3 Buchstabe a, b oder c oder einer vollziehbaren Anordnung
auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
 

5b.   entgegen § 47k Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 47k Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, eine dort genannte Änderung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt oder
 

6.   entgegen § 59 Abs. 2, auch in Verbindung mit § 47d Absatz 1 Satz 1 oder § 47k Absatz 7, eine Auskunft
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, Unterlagen nicht, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig herausgibt, geschäftliche Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur
Einsichtnahme und Prüfung vorlegt oder die Prüfung dieser geschäftlichen Unterlagen sowie das Betreten
von Geschäftsräumen und -grundstücken nicht duldet.
 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer
1.   entgegen § 21 Abs. 1 zu einer Liefersperre oder Bezugssperre auffordert,

 

2.   entgegen § 21 Abs. 2 einen Nachteil androht oder zufügt oder einen Vorteil verspricht oder gewährt oder
 

3.   entgegen § 24 Abs. 4 Satz 3 oder § 39 Abs. 3 Satz 5 eine Angabe macht oder benutzt.
 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1, des Absatzes 2 Nr. 1, 2 Buchstabe a und Nr. 5
und des Absatzes 3 mit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro geahndet werden. Gegen ein Unternehmen
oder eine Unternehmensvereinigung kann über Satz 1 hinaus eine höhere Geldbuße verhängt werden; die
Geldbuße darf 10 vom Hundert des im der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten
Gesamtumsatzes des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung nicht übersteigen. Bei der Ermittlung
des Gesamtumsatzes ist der weltweite Umsatz aller natürlichen und juristischen Personen zugrunde zu legen,
die als wirtschaftliche Einheit operieren. Die Höhe des Gesamtumsatzes kann geschätzt werden. In den übrigen
Fällen kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahndet werden. Bei der
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Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch deren Dauer zu
berücksichtigen.

(5) Bei der Zumessung der Geldbuße findet § 17 Abs. 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit der
Maßgabe Anwendung, dass der wirtschaftliche Vorteil, der aus der Ordnungswidrigkeit gezogen wurde, durch
die Geldbuße nach Absatz 4 abgeschöpft werden kann. Dient die Geldbuße allein der Ahndung, ist dies bei der
Zumessung entsprechend zu berücksichtigen.

(6) Im Bußgeldbescheid festgesetzte Geldbußen gegen juristische Personen und Personenvereinigungen sind zu
verzinsen; die Verzinsung beginnt zwei Wochen nach Zustellung des Bußgeldbescheides. § 288 Abs. 1 Satz 2 und
§ 289 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden.

(7) Das Bundeskartellamt kann allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung seines Ermessens bei der
Bemessung der Geldbuße, insbesondere für die Feststellung der Bußgeldhöhe als auch für die Zusammenarbeit
mit ausländischen Wettbewerbsbehörden, festlegen.

(8) Die Verjährung der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3 richtet sich nach
den Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten auch dann, wenn die Tat durch Verbreiten von
Druckschriften begangen wird. Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1, Absatz 2 Nr. 1 und
Absatz 3 verjährt in fünf Jahren.

(9) Ist die Europäische Kommission oder sind die Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union auf Grund einer Beschwerde oder von Amts wegen mit einem Verfahren wegen eines
Verstoßes gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegen
dieselbe Vereinbarung, denselben Beschluss oder dieselbe Verhaltensweise wie die Kartellbehörde befasst,
wird für Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 die Verjährung durch die den § 33 Absatz 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten entsprechenden Handlungen dieser Wettbewerbsbehörden unterbrochen.

(10) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind
1.  die Bundesnetzagentur als Markttransparenzstelle für Strom und Gas bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz

2 Nummer 2 Buchstabe c, Nummer 5a und Nummer 6, soweit ein Verstoß gegen § 47d Absatz 1 Satz 1 in
Verbindung mit § 59 Absatz 2 vorliegt,

2.  das Bundeskartellamt als Markttransparenzstelle für Kraftstoffe bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 2
Nummer 5b und Nummer 6, soweit ein Verstoß gegen § 47k Absatz 7 in Verbindung mit § 59 Absatz 2 vorliegt,
und

3.  in den übrigen Fällen der Absätze 1, 2 und 3 das Bundeskartellamt und die nach Landesrecht zuständige oberste
Landesbehörde jeweils für ihren Geschäftsbereich.

Fußnote

§ 81 Abs. 6 (F. 18.12.2007): Mit GG (100-1) vereinbar gem. BVerfGE v. 19.12.2012; 2013 I 162 - 1 BvL 18/11 -

§ 82 Zuständigkeit für Verfahren wegen der Festsetzung einer Geldbuße gegen eine
juristische Person oder Personenvereinigung

Die Kartellbehörde ist für Verfahren wegen der Festsetzung einer Geldbuße gegen eine juristische Person oder
Personenvereinigung (§ 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) in Fällen ausschließlich zuständig, denen
1.   eine Straftat, die auch den Tatbestand des § 81 Abs. 1, 2 Nr. 1 und Absatz 3 verwirklicht, oder

 

2.   eine vorsätzliche oder fahrlässige Ordnungswidrigkeit nach § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten,
bei der eine mit Strafe bedrohte Pflichtverletzung auch den Tatbestand des § 81 Abs. 1, 2 Nr. 1 und Absatz 3
verwirklicht,
 

zugrunde liegt. Dies gilt nicht, wenn die Behörde das § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten betreffende
Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgibt.

§ 82a Befugnisse und Zuständigkeiten im gerichtlichen Bußgeldverfahren

(1) Im gerichtlichen Bußgeldverfahren kann dem Vertreter der Kartellbehörde gestattet werden, Fragen an
Betroffene, Zeugen und Sachverständige zu richten.
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(2) Sofern das Bundeskartellamt als Verwaltungsbehörde des Vorverfahrens tätig war, erfolgt die Vollstreckung
der Geldbuße und des Geldbetrages, dessen Verfall angeordnet wurde, durch das Bundeskartellamt als
Vollstreckungsbehörde auf Grund einer von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu
erteilenden, mit der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit versehenen beglaubigten Abschrift der Urteilsformel
entsprechend den Vorschriften über die Vollstreckung von Bußgeldbescheiden. Die Geldbußen und die
Geldbeträge, deren Verfall angeordnet wurde, fließen der Bundeskasse zu, die auch die der Staatskasse
auferlegten Kosten trägt.

§ 83 Zuständigkeit des OLG im gerichtlichen Verfahren

(1) Im gerichtlichen Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 81 entscheidet das Oberlandesgericht,
in dessen Bezirk die zuständige Kartellbehörde ihren Sitz hat; es entscheidet auch über einen Antrag auf
gerichtliche Entscheidung (§ 62 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) in den Fällen des § 52 Abs. 2 Satz 3
und des § 69 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. § 140 Abs. 1 Nr. 1 der Strafprozessordnung
in Verbindung mit § 46 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet keine Anwendung.

(2) Das Oberlandesgericht entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluss des vorsitzenden
Mitglieds.

§ 84 Rechtsbeschwerde zum BGH

Über die Rechtsbeschwerde (§ 79 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) entscheidet der Bundesgerichtshof.
Hebt er die angefochtene Entscheidung auf, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, so verweist er die Sache an
das Oberlandesgericht, dessen Entscheidung aufgehoben wird, zurück.

§ 85 Wiederaufnahmeverfahren gegen Bußgeldbescheid

Im Wiederaufnahmeverfahren gegen den Bußgeldbescheid der Kartellbehörde (§ 85 Abs. 4 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten) entscheidet das nach § 83 zuständige Gericht.

§ 86 Gerichtliche Entscheidungen bei der Vollstreckung

Die bei der Vollstreckung notwendig werdenden gerichtlichen Entscheidungen (§ 104 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten) werden von dem nach § 83 zuständigen Gericht erlassen.

Dritter Abschnitt
Vollstreckung
§ 86a Vollstreckung

Die Kartellbehörde kann ihre Anordnungen nach den für die Vollstreckung von Verwaltungsmaßnahmen
geltenden Vorschriften durchsetzen. Die Höhe des Zwangsgeldes beträgt mindestens 1.000 Euro und höchstens
10 Millionen Euro.

Vierter Abschnitt
Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten
§ 87 Ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte

Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die die Anwendung dieses Gesetzes, des Artikels 81 oder 82 des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder des Artikels 53 oder 54 des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum betreffen, sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstands die
Landgerichte ausschließlich zuständig. Satz 1 gilt auch, wenn die Entscheidung eines Rechtsstreits ganz oder
teilweise von einer Entscheidung, die nach diesem Gesetz zu treffen ist, oder von der Anwendbarkeit des
Artikels 81 oder 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder des Artikels 53 oder 54 des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum abhängt.

§ 88 Klageverbindung
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Mit der Klage nach § 87 Abs. 1 kann die Klage wegen eines anderen Anspruchs verbunden werden, wenn dieser
im rechtlichen oder unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Anspruch steht, der bei dem nach
§ 87 zuständigen Gericht geltend zu machen ist; dies gilt auch dann, wenn für die Klage wegen des anderen
Anspruchs eine ausschließliche Zuständigkeit gegeben ist.

§ 89 Zuständigkeit eines Landgerichts für mehrere Gerichtsbezirke

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, für
die nach § 87 ausschließlich die Landgerichte zuständig sind, einem Landgericht für die Bezirke mehrerer
Landgerichte zuzuweisen, wenn eine solche Zusammenfassung der Rechtspflege in Kartellsachen, insbesondere
der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, dienlich ist. Die Landesregierungen können die Ermächtigung
auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

(2) Durch Staatsverträge zwischen Ländern kann die Zuständigkeit eines Landgerichts für einzelne Bezirke oder
das gesamte Gebiet mehrerer Länder begründet werden.

(3) Die Parteien können sich vor den nach den Absätzen 1 und 2 bestimmten Gerichten auch anwaltlich durch
Personen vertreten lassen, die bei dem Gericht zugelassen sind, vor das der Rechtsstreit ohne die Regelung nach
den Absätzen 1 und 2 gehören würde.

§ 89a Streitwertanpassung

(1) Macht in einer Rechtsstreitigkeit, in der ein Anspruch nach § 33 oder § 34a geltend gemacht wird, eine
Partei glaubhaft, dass die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage
erheblich gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass die Verpflichtung dieser Partei
zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage angepassten Teil des Streitwerts bemisst.
Das Gericht kann die Anordnung davon abhängig machen, dass die Partei glaubhaft macht, dass die von ihr zu
tragenden Kosten des Rechtsstreits weder unmittelbar noch mittelbar von einem Dritten übernommen werden.
Die Anordnung hat zur Folge, dass die begünstigte Partei die Gebühren ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach
diesem Teil des Streitwerts zu entrichten hat. Soweit ihr Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit
sie diese übernimmt, hat sie die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und die Gebühren seines
Rechtsanwalts nur nach dem Teil des Streitwerts zu erstatten. Soweit die außergerichtlichen Kosten dem Gegner
auferlegt oder von ihm übernommen werden, kann der Rechtsanwalt der begünstigten Partei seine Gebühren von
dem Gegner nach dem für diesen geltenden Streitwert beitreiben.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 kann vor der Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. Er ist
vor der Verhandlung zur Hauptsache anzubringen. Danach ist er nur zulässig, wenn der angenommene oder
festgesetzte Streitwert später durch das Gericht heraufgesetzt wird. Vor der Entscheidung über den Antrag ist
der Gegner zu hören.

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen
§ 90 Benachrichtigung und Beteiligung der Kartellbehörden

(1) Das Bundeskartellamt ist über alle Rechtsstreitigkeiten nach § 87 Abs. 1 durch das Gericht zu unterrichten.
Das Gericht hat dem Bundeskartellamt auf Verlangen Abschriften von allen Schriftsätzen, Protokollen,
Verfügungen und Entscheidungen zu übersenden. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend in sonstigen
Rechtsstreitigkeiten, die die Anwendung des Artikels 81 oder 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft betreffen.

(2) Der Präsident des Bundeskartellamts kann, wenn er es zur Wahrung des öffentlichen Interesses als
angemessen erachtet, aus den Mitgliedern des Bundeskartellamts eine Vertretung bestellen, die befugt ist,
dem Gericht schriftliche Erklärungen abzugeben, auf Tatsachen und Beweismittel hinzuweisen, den Terminen
beizuwohnen, in ihnen Ausführungen zu machen und Fragen an Parteien, Zeugen und Sachverständige zu
richten. Schriftliche Erklärungen der vertretenden Person sind den Parteien von dem Gericht mitzuteilen.

(3) Reicht die Bedeutung des Rechtsstreits nicht über das Gebiet eines Landes hinaus, so tritt im Rahmen des
Absatzes 1 Satz 2 und des Absatzes 2 die oberste Landesbehörde an die Stelle des Bundeskartellamts.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 46 von 64 -

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Rechtsstreitigkeiten, die die Durchsetzung eines nach §
30 gebundenen Preises gegenüber einem gebundenen Abnehmer oder einem anderen Unternehmen zum
Gegenstand haben.

§ 90a Zusammenarbeit der Gerichte mit der Kommission der Europäischen
Gemeinschaft und den Kartellbehörden

(1) In allen gerichtlichen Verfahren, in denen der Artikel 81 oder 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft zur Anwendung kommt, übermittelt das Gericht der Kommission der Europäischen Gemeinschaft
über das Bundeskartellamt eine Abschrift jeder Entscheidung unverzüglich nach deren Zustellung an die
Parteien. Das Bundeskartellamt darf der Kommission der Europäischen Gemeinschaft die Unterlagen übermitteln,
die es nach § 90 Abs. 1 Satz 2 erhalten hat.

(2) Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft kann in Verfahren nach Absatz 1 aus eigener Initiative dem
Gericht schriftliche Stellungnahmen übermitteln. Das Gericht übermittelt der Kommission der Europäischen
Gemeinschaft alle zur Beurteilung des Falls notwendigen Schriftstücke einschließlich der Kopien aller Schriftsätze
sowie der Abschriften aller Protokolle, Verfügungen und Entscheidungen, wenn diese darum nach Artikel 15
Abs. 3 Satz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ersucht. § 4b Abs. 5 und 6 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt
entsprechend. Das Gericht übermittelt dem Bundeskartellamt und den Parteien eine Kopie einer Stellungnahme
der Kommission der Europäischen Gemeinschaft nach Artikel 15 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003.
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft kann in der mündlichen Verhandlung auch mündlich Stellung
nehmen.

(3) Das Gericht kann in Verfahren nach Absatz 1 die Kommission der Europäischen Gemeinschaft um die
Übermittlung ihr vorliegender Informationen oder um Stellungnahmen zu Fragen bitten, die die Anwendung
des Artikels 81 oder 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft betreffen. Das Gericht
unterrichtet die Parteien über ein Ersuchen nach Satz 1 und übermittelt diesen und dem Bundeskartellamt eine
Kopie der Antwort der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 kann der Geschäftsverkehr zwischen dem Gericht und der Kommission der
Europäischen Gemeinschaft auch über das Bundeskartellamt erfolgen.

§ 91 Kartellsenat beim OLG

Bei den Oberlandesgerichten wird ein Kartellsenat gebildet. Er entscheidet über die ihm gemäß § 57 Abs. 2 Satz
2, § 63 Abs. 4, §§ 83, 85 und 86 zugewiesenen Rechtssachen sowie über die Berufung gegen Endurteile und die
Beschwerde gegen sonstige Entscheidungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 87 Abs. 1.

§ 92 Zuständigkeit eines OLG oder des ObLG für mehrere Gerichtsbezirke in
Verwaltungs- und Bußgeldsachen

(1) Sind in einem Land mehrere Oberlandesgerichte errichtet, so können die Rechtssachen, für die nach § 57
Abs. 2 Satz 2, § 63 Abs. 4, §§ 83, 85 und 86 ausschließlich die Oberlandesgerichte zuständig sind, von den
Landesregierungen durch Rechtsverordnung einem oder einigen der Oberlandesgerichte oder dem Obersten
Landesgericht zugewiesen werden, wenn eine solche Zusammenfassung der Rechtspflege in Kartellsachen,
insbesondere der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, dienlich ist. Die Landesregierungen können die
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

(2) Durch Staatsverträge zwischen Ländern kann die Zuständigkeit eines Oberlandesgerichts oder Obersten
Landesgerichts für einzelne Bezirke oder das gesamte Gebiet mehrerer Länder begründet werden.

§ 93 Zuständigkeit für Berufung und Beschwerde

§ 92 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend für die Entscheidung über die Berufung gegen Endurteile und die Beschwerde
gegen sonstige Entscheidungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 87 Abs. 1.

§ 94 Kartellsenat beim BGH

(1) Beim Bundesgerichtshof wird ein Kartellsenat gebildet; er entscheidet über folgende Rechtsmittel:
1.   in Verwaltungssachen über die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (§§ 74, 76)

und über die Nichtzulassungsbeschwerde (§ 75);
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2.   in Bußgeldverfahren über die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (§ 84);
 

3.   in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 87 Abs. 1
a)   über die Revision einschließlich der Nichtzulassungsbeschwerde gegen Endurteile der

Oberlandesgerichte,
 

b)   über die Sprungrevision gegen Endurteile der Landgerichte,
 

c)   über die Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Oberlandesgerichte in den Fällen des § 574 Abs. 1 der
Zivilprozessordnung.
 

 

(2) Der Kartellsenat gilt im Sinne des § 132 des Gerichtsverfassungsgesetzes in Bußgeldsachen als Strafsenat, in
allen übrigen Sachen als Zivilsenat.

§ 95 Ausschließliche Zuständigkeit

Die Zuständigkeit der nach diesem Gesetz zur Entscheidung berufenen Gerichte ist ausschließlich.

§ 96  

(weggefallen)

Vierter Teil
Vergabe öffentlicher Aufträge

Erster Abschnitt
Vergabeverfahren
§ 97 Allgemeine Grundsätze

(1) Öffentliche Auftraggeber beschaffen Waren, Bau- und Dienstleistungen nach Maßgabe der folgenden
Vorschriften im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfahren.

(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine Benachteiligung ist
auf Grund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet.

(3) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen.
Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben.
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe
dies erfordern. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder
Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der Auftraggeber das Unternehmen, sofern es
Unteraufträge an Dritte vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren.

(4) Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige sowie gesetzestreue und zuverlässige Unternehmen
vergeben. Für die Auftragsausführung können zusätzliche Anforderungen an Auftragnehmer gestellt werden,
die insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. Andere
oder weitergehende Anforderungen dürfen an Auftragnehmer nur gestellt werden, wenn dies durch Bundes- oder
Landesgesetz vorgesehen ist.

(4a) Auftraggeber können Präqualifikationssysteme einrichten oder zulassen, mit denen die Eignung von
Unternehmen nachgewiesen werden kann.

(5) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
nähere Bestimmungen über das bei der Vergabe einzuhaltende Verfahren zu treffen, insbesondere über die
Bekanntmachung, den Ablauf und die Arten der Vergabe, über die Auswahl und Prüfung der Unternehmen und
Angebote, über den Abschluss des Vertrages und sonstige Fragen des Vergabeverfahrens.

(7) Die Unternehmen haben Anspruch darauf, dass der Auftraggeber die Bestimmungen über das
Vergabeverfahren einhält.
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§ 98 Auftraggeber

Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Teils sind:
1.   Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen,

 

2.   andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem besonderen Zweck
gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen, wenn Stellen,
die unter Nummer 1 oder 3 fallen, sie einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise
überwiegend finanzieren oder über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als die Hälfte der Mitglieder
eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe bestimmt haben. Das Gleiche gilt dann,
wenn die Stelle, die einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwiegende Finanzierung gewährt oder die
Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat, unter Satz
1 fällt,
 

3.   Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen,
 

4.   natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder
Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, wenn diese Tätigkeiten auf der Grundlage von besonderen
oder ausschließlichen Rechten ausgeübt werden, die von einer zuständigen Behörde gewährt wurden, oder
wenn Auftraggeber, die unter Nummern 1 bis 3 fallen, auf diese Personen einzeln oder gemeinsam einen
beherrschenden Einfluss ausüben können; besondere oder ausschließliche Rechte sind Rechte, die dazu
führen, dass die Ausübung dieser Tätigkeiten einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten wird und dass
die Möglichkeit anderer Unternehmen, diese Tätigkeit auszuüben, erheblich beeinträchtigt wird. Tätigkeiten
auf dem Gebiet der Trinkwasser- und Energieversorgung sowie des Verkehrs sind solche, die in der Anlage
aufgeführt sind,
 

5.   natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts sowie juristische Personen des öffentlichen
Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen, in den Fällen, in denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die
Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder
Verwaltungsgebäuden oder für damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Auslobungsverfahren
von Stellen, die unter Nummern 1 bis 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben zu mehr als 50 vom
Hundert finanziert werden,
 

6.   natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die mit Stellen, die unter die Nummern 1 bis 3
fallen, einen Vertrag über eine Baukonzession abgeschlossen haben, hinsichtlich der Aufträge an Dritte.
 

§ 99 Öffentliche Aufträge

(1) Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge von öffentlichen Auftraggebern mit Unternehmen über die
Beschaffung von Leistungen, die Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen zum Gegenstand haben, Baukonzessionen
und Auslobungsverfahren, die zu Dienstleistungsaufträgen führen sollen.

(2) Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf oder Ratenkauf oder Leasing,
Miet- oder Pachtverhältnisse mit oder ohne Kaufoption betreffen. Die Verträge können auch Nebenleistungen
umfassen.

(3) Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung und Ausführung eines
Bauvorhabens oder eines Bauwerkes für den öffentlichen Auftraggeber, das Ergebnis von Tief- oder
Hochbauarbeiten ist und eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll, oder einer dem Auftraggeber
unmittelbar wirtschaftlich zugutekommenden Bauleistung durch Dritte gemäß den vom Auftraggeber genannten
Erfordernissen.

(4) Als Dienstleistungsaufträge gelten die Verträge über die Erbringung von Leistungen, die nicht unter Absatz 2
oder Absatz 3 fallen.

(5) Auslobungsverfahren im Sinne dieses Teils sind nur solche Auslobungsverfahren, die dem Auftraggeber auf
Grund vergleichender Beurteilung durch ein Preisgericht mit oder ohne Verteilung von Preisen zu einem Plan
verhelfen sollen.

(6) Eine Baukonzession ist ein Vertrag über die Durchführung eines Bauauftrags, bei dem die Gegenleistung
für die Bauarbeiten statt in einem Entgelt in dem befristeten Recht auf Nutzung der baulichen Anlage,
gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises besteht.
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(7) Verteidigungs- oder sicherheitsrelevante Aufträge sind Aufträge, deren Auftragsgegenstand mindestens eine
der in den nachfolgenden Nummern 1 bis 4 genannten Leistungen umfasst:
1.   die Lieferung von Militärausrüstung im Sinne des Absatzes 8, einschließlich dazugehöriger Teile, Bauteile

oder Bausätze;
 

2.   die Lieferung von Ausrüstung, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags im Sinne des Absatzes 9
vergeben wird, einschließlich der dazugehörigen Teile, Bauteile oder Bausätze;
 

3.   Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der in den Nummern
1 und 2 genannten Ausrüstung in allen Phasen des Lebenszyklus der Ausrüstung;
 

4.   Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder Bau- und Dienstleistungen, die im Rahmen
eines Verschlusssachenauftrags im Sinne des Absatzes 9 vergeben wird.
 

(8) Militärausrüstung ist jede Ausrüstung, die eigens zu militärischen Zwecken konzipiert oder für militärische
Zwecke angepasst wird und zum Einsatz als Waffe, Munition oder Kriegsmaterial bestimmt ist.

(9) Ein Verschlusssachenauftrag ist ein Auftrag für Sicherheitszwecke,
1.   bei dessen Erfüllung oder Erbringung Verschlusssachen nach § 4 des Gesetzes über die Voraussetzungen und

das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes oder nach den entsprechenden Bestimmungen der
Länder verwendet werden oder
 

2.   der Verschlusssachen im Sinne der Nummer 1 erfordert oder beinhaltet.
 

(10) Ein öffentlicher Auftrag, der sowohl den Einkauf von Waren als auch die Beschaffung von Dienstleistungen
zum Gegenstand hat, gilt als Dienstleistungsauftrag, wenn der Wert der Dienstleistungen den Wert der Waren
übersteigt. Ein öffentlicher Auftrag, der neben Dienstleistungen Bauleistungen umfasst, die im Verhältnis zum
Hauptgegenstand Nebenarbeiten sind, gilt als Dienstleistungsauftrag.

(11) Für einen Auftrag zur Durchführung mehrerer Tätigkeiten gelten die Bestimmungen für die Tätigkeit, die den
Hauptgegenstand darstellt.

(12) Ist für einen Auftrag zur Durchführung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder
Energieversorgung, des Verkehrs oder des Bereichs der Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz und von
Tätigkeiten von Auftraggebern nach § 98 Nr. 1 bis 3 nicht feststellbar, welche Tätigkeit den Hauptgegenstand
darstellt, ist der Auftrag nach den Bestimmungen zu vergeben, die für Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3
gelten. Betrifft eine der Tätigkeiten, deren Durchführung der Auftrag bezweckt, sowohl eine Tätigkeit auf dem
Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung, des Verkehrs oder des Bereichs der Auftraggeber nach dem
Bundesberggesetz als auch eine Tätigkeit, die nicht in die Bereiche von Auftraggebern nach § 98 Nr. 1 bis 3 fällt,
und ist nicht feststellbar, welche Tätigkeit den Hauptgegenstand darstellt, so ist der Auftrag nach denjenigen
Bestimmungen zu vergeben, die für Auftraggeber mit einer Tätigkeit auf dem Gebiet der Trinkwasser- und
Energieversorgung sowie des Verkehrs oder des Bundesberggesetzes gelten.

(13) Ist bei einem Auftrag über Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen ein Teil der Leistung
verteidigungs- oder sicherheitsrelevant, wird dieser Auftrag einheitlich gemäß den Bestimmungen für
verteidigungs- und sicherheitsrelevante Aufträge vergeben, sofern die Beschaffung in Form eines einheitlichen
Auftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist. Ist bei einem Auftrag über Bauleistungen, Lieferungen
oder Dienstleistungen ein Teil der Leistung verteidigungs- oder sicherheitsrelevant und fällt der andere Teil
weder in diesen Bereich noch unter die Vergaberegeln der Sektorenverordnung oder der Vergabeverordnung,
unterliegt die Vergabe dieses Auftrags nicht dem Vierten Teil dieses Gesetzes, sofern die Beschaffung in Form
eines einheitlichen Auftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist.

§ 100 Anwendungsbereich

(1) Dieser Teil gilt für Aufträge, deren Auftragswert den jeweils festgelegten Schwellenwert erreicht oder
überschreitet. Der Schwellenwert ergibt sich für Aufträge, die
1.   von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 vergeben werden und nicht unter Nummer 2

oder 3 fallen, aus § 2 der Vergabeverordnung,
 

2.   von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nummer 1 bis 4 vergeben werden und Tätigkeiten auf dem Gebiet des
Verkehrs, der Trinkwasser- oder Energieversorgung umfassen, aus § 1 der Sektorenverordnung,
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3.   von Auftraggebern im Sinne des § 98 vergeben werden und verteidigungs- oder sicherheitsrelevant im Sinne
des § 99 Absatz 7 sind, aus der nach § 127 Nummer 3 erlassenen Verordnung.
 

(2) Dieser Teil gilt nicht für die in den Absätzen 3 bis 6 und 8 sowie die in den §§ 100a bis 100c genannten Fälle.

(3) Dieser Teil gilt nicht für Arbeitsverträge.

(4) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die Folgendes zum Gegenstand haben:
1.   Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen oder

 

2.   Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, es sei denn, ihre Ergebnisse werden ausschließlich Eigentum
des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit und die Dienstleistung
wird vollständig durch den Auftraggeber vergütet.
 

(5) Dieser Teil gilt ungeachtet ihrer Finanzierung nicht für Verträge über
1.   den Erwerb von Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem unbeweglichen Vermögen,

 

2.   Mietverhältnisse für Grundstücke oder vorhandene Gebäude oder anderes unbewegliches Vermögen oder
 

3.   Rechte an Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem unbeweglichen Vermögen.
 

(6) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen,
1.   bei denen die Anwendung dieses Teils den Auftraggeber dazu zwingen würde, im Zusammenhang mit dem

Vergabeverfahren oder der Auftragsausführung Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seiner Ansicht nach
wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des Artikels 346 Absatz 1
Buchstabe a des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union widerspricht,
 

2.   die dem Anwendungsbereich des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe b des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union unterliegen.
 

(7) Wesentliche Sicherheitsinteressen im Sinne des Absatzes 6, die die Nichtanwendung dieses Teils
rechtfertigen, können betroffen sein beim Betrieb oder Einsatz der Streitkräfte, bei der Umsetzung
von Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung oder bei der Beschaffung von Informationstechnik oder
Telekommunikationsanlagen.

(8) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die nicht nach § 99 Absatz 7 verteidigungs- oder
sicherheitsrelevant sind und
1.   in Übereinstimmung mit den inländischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für geheim erklärt werden,

 

2.   deren Ausführung nach den in Nummer 1 genannten Vorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen
erfordert,
 

3.   bei denen die Nichtanwendung des Vergaberechts geboten ist zum Zweck des Einsatzes der Streitkräfte, zur
Umsetzung von Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung oder bei der Beschaffung von Informationstechnik
oder Telekommunikationsanlagen zum Schutz wesentlicher nationaler Sicherheitsinteressen,
 

4.   die vergeben werden auf Grund eines internationalen Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und einem oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum sind, für ein von den Unterzeichnerstaaten gemeinsam zu verwirklichendes und zu
tragendes Projekt, für das andere Verfahrensregeln gelten,
 

5.   die auf Grund eines internationalen Abkommens im Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen
vergeben werden und für die besondere Verfahrensregeln gelten oder
 

6.   die auf Grund des besonderen Verfahrens einer internationalen Organisation vergeben werden.
 

§ 100a Besondere Ausnahmen für nicht sektorspezifische und nicht verteidigungs-
und sicherheitsrelevante Aufträge

(1) Im Fall des § 100 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 gilt dieser Teil über die in § 100 Absatz 3 bis 6 und 8 genannten
Fälle hinaus auch nicht für die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Aufträge.

(2) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die Folgendes zum Gegenstand haben:
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1.   den Kauf, die Entwicklung, die Produktion oder Koproduktion von Programmen, die zur Ausstrahlung durch
Rundfunk- oder Fernsehanstalten bestimmt sind, sowie die Ausstrahlung von Sendungen oder
 

2.   finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung
von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, insbesondere Geschäfte, die der Geld- oder
Kapitalbeschaffung der Auftraggeber dienen, sowie Dienstleistungen der Zentralbanken.
 

(3) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an eine Person, die ihrerseits Auftraggeber
nach § 98 Nummer 1, 2 oder 3 ist und ein auf Gesetz oder Verordnung beruhendes ausschließliches Recht hat,
die Leistung zu erbringen.

(4) Dieser Teil gilt nicht für Aufträge, die hauptsächlich den Zweck haben, dem Auftraggeber die Bereitstellung
oder den Betrieb öffentlicher Telekommunikationsnetze oder die Bereitstellung eines oder mehrerer
Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit zu ermöglichen.

§ 100b Besondere Ausnahmen im Sektorenbereich

(1) Im Fall des § 100 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 gilt dieser Teil über die in § 100 Absatz 3 bis 6 und 8 genannten
Fälle hinaus auch nicht für die in den Absätzen 2 bis 9 genannten Aufträge.

(2) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die Folgendes zum Gegenstand haben:
1.   finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung

von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, insbesondere Geschäfte, die der Geld- oder
Kapitalbeschaffung der Auftraggeber dienen, sowie Dienstleistungen der Zentralbanken,
 

2.   bei Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasserversorgung die Beschaffung von Wasser oder
 

3.   bei Tätigkeiten auf dem Gebiet der Energieversorgung die Beschaffung von Energie oder von Brennstoffen
zur Energieerzeugung.
 

(3) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an eine Person, die ihrerseits Auftraggeber
nach § 98 Nummer 1, 2 oder 3 ist und ein auf Gesetz oder Verordnung beruhendes ausschließliches Recht hat,
die Leistung zu erbringen.

(4) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die
1.   von Auftraggebern nach § 98 Nummer 4 vergeben werden, soweit sie anderen Zwecken dienen als der

Sektorentätigkeit,
 

2.   zur Durchführung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des
Verkehrs außerhalb des Gebiets der Europäischen Union vergeben werden, wenn sie nicht mit der
tatsächlichen Nutzung eines Netzes oder einer Anlage innerhalb dieses Gebietes verbunden sind,
 

3.   zum Zweck der Weiterveräußerung oder Vermietung an Dritte vergeben werden, wenn
a)   dem Auftraggeber kein besonderes oder ausschließliches Recht zum Verkauf oder zur Vermietung des

Auftragsgegenstandes zusteht und
 

b)   andere Unternehmen die Möglichkeit haben, diese Waren unter gleichen Bedingungen wie der
betreffende Auftraggeber zu verkaufen oder zu vermieten, oder
 

 

4.   der Ausübung einer Tätigkeit auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs
dienen, soweit die Europäische Kommission nach Artikel 30 der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber
im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. L 7 vom 7.1.2005,
S. 7) festgestellt hat, dass diese Tätigkeit in Deutschland auf Märkten mit freiem Zugang unmittelbar
dem Wettbewerb ausgesetzt ist und dies durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.
 

(5) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Baukonzessionen zum Zweck der Durchführung von Tätigkeiten auf
dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs.

(6) Dieser Teil gilt vorbehaltlich des Absatzes 7 nicht für die Vergabe von Aufträgen,
1.   die an ein Unternehmen, das mit dem Auftraggeber verbunden ist, vergeben werden oder
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2.   die von einem gemeinsamen Unternehmen, das mehrere Auftraggeber, die auf dem Gebiet der Trinkwasser-
oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, ausschließlich zur Durchführung dieser Tätigkeiten
gebildet haben, an ein Unternehmen vergeben werden, das mit einem dieser Auftraggeber verbunden ist.
 

(7) Absatz 6 gilt nur, wenn mindestens 80 Prozent des von dem verbundenen Unternehmen während der
letzten drei Jahre in der Europäischen Union erzielten durchschnittlichen Umsatzes im entsprechenden Liefer-
oder Bau- oder Dienstleistungssektor aus der Erbringung dieser Lieferungen oder Leistungen für die mit ihm
verbundenen Auftraggeber stammen. Sofern das Unternehmen noch keine drei Jahre besteht, gilt Absatz 6, wenn
zu erwarten ist, dass in den ersten drei Jahren seines Bestehens wahrscheinlich mindestens 80 Prozent erreicht
werden. Werden die gleichen oder gleichartige Lieferungen oder Bau- oder Dienstleistungen von mehr als
einem mit dem Auftraggeber verbundenen Unternehmen erbracht, wird die Prozentzahl unter Berücksichtigung
des Gesamtumsatzes errechnet, den diese verbundenen Unternehmen mit der Erbringung der Lieferung oder
Leistung erzielen. § 36 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

(8) Dieser Teil gilt vorbehaltlich des Absatzes 9 nicht für die Vergabe von Aufträgen, die
1.   ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere Auftraggeber, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder

Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, ausschließlich zur Durchführung von diesen Tätigkeiten
gebildet haben, an einen dieser Auftraggeber vergibt, oder
 

2.   ein Auftraggeber an ein gemeinsames Unternehmen im Sinne der Nummer 1, an dem er beteiligt ist, vergibt.
 

(9) Absatz 8 gilt nur, wenn
1.   das gemeinsame Unternehmen errichtet wurde, um die betreffende Tätigkeit während eines Zeitraumes von

mindestens drei Jahren durchzuführen, und
 

2.   in dem Gründungsakt festgelegt wird, dass die dieses Unternehmen bildenden Auftraggeber dem
Unternehmen zumindest während des gleichen Zeitraumes angehören werden.
 

§ 100c Besondere Ausnahmen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

(1) Im Fall des § 100 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 gilt dieser Teil über die in § 100 Absatz 3 bis 6 genannten Fälle
hinaus auch nicht für die in den Absätzen 2 bis 4 genannten Aufträge.

(2) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die
1.   Finanzdienstleistungen mit Ausnahme von Versicherungsdienstleistungen zum Gegenstand haben,

 

2.   zum Zweck nachrichtendienstlicher Tätigkeiten vergeben werden,
 

3.   im Rahmen eines Kooperationsprogramms vergeben werden, das
a)   auf Forschung und Entwicklung beruht und

 

b)   mit mindestens einem anderen EU-Mitgliedstaat für die Entwicklung eines neuen Produkts und
gegebenenfalls die späteren Phasen des gesamten oder eines Teils des Lebenszyklus dieses Produkts
durchgeführt wird,
 

 

4.   die Bundesregierung, eine Landesregierung oder eine Gebietskörperschaft an eine andere Regierung oder an
eine Gebietskörperschaft eines anderen Staates vergibt und die Folgendes zum Gegenstand haben:
a)   die Lieferung von Militärausrüstung oder die Lieferung von Ausrüstung, die im Rahmen eines

Verschlusssachenauftrags im Sinne des § 99 Absatz 9 vergeben wird,
 

b)   Bau- und Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Ausrüstung stehen,
 

c)   Bau- und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder
 

d)   Bau- und Dienstleistungen, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags im Sinne des § 99 Absatz 9
vergeben werden.
 

 

(3) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die in einem Land außerhalb der Europäischen Union
vergeben werden; zu diesen Aufträgen gehören auch zivile Beschaffungen im Rahmen des Einsatzes von
Streitkräften oder von Polizeien des Bundes oder der Länder außerhalb des Gebiets der Europäischen Union,
wenn der Einsatz es erfordert, dass sie mit im Einsatzgebiet ansässigen Unternehmen geschlossen werden. Zivile
Beschaffungen sind Beschaffungen nicht militärischer Produkte und Bau- oder Dienstleistungen für logistische
Zwecke.
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(4) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die besonderen Verfahrensregeln unterliegen,
1.   die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Vereinbarung ergeben, das

oder die zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten und einem oder mehreren Drittstaaten, die nicht
Vertragsparteien des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, geschlossenen wurde,
 

2.   die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Vereinbarung im Zusammenhang
mit der Stationierung von Truppen ergeben, das oder die Unternehmen eines Mitgliedstaats oder eines
Drittstaates betrifft, oder
 

3.   die für eine internationale Organisation gelten, wenn diese für ihre Zwecke Beschaffungen tätigt oder wenn
ein Mitgliedstaat Aufträge nach diesen Regeln vergeben muss.
 

§ 101 Arten der Vergabe

(1) Die Vergabe von öffentlichen Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen erfolgt in offenen Verfahren, in nicht
offenen Verfahren, in Verhandlungsverfahren oder im wettbewerblichen Dialog.

(2) Offene Verfahren sind Verfahren, in denen eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe
von Angeboten aufgefordert wird.

(3) Bei nicht offenen Verfahren wird öffentlich zur Teilnahme, aus dem Bewerberkreis sodann eine beschränkte
Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.

(4) Ein wettbewerblicher Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe besonders komplexer Aufträge durch Auftraggeber
nach § 98 Nr. 1 bis 3, soweit sie nicht auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs
tätig sind, und § 98 Nr. 5. In diesem Verfahren erfolgen eine Aufforderung zur Teilnahme und anschließend
Verhandlungen mit ausgewählten Unternehmen über alle Einzelheiten des Auftrags.

(5) Verhandlungsverfahren sind Verfahren, bei denen sich der Auftraggeber mit oder ohne vorherige öffentliche
Aufforderung zur Teilnahme an ausgewählte Unternehmen wendet, um mit einem oder mehreren über die
Auftragsbedingungen zu verhandeln.

(6) Eine elektronische Auktion dient der elektronischen Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes. Ein
dynamisches elektronisches Verfahren ist ein zeitlich befristetes ausschließlich elektronisches offenes
Vergabeverfahren zur Beschaffung marktüblicher Leistungen, bei denen die allgemein auf dem Markt
verfügbaren Spezifikationen den Anforderungen des Auftraggebers genügen.

(7) Öffentliche Auftraggeber haben das offene Verfahren anzuwenden, es sei denn, auf Grund dieses
Gesetzes ist etwas anderes gestattet. Auftraggebern stehen, soweit sie auf dem Gebiet der Trinkwasser-
oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, das offene Verfahren, das nicht offene Verfahren
und das Verhandlungsverfahren nach ihrer Wahl zur Verfügung. Bei der Vergabe von verteidigungs- und
sicherheitsrelevanten Aufträgen können öffentliche Auftraggeber zwischen dem nicht offenen Verfahren und dem
Verhandlungsverfahren wählen.

§ 101a Informations- und Wartepflicht

(1) Der Auftraggeber hat die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den
Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen
Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich
in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer
Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die
betroffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach
den Sätzen 1 und 2 geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem Weg versendet,
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch
den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an.

(2) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist.

§ 101b Unwirksamkeit

(1) Ein Vertrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber
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1.   gegen § 101a verstoßen hat oder
 

2.   einen öffentlichen Auftrag unmittelbar an ein Unternehmen erteilt, ohne andere Unternehmen am
Vergabeverfahren zu beteiligen und ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist
 

und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren nach Absatz 2 festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb
von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union
bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung
der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

Zweiter Abschnitt
Nachprüfungsverfahren

I.
Nachprüfungsbehörden
§ 102 Grundsatz

Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten von Aufsichtsbehörden unterliegt die Vergabe öffentlicher Aufträge der
Nachprüfung durch die Vergabekammern.

§ 103 (weggefallen)

-

§ 104 Vergabekammern

(1) Die Nachprüfung der Vergabe öffentlicher Aufträge nehmen die Vergabekammern des Bundes für die dem
Bund zuzurechnenden Aufträge, die Vergabekammern der Länder für die diesen zuzurechnenden Aufträge wahr.

(2) Rechte aus § 97 Abs. 7 sowie sonstige Ansprüche gegen öffentliche Auftraggeber, die auf die Vornahme oder
das Unterlassen einer Handlung in einem Vergabeverfahren gerichtet sind, können nur vor den Vergabekammern
und dem Beschwerdegericht geltend gemacht werden.

(3) Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und
die Befugnisse der Kartellbehörden zur Verfolgung von Verstößen insbesondere gegen §§ 19 und 20 bleiben
unberührt.

§ 105 Besetzung, Unabhängigkeit

(1) Die Vergabekammern üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig und in eigener Verantwortung
aus.

(2) Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, von denen
einer ein ehrenamtlicher Beisitzer ist. Der Vorsitzende und der hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf
Lebenszeit mit der Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder vergleichbar fachkundige Angestellte
sein. Der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer müssen die Befähigung zum Richteramt haben; in der
Regel soll dies der Vorsitzende sein. Die Beisitzer sollen über gründliche Kenntnisse des Vergabewesens, die
ehrenamtlichen Beisitzer auch über mehrjährige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet des Vergabewesens
verfügen. Bei der Überprüfung der Vergabe von verteidigungs- und sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sinne
des § 99 Absatz 7 können die Vergabekammern abweichend von Satz 1 auch in der Besetzung mit einem
Vorsitzenden und zwei hauptamtlichen Beisitzern entscheiden.

(3) Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem hauptamtlichen Beisitzer ohne mündliche
Verhandlung durch unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen Entscheidung übertragen. Diese Übertragung ist nur
möglich, sofern die Sache keine wesentlichen Schwierigkeiten in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht aufweist
und die Entscheidung nicht von grundsätzlicher Bedeutung sein wird.
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(4) Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Sie entscheiden unabhängig
und sind nur dem Gesetz unterworfen.

§ 106 Einrichtung, Organisation

(1) Der Bund richtet die erforderliche Anzahl von Vergabekammern beim Bundeskartellamt ein. Einrichtung und
Besetzung der Vergabekammern sowie die Geschäftsverteilung bestimmt der Präsident des Bundeskartellamts.
Ehrenamtliche Beisitzer und deren Stellvertreter ernennt er auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der
öffentlich-rechtlichen Kammern. Der Präsident des Bundeskartellamts erlässt nach Genehmigung durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese im
Bundesanzeiger.

(2) Die Einrichtung, Organisation und Besetzung der in diesem Abschnitt genannten Stellen
(Nachprüfungsbehörden) der Länder bestimmen die nach Landesrecht zuständigen Stellen, mangels einer
solchen Bestimmung die Landesregierung, die die Ermächtigung weiter übertragen kann. Die Länder können
gemeinsame Nachprüfungsbehörden einrichten.

§ 106a Abgrenzung der Zuständigkeit der Vergabekammern

(1) Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig für die Nachprüfung der Vergabeverfahren
1.   des Bundes;

 

2.   von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 2, sofern der Bund die Beteiligung überwiegend verwaltet oder
die sonstige Finanzierung überwiegend gewährt hat oder über die Leitung überwiegend die Aufsicht ausübt
oder die Mitglieder des zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organs überwiegend bestimmt
hat, es sei denn, die an dem Auftraggeber Beteiligten haben sich auf die Zuständigkeit einer anderen
Vergabekammer geeinigt;
 

3.   von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 4, sofern der Bund auf sie einen beherrschenden Einfluss
ausübt; ein beherrschender Einfluss liegt vor, wenn der Bund unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit
des gezeichneten Kapitals des Auftraggebers besitzt oder über die Mehrheit der mit den Anteilen des
Auftraggebers verbundenen Stimmrechte verfügt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-,
Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Auftraggebers bestellen kann;
 

4.   von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 5, sofern der Bund die Mittel überwiegend bewilligt hat;
 

5.   von Auftraggebern nach § 98 Nr. 6, sofern die unter § 98 Nr. 1 bis 3 fallende Stelle dem Bund zuzuordnen ist;
 

6.   die im Rahmen der Organleihe für den Bund durchgeführt werden.
 

(2) Wird das Vergabeverfahren von einem Land im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bund durchgeführt,
ist die Vergabekammer dieses Landes zuständig. Ist in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 Nr. 2 bis 6 ein
Auftraggeber einem Land zuzuordnen, ist die Vergabekammer des jeweiligen Landes zuständig.

(3) In allen anderen Fällen wird die Zuständigkeit der Vergabekammern nach dem Sitz des Auftraggebers
bestimmt. Bei länderübergreifenden Beschaffungen benennen die Auftraggeber in der Vergabebekanntmachung
nur eine zuständige Vergabekammer.

II.
Verfahren vor der Vergabekammer
§ 107 Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten
nach § 97 Abs. 7 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu
entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
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1.   der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und
gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
 

2.   Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens
bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber
dem Auftraggeber gerügt werden,
 

3.   Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung
gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
 

4.   mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.
 

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 101b Abs. 1 Nr. 2. §
101a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 108 Form

(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen und unverzüglich zu begründen. Er soll ein
bestimmtes Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder
Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat einen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich
dieses Gesetzes zu benennen.

(2) Die Begründung muss die Bezeichnung des Antragsgegners, eine Beschreibung der behaupteten
Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die Bezeichnung der verfügbaren Beweismittel enthalten
sowie darlegen, dass die Rüge gegenüber dem Auftraggeber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die sonstigen
Beteiligten benennen.

§ 109 Verfahrensbeteiligte, Beiladung

Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Auftraggeber und die Unternehmen, deren Interessen durch die
Entscheidung schwerwiegend berührt werden und die deswegen von der Vergabekammer beigeladen worden
sind. Die Entscheidung über die Beiladung ist unanfechtbar.

§ 110 Untersuchungsgrundsatz

(1) Die Vergabekammer erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Sie kann sich dabei auf das beschränken,
was von den Beteiligten vorgebracht wird oder ihr sonst bekannt sein muss. Zu einer umfassenden
Rechtmäßigkeitskontrolle ist die Vergabekammer nicht verpflichtet. Sie achtet bei ihrer gesamten Tätigkeit
darauf, dass der Ablauf des Vergabeverfahrens nicht unangemessen beeinträchtigt wird.

(2) Die Vergabekammer prüft den Antrag darauf, ob er offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist.
Dabei berücksichtigt die Vergabekammer auch einen vorsorglich hinterlegten Schriftsatz (Schutzschrift)
des Auftraggebers. Sofern der Antrag nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist, übermittelt
die Vergabekammer dem Auftraggeber eine Kopie des Antrags und fordert bei ihm die Akten an, die das
Vergabeverfahren dokumentieren (Vergabeakten). Der Auftraggeber hat die Vergabeakten der Kammer sofort zur
Verfügung zu stellen. Die §§ 57 bis 59 Abs. 1 bis 5 sowie § 61 gelten entsprechend.

§ 110a Aufbewahrung vertraulicher Unterlagen

(1) Die Vergabekammer stellt die Vertraulichkeit von Verschlusssachen und anderen vertraulichen Informationen
sicher, die in den von den Parteien übermittelten Unterlagen enthalten sind.

(2) Die Mitglieder der Vergabekammern sind zur Geheimhaltung verpflichtet; die Entscheidungsgründe dürfen Art
und Inhalt der geheim gehaltenen Urkunden, Akten, elektronischen Dokumente und Auskünfte nicht erkennen
lassen.

§ 111 Akteneinsicht

(1) Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf ihre
Kosten Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen lassen.

(2) Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen,
insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen geboten ist.
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(3) Jeder Beteiligte hat mit Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf die in Absatz 2 genannten
Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen entsprechend kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht,
kann die Vergabekammer von seiner Zustimmung auf Einsicht ausgehen.

(4) Die Versagung der Akteneinsicht kann nur im Zusammenhang mit der sofortigen Beschwerde in der
Hauptsache angegriffen werden.

§ 112 Mündliche Verhandlung

(1) Die Vergabekammer entscheidet auf Grund einer mündlichen Verhandlung, die sich auf einen Termin
beschränken soll. Alle Beteiligten haben Gelegenheit zur Stellungnahme. Mit Zustimmung der Beteiligten oder
bei Unzulässigkeit oder bei offensichtlicher Unbegründetheit des Antrags kann nach Lage der Akten entschieden
werden.

(2) Auch wenn die Beteiligten in dem Verhandlungstermin nicht erschienen oder nicht ordnungsgemäß vertreten
sind, kann in der Sache verhandelt und entschieden werden.

§ 113 Beschleunigung

(1) Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung schriftlich innerhalb einer Frist von fünf Wochen
ab Eingang des Antrags. Bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende
im Ausnahmefall die Frist durch Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Dieser
Zeitraum soll nicht länger als zwei Wochen dauern. Er begründet diese Verfügung schriftlich.

(2) Die Beteiligten haben an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken, wie es einem auf Förderung und
raschen Abschluss des Verfahrens bedachten Vorgehen entspricht. Den Beteiligten können Fristen gesetzt
werden, nach deren Ablauf weiterer Vortrag unbeachtet bleiben kann.

§ 114 Entscheidung der Vergabekammer

(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeigneten
Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des
Vergabeverfahrens einwirken.

(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das Nachprüfungsverfahren durch
Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch Einstellung des Vergabeverfahrens oder in sonstiger Weise
erledigt, stellt die Vergabekammer auf Antrag eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung vorgelegen hat. §
113 Abs. 1 gilt in diesem Fall nicht.

(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch Verwaltungsakt. Die Vollstreckung richtet sich, auch
gegen einen Hoheitsträger, nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der Länder. Die §§ 61
und 86a Satz 2 gelten entsprechend.

§ 115 Aussetzung des Vergabeverfahrens

(1) Informiert die Vergabekammer den öffentlichen Auftraggeber in Textform über den Antrag auf Nachprüfung,
darf dieser vor einer Entscheidung der Vergabekammer und dem Ablauf der Beschwerdefrist nach § 117 Abs. 1
den Zuschlag nicht erteilen.

(2) Die Vergabekammer kann dem Auftraggeber auf seinen Antrag oder auf Antrag des Unternehmens, das
nach § 101a vom Auftraggeber als das Unternehmen benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, gestatten,
den Zuschlag nach Ablauf von zwei Wochen seit Bekanntgabe dieser Entscheidung zu erteilen, wenn unter
Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen sowie des Interesses der Allgemeinheit an
einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zum
Abschluss der Nachprüfung die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse
der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei
verteidigungs- oder sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sinne des § 99 Absatz 7 sind zusätzlich besondere
Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die Vergabekammer berücksichtigt dabei
auch die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den Auftrag zu erhalten. Die
Erfolgsaussichten des Nachprüfungsantrags müssen nicht in jedem Falle Gegenstand der Abwägung sein. Das
Beschwerdegericht kann auf Antrag das Verbot des Zuschlags nach Absatz 1 wiederherstellen; § 114 Abs. 2
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Satz 1 bleibt unberührt. Wenn die Vergabekammer den Zuschlag nicht gestattet, kann das Beschwerdegericht
auf Antrag des Auftraggebers unter den Voraussetzungen der Sätze 1 bis 4 den sofortigen Zuschlag gestatten.
Für das Verfahren vor dem Beschwerdegericht gilt § 121 Abs. 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 entsprechend. Eine
sofortige Beschwerde nach § 116 Abs. 1 ist gegen Entscheidungen der Vergabekammer nach diesem Absatz nicht
zulässig.

(3) Sind Rechte des Antragstellers aus § 97 Abs. 7 im Vergabeverfahren auf andere Weise als durch den
drohenden Zuschlag gefährdet, kann die Kammer auf besonderen Antrag mit weiteren vorläufigen Maßnahmen
in das Vergabeverfahren eingreifen. Sie legt dabei den Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2 Satz 1 zugrunde.
Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Vergabekammer kann die von ihr getroffenen weiteren
vorläufigen Maßnahmen nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der Länder durchsetzen;
die Maßnahmen sind sofort vollziehbar. § 86a Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Macht der Auftraggeber das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 100 Absatz 8 Nummer 1 bis 3 geltend,
entfällt das Verbot des Zuschlages nach Absatz 1 fünf Werktage nach Zustellung eines entsprechenden
Schriftsatzes an den Antragsteller; die Zustellung ist durch die Vergabekammer unverzüglich nach Eingang des
Schriftsatzes vorzunehmen. Auf Antrag kann das Beschwerdegericht das Verbot des Zuschlages wiederherstellen.
§ 121 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 sowie Abs. 3 und 4 finden entsprechende Anwendung.

§ 115a Ausschluss von abweichendem Landesrecht

Soweit dieser Unterabschnitt Regelungen zum Verwaltungsverfahren enthält, darf hiervon durch Landesrecht
nicht abgewichen werden.

III.
Sofortige Beschwerde
§ 116 Zulässigkeit, Zuständigkeit

(1) Gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. Sie steht den am Verfahren
vor der Vergabekammer Beteiligten zu.

(2) Die sofortige Beschwerde ist auch zulässig, wenn die Vergabekammer über einen Antrag auf Nachprüfung
nicht innerhalb der Frist des § 113 Abs. 1 entschieden hat; in diesem Fall gilt der Antrag als abgelehnt.

(3) Über die sofortige Beschwerde entscheidet ausschließlich das für den Sitz der Vergabekammer zuständige
Oberlandesgericht. Bei den Oberlandesgerichten wird ein Vergabesenat gebildet.

(4) Rechtssachen nach den Absätzen 1 und 2 können von den Landesregierungen durch Rechtsverordnung
anderen Oberlandesgerichten oder dem Obersten Landesgericht zugewiesen werden. Die Landesregierungen
können die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

§ 117 Frist, Form

(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der Zustellung der Entscheidung,
im Fall des § 116 Abs. 2 mit dem Ablauf der Frist beginnt, schriftlich bei dem Beschwerdegericht einzulegen.

(2) Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Beschwerdebegründung muss
enthalten:
1.   die Erklärung, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer angefochten und eine abweichende

Entscheidung beantragt wird,
 

2.   die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt.
 

(3) Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Dies gilt nicht für Beschwerden von
juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

(4) Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vor der Vergabekammer vom
Beschwerdeführer durch Übermittlung einer Ausfertigung der Beschwerdeschrift zu unterrichten.

§ 118 Wirkung
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(1) Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der Vergabekammer.
Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer
den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die
aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern.

(2) Das Gericht lehnt den Antrag nach Absatz 1 Satz 3 ab, wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise
geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die
Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit
an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei verteidigungs-
oder sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sinne des § 99 Absatz 7 sind zusätzlich besondere Verteidigungs-
und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die
Erfolgsaussichten der Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den
Auftrag zu erhalten, und das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens.

(3) Hat die Vergabekammer dem Antrag auf Nachprüfung durch Untersagung des Zuschlags stattgegeben, so
unterbleibt dieser, solange nicht das Beschwerdegericht die Entscheidung der Vergabekammer nach § 121 oder §
123 aufhebt.

§ 119 Beteiligte am Beschwerdeverfahren

An dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht beteiligt sind die an dem Verfahren vor der Vergabekammer
Beteiligten.

§ 120 Verfahrensvorschriften

(1) Vor dem Beschwerdegericht müssen sich die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten
vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich durch Beamte oder Angestellte mit
Befähigung zum Richteramt vertreten lassen.

(2) Die §§ 69, 70 Abs. 1 bis 3, § 71 Abs. 1 und 6, §§ 71a, 72, 73 mit Ausnahme der Verweisung auf § 227 Abs. 3
der Zivilprozessordnung, die §§ 78, 111 und 113 Abs. 2 Satz 1 finden entsprechende Anwendung.

§ 121 Vorabentscheidung über den Zuschlag

(1) Auf Antrag des Auftraggebers oder auf Antrag des Unternehmens, das nach § 101a vom Auftraggeber
als das Unternehmen benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, kann das Gericht den weiteren Fortgang
des Vergabeverfahrens und den Zuschlag gestatten, wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise
geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung
über die Beschwerde die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der
Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei
verteidigungs- oder sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sinne des § 99 Absatz 7 sind zusätzlich besondere
Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung
auch die Erfolgsaussichten der sofortigen Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im
Vergabeverfahren, den Auftrag zu erhalten, und das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des
Vergabeverfahrens.

(2) Der Antrag ist schriftlich zu stellen und gleichzeitig zu begründen. Die zur Begründung des Antrags
vorzutragenden Tatsachen sowie der Grund für die Eilbedürftigkeit sind glaubhaft zu machen. Bis zur
Entscheidung über den Antrag kann das Verfahren über die Beschwerde ausgesetzt werden.

(3) Die Entscheidung ist unverzüglich längstens innerhalb von fünf Wochen nach Eingang des Antrags zu
treffen und zu begründen; bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende
im Ausnahmefall die Frist durch begründete Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum
verlängern. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. Ihre Begründung erläutert
Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des Vergabeverfahrens. § 120 findet Anwendung.

(4) Gegen eine Entscheidung nach dieser Vorschrift ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.

§ 122 Ende des Vergabeverfahrens nach Entscheidung des Beschwerdegerichts

Ist der Auftraggeber mit einem Antrag nach § 121 vor dem Beschwerdegericht unterlegen, gilt das
Vergabeverfahren nach Ablauf von zehn Tagen nach Zustellung der Entscheidung als beendet, wenn der
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Auftraggeber nicht die Maßnahmen zur Herstellung der Rechtmäßigkeit des Verfahrens ergreift, die sich aus der
Entscheidung ergeben; das Verfahren darf nicht fortgeführt werden.

§ 123 Beschwerdeentscheidung

Hält das Gericht die Beschwerde für begründet, so hebt es die Entscheidung der Vergabekammer auf. In diesem
Fall entscheidet das Gericht in der Sache selbst oder spricht die Verpflichtung der Vergabekammer aus, unter
Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts über die Sache erneut zu entscheiden. Auf Antrag stellt
es fest, ob das Unternehmen, das die Nachprüfung beantragt hat, durch den Auftraggeber in seinen Rechten
verletzt ist. § 114 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 124 Bindungswirkung und Vorlagepflicht

(1) Wird wegen eines Verstoßes gegen Vergabevorschriften Schadensersatz begehrt und hat ein Verfahren
vor der Vergabekammer stattgefunden, ist das ordentliche Gericht an die bestandskräftige Entscheidung
der Vergabekammer und die Entscheidung des Oberlandesgerichts sowie gegebenenfalls des nach Absatz 2
angerufenen Bundesgerichtshofs über die Beschwerde gebunden.

(2) Will ein Oberlandesgericht von einer Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts oder des
Bundesgerichtshofs abweichen, so legt es die Sache dem Bundesgerichtshof vor. Der Bundesgerichtshof
entscheidet anstelle des Oberlandesgerichts. Der Bundesgerichtshof kann sich auf die Entscheidung der
Divergenzfrage beschränken und dem Beschwerdegericht die Entscheidung in der Hauptsache übertragen, wenn
dies nach dem Sach- und Streitstand des Beschwerdeverfahrens angezeigt scheint. Die Vorlagepflicht gilt nicht
im Verfahren nach § 118 Abs. 1 Satz 3 und nach § 121.

Dritter Abschnitt
Sonstige Regelungen
§ 125 Schadensersatz bei Rechtsmissbrauch

(1) Erweist sich der Antrag nach § 107 oder die sofortige Beschwerde nach § 116 als von Anfang an
ungerechtfertigt, ist der Antragsteller oder der Beschwerdeführer verpflichtet, dem Gegner und den Beteiligten
den Schaden zu ersetzen, der ihnen durch den Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts entstanden ist.

(2) Ein Missbrauch ist es insbesondere,
1.   die Aussetzung oder die weitere Aussetzung des Vergabeverfahrens durch vorsätzlich oder grob fahrlässig

vorgetragene falsche Angaben zu erwirken;
 

2.   die Überprüfung mit dem Ziel zu beantragen, das Vergabeverfahren zu behindern oder Konkurrenten zu
schädigen;
 

3.   einen Antrag in der Absicht zu stellen, ihn später gegen Geld oder andere Vorteile zurückzunehmen.
 

(3) Erweisen sich die von der Vergabekammer entsprechend einem besonderen Antrag nach § 115 Abs. 3
getroffenen vorläufigen Maßnahmen als von Anfang an ungerechtfertigt, hat der Antragsteller dem Auftraggeber
den aus der Vollziehung der angeordneten Maßnahme entstandenen Schaden zu ersetzen.

§ 126 Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens

Hat der Auftraggeber gegen eine den Schutz von Unternehmen bezweckende Vorschrift verstoßen und hätte das
Unternehmen ohne diesen Verstoß bei der Wertung der Angebote eine echte Chance gehabt, den Zuschlag zu
erhalten, die aber durch den Rechtsverstoß beeinträchtigt wurde, so kann das Unternehmen Schadensersatz
für die Kosten der Vorbereitung des Angebots oder der Teilnahme an einem Vergabeverfahren verlangen.
Weiterreichende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt.

§ 127 Ermächtigungen

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Regelungen erlassen
1.   zur Umsetzung der vergaberechtlichen Schwellenwerte der Richtlinien der Europäischen Union in ihrer

jeweils geltenden Fassung;
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2.   über das bei der Vergabe durch Auftraggeber, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung
oder des Verkehrs tätig sind, einzuhaltende Verfahren, über die Auswahl und die Prüfung der Unternehmen
und der Angebote, über den Abschluss des Vertrags und sonstige Regelungen des Vergabeverfahrens;
 

3.   über das bei der Vergabe von verteidigungs- und sicherheitsrelevanten öffentlichen Aufträgen einzuhaltende
Verfahren, über die Auswahl und die Prüfung der Unternehmen und der Angebote, über den Ausschluss
vom Vergabeverfahren, über den Abschluss des Vertrags, über die Aufhebung von Vergabeverfahren und
über sonstige Regelungen des Vergabeverfahrens einschließlich verteidigungs- und sicherheitsrelevanter
Anforderungen im Hinblick auf den Geheimschutz, allgemeine Regeln zur Wahrung der Vertraulichkeit, die
Versorgungssicherheit sowie besondere Regelungen für die Vergabe von Unteraufträgen.
 

4.   (weggefallen)
 

5.   (weggefallen)
 

6.   über ein Verfahren, nach dem öffentliche Auftraggeber durch unabhängige Prüfer eine Bescheinigung
erhalten können, dass ihr Vergabeverhalten mit den Regeln dieses Gesetzes und den auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften übereinstimmt;
 

7.   über ein freiwilliges Streitschlichtungsverfahren der Europäischen Kommission gemäß Kapitel 4 der Richtlinie
92/13/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 14);
 

8.   über die Informationen, die von den Auftraggebern dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
zu übermitteln sind, um Verpflichtungen aus Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft zu
erfüllen;
 

9.   über die Voraussetzungen, nach denen Auftraggeber, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder der
Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, sowie Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz von der
Verpflichtung zur Anwendung dieses Teils befreit werden können, sowie über das dabei anzuwendende
Verfahren einschließlich der erforderlichen Ermittlungsbefugnisse des Bundeskartellamtes.
 

§ 127a Kosten für Gutachten und Stellungnahmen nach der Sektorenverordnung;
Verordnungsermächtigung

(1) Für Gutachten und Stellungnahmen, die auf Grund der nach § 127 Nummer 9 erlassenen Rechtsverordnung
vorgenommen werden, erhebt das Bundeskartellamt Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des
Verwaltungsaufwands. § 80 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 1, Satz 2 Nummer 1, Satz 3 und 4, Absatz 5 Satz
1 sowie Absatz 6 Satz 1 Nummer 2, Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Hinsichtlich der Beschwerdemöglichkeit über
die Kostenentscheidung gilt § 63 Absatz 1 und Absatz 4 entsprechend.

(2) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten der
Kostenerhebung bestimmen. Vollstreckungserleichterungen dürfen vorgesehen werden.

§ 128 Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer

(1) Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des
Verwaltungsaufwandes erhoben. Das Verwaltungskostengesetz findet Anwendung.

(2) Die Gebühr beträgt mindestens 2 500 Euro; dieser Betrag kann aus Gründen der Billigkeit bis auf ein Zehntel
ermäßigt werden. Die Gebühr soll den Betrag von 50 000 Euro nicht überschreiten; sie kann im Einzelfall, wenn
der Aufwand oder die wirtschaftliche Bedeutung außergewöhnlich hoch sind, bis zu einem Betrag von 100 000
Euro erhöht werden.

(3) Soweit ein Beteiligter im Verfahren unterliegt, hat er die Kosten zu tragen. Mehrere Kostenschuldner haften
als Gesamtschuldner. Kosten, die durch Verschulden eines Beteiligten entstanden sind, können diesem auferlegt
werden. Hat sich der Antrag vor Entscheidung der Vergabekammer durch Rücknahme oder anderweitig erledigt,
hat der Antragsteller die Hälfte der Gebühr zu entrichten. Die Entscheidung, wer die Kosten zu tragen hat, erfolgt
nach billigem Ermessen. Aus Gründen der Billigkeit kann von der Erhebung von Gebühren ganz oder teilweise
abgesehen werden.

(4) Soweit ein Beteiligter im Nachprüfungsverfahren unterliegt, hat er die zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen des Antragsgegners zu tragen.
Die Aufwendungen der Beigeladenen sind nur erstattungsfähig, soweit sie die Vergabekammer aus
Billigkeit der unterlegenen Partei auferlegt. Nimmt der Antragsteller seinen Antrag zurück, hat er die
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen des Antragsgegners und der
Beigeladenen zu erstatten. § 80 Abs. 1, 2 und 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und die
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entsprechenden Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder gelten entsprechend. Ein
gesondertes Kostenfestsetzungsverfahren findet nicht statt.

§ 129 Korrekturmechanismus der Kommission

(1) Erhält die Bundesregierung im Laufe eines Vergabeverfahrens vor Abschluss des Vertrages eine Mitteilung
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, dass diese der Auffassung ist, es liege ein schwerer
Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht im Bereich der öffentlichen Aufträge vor, der zu beseitigen sei, teilt das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie dies dem Auftraggeber mit.

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang dieser Mitteilung dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine umfassende Darstellung des Sachverhaltes zu geben und
darzulegen, ob der behauptete Verstoß beseitigt wurde, oder zu begründen, warum er nicht beseitigt wurde, ob
das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens ist oder aus sonstigen Gründen ausgesetzt
wurde.

(3) Ist das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens oder wurde es ausgesetzt, so ist der
Auftraggeber verpflichtet, das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie unverzüglich über den Ausgang
des Nachprüfungsverfahrens zu informieren.

§ 129a Unterrichtungspflichten der Nachprüfungsinstanzen

Die Vergabekammern und die Oberlandesgerichte unterrichten das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie bis zum 31. Januar eines jeden Jahres über die Anzahl der Nachprüfungsverfahren des Vorjahres und
deren Ergebnisse.

§ 129b Regelung für Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz

(1) Auftraggeber, die nach dem Bundesberggesetz berechtigt sind, Erdöl, Gas, Kohle oder andere Festbrennstoffe
aufzusuchen oder zu gewinnen, müssen bei der Vergabe von Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsaufträgen
oberhalb der in Artikel 16 der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31.
März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. EU Nr. L 134 S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr.
1422/2007 der Kommission vom 4. Dezember 2007 (ABl. EU Nr. L 317 S. 34) geändert worden ist, festgelegten
Schwellenwerte zur Durchführung der Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen
Festbrennstoffen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der wettbewerbsorientierten Auftragsvergabe
beachten. Insbesondere müssen sie Unternehmen, die ein Interesse an einem solchen Auftrag haben können,
ausreichend informieren und bei der Auftragsvergabe objektive Kriterien zugrunde legen. Dies gilt nicht für die
Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand die Beschaffung von Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung
ist.

(2) Die Auftraggeber nach Absatz 1 erteilen der Europäischen Kommission über das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie Auskunft über die Vergabe der unter diese Vorschrift fallenden Aufträge nach
Maßgabe der Entscheidung 93/327/EWG der Kommission vom 13. Mai 1993 zur Festlegung der Voraussetzungen,
unter denen die öffentlichen Auftraggeber, die geographisch abgegrenzte Gebiete zum Zwecke der Aufsuchung
oder Förderung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen Festbrennstoffen nutzen, der Kommission Auskunft über
die von ihnen vergebenen Aufträge zu erteilen haben (ABl. EG Nr. L 129 S. 25). Sie können über das Verfahren
gemäß der Rechtsverordnung nach § 127 Nr. 9 unter den dort geregelten Voraussetzungen eine Befreiung von
der Pflicht zur Anwendung dieser Bestimmung erreichen.

Fünfter Teil
Anwendungsbereich des Gesetzes
§ 130 Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf Unternehmen, die ganz oder teilweise im Eigentum der
öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben werden. Die Vorschriften des Ersten bis
Dritten Teils dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf die Deutsche Bundesbank und die Kreditanstalt für
Wiederaufbau.

(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle Wettbewerbsbeschränkungen, die sich im Geltungsbereich dieses
Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes veranlasst werden.
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(3) Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes stehen der Anwendung der §§ 19, 20 und 29 nicht entgegen,
soweit in § 111 des Energiewirtschaftsgesetzes keine andere Regelung getroffen ist.

Sechster Teil
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 131 Übergangsbestimmungen

(1) Freistellungen von Vereinbarungen und Beschlüssen nach § 4 Abs. 2 und § 9 Abs. 3 Satz 1 und 4 und
Freistellungen von Mittelstandsempfehlungen nach § 22 Abs. 2 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung
werden am 31. Dezember 2007 unwirksam. Bis dahin sind § 11 Abs. 1, §§ 12 und 22 Abs. 6 in der am 30. Juni
2005 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Verfügungen der Kartellbehörde, durch die Vereinbarungen und Beschlüsse nach § 10 Abs. 1 in der am 30.
Juni 2005 geltenden Fassung freigestellt sind, und Freistellungen von Lizenzverträgen nach § 17 Abs. 3 in der am
30. Juni 2005 geltenden Fassung werden am 31. Dezember 2007 unwirksam. Ist die Freistellungsverfügung der
Kartellbehörde kürzer befristet, bleibt es dabei. Bis zum in Satz 1 genannten Zeitpunkt sind § 11 Abs. 1 und § 12
in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für Verfügungen der Kartellbehörde, durch die Wettbewerbsregeln nach §
26 Abs. 1 und 2 Satz 1 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung freigestellt sind.

(4) Auf einen Verstoß gegen eine wettbewerbsrechtliche Vorschrift oder eine Verfügung der Kartellbehörde,
der bis zum 30. Juni 2005 begangen worden ist, ist anstelle der §§ 34 und 34a nur § 34 in der am 30. Juni 2005
geltenden Fassung anzuwenden.

(5) § 82a Abs. 1 findet auf Verfahren Anwendung, in denen das Gericht bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes
noch keine mündliche Verhandlung terminiert hat. § 82a Abs. 2 gilt für alle Urteile, die nach dem 30. Juni 2009
ergangen sind.

(6) Soweit sie die öffentliche Versorgung mit Wasser regeln, sind die §§ 103, 103a und 105 sowie die auf sie
verweisenden anderen Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. Februar 1990 (BGBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes
vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2512), weiter anzuwenden. Das gilt insoweit auch für die Vorschriften, auf
welche die genannten Vorschriften verweisen.

(7) § 29 ist nach dem 31. Dezember 2012 nicht mehr anzuwenden.

(8) Vergabeverfahren, die vor dem 24. April 2009 begonnen haben, einschließlich der sich an diese
anschließenden Nachprüfungsverfahren sowie am 24. April 2009 anhängige Nachprüfungsverfahren sind nach
den hierfür bisher geltenden Vorschriften zu beenden.

(9) Vergabeverfahren, die vor dem 14. Dezember 2011 begonnen haben, sind nach den für sie bisher geltenden
Vorschriften zu beenden; dies gilt auch für Nachprüfungsverfahren, die sich an diese Vergabeverfahren
anschließen, und für am 14. Dezember 2011 anhängige Nachprüfungsverfahren.

Anlage (zu § 98 Nr. 4)

(Fundstelle: BGBl. I 2009, 797)
 
 

Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs sind:
1.   Trinkwasserversorgung:

 
Das Bereitstellen und Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im
Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Transport oder der Verteilung von Trinkwasser
sowie die Versorgung dieser Netze mit Trinkwasser; dies gilt auch, wenn diese Tätigkeit mit
der Ableitung und Klärung von Abwässern oder mit Wasserbauvorhaben sowie Vorhaben
auf dem Gebiet der Bewässerung und der Entwässerung im Zusammenhang steht, sofern
die zur Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 Prozent der mit dem
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Vorhaben oder den Bewässerungs- oder Entwässerungsanlagen zur Verfügung gestellten
Gesamtwassermenge ausmacht; bei Auftraggebern nach § 98 Nr. 4 ist es keine Tätigkeit der
Trinkwasserversorgung, sofern die Gewinnung von Trinkwasser für die Ausübung einer anderen
Tätigkeit als der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs erforderlich ist,
die Lieferung an das öffentliche Netz nur vom Eigenverbrauch des Auftraggebers nach § 98
Nr. 4 abhängt und unter Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich
des laufenden Jahres nicht mehr als 30 Prozent der gesamten Trinkwassergewinnung des
Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 ausmacht;
 

2.   Elektrizitäts- und Gasversorgung:
 
Das Bereitstellen und Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im
Zusammenhang mit der Erzeugung, dem Transport oder der Verteilung von Strom oder der
Gewinnung von Gas sowie die Versorgung dieser Netze mit Strom oder Gas; die Tätigkeit von
Auftraggebern nach § 98 Nr. 4 gilt nicht als eine Tätigkeit der Elektrizitäts- und Gasversorgung,
sofern die Erzeugung von Strom oder Gas für die Ausübung einer anderen Tätigkeit als der
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs erforderlich ist, die Lieferung von Strom
oder Gas an das öffentliche Netz nur vom Eigenverbrauch abhängt, bei der Lieferung von Gas
auch nur darauf abzielt, diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen, wenn unter Zugrundelegung
des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres bei der Lieferung von
Strom nicht mehr als 30 Prozent der gesamten Energieerzeugung des Auftraggebers nach
§ 98 Nr. 4 ausmacht, bei der Lieferung von Gas nicht mehr als 20 Prozent des Umsatzes des
Auftraggebers nach § 98 Nr. 4;
 

3.   Wärmeversorgung:
 
Das Bereitstellen und Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im
Zusammenhang mit der Erzeugung, dem Transport oder der Verteilung von Wärme sowie
die Versorgung dieser Netze mit Wärme; die Tätigkeit gilt nicht als eine Tätigkeit der
Wärmeversorgung, sofern die Erzeugung von Wärme durch Auftraggeber nach § 98 Nr. 4 sich
zwangsläufig aus der Ausübung einer anderen Tätigkeit als auf dem Gebiet der Trinkwasser-
oder Energieversorgung oder des Verkehrs ergibt, die Lieferung an das öffentliche Netz nur
darauf abzielt, diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen und unter Zugrundelegung des
Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 20 Prozent des
Umsatzes des Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 ausmacht;
 

4.   Verkehr:
 
Die Bereitstellung und der Betrieb von Flughäfen zum Zwecke der Versorgung von
Beförderungsunternehmen im Luftverkehr durch Flughafenunternehmen, die insbesondere
eine Genehmigung nach § 38 Abs. 2 Nr. 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 10. Juli 2008 (BGBl. I S. 1229) erhalten haben oder einer solchen
bedürfen;
 
die Bereitstellung und der Betrieb von Häfen oder anderen Verkehrsendeinrichtungen zum
Zwecke der Versorgung von Beförderungsunternehmen im See- oder Binnenschiffsverkehr;
 
das Erbringen von Verkehrsleistungen, die Bereitstellung oder das Betreiben von
Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Allgemeinheit im Eisenbahn-, Straßenbahn- oder
sonstigen Schienenverkehr, mit Seilbahnen sowie mit automatischen Systemen, im öffentlichen
Personenverkehr im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes auch mit Kraftomnibussen und
Oberleitungsbussen.
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(2) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver-
fahren geeignete Vorschriften für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt erlassen. Sie beschließen nach
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen.

TITEL VII

GEMEINSAME REGELN BETREFFEND WETTBEWERB, STEUERFRAGEN UND
ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN

KAPITEL 1

WETTBEWERBSREGELN

ABSCHNITT 1

VORSCHRIFTEN FÜR UNTERNEHMEN

Artikel 101
(ex-Artikel 81 EGV)

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwischen
Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltens-
weisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts
bezwecken oder bewirken, insbesondere

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger
Geschäftsbedingungen;

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder
der Investitionen;

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber
Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche
Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum
Vertragsgegenstand stehen.

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichtig.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden auf

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen,

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,

C 115/88 DE Amtsblatt der Europäischen Union 9.5.2008



— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen,

die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung
der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen
Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind,
oder

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den
Wettbewerb auszuschalten.

Artikel 102
(ex-Artikel 82 EGV)

Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung einer
beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch
ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten
zu beeinträchtigen.

Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufs-
preisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen;

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum Schaden
der Verbraucher;

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber
Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche
Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum
Vertragsgegenstand stehen.

Artikel 103
(ex-Artikel 83 EGV)

(1) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung der in den
Artikeln 101 und 102 niedergelegten Grundsätze werden vom Rat auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen.

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken insbesondere,

a) die Beachtung der in Artikel 101 Absatz 1 und Artikel 102 genannten Verbote durch die
Einführung von Geldbußen und Zwangsgeldern zu gewährleisten;
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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1/2003 DES RATES
vom 16. Dezember 2002

zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln

(Text von Bedeutung für den EWR)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 83,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Zur Schaffung eines Systems, das gewährleistet, dass der Wettbewerb im Gemeinsamen Markt nicht
verfälscht wird, muss für eine wirksame und einheitliche Anwendung der Artikel 81 und 82 des
Vertrags in der Gemeinschaft gesorgt werden. Mit der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar
1962, Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 81 und 82 (*) des Vertrags (4), wurden die
Voraussetzungen für die Entwicklung einer Gemeinschaftspolitik im Bereich des Wettbewerbsrechts
geschaffen, die zur Verbreitung einer Wettbewerbskultur in der Gemeinschaft beigetragen hat. Es ist
nunmehr jedoch an der Zeit, vor dem Hintergrund der gewonnenen Erfahrung die genannte Verord-
nung zu ersetzen und Regeln vorzusehen, die den Herausforderungen des Binnenmarkts und einer
künftigen Erweiterung der Gemeinschaft gerecht werden.

(2) Zu überdenken ist insbesondere die Art und Weise, wie die in Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags
enthaltene Ausnahme vom Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen anzuwenden ist.
Dabei ist nach Artikel 83 Absatz 2 Buchstabe b) des Vertrags dem Erfordernis einer wirksamen
Überwachung bei möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen.

(3) Das durch die Verordnung Nr. 17 geschaffene zentralisierte System ist nicht mehr imstande, diesen
beiden Zielsetzungen in ausgewogener Weise gerecht zu werden. Dieses System schränkt die
Gerichte und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der gemeinschaftli-
chen Wettbewerbsregeln ein, und das mit ihm verbundene Anmeldeverfahren hindert die Kommis-
sion daran, sich auf die Verfolgung der schwerwiegendsten Verstöße zu konzentrieren. Darüber
hinaus entstehen den Unternehmen durch dieses System erhebliche Kosten.

(4) Das zentralisierte Anmeldesystem sollte daher durch ein Legalausnahmesystem ersetzt werden, bei
dem die Wettbewerbsbehörden und Gerichte der Mitgliedstaaten nicht nur zur Anwendung der nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften direkt anwendbaren Artikel
81 Absatz 1 und Artikel 82 des Vertrags befugt sind, sondern auch zur Anwendung von Artikel 81
Absatz 3 des Vertrags.
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(1) ABl. C 365 E vom 19.12.2000, S. 284.
(2) ABl. C 72 E vom 21.03.2002, S. 305.
(3) ABl. C 155 vom 29.5.2001, S. 73.
(*) Der Titel der Verordnung Nr. 17 wurde angepasst, um der Umnummerierung der Artikel des EG-Vertrags gemäß

Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam Rechnung zu tragen; ursprünglich wurde auf die Artikel 85 und 86 Bezug
genommen.

(4) ABl. 13 vom 21.2.1962, S. 204/62. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1216/1999 (ABl. L 148 vom
15.6.1999, S. 5).



(5) Um für die wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft zu sorgen und
zugleich die Achtung der grundlegenden Verteidigungsrechte zu gewährleisten, muss in dieser
Verordnung die Beweislast für die Artikel 81 und 82 des Vertrags geregelt werden. Der Partei oder
Behörde, die den Vorwurf einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 Absatz 1 oder Artikel 82 des
Vertrags erhebt, sollte es obliegen, diese Zuwiderhandlung gemäß den einschlägigen rechtlichen
Anforderungen nachzuweisen. Den Unternehmen oder Unternehmensverbänden, die sich gegenüber
der Feststellung einer Zuwiderhandlung auf eine Rechtfertigung berufen möchten, sollte es obliegen,
im Einklang mit den einschlägigen rechtlichen Anforderungen den Nachweis zu erbringen, dass die
Voraussetzungen für diese Rechtfertigung erfüllt sind. Diese Verordnung berührt weder die natio-
nalen Rechtsvorschriften über das Beweismaß noch die Verpflichtung der Wettbewerbsbehörden
und Gerichte der Mitgliedstaaten, zur Aufklärung rechtserheblicher Sachverhalte beizutragen, sofern
diese Rechtsvorschriften und Anforderungen im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des
Gemeinschaftsrechts stehen.

(6) Die wirksame Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft setzt voraus, dass die Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten stärker an der Anwendung beteiligt werden. Dies wiederum
bedeutet, dass sie zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts befugt sein sollten.

(7) Die einzelstaatlichen Gerichte erfüllen eine wesentliche Aufgabe bei der Anwendung der gemein-
schaftlichen Wettbewerbsregeln. In Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatpersonen schützen sie die
sich aus dem Gemeinschaftsrecht ergebenden subjektiven Rechte, indem sie unter anderem den
durch die Zuwiderhandlung Geschädigten Schadenersatz zuerkennen. Sie ergänzen in dieser Hinsicht
die Aufgaben der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden. Ihnen sollte daher gestattet werden, die
Artikel 81 und 82 des Vertrags in vollem Umfang anzuwenden.

(8) Um die wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft und das reibungslose
Funktionieren der in dieser Verordnung enthaltenen Formen der Zusammenarbeit zu gewährleisten,
müssen die Wettbewerbsbehörden und die Gerichte in den Mitgliedstaaten verpflichtet sein, auch die
Artikel 81 und 82 des Vertrags anzuwenden, wenn sie innerstaatliches Wettbewerbsrecht auf Verein-
barungen und Verhaltensweisen, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen
können, anwenden. Um für Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen gleiche Bedingungen im Binnenmarkt zu schaffen, ist es
ferner erforderlich, auf der Grundlage von Artikel 83 Absatz 2 Buchstabe e) des Vertrags das
Verhältnis zwischen dem innerstaatlichen Recht und dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft zu
bestimmen. Dazu muss gewährleistet werden, dass die Anwendung innerstaatlichen Wettbewerbs-
rechts auf Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags nur dann zum Verbot solcher Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmten
Verhaltensweisen führen darf, wenn sie auch nach dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft
verboten sind. Die Begriffe Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen sind
autonome Konzepte des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft für die Erfassung eines koordinierten
Verhaltens von Unternehmen am Markt im Sinne der Auslegung dieser Begriffe durch die Gerichte
der Gemeinschaft. Nach dieser Verordnung darf den Mitgliedstaaten nicht das Recht verwehrt
werden, in ihrem Hoheitsgebiet strengere innerstaatliche Wettbewerbsvorschriften zur Unterbindung
oder Ahndung einseitiger Handlungen von Unternehmen zu erlassen oder anzuwenden. Diese stren-
geren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften können Bestimmungen zum Verbot oder zur Ahndung
missbräuchlichen Verhaltens gegenüber wirtschaftlich abhängigen Unternehmen umfassen. Ferner
gilt die vorliegende Verordnung nicht für innerstaatliche Rechtsvorschriften, mit denen natürlichen
Personen strafrechtliche Sanktionen auferlegt werden, außer wenn solche Sanktionen als Mittel
dienen, um die für Unternehmen geltenden Wettbewerbsregeln durchzusetzen.

(9) Ziel der Artikel 81 und 82 des Vertrags ist der Schutz des Wettbewerbs auf dem Markt. Diese
Verordnung, die der Durchführung dieser Vertragsbestimmungen dient, verwehrt es den Mitglied-
staaten nicht, in ihrem Hoheitsgebiet innerstaatliche Rechtsvorschriften zu erlassen, die andere legi-
time Interessen schützen, sofern diese Rechtsvorschriften im Einklang mit den allgemeinen
Grundsätzen und übrigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts stehen. Sofern derartige Rechts-
vorschriften überwiegend auf ein Ziel gerichtet sind, das von dem des Schutzes des Wettbewerbs auf
dem Markt abweicht, dürfen die Wettbewerbsbehörden und Gerichte in den Mitgliedstaaten solche
Rechtsvorschriften in ihrem Hoheitsgebiet anwenden. Dementsprechend dürfen die Mitgliedstaaten
im Rahmen dieser Verordnung in ihrem Hoheitsgebiet innerstaatliche Rechtsvorschriften anwenden,
mit denen unlautere Handelspraktiken — unabhängig davon, ob diese einseitig ergriffen oder
vertraglich vereinbart wurden — untersagt oder geahndet werden. Solche Rechtsvorschriften
verfolgen ein spezielles Ziel, das die tatsächlichen oder vermuteten Wirkungen solcher Handlungen
auf den Wettbewerb auf dem Markt unberücksichtigt lässt. Das trifft insbesondere auf Rechtsvor-
schriften zu, mit denen Unternehmen untersagt wird, bei ihren Handelspartnern ungerechtfertigte,
unverhältnismäßige oder keine Gegenleistungen umfassende Bedingungen zu erzwingen, zu erhalten
oder den Versuch hierzu zu unternehmen.
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(10) Aufgrund von Verordnungen des Rates wie 19/65/EWG (1), (EWG) Nr. 2821/71 (2), (EWG) Nr.
3976/87 (3), (EWG) Nr. 1534//91 (4) oder (EWG) Nr. 479/92 (5) ist die Kommission befugt, Artikel
81 Absatz 3 des Vertrags durch Verordnung auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen,
Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen
anzuwenden. In den durch derartige Verordnungen bestimmten Bereichen hat die Kommission so
genannte Gruppenfreistellungsverordnungen erlassen, mit denen sie Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags
auf Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen für
nicht anwendbar erklärt, und sie kann dies auch weiterhin tun. Soweit Vereinbarungen, Beschlüsse
oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, auf die derartige Verordnungen Anwendung finden,
dennoch Wirkungen haben, die mit Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind, sollten die
Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Befugnis haben, in einem
bestimmten Fall den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellungsverordnung zu entziehen.

(11) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe, für die Anwendung des Vertrags Sorge zu tragen, sollte die Kommis-
sion an Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen Entscheidungen mit dem Ziel richten
können, Zuwiderhandlungen gegen die Artikel 81 und 82 des Vertrags abzustellen. Sie sollte, sofern
ein berechtigtes Interesse besteht, auch dann Entscheidungen zur Feststellung einer Zuwiderhandlung
erlassen können, wenn die Zuwiderhandlung beendet ist, selbst wenn sie keine Geldbuße auferlegt.
Außerdem sollte der Kommission in dieser Verordnung ausdrücklich die ihr vom Gerichtshof zuer-
kannte Befugnis übertragen werden, Entscheidungen zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen zu
erlassen.

(12) Mit dieser Verordnung sollte der Kommission ausdrücklich die Befugnis übertragen werden, unter
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit alle strukturellen oder auf das Verhalten abzie-
lenden Maßnahmen festzulegen, die zur effektiven Abstellung einer Zuwiderhandlung erforderlich
sind. Maßnahmen struktureller Art sollten nur in Ermangelung einer verhaltensorientierten
Maßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden, oder wenn letztere im Vergleich zu
Maßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für das betroffene Unternehmen
verbunden wäre. Änderungen an der Unternehmensstruktur, wie sie vor der Zuwiderhandlung
bestand, sind nur dann verhältnismäßig, wenn ein erhebliches, durch die Struktur eines Unterneh-
mens als solcher bedingtes Risiko anhaltender oder wiederholter Zuwiderhandlungen gegeben ist.

(13) Bieten Unternehmen im Rahmen eines Verfahrens, das auf eine Verbotsentscheidung gerichtet ist,
der Kommission an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die Bedenken der Kommission
auszuräumen, so sollte die Kommission diese Verpflichtungszusagen durch Entscheidung für die
Unternehmen bindend erklären können. Ohne die Frage zu beantworten, ob eine Zuwiderhandlung
vorgelegen hat oder noch vorliegt, sollte in solchen Entscheidungen festgestellt werden, dass für ein
Tätigwerden der Kommission kein Anlass mehr besteht. Entscheidungen bezüglich Verpflichtungszu-
sagen lassen die Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und der Gerichte der Mitgliedstaaten, das
Vorliegen einer Zuwiderhandlung festzustellen und über den Fall zu entscheiden, unberührt.
Entscheidungen bezüglich Verpflichtungszusagen sind für Fälle ungeeignet, in denen die Kommission
eine Geldbuße aufzuerlegen beabsichtigt.
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(1) Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 (Die Titel
der Verordnungen wurden geändert, um der Umnummerierung der Artikel des EG-Vertrags gemäß Artikel 12 des
Vertrags von Amsterdam Rechnung zu tragen; ursprünglich wurde auf Artikel 85 Absatz 3 Bezug genommen.) des
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des Vertrags von Amsterdam Rechnung zu tragen; ursprünglich wurde auf Artikel 85 Absatz 3 Bezug genommen.)
des Vertrags auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Luft-
verkehr (ABl. L 374 vom 31.12.1987, S. 9). Verordnung zuletzt geändert durch die Beitrittsakte von 1994.

(4) Verordnung (EWG) Nr. 1534/91 des Rates vom 31. Mai 1991 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 (Die
Titel der Verordnungen wurden geändert, um der Umnummerierung der Artikel des EG-Vertrags gemäß Artikel 12
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des Vertrags auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhalten-
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(5) Verordnung (EWG) Nr. 479/92 des Rates vom 25. Februar 1992 über die Anwendung des Artikels 81 Absatz 3 (Die
Titel der Verordnungen wurden geändert, um der Umnummerierung der Artikel des EG-Vertrags gemäß Artikel 12
des Vertrags von Amsterdam Rechnung zu tragen; ursprünglich wurde auf Artikel 85 Absatz 3 Bezug genommen.)
des Vertrags auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhalten-
sweisen zwischen Seeschifffahrtsunternehmen (Konsortien) (ABl. L 55 vom 29.2.1992, S. 3). Verordnung zuletzt
geändert durch die Beitrittsakte von 1994.



(14) In Ausnahmefällen, wenn es das öffentliche Interesse der Gemeinschaft gebietet, kann es auch
zweckmäßig sein, dass die Kommission eine Entscheidung deklaratorischer Art erlässt, mit der die
Nichtanwendung des in Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verankerten Verbots festgestellt
wird, um die Rechtslage zu klären und eine einheitliche Rechtsanwendung in der Gemeinschaft
sicherzustellen; dies gilt insbesondere in Bezug auf neue Formen von Vereinbarungen oder Verhal-
tensweisen, deren Beurteilung durch die bisherige Rechtsprechung und Verwaltungspraxis noch
nicht geklärt ist.

(15) Die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten sollen gemeinsam ein Netz von
Behörden bilden, die die EG-Wettbewerbsregeln in enger Zusammenarbeit anwenden. Zu diesem
Zweck müssen Informations- und Konsultationsverfahren eingeführt werden. Nähere Einzelheiten
betreffend die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes werden von der Kommission in enger Abstim-
mung mit den Mitgliedstaaten festgelegt und überarbeitet.

(16) Der Austausch von Informationen, auch solchen vertraulicher Art, und die Verwendung solcher
Informationen zwischen den Mitgliedern des Netzwerks sollte ungeachtet anders lautender einzel-
staatlicher Vorschriften zugelassen werden. Diese Informationen dürfen für die Anwendung der
Artikel 81 und 82 des Vertrags sowie für die parallel dazu erfolgende Anwendung des nationalen
Wettbewerbsrechts verwendet werden, sofern letztere Anwendung den gleichen Fall betrifft und
nicht zu einem anderen Ergebnis führt. Werden die ausgetauschten Informationen von der empfan-
genden Behörde dazu verwendet, Unternehmen Sanktionen aufzuerlegen, so sollte für die Verwen-
dung der Informationen keine weitere Beschränkung als nur die Verpflichtung gelten, dass sie
ausschließlich für den Zweck eingesetzt werden, für den sie zusammengetragen worden sind, da
Sanktionen, mit denen Unternehmen belegt werden können, in allen Systemen von derselben Art
sind. Die Verteidigungsrechte, die Unternehmen in den einzelnen Systemen zustehen, können als
hinreichend gleichwertig angesehen werden. Bei natürlichen Personen dagegen können Sanktionen
in den verschiedenen Systemen erheblich voneinander abweichen. In solchen Fällen ist dafür Sorge
zu tragen, dass die Informationen nur dann verwendet werden, wenn sie in einer Weise erhoben
wurden, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidigungsrechte natürlicher Personen das gleiche
Schutzniveau wie nach dem für die empfangende Behörde geltenden innerstaatlichen Recht
gewährleistet.

(17) Um eine einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln und gleichzeitig ein optimales Funktio-
nieren des Netzwerks zu gewährleisten, muss die Regel beibehalten werden, dass die Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten automatisch ihre Zuständigkeit verlieren, sobald die Kommission ein
Verfahren einleitet. Ist eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in einem Fall bereits tätig und
beabsichtigt die Kommission, ein Verfahren einzuleiten, sollte sie sich bemühen, dies so bald wie
möglich zu tun. Vor der Einleitung eines Verfahrens sollte die Kommission die betreffende nationale
Behörde konsultieren.

(18) Um eine optimale Verteilung der Fälle innerhalb des Netzwerks sicherzustellen, sollte eine allgemeine
Bestimmung eingeführt werden, wonach eine Wettbewerbsbehörde ein Verfahren mit der Begrün-
dung aussetzen oder einstellen kann, dass sich eine andere Behörde mit demselben Fall befasst hat
oder noch befasst. Ziel ist es, dass jeder Fall nur von einer Behörde bearbeitet wird. Diese Bestim-
mung sollte nicht der der Kommission durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs zuerkannten
Möglichkeit entgegenstehen, eine Beschwerde wegen fehlenden Gemeinschaftsinteresses abzuweisen,
selbst wenn keine andere Wettbewerbsbehörde die Absicht bekundet hat, sich des Falls anzu-
nehmen.

(19) Die Arbeitsweise des durch die Verordnung Nr. 17 eingesetzten Beratenden Ausschusses für Kartell-
und Monopolfragen hat sich als sehr befriedigend erwiesen. Dieser Ausschuss fügt sich gut in das
neue System einer dezentralen Anwendung des Wettbewerbsrechts ein. Es gilt daher, auf der Grund-
lage der Bestimmungen der Verordnung Nr. 17 aufzubauen und gleichzeitig die Arbeit effizienter zu
gestalten. Hierzu ist es zweckmäßig, die Möglichkeit eines schriftlichen Verfahrens für die Stellung-
nahme vorzusehen. Der Beratende Ausschuss sollte darüber hinaus als Diskussionsforum für die von
den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten gerade bearbeiteten Fälle dienen können, um auf
diese Weise dazu beizutragen, dass die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft einheitlich angewandt
werden.

(20) Der Beratende Ausschuss sollte sich aus Vertretern der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
zusammensetzen. In Sitzungen, in denen allgemeine Fragen zur Erörterung stehen, sollten die
Mitgliedstaaten einen weiteren Vertreter entsenden dürfen. Unbeschadet hiervon können sich die
Mitglieder des Ausschusses durch andere Experten des jeweiligen Mitgliedstaats unterstützen lassen.
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(21) Die einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln erfordert außerdem, Formen der Zusammenar-
beit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten und der Kommission vorzusehen. Dies gilt für alle
Gerichte der Mitgliedstaaten, die die Artikel 81 und 82 des Vertrags zur Anwendung bringen,
unabhängig davon, ob sie die betreffenden Regeln in Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatparteien
anzuwenden haben oder ob sie als Wettbewerbsbehörde oder als Rechtsmittelinstanz tätig werden.
Insbesondere sollten die einzelstaatlichen Gerichte die Möglichkeit erhalten, sich an die Kommission
zu wenden, um Informationen oder Stellungnahmen zur Anwendung des Wettbewerbsrechts der
Gemeinschaft zu erhalten. Der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
wiederum muss die Möglichkeit gegeben werden, sich mündlich oder schriftlich vor einzelstaatlichen
Gerichten zu äußern, wenn Artikel 81 oder 82 des Vertrags zur Anwendung kommt. Diese Stellung-
nahmen sollten im Einklang mit den einzelstaatlichen Verfahrensregeln und Gepflogenheiten,
einschließlich derjenigen, die die Wahrung der Rechte der Parteien betreffen, erfolgen. Hierzu sollte
dafür gesorgt werden, dass die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten über
ausreichende Informationen über Verfahren vor einzelstaatlichen Gerichten verfügen.

(22) In einem System paralleler Zuständigkeiten müssen im Interesse der Rechtssicherheit und der
einheitlichen Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft einander widersprechende
Entscheidungen vermieden werden. Die Wirkungen von Entscheidungen und Verfahren der Kommis-
sion auf Gerichte und Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten müssen daher im Einklang mit der
Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt werden. Von der Kommission angenommene Entschei-
dungen bezüglich Verpflichtungszusagen berühren nicht die Befugnis der Gerichte und der Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten, die Artikel 81 und 82 des Vertrags anzuwenden.

(23) Die Kommission sollte die Befugnis haben, im gesamten Bereich der Gemeinschaft die Auskünfte zu
verlangen, die notwendig sind, um gemäß Artikel 81 des Vertrags verbotene Vereinbarungen,
Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sowie die nach Artikel 82 des Vertrags
untersagte missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung aufzudecken. Unternehmen,
die einer Entscheidung der Kommission nachkommen, können nicht gezwungen werden, eine Zuwi-
derhandlung einzugestehen; sie sind auf jeden Fall aber verpflichtet, Fragen nach Tatsachen zu beant-
worten und Unterlagen vorzulegen, auch wenn die betreffenden Auskünfte dazu verwendet werden
können, den Beweis einer Zuwiderhandlung durch die betreffenden oder andere Unternehmen zu
erbringen.

(24) Die Kommission sollte außerdem die Befugnis haben, die Nachprüfungen vorzunehmen, die
notwendig sind, um gemäß Artikel 81 des Vertrags verbotene Vereinbarungen, Beschlüsse und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sowie die nach Artikel 82 des Vertrags untersagte
missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung aufzudecken. Die Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten sollten bei der Ausübung dieser Befugnisse aktiv mitwirken.

(25) Da es zunehmend schwieriger wird, Verstöße gegen die Wettbewerbsregeln aufzudecken, ist es für
einen wirksamen Schutz des Wettbewerbs notwendig, die Ermittlungsbefugnisse der Kommission zu
ergänzen. Die Kommission sollte insbesondere alle Personen, die eventuell über sachdienliche Infor-
mationen verfügen, befragen und deren Aussagen zu Protokoll nehmen können. Ferner sollten die
von der Kommission beauftragten Bediensteten im Zuge einer Nachprüfung für die hierfür erforder-
liche Zeit eine Versiegelung vornehmen dürfen. Die Dauer der Versiegelung sollte in der Regel 72
Stunden nicht überschreiten. Die von der Kommission beauftragten Bediensteten sollten außerdem
alle Auskünfte im Zusammenhang mit Gegenstand und Ziel der Nachprüfung einholen dürfen.

(26) Die Erfahrung hat gezeigt, dass in manchen Fällen Geschäftsunterlagen in der Wohnung von Führ-
ungskräften und Mitarbeitern der Unternehmen aufbewahrt werden. Im Interesse effizienter Nach-
prüfungen sollten daher die Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten
Personen zum Betreten aller Räumlichkeiten befugt sein, in denen sich Geschäftsunterlagen befinden
können, einschließlich Privatwohnungen. Die Ausübung der letztgenannten Befugnis sollte jedoch
eine entsprechende gerichtliche Entscheidung voraussetzen.

(27) Unbeschadet der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es sinnvoll, die Tragweite der Kontrolle darzu-
legen, die das nationale Gericht ausüben kann, wenn es, wie im innerstaatlichen Recht vorgesehen
und als vorsorgliche Maßnahme, die Unterstützung durch Verfolgungsbehörden genehmigt, um sich
über einen etwaigen Widerspruch des betroffenen Unternehmens hinwegzusetzen, oder wenn es die
Vollstreckung einer Entscheidung zur Nachprüfung in anderen als Geschäftsräumen gestattet. Aus
der Rechtsprechung ergibt sich, dass das nationale Gericht insbesondere von der Kommission
weitere Klarstellungen anfordern kann, die es zur Ausübung seiner Kontrolle benötigt und bei deren
Fehlen es die Genehmigung verweigern könnte. Ferner bestätigt die Rechtsprechung die Befugnis der
nationalen Gerichte, die Einhaltung der für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen geltenden
Vorschriften des innerstaatlichen Rechts zu kontrollieren.
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(28) Damit die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten mehr Möglichkeiten zu einer wirksamen
Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags erhalten, sollten sie einander im Rahmen von Nach-
prüfungen und anderen Maßnahmen zur Sachaufklärung Unterstützung gewähren können.

(29) Die Beachtung der Artikel 81 und 82 des Vertrags und die Erfüllung der den Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen in Anwendung dieser Verordnung auferlegten Pflichten sollten durch
Geldbußen und Zwangsgelder sichergestellt werden können. Hierzu sind auch für Verstöße gegen
Verfahrensvorschriften Geldbußen in angemessener Höhe vorzusehen.

(30) Um für eine tatsächliche Einziehung der Geldbußen zu sorgen, die Unternehmensvereinigungen
wegen von ihnen begangener Zuwiderhandlungen auferlegt werden, müssen die Bedingungen festge-
legt werden, unter denen die Kommission von den Mitgliedern der Vereinigung die Zahlung der
Geldbuße verlangen kann, wenn die Vereinigung selbst zahlungsunfähig ist. Dabei sollte die
Kommission der relativen Größe der der Vereinigung angehörenden Unternehmen und insbesondere
der Lage der kleinen und mittleren Unternehmen Rechnung tragen. Die Zahlung der Geldbuße durch
eines oder mehrere der Mitglieder einer Vereinigung erfolgt unbeschadet der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften, die einen Rückgriff auf andere Mitglieder der Vereinigung zur Erstattung des
gezahlten Betrags ermöglichen.

(31) Die Regeln über die Verjährung bei der Auferlegung von Geldbußen und Zwangsgeldern sind in der
Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 des Rates (1) enthalten, die darüber hinaus Sanktionen im Verkehrs-
bereich zum Gegenstand hat. In einem System paralleler Zuständigkeiten müssen zu den Hand-
lungen, die die Verjährung unterbrechen können, auch eigenständige Verfahrenshandlungen der
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten gerechnet werden. Im Interesse einer klareren Gestaltung
des Rechtsrahmens empfiehlt es sich daher, die Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 so zu ändern, dass
sie im Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung keine Anwendung findet, und die Verjäh-
rung in der vorliegenden Verordnung zu regeln.

(32) Das Recht der beteiligten Unternehmen, von der Kommission gehört zu werden, sollte bestätigt
werden. Dritten, deren Interessen durch eine Entscheidung betroffen sein können, sollte vor Erlass
der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, und die erlassenen Entscheidungen
sollten auf breiter Ebene bekannt gemacht werden. Ebenso unerlässlich wie die Wahrung der Vertei-
digungsrechte der beteiligten Unternehmen, insbesondere des Rechts auf Akteneinsicht, ist der
Schutz der Geschäftsgeheimnisse. Es sollte sichergestellt werden, dass die innerhalb des Netzwerks
ausgetauschten Informationen vertraulich behandelt werden.

(33) Da alle Entscheidungen, die die Kommission nach Maßgabe dieser Verordnung erlässt, unter den im
Vertrag festgelegten Voraussetzungen der Überwachung durch den Gerichtshof unterliegen, sollte
der Gerichtshof gemäß Artikel 229 des Vertrags die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprü-
fung bei Entscheidungen der Kommission über die Auferlegung von Geldbußen oder Zwangsgeldern
erhalten.

(34) Nach den Regeln der Verordnung Nr. 17 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Grundsätze kommt den Organen der Gemeinschaft eine zentrale Stellung
zu. Diese gilt es zu bewahren, doch müssen gleichzeitig die Mitgliedstaaten stärker an der Anwen-
dung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft beteiligt werden. Im Einklang mit dem in Artikel 5
des Vertrags niedergelegten Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip geht die vorliegende
Verordnung nicht über das zur Erreichung ihres Ziels einer wirksamen Anwendung der Wettbe-
werbsregeln der Gemeinschaft Erforderliche hinaus.

(35) Um eine ordnungsgemäße Anwendung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts zu erreichen,
sollten die Mitgliedstaaten Behörden bestimmen, die sie ermächtigen, Artikel 81 und 82 des Vertrags
im öffentlichen Interesse anzuwenden. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, sowohl Verwaltungs-
behörden als auch Gerichte mit der Erfüllung der den Wettbewerbsbehörden in dieser Verordnung
übertragenen Aufgaben zu betrauen. Mit der vorliegenden Verordnung wird anerkannt, dass für die
Durchsetzung der Wettbewerbsregeln im öffentlichen Interesse in den Mitgliedstaaten sehr unter-
schiedliche Systeme bestehen. Die Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 dieser Verordnung sollte sich
auf alle Wettbewerbsbehörden erstrecken. Als Ausnahme von dieser allgemeinen Regel sollte, wenn
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eine mit der Verfolgung von Zuwiderhandlungen betraute Verwaltungsbehörde einen Fall vor ein
von ihr getrenntes Gericht bringt, Artikel 11 Absatz 6 für die verfolgende Behörde nach Maßgabe
der Bedingungen in Artikel 35 Absatz 4 dieser Verordnung gelten. Sind diese Bedingungen nicht
erfüllt, sollte die allgemeine Regel gelten. Auf jeden Fall sollte Artikel 11 Absatz 6 nicht für Gerichte
gelten, soweit diese als Rechtsmittelinstanzen tätig werden.

(36) Nachdem der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung klargestellt hat, dass die Wettbewerbsregeln
auch für den Verkehr gelten, muss dieser Sektor den Verfahrensvorschriften der vorliegenden
Verordnung unterworfen werden. Daher sollte die Verordnung Nr. 141 des Rates vom 26.
November 1962 über die Nichtanwendung der Verordnung Nr. 17 des Rates auf den Verkehr (1)
aufgehoben werden und die Verordnungen des Rates (EWG) Nr. 1017/68 (2), (EWG) Nr. 4056/86 (3)
und (EWG) Nr. 3975/87 (4) sollten so geändert werden, dass die darin enthaltenen speziellen Verfah-
rensvorschriften aufgehoben werden.

(37) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und steht im Einklang mit den Prinzipien, die insbeson-
dere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind. Demzufolge ist diese
Verordnung in Übereinstimmung mit diesen Rechten und Prinzipien auszulegen und anzuwenden.

(38) Rechtssicherheit für die nach den Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft tätigen Unternehmen trägt
zur Förderung von Innovation und Investition bei. In Fällen, in denen ernsthafte Rechtsunsicherheit
entsteht, weil neue oder ungelöste Fragen in Bezug auf die Anwendung dieser Regeln auftauchen,
können einzelne Unternehmen den Wunsch haben, mit der Bitte um informelle Beratung an die
Kommission heranzutreten. Diese Verordnung lässt das Recht der Kommission, informelle Beratung
zu leisten, unberührt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GRUNDSÄTZE

Artikel 1

Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags

(1) Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags, die nicht die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen, sind
verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.

(2) Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags, die die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen, sind nicht
verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.

(3) Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Artikel 82 des
Vertrags ist verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.
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Artikel 2

Beweislast

In allen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Verfahren zur Anwendung der Artikel 81 und 82 des
Vertrags obliegt die Beweislast für eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 Absatz 1 oder Artikel 82 des
Vertrags der Partei oder der Behörde, die diesen Vorwurf erhebt. Die Beweislast dafür, dass die Vorausset-
zungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags vorliegen, obliegt den Unternehmen oder Unternehmensver-
einigungen, die sich auf diese Bestimmung berufen.

Artikel 3

Verhältnis zwischen den Artikeln 81 und 82 des Vertrags und dem einzelstaatlichen Wettbewerbs-
recht

(1) Wenden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder einzelstaatliche Gerichte das einzelstaat-
liche Wettbewerbsrecht auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereini-
gungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags an,
welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten im Sinne dieser Bestimmung beeinträchtigen können, so
wenden sie auch Artikel 81 des Vertrags auf diese Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abge-
stimmten Verhaltensweisen an. Wenden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder einzelstaatliche
Gerichte das einzelstaatliche Wettbewerbsrecht auf nach Artikel 82 des Vertrags verbotene Missbräuche an,
so wenden sie auch Artikel 82 des Vertrags an.

(2) Die Anwendung des einzelstaatlichen Wettbewerbsrechts darf nicht zum Verbot von Vereinbarungen
zwischen Unternehmen, Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen führen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind,
aber den Wettbewerb im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags nicht einschränken oder die Bedin-
gungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen oder durch eine Verordnung zur Anwendung von
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags erfasst sind. Den Mitgliedstaaten wird durch diese Verordnung nicht
verwehrt, in ihrem Hoheitsgebiet strengere innerstaatliche Vorschriften zur Unterbindung oder Ahndung
einseitiger Handlungen von Unternehmen zu erlassen oder anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der allgemeinen Grundsätze und sonstigen Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts nicht, wenn die Wettbewerbsbehörden und Gerichte der Mitgliedstaaten einzelstaat-
liche Gesetze über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen anwenden, und stehen auch nicht
der Anwendung von Bestimmungen des einzelstaatlichen Rechts entgegen, die überwiegend ein von den
Artikeln 81 und 82 des Vertrags abweichendes Ziel verfolgen.

KAPITEL II

ZUSTÄNDIGKEIT

Artikel 4

Zuständigkeit der Kommission

Zur Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags verfügt die Kommission über die in dieser Verordnung
vorgesehenen Befugnisse.

Artikel 5

Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten sind für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags
in Einzelfällen zuständig. Sie können hierzu von Amts wegen oder aufgrund einer Beschwerde Entschei-
dungen erlassen, mit denen

— die Abstellung von Zuwiderhandlungen angeordnet wird,

— einstweilige Maßnahmen angeordnet werden,
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— Verpflichtungszusagen angenommen werden oder

— Geldbußen, Zwangsgelder oder sonstige im innerstaatlichen Recht vorgesehene Sanktionen verhängt
werden.

Sind die Voraussetzungen für ein Verbot nach den ihnen vorliegenden Informationen nicht gegeben, so
können sie auch entscheiden, dass für sie kein Anlass besteht, tätig zu werden.

Artikel 6

Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten

Die einzelstaatlichen Gerichte sind für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags zuständig.

KAPITEL III

ENTSCHEIDUNGEN DER KOMMISSION

Artikel 7

Feststellung und Abstellung von Zuwiderhandlungen

(1) Stellt die Kommission auf eine Beschwerde hin oder von Amts wegen eine Zuwiderhandlung gegen
Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags fest, so kann sie die beteiligten Unternehmen und Unternehmens-
vereinigungen durch Entscheidung verpflichten, die festgestellte Zuwiderhandlung abzustellen. Sie kann
ihnen hierzu alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktureller Art
vorschreiben, die gegenüber der festgestellten Zuwiderhandlung verhältnismäßig und für eine wirksame
Abstellung der Zuwiderhandlung erforderlich sind. Abhilfemaßnahmen struktureller Art können nur in
Ermangelung einer verhaltensorientierten Abhilfemaßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden,
oder wenn letztere im Vergleich zu Abhilfemaßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für
die beteiligten Unternehmen verbunden wäre. Soweit die Kommission ein berechtigtes Interesse hat, kann
sie auch eine Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist.

(2) Zur Einreichung einer Beschwerde im Sinne von Absatz 1 befugt sind natürliche und juristische
Personen, die ein berechtigtes Interesse darlegen, sowie die Mitgliedstaaten.

Artikel 8

Einstweilige Maßnahmen

(1) Die Kommission kann in dringenden Fällen, wenn die Gefahr eines ernsten, nicht wieder gutzuma-
chenden Schadens für den Wettbewerb besteht, von Amts wegen auf der Grundlage einer prima facie fest-
gestellten Zuwiderhandlung durch Entscheidung einstweilige Maßnahmen anordnen.

(2) Die Entscheidung gemäß Absatz 1 hat eine befristete Geltungsdauer und ist — sofern erforderlich
und angemessen — verlängerbar.

Artikel 9

Verpflichtungszusagen

(1) Beabsichtigt die Kommission, eine Entscheidung zur Abstellung einer Zuwiderhandlung zu erlassen,
und bieten die beteiligten Unternehmen an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die ihnen von
der Kommission nach ihrer vorläufigen Beurteilung mitgeteilten Bedenken auszuräumen, so kann die
Kommission diese Verpflichtungszusagen im Wege einer Entscheidung für bindend für die Unternehmen
erklären. Die Entscheidung kann befristet sein und muss besagen, dass für ein Tätigwerden der Kommission
kein Anlass mehr besteht.
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(2) Die Kommission kann auf Antrag oder von Amts wegen das Verfahren wieder aufnehmen,

a) wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für die Entscheidung wesentlichen Punkt geändert
haben,

b) wenn die beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht einhalten oder

c) wenn die Entscheidung auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben der Parteien
beruht.

Artikel 10

Feststellung der Nichtanwendbarkeit

Ist es aus Gründen des öffentlichen Interesses der Gemeinschaft im Bereich der Anwendung der Artikel 81
und 82 des Vertrags erforderlich, so kann die Kommission von Amts wegen durch Entscheidung feststellen,
dass Artikel 81 des Vertrags auf eine Vereinbarung, einen Beschluss einer Unternehmensvereinigung oder
eine abgestimmte Verhaltensweise keine Anwendung findet, weil die Voraussetzungen des Artikels 81
Absatz 1 des Vertrags nicht vorliegen oder weil die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags
erfüllt sind.

Die Kommission kann eine solche Feststellung auch in Bezug auf Artikel 82 des Vertrags treffen.

KAPITEL IV

ZUSAMMENARBEIT

Artikel 11

Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten arbeiten bei der Anwendung der
Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft eng zusammen.

(2) Die Kommission übermittelt den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten eine Kopie der wichtig-
sten Schriftstücke, die sie zur Anwendung der Artikel 7, 8, 9, 10 und 29 Absatz 1 zusammengetragen hat.
Die Kommission übermittelt der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaates auf Ersuchen eine Kopie
anderer bestehender Unterlagen, die für die Beurteilung des Falls erforderlich sind.

(3) Werden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten aufgrund von Artikel 81 oder Artikel 82 des
Vertrags tätig, so unterrichten sie hierüber schriftlich die Kommission vor Beginn oder unverzüglich nach
Einleitung der ersten förmlichen Ermittlungshandlung. Diese Unterrichtung kann auch den Wettbewerbs-
behörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden.

(4) Spätestens 30 Tage vor Erlass einer Entscheidung, mit der die Abstellung einer Zuwiderhandlung
angeordnet wird, Verpflichtungszusagen angenommen werden oder der Rechtsvorteil einer Gruppenfreistel-
lungsverordnung entzogen wird, unterrichten die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Kommis-
sion. Zu diesem Zweck übermitteln sie der Kommission eine zusammenfassende Darstellung des Falls, die
in Aussicht genommene Entscheidung oder, soweit diese Unterlage noch nicht vorliegt, jede sonstige Unter-
lage, der die geplante Vorgehensweise zu entnehmen ist. Diese Informationen können auch den Wettbe-
werbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden. Auf Ersuchen der Kommission
stellt die handelnde Wettbewerbsbehörde der Kommission sonstige ihr vorliegende Unterlagen zur Verfü-
gung, die für die Beurteilung des Falls erforderlich sind. Die der Kommission übermittelten Informationen
können den Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden. Die einzel-
staatlichen Wettbewerbsbehörden können zudem Informationen untereinander austauschen, die zur Beur-
teilung eines von ihnen nach Artikel 81 und 82 des Vertrags behandelten Falls erforderlich sind.

(5) Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten können die Kommission zu jedem Fall, in dem es um
die Anwendung des Gemeinschaftsrechts geht, konsultieren.
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(6) Leitet die Kommission ein Verfahren zum Erlass einer Entscheidung nach Kapitel III ein, so entfällt
damit die Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten für die Anwendung der Artikel 81
und 82 des Vertrags. Ist eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in einem Fall bereits tätig, so leitet
die Kommission ein Verfahren erst ein, nachdem sie diese Wettbewerbsbehörde konsultiert hat.

Artikel 12

Informationsaustausch

(1) Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags sind die Kommission und die
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten befugt, einander tatsächliche oder rechtliche Umstände
einschließlich vertraulicher Angaben mitzuteilen und diese Informationen als Beweismittel zu verwenden.

(2) Die ausgetauschten Informationen werden nur zum Zweck der Anwendung von Artikel 81 oder 82
des Vertrags sowie in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwendet, für den sie von
der übermittelnden Behörde erhoben wurden. Wird das einzelstaatliche Wettbewerbsrecht jedoch im
gleichen Fall und parallel zum gemeinschaftlichen Wettbewerbsrecht angewandt und führt es nicht zu
anderen Ergebnissen, so können nach diesem Artikel ausgetauschte Informationen auch für die Anwendung
des einzelstaatlichen Wettbewerbsrechts verwendet werden.

(3) Nach Absatz 1 ausgetauschte Informationen können nur als Beweismittel verwendet werden, um
Sanktionen gegen natürliche Personen zu verhängen, wenn

— das Recht der übermittelnden Behörde ähnlich geartete Sanktionen in Bezug auf Verstöße gegen Artikel
81 oder 82 des Vertrags vorsieht oder, falls dies nicht der Fall ist, wenn

— die Informationen in einer Weise erhoben worden sind, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidi-
gungsrechte natürlicher Personen das gleiche Schutzniveau wie nach dem für die empfangende Behörde
geltenden innerstaatlichen Recht gewährleistet. Jedoch dürfen in diesem Falle die ausgetauschten Infor-
mationen von der empfangenden Behörde nicht verwendet werden, um Haftstrafen zu verhängen.

Artikel 13

Aussetzung und Einstellung des Verfahrens

(1) Sind die Wettbewerbsbehörden mehrerer Mitgliedstaaten aufgrund einer Beschwerde oder von Amts
wegen mit einem Verfahren gemäß Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags gegen dieselbe Vereinbarung,
denselben Beschluss oder dieselbe Verhaltensweise befasst, so stellt der Umstand, dass eine Behörde den Fall
bereits bearbeitet, für die übrigen Behörden einen hinreichenden Grund dar, ihr Verfahren auszusetzen
oder die Beschwerde zurückzuweisen. Auch die Kommission kann eine Beschwerde mit der Begründung
zurückweisen, dass sich bereits eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats mit dieser Beschwerde
befasst.

(2) Ist eine einzelstaatliche Wettbewerbsbehörde oder die Kommission mit einer Beschwerde gegen eine
Vereinbarung, einen Beschluss oder eine Verhaltensweise befasst, die bereits von einer anderen Wettbe-
werbsbehörde behandelt worden ist, so kann die Beschwerde abgewiesen werden.

Artikel 14

Beratender Ausschuss

(1) Vor jeder Entscheidung, die nach Maßgabe der Artikel 7, 8, 9, 10 und 23, Artikel 24 Absatz 2 und
Artikel 29 Absatz 1 ergeht, hört die Kommission einen Beratenden Ausschuss für Kartell- und Monopol-
fragen.

(2) Für die Erörterung von Einzelfällen setzt der Beratende Ausschuss sich aus Vertretern der Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten zusammen. Für Sitzungen, in denen andere Fragen als Einzelfälle zur
Erörterung stehen, kann ein weiterer für Wettbewerbsfragen zuständiger Vertreter des jeweiligen Mitglied-
staats bestimmt werden. Die Vertreter können im Falle der Verhinderung durch andere Vertreter ersetzt
werden.
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(3) Die Anhörung kann in einer von der Kommission einberufenen Sitzung, in der die Kommission den
Vorsitz führt, frühestens 14 Tage nach Absendung der Einberufung, der eine Darstellung des Sachverhalts
unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein vorläufiger Entscheidungsvorschlag beigefügt wird,
erfolgen. Bei Entscheidungen nach Artikel 8 kann die Sitzung sieben Tage nach Absendung des verfü-
genden Teils eines Entscheidungsentwurfs abgehalten werden. Enthält eine von der Kommission abgesen-
dete Einberufung zu einer Sitzung eine kürzere Ladungsfrist als die vorerwähnten Fristen, so kann die
Sitzung zum vorgeschlagenen Zeitpunkt stattfinden, wenn kein Mitgliedstaat einen Einwand erhebt. Der
Beratende Ausschuss nimmt zu dem vorläufigen Entscheidungsvorschlag der Kommission schriftlich Stel-
lung. Er kann seine Stellungnahme auch dann abgeben, wenn einzelne Mitglieder des Ausschusses nicht
anwesend und nicht vertreten sind. Auf Antrag eines oder mehrerer Mitglieder werden die in der Stellung-
nahme aufgeführten Standpunkte mit einer Begründung versehen.

(4) Die Anhörung kann auch im Wege des schriftlichen Verfahrens erfolgen. Die Kommission muss
jedoch eine Sitzung einberufen, wenn ein Mitgliedstaat dies beantragt. Im Fall eines schriftlichen Verfahrens
setzt die Kommission den Mitgliedstaaten eine Frist von mindestens 14 Tagen für die Übermittlung ihrer
Bemerkungen, die an die anderen Mitgliedstaaten weitergeleitet werden. In Bezug auf Entscheidungen nach
Artikel 8 gilt eine Frist von sieben anstatt von 14 Tagen. Legt die Kommission für das schriftliche
Verfahren eine kürzere Frist als die vorerwähnten Fristen fest, so gilt die vorgeschlagene Frist, sofern kein
Einwand seitens der Mitgliedstaaten erhoben wird.

(5) Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses. Sie unter-
richtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

(6) Gibt der Beratende Ausschuss eine schriftliche Stellungnahme ab, so wird diese Stellungnahme dem
Entscheidungsentwurf beigefügt. Empfiehlt der Beratende Ausschuss die Veröffentlichung seiner Stellung-
nahme, so trägt die Kommission bei der Veröffentlichung dem berechtigten Interesse der Unternehmen an
der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung.

(7) Die Kommission setzt auf Antrag der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats Fälle, die nach Artikel
81 und 82 des Vertrags von einer Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats behandelt werden, auf die
Tagesordnung des Beratenden Ausschusses. Die Kommission kann dies auch aus eigener Initiative tun. In
beiden Fällen wird die betreffende Wettbewerbsbehörde von ihr vorab unterrichtet.

Ein entsprechender Antrag kann insbesondere von der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats gestellt
werden, wenn es sich um einen Fall handelt, bei dem die Kommission die Einleitung eines Verfahrens mit
den Wirkungen des Artikels 11 Absatz 6 beabsichtigt.

Zu den Fällen, die von den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten behandelt werden, gibt der Beratende
Ausschuss keine Stellungnahme ab. Der Beratende Ausschuss kann auch allgemeine Fragen des gemein-
schaftlichen Wettbewerbsrechts erörtern.

Artikel 15

Zusammenarbeit mit Gerichten der Mitgliedstaaten

(1) Im Rahmen von Verfahren, in denen Artikel 81 oder 82 des Vertrags zur Anwendung kommt,
können die Gerichte der Mitgliedstaaten die Kommission um die Übermittlung von Informationen, die sich
in ihrem Besitz befinden, oder um Stellungnahmen zu Fragen bitten, die die Anwendung der Wettbewerbs-
regeln der Gemeinschaft betreffen.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Kopie jedes schriftlichen Urteils eines einzel-
staatlichen Gerichts über die Anwendung des Artikels 81 oder 82 des Vertrags. Die betreffende Kopie wird
unverzüglich übermittelt, nachdem das vollständige schriftliche Urteil den Parteien zugestellt wurde.

(3) Die einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden können von sich aus den Gerichten ihres Mitgliedstaats
schriftliche Stellungnahmen zur Anwendung des Artikels 81 oder 82 des Vertrags übermitteln. Mit
Erlaubnis des betreffenden Gerichts können sie vor den Gerichten ihres Mitgliedstaats auch mündlich Stel-
lung nehmen. Sofern es die kohärente Anwendung der Artikel 81 oder 82 des Vertrags erfordert, kann die
Kommission aus eigener Initiative den Gerichten der Mitgliedstaaten schriftliche Stellungnahmen übermit-
teln. Sie kann mit Erlaubnis des betreffenden Gerichts auch mündlich Stellung nehmen.

Zum ausschließlichen Zweck der Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen können die Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten und die Kommission das betreffende Gericht des Mitgliedstaats ersuchen, ihnen alle zur
Beurteilung des Falls notwendigen Schriftstücke zu übermitteln oder für deren Übermittlung zu sorgen.
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(4) Umfassendere Befugnisse zur Abgabe von Stellungnahmen vor einem Gericht, die den Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten nach ihrem einzelstaatlichen Recht zustehen, werden durch diesen Artikel
nicht berührt.

Artikel 16

Einheitliche Anwendung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts

(1) Wenn Gerichte der Mitgliedstaaten nach Artikel 81 oder 82 des Vertrags über Vereinbarungen,
Beschlüsse oder Verhaltensweisen zu befinden haben, die bereits Gegenstand einer Entscheidung der
Kommission sind, dürfen sie keine Entscheidungen erlassen, die der Entscheidung der Kommission zuwider-
laufen. Sie müssen es auch vermeiden, Entscheidungen zu erlassen, die einer Entscheidung zuwiderlaufen,
die die Kommission in einem von ihr eingeleiteten Verfahren zu erlassen beabsichtigt. Zu diesem Zweck
kann das einzelstaatliche Gericht prüfen, ob es notwendig ist, das vor ihm anhängige Verfahren auszu-
setzen. Diese Verpflichtung gilt unbeschadet der Rechte und Pflichten nach Artikel 234 des Vertrags.

(2) Wenn Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten nach Artikel 81 oder 82 des Vertrags über Verein-
barungen, Beschlüsse oder Verhaltensweisen zu befinden haben, die bereits Gegenstand einer Entscheidung
der Kommission sind, dürfen sie keine Entscheidungen treffen, die der von der Kommission erlassenen
Entscheidung zuwiderlaufen würden.

KAPITEL V

ERMITTLUNGSBEFUGNISSE

Artikel 17

Untersuchung einzelner Wirtschaftszweige und einzelner Arten von Vereinbarungen

(1) Lassen die Entwicklung des Handels zwischen Mitgliedstaaten, Preisstarrheiten oder andere Umstände
vermuten, dass der Wettbewerb im Gemeinsamen Markt möglicherweise eingeschränkt oder verfälscht ist,
so kann die Kommission die Untersuchung eines bestimmten Wirtschaftszweigs oder — Sektor übergrei-
fend — einer bestimmten Art von Vereinbarungen durchführen. Im Rahmen dieser Untersuchung kann die
Kommission von den betreffenden Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen die Auskünfte
verlangen, die zur Durchsetzung von Artikel 81 und 82 des Vertrags notwendig sind, und die dazu
notwendigen Nachprüfungen vornehmen.

Die Kommission kann insbesondere von den betreffenden Unternehmen und Unternehmensvereinigungen
verlangen, sie von sämtlichen Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhal-
tensweisen zu unterrichten.

Die Kommission kann einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Untersuchung bestimmter Wirtschaftszweige
oder — Sektor übergreifend — bestimmter Arten von Vereinbarungen veröffentlichen und interessierte
Parteien um Stellungnahme bitten.

(2) Die Artikel 14, 18, 19, 20, 22, 23 und 24 gelten entsprechend.

Artikel 18

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben durch
einfaches Auskunftsverlangen oder durch Entscheidung von Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen verlangen, dass sie alle erforderlichen Auskünfte erteilen.

(2) Bei der Versendung eines einfachen Auskunftsverlangens an ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung gibt die Kommission die Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens und die
benötigten Auskünfte an, legt die Frist für die Übermittlung der Auskünfte fest und weist auf die in Artikel
23 für den Fall der Erteilung einer unrichtigen oder irreführenden Auskunft vorgesehenen Sanktionen hin.
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(3) Wenn die Kommission durch Entscheidung von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zur
Erteilung von Auskünften verpflichtet, gibt sie die Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens
und die geforderten Auskünfte an und legt die Frist für die Erteilung der Auskünfte fest. Die betreffende
Entscheidung enthält ferner einen Hinweis auf die in Artikel 23 vorgesehenen Sanktionen und weist
entweder auf die in Artikel 24 vorgesehenen Sanktionen hin oder erlegt diese auf. Außerdem weist sie auf
das Recht hin, vor dem Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu erheben.

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder deren Vertreter oder — im Fall von juristischen Personen, Gesell-
schaften und Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit — die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung
berufenen Personen erteilen die verlangten Auskünfte im Namen des betreffenden Unternehmens bzw. der
Unternehmensvereinigung. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Auskünfte im
Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten
Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend sind.

(5) Die Kommission übermittelt der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet
sich der Sitz des Unternehmens bzw. der Unternehmensvereinigung befindet, sowie der Wettbewerbs-
behörde des Mitgliedstaats, dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, unverzüglich eine Kopie des einfachen
Auskunftsverlangens oder der Entscheidung.

(5) Die Regierungen und Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten erteilen der Kommission auf
Verlangen alle Auskünfte, die sie zur Erfüllung der ihr mit dieser Verordnung übertragenen Aufgaben
benötigt.

Artikel 19

Befugnis zur Befragung

(1) Zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben kann die Kommission alle
natürlichen und juristischen Personen befragen, die der Befragung zum Zweck der Einholung von Informa-
tion, die sich auf den Gegenstand einer Untersuchung bezieht, zustimmen.

(2) Findet eine Befragung nach Absatz 1 in den Räumen eines Unternehmens statt, so informiert die
Kommission die Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung erfolgt. Auf
Verlangen der Wettbewerbsbehörde dieses Mitgliedstaats können deren Bedienstete die Bediensteten der
Kommission und die anderen von der Kommission ermächtigten Begleitpersonen bei der Durchführung
der Befragung unterstützen.

Artikel 20

Nachprüfungsbefugnisse der Kommission

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben bei
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr
ermächtigten Begleitpersonen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel von Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen zu betreten;

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, zu
prüfen;

c) Kopien oder Auszüge gleich welcher Art aus diesen Büchern und Unterlagen anzufertigen oder zu
erlangen;

d) betriebliche Räumlichkeiten und Bücher oder Unterlagen jeder Art für die Dauer und in dem Ausmaß
zu versiegeln, wie es für die Nachprüfung erforderlich ist;

e) von allen Vertretern oder Mitgliedern der Belegschaft des Unternehmens oder der Unternehmensvereini-
gung Erläuterungen zu Tatsachen oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck der
Nachprüfung in Zusammenhang stehen, und ihre Antworten zu Protokoll zu nehmen.
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(3) Die mit Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermäch-
tigten Begleitpersonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen Auftrags aus, in dem der
Gegenstand und der Zweck der Nachprüfung bezeichnet sind und auf die in Artikel 23 vorgesehenen Sank-
tionen für den Fall hingewiesen wird, dass die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen
nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten auf die nach Maßgabe von Absatz 2 des vorlie-
genden Artikels gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind. Die Kommission unterrichtet die Wettbe-
werbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen werden soll, über
die Nachprüfung rechtzeitig vor deren Beginn.

(4) Die Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, die Nachprüfungen zu dulden,
die die Kommission durch Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und
den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung und weist auf die in
Artikel 23 und Artikel 24 vorgesehenen Sanktionen sowie auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof Klage
gegen die Entscheidung zu erheben. Die Kommission erlässt diese Entscheidungen nach Anhörung der
Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen werden
soll.

(5) Die Bediensteten der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprü-
fung vorgenommen werden soll, oder von dieser Behörde entsprechend ermächtigte oder benannte
Personen unterstützen auf Ersuchen dieser Behörde oder der Kommission die Bediensteten der Kommission
und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2
genannten Befugnisse.

(6) Stellen die beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen fest, dass sich ein Unternehmen einer nach Maßgabe dieses Artikels angeordneten Nachprüfung
widersetzt, so gewährt der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Unterstützung, gegebenenfalls unter
Einsatz von Polizeikräften oder einer entsprechenden vollziehenden Behörde, damit die Bediensteten der
Kommission ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(7) Setzt die Unterstützung nach Absatz 6 nach einzelstaatlichem Recht eine Genehmigung eines
Gerichts voraus, so ist diese zu beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden.

(8) Wird die in Absatz 7 genannte Genehmigung beantragt, so prüft das einzelstaatliche Gericht die
Echtheit der Entscheidung der Kommission sowie, ob die beantragten Zwangsmaßnahmen nicht willkürlich
und, gemessen am Gegenstand der Nachprüfung, nicht unverhältnismäßig sind. Bei der Prüfung der
Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen kann das einzelstaatliche Gericht von der Kommission unmit-
telbar oder über die Wettbewerbsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats ausführliche Erläuterungen anfor-
dern, und zwar insbesondere zu den Gründen, die die Kommission veranlasst haben, das Unternehmen
einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrags zu verdächtigen, sowie zur Schwere der
behaupteten Zuwiderhandlung und zur Art der Beteiligung des betreffenden Unternehmens. Das einzel-
staatliche Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch die
Übermittlung der in den Akten der Kommission enthaltenen Informationen verlangen. Die Prüfung der
Rechtmäßigkeit der Kommissionsentscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

Artikel 21

Nachprüfungen in anderen Räumlichkeiten

(1) Besteht ein begründeter Verdacht, dass Bücher oder sonstige Geschäftsunterlagen, die sich auf den
Gegenstand der Nachprüfung beziehen und die als Beweismittel für einen schweren Verstoß gegen Artikel
81 oder 82 des Vertrags von Bedeutung sein könnten, in anderen Räumlichkeiten, auf anderen Grund-
stücken oder in anderen Transportmitteln — darunter auch die Wohnungen von Unternehmensleitern und
Mitgliedern der Aufsichts- und Leitungsorgane sowie sonstigen Mitarbeitern der betreffenden Unternehmen
und Unternehmensvereinigungen — aufbewahrt werden, so kann die Kommission durch Entscheidung eine
Nachprüfung in diesen anderen Räumlichkeiten, auf diesen anderen Grundstücken oder in diesen anderen
Transportmitteln anordnen.

(2) Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeit-
punkt ihres Beginns und weist auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu
erheben. Insbesondere werden die Gründe genannt, die die Kommission zu der Annahme veranlasst haben,
dass ein Verdacht im Sinne von Absatz 1 besteht. Die Kommission trifft die Entscheidungen nach
Anhörung der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchge-
führt werden soll.
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(3) Eine gemäß Absatz 1 getroffene Entscheidung kann nur mit der vorherigen Genehmigung des einzel-
staatlichen Gerichts des betreffenden Mitgliedstaats vollzogen werden. Das einzelstaatliche Gericht prüft die
Echtheit der Entscheidung der Kommission und dass die beabsichtigten Zwangsmaßnahmen weder willkür-
lich noch unverhältnismäßig sind — insbesondere gemessen an der Schwere der zur Last gelegten Zuwider-
handlung, der Wichtigkeit des gesuchten Beweismaterials, der Beteiligung des betreffenden Unternehmens
und der begründeten Wahrscheinlichkeit, dass Bücher und Geschäftsunterlagen, die sich auf den Gegen-
stand der Nachprüfung beziehen, in den Räumlichkeiten aufbewahrt werden, für die die Genehmigung
beantragt wird. Das einzelstaatliche Gericht kann die Kommission unmittelbar oder über die Wettbewerbs-
behörde des betreffenden Mitgliedstaats um ausführliche Erläuterungen zu den Punkten ersuchen, deren
Kenntnis zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit der beabsichtigten Zwangsmaßnahmen erforderlich ist.

Das einzelstaatliche Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch
die Übermittlung der in den Akten der Kommission enthaltenen Informationen verlangen. Die Prüfung der
Rechtmäßigkeit der Kommissionsentscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

(4) Die von der Kommission mit der Durchführung einer gemäß Absatz 1 angeordneten Nachprüfung
beauftragten Bediensteten und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen haben die in Artikel 20
Absatz 2 Buchstaben a), b) und c) aufgeführten Befugnisse. Artikel 20 Absätze 5 und 6 gilt entsprechend.

Artikel 22

Ermittlungen durch Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats darf im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats nach
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts im Namen und für Rechnung der Wettbewerbsbehörde eines anderen
Mitgliedstaats alle Nachprüfungen und sonstigen Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung durchführen, um
festzustellen, ob eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrags vorliegt. Der Austausch und
die Verwendung der erhobenen Informationen erfolgen gemäß Artikel 12.

(2) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Nachprü-
fungen vor, die die Kommission gemäß Artikel 20 Absatz 1 für erforderlich hält oder die sie durch
Entscheidung gemäß Artikel 20 Absatz 4 angeordnet hat. Die für die Durchführung dieser Nachprüfungen
verantwortlichen Bediensteten der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden sowie die von ihnen ermäch-
tigten oder benannten Personen üben ihre Befugnisse nach Maßgabe ihrer innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften aus.

Die Bediensteten der Kommission und andere von ihr ermächtigte Begleitpersonen können auf Verlangen
der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung
vorgenommen werden soll, die Bediensteten dieser Behörde unterstützen.

KAPITEL VI

SANKTIONEN

Artikel 23

Geldbußen

(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamt-
umsatzes festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) bei der Erteilung einer nach Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 2 verlangten Auskunft unrichtige oder
irreführende Angaben machen;

b) bei der Erteilung einer durch Entscheidung gemäß Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 3 verlangten
Auskunft unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben machen oder die Angaben nicht inner-
halb der gesetzten Frist machen;

c) bei Nachprüfungen nach Artikel 20 die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht
vollständig vorlegen oder in einer Entscheidung nach Artikel 20 Absatz 4 angeordnete Nachprüfungen
nicht dulden;
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d) in Beantwortung einer nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe e) gestellten Frage

— eine unrichtige oder irreführende Antwort erteilen oder

— eine von einem Mitglied der Belegschaft erteilte unrichtige, unvollständige oder irreführende
Antwort nicht innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist berichtigen oder

— in Bezug auf Tatsachen, die mit dem Gegenstand und dem Zweck einer durch Entscheidung nach
Artikel 20 Absatz 4 angeordneten Nachprüfung in Zusammenhang stehen, keine vollständige
Antwort erteilen oder eine vollständige Antwort verweigern;

e) die von Bediensteten der Kommission oder anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen nach Artikel
20 Absatz 2 Buchstabe d) angebrachten Siegel erbrochen haben.

(2) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Geldbußen verhängen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verstoßen oder

b) einer nach Artikel 8 erlassenen Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen zuwiderhandeln
oder

c) durch Entscheidung gemäß Artikel 9 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen nicht einhalten.

Die Geldbuße für jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen oder jede beteiligte Unterneh-
mensvereinigung darf 10 % seines bzw. ihres jeweiligen im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten
Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

Steht die Zuwiderhandlung einer Unternehmensvereinigung mit der Tätigkeit ihrer Mitglieder im Zusam-
menhang, so darf die Geldbuße 10 % der Summe der Gesamtumsätze derjenigen Mitglieder, die auf dem
Markt tätig waren, auf dem sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung auswirkte, nicht übersteigen.

(3) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch
deren Dauer zu berücksichtigen.

(4) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung eine Geldbuße unter Berücksichtigung des Umsatzes
ihrer Mitglieder verhängt und ist die Unternehmensvereinigung selbst nicht zahlungsfähig, so ist sie
verpflichtet, von ihren Mitgliedern Beiträge zur Deckung des Betrags dieser Geldbuße zu fordern.

Werden diese Beiträge innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist nicht geleistet, so kann die
Kommission die Zahlung der Geldbuße unmittelbar von jedem Unternehmen verlangen, dessen Vertreter
Mitglieder in den betreffenden Entscheidungsgremien der Vereinigung waren.

Nachdem die Kommission die Zahlung gemäß Unterabsatz 2 verlangt hat, kann sie, soweit es zur voll-
ständigen Zahlung der Geldbuße erforderlich ist, die Zahlung des Restbetrags von jedem Mitglied der Verei-
nigung verlangen, das auf dem Markt tätig war, auf dem die Zuwiderhandlung erfolgte.

Die Kommission darf jedoch Zahlungen gemäß Unterabsatz 2 oder 3 nicht von Unternehmen verlangen,
die nachweisen, dass sie den die Zuwiderhandlung begründenden Beschluss der Vereinigung nicht umge-
setzt haben und entweder von dessen Existenz keine Kenntnis hatten oder sich aktiv davon distanziert
haben, noch ehe die Kommission mit der Untersuchung des Falls begonnen hat.

Die finanzielle Haftung eines Unternehmens für die Zahlung der Geldbuße darf 10 % seines im letzten
Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 getroffenen Entscheidungen haben keinen strafrechtlichen
Charakter.

Artikel 24

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Zwangsgelder bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten durch-
schnittlichen Tagesumsatzes für jeden Tag des Verzugs von dem in ihrer Entscheidung bestimmten Zeit-
punkt an festsetzen, um sie zu zwingen,

a) eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags gemäß einer nach Artikel 7 getrof-
fenen Entscheidung abzustellen;
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b) einer gemäß Artikel 8 erlassenen Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen nachzu-
kommen;

c) durch Entscheidung gemäß Artikel 9 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen einzuhalten;

d) eine Auskunft vollständig und genau zu erteilen, die die Kommission durch Entscheidung gemäß Artikel
17 oder Artikel 18 Absatz 3 angefordert hat;

e) eine Nachprüfung zu dulden, die die Kommission in einer Entscheidung nach Artikel 20 Absatz 4 ange-
ordnet hat.

(2) Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der Verpflichtung nachgekommen, zu
deren Erfüllung das Zwangsgeld festgesetzt worden war, so kann die Kommission die endgültige Höhe des
Zwangsgelds auf einen Betrag festsetzen, der unter dem Betrag liegt, der sich aus der ursprünglichen
Entscheidung ergeben würde. Artikel 23 Absatz 4 gilt entsprechend.

KAPITEL VII

VERJÄHRUNG

Artikel 25

Verfolgungsverjährung

(1) Die Befugnis der Kommission nach den Artikeln 23 und 24 verjährt

a) in drei Jahren bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über die Einholung von Auskünften oder die
Vornahme von Nachprüfungen,

b) in fünf Jahren bei den übrigen Zuwiderhandlungen.

(2) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung begangen worden ist. Bei
dauernden oder fortgesetzten Zuwiderhandlungen beginnt die Verjährung jedoch erst mit dem Tag, an dem
die Zuwiderhandlung beendet ist.

(3) Die Verjährung der Befugnis zur Festsetzung von Geldbußen oder Zwangsgeldern wird durch jede
auf Ermittlung oder Verfolgung der Zuwiderhandlung gerichtete Handlung der Kommission oder der Wett-
bewerbsbehörde eines Mitgliedstaats unterbrochen. Die Unterbrechung tritt mit dem Tag ein, an dem die
Handlung mindestens einem an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen oder einer beteiligten
Unternehmensvereinigung bekannt gegeben wird. Die Verjährung wird unter anderem durch folgende
Handlungen unterbrochen:

a) schriftliche Auskunftsverlangen der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats,

b) schriftliche Nachprüfungsaufträge, die die Kommission oder die Wettbewerbsbehörde eines Mitglied-
staats ihren Bediensteten erteilen,

c) die Einleitung eines Verfahrens durch die Kommission oder durch die Wettbewerbsbehörde eines
Mitgliedstaats,

d) die Mitteilung der von der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in Betracht
gezogenen Beschwerdepunkte.

(4) Die Unterbrechung wirkt gegenüber allen an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen.

(5) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem. Die Verjährung tritt jedoch spätestens
mit dem Tag ein, an dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist, ohne dass die Kommission eine
Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt hat. Diese Frist verlängert sich um den Zeitraum, in dem die
Verjährung gemäß Absatz 6 ruht.

(6) Die Verfolgungsverjährung ruht, solange wegen der Entscheidung der Kommission ein Verfahren vor
dem Gerichtshof anhängig ist.
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Artikel 26

Vollstreckungsverjährung

(1) Die Befugnis der Kommission zur Vollstreckung von in Anwendung der Artikel 23 und 24 erlas-
senen Entscheidungen verjährt in fünf Jahren.

(2) Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Entscheidung bestandskräftig geworden ist.

(3) Die Vollstreckungsverjährung wird unterbrochen

a) durch die Bekanntgabe einer Entscheidung, durch die der ursprüngliche Betrag der Geldbuße oder des
Zwangsgelds geändert oder ein Antrag auf eine solche Änderung abgelehnt wird,

b) durch jede auf zwangsweise Beitreibung der Geldbuße oder des Zwangsgelds gerichtete Handlung der
Kommission oder eines Mitgliedstaats auf Antrag der Kommission.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem.

(5) Die Vollstreckungsverjährung ruht,

a) solange eine Zahlungserleichterung bewilligt ist,

b) solange die Zwangsvollstreckung durch eine Entscheidung des Gerichtshofs ausgesetzt ist.

KAPITEL VIII

ANHÖRUNGEN UND BERUFSGEHEIMNIS

Artikel 27

Anhörung der Parteien, der Beschwerdeführer und sonstiger Dritter

(1) Vor einer Entscheidung gemäß den Artikeln 7, 8, 23 oder 24 Absatz 2 gibt die Kommission den
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, gegen die sich das von ihr betriebene Verfahren richtet,
Gelegenheit, sich zu den Beschwerdepunkten zu äußern, die sie in Betracht gezogen hat. Die Kommission
stützt ihre Entscheidung nur auf die Beschwerdepunkte, zu denen sich die Parteien äußern konnten. Die
Beschwerdeführer werden eng in das Verfahren einbezogen.

(2) Die Verteidigungsrechte der Parteien müssen während des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt
werden. Die Parteien haben Recht auf Einsicht in die Akten der Kommission, vorbehaltlich des berechtigten
Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse. Von der Akteneinsicht ausgen-
ommen sind vertrauliche Informationen sowie interne Schriftstücke der Kommission und der Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten. Insbesondere ist die Korrespondenz zwischen der Kommission und den
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder zwischen den Letztgenannten, einschließlich der gemäß
Artikel 11 und Artikel 14 erstellten Schriftstücke, von der Akteneinsicht ausgenommen. Die Regelung
dieses Absatzes steht der Offenlegung und Nutzung der für den Nachweis einer Zuwiderhandlung notwen-
digen Informationen durch die Kommission in keiner Weise entgegen.

(3) Soweit die Kommission es für erforderlich hält, kann sie auch andere natürliche oder juristische
Personen anhören. Dem Antrag natürlicher oder juristischer Personen, angehört zu werden, ist stattzu-
geben, wenn sie ein ausreichendes Interesse nachweisen. Außerdem können die Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten bei der Kommission die Anhörung anderer natürlicher oder juristischer Personen bean-
tragen.

(4) Beabsichtigt die Kommission eine Entscheidung gemäß Artikel 9 oder 10 zu erlassen, so veröffent-
licht sie zuvor eine kurze Zusammenfassung des Falls und den wesentlichen Inhalt der betreffenden
Verpflichtungszusagen oder der geplanten Vorgehensweise. Interessierte Dritte können ihre Bemerkungen
hierzu binnen einer Frist abgeben, die von der Kommission in ihrer Veröffentlichung festgelegt wird und
die mindestens einen Monat betragen muss. Bei der Veröffentlichung ist dem berechtigten Interesse der
Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen.
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Artikel 28

Berufsgeheimnis

(1) Unbeschadet der Artikel 12 und 15 dürfen die gemäß den Artikeln 17 bis 22 erlangten Informa-
tionen nur zu dem Zweck verwertet werden, zu dem sie eingeholt wurden.

(2) Unbeschadet des Austauschs und der Verwendung der Informationen gemäß den Artikeln 11, 12,
14, 15 und 27 sind die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten und ihre Beamten,
ihre Bediensteten und andere unter ihrer Aufsicht tätigen Personen sowie die Beamten und sonstigen
Bediensteten anderer Behörden der Mitgliedstaaten verpflichtet, keine Informationen preiszugeben, die sie
bei der Anwendung dieser Verordnung erlangt oder ausgetauscht haben und die ihrem Wesen nach unter
das Berufsgeheimnis fallen. Diese Verpflichtung gilt auch für alle Vertreter und Experten der Mitglied-
staaten, die an Sitzungen des Beratenden Ausschusses nach Artikel 14 teilnehmen.

KAPITEL IX

FREISTELLUNGSVERORDNUNGEN

Artikel 29

Entzug des Rechtsvorteils in Einzelfällen

(1) Hat die Kommission aufgrund der ihr durch eine Verordnung des Rates wie z. B. den Verordnungen
Nr. 19/65/EWG, (EWG) Nr. 2821/71, (EWG) Nr. 3976/87, (EWG) Nr. 1534/91 oder (EWG) Nr. 479/92
eingeräumten Befugnis, Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags durch Verordnung anzuwenden, Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags für nicht anwendbar auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen von
Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen erklärt, so kann sie von
Amts wegen oder auf eine Beschwerde hin den Rechtsvorteil einer entsprechenden Gruppenfreistellungsver-
ordnung entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine Vereinbarung, ein Beschluss oder
eine abgestimmte Verhaltensweise, für die die Gruppenfreistellungsverordnung gilt, Wirkungen hat, die mit
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind.

(2) Wenn Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, die unter eine Verordnung der Kommission im Sinne des Absatzes 1 fallen, in einem
bestimmten Fall Wirkungen haben, die mit Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind und im
Gebiet eines Mitgliedstaats oder in einem Teilgebiet dieses Mitgliedstaats, das alle Merkmale eines geson-
derten räumlichen Marktes aufweist, auftreten, so kann die Wettbewerbsbehörde dieses Mitgliedstaats den
Rechtsvorteil der Gruppenfreistellungsverordnung in diesem Gebiet entziehen.

KAPITEL X

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 30

Veröffentlichung von Entscheidungen

(1) Die Kommission veröffentlicht die Entscheidungen, die sie nach den Artikeln 7 bis 10 sowie den
Artikeln 23 und 24 erlässt.

(2) Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen Inhalts der Entschei-
dung einschließlich der verhängten Sanktionen. Sie muss dem berechtigten Interesse der Unternehmen an
der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen.

Artikel 31

Nachprüfung durch den Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen, mit denen die Kommission eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festge-
setzt hat, hat der Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung der Entscheidung. Er kann die
festgesetzte Geldbuße oder das festgesetzte Zwangsgeld aufheben, herabsetzen oder erhöhen.
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Artikel 32

Ausnahmen vom Anwendungsbereich

Die vorliegende Verordnung gilt nicht für

a) internationale Trampdienste nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86,

b) Seeverkehrsdienstleistungen, die — wie in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86
vorgesehen — ausschließlich zwischen den Häfen ein und desselben Mitgliedstaats erbracht werden,

c) den Luftverkehr zwischen Flughäfen der Gemeinschaft und Drittländern.

Artikel 33

Erlass von Durchführungsvorschriften

(1) Die Kommission ist befugt, alle sachdienlichen Vorschriften zur Durchführung dieser Verordnung zu
erlassen. Diese können unter anderem Folgendes zum Gegenstand haben:

a) Form, Inhalt und sonstige Modalitäten der Beschwerden gemäß Artikel 7 sowie das Verfahren zur
Abweisung einer Beschwerde,

b) die praktische Durchführung des Informationsaustauschs und der Konsultation nach Artikel 11,

c) die praktische Durchführung der Anhörungen gemäß Artikel 27.

(2) Vor dem Erlass von Maßnahmen nach Absatz 1 veröffentlicht die Kommission einen Entwurf dieser
Maßnahmen und fordert alle Beteiligten auf, innerhalb einer von ihr gesetzten Frist, die einen Monat nicht
unterschreiten darf, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Vor der Veröffentlichung des Entwurfs einer
Maßnahme und vor ihrem Erlass hört die Kommission den Beratenden Ausschuss für Kartell- und Mono-
polfragen.

KAPITEL XI

ÜBERGANGS-, ÄNDERUNGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Übergangsbestimmungen

(1) Bei der Kommission nach Artikel 2 der Verordnung Nr. 17 gestellte Anträge, Anmeldungen gemäß
den Artikeln 4 und 5 der Verordnung Nr. 17 sowie entsprechende Anträge und Anmeldungen gemäß den
Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68, (EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 werden mit Anwendbar-
keit der vorliegenden Verordnung unwirksam.

(2) Die Wirksamkeit von nach Maßgabe der Verordnung Nr. 17 und der Verordnungen (EWG) Nr.
1017/68, (EWG) Nr. 4056/87 und (EWG) Nr. 3975/87 vorgenommenen Verfahrensschritten bleibt für die
Anwendung der vorliegenden Verordnung unberührt.

Artikel 35

Bestimmung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen die für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags
zuständige(n) Wettbewerbsbehörde(n) so, dass die Bestimmungen dieser Verordnung wirksam angewandt
werden. Sie ergreifen vor dem 1. Mai 2004 die notwendigen Maßnahmen, um diesen Behörden die
Befugnis zur Anwendung der genannten Artikel zu übertragen. Zu den bestimmten Behörden können auch
Gerichte gehören.
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(2) Werden einzelstaatliche Verwaltungsbehörden und Gerichte mit der Durchsetzung des Wettbewerbs-
rechts der Gemeinschaft betraut, so können die Mitgliedstaaten diesen unterschiedliche Befugnisse und
Aufgaben zuweisen.

(3) Die Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 erstreckt sich auf die von den Mitgliedstaaten bestimmten
Wettbewerbsbehörden, einschließlich der Gerichte, die Aufgaben in Bezug auf die Vorbereitung und den
Erlass der in Artikel 5 vorgesehenen Arten von Entscheidungen wahrnehmen. Die Wirkung von Artikel 11
Absatz 6 erstreckt sich nicht auf Gerichte, insoweit diese als Rechtsmittelinstanzen in Bezug auf die in
Artikel 5 vorgesehenen Arten von Entscheidungen tätig werden.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 ist in den Mitgliedstaaten, in denen im Hinblick auf den Erlass
bestimmter Arten von Entscheidungen nach Artikel 5 eine Behörde Fälle vor ein separates und von der
verfolgenden Behörde verschiedenes Gericht bringt, bei Einhaltung der Bestimmungen dieses Absatzes die
Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 auf die mit der Verfolgung des betreffenden Falls betraute Behörde
begrenzt, die ihren Antrag bei dem Gericht zurückzieht, wenn die Kommission ein Verfahren eröffnet; mit
der Zurücknahme des Antrags wird das nationale Verfahren vollständig beendet.

Artikel 36

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68

Die Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 wird aufgehoben.

2. In Artikel 3 Absatz 1 werden die Worte „Das in Artikel 2 ausgesprochene Verbot“ durch die Worte
„Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags“ ersetzt.

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhalten-
sweisen der in Artikel 2 bezeichneten Art“ durch die Worte „Vereinbarungen, Beschlüsse und aufein-
ander abgestimmte Verhaltensweisen nach Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags“ ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut:

„(2) Hat die Durchführung von Vereinbarungen, Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen der in Absatz 1 bezeichneten Art im Einzelfall Wirkungen, die mit den in Artikel
81 Absatz 3 des Vertrags bezeichneten Voraussetzungen unvereinbar sind, so können die beteiligten
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen verpflichtet werden, diese Wirkungen abzustellen.“

4. Die Artikel 5 bis 29 werden mit Ausnahme von Artikel 13 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 vor dem Beginn der Anwendbarkeit
der vorliegenden Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entschei-
dungen weiterhingilt.

5. In Artikel 30 werden die Absätze 2, 3 und 4 gestrichen.

Artikel 37

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2988/74

Folgender Artikel 7a wird in die Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 eingefügt:

„Artikel 7a

Ausnahme vom Anwendungsbereich

Die vorliegende Verordnung gilt nicht für Maßnahmen, die nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1/
2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*) getroffen werden.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“
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Artikel 38

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86

Die Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„1. Nichtbeachtung einer Auflage

Wenn die Beteiligten einer Auflage, die nach Artikel 5 mit der nach Artikel 3 vorgesehenen Frei-
stellung verbunden ist, nicht nachkommen, kann die Kommission zur Abstellung dieser Zuwider-
handlung nach den in der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
festgelegten Bedingungen beschließen, dass sie bestimmte Handlungen zu unterlassen oder
vorzunehmen haben, oder ihnen den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entziehen.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Unter Buchstabe a) wird der Ausdruck „nach Maßgabe des Abschnitts II“ durch den Ausdruck
„nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

ii) Unter Buchstabe c) Ziffer i) Unterabsatz 2 erhält der zweite Satz folgende Fassung:

„Gleichzeitig entscheidet die Kommission, ob sie die angebotenen Verpflichtungszusagen der
betreffenden Unternehmen nach Maßgabe des Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
annimmt, um unter anderem zu erreichen, dass der Konferenz nicht angehörende Reedereien
Zugang zum Markt erhalten.“

2. Artikel 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) In Absatz 2 werden die Worte „gemäß Artikel 10“ durch die Worte „gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1/2003“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird gestrichen.

3. Artikel 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird der Ausdruck „den in Artikel 15 genannten Beratenden Ausschuss“ durch den
Ausdruck „den in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird der Ausdruck „in Artikel 15 genannten Beratenden Ausschuss“ durch den Ausdruck
„in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

4. Die Artikel 10 bis 25 werden mit Ausnahme von Artikel 13 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der Anwendbarkeit der vorliegenden
Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entscheidungen weiterhin-
gilt.

5. In Artikel 26 werden die Worte „über Form, Inhalt und andere Einzelheiten der Beschwerden nach
Artikel 10, der Anträge nach Artikel 12 sowie über die Anhörung nach Artikel 23 Absätze 1 und 2“
gestrichen.

Artikel 39

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87

Die Artikel 3 bis 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 werden mit Ausnahme von Artikel 6 Absatz 3
aufgehoben, der für Entscheidungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der
Anwendbarkeit der vorliegenden Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer
dieser Entscheidungen weiterhingilt.
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Artikel 40

Änderung der Verordnungen 19/65/EWG, (EWG) Nr. 2821/71 und (EWG) Nr. 1534/91

Artikel 7 der Verordnung 19/65/EWG, Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2821/71 und Artikel 7 der
Verordnung (EWG) Nr. 1534/91 werden aufgehoben.

Artikel 41

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3976/87

Die Verordnung (EWG) Nr. 3976/87 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

Vor Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs und vor dem Erlass der Verordnung konsultiert die
Kommission den durch Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
eingesetzten Beratenden Ausschuss.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

2. Artikel 7 wird aufgehoben.

Artikel 42

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 479/92

Die Verordnung (EWG) Nr. 479/92 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 5 erhält folgende Fassung:

„Artikel 5

Vor Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs und vor dem Erlass der Verordnung konsultiert die
Kommission den durch Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
eingesetzten Beratenden Ausschuss.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

2. Artikel 6 wird aufgehoben.

Artikel 43

Aufhebung der Verordnungen Nrn. 17 und 141

(1) Die Verordnung Nr. 17 wird mit Ausnahme von Artikel 8 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der Anwendbarkeit der vorliegenden
Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entscheidungen weiterhingilt.

(2) Die Verordnung Nr. 141 wird aufgehoben.

(3) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende
Verordnung.

Artikel 44

Berichterstattung über die Anwendung der vorliegenden Verordnung

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser
Verordnung Bericht über das Funktionieren der Verordnung, insbesondere über die Anwendung von
Artikel 11 Absatz 6 und Artikel 17.

Auf der Grundlage dieses Berichts schätzt die Kommission ein, ob es zweckmäßig ist, dem Rat eine Überar-
beitung dieser Verordnung vorzuschlagen.
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Artikel 45

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2002.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin
M. FISCHER BOEL
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 DES RATES
vom 20. Januar 2004

über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen
(„EG-Fusionskontrollverordnung“)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 83 und 308,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21.
Dezember 1989 über die Kontrolle von Unternehmens-
zusammenschlüssen (4) ist in wesentlichen Punkten
geändert worden. Es empfiehlt sich daher aus Gründen
der Klarheit, im Rahmen der jetzt anstehenden
Änderungen eine Neufassung dieser Verordnung vorzu-
nehmen.

(2) Zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele des Vertrags
ist der Gemeinschaft in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g)
die Aufgabe übertragen worden, ein System zu errichten,
das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor
Verfälschungen schützt. Nach Artikel 4 Absatz 1 des
Vertrags ist die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der
Gemeinschaft dem Grundsatz einer offenen Marktwirt-
schaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet. Diese
Grundsätze sind für die Fortentwicklung des Binnen-
markts wesentlich.

(3) Die Vollendung des Binnenmarkts und der Wirtschafts-
und Währungsunion, die Erweiterung der Europäischen
Union und die Reduzierung der internationalen Handels-
und Investitionshemmnisse werden auch weiterhin
erhebliche Strukturveränderungen bei den Unternehmen,
insbesondere durch Zusammenschlüsse, bewirken.

(4) Diese Strukturveränderungen sind zu begrüßen, soweit
sie den Erfordernissen eines dynamischen Wettbewerbs
entsprechen und geeignet sind, zu einer Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, zu
einer Verbesserung der Wachstumsbedingungen sowie
zur Anhebung des Lebensstandards in der Gemeinschaft
zu führen.

(5) Allerdings ist zu gewährleisten, dass der Umstrukturie-
rungsprozess nicht eine dauerhafte Schädigung des Wett-
bewerbs verursacht. Das Gemeinschaftsrecht muss
deshalb Vorschriften für solche Zusammenschlüsse
enthalten, die geeignet sind, wirksamen Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil
desselben erheblich zu beeinträchtigen.

(6) Daher ist ein besonderes Rechtsinstrument erforderlich,
das eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusammen-
schlüsse im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die
Wettbewerbsstruktur in der Gemeinschaft ermöglicht
und das zugleich das einzige auf derartige Zusammen-
schlüsse anwendbare Instrument ist. Mit der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 konnte eine Gemeinschaftspolitik in
diesem Bereich entwickelt werden. Es ist jedoch
nunmehr an der Zeit, vor dem Hintergrund der gewon-
nenen Erfahrung die genannte Verordnung neu zu
fassen, um den Herausforderungen eines stärker inte-
grierten Markts und der künftigen Erweiterung der
Europäischen Union besser gerecht werden. Im Einklang
mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 des Vertrags geht die
vorliegende Verordnung nicht über das zur Erreichung
ihres Ziels, der Gewährleistung eines unverfälschten
Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt entsprechend dem
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem
Wettbewerb, erforderliche Maß hinaus.

(7) Die Artikel 81 und 82 des Vertrags sind zwar nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs auf bestimmte Zusam-
menschlüsse anwendbar, reichen jedoch nicht aus, um
alle Zusammenschlüsse zu erfassen, die sich als unver-
einbar mit dem vom Vertrag geforderten System des
unverfälschten Wettbewerbs erweisen könnten. Diese
Verordnung ist daher nicht nur auf Artikel 83, sondern
vor allem auf Artikel 308 des Vertrags zu stützen,
wonach sich die Gemeinschaft für die Verwirklichung
ihrer Ziele zusätzliche Befugnisse geben kann; dies gilt
auch für Zusammenschlüsse auf den Märkten für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des Anhangs I des
Vertrags.
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(8) Die Vorschriften dieser Verordnung sollten für bedeut-
same Strukturveränderungen gelten, deren Auswir-
kungen auf den Markt die Grenzen eines Mitgliedstaats
überschreiten. Solche Zusammenschlüsse sollten
grundsätzlich nach dem Prinzip der einzigen Anlaufstelle
und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip
ausschließlich auf Gemeinschaftsebene geprüft werden.
Unternehmenszusammenschlüsse, die nicht im Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung liegen, fallen grundsätz-
lich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

(9) Der Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte
anhand des geografischen Tätigkeitsbereichs der betei-
ligten Unternehmen bestimmt und durch Schwellenwerte
eingegrenzt werden, damit Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung erfasst werden können.
Die Kommission sollte dem Rat über die Anwendung
der Schwellenwerte und Kriterien Bericht erstatten, damit
dieser sie ebenso wie die Vorschriften für Verweisungen
vor einer Anmeldung gemäß Artikel 202 des Vertrags
regelmäßig anhand der gewonnenen Erfahrungen über-
prüfen kann. Hierzu ist es erforderlich, dass die Mitglied-
staaten der Kommission statistische Angaben übermit-
teln, auf deren Grundlage die Kommission ihre Berichte
erstellen und etwaige Änderungen vorschlagen kann. Die
Berichte und Vorschläge der Kommission sollten sich auf
die von den Mitgliedstaaten regelmäßig übermittelten
Angaben stützen.

(10) Ein Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung sollte dann als gegeben gelten, wenn der Gesamt-
umsatz der beteiligten Unternehmen die festgelegten
Schwellenwerte überschreitet und sie in erheblichem
Umfang in der Gemeinschaft tätig sind, unabhängig
davon, ob der Sitz der beteiligten Unternehmen sich in
der Gemeinschaft befindet oder diese dort ihr Haupt-
geschäft ausüben.

(11) Die Regeln für die Verweisung von Zusammenschlüssen
von der Kommission an die Mitgliedstaaten und von den
Mitgliedstaaten an die Kommission sollten angesichts des
Subsidiaritätsprinzips als wirksames Korrektiv wirken.
Diese Regeln wahren in angemessener Weise die Wettbe-
werbsinteressen der Mitgliedstaaten und tragen dem
Bedürfnis nach Rechtssicherheit sowie dem Grundsatz
einer einzigen Anlaufstelle Rechnung.

(12) Zusammenschlüsse können in den Zuständigkeitsbereich
mehrerer nationaler Fusionskontrollregelungen fallen,
wenn sie die in dieser Verordnung genannten Schwellen-
werte nicht erreichen. Die mehrfache Anmeldung
desselben Vorhabens erhöht die Rechtsunsicherheit, die
Arbeitsbelastung und die Kosten der beteiligten Unter-
nehmen und kann zu widersprüchlichen Beurteilungen
führen. Das System, nach dem die betreffenden Mitglied-
staaten Zusammenschlüsse an die Kommission verweisen
können, sollte daher weiterentwickelt werden.

(13) Die Kommission sollte in enger und stetiger Verbindung
mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
handeln und deren Bemerkungen und Mitteilungen
entgegennehmen.

(14) Die Kommission sollte gemeinsam mit den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten ein Netz von Behörden
bilden, die ihre jeweiligen Zuständigkeiten in enger
Zusammenarbeit durch effiziente Regelungen für Infor-
mationsaustausch und Konsultation wahrnehmen, um
sicherzustellen, dass jeder Fall unter Beachtung des
Subsidiaritätsprinzips von der für ihn am besten geeig-
neten Behörde behandelt wird und um Mehrfachanmel-
dungen weitestgehend auszuschließen. Verweisungen
von Zusammenschlüssen von der Kommission an die
Mitgliedstaaten und von den Mitgliedstaaten an die
Kommission sollten in einer effizienten Weise erfolgen,
die weitestgehend ausschließt, dass ein Zusammenschluss
sowohl vor als auch nach seiner Anmeldung von einer
Stelle an eine andere verwiesen wird.

(15) Die Kommission sollte einen angemeldeten Zusammen-
schluss mit gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen
Mitgliedstaat verweisen können, wenn er den Wettbe-
werb in einem Markt innerhalb dieses Mitgliedstaats, der
alle Merkmale eines gesonderten Marktes aufweist,
erheblich zu beeinträchtigen droht. Beeinträchtigt der
Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem solchen
Markt und stellt dieser keinen wesentlichen Teil des
gemeinsamen Marktes dar, sollte die Kommission
verpflichtet sein, den Fall ganz oder teilweise auf Antrag
an den betroffenen Mitgliedstaat zu verweisen. Ein
Mitgliedstaat sollte einen Zusammenschluss ohne
gemeinschaftsweite Bedeutung an die Kommission
verweisen können, wenn er den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb in
seinem Hoheitsgebiet erheblich zu beeinträchtigen droht.
Weitere Mitgliedstaaten, die für die Prüfung des Zusam-
menschlusses ebenfalls zuständig sind, sollten die
Möglichkeit haben, dem Antrag beizutreten. In diesem
Fall sollten nationale Fristen ausgesetzt werden, bis eine
Entscheidung über die Verweisung des Falles getroffen
wurde, um die Effizienz und Berechenbarkeit des
Systems sicherzustellen. Die Kommission sollte befugt
sein, einen Zusammenschluss für einen antragstellenden
Mitgliedstaat oder mehrere antragstellende Mitglied-
staaten zu prüfen und zu behandeln.

(16) Um das System der Fusionskontrolle innerhalb der
Gemeinschaft noch effizienter zu gestalten, sollten die
beteiligten Unternehmen die Möglichkeit erhalten, vor
Anmeldung eines Zusammenschlusses die Verweisung
an die Kommission oder an einen Mitgliedstaat zu bean-
tragen. Um die Effizienz des Systems sicherzustellen,
sollten die Kommission und die einzelstaatlichen Wettbe-
werbsbehörden in einem solchen Fall innerhalb einer
kurzen, genau festgelegten Frist entscheiden, ob der Fall
an die Kommission oder an den betreffenden Mitglied-
staat verwiesen werden sollte. Auf Antrag der beteiligten
Unternehmen sollte die Kommission einen Zusammen-
schluss mit gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen
Mitgliedstaat verweisen können, wenn der Zusammen-
schluss den Wettbewerb auf einem Markt innerhalb
dieses Mitgliedstaats, der alle Merkmale eines geson-
derten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen
könnte, ohne dass dazu von den beteiligten Unter-
nehmen der Nachweis verlangt werden sollte, dass die
Auswirkungen des Zusammenschlusses wettbe-
werbsschädlich sein würden. Die Kommission sollte
einen Zusammenschluss nicht an einen Mitgliedstaat
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verweisen dürfen, wenn dieser eine solche Verweisung
abgelehnt hat. Die beteiligten Unternehmen sollten
ferner vor der Anmeldung bei einer einzelstaatlichen
Behörde beantragen dürfen, dass ein Zusammenschluss
ohne gemeinschaftsweite Bedeutung, der nach dem
innerstaatlichen Wettbewerbsrecht mindestens dreier
Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, an die Kommis-
sion verwiesen wird. Solche Anträge auf eine Verweisung
vor der Anmeldung an die Kommission wären insbeson-
dere dann angebracht, wenn der betreffende Zusammen-
schluss den Wettbewerb über das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats hinaus beeinträchtigen würde. Wird ein
Zusammenschluss, der nach dem Wettbewerbsrecht
mindestens dreier Mitgliedstaaten geprüft werden
könnte, vor seiner Anmeldung bei einer einzelstaatlichen
Behörde an die Kommission verwiesen, so sollte die
ausschließliche Zuständigkeit für die Prüfung dieses
Zusammenschlusses auf die Kommission übergehen,
wenn keiner der für die Prüfung des betreffenden Falls
zuständigen Mitgliedstaaten sich dagegen ausspricht; für
diesen Zusammenschluss sollte dann die Vermutung der
gemeinschaftsweiten Bedeutung gelten. Ein Zusammen-
schluss sollte jedoch nicht vor seiner Anmeldung von
den Mitgliedstaaten an die Kommission verwiesen
werden, wenn mindestens einer der für die Prüfung des
Falles zuständigen Mitgliedstaaten eine solche Verwei-
sung abgelehnt hat.

(17) Der Kommission ist vorbehaltlich der Nachprüfung ihrer
Entscheidungen durch den Gerichtshof die ausschließ-
liche Zuständigkeit für die Anwendung dieser Verord-
nung zu übertragen.

(18) Die Mitgliedstaaten dürfen auf Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung ihr innerstaatliches Wett-
bewerbsrecht nur anwenden, soweit es in dieser Verord-
nung vorgesehen ist. Die entsprechenden Befugnisse der
einzelstaatlichen Behörden sind auf die Fälle zu
beschränken, in denen ohne ein Tätigwerden der
Kommission wirksamer Wettbewerb im Gebiet eines
Mitgliedstaats erheblich behindert werden könnte und
die Wettbewerbsinteressen dieses Mitgliedstaats sonst
durch diese Verordnung nicht hinreichend geschützt
würden. Die betroffenen Mitgliedstaaten müssen in
derartigen Fällen so schnell wie möglich handeln. Diese
Verordnung kann jedoch wegen der Unterschiede
zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften keine
einheitliche Frist für den Erlass endgültiger Entschei-
dungen nach innerstaatlichem Recht vorschreiben.

(19) Im Übrigen hindert die ausschließliche Anwendung
dieser Verordnung auf Zusammenschlüsse von gemein-
schaftsweiter Bedeutung die Mitgliedstaaten unbeschadet
des Artikels 296 des Vertrags nicht daran, geeignete
Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter Interessen
als derjenigen zu ergreifen, die in dieser Verordnung
berücksichtigt werden, sofern diese Maßnahmen mit den
allgemeinen Grundsätzen und den sonstigen Bestim-
mungen des Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.

(20) Der Begriff des Zusammenschlusses ist so zu definieren,
dass er Vorgänge erfasst, die zu einer dauerhaften Verän-
derung der Kontrolle an den beteiligten Unternehmen
und damit an der Marktstruktur führen. In den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung sollten daher auch alle
Gemeinschaftsunternehmen einbezogen werden, die auf
Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftli-
chen Einheit erfüllen. Ferner sollten Erwerbsvorgänge,

die eng miteinander verknüpft sind, weil sie durch eine
Bedingung miteinander verbunden sind oder in Form
einer Reihe von innerhalb eines gebührend kurzen Zeit-
raums getätigten Rechtsgeschäften mit Wertpapieren
stattfinden, als ein einziger Zusammenschluss behandelt
werden.

(21) Diese Verordnung ist auch dann anwendbar, wenn die
beteiligten Unternehmen sich Einschränkungen unter-
werfen, die mit der Durchführung des Zusammen-
schlusses unmittelbar verbunden und dafür notwendig
sind. Eine Entscheidung der Kommission, mit der ein
Zusammenschluss in Anwendung dieser Verordnung für
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt wird,
sollte automatisch auch alle derartigen Einschränkungen
abdecken, ohne dass die Kommission diese im Einzelfall
zu prüfen hätte. Auf Antrag der beteiligten Unternehmen
sollte die Kommission allerdings im Fall neuer oder
ungelöster Fragen, die zu ernsthafter Rechtsunsicherheit
führen können, gesondert prüfen, ob eine Einschränkung
mit der Durchführung des Zusammenschlusses unmit-
telbar verbunden und dafür notwendig ist. Ein Fall wirft
dann eine neue oder ungelöste Frage auf, die zu ernst-
hafter Rechtsunsicherheit führen kann, wenn sie nicht
durch die entsprechende Bekanntmachung der Kommis-
sion oder eine veröffentlichte Entscheidung der Kommis-
sion geregelt ist.

(22) Bei der Regelung der Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen ist unbeschadet des Artikels 86 Absatz
2 des Vertrags der Grundsatz der Nichtdiskriminierung
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu
beachten. Daher sind im öffentlichen Sektor bei der
Berechnung des Umsatzes eines am Zusammenschluss
beteiligten Unternehmens unabhängig von den Eigen-
tumsverhältnissen oder von den für sie geltenden Regeln
der verwaltungsmäßigen Zuordnung die Unternehmen
zu berücksichtigen, die eine mit einer autonomen
Entscheidungsbefugnis ausgestattete wirtschaftliche
Einheit bilden.

(23) Es ist festzustellen, ob die Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sind; dabei ist von dem Erfordernis
auszugehen, im Gemeinsamen Markt wirksamen Wettbe-
werb aufrechtzuerhalten und zu entwickeln. Die
Kommission muss sich bei ihrer Beurteilung an dem
allgemeinen Rahmen der Verwirklichung der grundle-
genden Ziele der Gemeinschaft gemäß Artikel 2 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
und Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union
orientieren.

(24) Zur Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs
im Gemeinsamen Markt im Rahmen der Fortführung
einer Politik, die auf dem Grundsatz einer offenen Markt-
wirtschaft mit freiem Wettbewerb beruht, muss diese
Verordnung eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusam-
menschlüsse entsprechend ihren Auswirkungen auf den
Wettbewerb in der Gemeinschaft ermöglichen. Entspre-
chend wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 der
Grundsatz aufgestellt, dass Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung, die eine beherrschende
Stellung begründen oder verstärken, durch welche ein
wirksamer Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in
einem wesentlichen Teil desselben in erheblichem
Ausmaß behindert wird, für mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar zu erklären sind.
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(25) In Anbetracht der Auswirkungen, die Zusammenschlüsse
in oligopolistischen Marktstrukturen haben können, ist
die Aufrechterhaltung wirksamen Wettbewerbs in
solchen Märkten umso mehr geboten. Viele oligopolisti-
sche Märkte lassen ein gesundes Maß an Wettbewerb
erkennen. Unter bestimmten Umständen können Zusam-
menschlüsse, in deren Folge der beträchtliche Wettbe-
werbsdruck beseitigt wird, den die fusionierenden Unter-
nehmen aufeinander ausgeübt haben, sowie der Wettbe-
werbsdruck auf die verbleibenden Wettbewerber gemin-
dert wird, zu einer erheblichen Behinderung wirksamen
Wettbewerbs führen, auch wenn eine Koordinierung
zwischen Oligopolmitgliedern unwahrscheinlich ist. Die
Gerichte der Gemeinschaft haben jedoch bisher die
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 nicht ausdrücklich
dahingehend ausgelegt, dass Zusammenschlüsse, die
solche nicht koordinierten Auswirkungen haben, für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind.
Daher sollte im Interesse der Rechtssicherheit klargestellt
werden, dass diese Verordnung eine wirksame Kontrolle
solcher Zusammenschlüsse dadurch vorsieht, dass
grundsätzlich jeder Zusammenschluss, der einen wirk-
samen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder einem
wesentlichen Teil desselben erheblich behindern würde,
für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu
erklären ist. Für die Anwendung der Bestimmungen des
Artikels 2 Absätze 2 und 3 wird beabsichtigt, den Begriff
„erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs“ dahin
gehend auszulegen, dass er sich über das Konzept der
Marktbeherrschung hinaus ausschließlich auf diejenigen
wettbewerbsschädigenden Auswirkungen eines Zusam-
menschlusses erstreckt, die sich aus nicht koordiniertem
Verhalten von Unternehmen ergeben, die auf dem jewei-
ligen Markt keine beherrschende Stellung haben würden.

(26) Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs
resultiert im Allgemeinen aus der Begründung oder
Stärkung einer beherrschenden Stellung. Im Hinblick
darauf, dass frühere Urteile der europäischen Gerichte
und die Entscheidungen der Kommission gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 weiterhin als Orientie-
rung dienen sollten und gleichzeitig die Übereinstim-
mung mit den Kriterien für einen Wettbewerbsschaden,
die die Kommission und die Gerichte der Gemeinschaft
bei der Prüfung der Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt angewendet
haben, gewahrt werden sollte, sollte diese Verordnung
dementsprechend den Grundsatz aufstellen, dass Zusam-
menschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung, die
wirksamen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in
einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindern
würden, insbesondere infolge der Begründung oder
Stärkung einer beherrschenden Stellung, für mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind.

(27) Außerdem sollten die Kriterien in Artikel 81 Absätze 1
und 3 des Vertrags auf Gemeinschaftsunternehmen, die
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirt-
schaftlichen Einheit erfüllen, insoweit angewandt
werden, als ihre Gründung eine spürbare Einschränkung
des Wettbewerbs zwischen unabhängig bleibenden
Unternehmen zur Folge hat.

(28) Um deutlich zu machen und zu erläutern, wie die
Kommission Zusammenschlüsse nach dieser Verordnung
beurteilt, sollte sie Leitlinien veröffentlichen, die einen
soliden wirtschaftlichen Rahmen für die Beurteilung der
Vereinbarkeit von Zusammenschlüssen mit dem
Gemeinsamen Markt bieten sollten.

(29) Um die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf
den Wettbewerb im Gemeinsamen Markt bestimmen zu
können, sollte begründeten und wahrscheinlichen Effi-
zienzvorteilen Rechnung getragen werden, die von den
beteiligten Unternehmen dargelegt werden. Es ist
möglich, dass die durch einen Zusammenschluss
bewirkten Effizienzvorteile die Auswirkungen des
Zusammenschlusses auf den Wettbewerb, insbesondere
den möglichen Schaden für die Verbraucher, ausglei-
chen, so dass durch den Zusammenschluss wirksamer
Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in einem
wesentlichen Teil desselben, insbesondere durch Begrün-
dung oder Stärkung einer beherrschenden Stellung, nicht
erheblich behindert würde. Die Kommission sollte Leitli-
nien veröffentlichen, in denen sie die Bedingungen
darlegt, unter denen sie Effizienzvorteile bei der Prüfung
eines Zusammenschlusses berücksichtigen kann.

(30) Ändern die beteiligten Unternehmen einen angemeldeten
Zusammenschluss, indem sie insbesondere anbieten,
Verpflichtungen einzugehen, die den Zusammenschluss
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar machen, sollte
die Kommission den Zusammenschluss in seiner
geänderten Form für mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar erklären können. Diese Verpflichtungen
müssen in angemessenem Verhältnis zu dem Wettbe-
werbsproblem stehen und dieses vollständig beseitigen.
Es ist ebenfalls zweckmäßig, Verpflichtungen vor der
Einleitung des Verfahrens zu akzeptieren, wenn das
Wettbewerbsproblem klar umrissen ist und leicht gelöst
werden kann. Es sollte ausdrücklich vorgesehen werden,
dass die Kommission ihre Entscheidung an Bedingungen
und Auflagen knüpfen kann, um sicherzustellen, dass die
beteiligten Unternehmen ihren Verpflichtungen so
effektiv und rechtzeitig nachkommen, dass der Zusam-
menschluss mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
wird. Während des gesamten Verfahrens sollte für Trans-
parenz und eine wirksame Konsultation der Mitglied-
staaten und betroffener Dritter gesorgt werden.

(31) Die Kommission sollte über geeignete Instrumente
verfügen, damit sie die Durchsetzung der Verpflich-
tungen sicherstellen und auf Situationen reagieren kann,
in denen die Verpflichtungen nicht eingehalten werden.
Wird eine Bedingung nicht erfüllt, unter der die
Entscheidung über die Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist, so
tritt der Zustand der Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt nicht ein, so
dass der Zusammenschluss damit in der vollzogenen
Form von der Kommission nicht genehmigt ist. Wird der
Zusammenschluss vollzogen, sollte er folglich ebenso
behandelt werden wie ein nicht angemeldeter und ohne
Genehmigung vollzogener Zusammenschluss. Außerdem
sollte die Kommission die Auflösung eines Zusammen-
schlusses direkt anordnen dürfen, um den vor dem
Vollzug des Zusammenschlusses bestehenden Zustand
wieder herzustellen, wenn sie bereits zu dem Ergebnis
gekommen ist, dass der Zusammenschluss ohne die
Bedingung mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
wäre. Wird eine Auflage nicht erfüllt, mit der die
Entscheidung über die Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist,
sollte die Kommission ihre Entscheidung widerrufen
können. Ferner sollte die Kommission angemessene
finanzielle Sanktionen verhängen können, wenn Bedin-
gungen oder Auflagen nicht eingehalten werden.
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(32) Bei Zusammenschlüssen, die wegen des begrenzten
Marktanteils der beteiligten Unternehmen nicht geeignet
sind, wirksamen Wettbewerb zu behindern, kann davon
ausgegangen werden, dass sie mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sind. Unbeschadet der Artikel 81 und
82 des Vertrags besteht ein solches Indiz insbesondere
dann, wenn der Marktanteil der beteiligten Unternehmen
im Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil
desselben 25 % nicht überschreitet.

(33) Der Kommission ist die Aufgabe zu übertragen, alle
Entscheidungen über die Vereinbarkeit oder Unverein-
barkeit der Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter
Bedeutung mit dem Gemeinsamen Markt sowie Entschei-
dungen, die der Wiederherstellung des Zustands vor dem
Vollzug eines für mit dem Gemeinsamen Markt unver-
einbar erklärten Zusammenschlusses dienen, zu treffen.

(34) Um eine wirksame Überwachung zu gewährleisten, sind
die Unternehmen zu verpflichten, Zusammenschlüsse
von gemeinschaftsweiter Bedeutung nach Vertragsab-
schluss, Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder
des Erwerbs einer die Kontrolle begründenden Beteili-
gung und vor ihrem Vollzug anzumelden. Eine Anmel-
dung sollte auch dann möglich sein, wenn die beteiligten
Unternehmen der Kommission gegenüber ihre Absicht
glaubhaft machen, einen Vertrag über einen beabsich-
tigten Zusammenschluss zu schließen und ihr beispiels-
weise anhand einer von allen beteiligten Unternehmen
unterzeichneten Grundsatzvereinbarung, Übereinkunft
oder Absichtserklärung darlegen, dass der Plan für den
beabsichtigten Zusammenschluss ausreichend konkret
ist, oder im Fall eines Übernahmeangebots öffentlich ihre
Absicht zur Abgabe eines solchen Angebots bekundet
haben, sofern der beabsichtigte Vertrag oder das beab-
sichtigte Angebot zu einem Zusammenschluss von
gemeinschaftsweiter Bedeutung führen würde. Der
Vollzug eines Zusammenschlusses sollte bis zum Erlass
der abschließenden Entscheidung der Kommission ausge-
setzt werden. Auf Antrag der beteiligten Unternehmen
sollte es jedoch gegebenenfalls möglich sein, hiervon
abzuweichen. Bei der Entscheidung hierüber sollte die
Kommission alle relevanten Faktoren, wie die Art und
die Schwere des Schadens für die beteiligten Unter-
nehmen oder Dritte sowie die Bedrohung des Wettbe-
werbs durch den Zusammenschluss, berücksichtigen. Im
Interesse der Rechtssicherheit ist die Wirksamkeit von
Rechtsgeschäften zu schützen, soweit dies erforderlich
ist.

(35) Es ist eine Frist festzulegen, innerhalb derer die Kommis-
sion wegen eines angemeldeten Zusammenschlusses das
Verfahren einzuleiten hat; ferner sind Fristen vorzusehen,
innerhalb derer die Kommission abschließend zu
entscheiden hat, ob ein Zusammenschluss mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar oder unvereinbar ist.
Wenn die beteiligten Unternehmen anbieten, Verpflich-
tungen einzugehen, um den Zusammenschluss mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar zu machen, sollten diese
Fristen verlängert werden, damit ausreichend Zeit für die
Prüfung dieser Angebote, den Markttest und für die
Konsultation der Mitgliedstaaten und interessierter
Dritter bleibt. Darüber hinaus sollte in begrenztem
Umfang eine Verlängerung der Frist, innerhalb derer die
Kommission abschließend entscheiden muss, möglich
sein, damit ausreichend Zeit für die Untersuchung des
Falls und für die Überprüfung der gegenüber der
Kommission vorgetragenen Tatsachen und Argumente
zur Verfügung steht.

(36) Die Gemeinschaft achtet die Grundrechte und
Grundsätze, die insbesondere mit der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (1) anerkannt wurden.
Diese Verordnung sollte daher im Einklang mit diesen
Rechten und Grundsätzen ausgelegt und angewandt
werden.

(37) Die beteiligten Unternehmen müssen das Recht erhalten,
von der Kommission gehört zu werden, sobald das
Verfahren eingeleitet worden ist. Auch den Mitgliedern
der geschäftsführenden und aufsichtsführenden Organe
sowie den anerkannten Vertretern der Arbeitnehmer der
beteiligten Unternehmen und betroffenen Dritten ist
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(38) Um Zusammenschlüsse ordnungsgemäß beurteilen zu
können, sollte die Kommission alle erforderlichen
Auskünfte einholen und alle erforderlichen Nachprü-
fungen in der Gemeinschaft vornehmen können. Zu
diesem Zweck und im Interesse eines wirksamen Wett-
bewerbsschutzes müssen die Untersuchungsbefugnisse
der Kommission ausgeweitet werden. Die Kommission
sollte insbesondere alle Personen, die eventuell über
sachdienliche Informationen verfügen, befragen und
deren Aussagen zu Protokoll nehmen können.

(39) Wenn beauftragte Bedienstete der Kommission Nachprü-
fungen vornehmen, sollten sie alle Auskünfte im Zusam-
menhang mit Gegenstand und Zweck der Nachprüfung
einholen dürfen. Sie sollten ferner bei Nachprüfungen
Versiegelungen vornehmen dürfen, insbesondere wenn
triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass ein
Zusammenschluss ohne vorherige Anmeldung vollzogen
wurde, dass der Kommission unrichtige, unvollständige
oder irreführende Angaben gemacht wurden oder dass
die betreffenden Unternehmen oder Personen Bedin-
gungen oder Auflagen einer Entscheidung der Kommis-
sion nicht eingehalten haben. Eine Versiegelung sollte in
jedem Fall nur unter außergewöhnlichen Umständen
und nur während der für die Nachprüfung unbedingt
erforderlichen Dauer, d. h. normalerweise nicht länger
als 48 Stunden, vorgenommen werden.

(40) Unbeschadet der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es
auch zweckmäßig, den Umfang der Kontrolle zu
bestimmen, die ein einzelstaatliches Gericht ausüben
kann, wenn es nach Maßgabe des einzelstaatlichen
Rechts vorsorglich die Unterstützung durch die Vollzugs-
organe für den Fall genehmigt, dass ein Unternehmen
sich weigern sollte, eine durch Entscheidung der
Kommission angeordnete Nachprüfung oder Versiege-
lung zu dulden. Nach ständiger Rechtsprechung kann
das einzelstaatliche Gericht die Kommission insbeson-
dere um weitere Auskünfte bitten, die für die Ausübung
seiner Kontrolle erforderlich sind und in Ermangelung
dieser Auskünfte die Genehmigung verweigern. Des
Weiteren sind die einzelstaatlichen Gerichte nach
ständiger Rechtsprechung für die Kontrolle der Anwen-
dung der einzelstaatlichen Vorschriften für die
Vollstreckung von Zwangsmaßnahmen zuständig. Die
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten bei der
Ausübung der Untersuchungsbefugnisse der Kommission
aktiv mitwirken.
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(41) Wenn Unternehmen oder natürliche Personen Entschei-
dungen der Kommission nachkommen, können sie nicht
gezwungen werden, Zuwiderhandlungen einzugestehen;
sie sind jedoch in jedem Fall verpflichtet, Sachfragen zu
beantworten und Unterlagen beizubringen, auch wenn
diese Informationen gegen sie oder gegen andere als
Beweis für eine begangene Zuwiderhandlung verwendet
werden können.

(42) Im Interesse der Transparenz sollten alle Entscheidungen
der Kommission, die nicht rein verfahrensrechtlicher Art
sind, auf breiter Ebene bekannt gemacht werden. Ebenso
unerlässlich wie die Wahrung der Verteidigungsrechte
der beteiligten Unternehmen, insbesondere des Rechts
auf Akteneinsicht, ist der Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen. Die Vertraulichkeit der innerhalb des Netzes
sowie mit den zuständigen Behörden von Drittländern
ausgetauschten Informationen sollte gleichfalls gewahrt
werden.

(43) Die Einhaltung dieser Verordnung sollte, soweit erforder-
lich, durch Geldbußen und Zwangsgelder sichergestellt
werden. Dabei sollte dem Gerichtshof nach Artikel 229
des Vertrags die Befugnis zu unbeschränkter Ermes-
sensnachprüfung übertragen werden.

(44) Die Bedingungen, unter denen Zusammenschlüsse in
Drittländern durchgeführt werden, an denen Unter-
nehmen beteiligt sind, die ihren Sitz oder ihr Haupt-
geschäft in der Gemeinschaft haben, sollten aufmerksam
verfolgt werden; es sollte die Möglichkeit vorgesehen
werden, dass die Kommission vom Rat ein Verhand-
lungsmandat mit dem Ziel erhalten kann, eine nicht-
diskriminierende Behandlung für solche Unternehmen
zu erreichen.

(45) Diese Verordnung berührt in keiner Weise die in den
beteiligten Unternehmen anerkannten kollektiven Rechte
der Arbeitnehmer, insbesondere im Hinblick auf die
nach Gemeinschaftsrecht oder nach innerstaatlichem
Recht bestehende Pflicht, die anerkannten Arbeitnehmer-
vertreter zu unterrichten oder anzuhören.

(46) Die Kommission sollte ausführliche Vorschriften für die
Durchführung dieser Verordnung entsprechend den Mo-
dalitäten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse festlegen können. Beim
Erlass solcher Durchführungsbestimmungen sollte sie
durch einen Beratenden Ausschuss unterstützt werden,
der gemäß Artikel 23 aus Vertretern der Mitgliedstaaten
besteht —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 5 und des Artikels 22
gilt diese Verordnung für alle Zusammenschlüsse von gemein-
schaftsweiter Bedeutung im Sinne dieses Artikels.

(2) Ein Zusammenschluss hat gemeinschaftsweite Bedeu-
tung, wenn folgende Umsätze erzielt werden:

a) ein weltweiter Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen
zusammen von mehr als 5 Mrd. EUR und

b) ein gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen von jeweils mehr als 250 Mio.
EUR;

dies gilt nicht, wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in
ein und demselben Mitgliedstaat erzielen.

(3) Ein Zusammenschluss, der die in Absatz 2 vorgesehenen
Schwellen nicht erreicht, hat gemeinschaftsweite Bedeutung,
wenn

a) der weltweite Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen
zusammen mehr als 2,5 Mrd. EUR beträgt,

b) der Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen in
mindestens drei Mitgliedstaaten jeweils 100 Mio. EUR über-
steigt,

c) in jedem von mindestens drei von Buchstabe b) erfassten
Mitgliedstaaten der Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen jeweils mehr als 25 Mio. EUR
beträgt und

d) der gemeinschaftsweite Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen jeweils 100 Mio. EUR übersteigt;

dies gilt nicht, wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in
ein und demselben Mitgliedstaat erzielen.

(4) Vor dem 1. Juli 2009 erstattet die Kommission dem Rat
auf der Grundlage statistischer Angaben, die die Mitgliedstaaten
regelmäßig übermitteln können, über die Anwendung der in
den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Schwellen und Kriterien
Bericht, wobei sie Vorschläge gemäß Absatz 5 unterbreiten
kann.

(5) Der Rat kann im Anschluss an den in Absatz 4
genannten Bericht auf Vorschlag der Kommission mit qualifi-
zierter Mehrheit die in Absatz 3 aufgeführten Schwellen und
Kriterien ändern.

Artikel 2

Beurteilung von Zusammenschlüssen

(1) Zusammenschlüsse im Sinne dieser Verordnung sind
nach Maßgabe der Ziele dieser Verordnung und der folgenden
Bestimmungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen
Markt zu prüfen.

Bei dieser Prüfung berücksichtigt die Kommission:

a) die Notwendigkeit, im Gemeinsamen Markt wirksamen
Wettbewerb aufrechtzuerhalten und zu entwickeln, insbe-
sondere im Hinblick auf die Struktur aller betroffenen
Märkte und den tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb
durch innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft ansässige
Unternehmen;
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b) die Marktstellung sowie die wirtschaftliche Macht und die
Finanzkraft der beteiligten Unternehmen, die Wahlmöglich-
keiten der Lieferanten und Abnehmer, ihren Zugang zu den
Beschaffungs- und Absatzmärkten, rechtliche oder tatsäch-
liche Marktzutrittsschranken, die Entwicklung des Angebots
und der Nachfrage bei den jeweiligen Erzeugnissen und
Dienstleistungen, die Interessen der Zwischen- und Endver-
braucher sowie die Entwicklung des technischen und wirt-
schaftlichen Fortschritts, sofern diese dem Verbraucher dient
und den Wettbewerb nicht behindert.

(2) Zusammenschlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben
nicht erheblich behindert würde, insbesondere durch Begrün-
dung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären.

(3) Zusammenschlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben
erheblich behindert würde, insbesondere durch Begründung
oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären.

(4) Soweit die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens,
das einen Zusammenschluss gemäß Artikel 3 darstellt, die
Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezweckt oder bewirkt, wird eine solche
Koordinierung nach den Kriterien des Artikels 81 Absätze 1
und 3 des Vertrags beurteilt, um festzustellen, ob das Vorhaben
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.

(5) Bei dieser Beurteilung berücksichtigt die Kommission
insbesondere, ob

— es auf dem Markt des Gemeinschaftsunternehmens oder auf
einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf
einem benachbarten oder eng mit ihm verknüpften Markt
eine nennenswerte und gleichzeitige Präsenz von zwei oder
mehr Gründerunternehmen gibt;

— die unmittelbar aus der Gründung des Gemeinschaftsunter-
nehmens erwachsende Koordinierung den beteiligten Unter-
nehmen die Möglichkeit eröffnet, für einen wesentlichen
Teil der betreffenden Waren und Dienstleistungen den
Wettbewerb auszuschalten.

Artikel 3

Definition des Zusammenschlusses

(1) Ein Zusammenschluss wird dadurch bewirkt, dass eine
dauerhafte Veränderung der Kontrolle in der Weise stattfindet,
dass

a) zwei oder mehr bisher voneinander unabhängige Unter-
nehmen oder Unternehmensteile fusionieren oder dass

b) eine oder mehrere Personen, die bereits mindestens ein
Unternehmen kontrollieren, oder ein oder mehrere Unter-
nehmen durch den Erwerb von Anteilsrechten oder
Vermögenswerten, durch Vertrag oder in sonstiger Weise
die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über die Gesamt-
heit oder über Teile eines oder mehrerer anderer Unter-
nehmen erwerben.

(2) Die Kontrolle wird durch Rechte, Verträge oder andere
Mittel begründet, die einzeln oder zusammen unter Berücksich-
tigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die
Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die
Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch:

a) Eigentums — oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder
an Teilen des Vermögens des Unternehmens;

b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf
die Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der
Organe des Unternehmens gewähren.

(3) Die Kontrolle wird für die Personen oder Unternehmen
begründet,

a) die aus diesen Rechten oder Verträgen selbst berechtigt sind,
oder

b) die, obwohl sie aus diesen Rechten oder Verträgen nicht
selbst berechtigt sind, die Befugnis haben, die sich daraus
ergebenden Rechte auszuüben.

(4) Die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftlichen
Einheit erfüllt, stellt einen Zusammenschluss im Sinne von
Absatz 1 Buchstabe b) dar.

(5) Ein Zusammenschluss wird nicht bewirkt,

a) wenn Kreditinstitute, sonstige Finanzinstitute oder Versiche-
rungsgesellschaften, deren normale Tätigkeit Geschäfte und
den Handel mit Wertpapieren für eigene oder fremde Rech-
nung einschließt, vorübergehend Anteile an einem Unter-
nehmen zum Zweck der Veräußerung erwerben, sofern sie
die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte nicht
ausüben, um das Wettbewerbsverhalten des Unternehmens
zu bestimmen, oder sofern sie die Stimmrechte nur ausüben,
um die Veräußerung der Gesamtheit oder von Teilen des
Unternehmens oder seiner Vermögenswerte oder die Ver-
äußerung der Anteile vorzubereiten, und sofern die Ver-
äußerung innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs erfolgt; diese Frist kann von der Kommission auf
Antrag verlängert werden, wenn die genannten Institute
oder Gesellschaften nachweisen, dass die Veräußerung inner-
halb der vorgeschriebenen Frist unzumutbar war;

b) wenn der Träger eines öffentlichen Mandats aufgrund der
Gesetzgebung eines Mitgliedstaats über die Auflösung von
Unternehmen, die Insolvenz, die Zahlungseinstellung, den
Vergleich oder ähnliche Verfahren die Kontrolle erwirbt;
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c) wenn die in Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Hand-
lungen von Beteiligungsgesellschaften im Sinne von Artikel
5 Absatz 3 der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates
vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3
Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluss von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (1) vorgenommen
werden, jedoch mit der Einschränkung, dass die mit den
erworbenen Anteilen verbundenen Stimmrechte, insbeson-
dere wenn sie zur Ernennung der Mitglieder der
geschäftsführenden oder aufsichtsführenden Organe der
Unternehmen ausgeübt werden, an denen die Beteiligungs-
gesellschaften Anteile halten, nur zur Erhaltung des vollen
Wertes der Investitionen und nicht dazu benutzt werden,
unmittelbar oder mittelbar das Wettbewerbsverhalten dieser
Unternehmen zu bestimmen.

Artikel 4

Vorherige Anmeldung von Zusammenschlüssen und
Verweisung vor der Anmeldung auf Antrag der Anmelder

(1) Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung
im Sinne dieser Verordnung sind nach Vertragsabschluss,
Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder Erwerb einer
die Kontrolle begründenden Beteiligung und vor ihrem Vollzug
bei der Kommission anzumelden.

Eine Anmeldung ist auch dann möglich, wenn die beteiligten
Unternehmen der Kommission gegenüber glaubhaft machen,
dass sie gewillt sind, einen Vertrag zu schließen, oder im Fall
eines Übernahmeangebots öffentlich ihre Absicht zur Abgabe
eines solchen Angebots bekundet haben, sofern der beabsich-
tigte Vertrag oder das beabsichtigte Angebot zu einem Zusam-
menschluss von gemeinschaftsweiter Bedeutung führen würde.

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „ange-
meldeter Zusammenschluss“ auch beabsichtigte Zusammen-
schlüsse, die nach Unterabsatz 2 angemeldet werden. Für die
Zwecke der Absätze 4 und 5 bezeichnet der Ausdruck „Zusam-
menschluss“ auch beabsichtigte Zusammenschlüsse im Sinne
von Unterabsatz 2.

(2) Zusammenschlüsse in Form einer Fusion im Sinne des
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a) oder in Form der Begründung
einer gemeinsamen Kontrolle im Sinne des Artikels 3 Absatz 1
Buchstabe b) sind von den an der Fusion oder der Begründung
der gemeinsamen Kontrolle Beteiligten gemeinsam anzumelden.
In allen anderen Fällen ist die Anmeldung von der Person oder
dem Unternehmen vorzunehmen, die oder das die Kontrolle
über die Gesamtheit oder über Teile eines oder mehrerer Unter-
nehmen erwirbt.

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss
unter diese Verordnung fällt, so veröffentlicht sie die Tatsache
der Anmeldung unter Angabe der Namen der beteiligten Unter-
nehmen, ihres Herkunftslands, der Art des Zusammenschlusses
sowie der betroffenen Wirtschaftszweige. Die Kommission trägt
den berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung
ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung.

(4) Vor der Anmeldung eines Zusammenschlusses gemäß
Absatz 1 können die Personen oder Unternehmen im Sinne des
Absatzes 2 der Kommission in einem begründeten Antrag

mitteilen, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in einem
Markt innerhalb eines Mitgliedstaats, der alle Merkmale eines
gesonderten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen könnte
und deshalb ganz oder teilweise von diesem Mitgliedstaat
geprüft werden sollte.

Die Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich an alle
Mitgliedstaaten weiter. Der in dem begründeten Antrag
genannte Mitgliedstaat teilt innerhalb von 15 Arbeitstagen nach
Erhalt dieses Antrags mit, ob er der Verweisung des Falles
zustimmt oder nicht. Trifft der betreffende Mitgliedstaat eine
Entscheidung nicht innerhalb dieser Frist, so gilt dies als
Zustimmung.

Soweit dieser Mitgliedstaat der Verweisung nicht widerspricht,
kann die Kommission, wenn sie der Auffassung ist, dass ein
gesonderter Markt besteht und der Wettbewerb in diesem
Markt durch den Zusammenschluss erheblich beeinträchtigt
werden könnte, den gesamten Fall oder einen Teil des Falles an
die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
verweisen, damit das Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats
angewandt wird.

Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverweisung
des Falls gemäß Unterabsatz 3 ergeht innerhalb von 25 Arbeits-
tagen nach Eingang des begründeten Antrags bei der Kommis-
sion. Die Kommission teilt ihre Entscheidung den übrigen
Mitgliedstaaten und den beteiligten Personen oder Unter-
nehmen mit. Trifft die Kommission innerhalb dieser Frist keine
Entscheidung, so gilt der Fall entsprechend dem von den betei-
ligten Personen oder Unternehmen gestellten Antrag als
verwiesen.

Beschließt die Kommission die Verweisung des gesamten Falles
oder gilt der Fall gemäß den Unterabsätzen 3 und 4 als
verwiesen, erfolgt keine Anmeldung gemäß Absatz 1, und das
Wettbewerbsrecht des betreffenden Mitgliedstaats findet
Anwendung. Artikel 9 Absätze 6 bis 9 finden entsprechend
Anwendung.

(5) Im Fall eines Zusammenschlusses im Sinne des Artikels
3, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Artikel 1 hat und nach dem Wettbewerbsrecht mindestens
dreier Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, können die in
Absatz 2 genannten Personen oder Unternehmen vor einer
Anmeldung bei den zuständigen Behörden der Kommission in
einem begründeten Antrag mitteilen, dass der Zusammen-
schluss von der Kommission geprüft werden sollte.

Die Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich an alle
Mitgliedstaaten weiter.

Jeder Mitgliedstaat, der nach seinem Wettbewerbsrecht für die
Prüfung des Zusammenschlusses zuständig ist, kann innerhalb
von 15 Arbeitstagen nach Erhalt dieses Antrags die beantragte
Verweisung ablehnen.

Lehnt mindestens ein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 inner-
halb der Frist von 15 Arbeitstagen die beantragte Verweisung
ab, so wird der Fall nicht verwiesen. Die Kommission unter-
richtet unverzüglich alle Mitgliedstaaten und die beteiligten
Personen oder Unternehmen von einer solchen Ablehnung.
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Hat kein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 innerhalb von 15
Arbeitstagen die beantragte Verweisung abgelehnt, so wird die
gemeinschaftsweite Bedeutung des Zusammenschlusses
vermutet und er ist bei der Kommission gemäß den Absätzen 1
und 2 anzumelden. In diesem Fall wendet kein Mitgliedstaat
sein innerstaatliches Wettbewerbsrecht auf den Zusammen-
schluss an.

(6) Die Kommission erstattet dem Rat spätestens bis 1. Juli
2009 Bericht über das Funktionieren der Absätze 4 und 5. Der
Rat kann im Anschluss an diesen Bericht auf Vorschlag der
Kommission die Absätze 4 und 5 mit qualifizierter Mehrheit
ändern.

Artikel 5

Berechnung des Umsatzes

(1) Für die Berechnung des Gesamtumsatzes im Sinne dieser
Verordnung sind die Umsätze zusammenzuzählen, welche die
beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr mit Waren
und Dienstleistungen erzielt haben und die dem normalen
geschäftlichen Tätigkeitsbereich der Unternehmen zuzuordnen
sind, unter Abzug von Erlösschmälerungen, der Mehrwertsteuer
und anderer unmittelbar auf den Umsatz bezogener Steuern.
Bei der Berechnung des Gesamtumsatzes eines beteiligten
Unternehmens werden Umsätze zwischen den in Absatz 4
genannten Unternehmen nicht berücksichtigt.

Der in der Gemeinschaft oder in einem Mitgliedstaat erzielte
Umsatz umfasst den Umsatz, der mit Waren und Dienstleis-
tungen für Unternehmen oder Verbraucher in der Gemeinschaft
oder in diesem Mitgliedstaat erzielt wird.

(2) Wird der Zusammenschluss durch den Erwerb von
Teilen eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt, so ist
unabhängig davon, ob diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit
besitzen, abweichend von Absatz 1 aufseiten des Veräußerers
nur der Umsatz zu berücksichtigen, der auf die veräußerten
Teile entfällt.

Zwei oder mehr Erwerbsvorgänge im Sinne von Unterabsatz 1,
die innerhalb von zwei Jahren zwischen denselben Personen
oder Unternehmen getätigt werden, werden hingegen als ein
einziger Zusammenschluss behandelt, der zum Zeitpunkt des
letzten Erwerbsvorgangs stattfindet.

(3) An die Stelle des Umsatzes tritt

a) bei Kredit- und sonstigen Finanzinstituten die Summe der
folgenden in der Richtlinie 86/635/EWG des Rates (1) defi-
nierten Ertragsposten gegebenenfalls nach Abzug der Mehr-
wertsteuer und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener
Steuern:

i) Zinserträge und ähnliche Erträge,

ii) Erträge aus Wertpapieren:

— Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht
festverzinslichen Wertpapieren,

— Erträge aus Beteiligungen,

— Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen,

iii) Provisionserträge,

iv) Nettoerträge aus Finanzgeschäften,

v) sonstige betriebliche Erträge.

Der Umsatz eines Kredit- oder Finanzinstituts in der
Gemeinschaft oder in einem Mitgliedstaat besteht aus den
vorerwähnten Ertragsposten, die die in der Gemeinschaft
oder dem betreffenden Mitgliedstaat errichtete Zweig- oder
Geschäftsstelle des Instituts verbucht;

b) bei Versicherungsunternehmen die Summe der Bruttoprä-
mien; diese Summe umfasst alle vereinnahmten sowie alle
noch zu vereinnahmenden Prämien aufgrund von Versiche-
rungsverträgen, die von diesen Unternehmen oder für ihre
Rechnung abgeschlossen worden sind, einschließlich
etwaiger Rückversicherungsprämien und abzüglich der
aufgrund des Betrags der Prämie oder des gesamten
Prämienvolumens berechneten Steuern und sonstigen
Abgaben. Bei der Anwendung von Artikel 1 Absatz 2 Buch-
stabe b) und Absatz 3 Buchstaben b), c) und d) sowie den
letzten Satzteilen der genannten beiden Absätze ist auf die
Bruttoprämien abzustellen, die von in der Gemeinschaft
bzw. in einem Mitgliedstaat ansässigen Personen gezahlt
werden.

(4) Der Umsatz eines beteiligten Unternehmens im Sinne
dieser Verordnung setzt sich unbeschadet des Absatzes 2
zusammen aus den Umsätzen

a) des beteiligten Unternehmens;

b) der Unternehmen, in denen das beteiligte Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar entweder

i) mehr als die Hälfte des Kapitals oder des Betriebsver-
mögens besitzt oder

ii) über mehr als die Hälfte der Stimmrechte verfügt oder

iii) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats, des
Verwaltungsrats oder der zur gesetzlichen Vertretung
berufenen Organe bestellen kann oder

iv) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu
führen;

c) der Unternehmen, die in dem beteiligten Unternehmen die
unter Buchstabe b) bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben;

d) der Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe c)
genanntes Unternehmen die unter Buchstabe b) bezeich-
neten Rechte oder Einflussmöglichkeiten hat;

e) der Unternehmen, in denen mehrere der unter den Buch-
staben a) bis d) genannten Unternehmen jeweils gemeinsam
die in Buchstabe b) bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben.
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(5) Haben an dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen
gemeinsam die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten Rechte
oder Einflussmöglichkeiten, so gilt für die Berechnung des
Umsatzes der beteiligten Unternehmen im Sinne dieser Verord-
nung folgende Regelung:

a) Nicht zu berücksichtigen sind die Umsätze mit Waren und
Dienstleistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen
und jedem der beteiligten Unternehmen oder mit einem
Unternehmen, das mit diesen im Sinne von Absatz 4 Buch-
staben b) bis e) verbunden ist.

b) Zu berücksichtigen sind die Umsätze mit Waren und Dienst-
leistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen und
jedem dritten Unternehmen. Diese Umsätze sind den betei-
ligten Unternehmen zu gleichen Teilen zuzurechnen.

Artikel 6

Prüfung der Anmeldung und Einleitung des Verfahrens

(1) Die Kommission beginnt unmittelbar nach dem Eingang
der Anmeldung mit deren Prüfung.

a) Gelangt sie zu dem Schluss, dass der angemeldete Zusam-
menschluss nicht unter diese Verordnung fällt, so stellt sie
dies durch Entscheidung fest.

b) Stellt sie fest, dass der angemeldete Zusammenschluss zwar
unter diese Verordnung fällt, jedoch keinen Anlass zu ernst-
haften Bedenken hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt gibt, so trifft sie die Entscheidung,
keine Einwände zu erheben und erklärt den Zusammen-
schluss für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchfüh-
rung unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

c) Stellt die Kommission unbeschadet des Absatzes 2 fest, dass
der angemeldete Zusammenschluss unter diese Verordnung
fällt und Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt gibt, so trifft sie
die Entscheidung, das Verfahren einzuleiten. Diese Verfahren
werden unbeschadet des Artikels 9 durch eine Entscheidung
nach Artikel 8 Absätze 1 bis 4 abgeschlossen, es sei denn,
die beteiligten Unternehmen haben der Kommission gegen-
über glaubhaft gemacht, dass sie den Zusammenschluss
aufgegeben haben.

(2) Stellt die Kommission fest, dass der angemeldete Zusam-
menschluss nach Änderungen durch die beteiligten Unter-
nehmen keinen Anlass mehr zu ernsthaften Bedenken im Sinne
des Absatzes 1 Buchstabe c) gibt, so erklärt sie gemäß Absatz 1
Buchstabe b) den Zusammenschluss für vereinbar mit dem
Gemeinsamen Markt.

Die Kommission kann ihre Entscheidung gemäß Absatz 1
Buchstabe b) mit Bedingungen und Auflagen verbinden, um
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen den Verpflich-
tungen nachkommen, die sie gegenüber der Kommission
hinsichtlich einer mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinba-
renden Gestaltung des Zusammenschlusses eingegangen sind.

(3) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß
Absatz 1 Buchstabe a) oder b) widerrufen, wenn

a) die Entscheidung auf unrichtigen Angaben, die von einem
beteiligten Unternehmen zu vertreten sind, beruht oder
arglistig herbeigeführt worden ist

oder

b) die beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.

(4) In den in Absatz 3 genannten Fällen kann die Kommis-
sion eine Entscheidung gemäß Absatz 1 treffen, ohne an die in
Artikel 10 Absatz 1 genannten Fristen gebunden zu sein.

(5) Die Kommission teilt ihre Entscheidung den beteiligten
Unternehmen und den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten unverzüglich mit.

Artikel 7

Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen

(1) Ein Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung im Sinne des Artikels 1 oder ein Zusammenschluss, der
von der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 5 geprüft werden
soll, darf weder vor der Anmeldung noch so lange vollzogen
werden, bis er aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) oder Artikel 8 Absätze 1 oder 2 oder
einer Vermutung gemäß Artikel 10 Absatz 6 für vereinbar mit
dem Gemeinsamen Markt erklärt worden ist.

(2) Absatz 1 steht der Verwirklichung von Vorgängen nicht
entgegen, bei denen die Kontrolle im Sinne von Artikel 3 von
mehreren Veräußerern entweder im Wege eines öffentlichen
Übernahmeangebots oder im Wege einer Reihe von Rechts-
geschäften mit Wertpapieren, einschließlich solchen, die in
andere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen
Markt zugelassene Wertpapiere konvertierbar sind, erworben
wird, sofern

a) der Zusammenschluss gemäß Artikel 4 unverzüglich bei der
Kommission angemeldet wird und

b) der Erwerber die mit den Anteilen verbundenen Stimm-
rechte nicht ausübt oder nur zur Erhaltung des vollen
Wertes seiner Investition aufgrund einer von der Kommis-
sion nach Absatz 3 erteilten Freistellung ausübt.

(3) Die Kommission kann auf Antrag eine Freistellung von
den in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichneten Pflichten erteilen.
Der Antrag auf Freistellung muss mit Gründen versehen sein.
Die Kommission beschließt über den Antrag unter besonderer
Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen des Aufschubs
des Vollzugs auf ein oder mehrere an dem Zusammenschluss
beteiligte Unternehmen oder auf Dritte sowie der möglichen
Gefährdung des Wettbewerbs durch den Zusammenschluss. Die
Freistellung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden
werden, um die Voraussetzungen für einen wirksamen Wettbe-
werb zu sichern. Sie kann jederzeit, auch vor der Anmeldung
oder nach Abschluss des Rechtsgeschäfts, beantragt und erteilt
werden.

(4) Die Wirksamkeit eines unter Missachtung des Absatzes 1
abgeschlossenen Rechtsgeschäfts ist von einer nach Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) oder nach Artikel 8 Absätze 1, 2 oder 3
erlassenen Entscheidung oder von dem Eintritt der in Artikel
10 Absatz 6 vorgesehenen Vermutung abhängig.
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Dieser Artikel berührt jedoch nicht die Wirksamkeit von
Rechtsgeschäften mit Wertpapieren, einschließlich solcher, die
in andere Wertpapiere konvertierbar sind, wenn diese Wertpa-
piere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen
Markt zugelassen sind, es sei denn, dass die Käufer und die
Verkäufer wussten oder hätten wissen müssen, dass das betref-
fende Rechtsgeschäft unter Missachtung des Absatzes 1
geschlossen wurde.

Artikel 8

Entscheidungsbefugnisse der Kommission

(1) Stellt die Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss dem in Artikel 2 Absatz 2 festgelegten Kriterium
und — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen — den
Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags entspricht, so
erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusammenschluss für
vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt wird.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchführung
unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

(2) Stellt die Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss nach entsprechenden Änderungen durch die betei-
ligten Unternehmen dem in Artikel 2 Absatz 2 festgelegten
Kriterium und — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen
— den Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags
entspricht, so erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusam-
menschluss für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt
wird.

Die Kommission kann ihre Entscheidung mit Bedingungen und
Auflagen verbinden, um sicherzustellen, dass die beteiligten
Unternehmen den Verpflichtungen nachkommen, die sie gegen-
über der Kommission hinsichtlich einer mit dem Gemeinsamen
Markt zu vereinbarenden Gestaltung des Zusammenschlusses
eingegangen sind.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchführung
unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss
dem in Artikel 2 Absatz 3 festgelegten Kriterium entspricht
oder — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen — den
Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags nicht entspricht,
so erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusammenschluss
für unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt wird.

(4) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss

a) bereits vollzogen wurde und dieser Zusammenschluss für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt worden
ist oder

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter
der eine Entscheidung gemäß Absatz 2 ergangen ist, in der
festgestellt wird, dass der Zusammenschluss bei Nichteinhal-
tung der Bedingung das Kriterium des Artikels 2 Absatz 3
erfüllen würde oder — in den in Artikel 2 Absatz 4
genannten Fällen — die Kriterien des Artikels 81 Absatz 3
des Vertrags nicht erfüllen würde,

kann sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

— Sie kann den beteiligten Unternehmen aufgeben, den
Zusammenschluss rückgängig zu machen, insbesondere
durch die Auflösung der Fusion oder die Veräußerung aller
erworbenen Anteile oder Vermögensgegenstände, um den
Zustand vor dem Vollzug des Zusammenschlusses wieder-
herzustellen. Ist es nicht möglich, den Zustand vor dem
Vollzug des Zusammenschlusses dadurch wiederherzu-
stellen, dass der Zusammenschluss rückgängig gemacht
wird, so kann die Kommission jede andere geeignete
Maßnahme treffen, um diesen Zustand soweit wie möglich
wiederherzustellen.

— Sie kann jede andere geeignete Maßnahme anordnen, um
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen den
Zusammenschluss rückgängig machen oder andere
Maßnahmen zur Wiederherstellung des früheren Zustands
nach Maßgabe ihrer Entscheidung ergreifen.

In den in Unterabsatz 1 Buchstabe a) genannten Fällen können
die dort genannten Maßnahmen entweder durch eine Entschei-
dung nach Absatz 3 oder durch eine gesonderte Entscheidung
auferlegt werden.

(5) Die Kommission kann geeignete einstweilige
Maßnahmen anordnen, um wirksamen Wettbewerb wieder-
herzustellen oder aufrecht zu erhalten, wenn ein Zusammen-
schluss

a) unter Verstoß gegen Artikel 7 vollzogen wurde und noch
keine Entscheidung über die Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist;

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter
der eine Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b) oder Absatz 2 des vorliegenden Artikels ergangen ist;

c) bereits vollzogen wurde und für mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar erklärt wird.

(6) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß Absatz
1 oder Absatz 2 widerrufen, wenn

a) die Vereinbarkeitserklärung auf unrichtigen Angaben beruht,
die von einem der beteiligten Unternehmen zu vertreten
sind, oder arglistig herbeigeführt worden ist oder

b) die beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.

(7) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß den
Absätzen 1 bis 3 treffen, ohne an die in Artikel 10 Absatz 3
genannten Fristen gebunden zu sein, wenn

a) sie feststellt, dass ein Zusammenschluss vollzogen wurde

i) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter der eine
Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b)
ergangen ist oder

ii) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter der eine
Entscheidung gemäß Absatz 2 ergangen ist, mit der in
Einklang mit Artikel 10 Absatz 2 festgestellt wird, dass
der Zusammenschluss bei Nichterfüllung der Bedingung
Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt geben würde
oder

b) eine Entscheidung gemäß Absatz 6 widerrufen wurde.
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(8) Die Kommission teilt ihre Entscheidung den beteiligten
Unternehmen und den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten unverzüglich mit.

Artikel 9

Verweisung an die zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten

(1) Die Kommission kann einen angemeldeten Zusammen-
schluss durch Entscheidung unter den folgenden Vorausset-
zungen an die zuständigen Behörden des betreffenden Mitglied-
staats verweisen; sie unterrichtet die beteiligten Unternehmen
und die zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten
unverzüglich von dieser Entscheidung.

(2) Ein Mitgliedstaat kann der Kommission, die die betei-
ligten Unternehmen entsprechend unterrichtet, von Amts
wegen oder auf Aufforderung durch die Kommission binnen
15 Arbeitstagen nach Erhalt der Kopie der Anmeldung
mitteilen, dass

a) ein Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem Markt in
diesem Mitgliedstaat, der alle Merkmale eines gesonderten
Marktes aufweist, erheblich zu beeinträchtigen droht oder

b) ein Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem Markt in
diesem Mitgliedstaat beeinträchtigen würde, der alle Merk-
male eines gesonderten Marktes aufweist und keinen
wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes darstellt.

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass unter Berück-
sichtigung des Marktes der betreffenden Waren oder Dienstleis-
tungen und des räumlichen Referenzmarktes im Sinne des
Absatzes 7 ein solcher gesonderter Markt und eine solche
Gefahr bestehen,

a) so behandelt sie entweder den Fall nach Maßgabe dieser
Verordnung selbst oder

b) verweist die Gesamtheit oder einen Teil des Falls an die
zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, damit
das Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats angewandt wird.

Ist die Kommission dagegen der Auffassung, dass ein solcher
gesonderter Markt oder eine solche Gefahr nicht besteht, so
stellt sie dies durch Entscheidung fest, die sie an den betref-
fenden Mitgliedstaat richtet, und behandelt den Fall nach
Maßgabe dieser Verordnung selbst.

In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat der Kommission gemäß
Absatz 2 Buchstabe b) mitteilt, dass ein Zusammenschluss in
seinem Gebiet einen gesonderten Markt beeinträchtigt, der
keinen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes darstellt,
verweist die Kommission den gesamten Fall oder den Teil des
Falls, der den gesonderten Markt betrifft, an die zuständigen
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, wenn sie der Auffas-
sung ist, dass ein gesonderter Markt betroffen ist.

(4) Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverwei-
sung nach Absatz 3 ergeht

a) in der Regel innerhalb der in Artikel 10 Absatz 1 Unterab-
satz 2 genannten Frist, falls die Kommission das Verfahren
nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) nicht eingeleitet hat;
oder

b) spätestens 65 Arbeitstage nach der Anmeldung des Zusam-
menschlusses, wenn die Kommission das Verfahren nach
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) eingeleitet, aber keine
vorbereitenden Schritte zum Erlass der nach Artikel 8
Absätze 2, 3 oder 4 erforderlichen Maßnahmen unter-
nommen hat, um wirksamen Wettbewerb auf dem betrof-
fenen Markt aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

(5) Hat die Kommission trotz Erinnerung durch den betref-
fenden Mitgliedstaat innerhalb der in Absatz 4 Buchstabe b)
bezeichneten Frist von 65 Arbeitstagen weder eine Entschei-
dung gemäß Absatz 3 über die Verweisung oder Nichtverwei-
sung erlassen noch die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten
vorbereitenden Schritte unternommen, so gilt die unwiderleg-
bare Vermutung, dass sie den Fall nach Absatz 3 Buchstabe b)
an den betreffenden Mitgliedstaat verwiesen hat.

(6) Die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
entscheiden ohne unangemessene Verzögerung über den Fall.

Innerhalb von 45 Arbeitstagen nach der Verweisung von der
Kommission teilt die zuständige Behörde des betreffenden
Mitgliedstaats den beteiligten Unternehmen das Ergebnis einer
vorläufigen wettbewerbsrechtlichen Prüfung sowie die gegeben-
enfalls von ihr beabsichtigten Maßnahmen mit. Der betreffende
Mitgliedstaat kann diese Frist ausnahmsweise hemmen, wenn
die beteiligten Unternehmen die nach seinem innerstaatlichen
Wettbewerbsrecht zu übermittelnden erforderlichen Angaben
nicht gemacht haben.

Schreibt das einzelstaatliche Recht eine Anmeldung vor, so
beginnt die Frist von 45 Arbeitstagen an dem Arbeitstag, der
auf den Eingang der vollständigen Anmeldung bei der
zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats folgt.

(7) Der räumliche Referenzmarkt besteht aus einem Gebiet,
auf dem die beteiligten Unternehmen als Anbieter oder Nach-
frager von Waren oder Dienstleistungen auftreten, in dem die
Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind und das
sich von den benachbarten Gebieten unterscheidet; dies trifft
insbesondere dann zu, wenn die in ihm herrschenden Wettbe-
werbsbedingungen sich von denen in den letztgenannten
Gebieten deutlich unterscheiden. Bei dieser Beurteilung ist
insbesondere auf die Art und die Eigenschaften der betreffenden
Waren oder Dienstleistungen abzustellen, ferner auf das
Vorhandensein von Zutrittsschranken, auf Verbrauchergewohn-
heiten sowie auf das Bestehen erheblicher Unterschiede bei den
Marktanteilen der Unternehmen oder auf nennenswerte Preis-
unterschiede zwischen dem betreffenden Gebiet und den
benachbarten Gebieten.

(8) In Anwendung dieses Artikels kann der betreffende
Mitgliedstaat nur die Maßnahmen ergreifen, die zur Aufrecht-
erhaltung oder Wiederherstellung wirksamen Wettbewerbs auf
dem betreffenden Markt unbedingt erforderlich sind.

(9) Zwecks Anwendung seines innerstaatlichen Wettbe-
werbsrechts kann jeder Mitgliedstaat nach Maßgabe der
einschlägigen Vorschriften des Vertrags beim Gerichtshof Klage
erheben und insbesondere die Anwendung des Artikels 243 des
Vertrags beantragen.
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Artikel 10

Fristen für die Einleitung des Verfahrens und für
Entscheidungen

(1) Unbeschadet von Artikel 6 Absatz 4 ergehen die
Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 1 innerhalb von
höchstens 25 Arbeitstagen. Die Frist beginnt mit dem
Arbeitstag, der auf den Tag des Eingangs der Anmeldung folgt,
oder, wenn die bei der Anmeldung zu erteilenden Auskünfte
unvollständig sind, mit dem Arbeitstag, der auf den Tag des
Eingangs der vollständigen Auskünfte folgt.

Diese Frist beträgt 35 Arbeitstage, wenn der Kommission ein
Antrag eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 9 Absatz 2 zugeht
oder wenn die beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 6
Absatz 2 anbieten, Verpflichtungen einzugehen, um den
Zusammenschluss in einer mit dem Gemeinsamen Markt zu
vereinbarenden Weise zu gestalten.

(2) Entscheidungen nach Artikel 8 Absatz 1 oder 2 über
angemeldete Zusammenschlüsse sind zu erlassen, sobald offen-
kundig ist, dass die ernsthaften Bedenken im Sinne des Artikels
6 Absatz 1 Buchstabe c) — insbesondere durch von den
beteiligten Unternehmen vorgenommene Änderungen —
ausgeräumt sind, spätestens jedoch vor Ablauf der nach Absatz
3 festgesetzten Frist.

(3) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 7 müssen die in
Artikel 8 Absätze 1 bis 3 bezeichneten Entscheidungen über
angemeldete Zusammenschlüsse innerhalb einer Frist von
höchstens 90 Arbeitstagen nach der Einleitung des Verfahrens
erlassen werden. Diese Frist erhöht sich auf 105 Arbeitstage,
wenn die beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 8 Absatz 2
Unterabsatz 2 anbieten, Verpflichtungen einzugehen, um den
Zusammenschluss in einer mit dem Gemeinsamen Markt zu
vereinbarenden Weise zu gestalten, es sei denn, dieses Angebot
wurde weniger als 55 Arbeitstage nach Einleitung des Verfah-
rens unterbreitet.

Die Fristen gemäß Unterabsatz 1 werden ebenfalls verlängert,
wenn die Anmelder dies spätestens 15 Arbeitstage nach Einlei-
tung des Verfahrens gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c)
beantragen. Die Anmelder dürfen eine solche Fristverlängerung
nur einmal beantragen. Ebenso kann die Kommission die
Fristen gemäß Unterabsatz 1 jederzeit nach Einleitung des
Verfahrens mit Zustimmung der Anmelder verlängern. Die
Gesamtdauer aller etwaigen Fristverlängerungen nach diesem
Unterabsatz darf 20 Arbeitstage nicht übersteigen.

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Fristen werden
ausnahmsweise gehemmt, wenn die Kommission durch
Umstände, die von einem an dem Zusammenschluss beteiligten
Unternehmen zu vertreten sind, eine Auskunft im Wege einer
Entscheidung nach Artikel 11 anfordern oder im Wege einer
Entscheidung nach Artikel 13 eine Nachprüfung anordnen
musste.

Unterabsatz 1 findet auch auf die Frist gemäß Artikel 9 Absatz
4 Buchstabe b) Anwendung.

(5) Wird eine Entscheidung der Kommission, die einer in
diesem Artikel festgesetzten Frist unterliegt, durch Urteil des
Gerichtshofs ganz oder teilweise für nichtig erklärt, so wird der

Zusammenschluss erneut von der Kommission geprüft; die
Prüfung wird mit einer Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1
abgeschlossen.

Der Zusammenschluss wird unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktverhältnisse erneut geprüft.

Ist die ursprüngliche Anmeldung nicht mehr vollständig, weil
sich die Marktverhältnisse oder die in der Anmeldung enthal-
tenen Angaben geändert haben, so legen die Anmelder unver-
züglich eine neue Anmeldung vor oder ergänzen ihre ursprüng-
liche Anmeldung. Sind keine Änderungen eingetreten, so
bestätigen die Anmelder dies unverzüglich.

Die in Absatz 1 festgelegten Fristen beginnen mit dem
Arbeitstag, der auf den Tag des Eingangs der vollständigen
neuen Anmeldung, der Anmeldungsergänzung oder der Bestäti-
gung im Sinne von Unterabsatz 3 folgt.

Die Unterabsätze 2 und 3 finden auch in den in Artikel 6
Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 7 bezeichneten Fällen Anwen-
dung.

(6) Hat die Kommission innerhalb der in Absatz 1 bezie-
hungsweise Absatz 3 genannten Fristen keine Entscheidung
nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) oder nach Artikel
8 Absätze 1, 2 oder 3 erlassen, so gilt der Zusammenschluss
unbeschadet des Artikels 9 als für mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar erklärt.

Artikel 11

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese
Verordnung übertragenen Aufgaben von den in Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Personen sowie von Unter-
nehmen und Unternehmensvereinigungen durch einfaches
Auskunftsverlangen oder durch Entscheidung verlangen, dass
sie alle erforderlichen Auskünfte erteilen.

(2) Richtet die Kommission ein einfaches Auskunftsver-
langen an eine Person, ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung, so gibt sie darin die Rechtsgrundlagen und
den Zweck des Auskunftsverlangens, die Art der benötigten
Auskünfte und die Frist für die Erteilung der Auskünfte an und
weist auf die in Artikel 14 für den Fall der Erteilung einer
unrichtigen oder irreführenden Auskunft vorgesehenen Sank-
tionen hin.

(3) Verpflichtet die Kommission eine Person, ein Unter-
nehmen oder eine Unternehmensvereinigung durch Entschei-
dung zur Erteilung von Auskünften, so gibt sie darin die
Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens, die Art
der benötigten Auskünfte und die Frist für die Erteilung der
Auskünfte an. In der Entscheidung ist ferner auf die in Artikel
14 beziehungsweise Artikel 15 vorgesehenen Sanktionen
hinzuweisen; gegebenenfalls kann auch ein Zwangsgeld gemäß
Artikel 15 festgesetzt werden. Außerdem enthält die Entschei-
dung einen Hinweis auf das Recht, vor dem Gerichtshof gegen
die Entscheidung Klage zu erheben.
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(4) Zur Erteilung der Auskünfte sind die Inhaber der Unter-
nehmen oder deren Vertreter, bei juristischen Personen, Gesell-
schaften und nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufenen Personen verpflichtet.
Ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen können die
Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben
in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten
Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend
sind.

(5) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Wohnsitz
der Person oder der Sitz des Unternehmens oder der Unterneh-
mensvereinigung befindet, sowie der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, unverzüglich
eine Kopie der nach Absatz 3 erlassenen Entscheidung. Die
Kommission übermittelt der zuständigen Behörde eines
Mitgliedstaats auch die Kopien einfacher Auskunftsverlangen in
Bezug auf einen angemeldeten Zusammenschluss, wenn die
betreffende Behörde diese ausdrücklich anfordert.

(6) Die Regierungen und zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten erteilen der Kommission auf Verlangen alle Auskünfte,
die sie zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben benötigt.

(7) Zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben kann die Kommission alle natürlichen und
juristischen Personen befragen, die dieser Befragung zum
Zweck der Einholung von Informationen über einen Untersu-
chungsgegenstand zustimmen. Zu Beginn der Befragung, die
telefonisch oder mit anderen elektronischen Mitteln erfolgen
kann, gibt die Kommission die Rechtsgrundlage und den Zweck
der Befragung an.

Findet eine Befragung weder in den Räumen der Kommission
noch telefonisch oder mit anderen elektronischen Mitteln statt,
so informiert die Kommission zuvor die zuständige Behörde
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung
erfolgt. Auf Verlangen der zuständigen Behörde dieses Mitglied-
staats können deren Bedienstete die Bediensteten der Kommis-
sion und die anderen von der Kommission zur Durchführung
der Befragung ermächtigten Personen unterstützen.

Artikel 12

Nachprüfungen durch Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten diejenigen Nachprüfungen vor,
die die Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 1 für angezeigt
hält oder die sie in einer Entscheidung gemäß Artikel 13
Absatz 4 angeordnet hat. Die mit der Durchführung der Nach-
prüfungen beauftragten Bediensteten der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten sowie die von ihnen ermächtigten oder
benannten Personen üben ihre Befugnisse nach Maßgabe ihres
innerstaatlichen Rechts aus.

(2) Die Bediensteten der Kommission und andere von ihr
ermächtigte Begleitpersonen können auf Anweisung der
Kommission oder auf Ersuchen der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, die Bediensteten dieser Behörde unter-
stützen.

Artikel 13

Nachprüfungsbefugnisse der Kommission

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese
Verordnung übertragenen Aufgaben bei Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Nachprüfungen
vornehmen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten
der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zu betreten,

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig
davon, in welcher Form sie vorliegen, zu prüfen,

c) Kopien oder Auszüge gleich in welcher Form aus diesen
Büchern und Geschäftsunterlagen anzufertigen oder zu
verlangen,

d) alle Geschäftsräume und Bücher oder Unterlagen für die
Dauer der Nachprüfung in dem hierfür erforderlichen
Ausmaß zu versiegeln,

e) von allen Vertretern oder Beschäftigten des Unternehmens
oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Sach-
verhalten oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand
und Zweck der Nachprüfung in Zusammenhang stehen,
und ihre Antworten aufzuzeichnen.

(3) Die mit der Nachprüfung beauftragten Bediensteten der
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitper-
sonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen
Auftrags aus, in dem der Gegenstand und der Zweck der Nach-
prüfung bezeichnet sind und in dem auf die in Artikel 14
vorgesehenen Sanktionen für den Fall hingewiesen wird, dass
die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen
nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten auf die
nach Absatz 2 gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind.
Die Kommission unterrichtet die zuständige Behörde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, rechtzeitig vor deren Beginn über den
Prüfungsauftrag.

(4) Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind
verpflichtet, die Nachprüfungen zu dulden, die die Kommission
durch Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung
bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Nachprüfung,
bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung und
weist auf die in Artikel 14 und Artikel 15 vorgesehenen Sank-
tionen sowie auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof Klage
gegen die Entscheidung zu erheben. Die Kommission erlässt
diese Entscheidung nach Anhörung der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung
vorgenommen werden soll.

(5) Die Bediensteten der zuständigen Behörde des Mitglied-
staats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen
werden soll, sowie die von dieser Behörde ermächtigten oder
benannten Personen unterstützen auf Anweisung dieser
Behörde oder auf Ersuchen der Kommission die Bediensteten
der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2
genannten Befugnisse.
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(6) Stellen die Bediensteten der Kommission oder die
anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen fest, dass sich
ein Unternehmen einer aufgrund dieses Artikels angeordneten
Nachprüfung, einschließlich der Versiegelung der
Geschäftsräume, Bücher oder Geschäftsunterlagen, widersetzt,
so leistet der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Amts-
hilfe, gegebenenfalls unter Einsatz der Polizei oder anderer
gleichwertiger Vollzugsorgane, damit die Bediensteten der
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitper-
sonen ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(7) Setzt die Amtshilfe nach Absatz 6 nach einzelstaatlichem
Recht eine gerichtliche Genehmigung voraus, so ist diese zu
beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt
werden.

(8) Wurde eine gerichtliche Genehmigung gemäß Absatz 7
beantragt, prüft das einzelstaatliche Gericht die Echtheit der
Kommissionsentscheidung und vergewissert sich, dass die beab-
sichtigten Zwangsmaßnahmen weder willkürlich noch —
gemessen am Gegenstand der Nachprüfung — unverhältnis-
mäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der
Zwangsmaßnahmen kann das einzelstaatliche Gericht die
Kommission unmittelbar oder über die zuständige Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats um ausführliche Erläuterungen zum
Gegenstand der Nachprüfung ersuchen. Das einzelstaatliche
Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung
in Frage stellen noch Auskünfte aus den Akten der Kommission
verlangen. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Kommissions-
entscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

Artikel 14

Geldbußen

(1) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen, gegen Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbußen
bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des von dem beteiligten
Unternehmen oder der beteiligten Unternehmensvereinigung
erzielten Gesamtumsatzes im Sinne von Artikel 5 festsetzen,
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) in einem Antrag, einer Bestätigung, einer Anmeldung oder
Anmeldungsergänzung nach Artikel 4, Artikel 10 Absatz 5
oder Artikel 22 Absatz 3 unrichtige oder irreführende
Angaben machen,

b) bei der Erteilung einer nach Artikel 11 Absatz 2 verlangten
Auskunft unrichtige oder irreführende Angaben machen,

c) bei der Erteilung einer durch Entscheidung gemäß Artikel
11 Absatz 3 verlangten Auskunft unrichtige, unvollständige
oder irreführende Angaben machen oder die Auskunft nicht
innerhalb der gesetzten Frist erteilen,

d) bei Nachprüfungen nach Artikel 13 die angeforderten
Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollständig
vorlegen oder die in einer Entscheidung nach Artikel 13
Absatz 4 angeordneten Nachprüfungen nicht dulden,

e) in Beantwortung einer nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe
e) gestellten Frage

— eine unrichtige oder irreführende Antwort erteilen,

— eine von einem Beschäftigten erteilte unrichtige,
unvollständige oder irreführende Antwort nicht inner-
halb einer von der Kommission gesetzten Frist berich-
tigen oder

— in Bezug auf Fakten im Zusammenhang mit dem Gegen-
stand und dem Zweck einer durch Entscheidung nach
Artikel 13 Absatz 4 angeordneten Nachprüfung keine
vollständige Antwort erteilen oder eine vollständige
Antwort verweigern,

f) die von den Bediensteten der Kommission oder den anderen
von ihr ermächtigten Begleitpersonen nach Artikel 13
Absatz 2 Buchstabe d) angebrachten Siegel gebrochen
haben.

(2) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen oder die beteiligten Unter-
nehmen durch Entscheidung Geldbußen in Höhe von bis zu
10 % des von den beteiligten Unternehmen erzielten Gesamt-
umsatzes im Sinne von Artikel 5 festsetzen, wenn sie vorsätz-
lich oder fahrlässig

a) einen Zusammenschluss vor seinem Vollzug nicht gemäß
Artikel 4 oder gemäß Artikel 22 Absatz 3 anmelden, es sei
denn, dies ist ausdrücklich gemäß Artikel 7 Absatz 2 oder
aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 7 Absatz 3
zulässig,

b) einen Zusammenschluss unter Verstoß gegen Artikel 7 voll-
ziehen,

c) einen durch Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 3 für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärten Zusam-
menschluss vollziehen oder den in einer Entscheidung nach
Artikel 8 Absatz 4 oder 5 angeordneten Maßnahmen nicht
nachkommen,

d) einer durch Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b), Artikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 auferlegten Bedingung oder Auflage zuwiderhan-
deln.

(3) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist die Art,
die Schwere und die Dauer der Zuwiderhandlung zu berück-
sichtigen.

(4) Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1, 2 und 3
sind nicht strafrechtlicher Art.

Artikel 15

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen, gegen Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung ein Zwangs-
geld bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des durchschnittlichen
täglichen Gesamtumsatzes des beteiligten Unternehmens oder
der beteiligten Unternehmensvereinigung im Sinne von Artikel
5 für jeden Arbeitstag des Verzugs von dem in ihrer Entschei-
dung bestimmten Zeitpunkt an festsetzen, um sie zu zwingen,

a) eine Auskunft, die sie in einer Entscheidung nach Artikel 11
Absatz 3 angefordert hat, vollständig und sachlich richtig zu
erteilen,

b) eine Nachprüfung zu dulden, die sie in einer Entscheidung
nach Artikel 13 Absatz 4 angeordnet hat,
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c) einer durch Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b), Artikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 auferlegten Auflage nachzukommen oder

d) den in einer Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 4 oder 5
angeordneten Maßnahmen nachzukommen.

(2) Sind die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten
Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der
Verpflichtung nachgekommen, zu deren Erfüllung das Zwangs-
geld festgesetzt worden war, so kann die Kommission die
endgültige Höhe des Zwangsgeldes auf einen Betrag festsetzen,
der unter dem Betrag liegt, der sich aus der ursprünglichen
Entscheidung ergeben würde.

Artikel 16

Kontrolle durch den Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen der Kommission, in denen
eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt ist, hat der
Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprü-
fung der Entscheidung im Sinne von Artikel 229 des Vertrags;
er kann die Geldbuße oder das Zwangsgeld aufheben, herab-
setzen oder erhöhen.

Artikel 17

Berufsgeheimnis

(1) Die bei Anwendung dieser Verordnung erlangten Kennt-
nisse dürfen nur zu dem mit der Auskunft, Ermittlung oder
Anhörung verfolgten Zweck verwertet werden.

(2) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 3 sowie der Artikel
18 und 20 sind die Kommission und die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten sowie ihre Beamten und sonstigen
Bediensteten, alle sonstigen, unter Aufsicht dieser Behörden
handelnden Personen und die Beamten und Bediensteten
anderer Behörden der Mitgliedstaaten verpflichtet, Kenntnisse
nicht preiszugeben, die sie bei Anwendung dieser Verordnung
erlangt haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsge-
heimnis fallen.

(3) Die Absätze 1 und 2 stehen der Veröffentlichung von
Übersichten oder Zusammenfassungen, die keine Angaben über
einzelne Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen
enthalten, nicht entgegen.

Artikel 18

Anhörung Beteiligter und Dritter

(1) Vor Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 3, Artikel 7
Absatz 3, Artikel 8 Absätze 2 bis 6, Artikel 14 und Artikel 15
gibt die Kommission den betroffenen Personen, Unternehmen

und Unternehmensvereinigungen Gelegenheit, sich zu den
ihnen gegenüber geltend gemachten Einwänden in allen
Abschnitten des Verfahrens bis zur Anhörung des Beratenden
Ausschusses zu äußern.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Entscheidungen nach
Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 5 vorläufig erlassen
werden, ohne den betroffenen Personen, Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen zuvor Gelegenheit zur Äußerung
zu geben, sofern die Kommission dies unverzüglich nach dem
Erlass ihrer Entscheidung nachholt.

(3) Die Kommission stützt ihre Entscheidungen nur auf die
Einwände, zu denen die Betroffenen Stellung nehmen konnten.
Das Recht der Betroffenen auf Verteidigung während des
Verfahrens wird in vollem Umfang gewährleistet. Zumindest
die unmittelbar Betroffenen haben das Recht der Akteneinsicht,
wobei die berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse zu berücksichtigen sind.

(4) Sofern die Kommission oder die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten es für erforderlich halten, können sie auch
andere natürliche oder juristische Personen anhören. Wenn
natürliche oder juristische Personen, die ein hinreichendes Inte-
resse darlegen, und insbesondere Mitglieder der Leitungsorgane
der beteiligten Unternehmen oder rechtlich anerkannte
Vertreter der Arbeitnehmer dieser Unternehmen einen Antrag
auf Anhörung stellen, so ist ihrem Antrag stattzugeben.

Artikel 19

Verbindung mit den Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten binnen dreier Arbeitstage eine Kopie der
Anmeldungen und sobald wie möglich die wichtigsten Schrift-
stücke, die in Anwendung dieser Verordnung bei ihr einge-
reicht oder von ihr erstellt werden. Zu diesen Schriftstücken
gehören auch die Verpflichtungszusagen, die die beteiligten
Unternehmen der Kommission angeboten haben, um den
Zusammenschluss gemäß Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8
Absatz 2 Unterabsatz 2 in einer mit dem Gemeinsamen Markt
zu vereinbarenden Weise zu gestalten.

(2) Die Kommission führt die in dieser Verordnung vorgese-
henen Verfahren in enger und stetiger Verbindung mit den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durch; diese sind
berechtigt, zu diesen Verfahren Stellung zu nehmen. Im
Hinblick auf die Anwendung des Artikels 9 nimmt sie die in
Artikel 9 Absatz 2 bezeichneten Mitteilungen der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten entgegen; sie gibt ihnen Gelegen-
heit, sich in allen Abschnitten des Verfahrens bis zum Erlass
einer Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 3 zu äußern und
gewährt ihnen zu diesem Zweck Akteneinsicht.
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(3) Ein Beratender Ausschuss für die Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen ist vor jeder Entscheidung nach
Artikel 8 Absätze 1 bis 6 und Artikel 14 oder 15, ausgenom-
men vorläufige Entscheidungen nach Artikel 18 Absatz 2, zu
hören.

(4) Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Vertretern der
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusammen. Jeder
Mitgliedstaat bestimmt einen oder zwei Vertreter, die im Fall
der Verhinderung durch jeweils einen anderen Vertreter ersetzt
werden können. Mindestens einer dieser Vertreter muss für
Kartell- und Monopolfragen zuständig sein.

(5) Die Anhörung erfolgt in einer gemeinsamen Sitzung, die
die Kommission anberaumt und in der sie den Vorsitz führt.
Der Einladung zur Sitzung sind eine Darstellung des Sachver-
halts unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein
Entscheidungsentwurf für jeden zu behandelnden Fall beizu-
fügen. Die Sitzung findet frühestens zehn Arbeitstage nach
Versendung der Einladung statt. Die Kommission kann diese
Frist in Ausnahmefällen entsprechend verkürzen, um schweren
Schaden von einem oder mehreren an dem Zusammenschluss
beteiligten Unternehmen abzuwenden.

(6) Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu
dem Entscheidungsentwurf der Kommission — erforderlichen-
falls durch Abstimmung — ab. Der Beratende Ausschuss kann
seine Stellungnahme abgeben, auch wenn Mitglieder des
Ausschusses und ihre Vertreter nicht anwesend sind. Diese Stel-
lungnahme ist schriftlich niederzulegen und dem Entschei-
dungsentwurf beizufügen. Die Kommission berücksichtigt
soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses. Sie
unterrichtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stel-
lungnahme berücksichtigt hat.

(7) Die Kommission übermittelt den Adressaten der
Entscheidung die Stellungnahme des Beratenden Ausschusses
zusammen mit der Entscheidung. Sie veröffentlicht die Stel-
lungnahme zusammen mit der Entscheidung unter Berücksich-
tigung der berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse.

Artikel 20

Veröffentlichung von Entscheidungen

(1) Die Kommission veröffentlicht die nach Artikel 8
Absätze 1 bis 6 sowie Artikel 14 und 15 erlassenen Entschei-
dungen, ausgenommen vorläufige Entscheidungen nach Artikel
18 Absatz 2, zusammen mit der Stellungnahme des Beratenden
Ausschusses im Amtsblatt der Europäischen Union.

(2) Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten
und des wesentlichen Inhalts der Entscheidung; sie muss den
berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer
Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen.

Artikel 21

Anwendung dieser Verordnung und Zuständigkeit

(1) Diese Verordnung gilt allein für Zusammenschlüsse im
Sinne des Artikels 3; die Verordnungen (EG) Nr. 1/2003 (1),
(EWG) Nr. 1017/68 (2), (EWG) Nr. 4056/86 (3) und (EWG) Nr.
3975/87 (4) des Rates gelten nicht, außer für Gemeinschaftsun-
ternehmen, die keine gemeinschaftsweite Bedeutung haben und
die Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezwecken oder bewirken.

(2) Vorbehaltlich der Nachprüfung durch den Gerichtshof ist
die Kommission ausschließlich dafür zuständig, die in dieser
Verordnung vorgesehenen Entscheidungen zu erlassen.

(3) Die Mitgliedstaaten wenden ihr innerstaatliches Wettbe-
werbsrecht nicht auf Zusammenschlüsse von gemeinschafts-
weiter Bedeutung an.

Unterabsatz 1 berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten,
die zur Anwendung des Artikels 4 Absatz 4 oder des Artikels 9
Absatz 2 erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen und nach
einer Verweisung gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1
Buchstabe b) oder Artikel 9 Absatz 5 die in Anwendung des
Artikels 9 Absatz 8 unbedingt erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen.

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 können die Mitglied-
staaten geeignete Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter
Interessen als derjenigen treffen, welche in dieser Verordnung
berücksichtigt werden, sofern diese Interessen mit den allge-
meinen Grundsätzen und den übrigen Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.

Im Sinne des Unterabsatzes 1 gelten als berechtigte Interessen
die öffentliche Sicherheit, die Medienvielfalt und die Aufsichts-
regeln.

Jedes andere öffentliche Interesse muss der betreffende Mitglied-
staat der Kommission mitteilen; diese muss es nach Prüfung
seiner Vereinbarkeit mit den allgemeinen Grundsätzen und den
sonstigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts vor Anwen-
dung der genannten Maßnahmen anerkennen. Die Kommission
gibt dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Entscheidung binnen
25 Arbeitstagen nach der entsprechenden Mitteilung bekannt.
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Artikel 22

Verweisung an die Kommission

(1) Auf Antrag eines oder mehrerer Mitgliedstaaten kann die
Kommission jeden Zusammenschluss im Sinne von Artikel 3
prüfen, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Artikel 1 hat, aber den Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigt und den Wettbewerb im Hoheitsgebiet des bezie-
hungsweise der antragstellenden Mitgliedstaaten erheblich zu
beeinträchtigen droht.

Der Antrag muss innerhalb von 15 Arbeitstagen, nachdem der
Zusammenschluss bei dem betreffenden Mitgliedstaat ange-
meldet oder, falls eine Anmeldung nicht erforderlich ist, ihm
anderweitig zur Kenntnis gebracht worden ist, gestellt werden.

(2) Die Kommission unterrichtet die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten und die beteiligten Unternehmen unverzüg-
lich von einem nach Absatz 1 gestellten Antrag.

Jeder andere Mitgliedstaat kann sich dem ersten Antrag inner-
halb von 15 Arbeitstagen, nachdem er von der Kommission
über diesen informiert wurde, anschließen.

Alle einzelstaatlichen Fristen, die den Zusammenschluss
betreffen, werden gehemmt, bis nach dem Verfahren dieses
Artikels entschieden worden ist, durch wen der Zusammen-
schluss geprüft wird. Die Hemmung der einzelstaatlichen
Fristen endet, sobald der betreffende Mitgliedstaat der Kommis-
sion und den beteiligten Unternehmen mitteilt, dass er sich
dem Antrag nicht anschließt.

(3) Die Kommission kann spätestens zehn Arbeitstage nach
Ablauf der Frist gemäß Absatz 2 beschließen, den Zusammen-
schluss zu prüfen, wenn dieser ihrer Ansicht nach den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb
im Hoheitsgebiet des bzw. der Antrag stellenden Mitglied-
staaten erheblich zu beeinträchtigen droht. Trifft die Kommis-
sion innerhalb der genannten Frist keine Entscheidung, so gilt
dies als Entscheidung, den Zusammenschluss gemäß dem
Antrag zu prüfen.

Die Kommission unterrichtet alle Mitgliedstaaten und die betei-
ligten Unternehmen von ihrer Entscheidung. Sie kann eine
Anmeldung gemäß Artikel 4 verlangen.

Das innerstaatliche Wettbewerbsrecht des bzw. der Mitglied-
staaten, die den Antrag gestellt haben, findet auf den Zusam-
menschluss nicht mehr Anwendung.

(4) Wenn die Kommission einen Zusammenschluss gemäß
Absatz 3 prüft, finden Artikel 2, Artikel 4 Absätze 2 und 3, die
Artikel 5 und 6 sowie die Artikel 8 bis 21 Anwendung. Artikel
7 findet Anwendung, soweit der Zusammenschluss zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Kommission den beteiligten Unter-
nehmen mitteilt, dass ein Antrag eingegangen ist, noch nicht
vollzogen worden ist.

Ist eine Anmeldung nach Artikel 4 nicht erforderlich, beginnt
die Frist für die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 10
Absatz 1 an dem Arbeitstag, der auf den Arbeitstag folgt, an
dem die Kommission den beteiligten Unternehmen ihre
Entscheidung mitteilt, den Zusammenschluss gemäß Absatz 3
zu prüfen.

(5) Die Kommission kann einem oder mehreren Mitglied-
staaten mitteilen, dass ein Zusammenschluss nach ihrem Dafür-
halten die Kriterien des Absatzes 1 erfüllt. In diesem Fall kann
die Kommission diesen Mitgliedstaat beziehungsweise diese
Mitgliedstaaten auffordern, einen Antrag nach Absatz 1 zu
stellen.

Artikel 23

Durchführungsbestimmungen

(1) Die Kommission ist ermächtigt, nach dem Verfahren des
Absatzes 2 Folgendes festzulegen:

a) Durchführungsbestimmungen über Form, Inhalt und andere
Einzelheiten der Anmeldungen und Anträge nach Artikel 4,

b) Durchführungsbestimmungen zu den in Artikel 4 Absätze 4
und 5 und den Artikeln 7, 9, 10 und 22 bezeichneten
Fristen,

c) das Verfahren und die Fristen für das Angebot und die
Umsetzung von Verpflichtungszusagen gemäß Artikel 6
Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 2,

d) Durchführungsbestimmungen für Anhörungen nach Arti-
kel 18.

(2) Die Kommission wird von einem Beratenden Ausschuss
unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt.

a) Die Kommission hört den Beratenden Ausschuss, bevor sie
einen Entwurf von Durchführungsvorschriften veröffentlicht
oder solche Vorschriften erlässt.

b) Die Anhörung erfolgt in einer Sitzung, die die Kommission
anberaumt und in der sie den Vorsitz führt. Der Einladung
zur Sitzung ist ein Entwurf der Durchführungsbestim-
mungen beizufügen. Die Sitzung findet frühestens zehn
Arbeitstage nach Versendung der Einladung statt.

c) Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu dem
Entwurf der Durchführungsbestimmungen — erforderli-
chenfalls durch Abstimmung — ab. Die Kommission
berücksichtigt die Stellungnahme des Ausschusses in
größtmöglichem Umfang.

Artikel 24

Beziehungen zu Drittländern

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die allgemeinen Schwierigkeiten, auf die ihre Unternehmen bei
Zusammenschlüssen gemäß Artikel 3 in einem Drittland
stoßen.

(2) Die Kommission erstellt erstmals spätestens ein Jahr nach
Inkrafttreten dieser Verordnung und in der Folge regelmäßig
einen Bericht, in dem die Behandlung von Unternehmen, die
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben,
im Sinne der Absätze 3 und 4 bei Zusammenschlüssen in
Drittländern untersucht wird. Die Kommission übermittelt diese
Berichte dem Rat und fügt ihnen gegebenenfalls Empfehlungen
bei.
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(3) Stellt die Kommission anhand der in Absatz 2 genannten
Berichte oder aufgrund anderer Informationen fest, dass ein
Drittland Unternehmen, die ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft
in der Gemeinschaft haben, nicht eine Behandlung zugesteht,
die derjenigen vergleichbar ist, die die Gemeinschaft den Unter-
nehmen dieses Drittlands zugesteht, so kann sie dem Rat
Vorschläge unterbreiten, um ein geeignetes Mandat für
Verhandlungen mit dem Ziel zu erhalten, für Unternehmen, die
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben,
eine vergleichbare Behandlung zu erreichen.

(4) Die nach diesem Artikel getroffenen Maßnahmen müssen
mit den Verpflichtungen der Gemeinschaft oder der Mitglied-
staaten vereinbar sein, die sich — unbeschadet des Artikels 307
des Vertrags — aus internationalen bilateralen oder multilate-
ralen Vereinbarungen ergeben.

Artikel 25

Aufhebung

(1) Die Verordnungen (EWG) Nr. 4064/89 und (EG) Nr.
1310/97 werden unbeschadet des Artikels 26 Absatz 2 mit
Wirkung vom 1. Mai 2004 aufgehoben.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen
gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und
sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang zu
lesen.

Artikel 26

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2004.

(2) Die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 findet vorbehaltlich
insbesondere der Vorschriften über ihre Anwendbarkeit gemäß
ihrem Artikel 25 Absätze 2 und 3 sowie vorbehaltlich des Arti-
kels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1310/97 weiterhin Anwen-
dung auf Zusammenschlüsse, die vor dem Zeitpunkt der
Anwendbarkeit der vorliegenden Verordnung Gegenstand eines
Vertragsabschlusses oder einer Veröffentlichung im Sinne von
Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89
gewesen oder durch einen Kontrollerwerb im Sinne derselben
Vorschrift zustande gekommen sind.

(3) Für Zusammenschlüsse, auf die diese Verordnung infolge
des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats anwendbar ist, wird das
Datum der Geltung dieser Verordnung durch das Beitrittsdatum
ersetzt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 20. Januar 2004.

Im Namen des Rates

Der Präsident
C. McCREEVY
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ANHANG

Entsprechungstabelle

Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 Diese Verordnung

Artikel 1 Absätze 1, 2 und 3 Artikel 1 Absätze 1, 2 und 3

Artikel 1 Absatz 4 Artikel 1 Absatz 4

Artikel 1 Absatz 5 Artikel 1 Absatz 5

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1

— Artikel 2 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 3

Artikel 2 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 4

Artikel 2 Absatz 4 Artikel 2 Absatz 5

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 1

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 3 Absatz 4

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 3Absatz 2

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 3 Absatz 3

— Artikel 3 Absatz 4

Artikel 3 Absatz 5 Artikel 3 Absatz 5

Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1

Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 —

— Artikel 4 Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3

Artikel 4 Absätze 2 und 3 Artikel 4 Absätze 2 und 3

— Artikel 4 Absätze 4 bis 6

Artikel 5 Absätze 1 bis 3 Artikel 5 Absätze 1 bis 3

Artikel 5 Absatz 4 Einleitungsteil Artikel 5 Absatz 4 Einleitungsteil

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a) Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Einleitungsteil Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Einleitungsteil

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) erster Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer i)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) zweiter Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer ii)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) dritter Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer iii)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) vierter Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b) Ziffer iv)

Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben c), d) und e) Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben c), d) und e)

Artikel 5 Absatz 5 Artikel 5 Absatz 5

Artikel 6 Absatz 1 Einleitungsteil Artikel 6 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) und b) Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) und b)

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Satz 1

Artikel 6 Absätze 2 bis 5 Artikel 6 Absätze 2 bis 5

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 7 Absatz 1

Artikel 7 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 2

Artikel 7 Absatz 4 Artikel 7 Absatz 3

Artikel 7 Absatz 5 Artikel 7 Absatz 4

Artikel 8 Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) Unterabsatz 2

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 8 Absätze 1 und 2

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 8 Absatz 3

29.1.2004L 24/20 Amtsblatt der Europäischen UnionDE



Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 Diese Verordnung

Artikel 8 Absatz 4 Artikel 8 Absatz 4

— Artikel 8 Absatz 5

Artikel 8 Absatz 5 Artikel 8 Absatz 6

Artikel 8 Absatz 6 Artikel 8 Absatz 7

— Artikel 8 Absatz 8

Artikel 9 Absätze 1 bis 9 Artikel 9 Absätze 1 bis 9

Artikel 9 Absatz 10 —

Artikel 10 Absätze 1 und 2 Artikel 10 Absätze 1 und 2

Artikel 10 Absatz 3 Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1

— Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 2

— Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 2

Artikel 10 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 1

— Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 2

Artikel 10 Absatz 5 Artikel 10 Absatz 5 Unterabsätze 1 und 4

— Artikel 10 Absatz 5 Unterabsätze 2, 3 und 5

Artikel 10 Absatz 6 Artikel 10 Absatz 6

Artikel 11 Absatz 1 Artikel 11 Absatz 1

Artikel 11 Absatz 2 —

Artikel 11 Absatz 3 Artikel 11 Absatz 2

Artikel 11 Absatz 4 Artikel 11 Absatz 4 Satz 1

— Artikel 11 Absatz 4 Sätze 2 und 3

Artikel 11 Absatz 5 Satz 1 —

Artikel 11 Absatz 5 Satz 2 Artikel 11 Absatz 3

Artikel 11 Absatz 6 Artikel 11 Absatz 5

— Artikel 11 Absätze 6 und 7

Artikel 12 Artikel 12

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 13 Absatz 1

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Einleitungsteil Artikel 13 Absatz 2 Einleitungsteil

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b)

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c)

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe c) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe e)

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d) Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a)

— Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d)

Artikel 13 Absatz 2 Artikel 13 Absatz 3

Artikel 13 Absatz 3 Artikel 13 Absatz 4 Sätze 1 und 2

Artikel 13 Absatz 4 Artikel 13 Absatz 4 Satz 3

Artikel 13 Absatz 5 Artikel 13 Absatz 5 Satz 1

— Artikel 13 Absatz 5 Satz 2

Artikel 13 Absatz 6 Satz 1 Artikel 13 Absatz 6

Artikel 13 Absatz 6 Satz 2 —

— Artikel 13 Absätze 7 und 8

Artikel 14 Absatz 1 Einleitungsteil Artikel 14 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a) Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a)

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a)

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c) Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben b) und c)
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Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 Diese Verordnung

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d)

— Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben e) und f)

Artikel 14 Absatz 2 Einleitungsteil Artikel 14 Absatz 2 Einleitungsteil

Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe a) Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe d)

Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben b) und c) Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben b) und c)

Artikel 14 Absatz 3 Artikel 14 Absatz 3

Artikel 14 Absatz 4 Artikel 14 Absatz 4

Artikel 15 Absatz 1 Einleitungsteil Artikel 15 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a) und b) Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a) und b)

Artikel 15 Absatz 2 Einleitungsteil Artikel 15 Absatz 1 Einleitungsteil

Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a) Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c)

Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe b) Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d)

Artikel 15 Absatz 3 Artikel 15 Absatz 2

Artikel 16 bis 20 Artikel 16 bis 20

Artikel 21 Absatz 1 Artikel 21 Absatz 2

Artikel 21 Absatz 2 Artikel 21 Absatz 3

Artikel 21 Absatz 3 Artikel 21 Absatz 4

Artikel 22 Absatz 1 Artikel 21 Absatz 1

Artikel 22 Absatz 3 —

— Artikel 22 Absätze 1 bis 3

Artikel 22 Absatz 4 Artikel 22 Absatz 4

Artikel 22 Absatz 5 —

— Artikel 22 Absatz 5

Artikel 23 Artikel 23 Absatz 1

— Artikel 23 Absatz 2

Artikel 24 Artikel 24

— Artikel 25

Artikel 25 Absatz 1 Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 1

— Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 2

Artikel 25 Absatz 2 Artikel 26 Absatz 2

Artikel 25 Absatz 3 Artikel 26 Absatz 3

— Anhang
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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 330/2010 DER KOMMISSION 

vom 20. April 2010 

über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten 

Verhaltensweisen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 
2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 
des Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen ( 1 ), insbesondere auf Artikel 1, 

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und 
Monopolfragen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach der Verordnung Nr. 19/65/EWG ist die Kommis­
sion ermächtigt, Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (*) durch Ver­
ordnung auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen 
und entsprechenden abgestimmten Verhaltensweisen an­
zuwenden, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen. 

(2) Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 der Kommission vom 
22. Dezember 1999 über die Anwendung von Artikel 81 

Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von vertikalen Ver­
einbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltens­
weisen ( 2 ) definiert eine Gruppe von vertikalen Verein­
barungen, die nach Auffassung der Kommission in der 
Regel die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 
AEUV erfüllen. Angesichts der insgesamt positiven Erfah­
rungen mit der Anwendung der genannten Verordnung, 
die am 31. Mai 2010 außer Kraft tritt und angesichts der 
seit ihrem Erlass gesammelten Erfahrungen sollte eine 
neue Gruppenfreistellungsverordnung erlassen werden. 

(3) Die Gruppe von Vereinbarungen, die in der Regel die 
Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfül­
len, umfasst vertikale Vereinbarungen über den Bezug 
oder Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, die zwi­
schen nicht miteinander im Wettbewerb stehenden Un­
ternehmen, zwischen bestimmten Wettbewerbern sowie 
von bestimmten Vereinigungen des Wareneinzelhandels 
geschlossen werden; diese Gruppe umfasst ferner ver­
tikale Vereinbarungen, die Nebenabreden über die Über­
tragung oder Nutzung von Rechten des geistigen Eigen­
tums enthalten. Der Begriff „vertikale Vereinbarungen“ 
sollte entsprechende abgestimmte Verhaltensweisen um­
fassen. 

(4) Für die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
durch Verordnung ist es nicht erforderlich, die vertikalen 
Vereinbarungen zu definieren, die unter Artikel 101 Ab­
satz 1 AEUV fallen können. Bei der Prüfung einzelner 
Vereinbarungen nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV sind 
mehrere Faktoren, insbesondere die Marktstruktur auf der 
Angebots- und Nachfrageseite, zu berücksichtigen. 

(5) Die durch diese Verordnung bewirkte Gruppenfreistel­
lung sollte nur vertikalen Vereinbarungen zugute kom­
men, von denen mit hinreichender Sicherheit angenom­
men werden kann, dass sie die Voraussetzungen des Ar­
tikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen.
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(6) Bestimmte Arten von vertikalen Vereinbarungen können 
die wirtschaftliche Effizienz innerhalb einer Produktions- 
oder Vertriebskette erhöhen, weil sie eine bessere Koor­
dinierung zwischen den beteiligten Unternehmen ermög­
lichen. Insbesondere können sie dazu beitragen, die 
Transaktions- und Vertriebskosten der beteiligten Unter­
nehmen zu verringern und deren Umsätze und Investi­
tionen zu optimieren. 

(7) Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige effizienzsteigernde 
Auswirkungen stärker ins Gewicht fallen als etwaige von 
Beschränkungen in vertikalen Vereinbarungen aus­
gehende wettbewerbswidrige Auswirkungen, hängt von 
der Marktmacht der an der Vereinbarung beteiligten Un­
ternehmen ab und somit von dem Ausmaß, in dem diese 
Unternehmen dem Wettbewerb anderer Anbieter von 
Waren oder Dienstleistungen ausgesetzt sind, die von 
ihren Kunden aufgrund ihrer Produkteigenschaften, ihrer 
Preise und ihres Verwendungszwecks als austauschbar 
oder substituierbar angesehen werden. 

(8) Solange der auf jedes an der Vereinbarung beteiligten 
Unternehmen entfallende Anteil am relevanten Markt je­
weils 30 % nicht überschreitet, kann davon ausgegangen 
werden, dass vertikale Vereinbarungen, die nicht be­
stimmte Arten schwerwiegender Wettbewerbsbeschrän­
kungen enthalten, im Allgemeinen zu einer Verbesserung 
der Produktion oder des Vertriebs und zu einer angemes­
senen Beteiligung der Verbraucher an dem daraus entste­
henden Gewinn führen. 

(9) Oberhalb dieser Marktanteilsschwelle von 30 % kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass vertikale Verein­
barungen, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen, 
immer objektive Vorteile mit sich bringen, die in Art und 
Umfang ausreichen, um die Nachteile auszugleichen, die 
sie für den Wettbewerb mit sich bringen. Es kann aller­
dings auch nicht davon ausgegangen werden, dass diese 
vertikalen Vereinbarungen entweder unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fallen oder die Voraussetzungen des 
Artikels 101 Absatz 3 AEUV nicht erfüllen. 

(10) Diese Verordnung sollte keine vertikalen Vereinbarungen 
freistellen, die Beschränkungen enthalten, die wahrschein­
lich den Wettbewerb beschränken und den Verbrauchern 
schaden oder die für die Herbeiführung der effizienzstei­
gernden Auswirkungen nicht unerlässlich sind; insbeson­
dere vertikale Vereinbarungen, die bestimmte Arten 
schwerwiegender Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, 
wie die Festsetzung von Mindest- oder Festpreisen für 
den Weiterverkauf oder bestimmte Arten des Gebiets­
schutzes, sollten daher ohne Rücksicht auf den Markt­
anteil der beteiligten Unternehmen von dem mit dieser 
Verordnung gewährten Rechtsvorteil der Gruppenfreistel­
lung ausgeschlossen werden. 

(11) Die Gruppenfreistellung sollte an bestimmte Bedingungen 
geknüpft werden, die den Zugang zum relevanten Markt 
gewährleisten und Kollusion auf diesem Markt vorbeu­
gen. Zu diesem Zweck sollte die Freistellung von Wett­
bewerbsverboten auf Verbote mit einer bestimmten 
Höchstdauer beschränkt werden. Aus demselben Grund 

sollten alle unmittelbaren oder mittelbaren Verpflichtun­
gen, die die Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems 
veranlassen, die Marken bestimmter konkurrierender An­
bieter nicht zu führen, vom Rechtsvorteil dieser Verord­
nung ausgeschlossen werden. 

(12) Durch die Begrenzung des Marktanteils, den Ausschluss 
bestimmter vertikaler Vereinbarungen von der Gruppen­
freistellung und die nach dieser Verordnung zu erfüllen­
den Voraussetzungen ist in der Regel sichergestellt, dass 
Vereinbarungen, auf die die Gruppenfreistellung Anwen­
dung findet, den beteiligten Unternehmen keine Möglich­
keiten eröffnen, den Wettbewerb für einen wesentlichen 
Teil der betreffenden Produkte auszuschalten. 

(13) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durch­
führung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln ( 1 ) kann die Kommis­
sion den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entziehen, 
wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine 
Vereinbarung, für die die Gruppenfreistellung nach dieser 
Verordnung gilt, dennoch Wirkungen hat, die mit 
Artikel 101 Absatz 3 AEUV unvereinbar sind. 

(14) Die mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden können, 
nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1/2003 den aus dieser Verordnung erwachsenden Rechts­
vorteil für das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitglied­
staats oder einen Teil dieses Hoheitsgebiets entziehen, 
wenn in einem bestimmten Fall eine Vereinbarung, für 
die die Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung gilt, 
dennoch im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
oder in einem Teil dieses Hoheitsgebiets, das alle Merk­
male eines gesonderten räumlichen Marktes aufweist, 
Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
unvereinbar sind. 

(15) Bei der Entscheidung, ob der aus dieser Verordnung er­
wachsende Rechtsvorteil nach Artikel 29 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003 entzogen werden sollte, sind die wett­
bewerbsbeschränkenden Wirkungen, die sich daraus er­
geben, dass der Zugang zu einem relevanten Markt oder 
der Wettbewerb auf diesem Markt durch gleichartige 
Auswirkungen paralleler Netze vertikaler Vereinbarungen 
erheblich eingeschränkt werden, von besonderer Bedeu­
tung. Derartige kumulative Wirkungen können sich etwa 
aus selektiven Vertriebssystemen oder aus Wettbewerbs­
verboten ergeben. 

(16) Um die Überwachung paralleler Netze vertikaler Verein­
barungen zu verstärken, die gleichartige wettbewerbs­
beschränkende Auswirkungen haben und mehr als 
50 % eines Marktes abdecken, kann die Kommission 
durch Verordnung erklären, dass diese Verordnung auf 
vertikale Vereinbarungen, die bestimmte auf den betrof­
fenen Markt bezogene Beschränkungen enthalten, keine 
Anwendung findet, und dadurch die volle Anwendbarkeit 
von Artikel 101 AEUV auf diese Vereinbarungen wieder­
herstellen —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Be­
griffsbestimmungen: 

a) „vertikale Vereinbarung“ ist eine Vereinbarung oder abge­
stimmte Verhaltensweise, die zwischen zwei oder mehr Un­
ternehmen, von denen jedes für die Zwecke der Verein­
barung oder der abgestimmten Verhaltensweise auf einer 
anderen Ebene der Produktions- oder Vertriebskette tätig 
ist, geschlossen wird und die die Bedingungen betrifft, zu 
denen die beteiligten Unternehmen Waren oder Dienstleis­
tungen beziehen, verkaufen oder weiterverkaufen dürfen; 

b) „vertikale Beschränkung“ ist eine Wettbewerbsbeschränkung 
in einer vertikalen Vereinbarung, die unter Artikel 101 Ab­
satz 1 AEUV fällt; 

c) „Wettbewerber“ ist ein tatsächlicher oder potenzieller Wett­
bewerber; ein „tatsächlicher Wettbewerber“ ist ein Unterneh­
men, das auf demselben relevanten Markt tätig ist; ein „po­
tenzieller Wettbewerber“ ist ein Unternehmen, bei dem rea­
listisch und nicht nur hypothetisch davon ausgegangen wer­
den kann, dass es ohne die vertikale Vereinbarung als Reak­
tion auf einen geringen, aber anhaltenden Anstieg der rela­
tiven Preise wahrscheinlich innerhalb kurzer Zeit die zusätz­
lichen Investitionen tätigen oder sonstigen Umstellungskos­
ten auf sich nehmen würde, die erforderlich wären, um in 
den relevanten Markt einzutreten; 

d) „Wettbewerbsverbot“ ist eine unmittelbare oder mittelbare 
Verpflichtung, die den Abnehmer veranlasst, keine Waren 
oder Dienstleistungen herzustellen, zu beziehen, zu verkau­
fen oder weiterzuverkaufen, die mit den Vertragswaren oder 
-dienstleistungen im Wettbewerb stehen, oder eine unmittel­
bare oder mittelbare Verpflichtung des Abnehmers, auf dem 
relevanten Markt mehr als 80 % seines Gesamtbezugs an 
Vertragswaren oder -dienstleistungen und ihren Substituten, 
der anhand des Werts des Bezugs oder, falls in der Branche 
üblich, anhand des bezogenen Volumens im vorangehenden 
Kalenderjahr berechnet wird, vom Anbieter oder von einem 
anderen vom Anbieter benannten Unternehmen zu bezie­
hen; 

e) „selektive Vertriebssysteme“ sind Vertriebssysteme, in denen 
sich der Anbieter verpflichtet, die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar nur an Händler 
zu verkaufen, die anhand festgelegter Merkmale ausgewählt 
werden, und in denen sich diese Händler verpflichten, die 
betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht an Händler 
zu verkaufen, die innerhalb des vom Anbieter für den Be­
trieb dieses Systems festgelegten Gebiets nicht zum Vertrieb 
zugelassen sind; 

f) „Rechte des geistigen Eigentums“ umfassen unter anderem 
gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte; 

g) „Know-how“ ist eine Gesamtheit nicht patentgeschützter 
praktischer Kenntnisse, die der Anbieter durch Erfahrung 
und Erprobung gewonnen hat und die geheim, wesentlich 
und identifiziert sind; in diesem Zusammenhang bedeutet 
„geheim“, dass das Know-how nicht allgemein bekannt 
oder leicht zugänglich ist; „wesentlich“ bedeutet, dass das 
Know-how für den Abnehmer bei der Verwendung, dem 
Verkauf oder dem Weiterverkauf der Vertragswaren oder 
-dienstleistungen bedeutsam und nützlich ist; „identifiziert“ 
bedeutet, dass das Know-how so umfassend beschrieben 
ist, dass überprüft werden kann, ob es die Merkmale „ge­
heim“ und „wesentlich“ erfüllt; 

h) „Abnehmer“ ist auch ein Unternehmen, das auf der Grund­
lage einer unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallenden Ver­
einbarung Waren oder Dienstleistungen für Rechnung eines 
anderen Unternehmens verkauft; 

i) „Kunde des Abnehmers“ ist ein nicht an der Vereinbarung 
beteiligtes Unternehmen, das die Vertragswaren oder -dienst­
leistungen von einem an der Vereinbarung beteiligten Ab­
nehmer bezieht. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung schließen die Begriffe 
„Unternehmen“, „Anbieter“ und „Abnehmer“ die jeweils mit die­
sen verbundenen Unternehmen ein. 

„Verbundene Unternehmen“ sind: 

a) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar 

i) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Stimmrechte 
auszuüben, oder 

ii) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder der zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe zu bestellen, oder 

iii) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu füh­
ren; 

b) Unternehmen, die in einem an der Vereinbarung beteiligten 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter Buchstabe 
a aufgeführten Rechte oder Befugnisse haben;
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c) Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe b genanntes 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter Buchstabe 
a aufgeführten Rechte oder Befugnisse hat; 

d) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes 
Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren der un­
ter den Buchstaben a, b und c genannten Unternehmen oder 
in denen zwei oder mehr der zuletzt genannten Unterneh­
men gemeinsam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte 
oder Befugnisse haben; 

e) Unternehmen, in denen die folgenden Unternehmen gemein­
sam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befug­
nisse haben: 

i) an der Vereinbarung beteiligte Unternehmen oder mit 
ihnen jeweils verbundene Unternehmen im Sinne der 
Buchstaben a bis d, oder 

ii) eines oder mehrere der an der Vereinbarung beteiligten 
Unternehmen oder eines oder mehrere der mit ihnen 
verbundenen Unternehmen im Sinne der Buchstaben a 
bis d und ein oder mehrere dritte Unternehmen. 

Artikel 2 

Freistellung 

(1) Nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV und nach Maßgabe 
dieser Verordnung gilt Artikel 101 Absatz 1 AEUV nicht für 
vertikale Vereinbarungen. 

Diese Freistellung gilt, soweit solche Vereinbarungen vertikale 
Beschränkungen enthalten. 

(2) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nur dann für vertikale 
Vereinbarungen zwischen einer Unternehmensvereinigung und 
ihren Mitgliedern oder zwischen einer solchen Vereinigung und 
ihren Anbietern, wenn alle Mitglieder der Vereinigung Waren­
einzelhändler sind und wenn keines ihrer Mitglieder zusammen 
mit seinen verbundenen Unternehmen einen jährlichen Gesamt­
umsatz von mehr als 50 Mio. EUR erwirtschaftet. Vertikale Ver­
einbarungen solcher Vereinigungen werden von dieser Verord­
nung unbeschadet der Anwendbarkeit von Artikel 101 AEUV 
auf horizontale Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern einer 
solchen Vereinigung sowie auf Beschlüsse der Vereinigung er­
fasst. 

(3) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt für vertikale Verein­
barungen, die Bestimmungen enthalten, die die Übertragung 
von Rechten des geistigen Eigentums auf den Abnehmer oder 
die Nutzung solcher Rechte durch den Abnehmer betreffen, 

sofern diese Bestimmungen nicht Hauptgegenstand der Verein­
barung sind und sofern sie sich unmittelbar auf die Nutzung, 
den Verkauf oder den Weiterverkauf von Waren oder Dienst­
leistungen durch den Abnehmer oder seine Kunden beziehen. 
Die Freistellung gilt unter der Voraussetzung, dass diese Bestim­
mungen für die Vertragswaren oder -dienstleistungen keine 
Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, die denselben Zweck 
verfolgen wie vertikale Beschränkungen, die durch diese Verord­
nung nicht freigestellt sind. 

(4) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nicht für vertikale 
Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern. Sie findet jedoch An­
wendung, wenn Wettbewerber eine nicht gegenseitige vertikale 
Vereinbarung treffen und 

a) der Anbieter zugleich Hersteller und Händler von Waren ist, 
der Abnehmer dagegen Händler, jedoch kein Wettbewerber 
auf der Herstellungsebene; oder 

b) der Anbieter ein auf mehreren Handelsstufen tätiger Dienst­
leister ist, der Abnehmer dagegen Waren oder Dienstleistun­
gen auf der Einzelhandelsstufe anbietet und auf der Handels­
stufe, auf der er die Vertragsdienstleistungen bezieht, kein 
Wettbewerber ist. 

(5) Diese Verordnung gilt nicht für vertikale Vereinbarungen, 
deren Gegenstand in den Geltungsbereich einer anderen Grup­
penfreistellungsverordnung fällt, es sei denn, dies ist in einer 
solchen Verordnung vorgesehen. 

Artikel 3 

Marktanteilsschwelle 

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nur, wenn der Anteil 
des Anbieters an dem relevanten Markt, auf dem er die Vertrags­
waren oder -dienstleistungen anbietet, und der Anteil des Ab­
nehmers an dem relevanten Markt, auf dem er die Vertrags­
waren oder -dienstleistungen bezieht, jeweils nicht mehr als 
30 % beträgt. 

(2) Bezieht ein Unternehmen im Rahmen einer Mehrpartei­
envereinbarung die Vertragswaren oder -dienstleistungen von 
einer Vertragspartei und verkauft es sie anschließend an eine 
andere Vertragspartei, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 
nur, wenn es die Voraussetzungen des Absatzes 1 als Abnehmer 
wie auch als Anbieter erfüllt.
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Artikel 4 

Beschränkungen, die zum Ausschluss des Rechtsvorteils 
der Gruppenfreistellung führen — Kernbeschränkungen 

Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für vertikale Verein­
barungen, die unmittelbar oder mittelbar, für sich allein oder in 
Verbindung mit anderen Umständen unter der Kontrolle der 
Vertragsparteien Folgendes bezwecken: 

a) Die Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, seinen 
Verkaufspreis selbst festzusetzen; dies gilt unbeschadet der 
Möglichkeit des Anbieters, Höchstverkaufspreise festzusetzen 
oder Preisempfehlungen auszusprechen, sofern sich diese 
nicht infolge der Ausübung von Druck oder der Gewährung 
von Anreizen durch eines der beteiligten Unternehmen tat­
sächlich wie Fest- oder Mindestverkaufspreise auswirken; 

b) die Beschränkung des Gebiets oder der Kundengruppe, in das 
oder an die ein an der Vereinbarung beteiligter Abnehmer, 
vorbehaltlich einer etwaigen Beschränkung in Bezug auf den 
Ort seiner Niederlassung, Vertragswaren oder -dienstleistun­
gen verkaufen darf, mit Ausnahme 

i) der Beschränkung des aktiven Verkaufs in Gebiete oder 
an Kundengruppen, die der Anbieter sich selbst vorbehal­
ten oder ausschließlich einem anderen Abnehmer zuge­
wiesen hat, sofern dadurch der Verkauf durch die Kunden 
des Abnehmers nicht beschränkt wird, 

ii) der Beschränkung des Verkaufs an Endverbraucher durch 
Abnehmer, die auf der Großhandelsstufe tätig sind, 

iii) der Beschränkung des Verkaufs an nicht zugelassene 
Händler durch die Mitglieder eines selektiven Vertriebs­
systems innerhalb des vom Anbieter für den Betrieb die­
ses Systems festgelegten Gebiets, 

iv) der Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, Teile, 
die zur Weiterverwendung geliefert werden, an Kunden 
zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben 
Art von Waren verwenden würden, wie sie der Anbieter 
herstellt; 

c) die Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an 
Endverbraucher durch auf der Einzelhandelsstufe tätige Mit­
glieder eines selektiven Vertriebssystems; dies gilt unbescha­
det der Möglichkeit, Mitgliedern des Systems zu untersagen, 

Geschäfte von nicht zugelassenen Niederlassungen aus zu 
betreiben; 

d) die Beschränkung von Querlieferungen zwischen Händlern 
innerhalb eines selektiven Vertriebssystems, auch wenn diese 
auf verschiedenen Handelsstufen tätig sind; 

e) die zwischen einem Anbieter von Teilen und einem Abneh­
mer, der diese Teile weiterverwendet, vereinbarte Beschrän­
kung der Möglichkeit des Anbieters, die Teile als Ersatzteile 
an Endverbraucher oder an Reparaturbetriebe oder andere 
Dienstleister zu verkaufen, die der Abnehmer nicht mit der 
Reparatur oder Wartung seiner Waren betraut hat. 

Artikel 5 

Nicht freigestellte Beschränkungen 

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für die folgen­
den, in vertikalen Vereinbarungen enthaltenen Verpflichtungen: 

a) unmittelbare oder mittelbare Wettbewerbsverbote, die für 
eine unbestimmte Dauer oder für eine Dauer von mehr als 
fünf Jahren vereinbart werden; 

b) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die den Ab­
nehmer veranlassen, Waren oder Dienstleistungen nach Be­
endigung der Vereinbarung nicht herzustellen, zu beziehen, 
zu verkaufen oder weiterzuverkaufen; 

c) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die die Mitglie­
der eines selektiven Vertriebsystems veranlassen, Marken be­
stimmter konkurrierender Anbieter nicht zu verkaufen. 

Für die Zwecke des Unterabsatz 1 Buchstabe a gelten Wett­
bewerbsverbote, deren Dauer sich über den Zeitraum von fünf 
Jahren hinaus stillschweigend verlängert, als für eine unbe­
stimmte Dauer vereinbart. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a gilt die Begren­
zung auf fünf Jahre nicht, wenn die Vertragswaren oder -dienst­
leistungen vom Abnehmer in Räumlichkeiten und auf Grund­
stücken verkauft werden, die im Eigentum des Anbieters stehen 
oder von diesem von nicht mit dem Abnehmer verbundenen 
Dritten gemietet oder gepachtet worden sind und das Wett­
bewerbsverbot nicht über den Zeitraum hinausreicht, in dem 
der Abnehmer diese Räumlichkeiten und Grundstücke nutzt.
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(3) In Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b gilt die Frei­
stellung nach Artikel 2 für unmittelbare oder mittelbare Ver­
pflichtungen, die den Abnehmer veranlassen, Waren oder 
Dienstleistungen nach Beendigung der Vereinbarung nicht her­
zustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen, 
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Verpflichtungen beziehen sich auf Waren oder Dienst­
leistungen, die mit den Vertragswaren oder -dienstleistungen 
im Wettbewerb stehen; 

b) die Verpflichtungen beschränken sich auf Räumlichkeiten 
und Grundstücke, von denen aus der Abnehmer während 
der Vertragslaufzeit seine Geschäfte betrieben hat; 

c) die Verpflichtungen sind unerlässlich, um dem Abnehmer 
vom Anbieter übertragenes Know-how zu schützen; 

d) die Dauer der Verpflichtungen ist auf höchstens ein Jahr 
nach Beendigung der Vereinbarung begrenzt. 

Absatz 1 Buchstabe b gilt unbeschadet der Möglichkeit, Nut­
zung und Offenlegung von nicht allgemein zugänglichem 
Know-how unbefristeten Beschränkungen zu unterwerfen. 

Artikel 6 

Nichtanwendung dieser Verordnung 

Nach Artikel 1a der Verordnung Nr. 19/65/EWG kann die 
Kommission durch Verordnung erklären, dass in Fällen, in de­
nen mehr als 50 % des relevanten Marktes von parallelen Net­
zen gleichartiger vertikaler Beschränkungen abgedeckt werden, 
die vorliegende Verordnung auf vertikale Vereinbarungen, die 
bestimmte Beschränkungen des Wettbewerbs auf diesem Markt 
enthalten, keine Anwendung findet. 

Artikel 7 

Anwendung der Marktanteilsschwelle 

Für die Anwendung der Marktanteilsschwellen im Sinne des 
Artikels 3 gelten folgende Vorschriften: 

a) Der Marktanteil des Anbieters wird anhand des Absatzwerts 
und der Marktanteil des Abnehmers anhand des Bezugswerts 
berechnet. Liegen keine Angaben über den Absatz- bzw. 
Bezugswert vor, so können zur Ermittlung des Marktanteils 
des betreffenden Unternehmens Schätzungen vorgenommen 
werden, die auf anderen verlässlichen Marktdaten unter Ein­
schluss der Absatz- und Bezugsmengen beruhen; 

b) Die Marktanteile werden anhand der Angaben für das voran­
gegangene Kalenderjahr ermittelt; 

c) Der Marktanteil des Anbieters schließt Waren oder Dienst­
leistungen ein, die zum Zweck des Verkaufs an vertikal in­
tegrierte Händler geliefert werden; 

d) Beträgt ein Marktanteil ursprünglich nicht mehr als 30 % 
und überschreitet er anschließend diese Schwelle, jedoch 
nicht 35 %, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 im An­
schluss an das Jahr, in dem die Schwelle von 30 % erstmals 
überschritten wurde, noch für zwei weitere Kalenderjahre; 

e) Beträgt ein Marktanteil ursprünglich nicht mehr als 30 % 
und überschreitet er anschließend 35 %, so gilt die Freistel­
lung nach Artikel 2 im Anschluss an das Jahr, in dem die 
Schwelle von 35 % erstmals überschritten wurde, noch für 
ein weiteres Kalenderjahr; 

f) Die unter den Buchstaben d und e genannten Rechtsvorteile 
dürfen nicht in der Weise miteinander verbunden werden, 
dass ein Zeitraum von zwei Kalenderjahren überschritten 
wird; 

g) Der Marktanteil der in Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 
Buchstabe e genannten Unternehmen wird zu gleichen Tei­
len jedem Unternehmen zugerechnet, das die in Artikel 1 
Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a aufgeführten Rechte 
oder Befugnisse hat. 

Artikel 8 

Anwendung der Umsatzschwelle 

(1) Für die Berechnung des jährlichen Gesamtumsatzes im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 2 sind die Umsätze zu addieren, 
die das jeweilige an der vertikalen Vereinbarung beteiligte Un­
ternehmen und die mit ihm verbundenen Unternehmen im 
letzten Geschäftsjahr mit allen Waren und Dienstleistungen 
ohne Steuern und sonstige Abgaben erzielt haben. Dabei wer­
den Umsätze zwischen dem an der vertikalen Vereinbarung 
beteiligten Unternehmen und den mit ihm verbundenen Unter­
nehmen oder zwischen den mit ihm verbundenen Unternehmen 
nicht mitgerechnet. 

(2) Die Freistellung nach Artikel 2 bleibt bestehen, wenn der 
jährliche Gesamtumsatz im Zeitraum von zwei aufeinanderfol­
genden Geschäftsjahren die Schwelle um nicht mehr als 10 % 
überschreitet.
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Artikel 9 

Übergangszeitraum 

Das Verbot nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV gilt in der Zeit vom 1. Juni 2010 bis zum 31. Mai 2011 nicht 
für bereits am 31. Mai 2010 in Kraft befindliche Vereinbarungen, die zwar die Freistellungskriterien dieser 
Verordnung nicht erfüllen, aber am 31. Mai 2010 die Freistellungskriterien der Verordnung (EG) 
Nr. 2790/1999 erfüllt haben. 

Artikel 10 

Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2010 in Kraft. 

Sie gilt bis zum 31. Mai 2022. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 20. April 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO

DE 23.4.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 102/7



II 

(Mitteilungen) 

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Leitlinien für vertikale Beschränkungen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/C 130/01) 

INHALT 

Randnr. Seite 

I. EINLEITUNG 1-7 3 

1. Zweck der Leitlinien 1-4 3 

2. Anwendbarkeit von Artikel 101 AEUV auf vertikale Vereinbarungen 5-7 3 

II. GRUNDSÄTZLICH NICHT UNTER ARTIKEL 101 ABSATZ 1 AEUV FALLENDE VER­
TIKALE VEREINBARUNGEN 

8-22 4 

1. De-minimis-Vereinbarungen und Vereinbarungen zwischen KMU 8-11 4 

2. Handelsvertreterverträge 12-21 4 

2.1. Definition von Handelsvertreterverträgen 12-17 4 

2.2. Anwendung von Artikel 101 (1) AEUV auf Handelsvertreterverträge 18-21 6 

3. Zuliefervereinbarungen 22 6 

III. ANWENDUNG DER GVO 23-73 7 

1. Durch die GVO geschaffene Rechtssicherheit 23 7 

2. Geltungsbereich der GVO 24-46 7 

2.1. Definition von vertikalen Vereinbarungen 24-26 7 

2.2. Vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern 27-28 8 

2.3. Vereinigungen von Einzelhändlern 29-30 9 

2.4 Vertikale Vereinbarungen über Rechte des geistigen Eigentums 31-45 9 

2.5. Verhältnis zu anderen Gruppenfreistellungsverordnungen 46 11 

3. Kernbeschränkungen nach der GVO 47-59 11 

4. Einzelne Kernbeschränkungen, die gegebenenfalls nicht unter das Verbot von 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen oder die Voraussetzungen des Artikels 101 
Absatz 3 AEUV erfüllen 

60-64 15 

5. Nicht nach der GVO freigestellte Beschränkungen 65-69 16

DE 19.5.2010 Amtsblatt der Europäischen Union C 130/1



Randnr. Seite 

6. Abtrennbarkeit von Vertragsbestimmungen 70-71 17 

7. Produktportfolios die über dasselbe Vertriebssystem verkauft werden 72-73 17 

IV. ENTZUG DER GRUPPENFREISTELLUNG UND NICHTANWENDUNG DER GVO 74-85 18 

1. Entzug der Gruppenfreistellung 74-78 18 

2. Nichtanwendung der GVO 79-85 18 

V. MARKTABGRENZUNG UND BERECHNUNG DER MARKTANTEILE 86-95 19 

1. Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes 86 19 

2. Relevanter Markt für die Berechnung der 30 %-Marktanteilsschwelle nach der GVO 87-92 19 

3. Berechnung der Marktanteile nach der GVO 93-95 21 

VI. DURCHSETZUNG DES WETTBEWERBSRECHTS IM EINZELFALL 96-229 21 

1. Grundlagen der Prüfung 96-127 21 

1.1 Negative Auswirkungen vertikaler Beschränkungen 100-105 22 

1.2 Positive Auswirkungen vertikaler Beschränkungen 106-109 23 

1.3 Prüfungsmethoden 110-127 25 

1.3.1 Faktoren, die für die Prüfung nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV relevant sind 111-121 25 

1.3.2 Faktoren, die für die Prüfung nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV relevant sind 122-127 27 

2. Prüfung bestimmter vertikaler Beschränkungen 128-229 28 

2.1 Markenzwang 129-150 28 

2.2 Alleinvertrieb 151-167 31 

2.3 Kundenbeschränkung 168-173 35 

2.4 Selektiver Vertrieb 174-188 36 

2.5 Franchising 189-191 39 

2.6 Alleinbelieferung 192-202 40 

2.7 Vorauszahlungen für den Zugang 203-208 42 

2.8 Produktgruppenmanagement-Vereinbarungen 209-213 43 

2.9 Kopplungsbindung 214-222 43 

2.10 Beschränkungen für den Weiterverkaufspreis 223-229 45

DE C 130/2 Amtsblatt der Europäischen Union 19.5.2010



I. EINLEITUNG 

1. Zweck der Leitlinien 

(1) In diesen Leitlinien sind die Grundsätze dargelegt, die bei 
der Beurteilung vertikaler Vereinbarungen im Sinne von 
Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro­
päischen Union (*) (nachstehend „AEUV“ genannt) befolgt 
werden ( 1 ). Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a der Verord­
nung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 
2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abge­
stimmten Verhaltensweisen ( 2 ) (nachstehend „Gruppen­
freistellungsverordnung“ oder „GVO“ genannt) definiert 
den Begriff „vertikale Vereinbarungen“ (Randnummern 
24 bis 46). Die Leitlinien gelten unbeschadet der gleich­
zeitig möglichen Anwendung von Artikel 102 des Ver­
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 
vertikale Vereinbarungen. Die Leitlinien sind folgender­
maßen gegliedert: 

— In Abschnitt II (Randnummern 8 bis 22) werden ver­
tikale Vereinbarungen beschrieben, die im Allgemei­
nen nicht unter Artikel 101 AEUV fallen. 

— In Abschnitt III (Randnummern 23 bis 73) wird die 
Anwendung der GVO erläutert. 

— In Abschnitt IV (Randnummern 74 bis 85) werden 
die Grundsätze für den Entzug der Gruppenfreistel­
lung und für die Nichtanwendung der GVO erläutert. 

— In Abschnitt V (Randnummern 86 bis 95) werden die 
Marktabgrenzung und die Berechnung der Markt­
anteile behandelt. 

— In Abschnitt VI (Randnummern 96 bis 229) werden 
die allgemeinen Grundlagen der Prüfung vertikaler 
Vereinbarungen sowie die Durchsetzung des Wett­
bewerbsrechts im Einzelfall erläutert. 

(2) Die hier dargestellten Leitlinien werden zur Würdigung 
vertikaler Vereinbarungen herangezogen, die sowohl Wa­
ren als auch Dienstleistungen betreffen können, wobei 
bestimmte vertikale Wettbewerbsbeschränkungen über­
wiegend im Warenhandel zur Anwendung kommen. Ver­
tikale Vereinbarungen können auch für Zwischen- und 
Endprodukte (Waren und Dienstleistungen) geschlossen 
werden. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich 

die Analysen und Aussagen in diese Leitlinien auf sämt­
liche Arten von Waren und Dienstleistungen und auf alle 
Handelsstufen. In diesem Sinne umfasst der Begriff „Pro­
dukt“ folglich sowohl Waren als auch Dienstleistungen. 
Die Begriffe „Anbieter“ und „Abnehmer“ werden für 
sämtliche Handelsstufen verwendet. Vereinbarungen mit 
Endverbrauchern, die nicht als Unternehmen tätig sind, 
sind vom Geltungsbereich der GVO und der Leitlinien 
ausgenommen, da Artikel 101 AEUV nur auf Verein­
barungen zwischen Unternehmen anwendbar ist. 

(3) Diese Leitlinien sollen den Unternehmen Orientierungs­
hilfen für die Selbstprüfung von vertikalen Vereinbarun­
gen nach Maßgabe der EU-Wettbewerbsvorschriften an 
die Hand geben. Die hier erläuterten Grundsätze haben 
den Umständen des Einzelfalls gebührend Rechnung zu 
tragen und sind nicht schematisch anzuwenden. So wird 
jeder Fall unter Berücksichtigung des jeweiligen Sachver­
halts gewürdigt. 

(4) Die Leitlinien berühren nicht die Rechtsprechung des Ge­
richts und des Gerichtshofs der Europäischen Union zur 
Anwendung von Artikel 101 AEUV auf vertikale Verein­
barungen. Die Kommission wird die Anwendung der 
GVO und der Leitlinien auf der Grundlage von Markt­
informationen von Wirtschaftsbeteiligten und von natio­
nalen Wettbewerbsbehörden weiterhin beobachten und 
kann die Leitlinien von Zeit zu Zeit überprüfen und bei 
Bedarf an neue Entwicklungen anpassen. 

2. Anwendbarkeit von Artikel 101 AEUV auf 
vertikale Vereinbarungen 

(5) Artikel 101 AEUV findet Anwendung auf vertikale Ver­
einbarungen, die geeignet sind, den Handel zwischen Mit­
gliedstaaten zu beeinträchtigen und eine Verhinderung, 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs be­
zwecken oder bewirken (nachstehend „vertikale Beschrän­
kungen“ genannt) ( 3 ). Artikel 101 AEUV schafft einen 
Rechtsrahmen für die Würdigung vertikaler Beschränkun­
gen, weil er die Unterscheidung zwischen wettbewerbs­
widrigen und wettbewerbsfördernden Auswirkungen er­
möglicht. Während Artikel 101 Absatz 1 AEUV Verein­
barungen verbietet, die den Wettbewerb spürbar ein­
schränken oder verfälschen, können nach Artikel 101 
Absatz 3 AEUV Vereinbarungen, bei denen die positiven 
Auswirkungen die wettbewerbswidrigen überwiegen, von 
diesem Verbot freigestellt werden ( 4 ).
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(*) Mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 sind an die Stelle der 
Artikel 81 und 82 EG-Vertrag die Artikel 101 und 102 des Ver­
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) getre­
ten. Die Artikel 81 und 82 EG-Vertrag und die Artikel 101 und 102 
AEUV sind im Wesentlichen identisch. Im Rahmen dieser Leitlinien 
sind Bezugnahmen auf die Artikel 101 und 102 AEUV als Bezug­
nahmen auf die Artikel 81 und 82 EG-Vertrag zu verstehen, wo dies 
angebracht ist. Der AEUV hat auch bestimmte terminologische Än­
derungen wie zum Beispiel die Ersetzung von „Gemeinschaft“ durch 
„Union“ und von „Gemeinsamer Markt“ durch „Binnenmarkt“ mit 
sich gebracht. Die Terminologie des AEUV wird in diesen Leitlinien 
durchgängig verwendet. 

( 1 ) Diese Leitlinien ersetzen die Mitteilung der Kommission über Leit­
linien für vertikale Beschränkungen, ABl. C 291 vom 13.10.2000, 
S. 1. 

( 2 ) ABl. L 102 vom 23.04.2010, S. 1. 

( 3 ) Siehe u. a. Urteile des Gerichtshofs vom 13. Juli 1966 in den ver­
bundenen Rs. 56/64 und 58/64, Kommission/Grundig-Consten, S. 450, 
und vom 30. Juni 1966 in der Rs. 56/65, Technique Minière/Maschi­
nenbau Ulm, S. 282 sowie Urteil des Gerichts vom 14. Juli 1994 in 
der Rs. T-77/92, Parker Pen/Kommission, S. II-549. 

( 4 ) Siehe Bekanntmachung der Kommission über Leitlinien zur Anwen­
dung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag, ABl. C 101 vom 
27.4.2004, S. 97, mit einer Darstellung der allgemeinen Methoden 
und der Auslegung der Bedingungen für die Anwendung von 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV und Artikel 101 Absatz 3 AEUV.



(6) Bei den meisten vertikalen Beschränkungen ergeben sich 
wettbewerbsrechtliche Bedenken ausschließlich bei unzu­
reichendem Wettbewerb auf mindestens einer Handels­
stufe, d. h., wenn der Anbieter oder der Abnehmer 
oder beide über eine gewisse Marktmacht verfügen. Ver­
tikale Beschränkungen sind in der Regel mit weniger 
Nachteilen verbunden als horizontale Beschränkungen 
und ermöglichen zudem erhebliche Effizienzgewinne. 

(7) Artikel 101 AEUV soll sicherstellen, dass Unternehmen 
bestimmte Vereinbarungen, im konkreten Fall vertikale 
Vereinbarungen, nicht zur Einschränkung des Wett­
bewerbs und damit zum Nachteil der Verbraucher ein­
setzen. Der Würdigung vertikaler Beschränkungen 
kommt ferner vor dem Hintergrund des globalen Ziels 
der Schaffung eines integrierten Binnenmarkts eine be­
sondere Bedeutung zu. Der Wettbewerb in der Union 
erhält durch die zunehmende Marktintegration wertvolle 
Impulse. Daher sollten Unternehmen daran gehindert 
werden, neue Schranken zwischen Mitgliedstaaten zu er­
richten, wo staatliche Barrieren erfolgreich abgebaut wor­
den sind. 

II. GRUNDSÄTZLICH NICHT UNTER ARTIKEL 101 
ABSATZ 1 AEUV FALLENDE VERTIKALE VEREIN­

BARUNGEN 

1. De-minimis-Vereinbarungen und Vereinbarungen 
zwischen KMU 

(8) Vereinbarungen, die nicht geeignet sind, den Handel zwi­
schen Mitgliedstaaten spürbar zu beeinträchtigen, oder 
die keine spürbare Einschränkung des Wettbewerbs be­
zwecken oder bewirken, fallen nicht unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV. Die GVO ist allerdings nur auf Verein­
barungen anwendbar, die unter Artikel 101 Absatz 1 
AEUV fallen. Die Anwendung der Bekanntmachung der 
Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeu­
tung, die den Wettbewerb gemäß Artikel 81 Absatz 1 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein­
schaft nicht spürbar beschränken (de minimis) ( 1 ) oder 
künftiger Bekanntmachungen über De-minimis-Verein­
barungen wird von den Leitlinien nicht berührt. 

(9) Vorbehaltlich der in der De-minimis-Bekanntmachung 
genannten Voraussetzungen, die Kernbeschränkungen 
und die Problematik der kumulativen Wirkung betreffen, 
fallen vertikale Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 
die nicht im Wettbewerb miteinander stehen und deren 
jeweiliger Anteil am relevanten Markt weniger als 15 % 
beträgt, grundsätzlich nicht unter das Verbot von 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV ( 2 ). Dies impliziert jedoch 
nicht die Vermutung, dass vertikale Vereinbarungen zwi­
schen Unternehmen mit einem höheren Marktanteil auto­
matisch gegen Artikel 101 Absatz 1 AEUV verstoßen. 
Auch Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die die 
Marktanteilsschwelle von 15 % überschreiten, haben 
möglicherweise keine merklichen Auswirkungen auf den 

Handel zwischen Mitgliedstaaten oder stellen keine spür­
bare Wettbewerbsbeschränkung dar ( 3 ). Derartige Verein­
barungen sind in ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen 
Zusammenhang zu prüfen. Die Kriterien für die Würdi­
gung von Vereinbarungen im Einzelfall werden unter den 
Randnummern 96 bis 229 beschrieben. 

(10) Bei Vorliegen von Kernbeschränkungen im Sinne der De- 
minimis-Bekanntmachung gilt das Verbot des Artikels 
101 Absatz 1 AEUV Vertrag gegebenenfalls auch für 
Vereinbarungen zwischen Unternehmen mit einem 
Marktanteil unterhalb der 15 %-Schwelle, sofern der Han­
del zwischen Mitgliedstaaten und der Wettbewerb spür­
bar beeinträchtigt bzw. eingeschränkt werden. In diesem 
Zusammenhang ist die ständige Rechtsprechung des Ge­
richtshofs und des Gerichts maßgebend ( 4 ). Ferner wird 
auf die Notwendigkeit verwiesen, gegebenenfalls die po­
sitiven und negativen Auswirkungen von Kernbeschrän­
kungen (siehe Randnummer 47) zu würdigen. 

(11) Mit Ausnahme der Fälle, in denen eine kumulative Wir­
kung gegeben ist und Kernbeschränkungen vorliegen, 
sind vertikale Vereinbarungen zwischen kleinen und mitt­
leren Unternehmen (KMU) nach der Definition im An­
hang zur Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Unternehmen ( 5 ) nach Auffas­
sung der Kommission selten geeignet, den Handel zwi­
schen Mitgliedstaaten oder den Wettbewerb im Sinne des 
Artikels 101 Absatz 1 AEUV spürbar zu beeinträchtigen 
bzw. einzuschränken, so dass sie grundsätzlich nicht un­
ter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen. In Fällen, in denen 
solche Vereinbarungen dennoch den Verbotstatbestand 
des Artikels 101 Absatz 1 AEUV erfüllen, wird die Kom­
mission in der Regel wegen des mangelnden Interesses 
für die Europäische Union kein Prüfverfahren einleiten, 
sofern die betreffenden Unternehmen nicht in einem we­
sentlichen Teil des Binnenmarktes kollektiv oder allein 
eine marktbeherrschende Stellung innehaben. 

2. Handelsvertreterverträge 

2.1. Definition von Handelsvertreterverträgen 

(12) Ein Handelsvertreter ist eine juristische oder natürliche 
Person, die mit der Vollmacht ausgestattet ist, im Auftrag 
einer anderen Person (des Auftraggebers) entweder im 
eigenen Namen oder im Namen des Auftraggebers Ver­
träge auszuhandeln und/oder zu schließen, die Folgendes 
zum Gegenstand haben: 

— den Ankauf von Waren oder Dienstleistungen durch 
den Auftraggeber, oder 

— den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen des 
Auftraggebers.
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( 1 ) ABl. C 368 vom 22.12.2001, S. 13. 
( 2 ) Für Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern gilt beim Marktanteil 

eine Bagatellschwelle von 10 % bezogen auf den gemeinsamen An­
teil der Unternehmen an den betreffenden relevanten Märkten. 

( 3 ) Siehe Urteil des Gerichts vom 8. Juni 1995 in der Rs. T-7/93, Lang­
nese-Iglo GmbH/Kommission, S. II-1533, Randnr. 98. 

( 4 ) Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 9. Juli 1969 in der Rs. 5/69, 
Völk/Vervaecke, S. 295; Urteil des Gerichtshofs vom 6. Mai 1971 in 
der Rs. 1/71, Cadillon/Höss, S. 351, und Urteil des Gerichtshofs vom 
28. April 1998 in der Rs. C-306/96, Javico/Yves Saint Laurent, S. I- 
1983, Randnrn. 16 und 17. 

( 5 ) ABL. L 124 vom 20.5.2003, S. 36.



(13) Entscheidend für die Frage, ob Artikel 101 Absatz 1 
AEUV anwendbar ist, ist das finanzielle oder geschäftliche 
Risiko, das der Handelsvertreter bezüglich der ihm vom 
Auftraggeber übertragenen Tätigkeiten trägt ( 1 ). Dabei ist 
es unerheblich, ob der Vertreter für einen oder für meh­
rere Auftraggeber handelt. Auch die Einstufung des Han­
delsvertretervertrags durch die Unterzeichner oder die 
einzelstaatlichen Gesetze ist für die wettbewerbsrechtliche 
Würdigung belanglos. 

(14) Im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 101 Absatz 
1 AEUV sind drei Arten finanzieller oder geschäftlicher 
Risiken für die Einstufung als Handelsvertreterverträge 
von Bedeutung. Erstens gibt es Risiken, die – wie die 
Finanzierung von Lagerbeständen – unmittelbar mit den 
Verträgen zusammenhängen, die der Vertreter für den 
Auftraggeber geschlossen und/oder ausgehandelt hat. 
Zweitens sind Risiken zu nennen, die mit marktspezi­
fischen Investitionen verbunden sind, also mit Investitio­
nen, die für die Art der vom Vertreter auszuführenden 
Tätigkeit erforderlich sind und die dieser benötigt, um 
den betreffenden Vertrag schließen und/oder aushandeln 
zu können. Solche Investitionen stellen normalerweise 
versunkene Kosten dar, weil sie nach Aufgabe des betref­
fenden Geschäftsfelds nicht für andere Geschäfte genutzt 
oder nur mit erheblichem Verlust veräußert werden kön­
nen. Drittens existieren insofern Risiken in Verbindung 
mit anderen Tätigkeiten auf demselben sachlich relevan­
ten Markt, als der Auftraggeber vom Handelsvertreter 
verlangt, diese durchzuführen, allerdings nicht im Namen 
des Auftraggebers, sondern auf eigenes Risiko. 

(15) Für die Anwendung von Artikel 101 Absatz 1 AEUV gilt 
eine Vereinbarung als Handelsvertretervertrag, wenn der 
Handelsvertreter bezüglich der Verträge, die er im Namen 
des Auftraggebers schließt und/oder aushandelt, bezüglich 
marktspezifischer Investitionen für diesen Tätigkeits­
bereich und bezüglich anderer Tätigkeiten, die der Auf­
traggeber für denselben sachlich relevanten Markt als er­
forderlich erachtet, keine oder nur unbedeutende Risiken 
trägt. Risiken, die mit der Erbringung von Handelsvertre­
terleistungen generell zusammenhängen, wie z. B. die 
Abhängigkeit des Einkommens des Handelsvertreters 
von seinem Erfolg als Vertreter oder von allgemeinen 
Investitionen in Geschäftsräume oder Personal, sind für 
die Würdigung irrelevant. 

(16) Eine Vereinbarung wird für die Anwendung von 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV im Allgemeinen als Handels­
vertretervertrag betrachtet, wenn das Eigentum an erwor­
benen oder verkauften Vertragswaren nicht auf den Han­
delsvertreter übergeht, wenn der Handelsvertreter die Ver­
tragsdienstleistungen nicht selbst erbringt und wenn der 
Vertreter 

a) sich nicht an den Kosten, einschließlich Beförderungs­
kosten, beteiligt, die mit der Lieferung/Erbringung 
bzw. dem Erwerb der Vertragswaren oder -dienstleis­
tungen verbunden sind. Dies schließt nicht aus, dass 
der Handelsvertreter Beförderungsleistungen erbringt, 
sofern die Kosten vom Auftraggeber übernommen 
werden; 

b) nicht auf eigene Kosten oder eigenes Risiko Vertrags­
waren lagert, was die Kosten für die Finanzierung der 
Lagerbestände und für den Verlust von Lagerbestän­
den einschließt, und unverkaufte Waren unentgeltlich 
an den Auftraggeber zurückgeben kann, sofern der 
Handelsvertreter nicht für Verschulden haftet, (wenn 
er es z. B. versäumt, zumutbare Sicherheitsmaßnah­
men zu treffen, um den Verlust von Lagerbeständen 
zu vermeiden); 

c) gegenüber Dritten keine Haftung für Schäden über­
nimmt, die durch das verkaufte Produkt verursacht 
wurden (Produkthaftung), es sei denn, er ist als Han­
delsvertreter dafür verantwortlich; 

d) keine Haftung dafür übernimmt, dass die Kunden ihre 
Vertragspflichten erfüllen, mit Ausnahme des Verlustes 
der Provision des Handelsvertreters, sofern dieser nicht 
für Verschulden haftet (wenn er es z. B. versäumt, 
zumutbare Sicherheitsmaßnahmen oder Diebstahlsi­
cherungen vorzusehen oder zumutbare Maßnahmen 
zu treffen, um Diebstähle dem Auftraggeber oder 
der Polizei zu melden, oder es unterlässt, dem Auf­
traggeber alle ihm bekannten Informationen hinsicht­
lich der Zahlungsverlässlichkeit seiner Kunden zu 
übermitteln); 

e) weder unmittelbar noch mittelbar verpflichtet ist, in 
verkaufsfördernde Maßnahmen zu investieren und 
sich z. B. an den Werbeaufwendungen des Auftrag­
gebers zu beteiligen; 

f) nicht in marktspezifische Ausrüstungen, Räumlichkei­
ten oder Mitarbeiterschulungen investiert, wie z. B. 
einen Kraftstofftank im Fall des Kraftstoffeinzelhandels 
oder spezielle Software für den Verkauf von Policen 
im Fall von Versicherungsvermittlern, es sei denn, der 
Auftraggeber übernimmt diese Kosten in vollem Um­
fang; 

g) keine anderen Tätigkeiten auf Verlangen des Auftrag­
gebers auf demselben sachlich relevanten Markt wahr­
nehmen muss, es sei denn, der Auftraggeber über­
nimmt die Kosten hierfür in vollem Umfang.
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( 1 ) Siehe Urteil des Gerichts vom 15. September 2005 in der Rs. T- 
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(17) Diese Aufstellung ist nicht erschöpfend. Sofern der Han­
delsvertreter jedoch eines oder mehrere der in Randnum­
mern 14, 15 und 16 genannten Risiken oder Kosten zu 
tragen hat, kann die Vereinbarung zwischen Vertreter 
und Auftraggeber nicht als Handelsvertretervertrag gewer­
tet werden. Die Frage des Risikos muss im Einzelfall 
beantwortet werden, wobei vorzugsweise auf die tatsäch­
lichen wirtschaftlichen Gegebenheiten und weniger auf 
die Rechtsform abzustellen ist. Aus praktischen Erwägun­
gen sollten bei der Beurteilung der Risiken zuerst die 
vertragsspezifischen Risiken geprüft werden. Hat der Ver­
treter die vertragsspezifischen Risiken zu tragen, so lässt 
sich daraus schließen, dass er ein unabhängiger Händler 
ist. Gehen die vertragsspezifischen Risiken nicht zu Las­
ten des Handelsvertreters, so ist zu prüfen, wer die Risi­
ken trägt, die mit marktspezifischen Investitionen verbun­
den sind. Sofern der Handelsvertreter weder vertragsspe­
zifische Risiken noch mit marktspezifischen Investitionen 
verbundene Risiken zu tragen hat, sind die Risiken in 
Verbindung mit anderen auf demselben sachlich relevan­
ten Markt erforderlichen Tätigkeiten zu prüfen. 

2.2. Anwendung von Artikel 101 Absatz 1 AEUV auf Han­
delsvertreterverträge 

(18) Bei Handelsvertreterverträgen, die der Definition in Ab­
schnitt 2.1. entsprechen, sind die Ankaufs- und die Ver­
kaufsfunktionen des Vertreters Teil der Tätigkeiten des 
Auftraggebers. Da der Auftraggeber die geschäftlichen 
und finanziellen Risiken trägt, die mit dem Verkauf und 
Ankauf der Vertragswaren und -dienstleistungen verbun­
den sind, fallen sämtliche dem Vertreter auferlegten Ver­
pflichtungen bezüglich der im Namen des Auftraggebers 
geschlossenen und/oder ausgehandelten Verträge nicht 
unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV. Folgende Verpflich­
tungen des Handelsvertreters werden grundsätzlich als 
untrennbarer Bestandteil eines Handelsvertretervertrags 
angesehen, da jede für sich die Befugnis des Auftrag­
gebers betrifft, die Tätigkeiten des Vertreters in Bezug 
auf die Vertragswaren bzw. Vertragsdienstleistungen fest­
zulegen, was unerlässlich ist, wenn der Auftraggeber die 
Risiken übernehmen und in der Lage sein soll, die Ge­
schäftsstrategie festzulegen: 

a) Beschränkungen hinsichtlich des Gebiets, in dem der 
Vertreter die fraglichen Waren oder Dienstleistungen 
verkaufen darf; 

b) Beschränkungen hinsichtlich der Kunden, an die der 
Vertreter die fraglichen Waren oder Dienstleistungen 
verkaufen darf; 

c) die Preise und die Bedingungen, zu denen der Vertre­
ter die fraglichen Waren oder Dienstleistungen verkau­
fen oder ankaufen muss. 

(19) Handelsvertreterverträge regeln nicht nur die Bedingun­
gen, zu denen der Vertreter die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen für den Auftraggeber verkauft oder an­
kauft, sondern enthalten oftmals auch Bestimmungen, die 
das Verhältnis zwischen dem Vertreter und dem Auftrag­
geber betreffen. Dies gilt insbesondere für Klauseln, die 
den Auftraggeber daran hindern, andere Vertreter für eine 
bestimmte Art von Geschäft, Kunden oder Gebiet zu 
ernennen (Alleinvertreterklauseln) und/oder Bestimmun­
gen, die den Vertreter daran hindern, als Vertreter oder 
Händler für Unternehmen tätig zu werden, die mit dem 
Auftraggeber im Wettbewerb stehen (Markenzwangklau­
seln). Da Handelsvertreter und Auftraggeber verschiedene 

Unternehmen sind, können Bestimmungen, die das Ver­
hältnis zwischen ihnen regeln, gegen Artikel 101 Absatz 
1 AEUV verstoßen. Alleinvertreterklauseln dürften in der 
Regel keine wettbewerbsschädigenden Auswirkungen ent­
falten. Markenzwangklauseln und Wettbewerbsverbote, 
einschließlich derjenigen für die Zeit nach Vertragsablauf, 
betreffen den Wettbewerb zwischen verschiedenen Mar­
ken und können unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fal­
len, wenn sie zur (kumulativen) Abschottung des relevan­
ten Marktes führen, auf dem die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen verkauft oder gekauft werden (siehe ins­
besondere Abschnitt VI.2.1). Auf derartige Bestimmungen 
ist möglicherweise die GVO anwendbar, sofern die Vo­
raussetzungen in Artikel 5 GVO erfüllt sind. Ferner kön­
nen im Einzelfall Effizienzgewinne im Sinne von 
Artikel 101 Absatz 3 AEUV geltend gemacht werden 
(siehe beispielsweise Randnummern 144-148). 

(20) Ein Handelsvertretervertrag kann aber auch in Fällen, in 
denen der Auftraggeber alle damit verbundenen finanziel­
len und geschäftlichen Risiken übernimmt, unter 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen, wenn er kollusive 
Verhaltensweisen fördert. Dies dürfte u. a. dann der Fall 
sein, wenn mehrere Auftraggeber die Dienste derselben 
Handelsvertreter in Anspruch nehmen und gemeinsam 
andere davon abhalten, diese ebenfalls in Anspruch zu 
nehmen, oder wenn sie die Handelsvertreter zur Kollu­
sion bei der Marketingstrategie oder zum Austausch ver­
traulicher Marktdaten untereinander benutzen. 

(21) In Fällen, in denen der Handelsvertreter ein oder mehrere 
der unter Randnummer 16 beschriebenen Risiken trägt, 
gilt die Vereinbarung zwischen dem Vertreter und dem 
Auftraggeber für die Zwecke des Artikels 101 Absatz 1 
AEUV nicht als Handelsvertretervertrag. Der Vertreter 
wird folglich als unabhängiges Unternehmen betrachtet, 
und die Vereinbarung zwischen dem Vertreter und dem 
Auftraggeber fällt somit wie jede andere vertikale Verein­
barung unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV. 

3. Zuliefervereinbarungen 

(22) Zuliefervereinbarungen werden zwischen Auftragnehmer 
und Zulieferer geschlossen. Der Auftragnehmer liefert 
technologisches Wissen oder Ausrüstungen an den Zu­
lieferer, der auf dieser Grundlage bestimmte Produkte für 
den Auftragnehmer herstellt. Zulieferverträge werden in 
der Bekanntmachung der Kommission vom 
18. Dezember 1978 über die Beurteilung von Zuliefer­
verträgen nach Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ( 1 ) 
(nachstehend Bekanntmachung über Zulieferverträge) be­
handelt. Dieser weiterhin anwendbaren Bekanntmachung 
zufolge fallen Zulieferverträge, in denen sich der Zuliefe­
rer verpflichtet, bestimmte Produkte ausschließlich für 
den Auftraggeber bereitzustellen, grundsätzlich nicht un­
ter Artikel 101 Absatz 1 AEUV, sofern die technologi­
schen Kenntnisse oder die Ausrüstungen für den Zuliefe­
rer unerlässlich sind, um die Produkte bereitstellen zu 
können. Andere dem Zulieferer auferlegte Beschränkun­
gen, wie der Verzicht auf eigene Forschungs- und Ent­
wicklung oder die Nutzung ihrer Ergebnisse oder die 
Verpflichtung, grundsätzlich nicht für Dritte tätig zu wer­
den, können allerdings von Artikel 101 AEUV erfasst 
werden ( 2 ).
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III. ANWENDUNG DER GVO 

1. Durch die GVO geschaffene Rechtssicherheit 

(23) Die meisten vertikalen Beschränkungen sind nur dann 
wettbewerbsrechtlich bedenklich, wenn auf einer oder 
mehreren Handelsstufen kein ausreichender Wettbewerb 
besteht, d. h. wenn der Anbieter oder der Abnehmer oder 
beide ein gewisses Maß an Marktmacht besitzen. Voraus­
gesetzt, diese Beschränkungen beinhalten keine Kern­
beschränkungen, d. h. keine bezweckten Beschränkungen, 
so begründet die GVO für vertikale Vereinbarungen eine 
Vermutung der Rechtmäßigkeit, die allerdings vom 
Marktanteil des Anbieters und des Abnehmers abhängt. 
Entscheidendes Kriterium für die Anwendbarkeit der 
GVO ist nach Artikel 3 GVO der Anteil des Anbieters 
an dem Markt, auf dem die Vertragswaren oder -dienst­
leistungen angeboten werden, sowie der Anteil des Ab­
nehmers an dem Markt, auf dem er die Vertragswaren 
oder -dienstleistungen bezieht, die die Anwendbarkeit der 
Gruppenfreistellung begründen. Die GVO ist nur an­
wendbar, wenn der Marktanteil des Anbieters und jener 
des Abnehmers 30 % nicht übersteigen. Abschnitt V die­
ser Leitlinien enthält entsprechende Erläuterungen, wie 
der relevante Markt zu definieren ist und die Marktanteile 
zu berechnen sind. Liegt der Marktanteil über 30 %, wird 
nicht vermutet, dass vertikale Vereinbarungen unter 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen oder die Vorausset­
zungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV nicht erfüllen; 
allerdings wird auch nicht vermutet, dass vertikale Ver­
einbarungen, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fal­
len, in der Regel die Voraussetzungen des Artikels 101 
Absatz 3 erfüllen. 

2. Geltungsbereich der GVO 

2.1. Definition vertikaler Vereinbarungen 

(24) Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a GVO definiert vertikale 
Vereinbarungen als „eine Vereinbarung oder abgestimmte 
Verhaltensweise, die zwischen zwei oder mehr Unterneh­
men, von denen jedes für die Zwecke der Vereinbarung 
oder der abgestimmten Verhaltensweise auf einer anderen 
Ebene der Produktions- oder Vertriebskette tätig ist, ge­
schlossen wird und die die Bedingungen betrifft, zu de­
nen die beteiligten Unternehmen bestimmte Waren oder 
Dienstleistungen beziehen, verkaufen oder weiterverkau­
fen können“. 

(25) Die Definition vertikaler Vereinbarungen in Randnummer 
24 beruht auf vier zentralen Elementen: 

a) Die GVO ist auf Vereinbarungen zwischen Unterneh­
men und auf abgestimmte Verhaltensweisen anwend­
bar. Einseitige Handlungen beteiligter Unternehmen 
fallen nicht unter die GVO. Sie können aber unter 
Artikel 102 AEUV fallen, der die missbräuchliche Aus­
nutzung einer marktbeherrschenden Stellung verbietet. 
Eine Vereinbarung im Sinne von Artikel 101 AEUV 
liegt bereits dann vor, wenn die Beteiligten ihrer ge­
meinsamen Absicht Ausdruck verliehen haben, sich 
auf dem Markt in einer bestimmten Weise zu verhal­
ten. Hierbei ist die Ausdrucksform unerheblich, sofern 
sie den Willen der beteiligten Unternehmen getreu 
wiedergibt. Ist keine explizite Vereinbarung über eine 
Willensübereinstimmung auffindbar, obliegt es der 
Kommission nachzuweisen, dass das einseitige Han­
deln eines Unternehmens mit Zustimmung der übri­

gen beteiligten Unternehmen erfolgte. Bei vertikalen 
Vereinbarungen kann die Zustimmung zu einem be­
stimmten einseitigen Handeln auf zwei Wegen erklärt 
werden: Im ersten Fall leitet sich die Zustimmung aus 
den Befugnissen ab, die den beteiligten Unternehmen 
im Rahmen einer vorab getroffenen Vereinbarung 
übertragen werden. Wenn die vorab getroffene Ver­
einbarung vorsieht oder einem beteiligten Unterneh­
men die Möglichkeit einräumt, nachfolgend ein be­
stimmtes einseitiges Verhalten zu verfolgen, das für 
ein anderes Unternehmen bindend ist, so kann hieraus 
die Zustimmung dieses Unternehmens zu dem Ver­
halten abgeleitet werden ( 1 ). Wurde, zweitens, eine 
derart explizite Zustimmung nicht erteilt, so kann 
die Kommission das Vorliegen einer stillschweigenden 
Zustimmung nachweisen. Zu diesem Zweck ist zuerst 
darzulegen, dass ein beteiligtes Unternehmen die Mit­
wirkung des anderen Unternehmens bei der Verwirk­
lichung seines einseitigen Handelns ausdrücklich oder 
stillschweigend verlangt, und zweitens ist nachzuwei­
sen, dass das andere beteiligte Unternehmen dieser 
Forderung nachgekommen ist, indem es dieses einsei­
tige Verhalten in die Praxis umgesetzt hat ( 2 ). Bei­
spielsweise ist von einer stillschweigenden Zustim­
mung zum einseitigen Handeln eines Anbieters aus­
zugehen, wenn dieser einseitig eine Lieferverringerung 
ankündigt, um parallelen Handel auszuschließen, und 
die Händler ihre Aufträge unverzüglich verringern und 
sich aus dem parallelen Handel zurückziehen. Dieser 
Schluss kann allerdings nicht gezogen werden, wenn 
die Händler weiterhin parallelen Handel betreiben 
oder nach neuen Möglichkeiten für parallelen Handel 
suchen. Bei vertikalen Vereinbarungen kann eine still­
schweigende Zustimmung gleichermaßen aus dem 
Grad des Zwangs abgeleitet werden, den ein beteiligtes 
Unternehmen ausübt, um sein einseitiges Handeln bei 
dem oder den anderen an der Vereinbarung beteiligten 
Unternehmen durchzusetzen, in Kombination mit der 
Anzahl an Händlern, die das einseitige Handeln des 
Anbieters praktisch umsetzen. So weist beispielsweise 
ein System von Überwachung und Bestrafung, das ein 
Anbieter einführt, um jene Händler abzustrafen, die 
sein einseitiges Handeln nicht unterstützen, auf eine 
stillschweigende Zustimmung zum einseitigen Han­
deln des Anbieters hin, weil es dem Anbieter durch 
dieses System möglich ist, seine Strategie umzusetzen. 
Beide in dieser Randnummer genannten Möglichkei­
ten, eine stillschweigende Zustimmung zu erhalten, 
können gemeinsam Anwendung finden. 

b) Eine Vereinbarung oder eine abgestimmte Verhaltens­
weise betrifft zwei oder mehr Unternehmen. Vertikale 
Vereinbarungen mit Endverbrauchern, die nicht als 
Unternehmen auftreten, fallen nicht unter die GVO. 
In der Regel fallen Vereinbarungen mit Endverbrau­
chern auch nicht unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV, 
weil dieser nur für Vereinbarungen zwischen Unter­
nehmen, für Beschlüsse von Unternehmensvereinigun­
gen und für aufeinander abgestimmte Verhaltenswei­
sen von Unternehmen gilt. Dies gilt unbeschadet der 
möglichen gleichzeitigen Anwendung des Artikels 
102 AEUV.
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c) Die Vereinbarung oder abgestimmte Verhaltensweise 
besteht zwischen Unternehmen, die für die Zwecke 
der Vereinbarung auf unterschiedlichen Stufen der 
Produktions- oder Vertriebskette tätig sind. Dies be­
deutet z. B., dass ein Unternehmen einen Rohstoff 
herstellt, den ein anderes als Vorleistung verwendet, 
oder dass es sich bei dem ersten Unternehmen um 
einen Hersteller, dem zweiten um einen Großhändler 
und dem dritten um einen Einzelhändler handelt. Da­
bei ist nicht ausgeschlossen, dass ein Unternehmen auf 
mehr als einer Stufe der Produktions- oder Vertriebs­
kette tätig ist. 

d) Die Vereinbarungen oder abgestimmten Verhaltens­
weisen regeln die Bedingungen, zu denen die beteilig­
ten Unternehmen – der Anbieter und der Abnehmer – 
bestimmte Waren oder Dienstleistungen beziehen, 
verkaufen oder weiterverkaufen können. Hierin spie­
gelt sich der Zweck der GVO wider, nämlich Bezugs- 
und Vertriebsvereinbarungen zu erfassen. Derartige 
Vereinbarungen regeln die Bedingungen für den Be­
zug, Verkauf oder Weiterverkauf der vom Anbieter 
bereitgestellten Waren oder Dienstleistungen und/oder 
die Bedingungen für den Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen, die diese Waren oder Dienstleistun­
gen enthalten, durch den Abnehmer. Sowohl die vom 
Anbieter bereitgestellten Waren oder Dienstleistungen 
als auch die daraus resultierenden Waren oder Dienst­
leistungen werden als Vertragswaren bzw. -dienstleis­
tungen im Sinne der GVO angesehen. Damit sind alle 
vertikalen Vereinbarungen erfasst, die sich auf sämtli­
che Waren und Dienstleistungen, Zwischen- und End­
produkte, beziehen. Die einzige Ausnahme bildet die 
Kfz-Industrie, solange für diesen Wirtschaftszweig eine 
eigene Gruppenfreistellung wie Verordnung (EG) Nr. 
1400/2002 der Kommission vom 31. Juli 2002 über 
die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags 
auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und auf­
einander abgestimmten Verhaltensweisen im Kraft­
fahrzeugsektor ( 1 ) oder eine Nachfolgeregelung gilt. 
Die vom Anbieter bereitgestellten Waren oder Dienst­
leistungen können vom Abnehmer weiterverkauft 
oder zur Herstellung eigener Waren oder Dienstleis­
tungen eingesetzt werden. 

(26) Die GVO gilt auch für Waren, die zum Zwecke der Ver­
mietung an Dritte verkauft und angekauft werden. Miet- 
und Leasingvereinbarungen als solche fallen jedoch nicht 
unter die GVO, da der Anbieter keine Waren oder 
Dienstleistungen an den Abnehmer verkauft. Generell er­
fasst die GVO keine Beschränkungen oder Verpflichtun­
gen, die nicht die Bedingungen für den Bezug, Verkauf 
oder Weiterverkauf betreffen und die die beteiligten Un­
ternehmen gegebenenfalls in eine ansonsten vertikale 
Vereinbarung aufgenommen haben, wie z. B. die Ein­
schränkung des Rechts beteiligter Unternehmen, eigen­
ständige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch­
zuführen. Nach Artikel 2 Absätze 2 bis 5 GVO sind 
bestimmte andere vertikale Vereinbarungen direkt oder 
indirekt von der Gruppenfreistellung nach der GVO aus­
genommen. 

2.2. Vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern 

(27) „Vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern“ sind 
nach Artikel 2 Absatz 4 GVO ausdrücklich von der Frei­

stellung ausgeschlossen. Sie sind, was mögliche Kollusi­
onswirkungen betrifft, Gegenstand der Leitlinien der 
Kommission zur Anwendbarkeit von Artikel 81 EG-Ver­
trag auf Vereinbarungen über horizontale Zusammen­
arbeit ( 2 ). Die vertikalen Elemente solcher Vereinbarungen 
sind jedoch nach den vorliegenden Leitlinien zu beurtei­
len. Ein Wettbewerber ist laut der Definition in Artikel 1 
Absatz 1 Buchstabe c der GVO „ein tatsächlicher oder 
potenzieller Wettbewerber“. Zwei Unternehmen gelten als 
tatsächliche Wettbewerber, wenn sie auf demselben rele­
vanten Markt tätig sind. Ein Unternehmen gilt als poten­
zieller Wettbewerber eines anderen Unternehmens, wenn 
wahrscheinlich ist, dass es, wenn keine Vereinbarung ge­
schlossen wird, im Falle eines geringfügigen aber dauer­
haften Anstiegs der relativen Preise innerhalb kurzer Zeit 
und in der Regel binnen höchstens eines Jahres die not­
wendigen Zusatzinvestitionen durchführen bzw. die not­
wendigen Umstellungskosten auf sich nehmen würde, um 
in den relevanten Markt, auf dem das andere Unterneh­
men tätig ist, einzutreten. Diese Einschätzung muss auf 
realistischen Annahmen beruhen; die rein theoretische 
Möglichkeit eines Marktzutritts reicht nicht aus ( 3 ). Ein 
Händler, der einem Hersteller Spezifikationen erteilt, da­
mit dieser bestimmte Waren unter dem Markennamen 
des Händlers herstellt, ist nicht als Hersteller dieser Eigen­
markenwaren anzusehen. 

(28) Nach Artikel 2 Absatz 4 der GVO gilt der grundsätzliche 
Ausschluss vertikaler Vereinbarungen zwischen Wett­
bewerbern von der Anwendung der GVO in zwei Fällen 
nicht. Diese Ausnahmen betreffen nichtwechselseitige 
Vereinbarungen. Solche Vereinbarungen zwischen Wett­
bewerbern sind nach der GVO freistellungsfähig, wenn a) 
der Anbieter zugleich Hersteller und Händler von Waren 
ist, der Abnehmer dagegen Händler, jedoch kein Wett­
bewerber auf der Herstellungsstufe ist, oder b) der Anbie­
ter ein auf mehreren Handelsstufen tätiger Dienstleister 
ist, während der Abnehmer auf der Einzelhandelsstufe 
tätig ist, jedoch kein Wettbewerber auf der Handelsstufe 
ist, auf der er die Vertragsdienstleistungen bezieht. Die 
erste Ausnahme erfasst somit auch den zweigleisigen Ver­
trieb, d. h. Fälle, in denen der Hersteller seine Waren im 
Wettbewerb mit unabhängigen Händlern zugleich selbst 
vertreibt. Im Falle eines zweigleisigen Vertriebs wird die 
Auffassung vertreten, dass etwaige Auswirkungen auf das 
Wettbewerbsverhältnis zwischen Hersteller und Einzel­
händler auf Einzelhandelsebene im Allgemeinen weniger 
bedeutsam sind als die potenziellen Auswirkungen der 
vertikalen Liefervereinbarung auf den Wettbewerb auf 
Hersteller- oder Einzelhandelsebene. Die zweite Aus­
nahme gilt Fälle, die mit dem zweigleisigen Vertrieb ver­
gleichbar sind, und zwar wenn ein Anbieter zugleich als 
Anbieter von Waren und Dienstleistungen auf der Ebene 
des Abnehmers tätig ist.
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2.3. Vereinigungen von Einzelhändlern 

(29) Nach Artikel 2 Absatz 2 GVO gilt die Freistellung auch 
für vertikale Vereinbarungen von Unternehmensvereini­
gungen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, womit 
alle übrigen Vereinbarungen von Unternehmensvereini­
gungen vom Geltungsbereich der GVO ausgeschlossen 
sind. Vertikale Vereinbarungen zwischen einer Unterneh­
mensvereinigung und ihren Mitgliedern oder zwischen 
einer solchen Vereinigung und Anbietern fallen nur 
dann unter die GVO, wenn alle Mitglieder der Vereini­
gung Einzelhändler (für Waren, nicht für Dienstleistun­
gen) sind und kein Mitglied mehr als 50 Mio. EUR Um­
satz erzielt. Einzelhändler sind Händler, die Waren an den 
Endverbraucher weiterverkaufen. Die kartellrechtliche 
Würdigung nach Artikel 101 AEUV dürfte in der Regel 
auch nicht anders ausfallen, wenn der Umsatz einiger 
Mitglieder einer solchen Unternehmensvereinigung über 
der genannten Umsatzschwelle von 50 Mio. EUR liegt 
und wenn auf diese Mitglieder insgesamt weniger als 
15 % des Gesamtumsatzes aller Mitglieder der Vereini­
gung entfällt. 

(30) Unternehmensvereinigungen können sowohl horizontale 
als auch vertikale Vereinbarungen schließen. Horizontale 
Vereinbarungen sind nach den Grundsätzen der Leitlinien 
zur Anwendbarkeit von Artikel 81 EG-Vertrag auf Ver­
einbarungen über horizontale Zusammenarbeit ( 1 ) zu 
würdigen. Ergibt diese Würdigung, dass eine Zusammen­
arbeit zwischen Unternehmen beim Bezug oder beim 
Vertrieb zulässig ist, dann sind weiterhin die vertikalen 
Vereinbarungen zu untersuchen, die die Vereinigung mit 
den Anbietern oder mit ihren Mitgliedern geschlossen 
hat. Die letztgenannte Würdigung erfolgt nach Maßgabe 
der GVO und der vorliegenden Leitlinien. So sind hori­
zontale Vereinbarungen, die zwischen den Mitgliedern 
einer Vereinigung geschlossen wurden, oder Entscheidun­
gen der Vereinigung, wie z. B. jene, die Mitglieder zum 
Einkauf bei der Vereinigung verpflichten, oder Beschlüsse, 
mit denen den Mitgliedern Gebiete mit Ausschließlich­
keitsbindung zugewiesen werden, zunächst als horizon­
tale Vereinbarungen zu würdigen. Nur wenn diese Prü­
fung zu dem Ergebnis führt, dass eine horizontale Ver­
einbarung zulässig ist, wird es notwendig, die vertikalen 
Vereinbarungen zwischen der Vereinigung und den ein­
zelnen Mitgliedern oder zwischen der Vereinigung und 
den Anbietern zu untersuchen. 

2.4. Vertikale Vereinbarungen über Rechte des geistigen Eigen­
tums 

(31) Die GVO gilt gemäß ihrem Artikel 2 Absatz 3 auch für 
vertikale Vereinbarungen, die Bestimmungen enthalten, 
die die Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums 
auf den Abnehmer oder die Nutzung solcher Rechte 
durch den Abnehmer betreffen, womit alle sonstigen ver­
tikalen Vereinbarungen mit Bestimmungen über solche 
Rechte nicht unter die GVO fallen. Die Freistellung gilt 
nur dann für vertikale Vereinbarungen mit Bestimmun­

gen über Rechte des geistigen Eigentums, wenn die fol­
genden fünf Voraussetzungen erfüllt sind, d. h. wenn 
diese Bestimmungen 

a) Bestandteil einer vertikalen Vereinbarung sind, die die 
Bedingungen, zu denen die beteiligten Unternehmen 
bestimmte Waren oder Dienstleistungen beziehen, 
verkaufen oder weiterverkaufen dürfen, enthält; 

b) die Übertragung solcher Rechte auf den Abnehmer 
oder die Lizenzierung zu deren Nutzung durch den 
Abnehmer betreffen; 

c) nicht den Hauptgegenstand der Vereinbarung bilden; 

d) unmittelbar die Nutzung, den Verkauf oder den Wei­
terverkauf von Waren oder Dienstleistungen durch 
den Abnehmer oder dessen Kunden betreffen (bei 
Franchiseverträgen, bei denen der Zweck der Nutzung 
der Rechte des geistigen Eigentums in der Vermark­
tung liegt, werden die Waren oder Dienstleistungen 
vom Hauptfranchisenehmer bzw. von den Franchisen­
ehmern angeboten); 

e) im Verhältnis zu den Vertragswaren oder -dienstleis­
tungen keine Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, 
die denselben Zweck wie vertikale Beschränkungen 
haben, die nicht unter die GVO fallen. 

(32) Durch solche Bedingungen ist sichergestellt, dass die Frei­
stellung nach der GVO nur für vertikale Vereinbarungen 
gilt, mit denen sich die Nutzung, der Verkauf oder der 
Weiterverkauf von Waren oder Dienstleistungen durch 
die Übertragung oder Lizenzierung von Rechten des geis­
tigen Eigentums für den Abnehmer effizienter gestalten 
lässt. Beschränkungen hinsichtlich der Übertragung oder 
Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums können 
freigestellt sein, wenn die betreffende Vereinbarung den 
Bezug oder den Vertrieb von Waren oder Dienstleistun­
gen zum Hauptgegenstand hat. 

(33) Die erste Voraussetzung stellt klar, dass die fraglichen 
Rechte des geistigen Eigentums im Rahmen einer Verein­
barung über den Bezug oder Vertrieb von Waren bzw. 
Dienstleistungen gewährt werden müssen, nicht jedoch 
im Rahmen einer Vereinbarung über die Übertragung 
oder Lizenzierung von Rechten des geistigen Eigentums 
für die Herstellung von Waren und auch nicht im Rah­
men reiner Lizenzvereinbarungen. Die Freistellung nach 
der GVO gilt somit u. a. nicht für 

a) Vereinbarungen, in denen ein beteiligtes Unternehmen 
einem anderen ein Rezept überlässt und eine Lizenz 
für die Herstellung eines Getränks anhand dieses Re­
zepts erteilt; 

b) Vereinbarungen, in denen ein beteiligtes Unternehmen 
einem anderen eine Schablone oder eine Mutterkopie 
überlässt und eine Lizenz zur Herstellung und zum 
Vertrieb von Kopien erteilt; 

c) reine Lizenzverträge für die Nutzung eines Marken- 
oder sonstigen Zeichens zu Merchandising-Zwecken;
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d) Sponsorenverträge über das Recht, sich selbst als of­
fiziellen Sponsor einer Veranstaltung zu nennen; 

e) Urheberrechtslizenzen im Rundfunkbereich im Zu­
sammenhang mit dem Recht, Veranstaltungen auf­
zunehmen und/oder zu übertragen. 

(34) Die zweite Voraussetzung stellt klar, dass die Freistellung 
nicht gilt, wenn der Abnehmer dem Anbieter die Rechte 
des geistigen Eigentums überlässt, und zwar unabhängig 
davon, ob die Rechte die Art der Herstellung oder des 
Vertriebs betreffen. Vereinbarungen über die Übertragung 
von Rechten des geistigen Eigentums auf den Anbieter, 
die gegebenenfalls Einschränkungen im Hinblick auf den 
Absatz des Anbieters enthalten, fallen nicht unter die 
GVO. Insbesondere Zulieferverträge, die den Transfer 
von Know-how auf einen Zulieferer beinhalten ( 1 ), fallen 
nicht unter die GVO (siehe Randnummer 22). Vertikale 
Vereinbarungen dagegen, mit denen der Abnehmer dem 
Anbieter lediglich Spezifikationen zur Verfügung stellt, 
mit denen die bereitzustellenden Waren oder Dienstleis­
tungen beschrieben werden, sind nach der GVO vom 
Verbot ausgenommen. 

(35) Die dritte Voraussetzung legt fest, dass die Freistellung 
nach der GVO nur für Vereinbarungen gilt, die die Über­
tragung oder Lizenzierung von Rechten des geistigen Ei­
gentums nicht zum Hauptgegenstand haben. Eigentlicher 
Gegenstand der Vereinbarung muss der Bezug, der Ver­
trieb oder der Weiterverkauf von Waren oder Dienstleis­
tungen sein, und etwaige Bestimmungen über Rechte des 
geistigen Eigentums dürfen lediglich der Durchführung 
der vertikalen Vereinbarung dienen. 

(36) Die vierte Voraussetzung erfordert, dass die Bestimmun­
gen über die Rechte des geistigen Eigentums die Nutzung, 
bzw. den Verkauf oder Weiterverkauf von Waren oder 
Dienstleistungen für den Abnehmer oder dessen Kunden 
erleichtern. Die Waren oder Dienstleistungen für die Nut­
zung oder den Weiterverkauf werden gewöhnlicherweise 
vom Lizenzgeber geliefert, können aber auch vom Li­
zenznehmer bei einem dritten Anbieter gekauft werden. 
Die Bestimmungen über die Rechte des geistigen Eigen­
tums betreffen üblicherweise die Vermarktung von Wa­
ren oder Dienstleistungen. Das ist beispielsweise der Fall 
bei Franchisevereinbarungen, bei denen der Franchisege­
ber dem Franchisenehmer Waren zum Weiterverkauf ver­
kauft und darüber hinaus für die Vermarktung der Waren 
eine Lizenz zur Nutzung seines Markenzeichens und 
Know-hows erteilt. Auch erfasst ist der Fall, in dem der 
Anbieter eines Konzentrats dem Abnehmer eine Lizenz 
zur Verdünnung des Konzentrats und zur Abfüllung der 
daraus hergestellten Flüssigkeit zum Verkauf als Getränk 
erteilt. 

(37) Die fünfte Voraussetzung verdeutlicht insbesondere, dass 
die Bestimmungen über die Rechte des geistigen Eigen­
tums nicht denselben Zweck haben dürfen, wie die Kern­
beschränkungen, die in Artikel 4 GVO aufgeführt sind, 
bzw. wie Beschränkungen, die nach Artikel 5 GVO nicht 
freistellungsfähig sind (Randnummern 47 bis 69 dieser 
Leitlinien). 

(38) Rechte des geistigen Eigentums, bei denen anzunehmen 
ist, dass sie der Durchführung vertikaler Vereinbarungen 

im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 GVO dienen, betreffen 
hauptsächlich drei Bereiche: Markenzeichen, Urheber­
rechte und Know-how. 

M a r k e n z e i c h e n 

(39) Markenzeichenlizenzen werden Händlern u. a. für den 
Vertrieb von Produkten des Lizenzgebers in einem be­
stimmten Gebiet erteilt. Handelt es sich um eine aus­
schließliche Lizenz, so stellt der betreffende Vertrag eine 
Alleinvertriebsvereinbarung dar. 

U r h e b e r r e c h t e 

(40) Wiederverkäufer von Waren, für die ein Urheberrecht 
besteht (Bücher, Software usw.), können vom Inhaber 
des Rechts dazu verpflichtet werden, nur unter der Vo­
raussetzung weiterzuverkaufen, dass der Abnehmer – sei 
es ein anderer Wiederverkäufer oder der Endnutzer – das 
Urheberrecht nicht verletzt. Soweit derartige Verpflich­
tungen für den Wiederverkäufer überhaupt unter 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen, sind sie nach der 
GVO freigestellt. 

(41) Vereinbarungen über die Lieferung von Kopien einer 
Software auf einem materiellen Träger zum Zweck des 
Weiterverkaufs, mit denen der Wiederverkäufer keine Li­
zenz für Rechte an der Software erwirbt, sondern ledig­
lich das Recht, die Kopien weiterzuverkaufen, sind im 
Hinblick auf die Anwendung der GVO als Vereinbarun­
gen über die Lieferung von Waren zum Weiterverkauf 
anzusehen. Bei dieser Art des Vertriebs wird die die Soft­
ware betreffende Lizenzvereinbarung nur zwischen dem 
Inhaber der Urheberrechte und dem Nutzer der Software 
geschlossen, wobei die rechtliche Vermutung geschaffen 
wird, dass der Nutzer durch die Entsiegelung des Soft­
wareprodukts die Bestimmungen der Vereinbarung an­
nimmt. 

(42) Abnehmer von Hardware, die mit urheberrechtlich ge­
schützter Software geliefert wird, können vom Urheber­
rechtsinhaber dazu verpflichtet werden, nicht gegen das 
Urheberrecht zu verstoßen, und daher die Software nicht 
zu kopieren oder weiterzuverkaufen oder in Verbindung 
mit einer anderen Hardware zu verwenden. Derartige Be­
schränkungen sind, soweit sie unter Artikel 101 Absatz 1 
AEUV fallen, nach der GVO freigestellt. 

K n o w - h o w 

(43) Franchisevereinbarungen sind mit Ausnahme von Herstel­
lungsfranchisen das deutlichste Beispiel für die Weiter­
gabe von Know-how an den Abnehmer zu Marketing­
zwecken ( 2 ). Sie enthalten Lizenzen zur Nutzung von 
Rechten des geistigen Eigentums an Marken- oder sons­
tigen Zeichen und von Know-how zum Zwecke der Nut­
zung und des Vertriebs von Waren bzw. der Erbringung 
von Dienstleistungen. Neben der Lizenz für die Nutzung
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dieser Rechte des geistigen Eigentums gewährt der Fran­
chisegeber dem Franchisenehmer während der Laufzeit 
der Vereinbarung fortlaufend kommerzielle oder tech­
nische Unterstützung in Form von Beschaffungsleistun­
gen, Schulungsmaßnahmen, Immobilienberatung, Finanz­
planung usw. Die Lizenz und die Unterstützung sind 
Bestandteile der Geschäftsmethode, für die die Franchise 
erteilt wird. 

(44) Lizenzbestimmungen in Franchisevereinbarungen fallen 
unter die GVO, wenn alle fünf unter Randnummer 31 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Vorausset­
zungen sind in der Regel erfüllt, da bei den die meisten 
Franchisevereinbarungen (einschließlich Verträgen mit 
Hauptfranchisenehmern) der Franchisegeber dem Franchi­
senehmer Waren und/oder Dienstleistungen bereitstellt 
und insbesondere kommerzielle und technische Unter­
stützung gewährt. Die überlassenen Rechte des geistigen 
Eigentums helfen dem Franchisenehmer, die Produkte, die 
ihm entweder der Franchisegeber selbst oder ein von 
diesem beauftragtes Unternehmen liefert, weiterzuverkau­
fen oder zu nutzen und die daraus resultierenden Waren 
oder Dienstleistungen weiterzuverkaufen. Franchiseverein­
barungen, die ausschließlich oder in erster Linie die Ver­
gabe von Lizenzen für die Nutzung von Rechten des 
geistigen Eigentums betreffen, fallen nicht unter die 
GVO. In der Regel wird die Kommission aber auch auf 
diese Vereinbarungen die in der GVO und in den Leit­
linien dargelegten Grundsätze anwenden. 

(45) Die folgenden Verpflichtungen des Franchisenehmers in 
Bezug auf Rechte des geistigen Eigentums werden grund­
sätzlich als zum Schutz des geistigen Eigentums des Fran­
chisegebers notwendig angesehen und sind durch die 
GVO freigestellt, soweit sie unter Artikel 101 Absatz 1 
AEUV fallen: 

a) die Verpflichtung, weder unmittelbar noch mittelbar 
in einem ähnlichen Geschäftsbereich tätig zu werden; 

b) die Verpflichtung, keine Anteile am Kapital eines 
Wettbewerbers zu erwerben, sofern dies dem Franchi­
senehmer ermöglichen würde, das geschäftliche Ver­
halten des Unternehmens zu beeinflussen; 

c) die Verpflichtung, das vom Franchisegeber mitgeteilte 
Know-how nicht an Dritte weiterzugeben, solange die­
ses Know-how nicht öffentlich zugänglich ist; 

d) die Verpflichtung, dem Franchisegeber alle bei der 
Nutzung der Franchise gewonnenen Erfahrungen mit­
zuteilen und ihm sowie anderen Franchisenehmern die 
nichtausschließliche Nutzung des auf diesen Erfahrun­
gen beruhenden Know-hows zu gestatten; 

e) die Verpflichtung, dem Franchisegeber Verletzungen 
seiner Rechte des geistigen Eigentums mitzuteilen, 
für die er Lizenzen gewährt hat, gegen Rechtsverletzer 
selbst rechtliche Schritte einzuleiten oder den Franchi­
segeber in einem Rechtsstreit gegen Verletzer zu un­
terstützen; 

f) die Verpflichtung, das vom Franchisegeber mitgeteilte 
Know-how nicht für andere Zwecke als die Nutzung 
der Franchise zu verwenden; 

g) die Verpflichtung, Rechte und Pflichten aus der Fran­
chisevereinbarung nur mit Erlaubnis des Franchisege­
bers auf Dritte zu übertragen. 

2.5. Verhältnis zu anderen Gruppenfreistellungsverordnungen 

(46) Nach Artikel 2 Absatz 5 gilt die GVO „nicht für vertikale 
Vereinbarungen, deren Gegenstand in den Geltungs­
bereich einer anderen Gruppenfreistellungsverordnung 
fällt, es sei denn, dies ist in einer solchen GVO vorgese­
hen.“ Die GVO gilt somit nicht für vertikale Vereinbarun­
gen, die unter die Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der 
Kommission vom 7. April 2004 über die Anwendung 
von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von 
Technologietransfer-Vereinbarungen ( 1 ), unter die Verord­
nung (EG) Nr. 1400/2002 ( 2 ) über die Anwendung von 
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von ver­
tikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten 
Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor oder unter die 
Verordnung (EG) Nr. 2658/2000 der Kommission vom 
29. November 2000 über die Anwendung von Artikel 81 
Absatz 3 des Vertrages auf Spezialisierungsvereinbarun­
gen ( 3 ) oder Verordnung (EG) Nr. 2659/2000 der Kom­
mission vom 29. November 2000 über die Anwendung 
von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von 
Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung ( 4 ) oder 
künftig anwendbare Gruppenfreistellungsverordnungen 
fallen, es sei denn, dies ist in einer solchen Verordnung 
vorgesehen. 

3. Kernbeschränkungen nach der GVO 

(47) In Artikel 4 GVO sind Kernbeschränkungen aufgeführt, 
die bewirken, dass jede vertikale Vereinbarung, die eine 
solche Beschränkung enthält, als Ganzes vom Geltungs­
bereich der GVO ausgeschlossen ist ( 5 ). Ist eine Kern­
beschränkung in eine Vereinbarung aufgenommen wor­
den, so wird vermutet, dass die Vereinbarung unter 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV fällt. Da ferner vermutet 
wird, dass die Vereinbarung die Voraussetzungen des Ar­
tikels 101 Absatz 3 AEUV wahrscheinlich nicht erfüllt, 
findet die GVO keine Anwendung. Unternehmen haben 
jedoch die Möglichkeit, im Einzelfall nach Artikel 101
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Absatz 3 AEUV wettbewerbsfördernde Wirkungen nach­
zuweisen ( 1 ). Wenn die Unternehmen substantiiert vortra­
gen, dass sich die zu erwartenden Effizienzgewinne aus 
der Aufnahme der Kernbeschränkung in die Vereinbarung 
ergeben und dass grundsätzlich alle Voraussetzungen des 
Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllt sind, muss die Kom­
mission die wahrscheinlichen negativen Auswirkungen 
auf den Wettbewerb würdigen, bevor sie abschließend 
prüft, ob die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 
3 AEUV erfüllt sind ( 2 ). 

(48) Die in Artikel 4 Buchstabe a GVO beschriebene Kern­
beschränkung betrifft die Preisbindung der zweiten 
Hand oder vertikale Preisbindung, d. h. Vereinbarungen 
oder abgestimmte Verhaltensweisen, die unmittelbar oder 
mittelbar die Festsetzung von Fest- oder Mindestweiter­
verkaufspreisen oder Fest- oder Mindestpreisniveaus be­
zwecken, die die Abnehmer einzuhalten haben. Die Be­
schränkung ist eindeutig, wenn der Weiterverkaufspreis 
durch Vertragsbestimmungen oder abgestimmte Verhal­
tensweisen direkt festgesetzt wird. Eine vertikale Preisbin­
dung kann jedoch auch auf indirektem Wege durch­
gesetzt werden. Beispiele hierfür sind Abmachungen 
über Absatzspannen oder über Nachlässe, die der Händler 
auf ein vorgegebenes Preisniveau höchstens gewähren 
darf, Bestimmungen, nach denen die Gewährung von 
Nachlässen oder die Erstattung von Werbeaufwendungen 
durch den Anbieter von der Einhaltung eines vorgege­
benen Preisniveaus abhängig gemacht wird oder der vor­
geschriebene Weiterverkaufspreis an die Weiterverkaufs­
preise von Wettbewerbern gebunden wird, sowie Dro­
hungen, Einschüchterung, Warnungen, Strafen, Verzöge­
rung oder Aussetzung von Lieferungen und Vertragskün­
digung bei Nichteinhaltung eines bestimmten Preis­
niveaus. Direkte oder indirekte Maßnahmen zur Preisfest­
setzung sind noch wirksamer, wenn sie mit Maßnahmen 
zur Ermittlung von Händlern kombiniert werden, die die 
Preise unterbieten, z. B. Preisüberwachungssysteme oder 
die Verpflichtung für Einzelhändler, andere Mitglieder des 
Vertriebsnetzes zu melden, die vom Standardpreisniveau 
abweichen. Ähnlich lässt sich die unmittelbare oder mit­
telbare Festsetzung von Preisen in Verbindung mit Maß­
nahmen effektiver gestalten, die dem Abnehmer weniger 
Anreiz zur Senkung des Weiterverkaufspreises geben, 
wenn also z. B. der Anbieter auf das Produkt einen emp­
fohlenen Abgabepreis aufdruckt oder den Abnehmer zur 
Anwendung einer Meistbegünstigungsklausel gegenüber 
Kunden verpflichtet. Die gleichen indirekten „unterstüt­
zenden“ Maßnahmen können so angewandt werden, 
dass auch die Vorgabe von Preisobergrenzen oder das 
Aussprechen von Preisempfehlungen auf eine vertikale 
Preisbindung hinausläuft. Allerdings wird der Umstand, 
dass der Anbieter eine bestimmte unterstützende Maß­
nahme anwendet oder dem Abnehmer eine Liste mit 
Preisempfehlungen oder Preisobergrenzen übergibt, für 

sich genommen nicht als Tatbestand gesehen, der eine 
vertikale Preisbindung bewirkt. 

(49) Bei Handelsvertreterverträgen legt üblicherweise der Auf­
traggeber den Verkaufspreis fest, da die Ware nicht in das 
Eigentum des Handelsvertreters übergeht. Dagegen ist 
eine Bestimmung, die es dem Vertreter untersagt oder 
nur mit Einschränkungen gestattet, seine – feste oder 
veränderliche – Provision mit dem Kunden zu teilen, in 
einer Vereinbarung, die nicht für die Zwecke der Anwen­
dung des Artikels 101 Absatz 1 AEUV als Handelsver­
tretervertrag angesehen werden kann (siehe Randnum­
mern 12 bis 21), eine Kernbeschränkung im Sinne des 
Artikels 4 Buchstabe a GVO. Um zu vermeiden, dass 
diese Kernbeschränkung in die Vereinbarung aufgenom­
men wird, sollte der Handelsvertreter also die Freiheit 
haben, den vom Kunden tatsächlich zu zahlenden Preis 
zu senken, ohne dass dadurch das Einkommen des Auf­
traggebers geschmälert wird ( 3 ). 

(50) Die in Artikel 4 Buchstabe b GVO beschriebene Kern­
beschränkung betrifft Vereinbarungen und abgestimmte 
Verhaltensweisen, die unmittelbar oder mittelbar eine Be­
schränkung des Verkaufs durch einen an der Verein­
barung beteiligten Abnehmer oder seine Kunden bezwe­
cken, indem das Gebiet oder die Kundengruppe be­
schränkt wird, in das oder an die der Abnehmer oder 
seine Kunden die Vertragswaren oder -dienstleistungen 
verkaufen dürfen. Hier geht es um die Aufteilung von 
Märkten nach Gebieten oder Kundengruppen. Eine solche 
Marktaufteilung kann durch direkte Verpflichtungen be­
wirkt werden, z. B. die Verpflichtung, nicht an bestimmte 
Kundengruppen oder an Kunden in bestimmten Gebieten 
zu verkaufen, oder die Verpflichtung, Bestellungen sol­
cher Kunden an andere Händler weiterzuleiten. Sie lässt 
sich aber auch durch indirekte Maßnahmen erreichen, mit 
denen der Händler dazu gebracht werden soll, nicht an 
die betreffenden Kunden zu verkaufen, z. B. durch Ver­
weigerung oder Reduzierung von Prämien oder Nachläs­
sen, Beendigung der Belieferung, Verringerung der Liefer­
menge oder Beschränkung der Liefermenge auf die Nach­
frage innerhalb der zugewiesenen Gebiete bzw. Kunden­
gruppen, Androhung der Vertragskündigung, höhere 
Preise für auszuführende Produkte, Beschränkung des An­
teils von Produkten, die ausgeführt werden dürfen, oder 
Gewinnausgleichsverpflichtungen. Ähnliches wird auch 
bewirkt, wenn der Anbieter keine unionsweiten Garan­
tieleistungen vorsieht, zu denen in der Regel alle Händler 
– auch bei Produkten, die von anderen Händlern in ihr 
Gebiet verkauft wurden – verpflichtet sind und wofür sie 
vom Anbieter eine Vergütung bekommen ( 4 ). Diese Prak­
tiken werden um so eher als Beschränkung des Verkaufs
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( 1 ) Siehe insbesondere die Randnrn. 106 bis 109, in denen die mit 
vertikalen Beschränkungen zu erzielenden Effizienzgewinne all­
gemein beschrieben werden, und Abschnitt VI.2.10 zu Beschränkun­
gen für den Weiterverkaufspreis. Siehe hierzu Bekanntmachung der 
Kommission über Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 Absatz 
3 EG-Vertrag, ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 97. 

( 2 ) Auch wenn es sich aus rechtlicher Sicht um zwei getrennte Schritte 
handelt, können sie in der Praxis ein iterativer Prozess sein, in dem 
die beteiligten Unternehmen und die Kommission ihre Argumente in 
mehreren Schritten ausführen und verbessern. 

( 3 ) Siehe z. B. Entscheidung 91/562/EWG der Kommission in der Sache 
IV/32.737 – Eirpage, ABl. L 306 vom 7.11.1991, S. 22, insbesondere 
Randnr. 6. 

( 4 ) Entscheidet der Anbieter, seinen Händlern keine Vergütung für 
Dienstleistungen zu zahlen, die sie im Rahmen unionsweiter Garan­
tieleistungen erbringen, kann mit diesen Händlern vereinbart werden, 
dass ein Händler, der außerhalb des ihm zugewiesenen Gebiets Ver­
käufe tätigt, dem Händler, dem das betreffende Gebiet zugewiesen 
ist, eine Gebühr zahlt, die sich nach den Kosten der erbrachten (oder 
zu erbringenden) Dienstleistungen richtet und zusätzlich eine ange­
messene Gewinnmarge enthält. Ein solches System stellt nicht unbe­
dingt eine Beschränkung des Verkaufs eines Händlers außerhalb sei­
nes Gebiets dar (siehe Urteil des Gerichts vom 13. Januar 2004 in 
der Rs. T-67/01, JCB Service/Kommission, II-49, Randnrn. 136-145).



durch den Abnehmer einzustufen sein, wenn der Anbie­
ter gleichzeitig ein Überwachungssystem – z. B. durch 
Verwendung unterschiedlicher Etiketten oder von Serien­
nummern – handhabt, mit dem der tatsächliche Bestim­
mungsort der gelieferten Waren überprüft werden soll. 
Jedoch sind Verpflichtungen des Wiederverkäufers in Be­
zug auf die Anzeige des Markennamens des Anbieters 
nicht als Kernbeschränkung zu betrachten. Da Artikel 4 
Buchstabe b GVO nur die Beschränkung des Verkaufs 
durch den Abnehmer oder seine Kunden betrifft, gilt in 
gleicher Weise, dass die Beschränkung des Verkaufs durch 
den Anbieter vorbehaltlich der Ausführungen in Rand­
nummer 59 zum Verkauf von Ersatzteilen im Zusam­
menhang mit Artikel 4 Buchstabe e GVO auch keine 
Kernbeschränkung ist. Artikel 4 Buchstabe b gilt unbe­
schadet der Beschränkung bezüglich des Orts der Nieder­
lassung des Abnehmers. Der Rechtsvorteil der Gruppen­
freistellung geht somit nicht verloren, wenn vereinbart 
wurde, dass der Abnehmer seine Vertriebsstelle(n) und 
Lager auf eine bestimmte Anschrift, einen bestimmten 
Ort bzw. ein bestimmtes Gebiet beschränkt. 

(51) Zu der in Artikel 4 Buchstabe b GVO beschriebenen 
Kernbeschränkung gibt es vier Ausnahmebestimmungen. 
Nach der ersten Ausnahme in Artikel 4 Buchstabe b 
Ziffer i kann der Anbieter den aktiven Verkauf durch 
einen an der Vereinbarung beteiligten Abnehmer in Ge­
biete oder an Kundengruppen beschränken, die er aus­
schließlich einem anderen Abnehmer zugewiesen oder 
sich selbst vorbehalten hat. Ein Gebiet oder eine Kunden­
gruppe ist ausschließlich zugewiesen, wenn sich der An­
bieter verpflichtet, sein Produkt nur an einen Händler 
zum Vertrieb in einem bestimmten Gebiet oder an eine 
bestimmte Kundengruppe zu verkaufen, und der Allein­
vertriebshändler, unabhängig von den Verkäufen des An­
bieters, vor aktivem Verkauf in sein Gebiet oder an seine 
Kundengruppe durch alle anderen Abnehmer des Anbie­
ters innerhalb der Union geschützt wird. Der Anbieter 
darf die mit einem Ausschließlichkeitsrecht verbundene 
Zuweisung eines Gebietes und einer Kundengruppe bei­
spielsweise dadurch miteinander verknüpfen, dass er ei­
nem Händler den Alleinvertrieb an eine bestimmte Kun­
dengruppe in einem bestimmten Gebiet überlässt. Der 
Schutz des Alleinvertriebs in zugewiesenen Gebieten 
oder an zugewiesene Kundengruppen darf jedoch den 
passiven Verkauf in diesen Gebieten oder an diese Kun­
den nicht verhindern. Für die Anwendung des Artikels 4 
Buchstabe b GVO definiert die Kommission den „aktiven“ 
und den „passiven“ Verkauf wie folgt: 

— „Aktiver“ Verkauf bedeutet die aktive Ansprache ein­
zelner Kunden, z. B. mittels Direktwerbung ein­
schließlich Massen-E-Mails oder persönlichen Besuchs, 
oder die aktive Ansprache einer bestimmten Kunden­
gruppe oder von Kunden in einem bestimmten Ge­
biet mittels Werbung in den Medien, über das Inter­
net oder mittels anderer verkaufsfördernder Maßnah­
men, die sich gezielt an die betreffende Kunden­
gruppe oder gezielt an die Kunden in dem betreffen­
den Gebiet richten. Werbung oder verkaufsfördernde 
Maßnahmen, die für den Abnehmer nur interessant 

sind, wenn sie (auch) eine bestimmte Kundengruppe 
oder Kunden in einem bestimmten Gebiet erreichen, 
gelten als „aktiver“ Verkauf an diese Kundengruppe 
oder an die Kunden in diesem bestimmten Gebiet. 

— „Passiver“ Verkauf bedeutet die Erledigung unaufge­
forderter Bestellungen einzelner Kunden, d. h. das 
Liefern von Waren an bzw. das Erbringen von Dienst­
leistungen für solche Kunden. Allgemeine Werbe- 
oder Verkaufsförderungsmaßnahmen, die Kunden in 
Gebieten oder Kundengruppen, die anderen Händlern 
(ausschließlich) zugewiesen sind, erreichen, die aber 
eine vernünftige Alternative zur Ansprache von Kun­
den außerhalb dieser Gebiete oder Kundengruppen, z. 
B. im eigenen Gebiet, darstellen, sind passive Ver­
käufe. Allgemeine Werbe- oder Verkaufsförderungs­
maßnahmen werden als vernünftige Alternative zur 
Ansprache dieser Kunden angesehen, wenn es für 
den Abnehmer auch dann attraktiv wäre, die entspre­
chenden Investitionen zu tätigen, wenn Kunden in 
den Gebieten oder Kundengruppen, die anderen 
Händlern (ausschließlich) zugewiesen sind, nicht er­
reicht würden. 

(52) Da im Vergleich zu den bisherigen Verkaufsmethoden 
über das Internet mehr oder andere Kunden schnell 
und effektiv angesprochen werden können, werden be­
stimmte Beschränkungen über die Nutzung des Internets 
als (Weiter-)Verkaufsbeschränkungen behandelt. Prinzi­
piell muss es jedem Händler erlaubt sein, das Internet 
für den Verkauf von Produkten zu nutzen. Eine eigene 
Website wird in der Regel als Form des passiven Verkaufs 
angesehen, da damit den Kunden ein angemessenes Mittel 
zur Verfügung gestellt wird, den Händler zu erreichen 
Der Umstand, dass eine Website Wirkungen auch über 
das eigene Gebiet oder die eigene Kundengruppe des 
Händlers hinaus haben kann, ist eine Folge der tech­
nischen Entwicklung, d. h. des einfachen Internetzugangs 
von jedem beliebigen Ort aus. Das Aufrufen der Website 
eines Händlers und die Kontaktaufnahme mit diesem 
durch einen Kunden, aus der sich der Verkauf einschließ­
lich Bereitstellung eines Produkts ergibt, gelten als passi­
ver Verkauf. Gleiches gilt, wenn ein Kunde sich (auto­
matisch) vom Händler informieren lässt und dies zu ei­
nem Verkauf führt. Für sich genommen ändern die auf 
der Website oder in der Korrespondenz wählbaren Spra­
chen nichts am passiven Charakter des Verkaufs. Da in 
den folgenden Beispielen Händler daran gehindert werden 
können, mehr und andere Kunden zu erreichen, liegt 
nach Auffassung der Kommission eine Kernbeschränkung 
des passiven Verkaufs beispielsweise vor 

a) wenn vereinbart wird, dass der Händler/Alleinver­
triebshändler verhindert, dass Kunden aus einem an­
deren Gebiet/Alleinvertriebsgebiet seine Website ein­
sehen können, oder dass er auf seiner Website eine 
automatische Umleitung auf die Website des Herstel­
lers oder anderer Händler/Alleinvertriebshändler ein­
richtet; dies schließt nicht aus, dass vereinbart wird, 
dass die Website des Händlers zusätzlich Links zu 
Websites anderer Händler und/oder Anbieter enthält;
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b) wenn vereinbart wird, dass der Händler/Alleinver­
triebshändler Internet-Transaktionen von Verbrau­
chern unterbricht, sobald ihre Kreditkarte eine Adresse 
erkennen lässt, die nicht im Gebiet/Alleinvertriebs­
gebiet des Händlers liegt; 

c) wenn vereinbart wird, dass der Händler den über das 
Internet getätigten Teil der Gesamtverkäufe begrenzt; 
dies hindert den Anbieter weder, vom Abnehmer zu 
verlangen (ohne die Online-Verkäufe des Händlers zu 
beschränken), dass er das Produkt mindestens in ei­
nem nach Wert oder Menge bestimmten absoluten 
Umfang offline verkauft, um einen effizienten Betrieb 
seines physischen Verkaufspunkts zu gewährleisten, 
noch sicherzustellen, dass das Online-Geschäft des 
Händlers mit dem Vertriebsmodell des Anbieters im 
Einklang steht (siehe die Randnummern 54 und 56); 
der absolute Umfang der geforderten Offline-Verkäufe 
kann für alle Abnehmer identisch sein oder anhand 
objektiver Kriterien, beispielsweise der Größe des Ab­
nehmers im Vertriebsnetz oder seiner geografischen 
Lage, im Einzelfall festgelegt sein; 

d) wenn vereinbart wird, dass der Händler für Produkte, 
die er online weiterverkaufen will, einen höheren Preis 
zahlt als für Produkte, die offline verkauft werden 
sollen. Dies schließt nicht aus, dass der Anbieter mit 
dem Abnehmer eine feste Gebühr vereinbart (d. h. 
keine variable Gebühr, die mit erzieltem Offline-Um­
satz steigen würde, da dies indirekt zu einem Doppel­
preissystem führen würde), um dessen Offline- oder 
Online-Verkaufsanstrengungen zu unterstützen. 

(53) Eine Beschränkung der Internetnutzung für die Händler, 
die Partei der Vereinbarung sind, ist insoweit mit der 
GVO vereinbar, als Werbung im Internet oder die Nut­
zung des Internets zu einem aktiven Verkauf unter ande­
rem in Alleinvertriebsgebiete oder an bestimmte Kunden 
führen kann. Nach Auffassung der Kommission ist gezielt 
an bestimmte Kunden gerichtete Online-Werbung eine 
Form des aktiven Verkaufs an diese Kunden. So sind 
gebietsspezifische Banner auf Websites Dritter eine 
Form des aktiven Verkaufs in das Gebiet, in dem diese 
Banner erscheinen. Bemühungen, die sich gezielt an ein 
bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Kundengruppe 
richten, werden generell als aktiver Verkauf in dieses Ge­
biet oder an diese Kundengruppe betrachtet. Zahlungen 
für eine Suchmaschine oder an einen Online-Werbean­
bieter, damit Werbung gezielt an Nutzer in einem be­
stimmten Gebiet erscheinen, gelten als aktiver Verkauf 
in dieses Gebiet. 

(54) Jedoch kann der Anbieter nach der GVO Qualitätsanfor­
derungen an die Verwendung des Internets zum Weiter­
verkauf seiner Waren stellen, genauso wie er Qualitäts­
anforderungen an Geschäfte, den Versandhandel oder 
Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen im All­
gemeinen stellen kann. Dies kann insbesondere für den 
selektiven Vertrieb von Bedeutung sein. Nach der GVO 
kann der Anbieter zum Beispiel von seinen Händlern 
verlangen, dass sie über einen oder mehrere physische 
Verkaufspunkte oder Ausstellungsräume verfügen, wenn 
sie Mitglied des Vertriebssystems werden wollen. Spätere 
Änderungen einer solchen Bedingung sind nach der GVO 
ebenfalls möglich, es sei denn, es soll durch sie bezweckt 
werden, den Online-Verkauf der Händler direkt oder in­
direkt zu beschränken. Ebenso darf ein Anbieter verlan­

gen, dass seine Händler für den Online-Vertrieb der Ver­
tragsprodukte nur im Einklang mit den Normen und 
Voraussetzungen, die zwischen dem Anbieter und seinen 
Händlern für deren Nutzung des Internets vereinbart 
wurden, Plattformen Dritter nutzen. Befindet sich die 
Website des Händlers zum Beispiel auf der Plattform 
eines Dritten, könnte der Anbieter verlangen, dass Kun­
den die Website des Händlers nicht über eine Website 
aufrufen, die den Namen oder das Logo dieser Plattform 
tragen. 

(55) Zu der in Artikel 4 Buchstabe b GVO beschriebenen 
Kernbeschränkung gibt es drei weitere Ausnahmebestim­
mungen. Alle drei lassen die Beschränkung des aktiven 
wie des passiven Verkaufs zu. Nach der ersten Ausnah­
mebestimmung ist es zulässig, den Verkauf an Endver­
braucher durch einen Großhändler zu beschränken, damit 
der Anbieter die Großhandels- und die Einzelhandelsstufe 
getrennt halten kann. Diese Ausnahmebestimmung 
schließt es jedoch nicht aus, dass der Großhändler an 
bestimmte, z. B. größere, Endverbraucher verkauft, wäh­
rend ihm gleichzeitig der Verkauf an andere (alle anderen) 
Endverbraucher untersagt wird. Nach der zweiten Aus­
nahmebestimmung kann ein Anbieter auf Märkten mit 
selektivem Vertriebssystem einem Vertragshändler auf al­
len Handelsstufen den Verkauf an nicht zugelassene 
Händler untersagen, die in einem Gebiet angesiedelt sind, 
in dem das System betrieben wird oder in dem der An­
bieter die Vertragsprodukte noch nicht verkauft (Artikel 4 
Buchstabe b Ziffer iii spricht von einem „vom Anbieter 
für den Betrieb dieses Systems festgelegten Gebiet“). Nach 
der dritten Ausnahmebestimmung kann ein Anbieter den 
Weiterverkauf von Teilen an Wettbewerber des Anbieters 
durch einen Abnehmer, dem diese Teile zur Weiterver­
wendung geliefert werden, beschränken. Der Begriff 
„Teile“ schließt alle Zwischenprodukte ein; der Begriff 
„Weiterverwendung“ bezieht sich auf alle Vorleistungen 
für die Herstellung von Waren. 

(56) Die unter Artikel 4 Buchstabe c GVO beschriebene Kern­
beschränkung schließt die Beschränkung des aktiven oder 
passiven Verkaufs an gewerbliche oder sonstige Endver­
braucher durch Mitglieder eines selektiven Vertriebsnetzes 
aus; dies gilt unbeschadet der Möglichkeit, einem Mitglied 
des Netzes den Verkauf von einer nicht zugelassenen 
Niederlassung aus zu untersagen. Dies bedeutet, dass 
Händlern in einem selektiven Vertriebssystem im Sinne 
des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe e GVO nur dann 
Beschränkungen in Bezug auf den Verkauf an Verbrau­
cher bzw. deren Vertreter auferlegt werden dürfen, wenn 
es dem Schutz eines andernorts betriebenen Alleinver­
triebsystems dient (siehe Randnummer 51). Innerhalb ei­
nes selektiven Vertriebssystems sollte es den Händlern 
freistehen, sowohl aktiv als auch passiv und auch mit 
Hilfe des Internets an alle Endverbraucher zu verkaufen. 
Die Kommission sieht daher jede Verpflichtung als Kern­
beschränkung an, die die Vertragshändler davon abhält, 
das Internet zu benutzen, um mehr und andere Kunden 
zu erreichen, indem ihnen Kriterien für Online-Verkäufe 
auferlegt werden, die insgesamt den Kriterien für Ver­
käufe im physischen Verkaufspunkt nicht gleichwertig 
sind. Dies bedeutet nicht, dass die Kriterien für Online- 
und Offline-Verkäufe identisch sein müssen, sondern dass 
mit ihnen dieselben Ziele verfolgt und vergleichbare
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Ergebnisse erzielt werden sollten und dass die unter­
schiedlichen Kriterien im unterschiedlichen Wesen dieser 
beiden Vertriebswege begründet sein müssen. Dies lässt 
sich mit folgenden Beispielen veranschaulichen: Um Ver­
käufe an nicht zugelassene Händler zu verhindern, kann 
ein Anbieter seinen Vertragshändlern untersagen, mehr 
als eine bestimmte Menge Vertragsprodukte an einen 
einzelnen Endverbraucher zu verkaufen. Diese Untersa­
gung kann eventuell für Online-Verkäufe strenger sein, 
wenn es für einen nicht zugelassenen Händler leichter 
ist, diese Produkte über das Internet zu erlangen. Entspre­
chend kann sie aber auch strenger sein, wenn es leichter 
ist, sie über ein Geschäft zu beziehen. Um die rechtzeitige 
Bereitstellung von Vertragsprodukten zu gewährleisten, 
kann ein Anbieter für Offline-Verkäufe die sofortige Be­
reitstellung der Produkte verlangen. Auch wenn dies für 
Online-Verkäufe nicht in ähnlicher Weise auferlegt wer­
den kann, hat der Anbieter die Möglichkeit, für diese 
Verkäufe realistische Bereitstellungsfristen anzugeben. 
Für Online-Verkäufe müssen gegebenenfalls spezifische 
Auflagen formuliert werden, die sich auf die Einrichtung 
einer Online-Kundendienststelle, die Übernahme der Kos­
ten bei Rückgabe eines Produkts oder auch die Anwen­
dung sicherer Zahlungssysteme beziehen. 

(57) In einem Gebiet, in dem der Anbieter einen selektiven 
Vertrieb betreibt, darf dieses System nicht mit Alleinver­
trieb kombiniert werden, da dies zu einer Beschränkung 
des aktiven oder passiven Verkaufs durch die Händler 
nach Artikel 4 Buchstabe c GVO führen würde, wobei 
für die Standortwahl für das Geschäft bestimmte Auf­
lagen gemacht werden dürfen. Vertragshändler können 
daran gehindert werden, ihre Geschäftstätigkeit von an­
deren Räumlichkeiten aus auszuüben oder eine neue Ver­
kaufsstätte an einem anderen Standort zu eröffnen. In 
diesem Zusammenhang kann der Umstand, dass der 
Händler eine eigene Website nutzt, nicht der Eröffnung 
einer neuen Verkaufsstätte an einem anderen Standort 
gleichgestellt werden. Handelt es sich um eine mobile 
Verkaufsstätte, so kann ein Gebiet festgelegt werden, au­
ßerhalb dessen die mobile Verkaufsstätte nicht betrieben 
werden darf. Außerdem kann sich der Anbieter verpflich­
ten, nur einen Händler oder eine begrenzte Zahl von 
Händlern in einem bestimmten Teil des Gebiets zu belie­
fern, in dem das selektive Vertriebssystem betrieben wird. 

(58) Bei der in Artikel 4 Buchstabe d GVO beschriebenen 
Kernbeschränkung geht es um die Beschränkung von 
Querlieferungen zwischen Vertragshändlern eines selekti­
ven Vertriebssystems. Dies bedeutet, dass eine Verein­
barung oder abgestimmte Verhaltensweise weder unmit­
telbar noch mittelbar die Verhinderung oder Beschrän­
kung des aktiven oder passiven Verkaufs von Vertrags­
produkten unter den Vertragshändlern bezwecken darf. 
Es muss den Vertragshändlern freistehen, die Vertragspro­

dukte von anderen Vertragshändlern innerhalb des Netzes 
zu beziehen, die auf derselben oder auf einer anderen 
Handelsstufe tätig sind. Der selektive Vertrieb darf also 
nicht mit vertikalen Beschränkungen einhergehen, mit 
denen die Händler gezwungen werden sollen, die Ver­
tragsprodukte ausschließlich aus einer bestimmten Quelle 
zu beziehen. Ebenso wenig darf innerhalb eines selektiven 
Vertriebsnetzes der Verkauf des Produkts an Vertragsein­
zelhändler durch Vertragsgroßhändler beschränkt werden. 

(59) Die in Artikel 4 Buchstabe e GVO beschriebene Kern­
beschränkung betrifft Vereinbarungen, die es Endverbrau­
chern, unabhängigen Reparaturbetrieben und Dienstleis­
tern untersagen oder nur mit Einschränkungen gestatten, 
Ersatzteile unmittelbar vom Hersteller zu beziehen. Eine 
Vereinbarung zwischen einem Ersatzteilehersteller und 
einem Abnehmer, der die Teile in seine eigenen Produkte 
einbaut (Erstausrüster), darf den Verkauf dieser Ersatzteile 
durch den Hersteller an Endverbraucher, unabhängige Re­
paraturbetriebe oder Dienstleister weder unmittelbar noch 
mittelbar verhindern oder beschränken. Indirekte Be­
schränkungen können insbesondere dann vorliegen, 
wenn der Anbieter der Ersatzteile in seiner Freiheit be­
schränkt wird, technische Angaben und Spezialausrüstun­
gen bereitzustellen, die für die Verwendung von Ersatz­
teilen durch Endverbraucher, unabhängige Reparatur­
betriebe oder Dienstleister notwendig sind. Die Verein­
barung darf jedoch bezüglich der Lieferung der Ersatzteile 
an Reparaturbetriebe und Dienstleister, die der Erstausrüs­
ter mit der Reparatur oder Wartung seiner eigenen Wa­
ren betraut hat, Beschränkungen enthalten. Das heißt, 
dass der Erstausrüster von den Mitgliedern seines eigenen 
Reparatur- und Kundendienstnetzes verlangen kann, die 
Ersatzteile von ihm zu beziehen. 

4. Einzelne Kernbeschränkungen, die gegebenenfalls 
nicht unter das Verbot von Artikel 101 Absatz 1 
AEUV fallen oder die Voraussetzungen des Artikels 

101 Absatz 3 AEUV erfüllen 

(60) In Ausnahmefällen können Kernbeschränkungen für eine 
Vereinbarung einer bestimmten Art oder Beschaffen­
heit ( 1 ) als objektiv notwendig und angemessen angese­
hen werden, so dass sie nicht unter Artikel 101 Absatz 1 
AEUV fallen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sie 
erforderlich sind, um zum Beispiel einem aus Sicherheits- 
oder Gesundheitsgründen bestehenden öffentlichen Ver­
bot, gefährliche Stoffe an bestimmte Kunden abzugeben, 
nachzukommen. Darüber hinaus haben Unternehmen die 
Möglichkeit, im Einzelfall die Einrede der Effizienz nach 
Artikel 101 Absatz 3 AEUV zu erheben. In diesem Ab­
schnitt wird anhand von Beispielen auf (Weiter-)Verkaufs­
beschränkungen eingegangen; Preisbindungen zweiter 
Hand sind Gegenstand von Abschnitt VI.2.10.
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(61) Ein Händler, der als Erster eine neue Marke verkauft oder 
als Erster eine bestehende Marke auf einem neuen Markt 
verkauft, so dass von einem echten Eintritt in den rele­
vanten Markt gesprochen werden kann, muss möglicher­
weise beträchtliche Mittel aufwenden, wenn für das be­
treffende Produkt im Allgemeinen oder für das betref­
fende Produkt von diesem Hersteller vorher keine Nach­
frage bestand. Diese Aufwendungen gehen häufig ver­
loren, so dass es durchaus möglich ist, dass ein Händler 
die Vertriebsvereinbarung nicht schließen würde, wenn er 
nicht für einen bestimmten Zeitraum vor (aktiven und) 
passiven Verkäufen durch andere Händler in sein Gebiet 
oder an seine Kundengruppe geschützt wird. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn ein auf einem nationalen Markt 
etablierter Hersteller in einen anderen nationalen Markt 
eintritt und seine Produkte mit Hilfe eines Alleinvertriebs­
händlers einführt und dieser Händler für die Markteinfüh­
rung und die Positionierung der Marke auf dem neuen 
Markt Investitionen tätigen muss. Wenn der Händler be­
trächtliche Mittel aufwenden muss, um den neuen Markt 
zu erschließen bzw. aufzubauen, fallen die für die Wie­
dereinholung dieser Investitionen erforderlichen Be­
schränkungen passiver Verkäufe durch andere Händler 
in dieses Gebiet oder an diese Kundengruppe, in den 
ersten zwei Jahren, in denen der Händler die Vertrags­
waren oder -dienstleistungen in diesem Gebiet oder an 
diese Kundengruppe verkauft, im Allgemeinen nicht un­
ter Artikel 101 Absatz 1 AEUV, selbst wenn in der Regel 
gilt, dass solche Kernbeschränkungen unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fallen. 

(62) Bei echten Markteinführungstests, mit denen ermittelt 
werden soll, wie ein neues Produkt in einem kleineren 
Gebiet oder bei einer kleineren Kundengruppe ankommt, 
und bei gestaffelter Einführung eines neuen Produkts, 
können den Vertragshändlern, denen der Vertrieb des 
neuen Produkts auf dem Testmarkt übertragen wurde 
oder die an der/den ersten Runde(n) der gestaffelten Ein­
führung teilnehmen, für den für die Markterprobung 
bzw. die gestaffelte Einführung erforderlichen Zeitraum 
Beschränkungen in Bezug auf den aktiven Verkauf außer­
halb des Testmarkts auferlegt werden, ohne dass diese 
unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen. 

(63) Innerhalb eines selektiven Vertriebssystems müssen Quer­
lieferungen von Vertragswaren von anderen Vertrags­
händlern an andere Vertragshändler innerhalb des Netzes 
möglich sein. (siehe Randnummer 58). Wenn jedoch Ver­
tragsgroßhändler, die in verschiedenen Gebieten angesie­
delt sind, in „ihren“ Gebieten in verkaufsfördernde Maß­
nahmen investieren müssen, um den Verkauf von Ver­
tragseinzelhändlern zu unterstützen, und es sich als un­
praktisch erwiesen hat, konkrete Anforderungen an ver­
kaufsfördernde Maßnahmen vertraglich festzulegen, 
könnten im Einzelfall Beschränkungen von aktiven Ver­
käufen des Großhändlers an Vertragseinzelhändler in Ge­
bieten anderer Großhändler, mit denen mögliches Tritt­
brettfahren unterbunden werden soll, die Voraussetzun­
gen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen. 

(64) Die Vereinbarung, dass ein Händler für Produkte, die er 
online weiterverkaufen will, einen höheren Preis zahlen 

soll als für Produkte, die offline verkauft werden sollen 
(„Doppelpreissystem“), ist eine Kernbeschränkung (siehe 
Randnummer 52). Dennoch kann eine solche Verein­
barung unter bestimmten Umständen die Voraussetzun­
gen des Artikel 101 Absatz 3 erfüllen. Solche bestimm­
ten Umstände können vorliegen, wenn ein Hersteller mit 
seinen Händlern ein solches Doppelpreissystem verein­
bart und deshalb für Produkte, die online verkauft wer­
den sollen, einen höheren Preis verlangt, weil Online-Ver­
käufe für den Hersteller mit erheblich höheren Kosten 
verbunden sind als offline verkaufte Produkte. Dies 
kann z. B. der Fall sein, wenn Offline-Verkäufe bereits 
die Installation vor Ort durch den Händler beinhalten, 
was bei online verkauften Produkten nicht der Fall ist, 
so dass im Falle von Online-Verkäufen beim Hersteller 
mehr Kundenbeschwerden anfallen und Haftungsansprü­
che geltend gemacht werden. In diesem Zusammenhang 
berücksichtigt die Kommission ebenfalls, inwieweit die 
Beschränkung den Internetverkauf einschränken und 
den Händler daran hindern könnte, mehr und andere 
Kunden zu erreichen. 

5. Nicht nach der GVO freigestellte Beschränkungen 

(65) Mit Artikel 5 GVO werden bestimmte Verpflichtungen 
von der Freistellung durch die GVO auch dann aus­
geschlossen, wenn die einschlägige Marktanteilsschwelle 
nicht überschritten ist. Die Freistellung gilt jedoch für 
den übrigen Teil der vertikalen Vereinbarung, wenn sich 
die betreffenden Verpflichtungen abtrennen lassen. 

(66) Die erste Ausschlussbestimmung – Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe a GVO – betrifft Wettbewerbsverbote. Dabei 
handelt es sich um wettbewerbswidrige Absprachen, die 
vorsehen, dass der Abnehmer, gemessen am Beschaf­
fungswert des Vorjahres mehr als 80 % der Vertragswaren 
und -dienstleistungen sowie deren Substitute vom Anbie­
ter oder von einem anderen vom Anbieter bezeichneten 
Unternehmen bezieht (siehe Definition in Artikel 1 Ab­
satz 1 Buchstabe d GVO). Dies bedeutet, dass der Ab­
nehmer keine bzw. nur sehr begrenzte (für weniger als 
20 % seiner Gesamteinkäufe) Möglichkeiten hat, Waren 
oder Dienstleistungen von Wettbewerbern zu beziehen. 
Liegen im ersten Jahr nach Abschluss der Vereinbarung 
keine Einkaufsdaten des Abnehmers für das Jahr vor Ab­
schluss der Vereinbarung vor, so kann der Gesamtjahres­
bedarf geschätzt werden. Solche Wettbewerbsverbote fal­
len, wenn sie für eine unbestimmte Dauer oder für mehr 
als fünf Jahre vereinbart werden, nicht unter die GVO. 
Dasselbe gilt für Wettbewerbsverbote, die über einen 
Zeitraum von fünf Jahren hinaus stillschweigend verlän­
gert werden können (siehe Artikel 5 Absatz 1 Unter­
absatz 2). Im Allgemeinen gilt die Freistellung für Wett­
bewerbsverbote, die für fünf Jahre oder einen kürzeren 
Zeitraum vereinbart werden, wenn nichts vorliegt, was 
den Abnehmer daran hindert, das Wettbewerbsverbot 
nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums tatsächlich zu been­
den. Wenn z. B. eine Vereinbarung ein fünfjähriges Wett­
bewerbsverbot vorsieht und der Anbieter dem Abnehmer 
ein Darlehen gewährt, sollte die Tilgung des Darlehens

DE C 130/16 Amtsblatt der Europäischen Union 19.5.2010



den Abnehmer nicht daran hindern, das Wettbewerbsver­
bot nach Ablauf der Frist effektiv zu beenden. Ebenso 
sollte ein Abnehmer die Möglichkeit haben, Ausrüstun­
gen, die er vom Anbieter erhalten hat und die nicht 
vertragsspezifisch sind, nach dem Ende des Wettbewerbs­
verbots zum Marktwert zu übernehmen. 

(67) Die Fünfjahresfrist gilt nicht, wenn die Waren oder 
Dienstleistungen vom Abnehmer „in Räumlichkeiten 
und auf Grundstücken verkauft werden, die im Eigentum 
des Anbieters stehen oder von diesem von nicht mit dem 
Abnehmer verbundenen Dritten gemietet oder gepachtet 
worden sind“. In diesen Fällen kann das Wettbewerbsver­
bot solange gelten, wie der Abnehmer die Verkaufsstätte 
nutzt (Artikel 5 Absatz 2 GVO). Der Grund für diese 
Ausnahmebestimmung liegt darin, dass von einem An­
bieter normalerweise nicht erwartet werden kann, dass er 
den Verkauf konkurrierender Produkte in den Räumlich­
keiten und auf den Grundstücken, die in seinem Eigen­
tum stehen, ohne seine Erlaubnis zulässt. Analog gelten 
dieselben Grundsätze, wenn der Abnehmer seine Pro­
dukte über eine mobile Verkaufsstelle („Laden auf Rä­
dern“) verkauft, die im Eigentum des Anbieters steht 
und die der Anbieter von nicht mit dem Abnehmer ver­
bundenen Dritten gemietet oder gepachtet hat. Künstliche 
Konstruktionen wie die zeitlich begrenzte Übertragung 
von Eigentumsrechten an Räumlichkeiten und Grundstü­
cken des Händlers an den Anbieter, mit der die Fünf­
jahresfrist umgangen werden soll, fallen nicht unter diese 
Ausnahmebestimmung. 

(68) Die zweite Ausschlussbestimmung – Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe b GVO – betrifft Wettbewerbsverbote für den 
Abnehmer nach Ablauf der Vereinbarung. Solche Ver­
pflichtungen sind in der Regel nicht nach der GVO 
vom Kartellverbot freigestellt, es sei denn, sie sind für 
den Schutz des Know-hows unerlässlich, das der Anbieter 
dem Abnehmer übertragen hat, sie beschränken sich auf 
die Verkaufsstätte, von der aus der Abnehmer während 
der Vertragslaufzeit seine Geschäfte betrieben hat, und sie 
sind auf höchstens ein Jahr begrenzt (siehe Artikel 5 
Absatz 3 GVO). Nach der Definition in Artikel 1 Absatz 
1 Buchstabe g GVO muss das Know-how „wesentlich“ 
sein, d. h. Kenntnisse umfassen, die „für den Abnehmer 
bei der Verwendung, dem Verkauf oder dem Weiterver­
kauf der Vertragswaren oder -dienstleistungen bedeutsam 
und nützlich“ sind. 

(69) Die dritte Ausschlussbestimmung – Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe c GVO – betrifft den Verkauf konkurrierender 
Waren in einem selektiven Vertriebssystem. Die GVO 
gestattet die Verknüpfung von selektivem Vertrieb mit 
einem Wettbewerbsverbot, das es den Händlern grund­
sätzlich untersagt, Produkte konkurrierender Marken zu 
verkaufen. Eine Vertragsbestimmung hingegen, mit der 
der Anbieter seine Vertragshändler unmittelbar oder mit­
telbar daran hindert, Produkte zum Zwecke des Weiter­
verkaufs von bestimmten konkurrierenden Anbietern zu 
beziehen, fällt nicht unter die GVO. Mit dem Ausschluss 
dieser Verpflichtung von der Freistellung soll verhindert 

werden, dass mehrere Anbieter, die dieselben Verkaufs­
stätten eines selektiven Vertriebsnetzes nutzen, einen be­
stimmten Wettbewerber oder bestimmte Wettbewerber 
davon abhalten, beim Vertrieb ihrer Produkte auf diese 
Verkaufsstätten zurückzugreifen (Marktausschluss eines 
konkurrierenden Anbieters in Form eines kollektiven 
Boykotts) ( 1 ). 

6. Abtrennbarkeit von Vertragsbestimmungen 

(70) Mit der GVO werden vertikale Vereinbarungen unter der 
Voraussetzung vom Kartellverbot freigestellt, dass sie 
keine Kernbeschränkungen im Sinne des Artikels 4 
GVO enthalten bzw. dass in ihrem Rahmen keine Kern­
beschränkungen praktiziert werden. Enthält eine vertikale 
Vereinbarung eine oder mehrere solcher Kernbeschrän­
kungen, so fällt die gesamte Vereinbarung nicht unter 
die GVO, da Kernbeschränkungen nicht abtrennbar sind. 

(71) Die nach Artikel 5 GVO nicht freigestellten Beschränkun­
gen sind dagegen abtrennbar. Das heißt, dass der Rechts­
vorteil der Gruppenfreistellung nur in Bezug auf den Teil 
der vertikalen Vereinbarung verlorengeht, der die Voraus­
setzungen des Artikels 5 GVO nicht erfüllt. 

7. Produktportfolios, die über dasselbe 
Vertriebssystem verkauft werden 

(72) Vertreibt ein Anbieter mehrere Waren oder Dienstleistun­
gen über ein und dieselbe Vertriebsvereinbarung, so kann 
es angesichts der Marktanteilsschwelle vorkommen, dass 
die Vereinbarung nicht in Bezug auf alle, sondern nur auf 
einige Produkte aufgrund der GVO vom Kartellverbot 
freigestellt ist. In diesem Fall gilt die GVO nur in Bezug 
auf die Waren und Dienstleistungen, bei denen die Vo­
raussetzungen für die Anwendung der GVO erfüllt sind. 

(73) In Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen 
gelten die normalen Wettbewerbsregeln, d. h., 

a) es besteht keine Gruppenfreistellung, aber auch keine 
Vermutung der Rechtswidrigkeit; 

b) wenn eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 Ab­
satz 1 AEUV vorliegt, eine Freistellung aber aus­
geschlossen ist, kann geprüft werden, ob geeignete 
Abhilfemaßnahmen möglich sind, die die Wettbe­
werbsprobleme im Zusammenhang mit dem beste­
henden Vertriebssystem lösen können; 

c) ist keine Abhilfe möglich, so muss der Anbieter an­
dere Vertriebsregelungen treffen. 

Diese Sachlage kann auch entstehen, wenn Artikel 102 
AEUV in Bezug auf bestimmte Produkte Anwendung 
findet, auf andere dagegen nicht.
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IV. ENTZUG DER GRUPPENFREISTELLUNG UND 
NICHTANWENDUNG DER GVO 

1. Entzug der Gruppenfreistellung 

(74) Die mit der GVO begründete Vermutung der Recht­
mäßigkeit kann entzogen werden, wenn eine vertikale 
Vereinbarung alleine oder in Verbindung mit vergleich­
baren Vereinbarungen konkurrierender Anbieter oder Ab­
nehmer unter das Verbot des Artikels 101 Absatz 1 
AEUV fällt und nicht alle Voraussetzungen für eine Frei­
stellung nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV erfüllt. 

(75) Die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV 
können insbesondere dann nicht erfüllt sein, wenn der 
Zugang zu dem relevanten Markt oder der Wettbewerb 
auf diesem Markt durch die kumulative Wirkung paralle­
ler Netze von gleichartigen vertikalen Vereinbarungen 
konkurrierender Anbieter oder Abnehmer in erheblichem 
Maße beschränkt wird. Parallele Netze vertikaler Verein­
barungen sind als gleichartig anzusehen, wenn sie Be­
schränkungen enthalten, die ähnliche Auswirkungen auf 
den Markt haben. Eine solche Situation ist z. B. gegeben, 
wenn auf einem bestimmten Markt einige Anbieter einen 
rein qualitativen, andere dagegen einen rein quantitativen 
Selektivvertrieb betreiben. Dies kann auch eintreten, 
wenn auf einem bestimmten Markt durch die kumulative 
Anwendung qualitativer Kriterien leistungsfähigere Händ­
ler vom Markt ausgeschlossen werden. In diesem Fall sind 
bei der Würdigung die wettbewerbswidrigen Auswirkun­
gen zu berücksichtigen, die sich aus jedem einzelnen 
Netz von Vereinbarungen ergeben. Gegebenenfalls gilt 
der Entzug nur für ein bestimmtes qualitatives Kriterium 
oder nur für die quantitative Begrenzung der Anzahl der 
Vertragshändler. 

(76) Die Verantwortung für eine kumulative wettbewerbswid­
rige Wirkung kann nur denjenigen Unternehmen ange­
lastet werden, die einen spürbaren Beitrag hierzu leisten. 
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, deren Beitrag 
zur kumulativen Wirkung unerheblich ist, fallen nicht 
unter das Verbot des Artikels 101 Absatz 1 AEUV ( 1 ) 
und unterliegen damit nicht dem Entzugsmechanismus. 
Die Würdigung eines solchen Beitrags erfolgt nach den 
unter den Randnummern 128 bis 229 dargelegten Krite­
rien. 

(77) Bei Entzug der Freistellung liegt die Beweislast bei der 
Kommission, die nachweisen muss, dass die Vereinbarung 
gegen Artikel 101 Absatz 1 AEUV verstößt und eine 
oder mehrere der Voraussetzungen des Artikels 101 Ab­
satz 3 AEUV nicht erfüllt. Eine Entzugsentscheidung be­
wirkt, dass die Freistellung für die betreffenden Verein­
barungen erst dann entfällt, wenn der Entzug wirksam 
wird (ex nunc). 

(78) Wie in Erwägungsgrund 14 der GVO dargelegt, kann der 
Rechtsvorteil der GVO in Fällen, in denen vertikale Ver­
einbarungen wettbewerbswidrige Auswirkungen im Ge­
biet eines Mitgliedstaats oder in einem Teilgebiet dieses 
Mitgliedstaats, das alle Merkmale eines gesonderten räum­
lichen Marktes aufweist, von der Wettbewerbsbehörde 
des betreffenden Mitgliedstaats entzogen werden. Für 
den Entzug der Freistellung vertikaler Vereinbarungen, 
die den Wettbewerb auf räumlich relevanten Märkten 
beschränken, die größer sind als das Gebiet eines Mit­
gliedstaats, ist ausschließlich die Kommission zuständig. 
Handelt es sich bei dem räumlich relevanten Markt um 
das Gebiet oder ein Teilgebiet eines einzelnen Mitglied­
staats, so haben die Kommission und der betreffende 
Mitgliedstaat die konkurrierende Zuständigkeit für den 
Entzug. 

2. Nichtanwendung der GVO 

(79) Nach Artikel 6 GVO kann die Kommission parallele 
Netze gleichartiger vertikaler Beschränkungen, die mehr 
als 50 % des relevanten Marktes abdecken, durch Verord­
nung vom Geltungsbereich der GVO ausschließen. Eine 
solche Maßnahme richtet sich nicht an einzelne Unter­
nehmen, sondern betrifft alle Unternehmen, deren Ver­
einbarungen in der Verordnung über die Nichtanwen­
dung der GVO aufgeführt sind. 

(80) Während der Entzug des Rechtsvorteils der GVO nach 
Artikel 6 GVO den Erlass einer Entscheidung erfordert, 
mit der eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 AEUV 
durch ein einzelnes Unternehmen festgestellt wird, be­
wirkt eine Verordnung nach Artikel 6 GVO lediglich, 
dass die Anwendung der GVO und der damit verbundene 
Rechtsvorteil in Bezug auf die betreffenden Beschränkun­
gen und Märkte aufgehoben und die volle Anwendbarkeit 
von Artikel 101 Absätze 1 und 3 AEUV wiederhergestellt 
werden. Nach dem Erlass einer Verordnung über die 
Nichtanwendung der GVO auf bestimmte vertikale Be­
schränkungen auf einem konkreten Markt sind für die 
Anwendung von Artikel 101 AEUV auf einzelne Verein­
barungen die durch die einschlägige Rechtsprechung des 
Gerichtshofs und des Gerichts entwickelten Kriterien so­
wie die Bekanntmachungen bzw. Mitteilungen und die 
bisherige Entscheidungspraxis der Kommission maß­
gebend. In geeigneten Fällen wird die Kommission eine 
Entscheidung in einem Einzelfall erlassen, die als Orien­
tierungshilfe für sämtliche Unternehmen auf dem betref­
fenden Markt dienen kann. 

(81) Zum Zwecke der Berechnung der 50 %-Marktabde­
ckungsquote muss jedes einzelne Netz vertikaler Verein­
barungen berücksichtigt werden, das Beschränkungen 
oder Kombinationen von Beschränkungen mit ähnlichen 
Auswirkungen auf den Markt enthält. Artikel 6 GVO 
bestimmt nicht, dass die Kommission eingreifen muss, 
wenn die Quote von 50 % überschritten wird. Die Nicht­
anwendung ist grundsätzlich angemessen, wenn zu er­
warten ist, dass der Zugang zu oder der Wettbewerb
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auf dem relevanten Markt spürbar beschränkt wird. Dies 
trifft insbesondere zu, wenn parallele selektive Vertriebs­
netze mehr als 50 % eines Marktes abdecken und eine 
Marktabschottung wahrscheinlich machen, da Auswahl­
kriterien angewandt werden, die aufgrund der Beschaffen­
heit der betreffenden Waren nicht erforderlich sind oder 
die bestimmte Formen des Vertriebs dieser Waren diskri­
minieren. 

(82) Hinsichtlich der Notwendigkeit einer Verordnung nach 
Artikel 6 der GVO wird die Kommission erwägen, ob 
ein Entzug der Freistellung im Einzelfall nicht die bessere 
Lösung ist. Dies kann konkret von der Anzahl der kon­
kurrierenden Unternehmen abhängen, deren Verein­
barungen zu einer kumulativen Wirkung auf einem be­
stimmten Markt beitragen, oder von der Zahl der betrof­
fenen räumlichen Märkte innerhalb der Union. 

(83) In einer in Artikel 6 GVO genannten Verordnung muss 
deren Geltungsbereich eindeutig festgelegt sein. Dies be­
deutet, dass die Kommission zum einen den sachlich und 
räumlich relevanten Markt und zum anderen die Art der 
vertikalen Beschränkung definieren muss, auf die die 
GVO keine Anwendung mehr findet. Im letztgenannten 
Fall kann sie den Geltungsbereich der GVO auf das Wett­
bewerbsproblem abstimmen, das sie damit lösen möchte. 
Während z. B. im Hinblick auf die 50 %-Quote alle pa­
rallelen Netze von Markenzwangregelungen zu berück­
sichtigen sind, kann die Kommission den Geltungsbereich 
der Verordnung über die Nichtanwendung der GVO auf 
die Wettbewerbsverbote beschränken, die eine bestimmte 
Dauer überschreiten. Damit könnten Vereinbarungen mit 
kürzerer Dauer bzw. Beschränkungen, die den Markt we­
niger stark abschotten, unberührt bleiben. Ebenso kann 
die Verordnung über die Nichtanwendung der GVO auf 
zusätzliche Beschränkungen begrenzt werden, die auf ei­
nem bestimmten Markt in Kombination mit dem selek­
tiven Vertrieb praktiziert werden, z. B. dem Abnehmer 
auferlegte Wettbewerbsverbote oder Mengenvorgaben. 
Gegebenenfalls kann die Kommission auch das Markt­
anteilsniveau angeben, bis zu dem in einem konkreten 
Marktumfeld davon ausgegangen werden kann, dass ein 
einzelnes Unternehmen nicht erheblich zur kumulativen 
Wirkung beiträgt. 

(84) Nach Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 
2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 85 Ab­
satz 3 des Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen 
und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen ( 1 ) 
muss die Kommission einen Übergangszeitraum von 
mindestens sechs Monaten festsetzen, bevor eine Verord­
nung zur Nichtanwendung einer Gruppenfreistellungsver­
ordnung gilt. Dies sollte die betroffenen Unternehmen in 
die Lage versetzen, ihre Vereinbarungen nach Maßgabe 
der Verordnung über die Nichtanwendung zu ändern. 

(85) Die Freistellung der betreffenden Vereinbarungen bleibt 
unberührt, solange die Verordnung über die Nichtanwen­
dung der GVO nicht gilt. 

V. MARKTABGRENZUNG UND BERECHNUNG DER 
MARKTANTEILE 

1. Bekanntmachung der Kommission über die 
Definition des relevanten Marktes 

(86) Die Bekanntmachung der Kommission über die Defini­
tion des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbs­
rechts der Gemeinschaft ( 2 ) enthält Orientierungshilfen zu 
den Regeln, Kriterien und Beweismitteln, die die Kommis­
sion bei der Abgrenzung des betroffenen Marktes anwen­
det. Die Bekanntmachung, auf die in diesen Leitlinien 
nicht weiter eingegangen wird, sollte als Grundlage für 
die Klärung von Fragen der Marktabgrenzung dienen. In 
den vorliegenden Leitlinien werden nur Fragen angespro­
chen, die sich im Zusammenhang mit vertikalen Be­
schränkungen ergeben und nicht in der Bekanntmachung 
behandelt sind. 

2. Relevanter Markt für die Berechnung der 30 %- 
Marktanteilsschwelle nach der GVO 

(87) Nach Artikel 3 GVO ist für die Anwendung der Gruppen­
freistellung der Marktanteil des Anbieters und des Abneh­
mers maßgebend. Die GVO findet nur Anwendung, wenn 
sowohl der Anteil des Anbieters an dem Markt, auf dem 
er die Vertragsprodukte an den Abnehmer verkauft, als 
auch der Anteil des Abnehmers an dem Markt, auf dem 
er die Vertragsprodukte bezieht, höchstens 30 % beträgt. 
Für Vereinbarungen zwischen kleinen und mittleren Un­
ternehmen ist es in der Regel nicht notwendig, Markt­
anteile zu berechnen (siehe Randnummer 11). 

(88) Um den Marktanteil eines Unternehmens zu ermitteln, 
muss der relevante Markt festgelegt werden, auf dem 
das Unternehmen die Vertragsprodukte verkauft bzw. be­
zieht. Dazu müssen der sachlich und der räumlich rele­
vante Markt abgegrenzt werden. Der sachlich relevante 
Markt umfasst alle Waren oder Dienstleistungen, die 
von den Abnehmern hinsichtlich ihrer Eigenschaften 
und Preise sowie des Verwendungszwecks als austausch­
bar angesehen werden. Der räumlich relevante Markt um­
fasst das Gebiet, in dem die beteiligten Unternehmen an 
der Nachfrage und Bereitstellung relevanter Waren oder 
Dienstleistungen teilnehmen, in dem die Wettbewerbs­
bedingungen hinreichend homogen sind und das sich 
von benachbarten Gebieten durch merklich andere Wett­
bewerbsbedingungen unterscheidet.
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(89) Der sachlich relevante Markt hängt in erster Linie von der 
Substituierbarkeit aus Sicht der Abnehmer ab. Wird das 
bereitgestellte Produkt als Vorleistung für andere Pro­
dukte eingesetzt und ist es im Endprodukt im Allgemei­
nen nicht mehr wiederzuerkennen, so richtet sich die 
Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes in der Regel 
nach den Präferenzen der direkten Abnehmer. Die Kun­
den der Abnehmer haben normalerweise keine besondere 
Präferenz für bestimmte vom Abnehmer verwendete Vor­
leistungen. Vertikale Beschränkungen, die der Anbieter 
und der Abnehmer der Vorleistung miteinander verein­
baren, betreffen üblicherweise nur den Verkauf und den 
Bezug des Zwischenprodukts, nicht aber den Verkauf des 
daraus hervorgehenden Produkts. Beim Vertrieb von End­
produkten bestimmen in der Regel die Präferenzen der 
Endverbraucher, was die direkten Abnehmer als Substi­
tute ansehen. Ein Händler, der als Wiederverkäufer agiert, 
kann beim Bezug von Endprodukten die Präferenzen der 
Endverbraucher nicht außer Acht lassen. Außerdem be­
treffen vertikale Beschränkungen auf der Ebene des Ver­
triebs zumeist nicht nur den Verkauf von Produkten 
durch den Anbieter an den Abnehmer, sondern auch 
den Weiterverkauf dieser Produkte. Da in der Regel un­
terschiedliche Vertriebsformen miteinander im Wett­
bewerb stehen, werden die Märkte im Allgemeinen nicht 
anhand der angewandten Vertriebsform abgegrenzt. In 
den Fällen, in denen Anbieter grundsätzlich ganze Pro­
duktpaletten verkaufen, kann die Palette den Markt bil­
den, wenn solche Paletten – und nicht die darin enthal­
tenen Einzelprodukte – von den Abnehmern als Substi­
tute angesehen werden. Da Händler gewerbliche Abneh­
mer sind, ist der räumliche Großhandelsmarkt üblicher­
weise umfangreicher als der Einzelhandelsmarkt, auf dem 
das Produkt an die Endverbraucher weiterverkauft wird. 
Dies führt häufig zur Abgrenzung nationaler oder noch 
größerer Großhandelsmärkte. Bei homogenen Markt­
bedingungen und sich überschneidenden örtlichen bzw. 
regionalen Absatzgebieten können die Einzelhandels­
märkte jedoch auch größer als das Suchgebiet der End­
verbraucher sein. 

(90) Wird eine vertikale Vereinbarung zwischen drei Unter­
nehmen geschlossen, die auf unterschiedlichen Handels­
stufen tätig sind, so muss, damit die Vereinbarung nach 
der GVO vom Kartellverbot freigestellt ist, ihr jeweiliger 
Marktanteil 30 % oder weniger betragen. Für den Fall, 
dass ein Unternehmen im Rahmen einer Mehrparteien­
vereinbarung die Vertragswaren oder -dienstleistungen 
von einer Vertragspartei bezieht und sie anschließend 
an eine andere Vertragspartei verkauft, gilt die Freistel­
lung nach Artikel 3 Absatz 2 der GVO nur, wenn der 
Anteil des Unternehmens an dem relevanten Markt so­
wohl als Anbieter als auch als Abnehmer jeweils nicht 
mehr als 30 % beträgt. Wenn z. B. zwischen einem Her­
steller, einem Großhändler (oder einer Einzelhändlerver­
einigung) und einem Einzelhändler ein Wettbewerbsver­
bot vereinbart wird, dürfen die Marktanteile des Herstel­
lers und des Großhändlers (bzw. der Einzelhändlervereini­
gung) auf ihren jeweiligen nachgelagerten Märkten den 
Schwellenwert von 30 % nicht überschreiten und der 
Marktanteil des Großhändlers (oder der Einzelhändlerver­
einigung) und des Einzelhändlers darf auf ihren jeweiligen 
Bezugsmärkten nicht mehr als 30 % betragen, damit die 
Freistellung nach der GVO gilt. 

(91) Ein Hersteller, der sowohl Erstausrüstungen als auch die 
entsprechenden Reparatur- oder Ersatzteile produziert, 
dürfte auf dem Anschlussmarkt (Reparatur- und Ersatz­
teile für seine Ausrüstungen) oftmals auch der einzige 
oder wichtigste Anbieter sein. Dieselbe Situation kann 
entstehen, wenn der Anbieter (Erstausrüster) die Herstel­
lung der Reparatur- oder Ersatzteile einem Zulieferer 
überlässt. Der relevante Markt im Sinne der GVO können 
hier entweder ein das Ersatzteilgeschäft einschließender 
Erstausrüstermarkt oder zwei getrennte Märkte – der Erst­
ausrüster- und der Anschlussmarkt – sein; dies hängt 
vom jeweiligen Sachverhalt (z. B. den Auswirkungen 
der jeweiligen Beschränkung, der Lebensdauer der Aus­
rüstung oder der Höhe der Reparatur- bzw. Austausch­
kosten) ab ( 1 ). In der Praxis gilt es festzustellen, ob ein 
erheblicher Teil der Abnehmer bei ihrer Wahl die über 
die Lebenszeit des Produkts anfallenden Kosten mit be­
rücksichtigt. Sollte dies der Fall sein, deutet dies darauf 
hin, dass es einen gemeinsamen Markt für Originalaus­
rüstungen und Ersatzteile gibt. 

(92) Enthält die vertikale Vereinbarung über die Lieferung der 
Vertragswaren hinaus auch Bestimmungen in Bezug auf 
Rechte des geistigen Eigentums (z. B. über die Nutzung 
der Marke des Anbieters), die dem Abnehmer bei der 
Vermarktung der Vertragswaren helfen, so ist für die 
Anwendung der GVO der Anteil des Anbieters an dem 
Markt, auf dem er die Vertragswaren verkauft, von Be­
deutung. Ein Franchisegeber, der keine weiterzuverkau­
fende Waren liefert, sondern ein Paket von Dienstleistun­
gen und Waren in Verbindung mit Bestimmungen über 
Rechte des geistigen Eigentums bereitstellt, d. h. die Ge­
schäftsmethode, für die die Franchise erteilt wird, muss 
den Marktanteil zugrunde legen, den er als Anbieter einer 
Geschäftsmethode hat. Dazu muss er seinen Anteil an 
dem Markt berechnen, auf dem die Geschäftsmethode 
eingesetzt wird, d. h. wo die Franchisenehmer die Me­
thode anwenden, um Endverbrauchern Waren oder 
Dienstleistungen anzubieten. Der Franchisegeber muss 
seinen Marktanteil am Wert der Waren oder Dienstleis­
tungen messen, die die Franchisenehmer auf diesem 
Markt bereitstellen. Wettbewerber auf Märkten dieser 
Art können Unternehmen sein, die andere Geschäfts­
methoden aufgrund von Franchiseverträgen anbieten, 
aber auch Anbieter substituierbarer Waren oder Dienst­
leistungen, die kein Franchising praktizieren. So müsste 
ein Franchisegeber auf einem Markt für Schnellimbiss­
dienste, sofern ein solcher existiert und unbeschadet der 
Abgrenzung eines solchen Marktes, seinen Marktanteil 
anhand der Absatzdaten der betreffenden Franchisen­
ehmer auf diesem Markt ermitteln.
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3. Berechnung der Marktanteile nach der GVO 

(93) Bei der Berechnung von Marktanteilen ist grundsätzlich 
vom Wert auszugehen. Liegen keine Angaben zum Wert 
vor, so können auch solide Schätzungen vorgenommen 
werden. Diese Schätzungen können auf anderen verläss­
lichen Marktdaten wie z. B. Mengenangaben beruhen 
(siehe Artikel 7 Buchstabe a GVO). 

(94) Die Herstellung eines Zwischenprodukts zur Verwendung 
im eigenen Unternehmen (Eigenproduktion) kann bei der 
wettbewerbsrechtlichen Untersuchung ein sehr wichtiger 
Anhaltspunkt für das Vorliegen von Wettbewerbsdruck 
oder die Stärkung der Marktstellung eines Unternehmens 
sein. Bei der Marktabgrenzung und der Berechnung des 
Marktanteils für Zwischenprodukte (Waren und Dienst­
leistungen) wird die Eigenproduktion jedoch nicht be­
rücksichtigt. 

(95) Ist jedoch der Hersteller eines Endprodukts zugleich auch 
als Händler auf dem Markt tätig (zweigleisiger Vertrieb), 
so müssen bei der Marktabgrenzung und der Berechnung 
des Marktanteils die Waren mit einbezogen werden, die 
der Hersteller über vertikal integrierte Händler und Han­
delsvertreter verkauft (siehe Artikel 7 Buchstabe c GVO). 
„Integrierte Händler“ sind verbundene Unternehmen im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 2 GVO ( 1 ). 

VI. DURCHSETZUNG DES WETTBEWERBSRECHTS IM 
EINZELFALL 

1. Grundlagen der Prüfung 

(96) Außerhalb des Geltungsbereichs der GVO muss geprüft 
werden, ob im Einzelfall die Vereinbarung unter 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV fällt, und wenn ja, ob die 
Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllt 
sind. Sofern sie keine Wettbewerbsbeschränkungen be­
zwecken und insbesondere keine Kernbeschränkungen 
enthalten, besteht keine Vermutung, dass vertikale Ver­
einbarungen, die wegen Überschreitens der Marktanteils­
schwelle nicht von der GVO erfasst sind, unter 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen oder die Vorausset­
zungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV nicht erfüllen. 
Die wahrscheinlichen Auswirkungen müssen für jede Ver­
einbarung einzeln geprüft werden. Die Unternehmen soll­
ten diese Prüfung selbst vornehmen. Vereinbarungen, die 
entweder den Wettbewerb nicht im Sinne des Artikels 

101 Absatz 1 AEUV beschränken oder die Voraussetzun­
gen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen, sind zu­
lässig und durchsetzbar. Nach Artikel 1 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 
16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Arti­
keln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wett­
bewerbsregeln ( 2 ) ist für eine Einzelfreistellung nach 
Artikel 101 Absatz 3 AEUV eine Anmeldung nicht er­
forderlich. Nimmt die Kommission eine Einzelprüfung 
vor, so trägt sie die Beweislast dafür, dass die betreffende 
Vereinbarung gegen Artikel 101 Absatz 1 AEUV ver­
stößt. Die Unternehmen, die sich auf Artikel 101 Absatz 
3 AEUV berufen, tragen die Beweislast dafür, dass die 
Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllt sind. Wenn 
nachgewiesen ist, dass wettbewerbswidrige Auswirkungen 
wahrscheinlich sind, können die Unternehmen substanti­
iert vortragen, dass Effizienzgewinne zu erwarten sind, 
und erläutern, warum ein bestimmtes Vertriebssystem 
unerlässlich ist, um wahrscheinliche Vorteile für die Ver­
braucher hervorzubringen, ohne den Wettbewerb aus­
zuschalten, bevor die Kommission feststellt, ob die Ver­
einbarung die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 
3 AEUV erfüllt. 

(97) Um festzustellen, ob eine vertikale Vereinbarung eine 
Beschränkung des Wettbewerbs bewirkt, wird die Situa­
tion, die auf dem relevanten Markt mit den vertikalen 
Beschränkungen tatsächlich oder wahrscheinlich bestehen 
wird, mit der Situation verglichen, die ohne die in der 
Vereinbarung vorgesehenen vertikalen Beschränkungen 
bestehen würde. Bei der Prüfung im Einzelfall berücksich­
tigt die Kommission gegebenenfalls sowohl tatsächliche 
als auch wahrscheinliche Auswirkungen. Damit vertikale 
Vereinbarungen eine Beschränkung des Wettbewerbs be­
wirken, müssen sie den tatsächlichen oder potenziellen 
Wettbewerb in einem solchen Umfang beeinträchtigen, 
dass auf dem relevanten Markt mit hinreichender Wahr­
scheinlichkeit negative Auswirkungen auf Preise, Produk­
tion, Innovation oder Bandbreite oder Qualität von Wa­
ren und Dienstleistungen zu erwarten sind. Die wahr­
scheinlichen negativen Auswirkungen auf den Wett­
bewerb müssen spürbar sein ( 3 ). Spürbare wettbewerbs­
widrige Auswirkungen sind wahrscheinlich, wenn min­
destens eines der beteiligten Unternehmen eine gewisse 
Marktmacht hat oder erlangt und die Vereinbarung zur 
Begründung, Erhaltung oder Verstärkung dieser Markt­
macht beiträgt oder es den beteiligten Unternehmen er­
möglicht, diese Marktmacht auszunutzen. Marktmacht ist 
die Fähigkeit, über einen nicht unbeträchtlichen Zeitraum 
die Preise oberhalb des Wettbewerbsniveaus bzw. die Pro­
duktion im Hinblick auf Produktmengen, Produktqualität 
und -bandbreite oder Innovation unterhalb des Wettbe­
werbsniveaus zu halten. Für die Feststellung einer Zuwi­
derhandlung gegen Artikel 101 Absatz 1 AEUV muss in 
der Regel ein geringeres Maß an Marktmacht vorliegen 
als für die Feststellung der Marktbeherrschung im Sinne 
des Artikels 102 AEUV.
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(98) Vertikale Beschränkungen schaden dem Wettbewerb im 
Allgemeinen weniger als horizontale Beschränkungen. 
Dass vertikale Beschränkungen weniger Besorgnis erre­
gen, liegt vor allem darin begründet, dass horizontale 
Beschränkungen Vereinbarungen zwischen Wettbewer­
bern betreffen können, die gleiche oder substituierbare 
Waren oder Dienstleistungen herstellen bzw. erbringen. 
Bei horizontalen Geschäftsbeziehungen kann die Aus­
übung von Marktmacht durch ein Unternehmen, das 
für sein Produkt einen höheren Preis durchsetzt, für die 
Wettbewerber Vorteile bringen. Dies ist möglicherweise 
ein Anreiz für konkurrierende Unternehmen, sich gegen­
seitig zu wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen zu er­
muntern. Bei vertikalen Geschäftsbeziehungen ist das Pro­
dukt des einen eine Vorleistung für den anderen, mit 
anderen Worten, die Tätigkeiten der an der Vereinbarung 
beteiligten Unternehmen ergänzen einander. Dies bedeu­
tet, dass die Ausübung von Marktmacht durch das auf 
dem vorgelagerten oder das auf dem nachgelagerten 
Markt tätige Unternehmen in der Regel die Nachfrage 
nach dem Produkt des anderen beeinträchtigt. Die an 
einer Vereinbarung beteiligten Unternehmen haben somit 
gewöhnlich einen Anreiz, die Ausübung von Marktmacht 
durch die übrigen Beteiligten zu unterbinden. 

(99) Diese selbstdisziplinierende Wirkung sollte jedoch nicht 
überschätzt werden. Hat ein Unternehmen keine Markt­
macht, so kann es seine Gewinne nur dadurch erhöhen, 
dass es versucht, seine Herstellungs- und Vertriebsverfah­
ren mit oder ohne Hilfe vertikaler Beschränkungen zu 
verbessern. Da die an einer vertikalen Vereinbarung betei­
ligten Unternehmen einander bei der Vermarktung eines 
Produkts ergänzen, ermöglichen vertikale Beschränkun­
gen erhebliche Effizienzgewinne. Verfügt ein Unterneh­
men dagegen über Marktmacht, so kann es außerdem 
versuchen, seine Gewinne zu Lasten seiner direkten Wett­
bewerber zu steigern, indem es deren Kosten in die Höhe 
treibt und zum Nachteil seiner Abnehmer und letztlich 
der Verbraucher versucht, sich einen Teil ihres Zugewinns 
anzueignen. Dies ist möglich, wenn sich das auf dem 
vorgelagerten und das auf dem nachgelagerten Markt tä­
tige Unternehmen den zusätzlichen Gewinn teilen oder 
wenn eines der beiden vertikale Beschränkungen nutzt, 
um sich den gesamten zusätzlichen Gewinn anzueignen. 

1.1. Negative Auswirkungen vertikaler Beschränkungen 

(100) Durch das Wettbewerbsrecht der Union sollen die folgen­
den negativen Auswirkungen vertikaler Beschränkungen 
auf den Markt verhindert werden: 

a) wettbewerbswidriger Ausschluss anderer Anbieter 
oder anderer Abnehmer vom Markt durch Errichtung 
von Schranken für Marktzutritt oder Expansion; 

b) Aufweichung des Wettbewerbs zwischen dem Anbie­
ter und seinen Wettbewerbern und/oder Erleichterung 
der Kollusion ( 1 ) zwischen diesen Anbietern, häufig 
auch als Verringerung des Markenwettbewerbs be­
zeichnet; 

c) Aufweichung des Wettbewerbs zwischen dem Abneh­
mer und seinen Wettbewerbern und/oder Erleichte­
rung der Kollusion zwischen diesen Wettbewerbern, 
häufig auch als Verringerung des markeninternen 
Wettbewerbs bezeichnet, wenn sie den Wettbewerb 
zwischen Händlern auf der Grundlage der Marke 
oder des Produkts desselben Anbieters betrifft; 

d) Behinderung der Marktintegration, vor allem Ein­
schränkung der Möglichkeiten für die Verbraucher, 
Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat 
ihrer Wahl zu beziehen. 

(101) Marktabschottung, Aufweichung des Wettbewerbs und 
Kollusion auf Herstellerebene können den Verbrauchern 
insbesondere dadurch schaden, dass die Großhandels­
preise der Produkte steigen, die Auswahl an Produkten 
schrumpft, die Qualität der Produkte sinkt oder die Pro­
duktinnovation zurückgeht. Marktabschottung, Aufwei­
chung des Wettbewerbs und Kollusion auf Händlerebene 
können den Verbrauchern insbesondere dadurch schaden, 
dass die Einzelhandelspreise der Produkte steigen, die 
Auswahl an Preis-Dienstleistungskombinationen und Ver­
triebsformen geringer wird, Verfügbarkeit und Qualität 
der Einzelhandelsdienstleistungen sinken und die Ver­
triebsinnovation zurückgeht. 

(102) Auf einem Markt, auf dem die einzelnen Händler nur die 
Marke(n) eines Anbieters vertreiben, führt eine Verringe­
rung des Wettbewerbs zwischen den Händlern derselben 
Marke zu einer Verringerung des markeninternen Wett­
bewerbs, hat aber möglicherweise keine negativen Aus­
wirkungen auf den Wettbewerb zwischen den Händlern 
im Allgemeinen. Wenn in einem solchen Fall starker 
Markenwettbewerb herrscht, ist es unwahrscheinlich, 
dass eine Verringerung des markeninternen Wettbewerbs 
negative Auswirkungen auf die Verbraucher hat. 

(103) Ausschließlichkeitsvereinbarungen beeinträchtigen den 
Wettbewerb in der Regel mehr als nichtausschließliche 
Vereinbarungen. Alleinvertriebsvereinbarungen sehen aus­
drücklich vor oder führen praktisch dazu, dass eine Partei 
ausschließlich oder fast ausschließlich mit einer anderen 
Partei Verträge abschließt. So verpflichtet ein Wett­
bewerbsverbot den Abnehmer, nur eine einzige Marke 
zu beziehen. Mengenvorgaben hingegen lassen dem Ab­
nehmer einen gewissen Spielraum, auch konkurrierende 
Produkte zu beziehen. Mengenvorgaben wirken daher 
unter Umständen weniger abschottend als Wettbewerbs­
verbote. 

(104) Für Nichtmarkenwaren und -dienstleistungen vereinbarte 
vertikale Beschränkungen sind in der Regel weniger 
schädlich als Beschränkungen, die den Vertrieb von Mar­
kenwaren und -dienstleistungen betreffen. Markenwaren 
sind durch stärkere Produktdifferenzierung und geringere 
Substituierbarkeit gekennzeichnet, was die Nachfrageelas­
tizität reduziert und mehr Spielraum für Preiserhöhungen 
bietet. Die Unterscheidung zwischen Markenprodukten 
(Waren oder Dienstleistungen) und Nichtmarkenproduk­
ten dürfte in vielen Fällen jener für Zwischen- und End­
produkte entsprechen.
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(105) Eine Kombination mehrerer vertikaler Beschränkungen 
verstärkt in aller Regel deren negative Auswirkungen. 
Bestimmte Kombinationen können aber für den Wett­
bewerb günstiger sein, als wenn die betreffenden Be­
schränkungen einzeln zum Tragen kämen. So kann der 
Händler in einem Alleinvertriebssystem versucht sein, den 
Preis für seine Produkte anzuheben, wenn sich der mar­
keninterne Wettbewerb verringert. Mengenvorgaben oder 
Obergrenzen für die Weiterverkaufspreise können solche 
Preiserhöhungen in Grenzen halten. Etwaige negative 
Auswirkungen vertikaler Beschränkungen werden noch 
verstärkt, wenn mehrere Anbieter und deren Abnehmer 
ihre Geschäfte in ähnlicher Weise organisieren, und füh­
ren zu sogenannten kumulativen Wirkungen. 

1.2. Positive Auswirkungen vertikaler Beschränkungen 

(106) Es sollte unbedingt darauf hingewiesen werden, dass ver­
tikale Beschränkungen auch positive Auswirkungen ha­
ben können, und zwar insbesondere durch die Förderung 
eines nicht über den Preis ausgetragenen Wettbewerbs 
und durch die Verbesserung der Qualität von Dienstleis­
tungen. Kann ein Unternehmen keine Marktmacht aus­
üben, so muss es versuchen, Gewinnsteigerungen durch 
die Verbesserung seiner Herstellungs- oder Vertriebs­
methoden zu erzielen. Vertikale Beschränkungen können 
in dieser Hinsicht nützlich sein, da die marktüblichen 
Beziehungen zwischen unabhängigen Kontrahenten wie 
Anbieter und Abnehmer, bei denen lediglich der Preis 
und die Menge für ein bestimmtes Geschäft vereinbart 
werden, oft zu einem suboptimalen Investitions- und Ab­
satzniveau führen können. 

(107) Diese Leitlinien sollen einen allgemeinen Überblick darü­
ber geben, wann vertikale Beschränkungen vertretbar sein 
können; sie erheben jedoch nicht den Anspruch auf Voll­
ständigkeit. Der Rückgriff auf bestimmte vertikale Be­
schränkungen kann aus folgenden Gründen gerechtfertigt 
sein: 

a) Lösung des „Trittbrettfahrer-Problems“: Das Trittbrett­
fahren, bei dem ein Händler von den Verkaufsför­
derungsanstrengungen eines anderen Händlers pro­
fitiert, ist vor allem im Groß- und im Einzelhandel 
anzutreffen. Zur Vermeidung dieses Problems bieten 
sich Alleinvertriebsvereinbarungen oder ähnliche Be­
schränkungen an. Trittbrettfahrer gibt es auch unter 
Anbietern. Wenn z. B. ein Anbieter in verkaufsför­
dernde Maßnahmen in den Räumlichkeiten des Ab­
nehmers (in der Regel auf der Einzelhandelsebene) 
investiert, werden auch Kunden angelockt, die Pro­
dukte konkurrierender Anbieter kaufen. In diesem 
Fall könnten Beschränkungen in Form eines Wett­
bewerbsverbots die Lösung sein ( 1 ). 

Probleme treten aber nur dort auf, wo es tatsächlich 
um Trittbrettfahren geht. Trittbrettfahren unter Ab­
nehmern ist lediglich bei der Kundenberatung vor 
dem Verkauf und bei verkaufsfördernden Maßnahmen 
möglich, nicht jedoch beim Kundendienst nach dem 
Verkauf, den der Händler seinen Kunden einzeln in 
Rechnung stellen kann. Das Produkt wird in der Regel 
relativ neu oder technisch komplex sein oder der Ruf 
des Produkts muss ein wichtiger Faktor für die Nach­
frage sein, da die Kunden sonst von vorhergehenden 
Käufen sehr gut wissen dürften, was sie benötigen. 
Außerdem muss es ein relativ hochwertiges Produkt 
sein, da es sich für den Kunden sonst nicht lohnt, sich 
erst in einem Geschäft über das Produkt zu informie­
ren, um es dann in einem anderen zu kaufen. Schließ­
lich darf es für den Anbieter nicht praktisch sein, allen 
Abnehmern durch Vertrag tatsächliche Verpflichtun­
gen in Bezug auf verkaufsfördernde Maßnahmen 
oder Service aufzuerlegen. 

Trittbrettfahren unter Anbietern beschränkt sich ferner 
auf ganz bestimmte Situationen, d. h. vor allem auf 
Fälle, in denen die verkaufsfördernden Maßnahmen in 
den Räumlichkeiten des Abnehmers stattfinden und 
allgemein (nicht markenspezifisch) sind. 

b) „Erschließung neuer Märkte“ bzw. „Einstieg in neue 
Märkte“: Will ein Hersteller in einen neuen räumlichen 
Markt eintreten, also z. B. seine Produkte zum ersten 
Mal in ein anderes Land ausführen, so muss der Händ­
ler unter Umständen besondere Anlaufinvestitionen 
tätigen, um die betreffende Marke auf dem Markt ein­
zuführen. Um einen Händler vor Ort von diesen In­
vestitionen zu überzeugen, muss ihm der Hersteller 
gegebenenfalls einen Gebietsschutz gewähren, damit 
die Investitionen durch vorübergehend höhere Preise 
wieder hereingeholt werden können. Händler auf an­
deren Märkten sollten dann für einen begrenzten Zeit­
raum am Absatz auf dem neuen Markt gehindert wer­
den (siehe auch Randnummer 61 in Abschnitt III.4). 
Hierbei handelt es sich um einen Sonderfall des unter 
Buchstabe a beschriebenen Trittbrettfahrer-Problems. 

c) Lösung des „Problems der Gütesiegel-Trittbrettfahrer“: 
In einigen Branchen haben bestimmte Einzelhändler 
den Ruf, nur Qualitätsprodukte zu führen. In be­
stimmten Fällen kann der Absatz über solche Einzel­
händler für die Einführung eines neuen Produkts von 
entscheidender Bedeutung sein. Wenn der Hersteller 
seinen Absatz in der Anfangsphase nicht auf derartige 
Vorzeigegeschäfte beschränken kann, läuft er Gefahr, 
von der Beschaffungsliste gestrichen zu werden und 
mit der Produkteinführung zu scheitern. Deshalb kann 
es gerechtfertigt sein, vorübergehend eine Beschrän­
kung in Form des Alleinvertriebs oder des selektiven 
Vertriebs für einen Zeitraum zuzulassen, der ausreicht, 
um die Einführung des neuen Produkts auf dem Markt 
zu gewährleisten, jedoch nicht so lang ist, dass eine 
weite Verbreitung verhindert würde. Derartige Vorteile 
lassen sich vorzugsweise mit sogenannten Erfahrungs­
gütern oder komplexen Produkten erreichen, für deren 
Kauf der Endverbraucher verhältnismäßig viel Geld 
ausgeben muss.
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( 1 ) Ob die Verbraucher insgesamt tatsächlich von den zusätzlichen Ver­
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nur eine Preiserhöhung bedeuten.



d) Lösung des sogenannten „‚Hold-up‘-Problems“: In ei­
nigen Fällen muss der Anbieter oder der Abnehmer in 
kundenspezifische Maßnahmen wie Spezialausrüstun­
gen oder Schulungen investieren. Dies gilt z. B. für 
einen Teilehersteller, der neue Maschinen und Werk­
zeuge bauen muss, um eine besondere Anforderung 
eines seiner Kunden zu erfüllen. Dabei werden die 
erforderlichen Investitionen gegebenenfalls erst zuge­
sagt, wenn besondere Lieferregelungen getroffen wor­
den sind. 

Wie in den anderen Beispielen für Trittbrettfahrerei 
muss jedoch auch hier eine Reihe von Voraussetzun­
gen erfüllt sein, damit die Gefahr einer unzureichen­
den Investition konkret oder erheblich ist. Erstens 
müssen die Investitionen vertragsspezifisch sein („rela­
tionship-specific investments“). Eine Anlage des An­
bieters gilt nur dann als vertragsspezifisch, wenn der 
Anbieter sie nach Vertragsablauf nicht zur Belieferung 
anderer Kunden nutzen und nur mit hohem Verlust 
verkaufen kann. Eine Anlage des Abnehmers gilt nur 
dann als vertragsspezifisch, wenn der Abnehmer sie 
nach Vertragsablauf nicht zum Bezug und/oder zur 
Verwendung von Produkten anderer Anbieter nutzen 
und nur mit hohem Verlust verkaufen kann. Eine 
Investition ist somit vertragsspezifisch, wenn sie z. 
B. nur zur Herstellung eines markenspezifischen Teils 
oder zur Lagerung einer bestimmten Marke, nicht aber 
zur Herstellung oder zum Weiterverkauf alternativer 
Produkte gewinnbringend genutzt werden kann. Zwei­
tens muss es sich um eine langfristige Investition han­
deln, die nicht kurzfristig wieder hereingeholt werden 
kann. Drittens muss die Investition asymmetrisch sein, 
d. h. die beteiligten Unternehmen investieren unter­
schiedlich hohe Beträge. Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, so gibt es in der Regel einen triftigen Grund 
für eine vertikale Beschränkung während des Zeit­
raums, der nötig ist, um die Investition abzuschreiben. 
Die angemessene vertikale Beschränkung wird ein 
Wettbewerbsverbot oder eine Mengenvorgabe sein, 
wenn die Investition vom Anbieter vorgenommen 
wird, bzw. ein Alleinvertriebsvereinbarung, eine mit 
Ausschließlichkeitsrechten verbundene Zuweisung 
von Kundengruppen oder eine Alleinbelieferungsver­
einbarung, wenn die Investition vom Abnehmer getä­
tigt wird. 

e) Lösung des „‚Hold-up‘-Problems bei der Übertragung 
von wesentlichem Know-how“: Einmal übertragenes 
Know-how kann nicht zurückgenommen werden; 
dennoch möchte der Übertragende verhindern, dass 
es zugunsten seiner Wettbewerber oder von seinen 
Wettbewerbern genutzt wird. Die Übertragung von 
Know-how, das dem Abnehmer nicht einfach zugäng­
lich war sowie wesentlich und für die Durchführung 
der betreffenden Vereinbarung unerlässlich ist, kann 
eine Beschränkung in Form eines Wettbewerbsverbots 
rechtfertigen, die unter normalen Umständen nicht 
unter das Verbot des Artikels 101 Absatz 1 AEUV 
fallen würde. 

f) Lösung des Problems der „vertikalen externen Auswir­
kungen“: Möglicherweise kann ein Einzelhändler den 
Gewinn, den er mit seiner verkaufsfördernden Maß­
nahme erwirtschaftet, nicht ganz behalten, sondern 
muss ihn zum Teil an den Hersteller weitergeben. 
Von jedem Stück Ware, das ein Einzelhändler durch 
Senkung seines Weiterverkaufspreises oder durch ver­
stärkte Verkaufsanstrengungen zusätzlich verkauft, 
profitiert der Hersteller, wenn sein Großhandelspreis 
über seinen Produktionsgrenzkosten liegt. Solche 
Maßnahmen des Einzelhändlers können somit positive 
externe Auswirkungen zugunsten des Herstellers ha­
ben, aus dessen Sicht der Einzelhändler möglicher­
weise zu hohe Preise verlangt und/oder zu geringe 
Verkaufsanstrengungen unternimmt. Die negativen ex­
ternen Auswirkungen zu hoher Einzelhändlerpreise – 
auch als „Problem der doppelten Gewinnmaximie­
rung“ bekannt – können dadurch vermieden werden, 
dass dem Einzelhändler eine Obergrenze für den Wei­
terverkaufspreis vorgegeben wird. Zur Steigerung der 
Verkaufsanstrengungen des Einzelhändlers bieten sich 
der selektive Vertrieb, der Alleinvertrieb oder ähnliche 
Beschränkungen an ( 1 ). 

g) „Größenvorteile beim Vertrieb“: Ein Hersteller, der 
Größenvorteile erzielen und auf diese Weise den Ein­
zelhandelspreis für sein Produkt senken möchte, wird 
möglicherweise versuchen, den Weiterverkauf seiner 
Produkte auf eine begrenzte Anzahl von Händlern 
zu beschränken. Dies könnte er über Vertragsklauseln 
erreichen, die einen Alleinvertrieb, Mengenvorgaben in 
Form von Mindestbezugsmengen, einen selektiven 
Vertrieb mit Mengenvorgaben oder einen Alleinbezug 
vorsehen. 

h) „Unzulänglichkeiten der Kapitalmärkte“: Die Bereitstel­
lung von Kapital durch die üblichen Anbieter – Ban­
ken oder Aktienmärkte – kann unzulänglich sein, 
wenn deren Kenntnisse über die Bonität des Darle­
hensnehmers oder die Grundlagen zur Sicherung des 
Darlehens unzureichend sind. Der Abnehmer oder der 
Anbieter verfügt gegebenenfalls über bessere Informa­
tionen und – dank einer Geschäftsbeziehung mit Aus­
schließlichkeitsbindung – über zusätzliche Sicherhei­
ten für seine Investitionen. Gewährt der Anbieter 
dem Abnehmer ein Darlehen, so kann es vorkommen, 
dass er ihm auch ein Wettbewerbsverbot oder eine 
Mengenvorgabe auferlegt. Umgekehrt kann der Ab­
nehmer dem Anbieter ein Darlehen gewähren und 
dieses mit einer Alleinbelieferungspflicht oder Men­
genvorgabe verbinden. 

i) „Einheitlichkeit und Qualität“: Vertikale Beschränkun­
gen können auch zur Schaffung eines Markenimages 
beitragen, indem den Händlern bestimmte Standards 
zur Sicherung der Produkteinheitlichkeit und -qualität 
auferlegt werden, und damit die Attraktivität des Pro­
dukts für den Endverbraucher erhöhen und seinen 
Absatz steigern. Dies ist z. B. bei selektivem Vertrieb 
und Franchising der Fall.
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(108) Die unter Randnummer 107 beschriebenen neun Situa­
tionen machen deutlich, dass vertikale Vereinbarungen 
unter bestimmten Voraussetzungen geeignet sind, einen 
Beitrag zur Erzielung von Effizienzgewinnen und zur Er­
schließung neuer Märkte zu leisten, der etwaige negative 
Auswirkungen aufwiegen kann. Dies gilt insbesondere für 
vertikale Beschränkungen von begrenzter Dauer, die die 
Einführung neuer komplexer Produkte erleichtern oder 
bestimmte vertragsspezifische Investitionen schützen hel­
fen. Eine vertikale Beschränkung muss manchmal so 
lange aufrechterhalten werden, wie der Anbieter den Ab­
nehmer mit seinem Produkt beliefert (siehe insbesondere 
die unter Randnummer 107 unter den Buchstaben a, e, f, 
g und i beschriebenen Situationen). 

(109) Die verschiedenen Formen vertikaler Beschränkungen 
sind in hohem Maße austauschbar, so dass ein und das­
selbe Effizienzproblem durch verschiedene vertikale Be­
schränkungen gelöst werden kann. So lassen sich z. B. 
Größenvorteile im Vertrieb erreichen, indem man auf den 
Alleinvertrieb, den selektiven Vertrieb, Mengenvorgaben 
oder den Alleinbezug zurückgreift. Jedoch können die 
negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb je nach 
gewählter vertikaler Beschränkung unterschiedlich sein, 
was bei der Klärung der Frage eine Rolle spielt, ob eine 
Beschränkung im Sinne des Artikels 101 Absatz 3 AEUV 
unerlässlich ist. 

1.3. Prüfungsmethoden 

(110) Die Prüfung vertikaler Beschränkungen umfasst grund­
sätzlich die folgenden vier Schritte ( 1 ): 

a) Zunächst müssen die beteiligten Unternehmen die An­
teile des Anbieters und des Abnehmers auf den Märk­
ten, auf denen sie die Vertragsprodukte (weiter)verkau­
fen bzw. beziehen, ermitteln. 

b) Liegt weder der Anteil des Anbieters noch der Anteil 
des Abnehmers am relevanten Markt über der 30 %- 
Schwelle, so fällt die betreffende vertikale Verein­
barung unter die GVO, sofern sie keine der in der 
GVO aufgeführten Kernbeschränkungen oder nicht 
freigestellten Beschränkungen enthält. 

c) Beträgt der Anteil des Anbieters und/oder des Abneh­
mers am relevanten Markt mehr als 30 %, so ist zu 
prüfen, ob die vertikale Vereinbarung unter 
Artikel 101 Absatz 1 AEUV fällt. 

d) Ist dies der Fall, so muss untersucht werden, ob die 
vertikale Vereinbarung die Voraussetzungen für eine 
Freistellung nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV erfüllt. 

1.3.1. F a k t o r e n , d i e f ü r d i e P r ü f u n g n a c h 
A r t i k e l 1 0 1 A b s a t z 1 A E U V r e l e ­
v a n t s i n d 

(111) In Fällen, in denen die Marktanteilsschwelle von 30 % 
überschritten wird, führt die Kommission eine vollstän­

dige wettbewerbsrechtliche Untersuchung durch. Für die 
Klärung der Frage, ob eine vertikale Vereinbarung zu 
einer spürbaren Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne 
des Artikels 101 Absatz 1 AEUV führt, sind insbesondere 
die nachstehenden Faktoren maßgebend: 

a) Art der Vereinbarung; 

b) Marktstellung der beteiligten Unternehmen; 

c) Marktstellung der Wettbewerber; 

d) Marktstellung der Abnehmer der Vertragsprodukte; 

e) Marktzutrittsschranken; 

f) Marktreife; 

g) Handelsstufe; 

h) Beschaffenheit des Produkts; 

i) sonstige Faktoren. 

(112) Das Gewicht der einzelnen Faktoren kann von Fall zu Fall 
schwanken und hängt von allen übrigen Faktoren ab. 
Während z. B. ein hoher Marktanteil der beteiligten Un­
ternehmen in der Regel ein guter Indikator für Markt­
macht ist, muss ein hoher Anteil an Märkten mit nied­
rigen Zutrittsschranken nicht unbedingt auf Marktmacht 
hindeuten. Deshalb ist es nicht möglich, feste Regeln für 
die Gewichtung der einzelnen Faktoren aufzustellen. 

(113) Da vertikale Vereinbarungen sehr unterschiedlich gestaltet 
sein können, muss die Art der Vereinbarung anhand der 
in ihr enthaltenen Beschränkungen, ihrer Laufzeit und des 
Prozentsatzes der von den Beschränkungen betroffenen 
Gesamtverkäufe auf dem Markt geprüft werden. Dabei 
darf die Prüfung nicht auf den Wortlaut der Vereinbarung 
beschränkt bleiben. Das Vorliegen impliziter Beschrän­
kungen kann z. B. daraus abgeleitet werden, wie die Ver­
einbarung von den beteiligten Unternehmen umgesetzt 
wird und welche Anreize sie ihnen bietet. 

(114) Die Marktstellung der beteiligten Unternehmen ist ein 
Anhaltspunkt dafür, in welchem Maße der Anbieter, der 
Abnehmer oder beide über Marktmacht verfügen. Je grö­
ßer ihr Marktanteil, desto ausgeprägter wird auch ihre 
Marktmacht sein. Dies gilt insbesondere, wenn sich im 
Marktanteil Kostenvorteile oder andere Wettbewerbsvor­
teile gegenüber Wettbewerbern niederschlagen. Solche 
Wettbewerbsvorteile können sich beispielsweise aus einer 
Vorreiterrolle auf dem Markt (z. B. Erstanbieter mit 
Standortvorteil), wichtigen Patenten, überlegener Tech­
nologie, Markenführerschaft oder einer überlegenen Pro­
duktpalette ergeben.
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(115) Dieselben Indikatoren – Marktanteil und mögliche Wett­
bewerbsvorteile – werden auch zur Ermittlung der Markt­
stellung konkurrierender Unternehmen herangezogen. Je 
stärker und je zahlreicher die Wettbewerber, desto gerin­
ger die Gefahr, dass die an der Vereinbarung beteiligten 
Unternehmen einzeln Marktmacht ausüben und den 
Markt abschotten oder den Wettbewerb aufweichen kön­
nen. Es ist auch zu prüfen, ob die Wettbewerber über 
wirksame und zeitnahe Gegenstrategien verfügen, auf die 
sie bei Bedarf zurückgreifen würden. Dagegen kann ein 
Markt, in dem die Konkurrenz aus verhältnismäßig we­
nigen Unternehmen besteht, die in Bezug auf Größe, 
Kosten, FuE-Potenzial usw. etwa gleich stark sind, ein 
höheres Kollusionsrisiko mit sich bringen. Schwankende 
Marktanteile oder Marktanteile, die sich abrupt ändern, 
deuten im Allgemeinen auf intensiven Wettbewerb hin. 

(116) Die Marktstellung der Kunden der an der Vereinbarung 
beteiligten Unternehmen lässt darauf schließen, ob einer 
oder mehrere dieser Kunden über Nachfragemacht ver­
fügen. Auch hier ist die erste Messgröße der Marktanteil 
des Kunden auf dem Beschaffungsmarkt. Dieser Anteil 
spiegelt die Bedeutung seiner Nachfrage für in Frage kom­
mende Anbieter wider. Andere Bezugsgrößen betreffen 
die Stellung des Kunden auf seinem Weiterverkaufsmarkt 
und schließen Merkmale wie eine weite räumliche Ver­
breitung seiner Verkaufsstätten, Eigenmarken einschließ­
lich Händlermarken und sein Markenimage bei den End­
verbrauchern mit ein. Unter bestimmten Umständen 
kann die Nachfragemacht die beteiligten Unternehmen 
daran hindern, Marktmacht auszuüben, und damit ein 
anderenfalls bestehendes Wettbewerbsproblem lösen. 
Dies gilt insbesondere, wenn starke Kunden die Möglich­
keit und den Anreiz haben, im Falle einer geringen, aber 
stetigen Erhöhung der relativen Preise neue Bezugsquellen 
auf den Markt zu bringen. Wenn die nachfragestarken 
Kunden lediglich günstige Bedingungen für sich selbst 
aushandeln oder Preissteigerungen an ihre Kunden wei­
tergeben, verhindert ihre Stellung nicht die Ausübung 
von Marktmacht durch die an der Vereinbarung beteilig­
ten Unternehmen. 

(117) Marktzutrittsschranken werden daran gemessen, inwie­
weit etablierte Unternehmen ihren Preis über das Niveau 
des Marktpreises anheben können, ohne den Einstieg 
neuer Anbieter in den Markt zu provozieren. Ohne 
Marktzutrittsschranken würden solche Preissteigerungen 
und die damit verbundenen Gewinne durch den leicht 
und rasch möglichen Marktzutritt anderer Unternehmen 
zunichtegemacht. Die Zutrittsschranken können in der 
Regel als niedrig eingestuft werden, wenn innerhalb von 
ein bis zwei Jahren mit einem erfolgreichen Markteinstieg 
zu rechnen ist, der die Ausübung von Marktmacht ver­
hindert oder erschwert. Marktzutrittsschranken können 
sich aus einer Vielzahl von Faktoren ergeben, z. B. aus 
Größen- und Verbundvorteilen, staatlichen Vorschriften 
(vor allem in Bezug auf die Festlegung ausschließlicher 
Rechte), staatlichen Beihilfen, Einfuhrzöllen, Rechten des 
geistigen Eigentums, Eigentum an Ressourcen, bei denen 
das Angebot aufgrund natürlicher Gegebenheiten knapp 
ist ( 1 ), wesentlichen Einrichtungen, Erstanbietervorteilen 

oder durch eine durch langfristige massive Werbung er­
wirkte Markentreue der Verbraucher. Vertikale Beschrän­
kungen und die Einbindung in einen Vertikalkonzern 
können ebenfalls wie eine Schranke wirken, die den 
Marktzutritt erschwert und (potenzielle) Wettbewerber 
ausschließt. Marktzutrittsschranken kann es auf der An­
bieter- oder auf der Abnehmerebene oder auf beiden 
Ebenen gleichzeitig geben. Die Antwort auf die Frage, 
ob der eine oder andere Faktor als Zutrittsschranke ein­
zustufen ist, hängt vor allem davon ab, ob damit ver­
sunkene Kosten („sunk costs“) verbunden sind. Hierbei 
handelt es sich um Kosten, die ein Unternehmen zu tra­
gen hat, das in einen Markt eintritt oder auf einem Markt 
tätig ist, die aber unwiederbringlich sind, wenn das Un­
ternehmen aus dem Markt austritt. Zu diesen Kosten 
zählen Werbeaufwendungen zur Bindung der Verbrau­
cher an eine bestimmte Marke, es sei denn, das aus 
dem Markt ausscheidende Unternehmen kann seinen 
Markennamen ohne Verlust verkaufen oder anderweitig 
verwenden. Je höher die versunkenen Kosten, desto sorg­
fältiger müssen potenzielle neue Anbieter die mit dem 
Marktzutritt verbundenen Risiken erwägen und umso 
plausibler können die auf dem Markt etablierten Unter­
nehmen behaupten, es mit den neuen Konkurrenten auf­
nehmen zu können, da ein Marktaustritt der neuen Wett­
bewerber aufgrund dieser Kosten sehr teuer würde. Sind 
z. B. Händler durch ein Wettbewerbsverbot an einen 
Hersteller gebunden, so kommt die Abschottung stärker 
zum Tragen, wenn der potenzielle Konkurrent für den 
Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzes versunkene Kosten 
zu tragen hat. Grundsätzlich ist jeder Marktzutritt mit 
versunkenen Kosten verbunden, die jedoch unterschied­
lich hoch ausfallen können. Deshalb wird bei der wett­
bewerbsrechtlichen Prüfung ein bestehender Wettbewerb 
in der Regel als wirksamer und gewichtiger eingestuft als 
potenzieller Wettbewerb. 

(118) Ein reifer Markt ist ein Markt, der schon seit Längerem 
besteht, auf dem die angewandten Techniken bekannt 
und weitverbreitet sind und im Wesentlichen unverändert 
bleiben, auf dem keine wichtigen Markenneuerungen 
stattfinden und die Nachfrage relativ stabil ist oder zu­
rückgeht. Auf solchen Märkten sind negative Auswirkun­
gen wahrscheinlicher als auf dynamischeren Märkten. 

(119) Bei der Handelsstufe ist zu unterscheiden, ob es sich um 
Zwischen- oder Endprodukte (Waren und Dienstleistun­
gen) handelt. Zwischenprodukte werden an Unternehmen 
verkauft, die sie als Vorleistung für andere Waren oder 
Dienstleistungen einsetzen. Sie sind im Endprodukt in der 
Regel nicht wiederzuerkennen. Die Abnehmer von Zwi­
schenprodukten sind üblicherweise gut informierte Kun­
den, die die Qualität eines Produkts beurteilen können 
und deshalb weniger auf Marke oder Image achten. End­
produkte dagegen werden direkt oder indirekt an Endver­
braucher verkauft, für die Marken oder Imagefragen oft 
wichtiger sind. Da Händler (Groß- oder Einzelhändler) 
den Bedarf der Endverbraucher befriedigen müssen, 
kann der Wettbewerb stärker beeinträchtigt werden, 
wenn sie vom Verkauf einer oder mehrerer Marken aus­
geschlossen werden, als wenn Abnehmer von Zwischen­
produkten daran gehindert werden, konkurrierende Pro­
dukte von bestimmten Anbietern zu kaufen.
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(120) Insbesondere auf der Ebene der Endprodukte spielt die 
Beschaffenheit des Produkts bei der Würdigung der zu 
erwartenden negativen und positiven Auswirkungen 
eine wichtige Rolle. Bei der Ermittlung der wahrscheinli­
chen negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb ist 
von Bedeutung, ob die Produkte auf dem betreffenden 
Markt eher gleichartig oder verschiedenartig sind, ob sie 
teuer sind und das Budget des Verbrauchers stark belas­
ten oder ob sie billig sind und ob es sich um Produkte 
handelt, die nur einmal oder wiederholt bezogen werden. 
Vertikale Beschränkungen dürften eher negative Auswir­
kungen haben, wenn das Produkt heterogen und billig ist 
und nur einmal gekauft wird. 

(121) Bei der Würdigung einzelner Beschränkungen müssen 
aber auch noch andere Faktoren berücksichtigt werden. 
So ist u. a. zu prüfen, ob die Vereinbarung in Verbindung 
mit anderen gleichartigen Vereinbarungen den Markt ab­
schottet (kumulative Wirkung), ob sie „erzwungen“ (im 
Wesentlichen unterliegt nur ein Unternehmen den Be­
schränkungen oder Verpflichtungen) oder „vereinbart“ 
wurde (beide Unternehmen stimmen Beschränkungen 
oder Verpflichtungen zu), welche gesetzlichen Bestim­
mungen gelten und ob ein Verhalten vorliegt, das auf 
Kollusion in Form einer Preisführerschaft, einer Vor­
ankündigung von Preisänderungen und einer Diskussion 
über den „richtigen“ Preis hindeutet oder diese erleichtern 
könnte, ob die Preise infolge überschüssiger Kapazitäten 
starr sind, ob Preisdiskriminierung betrieben wird und ob 
es in der Vergangenheit zu Kollusion kam. 

1.3.2. F a k t o r e n , d i e f ü r d i e P r ü f u n g n a c h 
A r t i k e l 1 0 1 A b s a t z 3 A E U V r e l e ­
v a n t s i n d 

(122) Wettbewerbsbeschränkende vertikale Vereinbarungen 
können auch in Form von Effizienzgewinnen wett­
bewerbsfördernde Auswirkungen haben, die die wett­
bewerbswidrigen Auswirkungen überwiegen. Diese Prü­
fung wird im Rahmen des Artikels 101 Absatz 3 
AEUV vorgenommen, der eine Ausnahmeregelung zum 
Verbot des Artikels 101 Absatz 1 AEUV darstellt. Damit 
diese Ausnahmeregelung zur Anwendung kommt, müs­
sen aus der vertikalen Vereinbarung objektive wirtschaft­
liche Vorteile hervorgehen, müssen die Wettbewerbs­
beschränkungen für das Erzielen von Effizienzgewinnen 
unerlässlich sein, müssen die Verbraucher angemessen an 
den Effizienzgewinnen beteiligt sein und darf die Verein­
barung den beteiligten Unternehmen nicht die Möglich­
keit eröffnen, für einen wesentlichen Teil der betreffenden 
Waren den Wettbewerb auszuschalten ( 1 ). 

(123) Die Prüfung nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV erfolgt in 
dem konkreten Zusammenhang der wettbewerbs­
beschränkenden Vereinbarungen ( 2 ) und auf der Grund­

lage des zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebenen 
Sachverhalts. Wesentliche Änderungen des Sachverhalts 
werden bei der Prüfung berücksichtigt. Die Ausnahme­
regelung des Artikels 101 Absatz 3 AEUV findet Anwen­
dung, solange die vier Voraussetzungen erfüllt sind, und 
findet keine Anwendung mehr, wenn dies nicht mehr der 
Fall ist ( 3 ). Bei der Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 
AEUV im Einklang mit diesen Grundsätzen sind auch die 
Investitionen der beteiligten Unternehmen zu berücksich­
tigen sowie der Zeitaufwand und die Beschränkungen, die 
für eine effizienzsteigernde Investition und deren Amor­
tisierung erforderlich sind. 

(124) Die erste Voraussetzung des Artikels 101 Absatz 3 AEUV 
erfordert eine Prüfung der durch die Vereinbarung ent­
stehenden objektiven Effizienzgewinne. Wie in Abschnitt 
1.2 erläutert, können vertikale Vereinbarungen häufig zur 
Erzielung von Effizienzgewinnen beitragen, indem sie die 
Art und Weise verbessern, wie die beteiligten Unterneh­
men ihre einander ergänzenden Tätigkeiten ausüben. 

(125) Bei der Prüfung der Unerlässlichkeit im Sinne des Artikels 
101 Absatz 3 AEUV wird die Kommission insbesondere 
untersuchen, ob einzelne Beschränkungen es möglich 
machen, die Herstellung, den Bezug und/oder den (Wei­
ter-)Verkauf der Vertragsprodukte effizienter zu gestalten, 
als dies ohne die betreffende Beschränkung der Fall wäre. 
Dabei ist den Marktverhältnissen und den Umständen, 
mit denen die beteiligten Unternehmen konfrontiert sind, 
Rechnung zu tragen. Unternehmen, die sich auf 
Artikel 101 Absatz 3 AEUV berufen, brauchen nicht 
auf hypothetische oder theoretische Alternativen einzuge­
hen. Sie müssen jedoch darlegen und nachweisen, warum 
offensichtlich realistische und deutlich weniger restriktiv 
erscheinende Alternativen erheblich weniger effizient wä­
ren. Würde eine Alternative, die wirtschaftlich realistisch 
und weniger restriktiv erscheint, zu erheblichen Effizienz­
einbußen führen, so wird die fragliche Beschränkung als 
unerlässlich betrachtet. 

(126) Die Voraussetzung, dass die Verbraucher angemessen an 
den Effizienzgewinnen beteiligt sein müssen, impliziert, 
dass die Verbraucher der Produkte, die im Rahmen der 
vertikalen Vereinbarung bezogen und/oder (weiter)ver­
kauft werden, zumindest einen Ausgleich für die negati­
ven Auswirkungen der Vereinbarung erhalten müssen ( 4 ). 
Dies bedeutet, dass die Effizienzgewinne etwaige negative 
Auswirkungen der Vereinbarung auf Preise, Produktion 
und andere relevante Faktoren in vollem Umfang ausglei­
chen müssen.
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(127) Die letzte Voraussetzung des Artikels 101 Absatz 3 
AEUV, nach der die Vereinbarung den beteiligten Unter­
nehmen keine Möglichkeiten eröffnen darf, für einen we­
sentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb 
auszuschalten, setzt eine Untersuchung des noch vorhan­
denen Wettbewerbsdrucks auf den Markt und der Aus­
wirkungen der Vereinbarung auf solche Wettbewerbs­
quellen voraus. Bei der Prüfung der letzten Voraussetzung 
des Artikels 101 Absatz 3 AEUV muss der Zusammen­
hang zwischen Artikel 101 Absatz 3 AEUV und 
Artikel 102 AEUV berücksichtigt werden. Nach ständiger 
Rechtsprechung darf die Anwendung von Artikel 101 
Absatz 3 AEUV der Anwendung von Artikel 102 
AEUV nicht entgegenstehen ( 1 ). Da sowohl Artikel 101 
als auch Artikel 102 AEUV das Ziel verfolgen, einen 
wirksamen Wettbewerb auf dem Markt aufrechtzuerhal­
ten, ist Artikel 101 Absatz 3 AEUV im Interesse der 
Kohärenz so auszulegen, dass jede Anwendung der Aus­
nahmeregelung auf wettbewerbsbeschränkende Verein­
barungen, die als Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung anzusehen sind, ausgeschlossen wird ( 2 ). Die ver­
tikale Vereinbarung darf den wirksamen Wettbewerb 
nicht ausschalten, indem alle bzw. fast alle bestehenden 
Quellen tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerbs aus­
geschlossen werden. Die Konkurrenz zwischen Unterneh­
men ist ein wichtiger Faktor wirtschaftlicher Effizienz, u. 
a. auch für dynamische Effizienzgewinne in Form von 
Innovationen. Ohne sie hätte das marktbeherrschende 
Unternehmen keinen Anreiz, sich um Effizienzgewinne 
zu bemühen und diese weiterzugeben. Gibt es keinen 
Restwettbewerb und droht in absehbarer Zeit kein Markt­
eintritt, wird dem Schutz der Konkurrenz und des Wett­
bewerbsprozesses Vorrang vor möglichen Effizienzgewin­
nen eingeräumt. Eine wettbewerbsbeschränkende Verein­
barung, die eine marktbeherrschende, monopolähnliche 
Stellung aufrechterhält, schafft oder verstärkt, kann nor­
malerweise nicht mit damit einhergehenden Effizienzge­
winnen gerechtfertigt werden. 

2. Prüfung bestimmter vertikaler Beschränkungen 

(128) Die häufigsten vertikalen Beschränkungen und Kombina­
tionen aus vertikalen Beschränkungen werden nachste­
hend mit Hilfe der in den Randnummern 96 bis 127 
dargelegten Kriterien erläutert. Es gibt andere Beschrän­
kungen und Kombinationen, auf die in diesen Leitlinien 
nicht weiter eingegangen wird. Sie werden jedoch nach 
denselben Grundsätzen behandelt und auf ihre Auswir­
kungen auf den Markt hin geprüft. 

2.1. Markenzwang 

(129) Unter die Bezeichnung „Markenzwang“ fallen Verein­
barungen, deren zentrales Element darin besteht, dass 
der Abnehmer verpflichtet ist oder veranlasst wird, seine 
Bestellungen für ein bestimmtes Produkt auf einen An­
bieter zu konzentrieren. Dieses Element findet sich u. a. 
in Wettbewerbsverboten und Mengenvorgaben für den 
Abnehmer wieder. Einer Abmachung mit Wettbewerbs­
verbot liegt die Verpflichtung bzw. eine Anreizregelung 
zugrunde, die den Abnehmer veranlasst, mehr als 80 % 
seines Bedarfs auf einem bestimmten Markt bei einem 
einzigen Anbieter zu decken. Dies bedeutet nicht, dass 
der Abnehmer nur direkt von dem betreffenden Anbieter 
beziehen kann, sondern vielmehr, dass er keine konkur­
rierenden Waren oder Dienstleistungen kaufen, weiterver­
kaufen oder in eigene Produkte einbauen darf. Mengen­
vorgaben sind eine schwächere Form des Wettbewerbs­
verbots; sie bewirken, dass der Abnehmer seinen Bedarf 
aufgrund von Anreizen oder Verpflichtungen, die er mit 
dem Anbieter vereinbart hat, weitgehend bei einem An­
bieter deckt. Erscheinungsformen sind u. a. Mindest­
bezugsanforderungen, Auflagen für die Lagerhaltung 
oder eine nichtlineare Preisfestsetzung wie bedingte Ra­
batte oder zweiteilige Tarife (Grundgebühr und variable 
Preiskomponente). Die sogenannte „englische Klausel“, die 
den Abnehmer verpflichtet, ein günstigeres Angebot zu 
melden und darauf nur einzugehen, wenn der bindende 
Anbieter nicht in das günstigere Angebot des Dritten 
eintritt, dürfte die gleiche Wirkung wie ein Markenzwang 
haben, und zwar vor allem dann, wenn der Abnehmer 
den Namen des günstigeren Anbieters preisgeben muss. 

(130) Markenzwang kann zur Abschottung des Marktes gegen­
über konkurrierenden oder potenziellen Abnehmern füh­
ren, den Wettbewerb aufweichen und Kollusion unter 
Anbietern, die gleichartige Vereinbarungen handhaben 
(kumulative Wirkung) erleichtern und, sollte es sich 
beim Anbieter um einen Wiederverkäufer handeln, der 
die Endverbraucher bedient, zu einem Verlust an Marken­
wettbewerb führen. Alle diese wettbewerbsbeschränken­
den Szenarien wirken sich unmittelbar auf den Marken­
wettbewerb aus. 

(131) Markenzwang ist nach der GVO freigestellt, wenn sowohl 
der Marktanteil des Anbieters als auch der Marktanteil 
des Abnehmers nicht mehr als 30 % beträgt und das 
Wettbewerbsverbot auf fünf Jahre befristet ist. Jenseits 
der genannten Marktanteilsschwelle und Wettbewerbsver­
botsdauer gelten für die Würdigung individueller Fälle die 
Erwägungen im nachstehenden Teil dieses Abschnitts. 

(132) Vereinbarungen mit Markenzwang für einen bestimmten 
Anbieter können insbesondere dann zu einer wett­
bewerbswidrigen Marktabschottung führen, wenn ohne 
diese Bindung erheblicher Wettbewerbsdruck von Wett­
bewerbern ausgeht, die zum Zeitpunkt der Vereinbarung 
der Bezugsbindung entweder noch nicht auf dem Markt 
vertreten sind oder aber den Kunden noch nicht das 
gesamte benötigte Angebot bieten können. So ist denk­
bar, dass Wettbewerber nicht den gesamten Bedarf eines
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Kunden decken können, weil der betreffende Anbieter 
zumindest für einen Teil der Nachfrage am Markt ein 
unvermeidlicher Handelspartner ist, weil etwa seine 
Marke bei vielen Endverbrauchern besonders beliebt ist 
(„Must Stock Item“) oder weil die Kapazitäten der anderen 
Anbieter so knapp sind, dass ein Teil der Nachfrage nur 
von dem betreffenden Anbieter gedeckt werden kann ( 1 ). 
Die „Marktstellung des Anbieters“ ist somit für die Wür­
digung wettbewerbswidriger Auswirkungen, die von Ver­
einbarungen mit Markenzwang ausgehen, von zentraler 
Bedeutung. 

(133) Können hingegen die Wettbewerber unter gleichen Be­
dingungen um die gesamte Nachfrage jedes einzelnen 
Kunden konkurrieren, wird der wirksame Wettbewerb 
in der Regel durch Vereinbarungen mit Markenzwang 
nicht beeinträchtigt, es sei denn, den Abnehmern wird 
der Anbieterwechsel durch die Marktabdeckung und die 
Dauer dieser Vereinbarungen mit Markenzwang er­
schwert. Je höher die Bindungsquote (der Marktanteil 
der Produkte, die aufgrund eines Markenzwangs abgesetzt 
werden) ist, desto ausgeprägter dürfte die Marktabschot­
tung ausfallen. Das gleiche gilt für die Laufzeit der Ver­
einbarungen mit Markenzwang. Bei Vereinbarungen mit 
Markenzwang von einer Dauer von weniger als einem 
Jahr, die von Unternehmen in nicht marktbeherrschender 
Stellung gehandhabt werden, wird grundsätzlich ange­
nommen, dass diese unter dem Strich keine spürbaren 
wettbewerbswidrigen Auswirkungen haben. Bei Verein­
barungen mit Markenzwang von einer Dauer von ein 
bis fünf Jahren, die Unternehmen in nicht marktbeherr­
schender Stellung anwenden, ist gewöhnlich eine sorgfäl­
tige Gegenüberstellung der wettbewerbsfördernden und 
-widrigen Auswirkungen erforderlich. Beträgt die Dauer 
mehr als fünf Jahre, ist davon auszugehen, dass die Ver­
bote bei den meisten Investitionsarten nicht als für die 
Erzielung der behaupteten Effizienzgewinne erforderlich 
betrachtet werden bzw. dass diese Gewinne nicht ausrei­
chen, um die Abschottungswirkung zu kompensieren. 
Die Wahrscheinlichkeit einer wettbewerbswidrigen Markt­
abschottung aufgrund von Vereinbarungen mit Marken­
zwang steigt, wenn marktbeherrschende Unternehmen 
beteiligt sind. 

(134) Bei der Würdigung der Marktmacht des Anbieters muss 
die „Marktstellung der Wettbewerber“ in Betracht gezo­
gen werden. Bei hinreichend zahlreichen und starken 
Wettbewerbern ist nicht mit spürbaren wettbewerbswid­
rigen Wirkungen zu rechnen. Ein Marktausschluss von 
Wettbewerbern, die eine vergleichbare Marktstellung ein­
nehmen und die ähnlich attraktive Produkte anbieten 
können, ist eher unwahrscheinlich. In einem solchen 
Fall könnte es allerdings zum Ausschluss potenzieller 
neuer Anbieter kommen, wenn nämlich mehrere große 
Anbieter mit ihren Abnehmern Verträge schließen, die 
einen Markenzwang enthalten (kumulative Wirkung). Un­
ter diesen Bedingungen könnten Vereinbarungen mit 

Markenzwang auch die Kollusion unter konkurrierenden 
Anbietern erleichtern. Fallen die Vereinbarungen dieser 
Anbieter jeweils für sich genommen unter die Gruppen­
freistellung, so kann es erforderlich sein, die Freistellung 
zu entziehen, um die nachteilige kumulative Wirkung zu 
beseitigen. Sind weniger als 5 % des Marktes durch die 
betreffende Vereinbarung gebunden, ist im Allgemeinen 
nicht von einem spürbaren Beitrag zur kumulativen Ab­
schottungswirkung auszugehen. 

(135) Beträgt der Marktanteil des größten Anbieters weniger als 
30 % und decken die fünf größten Anbieter zusammen 
weniger als 50 % des Marktes ab, ist eine einfache oder 
kumulative wettbewerbswidrige Wirkung unwahrschein­
lich. Gelingt es einem potenziellen Wettbewerber nicht, 
in den Markt einzusteigen und rentabel zu wirtschaften, 
dürfte dies auf andere Faktoren als Markenzwang (z. B. 
Präferenzen der Verbraucher) zurückzuführen sein. 

(136) „Marktzutrittsschranken“ sind ein wichtiger Aspekt bei 
der Prüfung, ob ein Markt tatsächlich abgeschottet wird. 
Wenn es für konkurrierende Anbieter relativ einfach ist, 
neue oder andere Abnehmer für ihr Produkt zu finden, 
ist eine Marktabschottung eher unwahrscheinlich. Häufig 
bestehen aber sowohl auf der Produktions- als auch auf 
der Vertriebsebene erhebliche Marktzutrittsschranken. 

(137) „Gegengewichtige Marktmacht“ ist insofern von Belang, 
als einflussreiche Abnehmer sich nicht ohne weiteres 
von Bezugsquellen für konkurrierende Waren oder 
Dienstleistungen abschneiden lassen. Um die Kunden zu 
überzeugen, einem Markenzwang zuzustimmen, muss 
der Anbieter sie unter Umständen ganz oder teilweise 
für den Wettbewerbsnachteil entschädigen, der ihnen 
durch die Ausschließlichkeitsbindung entsteht. Wird ein 
solcher Ausgleich gewährt, kann es für den einzelnen 
Kunden von Interesse sein, mit dem Anbieter einen sol­
chen Markenzwang einzugehen. Dies bedeutet jedoch kei­
neswegs, dass alle Vereinbarungen mit Markenzwang al­
len Kunden auf dem betreffenden Markt und den End­
verbrauchern zum Vorteil gereichen. Dies wird vor allem 
dann unwahrscheinlich Fall sein, wenn es viele Kunden 
gibt und alle Vereinbarungen mit Markenzwang zusam­
mengenommen den Markteintritt bzw. die Expansion 
konkurrierender Unternehmen verhindern. 

(138) Schließlich ist die „Handelsstufe“ von Belang. Bei Zwi­
schenprodukten ist eine Marktabschottung weniger wahr­
scheinlich. Handelt es sich bei dem Anbieter eines Zwi­
schenprodukts nicht um ein Unternehmen in markt­
beherrschender Stellung, so bleibt den Wettbewerbern 
ein erheblicher Teil „ungebundener“ Nachfrage. Bei einer 
kumulativen Wirkung kann auch dann eine wettbewerbs­
widrige Abschottungswirkung entstehen, wenn keine 
marktbeherrschende Stellung gegeben ist. Eine kumula­
tive Wirkung ist unwahrscheinlich, solange weniger als 
50 % des Marktes gebunden sind.
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(139) Betrifft eine Vereinbarung die Lieferung eines Endpro­
dukts auf der Großhandelsstufe, so hängt die Wahr­
scheinlichkeit eines Wettbewerbsproblems weitgehend 
von der Art des Großhandels und den Marktzutritts­
schranken im Großhandel ab. Es besteht keine konkrete 
Abschottungsgefahr, wenn konkurrierende Hersteller pro­
blemlos einen eigenen Großhandelsbetrieb aufbauen kön­
nen. Die Höhe der Zutrittsschranken hängt teilweise von 
der Art des Großhandels ab, d. h. von der Frage, ob 
Großhändler allein mit dem Produkt, das Gegenstand 
der Vereinbarung ist (z. B. Speiseeis), rentabel wirtschaf­
ten können, oder ob es für sie einträglicher wäre, eine 
ganze Palette von Produkten (z. B. Tiefkühlprodukte ge­
nerell) zu anzubieten. Im letzteren Fall ist es der Aufbau 
einer eigenen Großhandelsorganisation für einen Herstel­
ler, der nur ein Produkt anbietet, unwirtschaftlich. Unter 
solchen Umständen kann es durchaus zu wettbewerbs­
widrigen Auswirkungen kommen. Zusätzlich können ku­
mulative Wirkungen auftreten, wenn mehrere Anbieter 
die Mehrheit der verfügbaren Großhändler binden. 

(140) Bei Endprodukten ist eine Abschottung im Allgemeinen 
eher auf der Einzelhandelsstufe wahrscheinlich, da Her­
steller, die Verkaufsstätten ausschließlich zum Absatz ih­
rer eigenen Produkte einrichten wollen, erhebliche Markt­
zutrittsschranken zu überwinden haben. Außerdem kön­
nen Vereinbarungen mit Markenzwang im Einzelhandel 
einen Rückgang beim Markenwettbewerb in den Ver­
kaufsstätten bewirken. Aus diesen Gründen können sich 
für Endprodukte auf der Einzelhandelsebene spürbare 
wettbewerbswidrige Auswirkungen ergeben, wenn unter 
Berücksichtigung aller übrigen maßgeblichen Faktoren ein 
nicht marktbeherrschender Anbieter 30 % des relevanten 
Marktes oder mehr durch entsprechende Vereinbarungen 
an sich bindet. Bei einem marktbeherrschenden Unter­
nehmen kann bereits die Bindung eines bescheidenen 
Teils des Marktes erhebliche wettbewerbswidrige Wirkun­
gen nach sich ziehen. 

(141) Auch auf der Einzelhandelsstufe kann es zu einer kumu­
lativen Abschottung kommen. Liegt der Marktanteil eines 
jeden Anbieters unter 30 %, ist eine kumulative wett­
bewerbswidrige Wirkung unwahrscheinlich, wenn ins­
gesamt weniger als 40 % des Marktes durch die Verein­
barungen gebunden sind; in einem solchen Fall ist ein 
Entzug des Rechtsvorteils der GVO unwahrscheinlich. 
Der genannte Wert kann auch höher ausfallen, wenn 
noch andere Faktoren wie die Anzahl der Wettbewerber, 
Marktzutrittsschranken usw. berücksichtigt werden. Liegt 
der Marktanteil einzelner Unternehmen über der in der 
GVO festgelegten Schwelle und nimmt kein Unterneh­
men eine beherrschende Stellung ein, so ist eine kumu­
lative wettbewerbswidrige Abschottungswirkung unwahr­
scheinlich, wenn insgesamt weniger als 30 % des gesam­
ten Marktes gebunden sind. 

(142) Betreibt der Abnehmer seine Geschäfte in Räumlichkeiten 
und auf Grundstücken, die dem Anbieter gehören oder 
die dieser von einem Dritten gemietet hat, der mit dem 
Abnehmer nicht in Verbindung steht, dürften die Mög­
lichkeiten, wirksame Maßnahmen zur Beseitigung einer 
etwaigen Abschottungswirkung zu treffen, begrenzt sein. 
In diesem Fall ist ein Vorgehen der Kommission unwahr­
scheinlich, solange keine Marktbeherrschung vorliegt. 

(143) In Branchen, in denen der Verkauf von mehr als einer 
Marke an ein und derselben Verkaufsstätte schwer mög­
lich ist, lässt sich ein gegebenenfalls auftretendes Ab­
schottungsproblem besser durch die Begrenzung der Ver­
tragsdauer lösen. 

(144) Werden spürbare wettbewerbswidrige Wirkungen fest­
gestellt, so ist zu klären, ob eine Freistellung nach 
Artikel 101 Absatz 3 AEUV in Betracht kommt. Bei 
Wettbewerbsverboten können insbesondere die Effizienz­
gewinne von Bedeutung sein, die unter Randnummer 
107 Buchstabe a (Trittbrettfahrerei unter Anbietern), 
Buchstaben d und e („Hold-up“-Probleme) sowie Buch­
stabe h (Unzulänglichkeiten der Kapitalmärkte) beschrie­
ben wurden. 

(145) Im Falle eines Effizienzgewinns im Sinne von Randnum­
mer 107 Buchstaben a, d und h könnte eine dem Ab­
nehmer auferlegte Mengenvorgabe möglicherweise eine 
Alternative sein, die den Wettbewerb weniger stark ein­
schränkt. Ein Wettbewerbsverbot wiederum kann sich als 
der einzig mögliche Weg erweisen, um einen Effizienz­
gewinn im Sinne von Randnummer 107 Buchstabe e 
(Lösung des „Hold-up“-Problems in Verbindung mit der 
Übertragung von Know-how) zu erzielen. 

(146) Bei vertragsspezifischen Investitionen des Anbieters 
(Randnummer 107 Buchstabe d) erfüllen Vereinbarungen 
mit Wettbewerbsverbot oder Mengenvorgaben während 
des Abschreibungszeitraums grundsätzlich die Vorausset­
zungen für eine Freistellung nach Artikel 101 Absatz 3 
AEUV. Handelt es sich dabei um sehr umfangreiche In­
vestitionen, kann ein Wettbewerbsverbot begründet sein, 
das länger als fünf Jahre dauert. Eine vertragsspezifische 
Investition liegt beispielsweise vor, wenn der Anbieter 
eine Anlage errichtet oder umstellt, mit der nur Bauteile 
für einen bestimmten Abnehmer gefertigt werden kön­
nen. Allgemeine oder marktspezifische Investitionen in 
(zusätzliche) Kapazitäten sind normalerweise nicht ver­
tragsspezifisch. Wenn aber ein Anbieter speziell in Ver­
bindung mit der Tätigkeit eines bestimmten Abnehmers 
neue Anlagen installiert (z. B. ein Blechdosenhersteller, 
der in oder neben den Räumlichkeiten, in denen ein 
Lebensmittelhersteller seine Produkte abfüllt, eine neue 
Dosenmaschine aufstellt), können diese nur insofern ren­
tabel betrieben werden, als sie für den betreffenden Kun­
den produzieren; in diesem Fall wäre die Investition ver­
tragsspezifisch. 

(147) Allein die Tatsache, dass ein Anbieter dem Abnehmer ein 
Darlehen gewährt oder Ausrüstungen überlässt, die nicht 
vertragsspezifisch sind, reicht in der Regel nicht aus, um 
die Freistellung einer wettbewerbswidrigen Marktabschot­
tungsmaßnahme vom Kartellverbot zu rechtfertigen. Im 
Falle von Unzulänglichkeiten der Kapitalmärkte kann es 
vorteilhafter sein, ein Darlehen beim Anbieter des betref­
fenden Produkts aufzunehmen als bei einer Bank (siehe 
Randnummer 107 Buchstabe h). Doch selbst wenn der 
Anbieter des Produkts der effizientere Kapitalgeber wäre, 
sollte das Darlehen mit möglichst wenigen Einschränkun­
gen gewährt werden, und der Abnehmer sollte folglich 
nicht daran gehindert werden, jederzeit und ohne Sank­
tionen befürchten zu müssen, das Wettbewerbsverbot 
aufzuheben und das Restdarlehen zu tilgen.
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(148) Der Effizienzgewinn im Zusammenhang mit der Über­
tragung von wesentlichem Know-how (Randnummer 
107 Buchstabe e) rechtfertigt in der Regel ein Wett­
bewerbsverbot für die gesamte Dauer der Lieferverein­
barung, so z. B. beim Franchising. 

(149) B e i s p i e l f ü r d i e W i r k u n g v o n W e t t ­
b e w e r b s v e r b o t e n 

Ein marktführendes Unternehmen hält auf einem natio­
nalen Markt bei einem Impulskonsum-Produkt einen 
Marktanteil von 40 % und verkauft 90 % seiner Produkte 
über gebundene Einzelhändler (damit sind 36 % des 
Marktes gebunden). Die Einzelhändler sind aufgrund der 
mit dem Unternehmen geschlossenen Vereinbarungen 
verpflichtet, ihren Bedarf vier Jahre lang ausschließlich 
beim Marktführer zu decken. Der Marktführer ist in 
den dicht besiedelten Gebieten wie der Hauptstadt beson­
ders stark vertreten. Auf seine zehn Wettbewerber, von 
denen einige nur in bestimmten Regionen vertreten sind, 
entfallen jeweils sehr viel kleinere Marktanteile, im 
Höchstfall 12 %. Diese zehn Wettbewerber setzen weitere 
10 % der Produktmenge über gebundene Verkaufsstätten 
ab. Der Markt zeichnet sich durch ausgeprägte Marken- 
und Produktdifferenzierung aus. Der Marktführer ver­
treibt die stärksten Marken. Er führt als einziger regel­
mäßige landesweite Werbekampagnen durch. Er stellt den 
gebundenen Einzelhändlern spezielles Mobiliar zur Aus­
stellung seines Produkts zur Verfügung. 

Diese Situation führt dazu, dass insgesamt 46 % des 
Marktes (36 % + 10 %) für potenzielle neue Anbieter 
und für auf dem Markt etablierte Unternehmen ohne 
gebundene Verkaufsstätten unzugänglich, also abgeschot­
tet, sind. Noch schwieriger gestaltet sich der Markteinstieg 
für potenzielle neue Anbieter in den von ihnen mögli­
cherweise bevorzugten dicht besiedelten Gebieten, weil 
dort die Marktabschottung noch ausgeprägter ist. Außer­
dem führt das Fehlen von Markenwettbewerb in den 
Verkaufsstätten angesichts der ausgeprägten Marken- 
und Produktdifferenzierung und der hohen Kosten der 
Beschaffung von Informationen in Bezug auf den Pro­
duktpreis zu einem zusätzlichen Wohlfahrtsverlust für 
die Verbraucher. Aufgrund der Ausschließlichkeitsbin­
dung der Verkaufsstätte sind mögliche Effizienzgewinne, 
die der Marktführer auf verringerte Transportkosten und 
eventuell ein „Hold-up“-Problem beim speziellen Mobiliar 
zurückführt, begrenzt und wiegen die negativen Auswir­
kungen auf den Wettbewerb nicht auf. Die Effizienzge­
winne sind beschränkt, weil die Transportkosten nicht 
mit der Ausschließlichkeitsbindung, sondern mit der Lie­
fermenge zusammenhängen und weil das Mobiliar weder 
besonderes Know-how beinhaltet noch markenspezifisch 
ist. Aus diesen Gründen ist es unwahrscheinlich, dass die 
Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllt 
sind. 

(150) B e i s p i e l f ü r d i e W i r k u n g v o n M e n g e n ­
v o r g a b e n 

Hersteller X (Marktanteil: 40 %) setzt 80 % seiner Produk­
tion aufgrund von Verträgen ab, die die Wiederverkäufer 
verpflichten, mindestens 75 % ihres Bedarfs an dem be­
treffenden Produkttyp bei ihm zu decken. Als Gegenleis­
tung stellt der Hersteller Kredite und Ausrüstungen zu 
günstigen Bedingungen bereit. Die Verträge haben eine 

Laufzeit von fünf Jahren, in denen die Kredite in gleichen 
Raten abzuzahlen sind. Nach Ablauf von zwei Jahren 
können die Abnehmer den Vertrag mit einer Frist von 
sechs Monaten kündigen, wenn sie den Kredit vollständig 
tilgen und die Ausrüstungen zum Marktwert überneh­
men. Am Ende der fünfjährigen Laufzeit gehen die Aus­
rüstungen ins Eigentum des Abnehmers über. Die Wett­
bewerber – zwölf an der Zahl und zumeist kleinere Her­
steller (der größte hält einen Marktanteil von 20 %) – 
schließen ähnliche Verträge mit unterschiedlichen Lauf­
zeiten. Die Verträge der Hersteller, die weniger als 10 % 
Marktanteil halten, haben eine längere Laufzeit und we­
niger großzügige Kündigungsbedingungen. Die Abneh­
mer können nach den Verträgen, die sie mit Hersteller 
X geschlossen haben, 25 % ihres Bedarfs bei Wettbewer­
bern decken. In den letzten drei Jahren erfolgte der 
Marktzutritt zweier neuer Hersteller, die zusammen einen 
Marktanteil von rund 8 % erobert haben, indem sie u. a. 
eine Reihe von Wiederverkäufern aus ihren Kreditbindun­
gen befreiten und selbst vertraglich an sich banden. 

24 % des Marktes sind durch die Vereinbarungen von 
Hersteller X (0,75 × 0,8 × 40 %), weitere 25 % durch 
die Vereinbarungen der übrigen Hersteller gebunden. Da­
mit sind sowohl potentielle Wettbewerber als auch etab­
lierte Anbieter, die keine Verkaufsstätten an sich gebun­
den haben, zumindest in den ersten zwei Jahren der Lauf­
zeit der Lieferverträge von 49 % des Marktes ausgeschlos­
sen. Die Erfahrung zeigt, dass die Wiederverkäufer häufig 
auf Schwierigkeiten stoßen, wenn sie einen Kredit bei 
einer Bank aufnehmen wollen, und zumeist zu klein sind, 
um sich Kapital auf anderen Wegen, etwa durch die 
Emission von Aktien, zu beschaffen. Außerdem kann 
Hersteller X nachweisen, dass er seinen Absatz besser 
planen und Transportkosten einsparen kann, wenn er 
den Verkauf auf eine kleine Zahl von Wiederverkäufern 
begrenzt. In Anbetracht der Effizienzgewinne und des 
Umstands, dass die Abnehmer von Hersteller X laut Ver­
trag 25 % ihres Bedarfs anderweitig decken können, der 
realen Möglichkeit einer vorzeitigen Vertragskündigung, 
des unlängst erfolgten Markteintritts neuer Hersteller 
und der Tatsache, dass rund die Hälfte der Wiederver­
käufer nicht gebunden sind, dürfte die vom Hersteller X 
gehandhabte Mengenvorgabe (75 %) die Voraussetzungen 
des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen. 

2.2. Alleinvertrieb 

(151) Bei einer Alleinvertriebsvereinbarung verpflichtet sich der 
Anbieter, seine Produkte zum Zwecke des Weiterverkaufs 
in einem bestimmten Gebiet nur an einen Händler zu 
verkaufen. Gleichzeitig schränkt die Vereinbarung übli­
cherweise die Möglichkeiten des Händlers ein, die Pro­
dukte aktiv in anderen Gebieten mit Ausschließlichkeits­
bindungen zu verkaufen. Die Gefahren für den Wett­
bewerb liegen hauptsächlich darin, dass der marken­
interne Wettbewerb verringert und der Markt aufgeteilt 
wird, was vor allem der Preisdiskriminierung Vorschub 
leisten kann. Verfahren die meisten oder alle Anbieter 
nach dem Prinzip des Alleinvertriebs, kann es leichter 
zu einer Aufweichung des Wettbewerbs und zu Kollusion 
kommen, und zwar sowohl zwischen Anbietern als auch 
zwischen Händlern. Außerdem kann der Alleinvertrieb 
zum Ausschluss anderer Händler und somit zu einem 
Wettbewerbsverlust auf dieser Ebene führen.
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(152) Alleinvertriebsvereinbarungen sind nach der GVO vom 
Kartellverbot freigestellt, wenn sowohl der Anbieter als 
auch der Abnehmer auf seinem Markt nicht mehr als 
30 % Marktanteil hält; dies gilt selbst dann, wenn eine 
Vereinbarung noch andere vertikale Beschränkungen wie 
ein auf fünf Jahre befristetes Wettbewerbsverbot, Men­
genvorgaben oder Alleinbezugsverpflichtungen enthält. 
Vereinbarungen, in denen Alleinvertrieb mit selektivem 
Vertrieb verknüpft wird, sind nur dann freistellungsfähig, 
wenn der aktive Verkauf in anderen Gebieten keinen 
Beschränkungen unterliegt. Für die Würdigung von Al­
leinvertriebsverträgen in Einzelfällen, in denen die Markt­
anteilsschwelle der GVO (30 %) überschritten wird, wer­
den im nachstehenden Teil dieses Abschnitts einige An­
haltspunkte gegeben. 

(153) Die Marktstellung des Anbieters und seiner Wettbewerber 
ist von größter Bedeutung, weil ein Verlust an marken­
internem Wettbewerb nur dann Probleme aufwirft, wenn 
der Markenwettbewerb eingeschränkt ist. Je stärker die 
„Marktstellung des Anbieters“ ist, desto gravierender wiegt 
der Verlust an markeninternem Wettbewerb. Bei Über­
schreitung der 30 %-Schwelle droht möglicherweise eine 
erhebliche Verringerung des markeninternen Wett­
bewerbs. Damit die Voraussetzungen des Artikels 101 
Absatz 3 AEUV erfüllt sind, müssen bei einer Einschrän­
kung des markeninternen Wettbewerbs gegebenenfalls 
konkrete Effizienzgewinne nachgewiesen werden. 

(154) Die „Marktposition der Wettbewerber“ kann in zweifa­
cher Hinsicht von Belang sein. Eine starke Konkurrenz 
bedeutet grundsätzlich, dass die Einschränkung des mar­
keninternen Wettbewerbs durch ausreichenden Marken­
wettbewerb kompensiert wird. Sind am Markt jedoch nur 
wenige Wettbewerber tätig, die – gemessen an den Fak­
toren Marktanteil, Kapazität und Vertriebsnetz – auch 
noch eine ähnliche Position haben, besteht die Gefahr 
der Kollusion und/oder einer Aufweichung des Wett­
bewerbs. Diese Gefahr kann durch den Verlust an mar­
keninternem Wettbewerb noch größer werden, und zwar 
insbesondere dann, wenn mehrere Anbieter gleichartige 
Vertriebssysteme betreiben. Alleinvertrieb mehrerer Mar­
ken – verschiedene Anbieter überlassen ein und demsel­
ben Händler den Alleinvertrieb in einem bestimmten Ge­
biet – kann die Kollusionsgefahr und die Gefahr einer 
Aufweichung des Wettbewerbs weiter erhöhen. Erhält 
ein Händler das ausschließliche Recht zum Vertrieb von 
zwei oder mehr konkurrierenden und starken Produkten 
im selben Gebiet, könnte dadurch der Wettbewerb zwi­
schen den betreffenden Marken erheblich eingeschränkt 
werden. Je größer der kumulative Marktanteil der Marken, 
die von ein und demselben Alleinvertriebshändler vertrie­
ben werden, desto größer ist die Gefahr der Kollusion 
und/oder der Aufweichung des Wettbewerbs und desto 
stärker ist die Einschränkung des Markenwettbewerbs. 
Liegt der Alleinvertrieb mehrerer Marken bei einem Ein­
zelhändler, besteht die Gefahr, dass dieser nicht unbe­
dingt die Preissenkungen, die ein Hersteller bei seinem 
Markenprodukt vornimmt, an den Endverbraucher wei­
tergibt, da dies seinen Absatz und Gewinn in Bezug auf 
die übrigen Markenprodukte schmälern würde. Im Ver­

gleich zu einer Situation, in der keine Vereinbarungen 
über den Alleinvertrieb mehrerer Marken bestehen, ist 
den Herstellern somit wenig an einem Preiswettbewerb 
untereinander gelegen. Eine kumulative Wirkung wie in 
den beschriebenen Fällen kann ein Grund für den Entzug 
des Rechtsvorteils der GVO sein, auch wenn der Markt­
anteil der Anbieter und Abnehmer unter dem einschlägi­
gen Schwellenwert der GVO liegt. 

(155) „Marktzutrittsschranken“, die Anbieter unter Umständen 
daran hindern, neue Vertriebseinheiten zu gründen oder 
alternative Händler einzuschalten, sind für die Würdigung 
etwaiger wettbewerbswidriger Auswirkungen von Allein­
vertriebsvereinbarungen weniger wichtig. Ein Ausschluss 
anderer Anbieter vom Markt ist nicht gegeben, solange 
der Alleinvertrieb nicht mit einem Markenzwang ver­
knüpft wird. 

(156) Der Marktausschluss anderer Händler ist unproblema­
tisch, wenn der das Alleinvertriebssystem betreibende An­
bieter in ein und demselben Markt viele Alleinvertriebs­
händler einschaltet und diesen keine Beschränkungen im 
Hinblick auf den Verkauf an andere, nicht gebundene 
Händler auferlegt. Der Ausschluss anderer Händler kann 
jedoch zum Problem werden, wenn die Abnehmer auf 
dem nachgelagerten Markt „Nachfragemacht“ und Markt­
macht haben, wie dies insbesondere bei sehr großen Ge­
bieten der Fall ist, in denen der Alleinvertriebshändler der 
einzige Abnehmer auf dem gesamten Markt ist. Ein Bei­
spiel hierfür wäre eine Supermarktkette, die im Lebens­
mitteleinzelhandel eines Landes als einziger Händler für 
eine führende Marke übrig bleibt. Der Marktausschluss 
anderer Händler vom Markt kann sich im Falle des Al­
leinvertriebs mehrerer Marken verschärfen. 

(157) „Nachfragemacht“ kann auch die Gefahr einer Kollusion 
unter den Abnehmern erhöhen, wenn nämlich wichtige 
Abnehmer, die gegebenenfalls in verschiedenen Gebieten 
operieren, einem oder mehreren Anbietern Alleinver­
triebsklauseln aufdrängen. 

(158) Die „Reife des Marktes“ ist von Belang, denn ein Verlust 
an markeninternem Wettbewerb sowie Preisdiskriminie­
rungen können auf einem reifen Markt ein schwerwie­
gendes Problem sein, während sie sich auf einem Markt 
mit wachsender Nachfrage, immer neuen Techniken und 
schwankenden Marktanteilen der Unternehmen weniger 
stark auswirken. 

(159) Die „Handelsstufe“ ist bedeutsam, da es bei den mögli­
chen negativen Auswirkungen Unterschiede zwischen der 
Großhandels- und der Einzelhandelsstufe geben kann. 
Alleinvertrieb wird hauptsächlich beim Absatz von End­
produkten (Waren und Dienstleistungen) angewandt. Ein 
Verlust an markeninternem Wettbewerb ist im Einzelhan­
del besonders wahrscheinlich, wenn es um große Gebiete 
geht, da die Endverbraucher dann kaum die Möglichkeit 
haben dürften, beim Erwerb des Produkts einer namhaf­
ten Marke zwischen einem Händler, der zu hohem Preis 
hochwertigen Service bietet, und einem Händler, der bei 
einem niedrigen Preis wenig Service bietet, zu wählen.
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(160) Ein Hersteller, der einem Großhändler den Alleinvertrieb 
überlässt, wird dies normalerweise für ein größeres Gebiet 
tun, z. B. für einen ganzen Mitgliedstaat. Solange der 
Großhändler das Produkt ohne Einschränkungen an Ein­
zelhändler auf dem nachgelagerten Markt verkaufen 
kann, sind keine spürbaren wettbewerbswidrigen Auswir­
kungen zu erwarten. Etwaige Verluste an markeninter­
nem Wettbewerb auf der Großhandelsstufe können leicht 
durch Effizienzgewinne bei Logistik, Verkaufsförderung 
usw. aufgewogen werden, vor allem wenn der Hersteller 
aus einem anderen Land stammt. Die Gefahren des 
gleichzeitigen Alleinvertriebs mehrerer Marken für den 
Markenwettbewerb sind jedoch auf der Großhandelsstufe 
größer als auf der Einzelhandelsstufe. Wird ein Einzel­
händler der Alleinvertriebshändler für eine große Zahl 
von Anbietern, kann dies nicht nur zu einer Einschrän­
kung des Wettbewerbs zwischen diesen Marken, sondern 
auch zu einem Marktausschluss auf Großhandelsebene 
führen. 

(161) Wie in Randnummer 155 dargelegt, ist ein Ausschluss 
anderer Anbieter vom Markt nicht gegeben, solange der 
Alleinvertrieb nicht mit einem Markenzwang verknüpft 
wird. Aber selbst wenn der Alleinvertrieb mit Marken­
zwang verbunden wäre, ist ein wettbewerbswidriger Aus­
schluss anderer Anbieter vom Markt unwahrscheinlich; 
ein Ausschluss könnte eventuell auftreten, wenn der Mar­
kenzwang für ein dichtes Netz von Alleinvertriebshänd­
lern gilt, die jeweils nur ein kleines Gebiet abdecken, oder 
eine kumulative Wirkung besteht. Dies kann dazu führen, 
dass die Grundsätze über Markenzwang in Abschnitt 2.1. 
angewandt werden müssen. Hat die Kombination aus 
Alleinvertrieb und Markenzwang dagegen keine nennens­
werte Abschottungswirkung, kann sie sogar wettbewerbs­
fördernd wirken, weil der Anreiz für den Alleinvertriebs­
händler, seine Bemühungen auf die betreffende Marke zu 
konzentrieren, größer wird. Ist eine solche Abschottungs­
wirkung nicht gegeben, kann die Kombination aus Al­
leinvertrieb und Wettbewerbsverbot demnach für die ge­
samte Laufzeit der betreffenden Vereinbarung durchaus 
die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV 
erfüllen; dies gilt insbesondere für die Großhandelsstufe. 

(162) Eine Verknüpfung von Alleinvertrieb und Alleinbezug 
erhöht die Gefahr des Verlustes an markeninternem 
Wettbewerb und einer Aufteilung von Märkten, was ins­
besondere der Preisdiskriminierung Vorschub leisten 
kann. Alleinvertrieb als solcher engt schon die Möglich­
keiten der Kunden ein, Preisunterschiede auszunutzen, 
weil er die Zahl der Vertriebshändler begrenzt und ge­
wöhnlich auch deren Freiheit in Bezug auf aktive Ver­
käufe einschränkt. Der Alleinbezug wiederum, der die 
Händler zwingt, die Produkte der betreffenden Marke 
direkt beim Hersteller zu beziehen, nimmt darüber hinaus 
den Alleinvertriebshändlern etwaige Möglichkeiten, Preis­
unterschiede auszunutzen, da er sie am Bezug der Pro­
dukte bei anderen dem System angeschlossenen Händlern 
hindert. Damit erhält der Anbieter mehr Möglichkeiten, 
den markeninternen Wettbewerb zu begrenzen und 
gleichzeitig unterschiedliche Verkaufsbedingungen anzu­
wenden, es sei denn, die Kombination aus Alleinvertrieb 
und Alleinbezug ermöglicht Effizienzgewinne, die sich in 

niedrigeren Preisen für die Endverbraucher niederschla­
gen. 

(163) Für die Würdigung etwaiger wettbewerbswidriger Auswir­
kungen von Alleinvertriebsvereinbarungen ist die „Be­
schaffenheit des Produktes“ nicht besonders relevant. Sie 
ist jedoch von Bedeutung, wenn es um die Beurteilung 
möglicher Effizienzgewinne geht, nachdem spürbare 
wettbewerbswidrige Auswirkungen festgestellt wurden. 

(164) Alleinvertrieb kann vor allem dann mit Effizienzgewin­
nen einhergehen, wenn von den Händlern Investitionen 
zum Schutz oder Aufbau des Markenimages verlangt 
werden. Im Allgemeinen fallen Effizienzgewinne am ehes­
ten bei neuen und bei komplexen Produkten an sowie bei 
Produkten, deren Qualitätseigenschaften vor dem Ver­
brauch (sogenannte Erfahrungsgüter) oder sogar nach 
dem Verbrauch (sogenannte Vertrauensgüter) schwierig 
zu beurteilen sind. Der Alleinvertrieb kann außerdem 
Einsparungen bei den Logistikkosten mit sich bringen, 
da bei Transport und Vertrieb Größenvorteile genutzt 
werden können. 

(165) B e i s p i e l f ü r d i e W i r k u n g d e s A l l e i n v e r ­
t r i e b s a u f d e r G r o ß h a n d e l s s t u f e 

Auf dem Markt für ein langlebiges Konsumgut ist Unter­
nehmen A Marktführer. A verkauft sein Produkt über 
Großhändler mit Ausschließlichkeitsbindung. Bei kleine­
ren Mitgliedstaaten entsprechen deren Gebiete dem ge­
samten Staatsgebiet und bei größeren Mitgliedstaaten ei­
ner Region. Diese Alleinvertriebshändler verkaufen an alle 
Einzelhändler in ihrem jeweiligen Gebiet, nicht aber an 
den Endverbraucher. Sie sind für die Verkaufsförderung 
in ihren jeweiligen Märkten zuständig, dazu gehören ne­
ben dem Sponsoring von örtlichen Veranstaltungen auch 
Maßnahmen, mit denen die neuen Produkte den Einzel­
händlern in den jeweiligen Gebieten erläutert und ihnen 
der Erwerb nahegelegt werden. Auf dem betreffenden 
Markt entwickeln sich Technologie, Produktion und In­
novation relativ rasch; ferner spielt die Betreuung von 
Einzelhändlern und Endverbrauchern vor dem Verkauf 
eine wichtige Rolle. Die Großhändler sind nicht gezwun­
gen, ihren gesamten Bedarf an Produkten der Marke von 
Anbieter A beim Hersteller selbst zu beziehen; Groß- wie 
Einzelhändler haben die Wahl bei der Kaufentscheidung, 
da die Transportkosten im Verhältnis zum Wert des Pro­
dukts verhältnismäßig gering sind. Die Großhändler un­
terliegen keinem Wettbewerbsverbot. Die Einzelhändler 
verkaufen zugleich Produkte von Marken konkurrierender 
Anbieter, und auf der Einzelhandelsstufe bestehen keine 
Allein- oder Selektivvertriebsvereinbarungen. Unterneh­
men A deckt EU-weit rund 50 % aller Verkäufe an Groß­
händler ab. Im Einzelhandel der einzelnen Länder kommt 
es auf Marktanteile zwischen 40 % und 60 %. A hat auf 
jedem nationalen Markt sechs bis zehn Wettbewerber; die 
größten von ihnen – Anbieter B, C und D – sind mit 
Marktanteilen zwischen 5 % und 20 % ebenfalls in jedem 
Mitgliedstaat vertreten. Die restlichen Anbieter sind je­
weils inländische Hersteller mit kleineren Marktanteilen. 
Während B, C und D ein ähnliches Vertriebsnetz haben 
wie A, verkaufen die kleinen inländischen Hersteller ihre 
Produkte in der Regel direkt an die Einzelhändler.
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Im in diesem Beispiel beschriebenen Großhandel ist die 
Gefahr eines Verlusts an markeninternem Wettbewerb 
und einer Preisdiskriminierung gering. Die Möglichkeit, 
Preisunterschiede auszunutzen, wird nicht eingeschränkt, 
und das Fehlen markeninternen Wettbewerbs ist auf der 
Großhandelsstufe nicht sehr bedeutsam. Auf der Einzel­
handelsstufe wird weder der Wettbewerb innerhalb einer 
Marke noch der zwischen Marken behindert. Auch bleibt 
der Markenwettbewerb durch die Ausschließlichkeitsbin­
dungen im Großhandel weitgehend unberührt. Selbst 
wenn wettbewerbswidrige Auswirkungen bestehen, ist 
es daher in diesem Fall wahrscheinlich, dass die Voraus­
setzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllt sind. 

(166) B e i s p i e l f ü r d i e W i r k u n g d e s A l l e i n v e r ­
t r i e b s m e h r e r e r M a r k e n a u f e i n e m o l i g o ­
p o l i s t i s c h e n M a r k t 

Auf einem nationalen Markt für ein Endprodukt gibt es 
vier Marktführer mit einem Marktanteil von jeweils rund 
20 %. Alle vier verkaufen ihr Produkt über Alleinver­
triebshändler auf der Einzelhandelsstufe. Die Einzelhänd­
ler erhalten für die Stadt (bzw. den Stadtteil im Falle 
großer Städte), in der ihre Verkaufsstätte liegt, Gebiets­
schutz. In den meisten Gebieten überlassen die vier 
Marktführer ein und demselben Einzelhändler den Allein­
vertrieb („Alleinvertrieb mehrerer Marken“), der sich auf 
das Produkt spezialisiert hat und dessen Geschäfte sich 
häufig in zentraler Lage befinden. Die restlichen 20 % des 
nationalen Marktes entfallen auf kleine inländische Her­
steller, von denen der größte landesweit einen Marktanteil 
von 5 % besitzt. Diese inländischen Produzenten setzen 
ihre Produkte in der Regel über andere Einzelhändler ab, 
weil die Alleinvertriebshändler der vier großen Anbieter 
im Allgemeinen kaum Interesse daran zeigen, billigere 
Produkte weniger bekannter Marken zu vertreiben. Auf 
dem Markt besteht eine starke Marken- und Produktdif­
ferenzierung. Die vier Marktführer veranstalten große lan­
desweite Werbekampagnen und verfügen jeweils über ein 
solides Markenimage, während die kleineren Hersteller für 
ihre Produkte nicht landesweit werben. Der Markt ist 
ziemlich reif und durch eine stabile Nachfrage sowie 
keine nennenswerte Produktinnovation und technische 
Entwicklung gekennzeichnet. Das Produkt ist verhältnis­
mäßig einfach. 

Auf einem solchen oligopolistischen Markt besteht die 
Gefahr der Kollusion unter den vier Marktführern, die 
durch den Alleinvertrieb mehrerer Marken erhöht wird. 
Der markeninterne Wettbewerb ist durch den Gebiets­
schutz begrenzt. Wettbewerb zwischen den vier führen­
den Marken findet auf der Einzelhandelsstufe nur in be­
grenztem Umfang statt, da in jedem Gebiet nur ein Ein­
zelhändler den Preis für alle vier Marken festlegt. Der 
Alleinvertrieb mehrerer Marken bringt es mit sich, dass 
der Einzelhändler nicht unbedingt daran interessiert sein 
wird, Preissenkungen, die ein Hersteller bei seinem Mar­
kenprodukt vornimmt, an den Endverbraucher weiter­
zugeben, da dies seinen Absatz und Gewinn in Bezug 
auf die übrigen Markenprodukte schmälern würde. Den 
Herstellern ist somit wenig an einem Preiswettbewerb 
untereinander gelegen. Preiswettbewerb zwischen Marken 
gibt es im Wesentlichen nur bei den Produkten der unbe­
deutenderen Hersteller, die kein so ausgeprägtes Marken- 

image haben. Die potenziellen Effizienzgewinne eines (ge­
meinsamen) Alleinvertriebs halten sich in Grenzen, da 
das Produkt relativ einfach ist, der Weiterverkauf keine 
besonderen Investitionen oder Schulungsmaßnahmen er­
fordert und Werbung in erster Linie auf der Hersteller­
ebene getrieben wird. 

Obwohl der Marktanteil von jedem der Marktführer unter 
dem zulässigen Wert liegt, sind die Voraussetzungen des 
Artikels 101 Absatz 3 AEUV möglicherweise nicht er­
füllt, so dass gegebenenfalls bei Vereinbarungen mit 
Händlern, deren Anteil am Beschaffungsmarkt unter 
30 % liegt, der Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung ent­
zogen werden muss. 

(167) B e i s p i e l f ü r d i e W i r k u n g e i n e r K o m b i n a ­
t i o n a u s A l l e i n v e r t r i e b u n d A l l e i n b e z u g 

Hersteller A ist europäischer Marktführer für ein sperriges 
langlebiges Konsumgut; sein Marktanteil liegt im Einzel­
handel der meisten Mitgliedstaaten zwischen 40 % und 
60 %. In Mitgliedstaaten, in denen Hersteller A einen 
hohen Marktanteil hat, gibt es weniger Wettbewerber 
mit kleineren Marktanteilen. Die Wettbewerber sind je­
weils nur auf einem oder zwei nationalen Märkten ver­
treten. Die langfristige Strategie von Hersteller A ist es, 
sein Produkt über nationale Tochtergesellschaften an Al­
leinvertriebshändler auf der Einzelhandelsstufe zu verkau­
fen, die jedoch keine Befugnis haben, aktiv auf dem Ge­
biet des jeweils anderen Vertriebshändlers zu verkaufen. 
Der Anreiz für die Händler besteht somit darin, für das 
Produkt zu werben und Kundenberatung vor dem Ver­
kauf anzubieten. Seit kurzem sind die Einzelhändler zu­
dem verpflichtet, die Produkte von Hersteller A aus­
schließlich bei dessen jeweiliger nationaler Tochtergesell­
schaft, die sich im Land der Einzelhändler befindet, zu 
beziehen. Sie sind die wichtigsten Wiederverkäufer des 
fraglichen Produkts von Hersteller A in ihrem jeweiligen 
Gebiet. Sie führen konkurrierende Marken, aber mit un­
terschiedlich hohem Einsatz und wechselndem Erfolg. 
Seit Einführung des Alleinbezugs wendet Hersteller A 
auf Märkten mit geringerem Wettbewerbsdruck im 
Höchstpreissegment unterschiedliche Preise an, wobei 
der Preisunterschied 10 % bis 15 % betragen kann. Die 
Märkte sind nachfrage- wie auch angebotsseitig relativ 
stabil, und es gibt keine nennenswerten technischen Wei­
terentwicklungen. 

Der Gebietsschutz auf der Einzelhandelsebene führt in 
den Hochpreissegmenten zu einem Verlust an marken­
internem Wettbewerb, der durch die den Einzelhändlern 
auferlegte Alleinbezugsverpflichtung noch verschärft 
wird. Die Alleinbezugsverpflichtung hilft, Märkte und Ge­
biete voneinander zu trennen, weil sie den Alleinver­
triebshändlern des Einzelhandels, den wichtigsten Wieder­
verkäufern dieser Art von Produkt, keine Möglichkeit 
lässt, Preisunterschiede auszunutzen. Die Einzelhändler 
können auch nicht aktiv auf dem Gebiet des jeweils an­
deren Vertriebshändlers verkaufen und neigen dazu, nicht 
in andere Gebiete zu liefern. Dies hat eine Preisdiskrimi­
nierung ermöglicht, ohne dass der Gesamtumsatz gestie­
gen ist. Die Möglichkeiten der Verbraucher oder unab­
hängigen Händler, Preisunterschiede auszunutzen, sind 
wegen der Sperrigkeit des Produkts begrenzt.
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Während die für die Ernennung von Alleinvertriebshänd­
lern geltend gemachten potenziellen Effizienzgewinne 
insbesondere auch im Hinblick auf die besonderen An­
reize für Einzelhändler überzeugend sein mögen, dürften 
die geltend gemachten möglichen Effizienzgewinne bei 
der Verbindung von Alleinvertrieb und Alleinbezug und 
insbesondere bezüglich der möglichen Effizienzgewinne 
beim Alleinbezug, die sich im Wesentlichen auf Größen­
vorteile beim Transport beziehen, kaum die negativen 
Auswirkungen einer Preisdiskriminierung und des Ver­
lusts an markeninternem Wettbewerb aufwiegen. Aus 
diesen Gründen ist es unwahrscheinlich, dass die Voraus­
setzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllt sind. 

2.3. Kundenbeschränkung 

(168) Bei Ausschließlichkeitsvereinbarungen, in denen der Kun­
denkreis durch Kundenbeschränkungsklauseln einge­
grenzt wird, verpflichtet sich der Anbieter, seine Produkte 
zum Zwecke des Weiterverkaufs an eine bestimmte 
Gruppe von Kunden nur einem Händler anzubieten. 
Gleichzeitig schränkt die Vereinbarung in der Regel die 
Möglichkeiten für den Vertriebshändler ein, die Produkte 
aktiv an andere Kundengruppen (für die Ausschließlich­
keitsbindungen bestehen) zu verkaufen. Die GVO enthält 
keine Vorgaben dazu, wie eine Kundengruppe, für die 
Ausschließlichkeitsbindungen bestehen, zu definieren ist; 
so kann es sich um eine bestimmte Art von Kunden 
handeln, die sich nach der beruflichen Tätigkeit richtet, 
oder aber um eine Liste bestimmter Kunden, die anhand 
einer oder mehrerer objektiver Kriterien zusammen­
gestellt wurde. Die Gefahren für den Wettbewerb liegen 
hauptsächlich darin, dass der markeninterne Wettbewerb 
verringert und der Markt aufgeteilt wird, was vor allem 
der Preisdiskriminierung Vorschub leisten kann. Wenden 
die meisten oder alle Anbieter solche Kundenbeschrän­
kungsklauseln an, kann es leichter zu einer Aufweichung 
des Wettbewerbs und zu Kollusion kommen, und zwar 
sowohl unter Anbietern als auch unter Händlern. Außer­
dem kann die Kundenbeschränkung zum Marktausschluss 
anderer Händler und somit zu einem Wettbewerbsverlust 
auf dieser Ebene führen. 

(169) Vereinbarungen mit Kundenbeschränkungsklauseln sind 
nach der GVO freigestellt, wenn sowohl der Anbieter 
als auch der Abnehmer auf seinem Markt nicht mehr 
als 30 % Marktanteil hält; dies gilt selbst dann, wenn 
die Vereinbarung noch andere vertikale Beschränkungen 
wie Wettbewerbsverbot, Mengenvorgaben oder Allein­
bezugsverpflichtungen enthält. Eine Kombination aus 
Kundenbeschränkung und selektivem Vertrieb stellt in 
der Regel eine Kernbeschränkung dar, da der aktive Ver­
kauf an Endverbraucher durch die Vertragshändler nor­
malerweise nicht erlaubt wird. Für die Einschätzung von 
Kundenbeschränkungsklauseln in Fällen, in denen die 
Marktanteilsschwelle von 30 % überschritten wird, gelten 
die Orientierungshilfen für die Würdigung von Alleinver­
triebsvereinbarungen (Randnummern 151 bis 167), vor­
behaltlich der Ausführungen im nachstehenden Teil die­
ses Abschnitts. 

(170) Kundenbeschränkungsklauseln engen in der Regel die 
Möglichkeiten der Kunden ein, Preisunterschiede aus­
zunutzen. Da jeder Vertragshändler nur eine bestimmte 
Kundengruppe bedient, kann sich für Nichtvertragshänd­
ler, die nicht zu dieser Gruppe gehören, die Beschaffung 

des Produkts und die Ausnutzung von Preisunterschieden 
als schwierig erweisen. 

(171) Die Kundenbeschränkung wird hauptsächlich bei Zwi­
schenprodukten und – im Falle von Endprodukten – 
auf der Großhandelsstufe praktiziert, wo sich Kunden­
gruppen anhand ihrer unterschiedlichen Anforderungen 
an das Produkt abgrenzen lassen. 

(172) Durch die Beschränkung des Kundenkreises können vor 
allem dann Effizienzgewinne erzielt werden, wenn die 
Händler verpflichtet werden, z. B. in besondere Ausrüs­
tungen oder Fertigkeiten oder in spezielles Know-how zu 
investieren, um den Anforderungen ihres Kundenstam­
mes gerecht zu werden. Die Abschreibungsdauer bei sol­
chen Investitionen bietet einen Hinweis darauf, für wel­
chen Zeitraum eine Kundenbeschränkung gerechtfertigt 
ist. Die Kundenbeschränkung ist grundsätzlich am ehes­
ten dort angebracht, wo es sich um neue oder komplexe 
Produkte oder um Produkte handelt, die an die Bedürf­
nisse des einzelnen Kunden angepasst werden müssen. 
Erkennbare Unterschiede sind bei Zwischenprodukten 
wahrscheinlicher, das heißt bei Produkten, die an ver­
schiedene Arten von gewerblichen Abnehmern verkauft 
werden. Die Bindung an eine bestimmte Gruppe von 
Endverbrauchern dürfte kaum zu Effizienzgewinnen füh­
ren. 

(173) B e i s p i e l f ü r d i e W i r k u n g v o n K u n d e n ­
b e s c h r ä n k u n g s k l a u s e l n 

Ein Unternehmen hat eine hochmoderne Sprinkleranlage 
entwickelt. Zurzeit hat die Firma auf dem Markt für 
Sprinkleranlagen einen Anteil von 40 %. Als sie mit 
dem Verkauf der neuen Anlage begann, hielt sie mit 
einem älteren Produkt einen Marktanteil von 20 %. Die 
Installation des neuen Anlagetyps hängt von der Art und 
dem Verwendungszweck des Gebäudes (Bürogebäude, 
Chemiefabrik, Krankenhaus usw.) ab. Die Firma verfügt 
über mehrere zugelassene Vertragshändler für den Ver­
kauf und die Installation der Sprinkleranlage. Jeder Händ­
ler musste seine Beschäftigten im Hinblick auf die all­
gemeinen und besonderen Anforderungen an den Einbau 
der Sprinkleranlage in den Gebäuden einer bestimmten 
Kundengruppe von Kunden schulen. Um die Spezialisie­
rung der Händler sicherzustellen, wies die Firma jedem 
Händler eine bestimmte Kundengruppe zu und untersagte 
ihm aktive Verkäufe an die zugewiesenen Kundengrup­
pen anderer Händler. Nach fünf Jahren schließlich dürfen 
die Alleinvertriebshändler aktiv an sämtliche Kunden­
gruppen verkaufen, d. h., die Kundenbeschränkung ent­
fällt. Der Anbieter darf dann seinerseits auch an neue 
Händler verkaufen. Der Markt ist recht dynamisch: 
Zwei Unternehmen sind erst kürzlich in den Markt einge­
treten, und es gibt verschiedene technische Neuerungen. 
Auch die Wettbewerber – mit Marktanteilen zwischen 
5 % und 25 % – modernisieren ihre Produkte. 

Da der Alleinvertrieb von begrenzter Dauer ist und den 
Händlern hilft, ihre Investitionen zu amortisieren und 
ihre Verkaufsbemühungen zunächst, um das Geschäft 
kennenzulernen, auf eine bestimmte Kundengruppe zu 
konzentrieren, und da mögliche wettbewerbswidrige Aus­
wirkungen wegen der Dynamik des Marktes offensicht­
lich geringfügig sind, dürften die Voraussetzungen des 
Artikels 101 Absatz 3 AEUV in diesem Fall erfüllt sein.
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2.4. Selektiver Vertrieb 

(174) Durch Selektivvertriebsvereinbarungen werden, wie bei 
Alleinvertriebsvereinbarungen, einerseits die Anzahl der 
zugelassenen Händler (Vertragshändler) und andererseits 
die Weiterverkaufsmöglichkeiten beschränkt. Der Unter­
schied zum Alleinvertrieb besteht darin, dass die Be­
schränkung der Händlerzahl nicht von der Anzahl der 
Gebiete abhängt, sondern von Auswahlkriterien, die in 
erster Linie mit der Beschaffenheit des Produkts zusam­
menhängen. Anders als beim Alleinvertrieb schränkt die 
Weiterverkaufsbeschränkung nicht den aktiven Verkauf in 
einem bestimmten Gebiet ein, sondern jeglichen Verkauf 
an Nichtvertragshändler, so dass nur Vertragshändler so­
wie Endverbraucher als Kunden in Frage kommen. Selek­
tiver Vertrieb kommt praktisch nur beim Absatz von 
Marken-Endprodukten zum Tragen. 

(175) Die Gefahren für den Wettbewerb bestehen in einem 
Verlust an markeninternem Wettbewerb und – vor allem 
bei Vorliegen einer kumulativen Wirkung – im Aus­
schluss einer bestimmten Kategorie bzw. bestimmter Ka­
tegorien von Händlern sowie in einer Aufweichung des 
Wettbewerbs und der Erleichterung von Kollusion unter 
Anbietern oder Abnehmern. Um feststellen zu können, 
ob selektiver Vertrieb wettbewerbswidrige Auswirkungen 
haben könnte, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV 
fallen, muss zwischen rein qualitativem Selektivvertrieb 
und quantitativem Selektivvertrieb unterschieden werden. 
Bei rein qualitativem Selektivvertrieb werden die Händler 
ausschließlich nach objektiven qualitativen Kriterien aus­
gewählt, die sich nach den Anforderungen des betreffen­
den Produkts – z. B. in Bezug auf die Verkäuferschulung, 
den in der Verkaufstätte gebotenen Service oder ein be­
stimmtes Spektrum der angebotenen Produkte – rich­
ten ( 1 ). Durch die Anwendung solcher Kriterien wird die 
Zahl der Händler nicht unmittelbar begrenzt. Verein­
barungen, die einen rein qualitativen Selektivvertrieb 
zum Gegenstand haben, fallen mangels wettbewerbswid­
riger Auswirkungen grundsätzlich nicht unter das Verbot 
des Artikels 101 Absatz 1 AEUV, sofern sie drei Voraus­
setzungen erfüllen. Erstens muss die Beschaffenheit des 
fraglichen Produkts einen selektiven Vertrieb bedingen, d. 
h., ein solches Vertriebssystem muss ein rechtmäßiges 
Erfordernis zur Wahrung der Qualität und zur Gewähr­
leistung des richtigen Gebrauchs des betreffenden Pro­
dukts sein. Zweitens müssen die Wiederverkäufer auf­
grund objektiver Kriterien qualitativer Art ausgewählt 
werden, die einheitlich festzulegen, allen potenziellen 
Wiederverkäufern zur Verfügung zu stellen und unter­
schiedslos anzuwenden sind. Drittens dürfen die auf­
gestellten Kriterien nicht über das hinausgehen, was er­
forderlich ist ( 2 ). Beim quantitativen Selektivvertrieb kom­
men noch Kriterien hinzu, die die Anzahl der in Frage 
kommenden Händler unmittelbarer beschränken, weil 
beispielsweise ein Mindest- oder Höchstumsatz vor­

geschrieben oder die Händlerzahl ausdrücklich begrenzt 
wird. 

(176) Vereinbarungen über qualitativen wie quantitativen Selek­
tivvertrieb sind nach der GVO freigestellt, wenn sowohl 
der Anbieter als auch der Abnehmer auf seinem Markt 
nicht mehr als 30 % Marktanteil hält; dies gilt selbst 
dann, wenn sie mit anderen vertikalen Beschränkungen 
wie z. B. Wettbewerbsverboten oder Alleinvertriebsver­
pflichtungen einhergehen, sofern die Möglichkeiten für 
die Vertragshändler, aktiv an andere Vertragshändler 
oder an Endverbraucher zu verkaufen, nicht einge­
schränkt werden. Die Freistellung solcher Vereinbarungen 
nach der GVO gilt unabhängig von der Art des Produkts 
und der Art der Auswahlkriterien. Erfordert das betref­
fende Produkt aufgrund seiner Beschaffenheit ( 3 ) aber kei­
nen selektiven Vertrieb oder nicht die Anwendung der 
gewählten Auswahlkriterien (wie z. B. der Bedingung, 
dass der Händler über einen oder mehrere physische 
Verkaufspunkte verfügen oder bestimmte Dienstleistun­
gen erbringen muss), so hat ein solches Vertriebssystem 
in der Regel keine effizienzsteigernde Wirkung, die aus­
reichen würde, um einen erheblichen Verlust an marken­
internem Wettbewerb aufzuwiegen. Treten spürbare wett­
bewerbswidrige Auswirkungen auf, wird der Rechtsvorteil 
der Gruppenfreistellung wahrscheinlich entzogen. Im 
nachstehenden Teil dieses Abschnitts werden Anhalts­
punkte dafür gegeben, wie selektive Vertriebsbindungen 
in Fällen zu würdigen sind, in denen die GVO nicht greift 
oder mehrere, gleichzeitig angewandte, Systeme des se­
lektiven Vertriebs eine kumulative Wirkung entfalten. 

(177) Die Marktstellung des Anbieters und seiner Wettbewerber 
ist für die Würdigung möglicher wettbewerbswidriger 
Auswirkungen von größter Bedeutung, da der Verlust 
an markeninternem Wettbewerb nur dann zu einem Pro­
blem wird, wenn der Wettbewerb zwischen den Marken 
begrenzt ist. Je stärker die Marktstellung des Anbieters, 
desto problematischer der Verlust an markeninternem 
Wettbewerb. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Anzahl 
der selektiven Vertriebsnetze, die in ein und demselben 
Markt gehandhabt werden. Bedient sich nur ein Anbieter 
eines solchen Systems, hat der quantitative Selektivver­
trieb gewöhnlich in der Gesamtbilanz keine negativen 
Auswirkungen, sofern die Vertragswaren aufgrund ihrer 
Beschaffenheit den selektiven Vertrieb erfordern und die 
angewandten Auswahlkriterien notwendig sind, um den 
wirksamen Vertrieb der fraglichen Waren zu gewährleis­
ten. In der Praxis wird diese Vertriebsmethode allerdings 
häufig gleichzeitig von mehreren Anbietern in ein und 
demselben Markt angewandt. 

(178) Die Marktstellung der Wettbewerber kann in zweifacher 
Hinsicht von Belang sein und spielt vor allem dann eine 
Rolle, wenn es zu einer kumulativen Wirkung kommt. 
Ein starker Wettbewerb bedeutet grundsätzlich, dass die 
Einschränkung des markeninternen Wettbewerbs durch 
ausreichenden Markenwettbewerb problemlos kompen­
siert wird. Wenn jedoch die meisten großen Anbieter
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ihre Produkte selektiv vertreiben, sind ein erheblicher 
Verlust an markeninternem Wettbewerb, der mögliche 
Ausschluss bestimmter Kategorien von Händlern vom 
Markt und ein erhöhtes Risiko der Kollusion zwischen 
den größten Anbietern die Folge. Die Gefahr, dass leis­
tungsfähigere Händler vom Markt ausgeschlossen werden, 
ist beim selektiven Vertrieb seit jeher größer als beim 
Alleinvertrieb, da bei ersterem der Verkauf an Nichtver­
tragshändler Beschränkungen unterliegt. Damit soll ein 
geschlossenes Vertriebssystem geschaffen werden, das Lie­
ferungen an Nichtvertragshändler unmöglich macht. Des­
halb ist der selektive Vertrieb ein besonders geeignetes 
Mittel, um dem Wettbewerbsdruck zu entgehen, den Dis­
countbetriebe (ob Offline- oder Online-Händler) auf die 
Gewinnspannen des Herstellers und der Vertragshändler 
ausüben. Der Ausschluss solcher Vertriebsmethoden, ob 
aufgrund kumulativer Anwendung des selektiven Ver­
triebs oder aufgrund dessen Anwendung durch einen 
einzelnen Anbieter mit einem Marktanteil von über 
30 %, reduziert Möglichkeiten der Verbraucher, die mit 
diesen Vertriebsmethoden verbundenen Vorteile wie nied­
rigere Preise, mehr Transparenz und besserer Zugang in 
Anspruch zu nehmen. 

(179) Ergeben sich aus selektiven Vertriebssystemen, die jedes 
für sich genommen nach der GVO freigestellt sind, ku­
mulative Wirkungen, so kann der Entzug der Freistellung 
oder eine Erklärung der Nichtanwendung der GVO erwo­
gen werden. Eine kumulative Wirkung ist jedoch unwahr­
scheinlich, wenn solche Systeme weniger als 50 % eines 
Marktes abdecken. Doch selbst wenn diese Marktabde­
ckungsquote überschritten wird, dürften keine Probleme 
auftreten, solange die Summe der Marktanteile der fünf 
größten Anbieter (CR 5) unter 50 % liegt. Werden beide 
Schwellen – 50 % Marktabdeckung und 50 % Marktanteil 
(CR5) – überschritten, richtet sich die Würdigung danach, 
ob alle fünf Anbieter selektiven Vertrieb handhaben. Je 
stärker die Wettbewerber sind, die sich nicht des selekti­
ven Vertriebs bedienen, desto unwahrscheinlicher ist der 
Ausschluss anderer Vertriebshändler vom Markt. Setzen 
alle fünf Anbieter auf selektiven Vertrieb, können ins­
besondere Vereinbarungen, bei denen quantitative Krite­
rien zum Tragen kommen und die die Zahl der Vertrags­
händler unmittelbar begrenzen oder die qualitative Krite­
rien anlegen (z. B. die Bedingung, dass der Händler über 
einen oder mehrere physische Verkaufspunkte verfügen 
oder bestimmte Dienstleistungen erbringen muss), was 
den Ausschluss bestimmter Vertriebsmethoden bewirkt, 
Probleme für den Wettbewerb bereiten. Die Vorausset­
zungen für eine Freistellung nach Artikel 101 Absatz 3 
AEUV gelten in der Regel als nicht erfüllt, wenn die 
fraglichen Selektivvertriebssysteme den Zugang neuer 
Vertriebshändler (insbesondere Discounter oder reine In­
ternethändler, die den Verbrauchern niedrigere Preise an­
bieten), die in der Lage sind, die fraglichen Produkte 
angemessen zu verkaufen, zum Markt verwehren und 
dadurch den Vertrieb zugunsten bestimmter bestehender 
Kanäle und zum Schaden der Endverbraucher einschrän­
ken. Indirektere Formen des quantitativen Selektivver­
triebs, die sich z. B. aus der Verknüpfung rein qualitativer 
Kriterien mit der Vorgabe eines Mindestwerts für das 
jährliche Einkaufsvolumen der Händler ergeben, dürften 
mit weniger negativen Auswirkungen verbunden sein, 

wenn der vorgegebene Wert keinen erheblichen Teil des 
vom Händler erzielten Umsatzes aus dem Verkauf des 
betreffenden Produkts ausmacht und nicht über das hi­
nausgeht, was für den Anbieter notwendig ist, um seine 
vertragsspezifischen Investitionen zu amortisieren und/ 
oder Größenvorteile im Vertrieb zu erzielen. Bei Anbie­
tern mit einem Marktanteil von weniger als 5 % wird 
grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie keinen erheb­
lichen Beitrag zu einer kumulativen Wirkung leisten. 

(180) „Marktzutrittsschranken“ sind hauptsächlich beim Markt­
ausschluss von Nichtvertragshändlern von Interesse. Sie 
dürften in der Regel hoch sein, da selektiver Vertrieb 
üblicherweise von Markenproduktherstellern praktiziert 
wird. Es erfordert im Allgemeinen viel Zeit und erhebli­
che Investitionen seitens der ausgeschlossenen Händler, 
eigene Marken auf den Markt zu bringen oder ihren 
Bedarf bei alternativen Quellen zu decken. 

(181) „Nachfragemacht“ kann die Gefahr der Kollusion unter 
Händlern erhöhen, was bei der Würdigung möglicher 
wettbewerbswidriger Auswirkungen selektiver Vertriebs­
bindungen stark ins Gewicht fallen kann. Zu einem Aus­
schluss leistungsfähigerer Einzelhändler vom Markt kann 
es insbesondere dann kommen, wenn eine gut auf­
gestellte Händlerorganisation einem Anbieter Kriterien 
aufdrängt, um den Vertrieb zum Vorteil ihrer Mitglieder 
einzuschränken. 

(182) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der GVO darf der 
Anbieter den Vertragshändlern weder unmittelbar noch 
mittelbar untersagen, die Marken bestimmter konkurrie­
render Anbieter zu verkaufen. Mit dieser Bestimmung soll 
insbesondere eine Kollusion auf horizontaler Ebene ver­
hindert werden, die bewirkt, dass führende Anbieter 
durch Schaffung eines exklusiven Clubs von Marken be­
stimmte Marken vom Markt ausschließen. Es ist unwahr­
scheinlich, dass eine solche Verpflichtung vom Kartellver­
bot freigestellt werden kann, wenn der Marktanteil der 
fünf größten Anbieter 50 % oder mehr beträgt, es sei 
denn keiner der Anbieter, die eine Verpflichtung dieser 
Art vorsehen, gehört zu den fünf größten. 

(183) Ein Ausschluss anderer Anbieter ist normalerweise un­
problematisch, solange diese auf dieselben Händler zu­
rückgreifen können, d. h., solange das Selektivvertriebs­
system nicht mit Markenzwang einhergeht. Bei einem 
dichten Vertragshändlernetz oder im Falle einer kumula­
tiven Wirkung kann eine Kombination aus selektivem 
Vertrieb und Wettbewerbsverbot den Ausschluss anderer 
Anbieter vom Markt bewirken. In diesem Fall finden die
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in Abschnitt 2.1. in Bezug auf den Markenzwang darge­
legten Grundsätze Anwendung. Doch selbst wenn die 
Selektivvertriebsvereinbarung nicht mit einem Wett­
bewerbsverbot verknüpft ist, kann der Ausschluss kon­
kurrierender Anbieter vom Markt noch Probleme verursa­
chen, wenn nämlich die größten Anbieter nicht nur rein 
qualitative Auswahlkriterien verwenden, sondern den 
Händlern bestimmte zusätzliche Verpflichtungen – z. B. 
ihren Produkten ein Minimum an Regalfläche vorzube­
halten oder zu gewährleisten, dass ein bestimmter Anteil 
am Gesamtumsatz des Händlers auf den Absatz ihrer 
Produkte entfällt – auferlegen. Das Problem dürfte sich 
nicht stellen, wenn weniger als 50 % des Marktes durch 
selektive Vertriebssysteme abgedeckt sind oder – im Falle 
einer höheren Abdeckungsquote – die Summe der Markt­
anteile der fünf größten Anbieter weniger als 50 % be­
trägt. 

(184) Die Reife des Marktes ist ein wichtiger Faktor, denn ein 
Verlust an markeninternem Wettbewerb und ein mögli­
cher Ausschluss von Anbietern oder Händlern können in 
einem reifen Markt ein schwerwiegendes Problem darstel­
len, während sie sich in einem Markt mit wachsender 
Nachfrage, kontinuierlich neuen Techniken und schwan­
kenden Marktanteilen der Unternehmen weniger stark 
auswirken. 

(185) Selektiver Vertrieb kann rationell sein, wenn aufgrund 
von Größenvorteilen beim Transport Logistikkosten ein­
gespart werden können, und zwar unabhängig von der 
Beschaffenheit des Produkts (Randnummer 107 Buch­
stabe g). Dies stellt bei Selektivvertriebssystemen norma­
lerweise jedoch nur einen geringfügigen Effizienzgewinn 
dar. Wenn es allerdings darum geht, das Trittbrettfahrer­
problem zwischen Händlern zu lösen (Randnummer 107 
Buchstabe a) oder ein Markenimage zu kreieren (Rand­
nummer 107 Buchstabe i) ist vor allem die Beschaffen­
heit des Produkts von Bedeutung. Effizienzgewinne kön­
nen am ehesten bei neuen und bei komplexen Produkten 
sowie bei Produkten, deren Qualitätseigenschaften vor 
oder auch nach dem Verbrauch schwierig zu beurteilen 
sind (Erfahrungs- bzw. Vertrauensgüter), geltend gemacht 
werden. Die Verknüpfung von selektivem Vertrieb mit 
einer Standortklausel, die einen Vertragshändler gegen 
andere Vertragshändler schützen soll, die ein Geschäft 
in ihrer Nähe eröffnen, dürfte besonders dann die Vo­
raussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen, 
wenn sie zum Schutz umfangreicher vertragsspezifischer 
Investitionen der Vertragshändler erforderlich ist (Rand­
nummer 107 Buchstabe d). 

(186) Damit jeweils die Beschränkung gewählt wird, die den 
Wettbewerb am wenigsten beeinträchtigt, ist zu über­
legen, ob sich dieselben Effizienzgewinne bei vergleich­

barem Kostenaufwand nicht auch auf andere Weise – 
beispielsweise allein durch Service-Anforderungen – erzie­
len lassen. 

(187) B e i s p i e l f ü r d e n q u a n t i t a t i v e n s e l e k t i v e n 
V e r t r i e b 

Auf einem Markt für langlebige Konsumgüter verkauft 
der Marktführer, der einen Marktanteil von 35 % besitzt, 
sein Produkt (Marke A) über ein selektives Vertriebsnetz 
an die Endverbraucher. Die Vertragshändler müssen meh­
rere Kriterien erfüllen: Sie müssen geschultes Personal 
beschäftigen und Kundenberatung vor dem Verkauf bie­
ten; im Geschäft muss es einen besonderen Bereich für 
den Verkauf des Produkts und ähnlicher Spitzentechnolo­
gieprodukte geben, und es muss dort eine breite Palette 
von Modellen des Anbieters angeboten und auf anspre­
chende Weise aufgestellt werden. Die Anzahl der Händ­
ler, die zu dem Vertriebsnetz zugelassen werden können, 
ist insofern direkt beschränkt, als eine Höchstzahl von 
Händlern je Einwohnerzahl eines Bezirks oder eines 
Stadtgebiets festgelegt wurde. Hersteller A hat sechs 
Wettbewerber auf dem Markt. Die größten Hersteller (B, 
C und D) haben einen Marktanteil von 25 %, 15 % bzw. 
10 %. A ist der einzige Hersteller, der sich des selektiven 
Vertriebs bedient. Die Vertragshändler für Marke A bieten 
stets auch einige konkurrierende Marken an. Diese wer­
den aber auch in sehr vielen Geschäften verkauft, die 
nicht dem selektiven Vertriebsnetz von A angeschlossen 
sind. Die Vertriebswege sind dabei unterschiedlich: Die 
Marken B und C werden beispielsweise hauptsächlich in 
den von A zugelassenen Läden verkauft, aber auch in 
anderen Geschäften, die hochwertigen Service bieten, so­
wie in Verbrauchergroßmärkten. Marke D wird haupt­
sächlich in Geschäften mit hochwertigem Service ver­
kauft. Die Technologie entwickelt sich auf diesem Markt 
recht schnell, und die großen Anbieter sichern ihren Pro­
dukten durch Werbung ein wirksames Qualitätsimage. 

Das selektive Vertriebssystem deckt hier 35 % des Mark­
tes ab. Der Markenwettbewerb wird durch das Vertriebs­
system von A nicht unmittelbar beeinträchtigt. Der mar­
keninterne Wettbewerb in Bezug auf Marke A ist mögli­
cherweise reduziert; die Verbraucher haben aber Zugang 
zu Einzelhändlern mit wenig Service und niedrigen Prei­
sen, die die Marken B und C anbieten, deren Qualitäts­
image mit dem von Marke A vergleichbar ist. Auch ist 
anderen Marken der Zugang zu Einzelhändlern mit hoher 
Serviceleistung nicht verschlossen, da die Möglichkeiten 
für zugelassene Händler, konkurrierende Marken anzubie­
ten, nicht eingeschränkt sind und die aufgrund quantita­
tiver Kriterien vorgenommene Begrenzung der Anzahl 
der Einzelhändler für Marke A dazu führt, dass für kon­
kurrierende Marken andere Einzelhändler mit hochwerti­
gem Service zur Verfügung stehen. In Anbetracht der 
Service-Anforderungen und der Effizienzgewinne, die 
diese bieten dürften, sowie der begrenzten Auswirkungen 
auf den markeninternen Wettbewerb sind die Vorausset­
zungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV wahrscheinlich 
erfüllt.
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(188) B e i s p i e l f ü r d e n s e l e k t i v e n V e r t r i e b m i t 
k u m u l a t i v e r W i r k u n g 

Beispiel: Auf einem Markt für einen bestimmten Sport­
artikel gibt es sieben Hersteller mit einem Marktanteil 
von 25 %, 20 %, 15 %, 15 %, 10 %, 8 % bzw. 7 %. Wäh­
rend die fünf größten Anbieter ihre Produkte im Wege 
des quantitativen Selektivvertriebs absetzen, bedienen sich 
die beiden kleinsten anderer Vertriebssysteme; damit sind 
85 % des Marktes durch selektive Vertriebsbindungen ab­
gedeckt. Die Kriterien für die Zulassung zu den Netzen 
des Selektivvertriebs der einzelnen Hersteller sind bemer­
kenswert einheitlich: Die Händler müssen über einen oder 
mehrere physische Verkaufspunkte verfügen, und diese 
Geschäfte müssen geschultes Personal beschäftigen und 
Kundenberatung vor dem Verkauf bieten, und es muss 
im Geschäft einen besonderen Bereich für den Verkauf 
des betreffenden Artikels geben, der eine bestimmte Min­
destgröße haben muss. In dem Laden muss eine breite 
Palette von Produkten der fraglichen Marke angeboten 
und der Artikel auf ansprechende Weise aufgestellt wer­
den, das Geschäft muss in einer Geschäftsstraße liegen, 
und diese Art von Artikel muss mindestens 30 % des 
Gesamtumsatzes des Geschäfts ausmachen. Im Allgemei­
nen ist ein und derselbe Händler Vertragshändler für den 
selektiven Vertrieb aller fünf Marken. Die Marken der 
beiden Hersteller, die ohne Selektivvertrieb arbeiten, wer­
den in der Regel von weniger spezialisierten Einzelhänd­
lern mit wenig Service verkauft. Der Markt ist stabil, und 
zwar sowohl angebots- als auch nachfrageseitig; Marke­
nimage und Produktdifferenzierung sind sehr ausgeprägt. 
Während die fünf Marktführer über ein gutes Markeni­
mage verfügen, das durch Werbung und Sponsoring auf­
gebaut wurde, zielt die Absatzstrategie der beiden kleinen 
Hersteller auf preisgünstigere Produkte ohne besonderes 
Markenimage ab. 

Auf diesem Markt ist allgemeinen Discountern und rei­
nen Internethändlern der Zugang zu den fünf führenden 
Marken verwehrt. Die Vorgabe, dass dieser Typ Artikel 
mit mindestens 30 % zum Umsatz der Händler beiträgt, 
und die Kriterien in Bezug auf Präsentation und verkaufs­
fördernden Kundendienst schließen nämlich die meisten 
Discounter vom Vertragshändlernetz aus. Die Bedingung, 
dass Händler über einen oder mehrere physische Ver­
kaufspunkteverfügen müssen, schließt reine Internethänd­
ler vom Händlernetz aus. Die Verbraucher haben infolge­
dessen nur die Wahl, die fünf führenden Marken in Läden 
mit hoher Serviceleistung und hohen Preisen zu kaufen. 
Dies hat einen Verlust an Wettbewerb zwischen den fünf 
führenden Marken zur Folge. Der Umstand, dass die Mar­
ken der zwei kleinsten Hersteller in Läden mit wenig 
Service und niedrigen Preisen gekauft werden können, 
fängt den Verlust nicht auf, weil die Marken der fünf 
Marktführer ein viel besseres Image haben. Der Marken­
wettbewerb wird auch dadurch eingeschränkt, dass ein 
und derselbe Händler gleichzeitig mehrere Marken ver­
treibt. Obwohl markeninterner Wettbewerb bis zu einem 
gewissen Grad vorhanden und die Anzahl der Einzel­
händler nicht direkt begrenzt ist, sind die Kriterien 
doch so streng, dass für den Vertrieb der fünf führenden 

Marken in jedem Gebiet nur eine kleine Anzahl von 
Einzelhändlern zur Verfügung steht. 

Die mit diesen quantitativen Selektivvertriebssystemen 
verbundenen Effizienzgewinne sind gering: Das Produkt 
ist nicht sehr komplex und rechtfertigt keinen besonders 
hochwertigen Service. Sofern die Hersteller nicht nach­
weisen können, dass ihre Selektivvertriebssysteme mit 
eindeutigen Effizienzgewinnen einhergehen, ist es wahr­
scheinlich, dass in dem hier beschriebenen Fall der 
Rechtsvorteil der GVO entzogen werden muss, da die 
kumulative Wirkung geringere Wahlmöglichkeiten und 
höhere Preise für die Verbraucher bedeutet. 

2.5. Franchising 

(189) Franchisevereinbarungen beinhalten Lizenzen für Rechte 
des geistigen Eigentums, die sich insbesondere auf Mar­
ken oder sonstige Zeichen und Know-how beziehen, zum 
Zwecke der Nutzung und des Vertriebs von Waren oder 
Dienstleistungen. Üblicherweise gewährt der Franchisege­
ber dem Franchisenehmer neben der Lizenz für die 
Rechte des geistigen Eigentums auch kommerzielle und 
technische Unterstützung für die Vertragslaufzeit. Die Li­
zenzgabe und Gewährung kommerzieller bzw. tech­
nischer Unterstützung bilden feste Bestandteile des Fran­
chising-Geschäftskonzepts. Der Franchisegeber erhält in 
der Regel eine Franchisegebühr vom Franchisenehmer 
für die Nutzung eines bestimmten Geschäftskonzepts. 
Franchisevereinbarungen können es dem Franchisegeber 
ermöglichen, mit einem begrenzten Investitionsaufwand 
ein einheitliches Netz für den Vertrieb seiner Produkte 
aufzubauen. Neben den Bestimmungen zum Geschäfts­
konzept enthalten Franchisevereinbarungen in der Regel 
eine Kombination unterschiedlicher vertikaler Beschrän­
kungen hinsichtlich der Produkte, die vertrieben werden, 
insbesondere Selektivvertrieb und/oder Wettbewerbsver­
bot und/oder Alleinvertrieb oder eine Kombination aus 
schwächeren Formen derselben. 

(190) In Franchisevereinbarungen enthaltene Lizenzbestimmun­
gen in Bezug auf Rechte des geistigen Eigentums fallen, 
wie in den Randnummern 24 bis 46 beschrieben, unter 
die GVO. Genau wie bei den einzelnen vertikalen Be­
schränkungen für den Bezug, Verkauf und Weiterverkauf 
von Waren und Dienstleistungen, die in einer Franchise­
vereinbarung enthalten sein können (d. h. Selektivver­
trieb, Wettbewerbsverbot oder Alleinvertrieb), gilt die 
Freistellung vom Kartellverbot nach der GVO nur, wenn 
der Marktanteil nicht mehr als 30 % beträgt ( 1 ). Die Hin­
weise, die im Hinblick auf diese Art von Beschränkungen 
gegeben wurden, gelten auch für Franchisevereinbarungen 
mit folgenden zwei Besonderheiten: 

a) Je weitreichender der Transfer von Know-how, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass durch die Beschränkun­
gen Effizienzgewinne geschaffen werden und/oder 
diese für den Schutz des Know-hows unerlässlich sind, 
so dass die Beschränkungen die Voraussetzungen des 
Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen.
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b) Ein Wettbewerbsverbot in Bezug auf die vom Franchi­
senehmer erworbenen Waren oder Dienstleistungen 
fällt nicht unter das Verbot des Artikels 101 Absatz 
1 AEUV, wenn diese Verpflichtung notwendig ist, um 
die Einheitlichkeit und den Ruf des Franchisesystems 
zu erhalten. In solchen Fällen ist auch die Dauer des 
Wettbewerbsverbots im Hinblick auf das Verbot des 
Artikels 101 Absatz 1 AEUV irrelevant, solange sie 
nicht über die Laufzeit der Franchisevereinbarung 
selbst hinausgeht. 

(191) B e i s p i e l f ü r F r a n c h i s e v e r e i n b a r u n g e n 

Ein Hersteller hat eine neue Form des Bonbonverkaufs in 
sogenannten „Fun Shops“ entwickelt, in denen die Bon­
bons nach den Wünschen der Verbraucher gefärbt wer­
den. Der Bonbonhersteller hat auch die Maschinen zum 
Bonbonfärben entwickelt und stellt selbst die nötigen 
Lebensmittelfarben her, deren Qualität und Frische für 
die Produktion guter Bonbons von entscheidender Bedeu­
tung sind. Der Hersteller hat seine Bonbons erfolgreich 
vermarktet, indem er sie über eine Reihe von eigenen 
Einzelhandelsgeschäften absetzte, die alle unter demsel­
ben Markennamen firmierten und ein einheitliches 
„fun“-Image verbreiteten (Design der Läden, gemeinsame 
Werbung usw.). Zur Umsatzsteigerung lancierte der Her­
steller ein Franchisesystem. Die Franchisenehmer sind ver­
pflichtet, Bonbons, Lebensmittelfarben und Färbeanlage 
vom Hersteller zu kaufen, ihre Geschäfte mit identischer 
Aufmachung und unter demselben Markennamen zu be­
treiben, eine Franchisegebühr zu entrichten, zur gemein­
samen Werbung beizutragen und die Vertraulichkeit der 
vom Franchisegeber erstellten Betriebsanleitung zu ge­
währleisten. Außerdem dürfen sie nur in den anerkannten 
Räumlichkeiten und nur an Endverbraucher oder andere 
Franchisenehmer verkaufen; der Verkauf markenfremder 
Bonbons ist ihnen untersagt. Der Franchisegeber darf sei­
nerseits in einem bestimmten Vertragsgebiet keine ande­
ren Franchisenehmer zulassen oder selbst ein Einzelhan­
delsgeschäft betreiben. Er ist ferner verpflichtet, seine Pro­
dukte, die Geschäftsperspektiven und die Betriebsanlei­
tung zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln und diese 
Verbesserungen allen Franchisenehmern im Einzelhandel 
zur Verfügung zu stellen. Die Franchisevereinbarungen 
werden für zehn Jahre abgeschlossen. 

Bonbon-Einzelhändler kaufen ihre Ware im Inland ein, 
und zwar entweder von inländischen Herstellern, die 
sich auf die Geschmackspräferenzen der Verbraucher 
des betreffenden Landes eingestellt haben, oder von 
Großhändlern, die ihre Ware neben inländischen auch 
von ausländischen Produzenten beziehen. Auf diesem 
Markt konkurrieren die Erzeugnisse des Franchisegebers 
mit anderen Bonbonmarken. Auf den Franchisegeber ent­
fallen 30 % aller Bonbons, die an Einzelhändler verkauft 
werden. Wettbewerbsdruck entsteht durch eine Reihe na­
tionaler und internationaler Marken, die teilweise von 
großen diversifizierten Nahrungsmittelkonzernen her­
gestellt werden. Es bestehen viele potenzielle Bonbonver­
kaufsstellen in Form von Tabakläden, Lebensmittelläden, 
Cafeterias und Süßwarengeschäften. Bei Maschinen zum 
Einfärben von Lebensmitteln hält der Franchisegeber ei­
nen Marktanteil von weniger als 10 %. 

Bei den meisten der in den Franchisevereinbarungen ent­
haltenen Verpflichtungen kann darauf geschlossen wer­
den, dass sie notwendig sind, um geistiges Eigentum zu 
schützen bzw. die Einheitlichkeit und den Ruf des Fran­
chisenetzes zu erhalten, so dass sie nicht unter das Ver­
bot des Artikels 101 Absatz 1 AEUV fallen. Die Be­
schränkungen in Bezug auf den Verkauf (Gebietsschutz 
und selektiver Vertrieb) sind ein Anreiz für die Franchi­
senehmer, in die Färbemaschine und das Franchisekon­
zept zu investieren, und tragen, auch wenn sie zu diesem 
Zweck nicht unbedingt erforderlich sind, zumindest dazu 
bei, die Einheitlichkeit des Netzes zu bewahren und damit 
den Verlust an markeninternem Wettbewerb auszuglei­
chen. Das Wettbewerbsverbot, durch das anderen Bon­
bonmarken der Zugang zu den Geschäften für die ge­
samte Vertragsdauer verwehrt wird, ermöglicht es dem 
Franchisegeber, die Läden einheitlich zu gestalten und 
zu vermeiden, dass Wettbewerber von seinem Marken­
namen profitieren. Es hat keine gravierende Markt­
abschottung zur Folge, da andere Bonbonhersteller auf 
eine sehr große Zahl potenzieller Verkaufsstätten zurück­
greifen können. Soweit die in den Franchisevereinbarun­
gen dieses Franchisegebers enthaltenen Verpflichtungen 
unter das Verbot des Artikels 101 Absatz 1 AEUV fallen, 
dürften sie die Voraussetzungen für eine Freistellung nach 
Artikel 101 Absatz 3 AEUV erfüllen. 

2.6. Alleinbelieferung 

(192) Unter die Bezeichnung „Alleinbelieferung“ fallen Be­
schränkungen, deren zentrales Element darin besteht, 
dass der Anbieter verpflichtet ist oder dazu angehalten 
wird, die Vertragsprodukte ausschließlich oder hauptsäch­
lich an einen Abnehmer oder für einen bestimmten Ver­
wendungszweck zu verkaufen. Dies kann in Form einer 
Alleinbelieferungsklausel erfolgen, die den Anbieter dazu 
verpflichtet, für die Zwecke des Weiterverkaufs oder für 
einen bestimmten Verwendungszweck nur an einen Ab­
nehmer zu verkaufen, aber auch die Form einer Mengen­
vorgabe für den Anbieter annehmen, in deren Rahmen 
der Anbieter und der Abnehmer Anreize vereinbaren, die 
den Anbieter dazu veranlassen, seine Verkäufe im We­
sentlichen auf einen Abnehmer zu konzentrieren. Die 
Lieferung von Zwischenprodukten mit Ausschließlich­
keitsbindung wird häufig auch als „industrial supply“ be­
zeichnet. 

(193) Alleinbelieferungsvereinbarungen sind nach der GVO 
vom Kartellverbot freigestellt, wenn sowohl der Anbieter 
als auch der Abnehmer auf seinem Markt nicht mehr als 
30 % Marktanteil hält; dies gilt selbst dann, wenn die 
Vereinbarung noch andere vertikale Beschränkungen wie 
z. B. ein Wettbewerbsverbot enthält. Im nachstehenden 
Teil dieses Abschnitts werden Anhaltspunkte gegeben, 
wie in einzelnen Fällen, in denen die Marktanteilsschwelle 
überschritten wird, bei der Würdigung von Alleinbeliefe­
rungsverpflichtungen vorzugehen ist. 

(194) Die größte Gefahr für den Wettbewerb besteht bei der 
Alleinbelieferung in der wettbewerbswidrigen Abschot­
tung des Marktes für andere Abnehmer. Mögliche Aus­
wirkungen ähneln jenen von Alleinvertriebsvereinbarun­
gen, insbesondere wenn der Alleinvertriebshändler der 
einzige Abnehmer auf dem gesamten Markt ist (siehe 
Abschnitt 2.2 und insbesondere Randnummer 156). Es
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ist somit wichtig, den Marktanteil des Abnehmers im 
vorgelagerten Beschaffungsmarkt zu kennen, um ein­
schätzen zu können, ob dieser in der Lage wäre, dem 
Anbieter Alleinbelieferungsverpflichtungen aufzuerlegen, 
die anderen Abnehmern den Zugang zu einer bestimm­
ten Lieferquelle verschließen würden. Ob ein wett­
bewerbsrechtliches Problem entstehen könnte, hängt je­
doch vor allem von der Stellung des Abnehmers auf dem 
nachgelagerten Markt ab. Hat der Abnehmer dort keine 
Marktmacht, so ist nicht mit spürbaren negativen Aus­
wirkungen auf die Verbraucher zu rechnen. Negative 
Auswirkungen sind jedoch möglich, wenn der Markt­
anteil des Abnehmers auf dem vorgelagerten Beschaf­
fungs- oder nachgelagerten Vertriebsmarkt über 30 % 
liegt. Doch auch wenn der Marktanteil des Abnehmers 
die 30 %-Schwelle im vorgelagerten Markt nicht über­
steigt, können insbesondere in Fällen, in denen diese 
Schwelle im nachgelagerten Markt überschritten wird 
und sich die Alleinvertriebsvereinbarung auf einen be­
stimmten Verwendungszweck für die Vertragsprodukte 
bezieht, erhebliche Abschottungswirkungen auftreten. 
Verpflichtungen, Produkte ausschließlich oder überwie­
gend an einen Abnehmer zu liefern, der im nachgelager­
ten Markt eine beherrschende Stellung innehat, können 
schnell erhebliche wettbewerbswidrige Auswirkungen zur 
Folge haben. 

(195) Neben der „Stellung des Abnehmers“ im vor- und im 
nachgelagerten Markt spielt aber auch die Frage eine 
Rolle, in welchem Umfang und wie lange der Abnehmer 
eine Alleinbelieferungsklausel anwendet. Je mehr Liefe­
rungen gebunden sind und je länger die Bindung dauert, 
desto ausgeprägter dürfte die Abschottungswirkung sein. 
Bei Alleinbelieferungsvereinbarungen mit einer Dauer von 
weniger als fünf Jahren, die Unternehmen in nicht markt­
beherrschender Stellung anwenden, ist gewöhnlich eine 
sorgfältige Gegenüberstellung der wettbewerbsfördernden 
und -schädigenden Auswirkungen erforderlich. Beträgt 
die Dauer mehr als fünf Jahre, ist davon auszugehen, 
dass die Vereinbarungen bei den meisten Investitionsarten 
nicht als für die Erzielung der behaupteten Effizienzge­
winne erforderlich betrachtet werden bzw. dass diese Ge­
winne nicht ausreichen, um die Abschottungswirkung zu 
kompensieren. 

(196) Die „Stellung der konkurrierenden Abnehmer im vorgela­
gerten Markt“ ist von Bedeutung, da es nur wahrschein­
lich ist, dass diese aus wettbewerbsfeindlichen Motiven 
(Kostentreiberei) aus dem Markt ausgeschlossen werden, 
wenn sie erheblich kleiner sind als der den Ausschluss 
bewirkende Abnehmer. Ein Marktausschluss konkurrie­
render Abnehmer ist dagegen unwahrscheinlich, wenn 
die Wettbewerber über vergleichbare Nachfragemacht 
verfügen und den Anbietern ähnliche Absatzmöglichkei­
ten bieten können. In einem solchen Fall wären gegebe­
nenfalls nur potenzielle neue Anbieter vom Markt aus­
geschlossen, denen es nicht gelingt, sich Lieferquellen zu 
sichern, weil mehrere große Abnehmer Alleinbeliefe­
rungsverträge mit den meisten Anbietern in dem betref­
fenden Markt geschlossen haben. Eine solche kumulative 
Wirkung kann den Entzug des Rechtsvorteils der Grup­
penfreistellung nach sich ziehen. 

(197) „Marktzutrittschranken“ auf der Ebene der Anbieter sind 
ein wichtiger Aspekt für die Klärung der Frage, ob es 
tatsächlich zu einer Marktabschottung kommt. Ist es für 
konkurrierende Abnehmer rationell, die Ware oder 
Dienstleistung im Wege der vertikalen Integration über 
ein verbundenes Unternehmen im vorgelagerten Markt 
selbst zu beschaffen, dürfte der Ausschluss kein wirk­
liches Problem darstellen. Häufig aber bestehen beträcht­
liche Marktzutrittsschranken. 

(198) „Gegenmacht von Anbietern“ ist von Bedeutung, da wich­
tige Anbieter sich nicht leicht von anderen Abnehmern 
abschneiden lassen. Die Gefahr einer Marktabschottung 
besteht daher hauptsächlich dann, wenn die Anbieter 
schwach und die Abnehmer stark sind. Bei starken An­
bietern kann Alleinbelieferung in Verbindung mit Wett­
bewerbsverboten auftreten. Bei dieser Kombination kom­
men die Regeln zum Tragen, die in Bezug auf den Mar­
kenzwang formuliert wurden. Haben beide Seiten ver­
tragsspezifische Investitionen vornehmen müssen 
(„Hold-up“-Problem), kann eine Verbindung aus Allein­
belieferungspflicht und Wettbewerbsverbot (d. h. gegen­
seitige ausschließliche Bindung in Alleinbelieferungsver­
einbarungen) oft gerechtfertigt sein, insbesondere dann, 
wenn keine marktbeherrschende Stellung vorliegt. 

(199) Schließlich sind auch die „Handelsstufe“ und die „Beschaf­
fenheit des Produkts“ wichtige Marktausschlussfaktoren. 
Eine wettbewerbswidrige Abschottung des Marktes ist 
bei Zwischenprodukten oder bei homogenen Produkten 
weniger wahrscheinlich. Im erstgenannten Fall kann ein 
vom Markt ausgeschlossener Hersteller, der eine be­
stimmte Vorleistung benötigt, in der Regel flexibler auf 
die Nachfrage seiner Kunden reagieren als der Groß- oder 
Einzelhändler, der die Nachfrage des Endverbrauchers zu 
befriedigen hat, für den Marken unter Umständen sehr 
wichtig sind. Bei homogenen Produkten ist der Verlust 
einer möglichen Lieferquelle für die ausgeschlossenen Ab­
nehmer weniger bedeutsam als bei heterogenen Produk­
ten, die unterschiedliche Merkmale und Qualitätseigen­
schaften aufweisen. Bei Marken-Endprodukten oder diffe­
renzierten Zwischenprodukten in Märkten mit Zutritts­
schranken können Alleinbelieferungsverpflichtungen 
spürbare wettbewerbswidrige Auswirkungen haben, 
wenn die Wettbewerber des Abnehmers im Vergleich 
zu diesem klein sind; dies gilt selbst dann, wenn der 
Abnehmer im nachgelagerten Markt keine marktbeherr­
schende Stellung einnimmt. 

(200) Effizienzgewinne sind bei „Hold-up“-Problemen (Rand­
nummer 107 Buchstaben d und e) zu erwarten, und 
zwar mit größerer Wahrscheinlichkeit bei Zwischen- als 
bei Endprodukten. Effizienzgewinne anderer Art sind we­
niger wahrscheinlich. Etwaige Größenvorteile beim Ver­
trieb (Randnummer 107 Buchstabe g) dürften keine 
Rechtfertigung für Alleinbelieferungsverpflichtungen bie­
ten. 

(201) Zur Lösung von „Hold-up“-Problemen und mehr noch 
zur Erzielung von Größenvorteilen im Vertrieb gibt es 
durchaus weniger wettbewerbsbeschränkende Alternati­
ven zur Alleinbelieferung, z. B. Mengenvorgaben für 
den Anbieter (Mindestliefermengen usw.).
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(202) B e i s p i e l f ü r A l l e i n b e l i e f e r u n g 

Auf einem Markt für einen bestimmten Komponententyp 
(Zwischenprodukte) kommt Anbieter A mit Abnehmer B 
überein, mit eigenem Know-how und erheblichen Inves­
titionen in neue Maschinen sowie mit Hilfe der von Ab­
nehmer B vorgegebenen Spezifikationen einen neuen Typ 
von Bauteilen zu entwickeln. B muss erhebliche Investi­
tionen tätigen, um die neue Komponente in sein Produkt 
einzubauen. Es wird vereinbart, dass A das neue Produkt 
ab dessen Markteinführung fünf Jahre lang ausschließlich 
an B verkauft. B darf das Produkt während desselben 
Zeitraums nur von A beziehen. Frühere Generationen 
des Produkts dürfen A und B jedoch weiterhin an andere 
Kunden verkaufen bzw. bei anderen Anbietern beziehen. 
Der Marktanteil von Abnehmer B auf dem vorgelagerten 
Komponentenmarkt und auf dem nachgelagerten Endpro­
duktmarkt beträgt jeweils 40 %. Der Komponentenanbie­
ter hat einen Marktanteil von 35 %. Zwei weitere Kom­
ponentenanbieter halten rund 20 % bis 25 % Marktanteil; 
daneben gibt es noch eine Reihe kleinerer Anbieter. 

Wegen der erheblichen Investitionen dürfte die Verein­
barung in Anbetracht der Effizienzgewinne und der ge­
ringen Marktabschottungswirkung die Voraussetzungen 
des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen. Andere Ab­
nehmer werden nur von dem Markt für eine bestimmte 
Version des Produkts eines Anbieters ausgeschlossen, der 
einen Marktanteil von 35 % hat; außerdem gibt es noch 
andere Bauteileanbieter, die ähnliche neue Produkte ent­
wickeln könnten. Desgleichen beschränkt sich der Aus­
schluss anderer Anbieter nur auf den Teil des Beschaf­
fungsmarkts, den Abnehmer B besetzt, d. h. höchstens 
40 %. 

2.7. Vorauszahlungen für den Zugang 

(203) Bei Vorauszahlungen für den Zugang handelt es sich um 
feste Gebühren, die Anbieter im Rahmen einer vertikalen 
Beziehungen zu Beginn eines bestimmten Zeitraums an 
Händler für den Zugang zu ihren Vertriebsnetzen und für 
Service-Leistungen, die Einzelhändler Anbietern erbrin­
gen, zahlen. Hierzu zählen unter anderem Listungsgebüh­
ren ( 1 ), die sogenannten „Pay-to-Stay“-Gebühren ( 2 ) oder 
auch Entgelte für den Zugang zu Werbekampagnen eines 
Händlers. Derartige Vorauszahlungen fallen unter die 
GVO, wenn sowohl der Anbieter als auch der Abnehmer 
auf seinem Markt nicht mehr als 30 % Marktanteil hält. 
Im nachstehenden Teil dieses Abschnitts werden Anhalts­
punkte gegeben, wie in einzelnen Fällen, in denen diese 
Marktanteilsschwelle überschritten wird, bei der Würdi­
gung von Vorauszahlungen für den Zugang vorzugehen 
ist. 

(204) Vorauszahlungen für den Zugang können manchmal, 
falls diese Zahlungen die Anbieter dazu anhalten, ihre 
Produkte nur über einen oder eine kleine Zahl von Händ­
ler zu vertreiben, manchmal zu einem wettbewerbswid­
rigen Marktausschluss anderer Händler führen. Eine hohe 
Gebühr kann dazu führen, dass ein Anbieter einen we­
sentlichen Teil seiner Verkäufe über seinen Händler ab­
wickelt, um diese Kosten zu decken. In diesem Fall könn­
ten diese Vorauszahlungen dieselbe Marktabschottungs­
wirkung auf dem nachgelagerten Markt haben wie eine 
Art Alleinbelieferungsklausel. Etwaige negative Auswir­
kungen werden wie jene von Alleinbelieferungsverpflich­
tungen gewürdigt (siehe insbesondere Randnummern 
194 bis 199). 

(205) Außerdem können in Ausnahmefällen Vorauszahlungen 
für den Zugang zu einem wettbewerbswidrigen Markt­
ausschluss anderer Anbieter führen, wenn die allgemeine 
Verwendung derartiger Zahlungen kleineren Marktteil­
nehmer den Markteintritt erschwert. Etwaige negative 
Auswirkungen werden wie jene von Markenzwang ge­
würdigt (siehe insbesondere Randnummern 132 bis 141). 

(206) Zusätzlich zu einer möglichen Marktabschottung kann 
durch diese Vorauszahlungen eine Aufweichung des 
Wettbewerbs und Kollusion zwischen Händlern begüns­
tigt werden. Diese Zahlungen veranlassen die Anbieter 
mit großer Wahrscheinlichkeit dazu, ihre Preise für die 
Vertragsprodukte zu erhöhen, da sie diese Kosten decken 
müssen. Höhere Lieferpreise könnten das Interesse der 
Einzelhändler, auf dem nachgelagerten Markt preislich 
zu konkurrieren, schmälern, während die Gewinne der 
Händler aufgrund der Vorauszahlungen steigen. Für eine 
solche Einschränkung des Wettbewerbs zwischen Händ­
lern mittels kumulativer Verwendung von Vorauszahlun­
gen für den Zugang bedarf es in der Regel eines stark 
konzentrierten Vertriebsmarkts. 

(207) Gleichzeitig könnten Vorauszahlungen für den Zugang in 
vielen Fällen zu einer effizienten Regalflächenzuweisung 
für neue Produkte beitragen. Händler sind häufig nicht so 
gut über die Erfolgschancen eines neu einzuführenden 
Produkts informiert wie die Anbieter, so dass nicht im­
mer eine richtige Anzahl von Produkten vorgesehen wird. 
Vorauszahlungen könnten genutzt werden, um die Infor­
mationsasymmetrie zwischen Anbietern und Händlern 
abzubauen, indem Anbietern ausdrücklich erlaubt wird, 
sich direkt um Regalfläche zu bemühen. Auf diese Weise 
erhält der Händler Hinweise darüber, welche Produkte 
den größten Erfolg versprechen könnten, da ein Anbieter 
nur dann eine Vorabgebühr für den Zugang zahlen wird, 
wenn die Produkteinführung mit einem geringen Miss­
erfolgsrisiko verbunden ist.
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( 1 ) Hierbei handelt es sich um feste Gebühren, die Hersteller an die 
Einzelhändler für Regalplatz zahlen. 

( 2 ) Pauschalbeträge, mit denen sichergestellt wird, dass ein bestehendes 
Produkt für einen weiteren Zeitraum im Regal verbleibt.



(208) Aufgrund der in Randnummer 207 genannten Informa­
tionsasymmetrie könnten die Anbieter außerdem ver­
suchen, von den Verkaufsförderungsbemühungen des 
Händlers zu profitieren, um suboptimale Produkte ein­
zuführen. Kann sich das Produkt nicht durchsetzen, zah­
len die Händler einen Teil der damit verbundenen Kosten. 
Die Verwendung von Vorabgebühren für den Zugang 
könnte Trittbrettfahrer vermeiden, indem das Misserfolgs­
risiko eines Produkts wieder auf die Anbieterseite ver­
lagert und dadurch zu einer optimalen Produkteinfüh­
rungsrate beigetragen wird. 

2.8. Produktgruppenmanagement-Vereinbarungen 

(209) Hierbei handelt es sich um Vereinbarungen, mit denen 
ein Händler in Verbindung mit einer Vertriebsverein­
barung dem Anbieter als „Category Captain“ die Feder­
führung über das Marketing einer bestimmten Gruppe 
von Produkten, zu denen im Allgemeinen nicht nur die 
Produkte des Anbieters, sondern auch die Produkte seiner 
Wettbewerber zählen, überträgt. Der „Category Captain“ 
könnte folglich u. a. Einfluss nehmen auf die Produkt­
platzierung und die Verkaufsförderung für das Produkt 
im Geschäft sowie auf die Produktauswahl für das Ge­
schäft. Produktgruppenmanagement-Vereinbarungen (Ca­
tegory Management Agreements) fallen unter die GVO, 
wenn sowohl der Anbieter als auch der Abnehmer auf 
seinem Markt nicht mehr als 30 % Marktanteil hält. Im 
nachstehenden Teil dieses Abschnitts werden Anhalts­
punkte gegeben, wie in einzelnen Fällen, in denen diese 
Marktanteilsschwelle überschritten wird, bei der Würdi­
gung von solchen Vereinbarungen vorzugehen ist. 

(210) Während Produktgruppenmanagement-Vereinbarungen 
in den meisten Fällen unproblematisch sind, können sie 
manchmal den Wettbewerb zwischen Anbietern verzer­
ren und letztendlich zu einem wettbewerbswidrigen 
Marktausschluss anderer Anbieter führen, wenn der „Ca­
tegory Captain“ aufgrund seiner möglichen Einflussnahme 
auf Marketingentscheidungen des Händlers in der Lage 
ist, den Vertrieb von Produkten konkurrierender Anbieter 
zu beschränken oder zu erschweren. Während der Händ­
ler in den meisten Fällen kein Interesse daran haben 
dürfte, seine Auswahl an Produkten einzuschränken, 
wenn er auch konkurrierende Produkte unter seiner ei­
genen Marke (Händlermarke) verkauft, könnten für ihn 
auch Anreize bestehen, bestimmte Anbieter (insbesondere 
für Produkte der mittleren Preisklasse) auszuschließen. 
Etwaige negative Auswirkungen dieser Abschottung des 
vorgelagerten Marktes werden wie jene von Vereinbarun­
gen mit Markenzwang gewürdigt (siehe insbesondere 
Randnummern 132 bis 141), indem Aspekte wie Abde­
ckung des Marktes durch diese Vereinbarungen, Markt­
stellung der konkurrierenden Anbieter und etwaige ku­
mulative Anwendung solcher Vereinbarungen geprüft 
werden. 

(211) Darüber hinaus könnten Produktgruppenmanagement- 
Vereinbarungen Kollusion zwischen Händlern begüns­
tigen, wenn derselbe Anbieter als „Category Captain“ 
für alle oder fast alle konkurrierenden Händler eines 
Marktes fungiert und diesen Händlern einen einheitlichen 
Bezugsrahmen für ihre Marketingentscheidung geben 
würde. 

(212) Außerdem könnte diese Art von Vereinbarungen eine 
Kollusion zwischen Anbietern befördern, indem ihnen 
mehr Gelegenheiten gegeben werden, über Einzelhändler 
wichtige Marktinformationen (z. B. Informationen über 

künftige Preisfestsetzung, geplante Verkaufsförderungs­
maßnahmen und Werbekampagnen) auszutauschen ( 1 ). 

(213) Produktgruppenmanagement-Vereinbarungen können je­
doch durchaus auch Effizienzgewinne bringen, da sie 
den Händlern die Möglichkeit eröffnen, die Marketing­
kenntnisse der Anbieter in Bezug auf eine bestimmte 
Produktgruppe zu nutzen und Größenvorteile zu erzielen, 
während gleichzeitig sichergestellt wird, dass eine opti­
male Auswahl an Produkten zum gewünschten Zeitpunkt 
und direkt in den Regalen steht. Da sich das Produkt­
gruppenmanagement an den Gewohnheiten der Kunden 
orientiert, könnten entsprechende Vereinbarungen zu ei­
ner hohen Kundenzufriedenheit führen, da sie es ermög­
lichen, der Nachfrageerwartung besser Rechnung zu tra­
gen. Je stärker der Markenwettbewerb und je geringer die 
Umstellungskosten der Verbraucher, desto größer sind in 
der Regel die wirtschaftlichen Vorteile, die durch das Pro­
duktgruppenmanagement erzielt werden können. 

2.9. Kopplungsbindung 

(214) Die Kopplungsbindung bezieht sich auf Situationen, in 
denen Kunden, die ein Produkt (Kopplungsprodukt) kau­
fen, auch ein ausgewähltes anderes Produkt (gekoppeltes 
Produkt) kaufen müssen, das entweder von dem Anbieter 
selbst oder aber von einem von ihm benannten Unter­
nehmen angeboten wird. Eine Kopplungsbindung kann 
eine missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden 
Stellung im Sinne von Artikel 102 AEUV darstellen ( 2 ). 
Kopplung kann aber auch eine vertikale Beschränkung im 
Sinne des Artikels 101 AEUV darstellen, wenn sie in 
Bezug auf das gekoppelte Produkt eine Verpflichtung 
von der Art des Markenzwangs (siehe Randnummern 
129 bis 150) bewirkt. Nur auf diesen letzten Fall wird 
in den vorliegenden Leitlinien eingegangen. 

(215) Ob die Produkte als getrennte Produkte angesehen wer­
den, hängt von der Verbrauchernachfrage ab. Zwei ge­
trennte Produkte liegen dann vor, wenn ohne die Kopp­
lung eine große Anzahl von Kunden das Kopplungspro­
dukt kaufen würden bzw. gekauft hätten, ohne auch das 
gekoppelte Produkt beim selben Anbieter zu erwerben, 
so dass jedes der beiden Produkte unabhängig vom an­
deren hergestellt werden kann ( 3 ). Als direkter Beweis für 
die Existenz zweier getrennter Produkte kann der Um­
stand gelten, dass Verbraucher, wenn sie die Wahl haben, 
das Kopplungs- und das gekoppelte Produkt von unter­
schiedlichen Quellen beziehen; ein indirekter Beweis wäre 
u. a. die Marktpräsenz von Unternehmen, die auf die 
Fertigung oder den Verkauf des gekoppelten Produkts 
(ohne das Kopplungsprodukt) bzw. jedes einzelnen der 
vom marktbeherrschenden Unternehmen gebündelten 
Produkte spezialisiert sind ( 4 ), oder aber der Nachweis
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( 1 ) Der direkte Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern fällt 
nicht unter die GVO (siehe Artikel 2 Absatz 4 GVO und Randnrn. 
27 und 28 dieser Leitlinien). 

( 2 ) Urteil des Gerichtshofes in der Rs. C-333/94 P, Tetra Pak/Kommission, 
I-5951, Randnr. 37. Siehe auch Mitteilung der Kommission – Erläu­
terungen zu den Prioritäten der Kommission bei der Anwendung 
von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle von Behinderungsmiss­
brauch durch marktbeherrschende Unternehmen, ABl. C 45 vom 
24.2.2009, S. 7. 

( 3 ) Urteil des Gerichts vom 17. September 2007 in der Rs. T-201/04, 
Microsoft/Kommission, II-3601, Randnrn. 917, 921 und 922. 

( 4 ) Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 1991 in der Rs. T-30/89, 
Hilti/Kommission, II-1439, Randnr. 67.



dafür, dass Unternehmen mit geringer Marktmacht vor 
allem auf funktionierenden Wettbewerbsmärkten diese 
Produkte tendenziell nicht koppeln bzw. bündeln. Ein 
Beispiel: Da Kunden Schuhe mit Schnürsenkeln kaufen 
wollen, es für Händler aber nicht möglich ist, neue 
Schuhe mit Schnürsenkeln ihrer Wahl zu versehen, ist 
es für Schuhhersteller zum Handelsbrauch geworden, 
Schuhe mit Senkeln zu liefern. Der Verkauf von Schuhen 
mit den dazugehörigen Schnürsenkeln ist somit kein 
Kopplungsgeschäft. 

(216) Produktkopplung kann zu einer wettbewerbswidrigen 
Marktabschottung auf dem Markt für das Kopplungspro­
dukt, dem Markt für das gekoppelte Produkt oder auf 
beiden Märkten führen. Die Marktausschlusswirkung 
hängt davon ab, inwieweit der Absatz auf dem Markt 
für das gekoppelte Produkt durch entsprechende Bindun­
gen abgedeckt wird. Bei der Klärung der Frage, ob spür­
bare Abschottungswirkungen im Sinne des Artikels 101 
Absatz 1 AEUV vorliegen, sind die Kriterien für die wett­
bewerbsrechtliche Würdigung von Vereinbarungen mit 
Markenzwang heranzuziehen. Kopplungsvereinbarungen 
beinhalten zumindest eine Art von Mengenvorgabe für 
das gekoppelte Produkt, die dem Abnehmer auferlegt 
wird. Wenn in Bezug auf das gekoppelte Produkt außer­
dem ein Wettbewerbsverbot vereinbart wird, wird die 
mögliche Abschottungswirkung noch größer. Kopplungs­
bindung kann für Kunden, die das gekoppelte Produkt, 
aber nicht das Kopplungsprodukte kaufen möchten, we­
niger Wettbewerb bedeuten. Gibt es für die Wettbewerber 
des Anbieters auf dem Markt für das gekoppelte Produkt 
nicht genügend Kunden, die nur das gekoppelte Produkt 
kaufen würden, kann die Kopplung für diese Kunden 
letztlich zu höheren Preisen führen. Handelt es sich bei 
dem gekoppelten Produkt um ein wichtiges Komplemen­
tärprodukt für die Kunden des Kopplungsprodukts, kön­
nen eine Reduzierung anderer Anbieter des gekoppelten 
Produkts und die dadurch bewirkte geringere Verfügbar­
keit dieses Produkts den Eintritt in den Kopplungsmarkt 
erschweren. 

(217) Darüber hinaus können Kopplungsgeschäfte Preise zur 
Folge haben, die über dem freien Marktpreis liegen; dies 
gilt insbesondere für die drei folgenden Situationen: 
Wenn, erstens, das Kopplungs- und das gekoppelte Pro­
dukt in variablen Mengen als Vorleistung für einen Pro­
duktionsprozess verwendet werden, könnten die Kunden 
auf eine Erhöhung des Preises für das Kopplungsprodukt 
reagieren, indem sie verstärkt das gekoppelte Produkt 
nachfragen und gleichzeitig ihre Nachfrage nach dem 
Kopplungsprodukt reduzieren. Durch Kopplung der bei­
den Produkte kann der Anbieter versuchen, diese Substi­
tution zu unterbinden, um im Endeffekt in der Lage zu 
sein, seine Preise zu erhöhen. Zweitens, die Kopplungs­
vereinbarung lässt zu, dass je nach Verwendung des 
Kopplungsprodukts durch den Kunden unterschiedliche 
Preise angewandt werden (z. B. Kopplung der Lieferung 
von Tintenpatronen an den Kauf von Fotokopiermaschi­
nen). Drittens, bei Verträgen mit langer Laufzeit oder bei 
Anschlussmärkten, auf denen Erstausrüstungen erst nach 
langer Zeit ersetzt werden, können die Kunden die Folgen 
der Kopplung nur schwer kalkulieren. 

(218) Die Kopplungsbindung ist nach der GVO vom Kartell­
verbot freigestellt, wenn der Anbieter weder für das ge­
koppelte Produkt noch für das Kopplungsprodukt einen 
Marktanteil von mehr als 30 % hält und wenn der Markt­
anteil des Abnehmers auf dem entsprechenden vorgela­

gerten Markt nicht mehr als 30 % beträgt. Sie kann mit 
anderen vertikalen Beschränkungen kombiniert werden, 
die keine Kernbeschränkungen nach der GVO darstellen, 
z. B. mit einem Wettbewerbsverbot oder mit Mengenvor­
gaben für das Kopplungsprodukt oder mit einer Allein­
bezugsverpflichtung. Im nachstehenden Teil dieses Ab­
schnitts wird dargestellt, wie Kopplungsvereinbarungen 
zu würdigen sind, wenn im Einzelfall die Marktanteils­
schwelle überschritten wird. 

(219) Bei der Würdigung etwaiger wettbewerbswidriger Wir­
kungen ist die „Marktstellung des Anbieters“ auf dem 
Markt für das Kopplungsprodukt natürlich von größter 
Bedeutung. Im Allgemeinen wird diese Form der Verein­
barung vom Anbieter durchgesetzt. Eine starke Marktstel­
lung des Anbieters bei dem Kopplungsprodukt ist der 
Hauptgrund dafür, dass sich der Abnehmer einer Kopp­
lungsbindung kaum entziehen kann. 

(220) Bei der Würdigung der Marktmacht des Anbieters ist die 
„Marktstellung seiner Wettbewerber“ auf dem Markt für 
das Kopplungsprodukt von Belang. Ist die Konkurrenz 
hinreichend zahlreich und stark, sind keine wettbewerbs­
widrigen Auswirkungen zu erwarten, da die Abnehmer 
genügend Alternativen haben, um die betreffenden Pro­
dukte ohne das gekoppelte Produkt zu beziehen, sofern 
nicht andere Anbieter eine ähnliche Praxis verfolgen. Au­
ßerdem sind Marktzutrittsschranken bei dem Kopplungs­
produkt für die Ermittlung der Marktstellung des Anbie­
ters von Bedeutung. Wird die Kopplungsbindung mit 
einem Wettbewerbsverbot für das Kopplungsprodukt 
kombiniert, so ist eine erhebliche Stärkung der Markt­
stellung des Anbieters die Folge. 

(221) Auch die „Nachfragemacht“ spielt eine Rolle, da große 
Abnehmer sich nicht leicht zwingen lassen, eine Kopp­
lungsbindung einzugehen, ohne sich selbst zumindest 
einen Teil der möglichen Effizienzgewinne zu sichern. 
Kopplungsvereinbarungen, die nicht effizienzsteigernd 
wirken, sind daher vor allem für Abnehmer mit geringer 
Nachfragemacht eine Gefahr. 

(222) Werden spürbare wettbewerbswidrige Auswirkungen fest­
gestellt, so ist zu klären, ob die Voraussetzungen des 
Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllt sind. Kopplungsbin­
dungen können durch gemeinsame Herstellung oder ge­
meinsamen Vertrieb zu Effizienzgewinnen beitragen. 
Wird das gekoppelte Produkt nicht vom Anbieter her­
gestellt, so kann ein Effizienzgewinn auch dadurch ent­
stehen, dass dieser das Produkt in großen Mengen be­
zieht. Um die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 
3 AEUV zu erfüllen, muss für eine Kopplungsbindung 
nachgewiesen werden, dass zumindest ein Teil der dabei 
erzielten Kosteneinsparungen an den Verbraucher weiter­
gegeben werden, was normalerweise nicht der Fall ist, 
wenn sich der Einzelhändler regelmäßig Lieferungen iden­
tischer oder gleichwertiger Produkte zu besseren Kon­
ditionen sichern kann als sie der Anbieter, der die Kopp­
lung praktiziert, bietet. Ein Effizienzgewinn ist auch in 
Fällen möglich, in denen Kopplungsbindungen zur Ein­
haltung bestimmter Produktstandards (Einheitlichkeit und 
Qualität; Randnummer 107 Buchstabe i) beitragen. Dabei 
muss jedoch nachgewiesen werden, dass die positiven 
Auswirkungen nicht ebenso effizient dadurch erzielt wer­
den können, dass der Abnehmer ohne den obligatori­
schen Bezug bei dem Anbieter oder einem von diesem 
benannten Unternehmen verpflichtet wird, Produkte zu 
nutzen oder weiterzuverkaufen, die bestimmte Mindest­
qualitätsanforderungen erfüllen. Die Anforderungen in
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Bezug auf die Erfüllung bestimmter Qualitätsnormen 
würden in der Regel nicht unter Artikel 101 Absatz 1 
AEUV fallen. Eine Klausel, mit der der Anbieter des 
Kopplungsprodukts dem Abnehmer vorschreibt, bei wel­
chen Anbietern er das gekoppelte Produkt zu beziehen 
hat, weil z. B. keine Mindestqualitätsanforderungen for­
muliert werden können, wird möglicherweise auch nicht 
in Artikel 101 Absatz 1 AEUV erfasst; dies ist vor allem 
dann der Fall, wenn der Anbieter des Kopplungsprodukts 
aus der Benennung der Anbieter für den Bezug des ge­
koppelten Produkts keinen direkten (finanziellen) Vorteil 
zieht. 

2.10. Beschränkungen für den Weiterverkaufspreis 

(223) Wie in Abschnitt III.3 erläutert, wird die Preisbindung der 
zweiten Hand oder vertikale Preisbindung, d. h. Verein­
barungen oder abgestimmte Verhaltensweisen, die unmit­
telbar oder mittelbar die Festsetzung von Fest- oder Min­
destweiterverkaufspreisen oder Fest- oder Mindestpreis­
niveaus bezwecken, die die Abnehmer einzuhalten haben, 
wie eine Kernbeschränkung behandelt. Ist eine Preisbin­
dung zweiter Hand in eine Vereinbarung aufgenommen 
worden, so wird vermutet, dass die Vereinbarung den 
Wettbewerb einschränkt und somit unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fällt. Da ferner vermutet wird, dass die 
Vereinbarung die Voraussetzungen des Artikels 101 Ab­
satz 3 AEUV wahrscheinlich nicht erfüllt, findet die GVO 
keine Anwendung. Im Einzelfall kann ein Unternehmen 
jedoch die Einrede der Effizienz nach Artikel 101 Absatz 
3 AEUV erheben. Die Unternehmen müssen substantiiert 
vortragen, dass sich die zu erwartenden Effizienzgewinne 
aus der Aufnahme der Preisbindung zweiter Hand in die 
Vereinbarung ergeben, und nachweisen, dass grundsätz­
lich alle Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 
AEUV erfüllt sind. Anschließend muss die Kommission 
die wahrscheinlichen negativen Auswirkungen auf den 
Wettbewerb konkret prüfen, bevor sie abschließend fest­
stellt, ob die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 
AEUV erfüllt sind. 

(224) Eine Preisbindung der zweiten Hand kann den Wett­
bewerb in mehrerer Hinsicht einschränken. Erstens 
kann sie zu Kollusion zwischen Anbietern führen, indem 
die Preistransparenz auf dem Markt verbessert wird und 
es somit einfacher ist festzustellen, ob ein Anbieter von 
dem abgesprochenen Gleichgewicht abweicht, indem er 
seine Preise senkt. Darüber hinaus kann sie Anbietern 
den Anreiz nehmen, ihre Preise für Händler zu senken, 
da sie in Anbetracht des festgelegten Weiterverkaufsprei­
ses keine weiteren Vorteile aus Verkaufssteigerungen zie­
hen. Eine solche negative Auswirkung ist besonders 
wahrscheinlich, wenn ein Markt besonders anfällig für 
Kollusion ist, was der Fall wäre, wenn die Hersteller ein 
enges Oligopol bilden, und für einen wesentlichen Teil 
des Marktes Preisbindungen zweiter Hand bestehen. 
Zweitens, durch Ausschaltung des markeninternen Preis­
wettbewerbs kann die Preisbindung der zweiten Hand 
außerdem eine Kollusion zwischen den Abnehmern, d. 
h. auf Vertriebsebene, begünstigen. Starke und gut orga­
nisierte Händler könnten in der Lage sein, einen oder 
mehrere Anbieter dazu zu zwingen/zu überzeugen, ihren 
Weiterverkaufspreis oberhalb des Preises des freien Mark­
tes festzulegen und ihnen auf diese Weise helfen, ihr 
abgesprochenes Gleichgewicht zu erreichen bzw. zu sta­
bilisieren. Dieser Verlust an Preiswettbewerb erscheint be­

sonders problematisch, wenn die Preisbindung der zwei­
ten Hand vom Abnehmer ausgeht, da davon auszugehen 
ist, da sich deren kollektive horizontale Interessen negativ 
auf den Verbraucher auswirken. Drittens, ganz allgemein 
besteht die Gefahr, dass eine Preisbindung der zweiten 
Hand den Wettbewerb zwischen Herstellern und/oder 
zwischen Einzelhändlern aufweicht; dies gilt insbesondere 
dann, wenn die Hersteller ihre Produkte über dieselben 
Händler vertreiben und alle oder viele dieser Händler eine 
Preisbindung zweiter Hand anwenden. Viertens, durch 
eine Preisbindung der zweiten Hand werden alle oder 
bestimmte Händler unmittelbar darin gehindert, ihre Wei­
terverkaufspreise für die jeweilige Marke zu senken. Somit 
ist ein Preisanstieg eine direkte Folge einer Preisbindung 
der zweiten Hand. Fünftens, eine Preisbindung der zwei­
ten Hand kann den Druck auf die Margen der Hersteller 
verringern, insbesondere wenn der Hersteller ein Problem 
hat, seine Zusagen einzuhalten, d. h., er hat ein Interesse 
daran, seine Preise für nachfolgende Händler zu senken. 
In einer solchen Situation könnte es ein Hersteller vor­
ziehen, einer Preisbindung der zweiten Hand zuzustim­
men, um so zusagen zu können, die Preise für nachfol­
gende Händler nicht zu senken, und gleichzeitig den 
Druck auf seine eigenen Margen zu nehmen. Sechstens, 
ein Hersteller mit Marktmacht könnte eine Preisbindung 
zweiter Hand einführen, um kleinere Konkurrenten vom 
Markt auszuschließen. Die durch eine Preisbindung zwei­
ter Hand entstehende höhere Marge für die betreffende 
Marke kann Händler dazu veranlassen, bei der Beratung 
ihrer Kunden eher diese Marke zu empfehlen als eine 
Marke eines anderen Wettbewerbers, selbst wenn eine 
solche Empfehlung nicht im Interesse dieser Kunden 
wäre, oder die Marken anderer Wettbewerber überhaupt 
nicht zu verkaufen. Zudem kann eine Preisbindung der 
zweiten Hand auf Vertriebsebene Dynamik und Innova­
tion hemmen. Indem der Preiswettbewerb zwischen 
Händlern verhindert wird, könnte die Preisbindung der 
zweiten Hand leistungsfähigere Einzelhändler daran hin­
dern, mit niedrigen Preisen in den Markt einzutreten und/ 
oder eine ausreichende Größe zu erreichen. Außerdem 
könnte durch eine solche Preisbindung der Markteintritt 
bzw. die Expansion von auf Niedrigpreisen basierenden 
Vertriebsformen (z. B. Discounter) verhindert oder er­
schwert werden. 

(225) Während Preisbindungen der zweiten Hand einerseits den 
Wettbewerb einschränken können, ermöglichen sie doch 
auch und insbesondere dann, wenn sie vom Anbieter 
kommen, Effizienzgewinne, die nach Artikel 101 Absatz 
3 AEUV zu würdigen sind. So kann eine Preisbindung 
der zweiten Hand für einen Hersteller, der ein neues 
Produkt auf den Markt bringen will, hilfreich sein, um 
in der Einführungsphase, in der die Nachfrage sich ent­
wickelt, die Händler dafür zu gewinnen, ihm zu helfen, 
das betreffende Produkt gezielt anzubieten. Eine Preisbin­
dung der zweiten Hand kann den Händlern die Mittel an 
die Hand geben, ihre Verkaufsbemühungen zu intensivie­
ren; besteht für die Händler auf diesem Markt Wettbe­
werbsdruck, so könnten sie eher dazu geneigt sein, die 
allgemeine Nachfrage nach dem Produkt zu steigern und 
– auch im Interesse der Verbraucher – für eine erfolg­
reiche Markteinführung zu sorgen ( 1 ). Entsprechend
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( 1 ) Dies setzt voraus, dass es für den Anbieter nicht sinnvoll ist, alle 
Abnehmer vertraglich zu verkaufsfördernden Maßnahmen zu ver­
pflichten (siehe auch Randnr. 107 Buchstabe a).



könnten feste Weiterverkaufspreise und nicht nur Preis­
obergrenzen erforderlich sein, um in einem Franchisesys­
tem oder einem ähnlichen Vertriebssystem mit einheitli­
chen Vertriebsmethoden eine kurzfristige Sonderange­
botskampagne (in den meisten Fällen zwei bis sechs Wo­
chen) zu koordinieren, die auch den Verbrauchern zugute 
kommt. Unter bestimmten Umständen könnte die durch 
die Preisbindung zweiter Hand gewonnene zusätzliche 
Marge die Einzelhändler in die Lage versetzen, eine (zu­
sätzliche) Kundenberatung vor dem Verkauf anzubieten, 
insbesondere wenn es um Erfahrungsgüter oder kompli­
zierte Produkte geht. Wenn genügend Kunden solche 
Beratungsdienste in Anspruch nehmen, bevor sie ihre 
Wahl treffen, allerdings dann das Produkt zu einem bil­
ligeren Preis bei Einzelhändlern kaufen, die eine derartige 
Beratung nicht anbieten (und denen also auch keine zu­
sätzlichen Kosten entstehen), dann könnten Einzelhändler 
mit hoher Serviceleistung diese Beratungsdienste, die die 
Nachfrage nach den Produkt des Anbieters steigern, ein­
schränken oder abstellen. Preisbindungen zweiter Hand 
könnten helfen, derartiges Trittbrettfahren auf der Ver­
triebsebene zu verhindern. Als Teil des Nachweises, 
dass die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 
AEUV erfüllt sind, müssen die Parteien deshalb überzeu­
gend darlegen, dass die Vereinbarung mit Preisbindung 
zweiter Hand nicht nur ein Mittel, sondern auch einen 
Anreiz darstellt, um etwaiges Trittbrettfahren von Einzel­
händlern in Bezug auf diese Dienstleistungen auszuschal­
ten, und dass die angebotene Kundenberatung vor dem 
Verkauf den Kunden insgesamt zugute kommt. 

(226) An den Wiederverkäufer gerichtete Preisempfehlungen 
oder die Verpflichtung des Wiederverkäufers, nicht über 
einen bestimmten Preis hinauszugehen, sind nach der 
GVO vom Kartellverbot freigestellt, wenn die Markt­
anteile einer jeden Vertragspartei jeweils nicht mehr als 
30 % betragen und sofern sich diese nicht infolge der 
Ausübung von Druck oder der Gewährung von Anreizen 

durch eine der beteiligten Parteien als Mindest- oder Fest­
preis auswirken. Für die Fälle, in denen dieser Schwellen­
wert überschritten wird, und die Fälle, in denen der 
Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entzogen wird, wer­
den im nachstehenden Teil dieses Abschnitts Anhalts­
punkte gegeben. 

(227) Die von Preisobergrenzen oder -empfehlungen aus­
gehende Gefahr für den Wettbewerb besteht darin, dass 
der angegebene Wert als Orientierungspreis dient, an den 
sich die meisten oder alle Wiederverkäufer halten und/ 
oder dass diese Preise den Wettbewerb aufweichen oder 
eine Kollusion zwischen Anbietern begünstigen. 

(228) Ein wichtiger Faktor bei der Würdigung möglicher wett­
bewerbswidriger Auswirkungen von Obergrenzen und 
Empfehlungen in Bezug auf den Weiterverkaufspreis ist 
auch die Marktstellung des Anbieters. Je stärker dessen 
Position, desto größer ist die Gefahr, dass solche Angaben 
ein mehr oder weniger einheitliches Preisniveau unter den 
Wiederverkäufern bedingt, weil diese den jeweils angege­
benen Wert als Orientierungspreis verwenden können. 
Den Wiederverkäufern fällt es unter Umständen schwer, 
von dem abzuweichen, was sie für den von einem nam­
haften Anbieter bevorzugten Wiederverkaufspreis halten. 

(229) Werden in Verbindung mit Preisobergrenzen oder -emp­
fehlungen spürbare wettbewerbswidrige Auswirkungen 
festgestellt, so ist zu klären, ob eine Freistellung nach 
Artikel 101 Absatz 3 AEUV in Betracht kommt. Bei 
Preisobergrenzen könnte sich der unter Randnummer 
107 Buchstabe f beschriebene Effizienzgewinn (Vermei­
dung doppelter Gewinnmaximierung) von besonderer Be­
deutung sein. Ein Höchstpreis könnte helfen sicherzustel­
len, dass sich die betreffende Marke besser gegen andere 
Marken (einschließlich der eigenen Markenprodukte), die 
von demselben Händler vertrieben werden, behaupten 
kann.
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Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge 

über den internationalen Warenkauf  

    Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens - 

    im Hinblick auf die allgemeinen Ziele der Entschließungen, die von der Sechsten 

Außerordentlichen Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die 

Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung angenommen worden sind, 

    in der Erwägung, daß die Entwicklung des internationalen Handels auf der Grundlage der 

Gleichberechtigung und des gegenseitigen Nutzens ein wichtiges Element zur Förderung 

freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten ist, 

    in der Meinung, daß die Annahme einheitlicher Bestimmungen, die auf Verträge über den 

internationalen Warenkauf Anwendung finden und die verschiedenen Gesellschafts-, Wirt-

schafts- und Rechtsordnungen berücksichtigen, dazu beitragen würde, die rechtlichen Hin-

dernisse im internationalen Handel zu beseitigen und seine Entwicklung zu fördern - 

    haben folgendes vereinbart: 

Teil I 

Anwendungsbereich  

und Allgemeine Bestimmungen 

Kapitel l  

Anwendungsbereich 

Artikel 1 

    (1) Dieses Übereinkommen ist auf Kaufverträge über Waren zwischen Parteien 

anzuwenden, die ihre Niederlassung in verschiedenen Staaten haben, 

 

a)   wenn diese Staaten Vertragsstaaten sind oder 

 

b)   wenn die Regeln des internationalen Privatrechts zur Anwendung des Rechts eines  

      Vertragsstaats führen. 

 

    (2) Die Tatsache, daß die Parteien ihre Niederlassung in verschiedenen Staaten haben, wird 

nicht berücksichtigt, wenn sie sich nicht aus dem Vertrag, aus früheren Geschäftsbeziehungen 

oder aus Verhandlungen oder Auskünften ergibt, die vor oder bei Vertragsschluß zwischen 

den Parteien geführt oder von ihnen erteilt worden sind. 

 

    (3) Bei Anwendung dieses Übereinkommens wird weder berücksichtigt, welche Staatsan-

gehörigkeit die Parteien haben, noch ob sie Kaufleute oder Nichtkaufleute sind oder ob der 

Vertrag handelsrechtlicher oder zivilrechtlicher Art ist. 

Artikel 2 

    Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf den Kauf 

 

a)   von Ware für den persönlichen Gebrauch oder den Gebrauch in der Familie oder im 

      Haushalt, es sei denn, daß der Verkäufer vor oder bei Vertragsschluß weder wußte  
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      noch wissen mußte, daß die Ware für einen solchen Gebrauch gekauft wurde, 

 

b)   bei Versteigerungen,  

 

c)   aufgrund von Zwangsvollstreckungs- oder anderen gerichtlichen Maßnahmen, 

 

d)   von Wertpapieren oder Zahlungsmitteln, 

 

e)   von Seeschiffen, Binnenschiffen, Luftkissenfahrzeugen oder Luftfahrzeugen, 

 

f)   von elektrischer Energie.  

Artikel 3 

    (1) Den Kaufverträgen stehen Verträge über die Lieferung herzustellender oder zu erzeu-

gender Ware gleich, es sei denn, daß der Besteller einen wesentlichen Teil der für die Her-

stellung oder Erzeugung notwendigen Stoffe selbst zu liefern hat. 

 

    (2) Dieses Übereinkommen ist auf Verträge nicht anzuwenden, bei denen der überwiegende 

Teil der Pflichten der Partei, welche die Ware liefert, in der Ausführung von Arbeiten oder 

anderen Dienstleistungen besteht. 

Artikel 4 

    Dieses Übereinkommen regelt ausschließlich den Abschluß des Kaufvertrages und die aus 

ihm erwachsenden Rechte und Pflichten des Verkäufers und des Käufers. Soweit in diesem 

Übereinkommen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, betrifft es insbesondere nicht 

 

a)   die Gültigkeit des Vertrages oder einzelner Vertragsbestimmungen oder die  

      Gültigkeit von Handelsbräuchen, 

 

b)   die Wirkungen, die der Vertrag auf das Eigentum an der verkauften Ware haben kann. 

Artikel 5 

    Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf die Haftung des Verkäufers für den 

durch die Ware verursachten Tod oder die Körperverletzung einer Person. 

Artikel 6 

    Die Parteien können die Anwendung dieses Übereinkommens ausschließen oder, vorbe-

haltlich des Artikels 12, von seinen Bestimmungen abweichen oder deren Wirkung ändern. 

Kapitel II 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 7 

    (1) Bei der Auslegung dieses Übereinkommens sind sein internationaler Charakter und die 

Notwendigkeit zu berücksichtigen, seine einheitliche Anwendung und die Wahrung des guten 

Glaubens im internationalen Handel zu fördern. 
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    (2) Fragen, die in diesem Übereinkommen geregelte Gegenstände betreffen, aber in diesem 

Übereinkommen nicht ausdrücklich entschieden werden, sind nach den allgemeinen 

Grundsätzen, die diesem Übereinkommen zugrunde liegen, oder mangels solcher Grundsätze 

nach dem Recht zu entscheiden, das nach den Regeln des internationalen Privatrechts 

anzuwenden ist. 

Artikel 8 

    (1) Für die Zwecke dieses Übereinkommens sind Erklärungen und das sonstige Verhalten 

einer Partei nach deren Willen auszulegen, wenn die andere Partei diesen Willen kannte oder 

darüber nicht in Unkenntnis sein konnte. 

    (2) Ist Absatz 1 nicht anwendbar, so sind Erklärungen und das sonstige Verhalten einer 

Partei so auszulegen, wie eine vernünftige Person in gleicher Stellung wie die andere Partei 

sie unter den gleichen Umständen aufgefaßt hätte. 

    (3) Um den Willen einer Partei oder die Auffassung festzustellen, die eine vernünftige 

Person gehabt hätte, sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, insbesondere die 

Verhandlungen zwischen den Parteien, die zwischen ihnen entstandenen Gepflogenheiten, die 

Handelsbräuche und das spätere Verhalten der Parteien. 

Artikel 9 

    (1) Die Parteien sind an die Gebräuche, mit denen sie sich einverstanden erklärt haben, und 

an die Gepflogenheiten gebunden, die zwischen ihnen entstanden sind. 

    (2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so wird angenommen, daß sie sich in 

ihrem Vertrag oder bei seinem Abschluß stillschweigend auf Gebräuche bezogen haben, die 

sie kannten oder kennen mußten und die im internationalen Handel den Parteien von Verträ-

gen dieser Art in dem betreffenden Geschäftszweig weithin bekannt sind und von ihnen regel-

mäßig beachtet werden. 

Artikel 10 

    Für die Zwecke dieses Übereinkommens ist, 

a)   falls eine Partei mehr als eine Niederlassung hat, die Niederlassung maßgebend, die unter 

Berücksichtigung der vor oder bei Vertragsabschluß den Parteien bekannten oder von 

ihnen in Betracht gezogenen Umstände die engste Beziehung zu dem Vertrag und zu 

seiner Erfüllung hat; 

b)   falls eine Partei keine Niederlassung hat, ihr gewöhnlicher Aufenthalt maßgebend. 

Artikel 11 

    Der Kaufvertrag braucht nicht schriftlich geschlossen oder nachgewiesen zu werden und 

unterliegt auch sonst keinen Formvorschriften. Er kann auf jede Weise bewiesen werden, 

auch durch Zeugen. 
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Artikel 12 

    Die Bestimmungen der Artikel 11 und 29 oder des Teils II dieses Übereinkommens, die für 

den Abschluß eines Kaufvertrages, seine Änderung oder Aufhebung durch Vereinbarung oder 

für ein Angebot, eine Annahme oder eine sonstige Willenserklärung eine andere als die 

schriftliche Form gestatten, gelten nicht, wenn eine Partei ihre Niederlassung in einem Ver-

tragsstaat hat, der eine Erklärung nach Artikel 96 abgegeben hat. Die Parteien dürfen von dem 

vorliegenden Artikel weder abweichen noch seine Wirkung ändern. 

Artikel 13 

    Für die Zwecke dieses Übereinkommens umfaßt der Ausdruck "schriftlich" auch 

Mitteilungen durch Telegramm oder Fernschreiben. 

Teil II  

Abschluß des Vertrages 

Artikel 14 

    (1) Der an eine oder mehrere bestimmte Personen gerichtete Vorschlag zum Abschluß 

eines Vertrages stellt ein Angebot dar, wenn er bestimmt genug ist und den Willen des An-

bietenden zum Ausdruck bringt, im Falle der Annahme gebunden zu sein. Ein Vorschlag ist 

bestimmt genug, wenn er die Ware bezeichnet und ausdrücklich oder stillschweigend die 

Menge und den Preis festsetzt oder deren Festsetzung ermöglicht. 

    (2) Ein Vorschlag, der nicht an eine oder mehrere bestimmte Personen gerichtet ist, gilt nur 

als Einladung zu einem Angebot, wenn nicht die Person, die den Vorschlag macht, das 

Gegenteil deutlich zum Ausdruck bringt. 

Artikel 15 

    (1) Ein Angebot wird wirksam, sobald es dem Empfänger zugeht. 

    (2) Ein Angebot kann, selbst wenn es unwiderruflich ist, zurückgenommen werden, wenn 

die Rücknahmeerklärung dem Empfänger vor oder gleichzeitig mit dem Angebot zugeht. 

Artikel 16 

    (1) Bis zum Abschluß des Vertrages kann ein Angebot widerrufen werden, wenn der 

Widerruf dem Empfänger zugeht, bevor dieser eine Annahmeerklärung abgesandt hat. 

    (2) Ein Angebot kann jedoch nicht widerrufen werden, 

a)   wenn es durch Bestimmung einer festen Frist zur Annahme oder auf andere Weise zum  

       Ausdruck bringt, daß es unwiderruflich ist, oder 

 

b)   wenn der Empfänger vernünftigerweise darauf vertrauen konnte, daß das Angebot  

       unwiderruflich ist, und er im Vertrauen auf das Angebot gehandelt hat. 
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Artikel 17 

    Ein Angebot erlischt, selbst wenn es unwiderruflich ist, sobald dem Anbietenden eine 

Ablehnung zugeht. 

Artikel 18 

    (1) Eine Erklärung oder ein sonstiges Verhalten des Empfängers, das eine Zustimmung 

zum Angebot ausdrückt, stellt eine Annahme dar. Schweigen oder Untätigkeit allein stellen 

keine Annahme dar. 

    (2) Die Annahme eines Angebots wird wirksam, sobald die Äußerung der Zustimmung 

dem Anbietenden zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn die Äußerung der Zustimmung dem 

Anbietenden nicht innerhalb der von ihm gesetzten Frist oder, bei Fehlen einer solchen Frist, 

innerhalb einer angemessenen Frist zugeht; dabei sind die Umstände des Geschäfts ein-

schließlich der Schnelligkeit der vom Anbietenden gewählten Übermittlungsart zu berück-

sichten. Ein mündliches Angebot muß sofort angenommen werden, wenn sich aus den 

Umständen nichts anderes ergibt. 

    (3) Äußert jedoch der Empfänger aufgrund des Angebots, der zwischen den Parteien ent-

standenen Gepflogenheiten oder der Handelsbräuche seine Zustimmung durch eine Handlung, 

die sich zum Beispiel auf die Absendung der Ware oder die Bezahlung des Preises bezieht, 

ohne den Anbietenden davon zu unterrichten, so ist die Annahme zum Zeitpunkt der Hand-

lung wirksam, sofern diese innerhalb der in Absatz 2 vorgeschriebenen Frist vorgenommen 

wird. 

Artikel 19 

    (1) Eine Antwort auf ein Angebot, die eine Annahme darstellen soll, aber Ergänzungen, 

Einschränkungen oder sonstige Änderungen enthält, ist eine Ablehnung des Angebots und 

stellt ein Gegenangebot dar. 

    (2) Eine Antwort auf ein Angebot, die eine Annahme darstellen soll, aber Ergänzungen 

oder Abweichungen enthält, welche die Bedingungen des Angebots nicht wesentlich ändern, 

stellt jedoch eine Annahme dar, wenn der Anbietende das Fehlen der Übereinstimmung nicht 

unverzüglich mündlich beanstandet oder eine entsprechende Mitteilung absendet. Unterläßt er 

dies, so bilden die Bedingungen des Angebots mit den in der Annahme enthaltenen Änderun-

gen den Vertragsinhalt. 

    (3) Ergänzungen oder Abweichungen, die sich insbesondere auf Preis, Bezahlung, Qualität 

und Menge der Ware, auf Ort und Zeit der Lieferung, auf den Umfang der Haftung der einen 

Partei gegenüber der anderen oder auf die Beilegung von Streitigkeiten beziehen, werden so 

angesehen, als änderten sie die Bedingungen des Angebots wesentlich. 

Artikel 20 

    (1) Eine vom Anbietenden in einem Telegramm oder einem Brief gesetzte Annahmefrist 

beginnt mit Aufgabe des Telegramms oder mit dem im Brief angegebenen Datum oder, wenn 

kein Datum angegeben ist, mit dem auf dem Umschlag angegebenen Datum zu laufen. Eine 

vom Anbietenden telefonisch, durch Fernschreiben oder eine andere sofortige Übermitt- 
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lungsart gesetzte Annahmefrist beginnt zu laufen, sobald das Angebot dem Empfänger 

zugeht. 

    (2) Gesetzliche Feiertage oder arbeitsfreie Tage, die in die Laufzeit der Annahmefrist fal-

len, werden bei der Fristberechnung mitgezählt. Kann jedoch die Mitteilung der Annahme am 

letzten Tag der Frist nicht an die Anschrift des Anbietenden zugestellt werden, weil dieser 

Tag am Ort der Niederlassung des Anbietenden auf einen gesetzlichen Feiertag oder arbeits-

freien Tag fällt, so verlängert sich die Frist bis zum ersten darauf folgenden Arbeitstag. 

 

Artikel 21 

    (1) Eine verspätete Annahme ist dennoch als Annahme wirksam, wenn der Anbietende 

unverzüglich den Annehmenden in diesem Sinne mündlich unterrichtet oder eine 

entsprechende schriftliche Mitteilung absendet. 

    (2) Ergibt sich aus dem eine verspätete Annahme enthaltenden Brief oder anderen Schrift-

stück, daß die Mitteilung nach den Umständen, unter denen sie abgesandt worden ist, bei nor-

maler Beförderung dem Anbietenden rechtzeitig zugegangen wäre, so ist die verspätete An-

nahme als Annahme wirksam, wenn der Anbietende nicht unverzüglich den Annehmenden 

mündlich davon unterrichtet, daß er sein Angebot als erloschen betrachtet, oder eine entspre-

chende schriftliche Mitteilung absendet. 

Artikel 22 

    Eine Annahme kann zurückgenommen werden, wenn die Rücknahmeerklärung dem 

Anbietenden vor oder in dem Zeitpunkt zugeht, in dem die Annahme wirksam geworden 

wäre. 

Artikel 23 

    Ein Vertrag ist in dem Zeitpunkt geschlossen, in dem die Annahme eines Angebots nach 

diesem Übereinkommen wirksam wird. 

Artikel 24 

    Für die Zwecke dieses Teils des Übereinkommens „geht“ ein Angebot, eine Annahmeer-

klärung oder sonstige Willenserklärung dem Empfänger „zu“, wenn sie ihm mündlich ge-

macht wird oder wenn sie auf anderem Weg ihm persönlich, an seiner Niederlassung oder 

Postanschrift oder, wenn diese fehlen, an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zugestellt wird. 

Teil III 

Warenkauf 

Kapitel l 

Allgemeine Bestimmungen 
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Artikel 25 

    Eine von einer Partei begangene Vertragsverletzung ist wesentlich, wenn sie für die andere 

Partei solchen Nachteil zur Folge hat, daß ihr im wesentlichen entgeht, was sie nach dem Ver-

trag hätte erwarten dürfen, es sei denn, daß die Vertragsbrüchige Partei diese Folge nicht vor-

ausgesehen hat und eine vernünftige Person der gleichen Art diese Folge unter den gleichen 

Umständen auch nicht vorausgesehen hätte. 

Artikel 26 

    Eine Erklärung, daß der Vertrag aufgehoben wird, ist nur wirksam, wenn sie der anderen 

Partei mitgeteilt wird. 

Artikel 27 

    Soweit in diesem Teil des Übereinkommens nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 

wird, nimmt bei einer Anzeige, Aufforderung oder sonstigen Mitteilung, die eine Partei ge-

mäß diesem Teil mit den nach den Umständen geeigneten Mitteln macht, eine Verzögerung 

oder ein Irrtum bei der Übermittlung der Mitteilung oder deren Nichteintreffen dieser Partei 

nicht das Recht, sich auf die Mitteilung zu berufen. 

Artikel 28 

    Ist eine Partei nach diesem Übereinkommen berechtigt, von der anderen Partei die Erfül-

lung einer Verpflichtung zu verlangen, so braucht ein Gericht eine Entscheidung auf Erfül-

lung in Natur nur zu fällen, wenn es dies auch nach seinem eigenen Recht bei gleichartigen 

Kaufverträgen täte, die nicht unter dieses Übereinkommen fallen. 

Artikel 29 

    (1) Ein Vertrag kann durch bloße Vereinbarung der Parteien geändert oder aufgehoben 

werden.  

    (2) Enthält ein schriftlicher Vertrag eine Bestimmung, wonach jede Änderung oder Aufhe-

bung durch Vereinbarung schriftlich zu erfolgen hat, so darf er nicht auf andere Weise geän-

dert oder aufgehoben werden. Eine Partei kann jedoch aufgrund ihres Verhaltens davon aus-

geschlossen sein, sich auf eine solche Bestimmung zu berufen, soweit die andere Partei sich 

auf dieses Verhalten verlassen hat. 

Kapitel II  

Pflichten des Verkäufers 

Artikel 30 

    Der Verkäufer ist nach Maßgabe des Vertrages und dieses Übereinkommens verpflichtet, 

die Ware zu liefern, die sie betreffenden Dokumente zu übergeben und das Eigentum an der 

Ware zu übertragen. 
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Abschnitt l 

Lieferung der Ware und Übergabe der Dokumente 

Artikel 31 

    Hat der Verkäufer die Ware nicht an einem anderen bestimmten Ort zu liefern, so besteht 

seine Lieferpflicht in folgendem: 

a)   Erfordert der Kaufvertrag eine Beförderung der Ware, so hat sie der Verkäufer dem   

      ersten Beförderer zur Übermittlung an den Käufer zu übergeben; 

 

b)   bezieht sich der Vertrag in Fällen, die nicht unter Buchstabe a fallen, auf bestimmte Ware  

      oder auf gattungsmäßig bezeichnete Ware, die aus einem bestimmten Bestand zu entneh- 

      men ist, oder auf herzustellende oder zu erzeugende Ware und wußten die Parteien bei  

      Vertragsabschluß, daß die Ware sich an einem bestimmten Ort befand oder dort herzu- 

      stellen oder zu erzeugen war, so hat der Verkäufer die Ware dem Käufer an diesem Ort  

      zur Verfügung zu stellen; 

 

c)   in den anderen Fällen hat der Verkäufer die Ware dem Käufer an dem Ort zur Verfügung  

      zu stellen, an dem der Verkäufer bei Vertragsabschluß seine Niederlassung hatte. 

Artikel 32 

    (1) Übergibt der Verkäufer nach dem Vertrag oder diesem Übereinkommen die Ware 

einem Beförderer und ist die Ware nicht deutlich durch daran angebrachte Kennzeichen oder 

durch Beförderungsdokumente oder auf andere Weise dem Vertrag zugeordnet, so hat der 

Verkäufer dem Käufer die Versendung anzuzeigen und dabei die Ware im einzelnen zu 

bezeichnen. 

    (2) Hat der Verkäufer für die Beförderung der Ware zu sorgen, so hat er die Verträge zu 

schließen, die zur Beförderung an den festgesetzten Ort mit den nach den Umständen 

angemessenen Beförderungsmitteln und zu den für solche Beförderungen üblichen 

Bedingungen erforderlich sind. 

    (3) Ist der Verkäufer nicht zum Abschluß einer Transportversicherung verpflichtet, so hat 

er dem Käufer auf dessen Verlangen alle ihm verfügbaren, zum Abschluß einer solchen Ver-

sicherung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Artikel 33 

    Der Verkäufer hat die Ware zu liefern,  

 

a)   wenn ein Zeitpunkt im Vertrag bestimmt ist oder aufgrund des Vertrages bestimmt  

werden kann, zu diesem Zeitpunkt, 

 

b)   wenn ein Zeitraum im Vertrag bestimmt ist oder aufgrund des Vertrages bestimmt  

      werden kann, jederzeit innerhalb dieses Zeitraums, sofern sich nicht aus den Umständen   

      ergibt, daß der Käufer den Zeitpunkt zu wählen hat, oder 

c)   in allen anderen Fällen innerhalb einer angemessenen Frist nach Vertragsabschluß. 
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Artikel 34 

    Hat der Verkäufer Dokumente zu übergeben, die sich auf die Ware beziehen, so hat er sie 

zu dem Zeitpunkt, an dem Ort und in der Form zu übergeben, die im Vertrag vorgesehen sind. 

Hat der Verkäufer die Dokumente bereits vorher übergeben, so kann er bis zu dem für die 

Übergabe vorgesehenen Zeitpunkt jede Vertragswidrigkeit der Dokumente beheben, wenn die 

Ausübung dieses Rechts dem Käufer nicht unzumutbare Unannehmlichkeiten oder unverhält-

nismäßige Kosten verursacht. Der Käufer behält jedoch das Recht, Schadenersatz nach die-

sem Übereinkommen zu verlangen. 

Abschnitt II  

Vertragsmäßigkeit der Ware und Rechte oder Ansprüche Dritter 

Artikel 35 

    (1) Der Verkäufer hat Ware zu liefern, die in Menge, Qualität und Art sowie hinsichtlich 

Verpackung oder Behältnis den Anforderungen des Vertrages entspricht. 

    (2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so entspricht die Ware dem Vertrag nur, 

 

a)   wenn sie sich für die Zwecke eignet, für die Ware der gleichen Art gewöhnlich ge- 

      braucht wird; 

 

b)   wenn sie sich für einen bestimmten Zweck eignet, der dem Verkäufer bei Vertragsab- 

       schluß ausdrücklich oder auf andere Weise zur Kenntnis gebracht wurde, sofern sich  

       nicht aus den Umständen ergibt, daß der Käufer auf die Sachkenntnis und das Urteilsver- 

       mögen des Verkäufers nicht vertraute oder vernünftigerweise nicht vertrauen konnte; 

 

c)   wenn sie die Eigenschaften einer Ware besitzt, die der Verkäufer dem Käufer als Probe  

      oder Muster vorgelegt hat; 

 

d)   wenn sie in der für Ware dieser Art üblichen Weise oder, falls es eine solche Weise nicht  

      gibt, in einer für die Erhaltung und den Schutz der Ware angemessenen Weise verpackt  

      ist. 

 

    (3) Der Verkäufer haftet nach Absatz 2 Buchstabe a) bis d) nicht für eine Vertragswidrig-

keit der Ware, wenn der Käufer bei Vertragsabschluß diese Vertragswidrigkeit kannte oder 

darüber nicht in Unkenntnis sein konnte. 

Artikel 36 

    (1) Der Verkäufer haftet nach dem Vertrag und diesem Übereinkommen für eine Vertrags-

widrigkeit, die im Zeitpunkt des Übergangs der Gefahr auf den Käufer besteht, auch wenn die 

Vertragswidrigkeit erst nach diesem Zeitpunkt offenbar wird. 

    (2) Der Verkäufer haftet auch für eine Vertragswidrigkeit, die nach dem in Absatz 1 ange-

gebenen Zeitpunkt eintritt und auf die Verletzung einer seiner Pflichten zurückzuführen ist, 

einschließlich der Verletzung einer Garantie dafür, daß die Ware für eine bestimmte Zeit für 

den üblichen Zweck oder für einen bestimmten Zweck geeignet bleiben oder besondere 

Eigenschaften oder Merkmale behalten wird. 
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Artikel 37 

    Bei vorzeitiger Lieferung der Ware behält der Verkäufer bis zu dem für die Lieferung fest-

gesetzten Zeitpunkt das Recht, fehlende Teile nachzuliefern, eine fehlende Menge auszuglei-

chen, für nicht vertragsgemäße Ware Ersatz zu liefern oder die Vertragswidrigkeit der gelie-

ferten Ware zu beheben, wenn die Ausübung dieses Rechts dem Käufer nicht unzumutbare 

Unannehmlichkeiten oder unverhältnismäßige Kosten verursacht. Der Käufer behält jedoch 

das Recht, Schadenersatz nach diesem Übereinkommen zu verlangen. 

Artikel 38 

    (1) Der Käufer hat die Ware innerhalb einer so kurzen Frist zu untersuchen oder untersu-

chen zu lassen, wie es die Umstände erlauben. 

 

    (2) Erfordert der Vertrag eine Beförderung der Ware, so kann die Untersuchung bis nach 

dem Eintreffen der Ware am Bestimmungsort aufgeschoben werden. 

 

    (3) Wird die Ware vom Käufer umgeleitet oder von ihm weiterversandt, ohne daß er aus-

reichend Gelegenheit hatte, sie zu untersuchen, und kannte der Verkäufer bei Vertragsab-

schluß die Möglichkeit einer solchen Umleitung oder Weiterversendung oder mußte er sie 

kennen, so kann die Untersuchung bis nach dem Eintreffen der Ware an ihrem neuen Bestim-

mungsort aufgeschoben werden. 

Artikel 39 

    (1) Der Käufer verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Ware zu berufen, 

wenn er sie dem Verkäufer nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach dem Zeitpunkt, in 

dem er sie festgestellt hat oder hätte feststellen müssen, anzeigt und dabei die Art der Ver-

tragswidrigkeit genau bezeichnet. 

    (2) Der Käufer verliert in jedem Fall das Recht, sich auf die Vertragswidrigkeit der Ware 

zu berufen, wenn er sie nicht spätestens innerhalb von zwei Jahren, nachdem ihm die Ware 

tatsächlich übergeben worden ist, dem Verkäufer anzeigt, es sei denn, daß die Frist mit einer 

vertraglichen Garantiefrist unvereinbar ist. 

Artikel 40 

    Der Verkäufer kann sich auf die Artikel 38 und 39 nicht berufen, wenn die Vertragswidrig-

keit auf Tatsachen beruht, die er kannte oder über die er nicht in Unkenntnis sein konnte und 

die er dem Käufer nicht offenbart hat. 

Artikel 41 

    Der Verkäufer hat Ware zu liefern, die frei von Rechten oder Ansprüchen Dritter ist, es sei 

denn, daß der Käufer eingewilligt hat, die mit einem solchen Recht oder Anspruch belastete 

Ware anzunehmen. Beruhen jedoch solche Rechte oder Ansprüche auf gewerblichem oder 

anderem geistigen Eigentum, so regelt Artikel 42 die Verpflichtung des Verkäufers. 
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Artikel 42 

    (1) Der Verkäufer hat Ware zu liefern, die frei von Rechten oder Ansprüchen Dritter ist, die 

auf gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum beruhen und die der Verkäufer bei Ver-

tragsabschluß kannte oder über die er nicht in Unkenntnis sein konnte, vorausgesetzt, das 

Recht oder der Anspruch beruht auf gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum 

 

a)   nach dem Recht des Staates, in dem die Ware weiterverkauft oder in dem sie in anderer  

      Weise verwendet wird oder verwendet werden soll, wenn die Parteien bei Vertragsab- 

      schluß in Betracht gezogen haben, daß die Ware dort weiterverkauft oder verwendet wird,   

      oder 

 

b)   in jedem anderen Falle nach dem Recht des Staates, in dem der Käufer seine Niederlas- 

      sung hat. 

 

(2) Die Verpflichtung des Verkäufers nach Absatz 1 erstreckt sich nicht auf Fälle, 

 

a)   in denen der Käufer im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses das Recht oder den Anspruch  

      kannte oder darüber nicht in Unkenntnis sein konnte, oder 

 

b)   in denen das Recht oder der Anspruch sich daraus ergibt, daß der Verkäufer sich nach  

      technischen Zeichnungen, Entwürfen, Formeln oder sonstigen Angaben gerichtet hat, die  

      der Käufer zur Verfügung gestellt hat. 

Artikel 43 

    (1) Der Käufer kann sich auf Artikel 41 oder 42 nicht berufen, wenn er dem Käufer das 

Recht oder den Anspruch des Dritten nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach dem 

Zeitpunkt, von dem an er davon Kenntnis hatte oder haben mußte, anzeigt und dabei genau 

bezeichnet, welcher Art das Recht oder der Anspruch des Dritten ist. 

    (2) Der Verkäufer kann sich nicht auf Absatz 1 berufen, wenn er das Recht oder den An-

spruch des Dritten und seine Art kannte.  

Artikel 44 

    Ungeachtet des Artikels 39 Absatz 1 und des Artikels 43 Absatz 1 kann der Käufer den 

Preis nach Artikel 50 herabsetzen oder Schadenersatz, außer für entgangenen Gewinn, ver-

langen, wenn er eine vernünftige Entschuldigung dafür hat, daß er die erforderliche Anzeige 

unterlassen hat.  

Abschnitt III  

Rechtsbehelfe des Käufers wegen Vertragsverletzung durch den Verkäufer 

Artikel 45 

    (1) Erfüllt der Verkäufer eine seiner Pflichten nach dem Vertrag oder diesem 

Übereinkommen nicht, so kann der Käufer 
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a)   die in Artikel 46 bis 52 vorgesehenen Rechte ausüben; 

b)   Schadenersatz nach Artikel 74 bis 77 verlangen. 

    (2) Der Käufer verliert das Recht, Schadenersatz zu verlangen, nicht dadurch, daß er andere 

Rechte ausübt. 

    (3) Übt der Käufer ein Recht wegen Vertragsverletzung aus, so darf ein Gericht oder 

Schiedsgericht dem Verkäufer keine zusätzliche Frist gewähren. 

Artikel 46 

    (1) Der Käufer kann vom Verkäufer Erfüllung seiner Pflichten verlangen, es sei denn, daß 

der Käufer einen Rechtsbehelf ausgeübt hat, der mit diesem Verlangen unvereinbar ist. 

    (2) Ist die Ware nicht vertragsgemäß, so kann der Käufer Ersatzlieferung nur verlangen, 

wenn die Vertragswidrigkeit eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt und die Ersatz-

lieferung entweder zusammen mit einer Anzeige nach Artikel 39 oder innerhalb einer ange-

messenen Frist danach verlangt wird. 

    (3) Ist die Ware nicht vertragsgemäß, so kann der Käufer den Verkäufer auffordern, die 

Vertragswidrigkeit durch Nachbesserung zu beheben, es sei denn, daß dies unter Berück-

sichtigung aller Umstände unzumutbar ist. Nachbesserung muß entweder zusammen mit einer 

Anzeige nach Artikel 39 oder innerhalb einer angemessenen Frist danach verlangt werden. 

Artikel 47 

    (1) Der Käufer kann dem Verkäufer eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung seiner 

Pflichten setzen. 

    (2) Der Käufer kann vor Ablauf dieser Frist kein Recht wegen Vertragsverletzung ausüben, 

außer wenn er vom Verkäufer die Anzeige erhalten hat, daß dieser seine Pflichten nicht inner-

halb der so gesetzten Frist erfüllen wird. Der Käufer behält jedoch das Recht, Schadenersatz 

wegen verspäteter Erfüllung zu verlangen. 

Artikel 48 

    (1) Vorbehaltlich des Artikels 49 kann der Verkäufer einen Mangel in der Erfüllung seiner 

Pflichten auch nach dem Liefertermin auf eigene Kosten beheben, wenn dies keine unzumut-

bare Verzögerung nach sich zieht und dem Käufer weder unzumutbare Unannehmlichkeiten 

noch Ungewißheit über die Erstattung seiner Auslagen durch den Verkäufer verursacht. Der 

Käufer behält jedoch das Recht, Schadenersatz nach diesem Übereinkommen zu verlangen. 

 

    (2) Fordert der Verkäufer den Käufer auf, ihm mitzuteilen, ob er die Erfüllung annehmen 

will, und entspricht der Käufer der Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist, so 

kann der Verkäufer innerhalb der in seiner Aufforderung angegebenen Frist erfüllen. Der 

Käufer kann vor Ablauf dieser Frist keinen Rechtsbehelf ausüben, der mit der Erfüllung durch 

den Verkäufer unvereinbar ist. 
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    (3) Zeigt der Verkäufer dem Käufer an, daß er innerhalb einer bestimmten Frist erfüllen 

wird, so wird vermutet, daß die Anzeige eine Aufforderung an den Käufer nach Absatz 2 

enthält, seine Entscheidung mitzuteilen. 

 

    (4) Eine Aufforderung oder Anzeige des Verkäufers nach Absatz 2 oder 3 ist nur wirksam, 

wenn der Käufer sie erhalten hat. 

Artikel 49 

    (1) Der Käufer kann die Aufhebung des Vertrages erklären, 

 

a)   wenn die Nichterfüllung einer dem Verkäufer nach dem Vertrag oder diesem Überein- 

      kommen obliegenden Pflicht eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt oder 

 

b)   wenn im Falle der Nichtlieferung der Verkäufer die Ware nicht innerhalb der vom Käufer 

      nach Artikel 47 Absatz 1 gesetzten Nachfrist liefert oder wenn er erklärt, daß er nicht  

      innerhalb der so gesetzten Frist liefern wird. 

 

    (2) Hat der Verkäufer die Ware geliefert, so verliert jedoch der Käufer sein Recht, die 

Aufhebung des Vertrages zu erklären, wenn er 

 

a)   im Falle der verspäteten Lieferung die Aufhebung nicht innerhalb einer angemessenen  

      Frist erklärt, nachdem er erfahren hat, daß die Lieferung erfolgt ist, oder 

 

b)   im Falle einer anderen Vertragsverletzung als verspäteter Lieferung die Aufhebung nicht  

      innerhalb einer angemessenen Frist erklärt,  

 

i) nachdem er die Vertragsverletzung kannte oder kennen mußte, 

 

      ii)   nachdem eine vom Käufer nach Artikel 47 Absatz 1 gesetzte Nachfrist abgelaufen ist 

            oder nachdem der Verkäufer erklärt hat, daß er seine Pflichten nicht innerhalb der  

            Nachfrist erfüllen wird, oder 

 

      iii)  nachdem eine vom Verkäufer nach Artikel 48 Absatz 2 gesetzte Frist abgelaufen ist  

             oder nachdem der Käufer erklärt hat, daß er die Erfüllung nicht annehmen wird. 

Artikel 50 

    Ist die Ware nicht vertragsgemäß, so kann der Käufer unabhängig davon, ob der Kaufpreis 

bereits gezahlt worden ist oder nicht, den Preis in dem Verhältnis herabsetzen, in dem der 

Wert, den die tatsächlich gelieferte Ware im Zeitpunkt der Lieferung hatte, zu dem Wert steht, 

den vertragsgemäße Ware zu diesem Zeitpunkt gehabt hätte. Behebt jedoch der Verkäufer 

nach Artikel 37 oder 48 einen Mangel in der Erfüllung seiner Pflichten oder weigert sich der 

Käufer, Erfüllung durch den Verkäufer nach den genannten Artikeln anzunehmen, so kann 

der Käufer den Preis nicht herabsetzen. 

Artikel 51 

    (1) Liefert der Verkäufer nur einen Teil der Ware oder ist nur ein Teil der gelieferten Ware 

vertragsgemäß, so gelten für den Teil, der fehlt oder der nicht vertragsgemäß ist, die Artikel 

46 bis 50. 

 



 14 

 

    (2) Der Käufer kann nur dann die Aufhebung des gesamten Vertrages erklären, wenn die 

unvollständige oder nicht vertragsgemäße Lieferung eine wesentliche Vertragsverletzung 

darstellt. 

Artikel 52 

    (1) Liefert der Verkäufer die Ware vor dem festgesetzten Zeitpunkt, so steht es dem Käufer 

frei, sie anzunehmen oder die Annahme zu verweigern. 

    (2) Liefert der Verkäufer eine größere als die vereinbarte Menge, so kann der Käufer die 

zuviel gelieferte Menge annehmen oder ihre Annahme verweigern. Nimmt der Käufer die 

zuviel gelieferte Menge ganz oder teilweise an, so hat er sie entsprechend dem vertraglichen 

Preis zu bezahlen. 

Kapitel III  

Pflichten des Käufers 

Artikel 53 

    Der Käufer ist nach Maßgabe des Vertrages und dieses Übereinkommens verpflichtet, den 

Kaufpreis zu zahlen und die Ware anzunehmen. 

Abschnitt l  

Zahlung des Kaufpreises 

Artikel 54 

    Zur Pflicht des Käufers, den Kaufpreis zu zahlen, gehört es auch, die Maßnahmen zu 

treffen und die Formalitäten zu erfüllen, die nach Vertrag oder Gesetz erforderlich sind, damit 

Zahlung geleistet werden kann. 

Artikel 55 

    Ist ein Vertrag gültig geschlossen worden, ohne daß er den Kaufpreis ausdrücklich oder 

stillschweigend festsetzt oder dessen Festsetzung ermöglicht, so wird mangels gegenteiliger 

Anhaltspunkte vermutet, daß die Parteien sich stillschweigend auf den Kaufpreis bezogen 

haben, der bei Vertragsabschluß allgemein für derartige Ware berechnet wurde, die in dem 

betreffenden Geschäftszweig unter vergleichbaren Umständen verkauft wurde. 

Artikel 56 

    Ist der Kaufpreis nach dem Gewicht der Ware festgesetzt, so bestimmt er sich im Zweifel 

nach dem Nettogewicht. 

Artikel 57 

    (1) Ist der Käufer nicht verpflichtet, den Kaufpreis an einem anderen bestimmten Ort zu 

zahlen, so hat er ihn dem Verkäufer wie folgt zu zahlen: 
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a)   am Ort der Niederlassung des Verkäufers oder, 

 

b)   wenn die Zahlung gegen Übergabe der Ware oder von Dokumenten zu leisten ist,  

      an dem Ort, an dem die Übergabe stattfindet. 

 

    (2) Der Verkäufer hat alle mit der Zahlung zusammenhängenden Mehrkosten zu tragen, die 

durch einen Wechsel seiner Niederlassung nach Vertragsabschluß entstehen. 

Artikel 58 

    (1) Ist der Käufer nicht verpflichtet, den Kaufpreis zu einer bestimmten Zeit zu zahlen, so 

hat er den Preis zu zahlen, sobald ihm der Verkäufer entweder die Ware oder die Dokumente, 

die zur Verfügung darüber berechtigen, nach dem Vertrag und diesem Übereinkommen zur 

Verfügung gestellt hat. Der Verkäufer kann die Übergabe der Ware oder der Dokumente von 

der Zahlung abhängig machen. 

    (2) Erfordert der Vertrag eine Beförderung der Ware, so kann der Verkäufer sie mit der 

Maßgabe versenden, daß die Ware oder die Dokumente, die zur Verfügung darüber berech-

tigen, dem Käufer nur gegen Zahlung des Kaufpreises zu übergeben sind. 

    (3) Der Käufer ist nicht verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen, bevor er Gelegenheit gehabt 

hat, die Ware zu untersuchen, es sei denn, die von den Parteien vereinbarten Lieferungs- oder 

Zahlungsmodalitäten bieten hierzu keine Gelegenheit. 

Artikel 59 

    Der Käufer hat den Kaufpreis zu dem Zeitpunkt, der in dem Vertrag festgesetzt oder nach 

dem Vertrag und diesem Übereinkommen bestimmbar ist, zu zahlen, ohne daß es einer 

Aufforderung oder der Einhaltung von Formalitäten seitens des Verkäufers bedarf. 

Abschnitt II  

Annahme 

Artikel 60 

    Die Pflicht des Käufers zur Annahme besteht darin, 

a)   alle Handlungen vorzunehmen, die vernünftigerweise von ihm erwartet werden können, 

      damit dem Verkäufer die Lieferung ermöglicht wird, und 

b)   die Ware zu übernehmen. 

Abschnitt III  

Rechte des Verkäufers wegen Vertragsverletzung durch den Käufer 

Artikel 61 

    (1) Erfüllt der Käufer eine seiner Pflichten nach dem Vertrag oder diesem Übereinkommen 

nicht, so kann der Verkäufer 
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a)   die in Artikel 62 bis 65 vorgesehenen Rechte ausüben; 

 

b)   Schadenersatz nach Artikel 74 bis 77 verlangen. 

 

    (2) Der Verkäufer verliert das Recht, Schadenersatz zu verlangen, nicht dadurch, daß er 

andere Rechte ausübt. 

    (3) Übt der Verkäufer ein Recht wegen Vertragsverletzung aus, so darf ein Gericht oder 

Schiedsgericht dem Käufer keine zusätzliche Frist gewähren. 

Artikel 62 

    Der Verkäufer kann vom Käufer verlangen, daß er den Kaufpreis zahlt, die Ware annimmt 

sowie seine sonstigen Pflichten erfüllt, es sei denn, daß der Verkäufer ein Recht ausgeübt hat, 

das mit diesem Verlangen unvereinbar ist. 

Artikel 63 

    (1) Der Verkäufer kann dem Käufer eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung seiner 

Pflichten setzen. 

    (2) Der Verkäufer kann vor Ablauf dieser Frist kein Recht wegen Vertragsverletzung aus-

üben, außer wenn er vom Käufer die Anzeige erhalten hat, daß dieser seine Pflichten nicht 

innerhalb der so gesetzten Frist erfüllen wird. Der Verkäufer verliert dadurch jedoch nicht das 

Recht, Schadenersatz wegen verspäteter Erfüllung zu verlangen. 

Artikel 64 

    (1) Der Verkäufer kann die Aufhebung des Vertrages erklären,  

 

a)   wenn die Nichterfüllung einer dem Käufer nach dem Vertrag oder diesem Überein- 

      kommen obliegenden Pflicht eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt, oder  

 

b)   wenn der Käufer nicht innerhalb der vom Verkäufer nach Artikel 63 Absatz 1 gesetzten  

      Nachfrist seine Pflicht zur Zahlung des Kaufpreises oder zur Annahme der Ware erfüllt  

      oder wenn er erklärt, daß er dies nicht innerhalb der so gesetzten Frist tun wird. 

 

 

    (2) Hat der Käufer den Kaufpreis gezahlt, so verliert jedoch der Verkäufer sein Recht, die 

Aufhebung des Vertrages zu erklären, wenn er  

 

a)   im Falle verspäteter Erfüllung durch den Käufer die Aufhebung nicht erklärt, bevor er  

      erfahren hat, daß erfüllt worden ist, oder  

 

b)   im Falle einer anderen Vertragsverletzung als verspäteter Erfüllung durch den Käufer die  

      Aufhebung nicht innerhalb einer angemessenen Zeit erklärt, 

 

      i)    nachdem der Verkäufer die Vertragsverletzung kannte oder kennen mußte, oder 

      ii)   nachdem eine vom Verkäufer nach Artikel 63 Absatz 1 gesetzte Nachfrist abgelaufen  

            ist, oder nachdem der Käufer erklärt hat, daß er seine Pflichten nicht innerhalb der  

            Nachfrist erfüllen wird. 
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Artikel 65 

    (1) Hat der Käufer nach dem Vertrag die Form, die Masse oder andere Merkmale der Ware 

näher zu spezifizieren und nimmt er diese Spezifizierung nicht zu dem vereinbarten Zeitpunkt 

oder innerhalb einer angemessenen Frist nach Eingang einer Aufforderung durch den Verkäu-

fer vor, so kann der Verkäufer unbeschadet aller ihm zustehenden sonstigen Rechte die Spezi-

fizierung nach den Bedürfnissen des Käufers, soweit ihm diese bekannt sind, selbst vorneh-

men. 

    (2) Nimmt der Verkäufer die Spezifizierung selbst vor, so hat er dem Käufer deren Einzel-

heiten mitzuteilen und ihm eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb deren der Käufer eine 

abweichende Spezifizierung vornehmen kann. Macht der Käufer nach Eingang einer solchen 

Mitteilung von dieser Möglichkeit innerhalb der so gesetzten Frist keinen Gebrauch, so ist die 

vom Verkäufer vorgenommene Spezifizierung verbindlich. 

Kapitel IV  

Übergang der Gefahr 

Artikel 66 

Untergang oder Beschädigung der Ware nach Übergang der Gefahr auf den Käufer befreit 

diesen nicht von der Pflicht, den Kaufpreis zu zahlen, es sei denn, daß der Untergang oder die 

Beschädigung auf eine Handlung oder Unterlassung des Verkäufers zurückzuführen ist. 

Artikel 67 

    (1) Erfordert der Kaufvertrag eine Beförderung der Ware und ist der Verkäufer nicht ver-

pflichtet, sie an einem bestimmten Ort zu übergeben, so geht die Gefahr auf den Käufer über, 

sobald die Ware gemäß dem Kaufvertrag dem ersten Beförderer zur Übermittlung an den 

Käufer übergeben wird. Hat der Verkäufer dem Beförderer die Ware an einem bestimmten 

Ort zu übergeben, so geht die Gefahr erst auf den Käufer über, wenn die Ware dem 

Beförderer an diesem Ort übergeben wird. Ist der Verkäufer befugt, die Dokumente, die zur 

Verfügung über die Ware berechtigen, zurückzubehalten, so hat dies keinen Einfluß auf den 

Übergang der Gefahr. 

    (2) Die Gefahr geht jedoch erst auf den Käufer über, wenn die Ware eindeutig dem Vertrag 

zugeordnet ist, sei es durch an der Ware angebrachte Kennzeichen, durch Beförderungsdoku-

mente, durch eine Anzeige an den Käufer oder auf andere Weise. 

Artikel 68 

    Wird Ware, die sich auf dem Transport befindet, verkauft, so geht die Gefahr im Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses auf den Käufer über. Die Gefahr wird jedoch bereits im Zeitpunkt 

der Übergabe der Ware an den Beförderer, der die Dokumente über den Beförderungsvertrag 

ausgestellt hat, von dem Käufer übernommen, falls die Umstände diesen Schluß nahelegen. 

Wenn dagegen der Verkäufer bei Abschluß des Kaufvertrags wußte oder wissen mußte, daß 

die Ware untergegangen oder beschädigt war und er dies dem Käufer nicht offenbart hat, geht 

der Untergang oder die Beschädigung zu Lasten des Verkäufers. 
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Artikel 69 

    (1) In den durch Artikel 67 und 68 nicht geregelten Fällen geht die Gefahr auf den Käufer 

über, sobald er die Ware übernimmt oder, wenn er sie nicht rechtzeitig übernimmt, in dem 

Zeitpunkt, in dem ihm die Ware zur Verfügung gestellt wird und er durch Nichtannahme eine 

Vertragsverletzung begeht. 

    (2) Hat jedoch der Käufer die Ware an einem anderen Ort als einer Niederlassung des 

Verkäufers zu übernehmen, so geht die Gefahr über, sobald die Lieferung fällig ist und der 

Käufer Kenntnis davon hat, daß ihm die Ware an diesem Ort zur Verfügung steht. 

    (3) Betrifft der Vertrag Ware, die noch nicht individualisiert ist, so gilt sie erst dann als 

dem Käufer zur Verfügung gestellt, wenn sie eindeutig dem Vertrag zugeordnet worden ist. 

Artikel 70 

    Hat der Verkäufer eine wesentliche Vertragsverletzung begangen, so berühren die Artikel 

67, 68 und 69 nicht die dem Käufer wegen einer solchen Verletzung zustehenden Rechte. 

Kapitel V  

Gemeinsame Bestimmungen über die Pflichten des Verkäufers und des Käufers 

Abschnitt I  

Vorweggenommene Vertragsverletzung  

und Verträge über aufeinanderfolgende Lieferungen 

Artikel 71 

    (1) Eine Partei kann die Erfüllung ihrer Pflichten aussetzen, wenn sich nach Vertrags-

abschluß herausstellt, daß die andere Partei einen wesentlichen Teil ihrer Pflichten nicht 

erfüllen wird 

 

a)   wegen eines schwerwiegenden Mangels ihrer Fähigkeit, den Vertrag zu erfüllen, oder  

       ihrer Zahlungsfähigkeit oder 

 

b)   wegen ihres Verhaltens bei der Vorbereitung der Erfüllung oder bei der Erfüllung des  

      Vertrages. 

 

    (2) Hat der Verkäufer die Ware bereits abgesandt, bevor sich die in Absatz 1 bezeichneten 

Gründe herausstellen, so kann er sich der Übergabe der Ware an den Käufer widersetzen, 

selbst wenn der Käufer ein Dokument hat, das ihn berechtigt, die Ware zu erlangen. Der 

vorliegende Absatz betrifft nur die Rechte auf die Ware im Verhältnis zwischen Käufer und 

Verkäufer. 

 

    (3) Setzt eine Partei vor oder nach der Absendung der Ware die Erfüllung aus, so hat sie 

dies der anderen Partei sofort anzuzeigen; sie hat die Erfüllung fortzusetzen, wenn die andere 

Partei für die Erfüllung ihrer Pflichten ausreichende Sicherheit bietet. 
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Artikel 72 

    (1) Ist schon vor dem für die Vertragserfüllung festgesetzten Zeitpunkt offensichtlich, daß 

eine Partei eine wesentliche Vertragsverletzung begehen wird, so kann die andere Partei die 

Aufhebung des Vertrages erklären. 

    (2) Wenn es die Zeit erlaubt und es nach den Umständen vernünftig ist, hat die Partei, 

welche die Aufhebung des Vertrages erklären will, dies der anderen Partei anzuzeigen, um ihr 

zu ermöglichen, für die Erfüllung ihrer Pflichten ausreichende Sicherheit zu bieten. 

    (3) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn die andere Partei erklärt hat, daß sie ihre Pflichten 

nicht erfüllen wird. 

Artikel 73 

    (1) Sieht ein Vertrag aufeinanderfolgende Lieferungen von Ware vor und begeht eine Partei 

durch Nichterfüllung einer eine Teillieferung betreffenden Pflicht eine wesentliche Vertrags-

verletzung in bezug auf diese Teillieferung, so kann die andere Partei die Aufhebung des 

Vertrages in bezug auf diese Teillieferung erklären. 

    (2) Gibt die Nichterfüllung einer eine Teillieferung betreffenden Pflicht durch eine der 

Parteien der anderen Partei triftigen Grund zu der Annahme, daß eine wesentliche Vertrags-

verletzung in bezug auf künftige Teillieferungen zu erwarten ist, so kann die andere Partei 

innerhalb angemessener Frist die Aufhebung des Vertrages für die Zukunft erklären. 

    (3) Ein Käufer, der den Vertrag in bezug auf eine Lieferung als aufgehoben erklärt, kann 

gleichzeitig die Aufhebung des Vertrages in bezug auf bereits erhaltene Lieferungen oder in 

bezug auf künftige Lieferungen erklären, wenn diese Lieferungen wegen des zwischen ihnen 

bestehenden Zusammenhangs nicht mehr für den Zweck verwendet werden können, den die 

Parteien im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in Betracht gezogen haben. 

Abschnitt II  

Schadenersatz 

Artikel 74 

    Als Schadenersatz für die durch eine Partei begangene Vertragsverletzung ist der der 

anderen Partei infolge der Vertragsverletzung entstandene Verlust, einschließlich des 

entgangenen Gewinns, zu ersetzen. Dieser Schadenersatz darf jedoch den Verlust nicht 

übersteigen, den die vertragsbrüchige Partei bei Vertragsabschluß als mögliche Folge der 

Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie 

kannte oder kennen mußte, hätte voraussehen müssen. 

Artikel 75 

    Ist der Vertrag aufgehoben und hat der Käufer einen Deckungskauf oder der Verkäufer 

einen Deckungsverkauf in angemessener Weise und innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

nach der Aufhebung vorgenommen, so kann die Partei, die Schadenersatz verlangt, den 

Unterschied zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem Preis des Deckungskaufs 

oder des Deckungsverkaufs sowie jeden weiteren Schadenersatz nach Artikel 74 verlangen. 
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Artikel 76 

    (1) Ist der Vertrag aufgehoben und hat die Ware einen Marktpreis, so kann die Schaden-

ersatz verlangende Partei, wenn sie keinen Deckungskauf oder Deckungsverkauf nach Artikel 

75 vorgenommen hat, den Unterschied zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem 

Marktpreis zur Zeit der Aufhebung sowie jeden weiteren Schadenersatz nach Artikel 74 

verlangen. Hat jedoch die Partei, die Schadenersatz verlangt, den Vertrag aufgehoben, nach-

dem sie die Ware übernommen hat, so gilt der Marktpreis zur Zeit der Übernahme und nicht 

der Marktpreis zur Zeit der Aufhebung. 

    (2) Als Marktpreis im Sinne von Absatz 1 ist maßgebend der Marktpreis, der an dem Ort 

gilt, an dem die Lieferung der Ware hätte erfolgen sollen, oder, wenn dort ein Marktpreis 

nicht besteht, der an einem angemessenen Ersatzort geltende Marktpreis; dabei sind Unter-

schiede in den Kosten der Beförderung der Ware zu berücksichtigen. 

Artikel 77 

    Die Partei, die sich auf eine Vertragsverletzung beruft, hat alle den Umständen nach ange-

messenen Maßnahmen zur Verringerung des aus der Vertragsverletzung folgenden Verlusts, 

einschließlich des entgangenen Gewinns, zu treffen. Versäumt sie dies, so kann die vertrags-

brüchige Partei Herabsetzung des Schadenersatzes in Höhe des Betrags verlangen, um den der 

Verlust hätte verringert werden sollen. 

Abschnitt III  

Zinsen 

Artikel 78 

    Versäumt eine Partei, den Kaufpreis oder einen anderen fälligen Betrag zu zahlen, so hat 

die andere Partei für diese Beträge Anspruch auf Zinsen, unbeschadet eines Schadenersatz-

anspruchs nach Artikel 74. 

Abschnitt IV  

Befreiungen 

Artikel 79 

    (1) Eine Partei hat für die Nichterfüllung einer ihrer Pflichten nicht einzustehen, wenn sie 

beweist, daß die Nichterfüllung auf einem außerhalb ihres Einflußbereichs liegenden Hinde-

rungsgrund beruht und daß von ihr vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, den Hin-

derungsgrund bei Vertragsabschluß in Betracht zu ziehen oder den Hinderungsgrund oder 

seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden. 

    (2) Beruht die Nichterfüllung einer Partei auf der Nichterfüllung durch einen Dritten, 

dessen sie sich zur völligen oder teilweisen Vertragserfüllung bedient, so ist diese Partei von 

der Haftung nur befreit, 
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a)   wenn sie nach Absatz 1 befreit ist und 

 

b)   wenn der Dritte selbst ebenfalls nach Absatz 1 befreit wäre, sofern Absatz 1 auf ihn  

      Anwendung fände 

 

    (3) Die in diesem Artikel vorgesehene Befreiung gilt für die Zeit, während der der 

Hinderungsgrund besteht. 

    (4) Die Partei, die nicht erfüllt, hat den Hinderungsgrund und seine Auswirkung auf ihre 

Fähigkeit zu erfüllen der anderen Partei mitzuteilen. Erhält die andere Partei die Mitteilung 

nicht innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem die nicht erfüllende Partei den Hinde-

rungsgrund kannte oder kennen mußte, so haftet sie für den aus diesem Nichterhalt entstehen-

den Schaden. 

    (5) Dieser Artikel hindert die Parteien nicht, ein anderes als das Recht auszuüben, Schaden-

ersatz nach diesem Übereinkommen zu verlangen. 

Artikel 80 

    Eine Partei kann sich auf die Nichterfüllung von Pflichten durch die andere Partei nicht 

berufen, soweit diese Nichterfüllung durch ihre Handlung oder Unterlassung verursacht 

wurde. 

Abschnitt V  

Wirkungen der Aufhebung 

Artikel 81 

    (1) Die Aufhebung des Vertrages befreit beide Parteien von ihren Vertragspflichten, mit 

Ausnahme etwaiger Schadenersatzpflichten. Die Aufhebung berührt nicht Bestimmungen des 

Vertrages über die Beilegung von Streitigkeiten oder sonstige Bestimmungen des Vertrages, 

welche die Rechte und Pflichten der Parteien nach Vertragsaufhebung regeln. 

(2) Hat eine Partei den Vertag ganz oder teilweise erfüllt, so kann sie ihre Leistung von der 

anderen Partei zurückfordern. Sind beide Parteien zur Rückgabe verpflichtet, so sind die 

Leistungen Zug um Zug zurückzugeben. 

Artikel 82 

    (1) Der Käufer verliert das Recht, die Aufhebung des Vertrages zu erklären oder vom 

Verkäufer Ersatzlieferung zu verlangen, wenn es ihm unmöglich ist, die Ware im wesent-

lichen in dem Zustand zurückzugeben, in dem er sie erhalten hat.  

    (2) Absatz 1 findet keine Anwendung,  

 

a)   wenn die Unmöglichkeit, die Ware zurückzugeben oder sie im wesentlichen in dem  

       Zustand zurückzugeben, in dem der Käufer sie erhalten hat, nicht auf einer Handlung  

       oder Unterlassung des Käufers beruht, 

 

b)   wenn die Ware ganz oder teilweise infolge der in Artikel 38 vorgesehenen Untersuchung 

       untergegangen oder verschlechtert worden ist, oder 
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c)   wenn der Käufer die Ware ganz oder teilweise im normalen Geschäftsverkehr verkauft 

       oder der normalen Verwendung entsprechend verbraucht oder verändert hat, bevor er die  

       Vertragswidrigkeit entdeckt hat oder hätte entdecken müssen. 

Artikel 83 

    Der Käufer, der nach Artikel 82 das Recht verloren hat, die Aufhebung des Vertrages zu 

erklären oder vom Verkäufer Ersatzlieferung zu verlangen, behält alle anderen Rechte, die 

ihm nach dem Vertrag und diesem Übereinkommen zustehen. 

Artikel 84 

    (1) Hat der Verkäufer den Kaufpreis zurückzuzahlen, so hat er außerdem vom Tag der 

Zahlung an auf den Betrag Zinsen zu zahlen. 

(2) Der Käufer schuldet dem Verkäufer den Gegenwert aller Vorteile, die er aus der Ware 

oder einem Teil der Ware gezogen hat, 

 

a)   wenn er die Ware ganz oder teilweise zurückgeben muß oder 

 

b)   wenn es ihm unmöglich ist, die Ware ganz oder teilweise zurückzugeben oder sie ganz  

       oder teilweise im wesentlichen in dem Zustand zurückzugeben, in dem er sie erhalten hat, 

       er aber dennoch die Aufhebung des Vertrages erklärt oder vom Verkäufer Ersatzlieferung 

       verlangt hat. 

Abschnitt VI  

Erhaltung der Ware 

Artikel 85 

    Nimmt der Käufer die Ware nicht rechtzeitig an oder versäumt er, falls Zahlung des 

Kaufpreises und Lieferung der Ware Zug um Zug erfolgen sollen, den Kaufpreis zu zahlen, 

und hat der Verkäufer die Ware noch in Besitz oder ist er sonst in der Lage, über sie zu 

verfügen, so hat der Verkäufer die den Umständen angemessenen Maßnahmen zu ihrer 

Erhaltung zu treffen. Er ist berechtigt, die Ware zurückzubehalten, bis ihm der Käufer seine 

angemessenen Aufwendungen erstattet hat. 

Artikel 86 

    (1) Hat der Käufer die Ware empfangen und beabsichtigt er, ein nach dem Vertrag oder 

diesem Übereinkommen bestehendes Zurückweisungsrecht auszuüben, so hat er die den 

Umständen angemessenen Maßnahmen zu ihrer Erhaltung zu treffen. Er ist berechtigt, die 

Ware zurückzubehalten, bis ihm der Verkäufer seine angemessenen Aufwendungen erstattet 

hat. 

    (2) Ist die dem Käufer zugesandte Ware ihm am Bestimmungsort zur Verfügung gestellt 

worden und übt er das Recht aus, sie zurückzuweisen, so hat er sie für Rechnung des Ver-

käufers in Besitz zu nehmen, sofern dies ohne Zahlung des Kaufpreises und ohne unzumut-

bare Unannehmlichkeiten oder unverhältnismäßige Kosten möglich ist. Dies gilt nicht, wenn 

der Verkäufer oder eine Person, die befugt ist, die Ware für Rechnung des Verkäufers in  



 23 

 

Obhut zu nehmen, am Bestimmungsort anwesend ist. Nimmt der Käufer die Ware nach 

diesem Absatz in Besitz, so werden seine Rechte und Pflichten durch Absatz 1 geregelt. 

Artikel 87 

    Eine Partei, die Maßnahmen zur Erhaltung der Ware zu treffen hat, kann die Ware auf 

Kosten der anderen Partei in den Lagerräumen eines Dritten einlagern, sofern daraus keine 

unverhältnismäßigen Kosten entstehen. 

Artikel 88 

    (1) Eine Partei, die nach Artikel 85 oder 86 zur Erhaltung der Ware verpflichtet ist, kann 

sie auf jede geeignete Weise verkaufen, wenn die andere Partei die Inbesitznahme oder die 

Rücknahme der Ware oder die Zahlung des Kaufpreises oder der Erhaltungskosten ungebühr-

lich hinauszögert, vorausgesetzt, daß sie der anderen Partei ihre Verkaufsabsicht rechtzeitig 

angezeigt hat. 

    (2) Ist die Ware einer raschen Verschlechterung ausgesetzt oder würde ihre Erhaltung 

unverhältnismäßige Kosten verursachen, so hat die Partei, der nach Artikel 85 oder 86 die 

Erhaltung der Ware obliegt, sich in angemessener Weise um ihren Verkauf zu bemühen. 

Soweit möglich, hat sie der anderen Partei ihre Verkaufsabsicht anzuzeigen. 

    (3) Hat eine Partei die Ware verkauft, so kann sie aus dem Erlös des Verkaufs den Betrag 

behalten, der den angemessenen Kosten der Erhaltung und des Verkaufs der Ware entspricht. 

Den Überschuß schuldet sie der anderen Partei. 

Teil IV  

Schlußbestimmungen 

Artikel 89 

    Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird hiermit zum Depositar dieses Über-

einkommens bestimmt. 

Artikel 90 

    Dieses Übereinkommen geht bereits geschlossenen oder in Zukunft zu schließenden inter-

nationalen Vereinbarungen, die Bestimmungen über in diesem Überein kommen geregelte 

Gegenstände enthalten, nicht vor, sofern die Parteien ihre Niederlassung in Vertragsstaaten 

einer solchen Vereinbarung haben. 

Artikel 91 

    (1) Dieses Übereinkommen liegt in der Schlußsitzung der Konferenz der Vereinten Natio-

nen über Verträge über den internationalen Warenkauf zur Unterzeichnung auf und liegt dann 

bis 30. September 1981 am Sitz der Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur 

Unterzeichnung auf. 

    (2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die 

Unterzeichnerstaaten. 
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    (3) Dieses Übereinkommen steht allen Staaten, die nicht Unterzeichnerstaaten sind, von 

dem Tag an zum Beitritt offen, an dem es zur Unterzeichnung aufgelegt wird. 

    (4) Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- und Beitrittsurkunden werden beim 

Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.  

Artikel 92 

    (1) Ein Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der 

Genehmigung oder dem Beitritt erklären, daß Teil II dieses Übereinkommens für ihn nicht 

verbindlich ist oder daß Teil III dieses Übereinkommens für ihn nicht verbindlich ist. 

 

    (2) Ein Vertragsstaat, der eine Erklärung nach Absatz 1 zu Teil II oder Teil III dieses 

Übereinkommens abgegeben hat, ist hinsichtlich solcher Gegenstände, die durch den Teil 

geregelt werden, auf den sich die Erklärung bezieht, nicht als Vertragsstaat im Sinne des 

Artikels 1 Absatz 1 zu betrachten.  

Artikel 93 

    (1) Ein Vertragsstaat, der zwei oder mehr Gebietseinheiten umfaßt, in denen nach seiner 

Verfassung auf die in diesem Übereinkommen geregelten Gegenstände unterschiedliche 

Rechtsordnungen angewendet werden, kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der 

Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt erklären, daß dieses Übereinkommen sich auf 

alle seine Gebietseinheiten oder nur auf eine oder mehrere derselben erstreckt; er kann seine 

Erklärung jederzeit durch eine neue Erklärung ändern. 

    (2) Die Erklärungen sind dem Depositar zu notifizieren und haben ausdrücklich anzugeben, 

auf welche Gebietseinheiten das Übereinkommen sich erstreckt. 

    (3) Erstreckt sich das Übereinkommen aufgrund einer Erklärung nach diesem Artikel auf 

eine oder mehrere, jedoch nicht auf alle Gebietseinheiten eines Vertragsstaats und liegt die 

Niederlassung einer Partei in diesem Staat, so wird diese Niederlassung nur dann als in einem 

Vertragsstaat gelegen betrachtet, wenn sie in einer Gebietseinheit liegt, auf die sich das 

Übereinkommen erstreckt. 

    (4) Gibt ein Vertragsstaat keine Erklärung nach Absatz 1 ab, so erstreckt sich das Über-

einkommen auf alle Gebietseinheiten dieses Staates. 

Artikel 94 

    (1) Zwei oder mehr Vertragsstaaten, welche gleiche oder einander sehr nahekommende 

Rechtsvorschriften für Gegenstände haben, die in diesem Übereinkommen geregelt werden, 

können jederzeit erklären, daß das Übereinkommen auf Kaufverträge und ihren Abschluß 

keine Anwendung findet, wenn die Parteien ihre Niederlassung in diesen Staaten haben. 

Solche Erklärungen können als gemeinsame oder als aufeinander bezogene einseitige 

Erklärungen abgegeben werden. 

    (2) Hat ein Vertragsstaat für Gegenstände, die in diesem Übereinkommen geregelt werden, 

Rechtsvorschriften, die denen eines oder mehrerer Nichtvertragsstaaten gleich sind oder sehr 

nahekommen, so kann er jederzeit erklären, daß das Übereinkommen auf Kaufverträge oder 

ihren Abschluß keine Anwendung findet, wenn die Parteien ihre Niederlassung in diesen  
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Staaten haben. 

    (3) Wird ein Staat, auf den sich eine Erklärung nach Absatz 2 bezieht, Vertragsstaat, so hat 

die Erklärung von dem Tag an, an dem das Übereinkommen für den neuen Vertragsstaat in 

Kraft tritt, die Wirkung einer nach Absatz 1 abgegebenen Erklärung, vorausgesetzt, daß der 

neue Vertragsstaat sich einer solchen Erklärung anschließt oder eine darauf bezogene einsei-

tige Erklärung abgibt. 

Artikel 95 

    Jeder Staat kann bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- 

oder Beitrittsurkunde erklären, daß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b für ihn nicht verbindlich 

ist. 

Artikel 96 

    Ein Vertragsstaat, nach dessen Rechtsvorschriften Kaufverträge schriftlich zu schließen 

oder nachzuweisen sind, kann jederzeit eine Erklärung nach Artikel 12 abgeben, daß die 

Bestimmungen der Artikel 11 und 29 oder des Teils II dieses Übereinkommens, die für den 

Abschluß eines Kaufvertrages, seine Änderung oder Aufhebung durch Vereinbarung oder für 

ein Angebot, eine Annahme oder eine sonstige Willenserklärung eine andere als die schrift-

liche Form gestatten, nicht gelten, wenn eine Partei ihre Niederlassung in diesem Staat hat. 

Artikel 97 

    (1) Erklärungen, die nach diesem Übereinkommen bei der Unterzeichnung abgegeben 

werden, bedürfen der Bestätigung bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. 

    (2) Erklärungen und Bestätigungen von Erklärungen bedürfen der Schriftform und sind 

dem Depositar zu notifizieren. 

    (3) Eine Erklärung wird gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den 

betreffenden Staat wirksam. Eine Erklärung, die dem Depositar nach diesem Inkrafttreten 

notifiziert wird, tritt jedoch am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt 

von sechs Monaten nach ihrem Eingang beim Depositar folgt. Aufeinander bezogene einsei-

tige Erklärungen nach Artikel 94 werden am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen 

Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der letzten Erklärung beim Depositar folgt. 

    (4) Ein Staat, der eine Erklärung nach diesem Übereinkommen abgibt, kann sie jederzeit 

durch eine an den Depositar gerichtete schriftliche Notifikation zurücknehmen. Eine solche 

Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von sechs 

Monaten nach Eingang der Notifikation beim Depositar folgt. 

    (5) Die Rücknahme einer nach Artikel 94 abgegebenen Erklärung macht eine von einem 

anderen Staat nach Artikel 94 abgegebene, darauf bezogene Erklärung von dem Tag an un-

wirksam, an dem die Rücknahme wirksam wird. 

Artikel 98 

    Vorbehalte sind nur zulässig, soweit sie in diesem Übereinkommen ausdrücklich für 

zulässig erklärt werden. 
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Artikel 99 

    (1) Vorbehaltlich des Absatzes 6 tritt dieses Übereinkommen am ersten Tag des Monats in 

Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von zwölf Monaten nach Hinterlegung der zehnten Ratifi-

kations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einschließlich einer Urkunde, die 

eine nach Artikel 92 abgegebene Erklärung enthält, folgt. 

    (2) Wenn ein Staat dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations-, 

Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm 

beitritt, tritt dieses Übereinkommen mit Ausnahme des ausgeschlossenen Teils für diesen 

Staat vorbehaltlich des Absatzes 6 am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeit-

abschnitt von zwölf Monaten nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-

gungs- oder Beitrittsurkunde folgt. 

    (3) Ein Staat, der dieses Übereinkommen ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt 

und Vertragsstaat des Haager Übereinkommens vom 1.Juli 1964 zur Einführung eines Ein-

heitlichen Gesetzes über den Abschluß von internationalen Kaufverträgen über bewegliche 

Sachen (Haager Abschlußübereinkommen von 1964) oder des Haager Übereinkommens vom 

1. Juli 1964 zur Einführung eines Einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf 

beweglicher Sachen (Haager Kauf rechtsübereinkommen von 1964) ist, kündigt gleichzeitig 

das Haager Kaufrechtsübereinkommen von 1964 oder das Haager Abschlußübereinkommen 

von 1964 oder gegebenenfalls beide Übereinkommen, indem er der Regierung der Niederlan-

de die Kündigung notifiziert. 

    (4) Ein Vertragsstaat des Haager Kaufrechtsübereinkommens von 1964, der das vorliegen-

de Übereinkommen ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt und nach Artikel 92 er-

klärt oder erklärt hat, daß Teil II dieses Übereinkommens für ihn nicht verbindlich ist, kün-

digt bei der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt das Haager Kauf-

rechtsübereinkommen von 1964, indem er der Regierung der Niederlande die Kündigung 

notifiziert. 

    (5) Ein Vertragsstaat des Haager Abschlußübereinkommens von 1964, der das vorliegende 

Übereinkommen ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt und nach Artikel 92 erklärt 

oder erklärt hat, daß Teil III dieses Übereinkommens für ihn nicht verbindlich ist, kündigt bei 

der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt das Haager Abschluß-

übereinkommen von 1964, indem er der Regierung der Niederlande die Kündigung notifiziert. 

    (6) Für die Zwecke dieses Artikels werden Ratifikationen, Annahmen, Genehmigungen und 

Beitritte bezüglich dieses Übereinkommens, die von Vertragsstaaten des Haager Abschluß-

übereinkommens von 1964 oder des Haager Kaufrechtsübereinkommens von 1964 vorge-

nommen werden, erst wirksam, nachdem die erforderlichen Kündigungen durch diese Staaten 

bezüglich der genannten Übereinkommen selbst wirksam geworden sind. Der Depositar die-

ses Übereinkommens setzt sich mit der Regierung der Niederlande als Depositar der Überein-

kommen von 1964 in Verbindung, um die hierfür notwendige Koordinierung sicherzustellen. 

Artikel 100 

    (1) Dieses Übereinkommen findet auf den Abschluß eines Vertrages nur Anwendung, wenn 

das Angebot zum Vertragsabschluß an oder nach dem Tag gemacht wird, an dem das Über-

einkommen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a genannten Vertragsstaaten oder den in 

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Vertragsstaat in Kraft tritt. 
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    (2) Dieses Übereinkommen findet nur auf Verträge Anwendung, die an oder nach dem Tag 

geschlossen werden, an dem das Übereinkommen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Vertragsstaaten oder den in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Vertrags-

staat in Kraft tritt. 

Artikel 101 

    (1) Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen oder dessen Teil II oder Teil III durch 

eine an den Depositar gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. 

    (2) Eine Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt 

von zwölf Monaten nach Eingang der Notifikation beim Depositar folgt. Ist in der Notifika-

tion eine längere Kündigungsfrist angegeben, so wird die Kündigung nach Ablauf dieser 

längeren Frist nach Eingang der Notifikation beim Depositar wirksam. 

    Geschehen zu Wien am 11. April 1980 in einer Urschrift in arabischer, chinesischer, eng-

lischer, französischer, russischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicher-

maßen verbindlich ist. 

    Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu von ihren Regierungen gehörig 

befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben. 
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